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Einleitung 

Dieser Auszug wurde erstellt, um die in Fraktur-Schrift gedruckten Teile des 
Lexicons in moderner Schrift wieder zu geben. 

Vorlage ist die grafische Digitalisierung der Bayerischen Staatsbibliothek: 
Permalink. Da dieses Exemplar an einigen Stellen unvollständig digitalisiert 
ist, wurde in diesen Fällen ergänzend das unter Zedler-Lexikon abrufbare 
Exemplar herangezogen.  

Die Artikel werden in der Reihenfolge der Vorlage aufgenommen. Nicht auf-
genommene Texte der Vorlage werden durch … gekennzeichnet. Den jewei-
ligen Spaltenüberschriften der Vorlage sind die Seitenzahlen des BSB-Exemp-
lars vorgesetzt. 

Nach Literaturangaben am Ende eines Satzes wird ein Absatz eingefügt. Zu-
sammenfassende Literaturangaben am Ende eines Artikels erhalten einen ei-
genen Absatz. 

In der Quelle in lateinischer Schrift (Antiqua) gesetzte Buchstaben werden in 
der Übertragung kursiv geschrieben; dort kursiv gesetzte Wörter sind hier 
fett/kursiv gesetzt. 

Griechische Schrift wird ohne Akzentangaben usw. übertragen und gepunk-
tet unterstrichen dargestellt, z. B. mythos. 

Hebräischer Text der Vorlage wird mit [Hebr.] gekennzeichnet. 

Textteile in größerem Schriftgrad sind hier ebenfalls größer gesetzt. 

In der Vorlage fett gesetzte Textteile sind in fetter Schrift gesetzt. 

/ als Satzzeichen wird als , wiedergegeben. 

Diphthonge am Wortanfang wie Ae, Ue usw. werden als Ä, Ü usw. wiederge-
geben. 

Ein übergestrichenes ē am Wortende wird als Abkürzung für en interpretiert, 
z. B. wird kommē zu kommen. Über m und n wird es als Verdoppelungszei-
chen aufgefasst, z. B. wird kom̅en zu kommen. 

Anmerkungen des Bearbeiters stehen ebenfalls in der rechten Spalte, wer-
den mit [1] usw. gekennzeichnet und beginnen mit Bearb.: ... . 

Absätze stammen, soweit nicht durch ¶ angegeben, vom Bearbeiter. 

In der Vorlage durch Zahlen oder Buchstaben geordnete Listen werden der 
Vorlage entsprechend wiedergegeben; nicht geordnete Listen stammen vom 
Bearbeiter, soweit nichts anderes angegeben. 

 

  

[1] Bearb.:  

http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10326063-1
https://www.zedler-lexikon.de/index.html?c=startseite&l=de


 

 

Abkürzungen der Vorlage 

& : et (lat.) = und 

&c.: et cetera (lat.)  = und so weiter 

4.: Quarto (lat.) = Buchformat (4. Teil eines Bogens: Quart) 

6to.: in 6to.: 6. Buch der Decretales, Bd. 7. Sp. 374f. 

8.: Octavo (lat.) = Buchformat (9. Teil eines Bogens: Octav) 

12.: Duodecimo (lat.) = Buchformat (12. Teil eines Bogens: Duodez) 

a.: 

    anno (lat.) = im Jahr 

    argumentum (lat.) = Argument 

    articulus = Artikel 

A.: Anno (lat.) = im Jahr 

A. B.: Aurea Bulla (lat.) = Goldene Bulle 

A. C.: Augspurgische Confeßion 

An., an.: anno (lat.) = im Jahr 

ap.: apud (lat.) = bei 

Arg., arg.: argumentum (lat.) = Argument, s. Argumentatio 

Art.: Articulus = Artikel 

B.: Band 

Bes.: Besiehe 

c.: capitulum (lat.) = Kapitel 

C.: Codex; im Just. Recht: siehe REPETITAE PRAELECTIONIS CO-

DEX Bd. 31. Sp. 638 S. 332 

cap.: capitulum (lat.) = Kapitel 

c. l.: citato loco (lat.) wie l.c. 

Cod. Aug.: Codex Augusteus = Sammlung des Churfürstlich Sächsi-

schen Rechts 

conf.: confer (lat.) = vergleiche 

d.d.: de dato (lat.) = mit Datum vom 

D.: Doctor; im Just. Recht: Digesten, siehe Pandecten Bd. 26 Sp. 505 S. 

266 

Dd.: Doctores (lat.) = Doktoren 

E.: Ergo (lat.) = also 

E. g.: Exemplum gratum (lat.) = zum Exempel 

Ew.: Euer (in Anreden) 

F.: Feudorum (lat.) = Ius Feudorum, siehe Lehn-Recht Bd. 16 Sp. 1457 

S. 740 

ff.: Pandecten, siehe oben D. 

fl.: Floren = Gulden (Münze) 

Fol.: Folio (lat.) = Buchformat (2. Teil eines Bogens: Foliant) 



 

 

Frf.: Franckfurt; wohl meist Franckfurt am Main, siehe auch Franckfurt 

an der Oder 

G. B.: Goldene Bulle 

Hr., Hrn.: Herr, Herrn 

h. t.: hoc tenore (lat.) = in diesem Zusammenhang 

h. v.: hoc voce (lat.) = unter diesem Stichwort 

ib.: ibidem (lat.) = ebenda 

ibid.: ibidem (lat.) = ebenda 

i. e.: id est (lat.) = das ist 

I. P. O.: Instrumentum Pacis Osnabrugensis (lat.) = Westfälischer Frie-

den 

it.: item (lat.) = ebenso 

JCt.: Juris Consultus (lat.) = Rechtsgelehrter 

J. P.: Jus Publicum (lat.) = Staatsrecht 

Kr.: Kreutzer (Teil des Gulden) 

l., L.: Lex (lat.) = Gesetz ; Liber (lat.) = Buch 

I. Inst.: Institutiones, siehe Institutiones Bd. 14 Sp. 760 S. 404 

l. c.: loco citato (lat.) = am angegebenen Ort (dt. a.a.O.) 

litt.: littera (lat.) = Buchstabe 

LL.: Leges 

M.: Magister 

MSc.: Manuscriptum (lat.) 

MStum: Manuscriptum (lat.)  

N.N.: Nomen nescio (lat.) = den Namen weiß ich nicht (als Platzhalter 

für Namen) 

p.: pagina (lat.) = Seite; aber: im Universal-Lexicon verweist diese An-

gabe auf eine Spalte 

P.: Pars (lat) = Theil 

pag. : pagina (lat.) = Seite 

P. H. G. O.: Peinliche Hals-Gerichts-Ordnung 

π: Pandecten 

℞: Responsio (lat.) = Antwort 

R. A.: Reichs-Abschied 

R. I.: Recessus Imperii (lat) = Reichs-Abschied 

s.: sive (lat.) = oder 

Se.: Seine, in Bezug auf Adlige 

seq.: sequitur (lat.) = folgende (einzelne Seite) 

seqq.: sequuntur (lat.) = folgende (mehrere Seiten) 

Sr.: Seiner, in Bezug auf Adlige 

th.: thesis (lat./griech.) = These 

Th.: Theil 



 

 

Tom.: Tomus (lat.) = Band 

u. a. m.: und andere mehr 

u. d. g.: und dergleichen 

u. d. g. m.: und dergleichen mehr 

u. f.: und folgende (einzelne Seite) 

u. ff.: und folgende (mehrere Seiten) 

U. L. G.: Unseren Lieben Getreuen (Anrede) 

u. s. f.: und so fort 

v.: voce (lat.) = unter dem Stichwort 

v. g.: verbi gratia (lat.) = zum Beispiel, siehe Zum Exempel 

vid.: vide (lat.) = siehe 

Vol.: Volumen (lat.) = Band 

V. R. W.: Von Rechts wegen 

X.: für Decretales 

z. E.: zum Exempel = zum Beispiel  

 

Apothekerzeichen 

℞ recipe (lat.) = nimm (Rezept, Verordnung eines Arztes) 

a̅a̅ ana partes aequales (lat.) = von jedem gleich viel 

℔ libra (lat.) = Pfund 

℥ unica (lat.) = Unze 

ʒ drachma (lat.) = Drachme (Quintlein) 

g̅ Gran 

℈ scrupulum (lat.) = Skrupel 

 

  



 

 

Spalten- und Seitenzählung 

Spalte: Spaltenangabe laut Druckseite 

BSB: Seitenzahl des Digitalisats der Bayer. Staatsbibliothek: Permalink 

 

Bezeichnung Spalte BSB Bemerkung 

Schmutztitel  12  

leer  13  

Titel  14  

leer  15  

Anrede  16  

leer  17  

Widmung  18-21  

K 1-984 22-519  

 985-922 520-527 in der Vorlage Seitenzählung 
statt Spaltenzählung; Spalten-
nummern 923-1048 in der Vor-
lage übersprungen 

 1049-1071 528-539  

 1072 539 Spalte in der Vorlage falsch mit 
1073 nummeriert 

 1073-2214 540-1116  
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S. 22 

2 

… 

… 

Kaabel … 

Kaag, oder Koeg ist ein bey denen Holländern gebräuchliches 

Fuhrzeug, so fast einen Schmacke ähnlich siehet. Man braucht das-

selbe auch auf der Nieder-Elbe. Bey denen Franzosen heisset es Ca-

gue. 

Kaai, oder Kaa, oder heisset die Einfassung oder aufgeführte Be-

deckung des Ufers am Meere 

S. 23 
3  

oder eines grossen Strohms, um das Erdreich dadurch zu befestigen, 

und dem Einreissen des Wassers zu steuren.  

Sie dienet auch zu einer beqvemeren Anländung derer Schiffe. Diese 

Einfassung erhält entweder ihre Befestigung durch starcke eingeram-

mete Wasser-Pfähle, hinter welche Bohlen aufgeschürtzet seyn; oder 

es wird dieselbe gantz von Mauer-Werck aufgeführet.  

Wie zu einem solchen Wasser-Bau der Grund zu legen zeiget der Ti-

tel: Grund. Tom. XI. p. 1133. 

Im Französischen wird diese Befestigung Qvai genennet, und im Teut-

schen kan man es eine Bühne oder Schälung geben. Es führet auch 

den Namen Kaai derjenige Platz, woselbst die aus denen Schiffen ge-

loste oder gelöschte Güter hingeleget werden, ehe man sie nach denen 

Speichern und in die Magazins bringet.  

Der Bediente so über diesen Ort die Aufsicht hat, heisset Kaai-Mees-

ter, Frantz. Maitre de Qvai, und muß für alles sorgen, was das Policey-

Wesen des Haafens, betrifft. Er muß verhindern, daß des Nachts kein 

Feuer in denen Schiffen und Fahrzeugen gemachet werde. Er muß an-

weisen, wo die Schiffe sollen kalfatert, auch am bequemsten ein- und 

ausgeladen werden. Er muß die Laternen aufstecken und unterhalten, 

auch die Baacken, Boyen und Tonnen ausstecken und so weiter.  

Welche sich des Kaais bedienen, und ihre Waaren daselbst ab- und 

ausladen wollen, müssen ein gewisses Geld davor zahlen, welches das 

Kaai-Geld, Frantz. Qvaïage genennet wird. 

Kaai-Geld, siehe Kaai. 

Kaai-Meester, siehe Kaai. 

Kaak, heißet bey denen Holländern zur See ein starcker Sturm, 

der aber nur kurtze Zeit dauret, doch aber offt die Schiffe Mast- und 

Segel-loß machet. 

Kaak, siehe Pranger. 

Kaan oder Kahm, Kahn, Kaim, ist im Wein, Bier, Eßig, Cofent 

und andern Geträncke ein Ansatz zum Verderbniß dererselben, wel-

che sich als kleine weise Flocken darinnen sehen lässet, und endlich 

solche Säffte in denen Gefäßen mit einer ziemlich dicken Haut über-

ziehet.  

Es entstehet derselbe, wenn die Fässer nicht vorhero, ehe man sie fül-

let, inwendig recht ausgesäubert, und nach dem Füllen mit dem Spun-

de nicht genau verwahret werden, folglich die Lufft leichtlich dazu 

https://d-nb.info/1282392069/34


 

 

kan. Wenn die Fässer nicht fleißig nachgefüllet, und alle Wochen 

zwey mahl oder wenigstens ein mahl sauber abgewischet, und von al-

len Wust und Unrath, so ihnen Schaden bringen können, gereiniget 

werden, und wenn endlich insonderheit der Wein keinen tüchtigen 

Einschlag bekommen oder ein angestecktes Faß lange zu Zapfen ge-

het.  

Daß der Wein keinen Kaan bekomme, soll man ein neugelegtes Ey 

vom Neste her annoch laulicht, in das Faß zum Spund-Loch hinein 

sincken lassen; oder Haselnuß-Laub, Hainbüchen-Laub, Eschen- und 

Pfersich-Laub, von jedem drey Blätter, oben bey dem Spunde in den 

Wein hängen. Das beste Mittel ist, daß man die Fässer vorhero wohl 

säubere, und denenselben gute Einschläge gebe, ehe ein Wejn hinein-

kommet, solche hernach mit de- 

  S. 23 
 Kaan 

nen Spunden genau verwahre, und die Lufft nicht dazu lasse, auch 

endlich mit auffüllen und abwischen nichts versehe.  

Damit auch der angezapffte Wein nicht kaanicht werde, giessen etli-

che einen, oder zwey Löffel voll heisses oder kaltes Baum-Öl darauf, 

welches denselben davor bewahret. Ist aber der Wein bereits kaanicht 

worden, so nehme man von einem Erlen-Baum ein Stücke Rinde, 

schabe die obere Haut davon hinweg, und lasse die innere Rinde dürre 

werden, man hänge sie hernach bloß in dem Wein, so ziehet sie allen 

Kaan an sich, und das thue man so offt, bis der Kaan völlig heraus ist. 

Derer Erlen-Rinden kan man sechs oder sieben zusammen binden, 

nach dem das Faß groß ist, ein Loch dadurch stechen, und an einem 

Bindfaden durch dem Spund in das Faß hinein hängen, so leget sich 

aller Kaan daran, da man sie denn herausziehen, und jedes mahl mit 

frischen Wasser reine waschen kan. Oder man nehme Eyer, und thue 

sie hinein, bis aller Wein geläutert ist, oder hänge Heder-Neßeln hin-

ein, so offt es von Nöthen ist, und wische sie allezeit wieder mit fri-

schen Wasser ab, so bald der Wein dadurch reine worden, muß er auf 

ein anderes und reines Gefässe abgezogen werden.  

Daß em Bier nicht kaanicht werde, soll man im Mayen in dem abneh-

menden Monden, Stecken von einem Hollunder-Baum nehmen, in der 

Länge, daß ein jeder von dem Spund bis auf den Boden des Fasses 

reiche, von solchem die obere Rinde, bis auf das grüne abschälen, und 

in ein jedes Faß einem dergleichen Stecken stellen, daß er oben am 

Spunde anstehe, oder man kan ihn auch darinne schwimmen lassen, 

solcher Gestallt soll das Bier weder kaanicht noch abgeschmackt wer-

den. Oder man soll eine dicke zerschrundene Rinde von einer alten 

Bircke einer Spannen lang schneiden, in der Breite, daß sie durch dem 

Spund in das Faß gebracht werden kan, und solche hineinwerffen; der-

gleichen kan man auch mit dem Wein vornehmen.  

Wenn man will, daß ein Bier nicht kaanicht werde, lasse man nur zwey 

oder drey Handvoll Saltzes in einer Pfannen auf das heiseste brennen 

und glüend werden, und werffe es also in das Geträncke, verspunde 

das Faß, und lasse es hierauf acht Tage ruhen. Andere schmieren das 

Spund-Loch herum, so weit sie mit denen Fingern reichen können, wie 

auch den untern Theil des Spundes mit Öl, oder füllen das Faß bis auf 

den halben Spund, und giessen hernach Baum-Öl darauf.  

Wenn man lange von einem Faß Bier trincket, und gerne wollte, daß 

es gerecht und gut bliebe, so nimmet man drey oder vier Handvoll 

Hopfen, thut ihn in das Faß, spundet es fest zu, setzet es auf dem Bo-

den, und zapfet es unten an der Seiten an, lässet ihm aber auf dem 



 

 

obersten Boden ein Lufft-Loch, so bleibet es bis auf dem letzten Trop-

fen gut. Oder man schabe von Hage- oder Hanebutten-Dorn-Holtz die 

Rinden ab, und schnitze Pfäle davon, man dörre solche auf einem 

Tuch in der Stuben, oder an der Sonnen, und werffe sie hernach in das 

Faß, so behält das Bier seinen Geschmack, und wird nicht kaanicht 

werden, oder man werffe 
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etliche getreugte Spillinge darein. Vor allen aber sollen die Bier-Fäßer 

sowol innwendig vor dem Füllen rein gemacht, als auch nach demsel-

ben in dem Keller auswendig zum öfftern fleißig abgewischet, und mit 

Auffüllen behörig gewartet werden.  

So wird auch der Eßig durch fleißiges Nachfüllen erhalten, daß er 

nicht kaanicht wird und verderbet, sondern stets bey seiner Güte blei-

bet. 

Kaap-Vogel … 

… 

  S. 24 
 Kabel          Kabelung 6 

… 

… 

Kabbel … 

Kabbeln, oder Gabeln heisset diejenige Handlung, wenn nem-

lich einige Verkäuffer ihre Waaren in gewisse Sorten setzen, damit die 

Guten mit denen Schlechten zugleich weggehen, und die sich deßhal-

ben angegebene Käuffer um gedachte Theile loosen, oder sich sonst 

vergleichen: Oder auch, wenn eine gantze Gemeine, dasjenige, was 

auf ihren gemeinschafftlichen besitzenden Orte, oder Gemeine-Gü-

tern gewachsen, zum Exempel: Heu, Holtz, und dergleichen, hernach 

in soviel Theile, als Personen oder Gemeine-Rechte sind, gleich thei-

len, und nachgehends darum losen, solches nennet man auch einiger 

Orten Kabbeln oder Gabeln. Derjenige Antheil aber, der auf jegli-

chen durch das unparteyische Los fället, wird eine Kabbel oder Gabel 

genennet. 

Kabel ein adeliches Geschlechte … 

… 

Kabeleceid … 

Kabeliau, siehe Cabliau, Tom. V. p. 18. 

Kabelitz, eine Stadt im Hertzogthum Magdeburg, an denen 

Gräntzen der Marck Brandenburg. 

Kabelung, oder Gabelung und Cavelung, Caveling ist ein Wort, 

welches nicht nur oben am Rhein, sondern auch fast in allen Hollän-

dischen und Nieder-Sächsischen Handels-Städten üblich ist, und be-

deutet eine Partey abgesetzter Waaren, welche, ohne dieselben abzu-

sondern, überhaupt miteinander, nemlich die gantze Partey zu einem 

Preise, in Auctionen von denen Mäcklern an die Meistbiethende ver-

kauffet wer- 
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den. Z. E. wenn eine grosse Menge Brasilischer Toback in Actionen 

verkauffet würde, und es würden je und je drey Rollen auf einmahl so, 

wie sie nacheinander liegen, abgesetzet und feil geboten, so heissen 

diese drey Rollen eine Caveling oder Gabelung.  

Hingegen wenn dieses Wort am Rhein-Strom, und sonderlich in dem 

Rhingau fürkömmt, so bedeutet es ein Sortiment derer Rheinischen 

Weine, die durch das Los sollen verauctioniret werden. Womit es fol-

gender Gestalt zugehet: Es wird nemlich von Chur-Mayntz, unter des-

sen Bothmäßigkeit das Ringau stehet, eine gewisse Deputation von 

etlichen Prälaten gemacht, welche untersuchen müssen, wie viel Stück 

Rheinischen Weines, nach vollbrachter Weinlese in diesem oder je-

nem District des Rhingau, sonderlich zu Hochheim, gemachet wor-

den. Diese Untersuchung und Aufzeichnung derer Weine, geschiehet 

zu dem Ende, damit man nicht allein den Vorrath, sondern allen 

Mono- und Propolis vorkommen und verhindern möge, daß die guten 

Weine nicht allein weggesuchet, und die schlechten liegen bleiben, 

oder daß ein Landmann, welcher eine gute Weinlese gehabt, seinen 

Nachbarn im Verkauff keinen Schaden thun könne.  

Diesemnach muß jedweder von desselben Districts Unterthanen seine 

Stücker Wein, die er in dem Herbst gemacht , bey denen Deputirten 

angeben, worauf solche Weine gekostet, und durchgehends schlechte 

und gute zu einerley Preiß, jedoch der Gestalt auf die Auction, welche 

man Kabelung nennet, gesetzt werden, daß man die ausprobirte ihrer 

Güte und Eigenschafft nach (Z. E. wenn deren 600. in dem Hochhei-

mischen District wären befunden worden, von No. 1. als den besten 

an, bis auf No. 600. als den in der Probe am schlechtesten befundenen) 

numeriret.  

Hierauf werden gewisse Loß-Zeddel gemachet, von welchen jeder Ze-

ddel 2. Stück Rheinischen Wein in sich begreiffet, und zwar allzeit ein 

Stück,von dem Vordersten, als dem besten, und ein Stück von dem 

Hintersten, als dem schlechtesten, welche sie Kreyer nennen, also, 

daß der, welcher No. 1.als das beste, ziehet, auch dabey 600. als das 

schlechteste, und der, welcher No. 2. bekömmet, auch No. 599. und so 

fortan, bis endlich in der Mitten 300. und 301. zusammen kommen, 

nehmen muß, und zwar in dem Preis, welchen die Wein-Händlers da-

für zu geben geboten haben, bey welchem Boht die Mayntzer, als des 

Churfürsten Unterthanen, allzeit den Vorzug haben. Will nach ihnen 

jemand mehr bieten, so setzet derselbe den Marck-Preiß, darnach sich 

alle diejenige, welche RheinischeWeine einkauffen wollen, richten 

müssen.  

Es sind aber solche Käuffer gehalten, die Loß-Zeddel bey denen De-

putirten der Kabelung zu nehmen, und zu erwarten, was ihnen das 

Glück vor Rheinische Wein-Stücke in die Hände spielen wolle. So 

nun z. E. jemand vier Loß-Zeddel bey der Kabelung genommen, so 

würde er davor acht Stücke Rheinischen Wein bekommen, welche 

ihm dann von dem Schreiber der Kabelung angewiesen werden, bey 

welchen Bauren oder Landmann er solche zu fordern hat, dem er auch 

das Geld dafür, (den bey der Kabelungs- 
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Auction bedungenen Lands-Preis nach) zu bezahlen hat. Was dieje-

nige Stück Fässer betrifft, welche in der Probe zu schlecht befunden 

worden, selbige werden nicht mit in die Kabelung gebracht, sondern 



 

 

denen Bauern, um solche selbst, so gut sie können, zu verkauffen ge-

lassen, wie dann einige wohl lieber wünschten, daß die Kabelung gar 

nicht eingeführet wäre, damit sie solcher Geltalt ihre Weine selbst im 

Preis, so hoch sie wollten, halten könnten. 

Kabin … 

… 

Kache … 
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… 

Kachel, heißet dasjenige irrdene Töpffer-Geschirr, woraus man 

die Stuben-Ofen zusammen zu setzen pfleget.  

Es bestehen aber diese aus Simsen, Ecken, Ofen-Kacheln und Aufsät-

zen. Die ersten sind entweder gerade, oder nach einem Winckel gebo-

gen, die man Eck-Kacheln heißet. Alle zusammen aber sind Theils 

glatt geformet, Theils figuriret und abgedrucket. So giebet es auch ein-

warts vertieffete Kacheln, gleich, wie kleine viereckigte Näpgen. Es 

werden solche aus Thon oder sogenannter Töpffer-Erde geformet, an 

der Lufft getrocknet, mit Farben und Gletten bestrichen, in dem Ofen 

eingesetzet, und hernach recht hart gebrennet. 

Kachel ist das Werckstück über dem Vor-Heerd, vorn an dem ho-

hen Ofen-Gestelle. Der hohe Ofen-Meister hauet gemeiniglich beym 

Zustellen einen Zierrath darein. 

Kachemire … 

… 
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Kädinger- oder Kedinger- Kehdinger- Kaidinger- Kaydingen, 

Keydinger Land, ein in dem Herzogthum Bremen an der Elbe gele-

gener District, welcher sich von dem Fluß Schwinge bis an den Fluß 

Oest erstrecket, und Stade zur Hauptstadt hat. Crantz Vand. et Saxon. 

Contin. p. 224. Schneider Beschr. des alten Sachsenl. p. 292. 294.  

Es ist ein alt Sächsischer Pagus so Kedingi oder Kedingia hieß. Rho-

dius Chron. Brem, apud Leibnit. 

Seinen Namen leiten einige von denen Chaucis oder Caycis her. Abel 

Teutsche und Sächs. Alterth. 2. §. 5. p. 316. 

Die Einwohner wollten ehe mahls freye Leute seyn, wurden aber an. 

1276. von dem Ertz-Bischoff Giselberto, von Bronchorst unter den 

Fuß gebracht. An. 1711. erhielten einige Schwedische Officiers Ordre, 

allhier ein Regiment Land-Militz aufzurichten, worüber die Bauren 

mit denenselben Handgemein wurden, und unterschiedliche Theils er-

tödteten, Theils verwundeten. An. 1717. litt es grossen Wasser-Scha-

den. Schneider l. c. p. 405.  

Ehe mahls soll dieses Land Hostingau, die Einwohner aber Hostinger 

geheissen haben. von Falckenstein Memorab. Nordg. vet. I. 8. n. 5. 

not. a. p. 322. 

Kädser, ein adeliches Geschlechte … 



 

 

Käfer, oder Kefer, Lateinisch Scaraberus, Scarabaeus, Grie-

chisch kantharos, Französisch Escarbot, Italiänisch Scarafaggio, 

Scauarazzo, Spanisch Escanaio, ist ein fliegendes Ungeziefer, wel-

ches seine sehr zarte Flügel, mit harten Schahlen bedecket.  

Es sind dererselben unzählbare Arten, die auch mit verschiedenen Na-

men benennet werden. Die vornehmsten davon sind der Roß- und  

Mayen-Käfer: Jener heißet auf Lateinisch Scarabaeus stercorius, 

Cantharus. Französisch Escarbot, Fouille merde, Teutsch, Dreck-

Käfer, Roß-Käfer, und ist eine grosse Flüge, die sich insgemein im 

Mist aufhält und ihre Nahrung daraus ziehet. Dieser aber wird auch 

genennet Scarabeus stridulus, Französisch Haneton, und ist eine Gat-

tung Käfer, oder eine grosse Flüge,welche sich im Früh-Jahre auf de-

nen Hecken und Bäumen sehen lässet. Sie ist des Daumens dick und 

so lang, wie eine dicke Bohne, von Farbe dunckel, röthlicht, oder 

schwartz. Sie hat zwey Hörnlein, die an dem Ende gleichsam kleine 

Büschel haben, und einen kleinen schwachen spi- 
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tzigen Schwantz.  

Casp. Schwenckfeld in seinen Theriotrophaeo Silesiae VI. p. 552. 

seq. bemerket aus Schlesien folgende Arten: als  

• Scarabeum bicornem, oder Scarabeum Ceruum, Scara-

belaphum, Teutsch Hirsch-Käfer, Schröter:  

• Scarabeum Pilularium, Teutsch Roß-Käfer,  

• Scarabeum vnctuosum, Teutsch Schmaltz- oder Erd-Käfer:  

• Scarabeum rutilum maiorem, Teutsch May-Käfer:  

• Scarabeum rutilum minorem, Teutsch Brach-Käfer:  

• Scarabeum Bufonium, Teutsch Gold grüner Käfer, Kröten-

Käfer:  

• Scarabeolum pistrinarios, Teutsch Mehl- oder Mühl-Käfer:  

• Scarabeolum cadauerosum, Teutsch Aas-Käferlein, Aas-

Würmlein,  

denen andere noch andere Arten beyfügen: als  

• Joh. Theod. Mören den ScarabeumVinetorum, so zu Rhin-

gau Rabstichel genennet wird, weil er die zarten Reben und 

Blätter des Weinstocks anfrisset, dessen Flügel mit blaumen, 

Feuer-rothen, grünen und Gold-gläntzenden Flecken verse-

hen. M. N. C. Dec. II. Ann. V. p. 219.  

• Ingleichen Cardanus de Rerum Variet. VII. 28. p. 296. Den 

Scarabeum moschatum, weil dessen Geruch der Muscate 

beykommen, und von vortrefflichen Kräfften seyn soll.  

So hat man auch bey einigen Jahren her im Sommer vor Breßlau eine 

gewisse Art von Käfern angetroffen, an Größe denen May-Käfern 

überlegen, auch etwas duncklerer, Castanien-Farbe, sonst dem gemei-

nen Käfer an Gestallt fast gleich, ausser daß sie auf denen Flügeln 

weise Flecken gehabt, und einen würcklichen Laut oder Schreyen von 

sich hören lassen. Man machte Anfangs hin und wieder aus diesen 

Käfern, weil sie, der Zeit und Gestallt nach, ungewöhnlich schienen 

allerhand Wunderding und wurden selbige manch mahl fleissig auf-

gefangen, und sorgfältig beybehalten. Doch es hat diese Gattung be-

reits Henr. Vollgnad. M. N. C. Dec. I. An. VI. und VII. Obs. 239. p. 

348 unter dem Namen Scarabeus pictus beschrieben, so, wie sie zu 

seiner Zeit im Monath Julio zu Praußnitz im Trachenbergischen, aber 



 

 

auch vor dem, wie der Auctor meynet, in Schlesien nie mahls ange-

mercket worden.  

Doch versichern im Gegentheil andere, daß dieser Käfer nicht eben 

eine neue, oder in Schlesien unbekannte Art, sondern die so genannte 

Tanne oder Donner-Käfer sey, so sonderlich zur Sommers-Zeit in 

denen Tanne- und Eich-Wäldern gefunden werde; Er krieche vor-

nemlich aus Eichen aus, habe aber seine Nahrung vom Tannesproß: 

Und habe hiermit einst ein vornehmer Theologus in Schlesien ein Ex-

periment gemacht, der diese Käfer durch Tannen-Laub bis auf den 

Herbst erhalten, da sie von Salate und andern Grünzeuge nichts fres-

sen wollen. Diese Arten derer Käfer verstehet ausser Zweifel auch Pli-

nius Hist. Nat. XXX. 11. unter dem Namen Fullo albis guttis, den man 

vor Zeiten zerschnitten wieder das viertägige Fieber an beyde Arme 

gebunden.  

Der Fisch oder Wasser-Käfer ist bereits Tom. IX. p. 1026. abgehan-

delt worden.  

Johann Günther in denen Breßlauer Sammlungen gedencket eines 

einhörnigten Käfers, der das Horn an der Mitte 
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des Hauptes hinterwärts gekrümmet hat: sonst dem zweyhörnigen an 

Farbe und Größe fast gleich ist. Er hat denselben eins mahls in seinem 

Holtz-Miste gefunden, auch darneben noch grosse dicke, fette Wür-

mer oder Enderlein, woraus sie verhoffentlich entstehen.  

Von allen diesen Käfern sind keine bekannter, als die, so weise her-

einbrechen und offt zur Abends-Zeit, wie eine Wolcke, die Lufft ver-

dunckeln: welches aber in unsern Landen keine andere Gattung, als 

die May-Käfer zu thun pflegen. Von diesen weiß man, daß sie mit 

Ende des Aprils und im May, Zeit währendem Blühen derer Bäume, 

offt mit grossen Heeren hervorkommen, ihren gesammten Zug mit der 

Abend-Demmerung, etwa eine halbe Stunde lang, halten, alsdenn sich 

allmählig wiederum legen, und des Tages über gantz matt und, so zu 

sagen, im Schlaffe befinden, bis sie endlich gegen Abend wieder mun-

ter werden, und ihren Zug von neuem vornehmen.  

Sie schwärmen also etwan bis in die Helffte des Mayes, von dar an sie 

sich allmählig verlieren, ohne daß man so bald wahrnehmen kan, wo 

sie in solcher Menge hingekommen; ausser daß man zu weilen selbige 

in der Erde antrifft, doch keines weges in solcher Menge, als im Früh-

Jahre, ehe sie zu schwärmen anfangen. Überhaupt scheinet es, daß sie 

weder die Hitze noch die Kälte vertragen können , dahero sie auch des 

Tages über, Zeit währender Wärme stille und matt liegen, auch bey 

mehrerer Frühlings- und Sommer-Wärme sich gäntzlich verlieren: 

gleich wie sie auch bey kaltem Frühling wenig zu verspühren seyn.  

Folgende Haupt-Phaenomena sind noch von denen May-Käfern zu 

mercken:  

1.) Daß ihr Zug etwa eine gute viertheil Stunde dauret, und sich denn 

wieder verlieret, daß man alsdenn weiter keinen Käfer mehr fliegen 

siehet:  

2.) daß währendem diesem schwärmen die Käfer, wenn sie auch auf 

Bäume treffen, doch so bald nicht ruhen, sondern immer fort fliegen 

und weiter gehen, bis die Zeit von einer viertheil- oder halben Stunde 

um ist:  

3.) daß ihr Zug meist von West gen Ost gehe:  



 

 

4.) daß sie ordentlich einander beywohnen, und zwar so feste, daß man 

den Leib eher abreisset, ehe man sie von einander bringet:  

5.) daß ihre ärgsten Feinde die Sperlinge seyn, als die sie häuffig auf-

fangen und fressen, die Flügel aber fahren lassen:  

6.) daß sie sonderlich die Weiden und Nuß-Bäume lieben.  

Von der Erzeugung dieses Ungeziefers kan man wenig gewisses sa-

gen: Das versichern diejenigen, so einige Erfahrung hierinne haben 

wollen, daß der Käfer im Sommer oder Herbste sein Ey in die Erde 

lege, woraus schon zu der Zeit eine große Made werde, die endlich im 

Früh-Jahre die Gestalt eines Käfers bekomme, so wie die Acker-Leute 

und Gärtner solche im Früh-Jahre bey Ausgrabung des Ackers gar 

häuffig, doch ein Jahr vor dem andern, anzutreffen pflegen. Gödart 

giebet ihren Ursprung eben Falls aus einem Eye an, daraus ein 
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Wurm wird, den die Frantzösischen Bauern Ver de Ble, Teutsch 

Korn-Wurm nennen. Wenn dieser Wurm zu seiner natürlichen 

Grösse gelanget ist, und sich bald verändern will, so begiebet er sich 

an einen trocknen und erhabnen Ort, der nicht leicht umgegraben wird. 

Daselbst verwandelt er sich und wird zu einen Käfer, gleichwie aus 

der Raupe ein Schmetterling zu werden pfleget. Die Veränderung aber 

geschiehet insgemein erst nach vier verfloßenen Jahren.  

Andere wollen den Ursprung derer Käfer noch etwas näher wissen, 

und geben vor, daß die Mäy-Käfer von denen Roß-Käfern entsprun-

gen: Denn diese legten eine Menge Eyer in den Mist, woraus die so-

genannten Enderlein, (so eine Made ist und Spondylis genennet wird) 

würden. Diese machten sich hierauf in die Erde, und lägen in selbiger 

biß zu Ende des Augusti, woraus endlich, theils Holtz-Käfer, oder 

Schröter, theils Roß-Käfer, theils gemeine Mäy-Käfer würden. Diese 

blieben so lange in der Erde, biß auf oder gegey den Mäy, da sie end-

lich in allerley dieser Gestalt hervor kommen: Doch ließen die Mäy-

Käfer keinen Saamen hinter sich, sondern verreckten sämtlich, und 

wäre das gewöhnliche Zusammenwachsen ein tauber Beyschlaff, aus 

dem nichts würde: Wenn das Früh Jahr kalt sey, so blieben sie wohl 

biß ins andere Jahr in der Erde liegen. Sey der Nach-Sommer warm; 

so habe man viel Käfer auf künfftiges Jahr zu vermuthen. Hingegen 

sey der Sommer kalt; so kämen derer Käfer künfftigen Frühling we-

nig, und könne sich das Enderlein nicht füglich in einen Käfer ver-

wandeln.  

Dieses ist eine fremde Herleitung derer Käfer, vor deren Wahrheit 

man die Gewähre nicht leisten kan, zumahl da eines und das andere 

dabey nicht glaublich zu seyn scheinet. Johann Günther saget am 

angeführten Orte: Daß alle Käfer-Arten ihr gewisses Seminium haben, 

und aus demselben fortkommen, und keine Art in die andere sich ver-

wandelt. Daher es nicht zu glauben sey, daß die Mäyen-Käfer eine 

taube Beywohnung halten sollen, und von denen Roß-Käfern herkom-

men:  

Ich habe vor diesem, saget er ferner, die kleinen Rosen-Käfer, und 

dann die etwas grössern Brach-Käfer vor derer Mäyen-Käfer 

Brut und Junge gehalten, und solche nur, in Ansehung des Alters, 

unterschieden zu seyn vermeynet, weiß auch noch nicht gewiß, ob 

es unterschiedene Arten seyn. Daß gewisse Erd-Raupen derer 

Mäyen-Käfer Brut, so aus deren in die Erde vergrabnen Eyergen 

entstehen, sey, ist fast zu glauben, wie wohl man weder deren Ey-

ergen, noch ihre Verwandlung wahrnimmt. Auch ist zu verwun-



 

 

dern , wo so eine Menge dieser Käfer im Mäy herkomme, da man 

doch das gantze Jahr hindurch bey öffterer und sehr tieffer Um- 

und Ausgrabung des Erdreichs, nur etwa um den Nachwinter, ge-

gen das Früh-Jahr dann und wann einen im Ausgraben antrifft. 

Ich habe bey uns über diese noch zwey klei- 
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nere Arten angemercket, die eine in der Grösse derer Brach-Kä-

fer, die andere kaum den dritten Theil so groß, als die erste. Nun 

weiß ich nicht, ob diese Käferlein die junge Brut von dem grossen 

Wasser-Käfer seyn, oder nicht: Denn wie der Frisch in seiner Be-

schreibung von allerhand Insecten in Teutschland, derer grossen 

ihrer Fortzeugung beschreibet, daß nehmlich nach der Exclusion 

ex ovulis die jungen erstlich einen Wurm, dann ferner eine Hülse 

und letztens einen vollkommen geflügelten Käfer formireten oder 

darstelleten, wie bey denen Raupen und Melckentellern; so müßte 

man fast glauben, daß diese kleine Käfer-Arten eine besondere 

Gattung, und also auch die Rosen- und Brach-Käfer, und nicht 

der grössern Art Brut wären, davon ich nun aber noch nicht die 

völlige Erfahrung habe.  

Die erstere grössere Art dieser kleinen sckwartzen Wasser Käfer-

lein pfleget eben so, wie die Grossen mit Auffahren auf die Was-

ser-Fläche; und dann wieder mit Hinunterfahren auf den Grund 

seine Weise zu haben: Die Kleinesten aber spielen stets ihrer viele 

beysammen auf der Oberfläche des Wassers bey Sonnen-Schein, 

und wechseln nicht mit Auf- und Hinunterfahren auf den Gund, 

wie die grossen zwey Sorten und die mittlere Art; sehen sonst de-

nen grossen meistens gleich, so viel ich mit meinem Gesichte ob-

serviren können.  

Die Käfer schaden denen Früchten und Bäumen, vornehmlich in deren 

Wäldern gar sehr: Eine dergleichen Art beschreibet Göritz in denen 

Breßlauern-Sammlungen 1721. menti Jun. Class. IV. Artic. XII. p. 

639. wenn er spricht: Die Käfer (welche nehmlich in der Ober-Pfaltz 

alleine bey 20000. Bäume Tannen und ander weich Holtz verderbet, 

dererselben Rinde hin und wieder durchlöchert und den besten Safft 

aus denen Bäumen gezogen haben) sehen von ferne, der Größe nach 

Mäuse-Koth gleich, sind gleich dick aus; der Kopff ist schwartz-

gläntzigt, und träget den dritten Theil vom gantzen Leibe an; der 

Rücken wird von zwey braunen Flügeln bedecket; der Bauch 

scheinet schwartz, daran ich sechs Füße gezählet; durch das Ver-

grösserungs-Glas scheinen sie am Bauch haaricht zu seyn.  

Die Käfer zu vertreiben nimm man dürren Wermuth, Mooß, Scabio-

sen, Kraut, Knoblauch, Ochsen-Harn und alt Schuh-Leder, mischet 

diese Stücke untereinander, schüttet sie auf ein Kohl-Feuer in einen 

Hasen, und beräuchert die Bäume in und nach der Blüthe, wie auch 

die Hecken über den andern Tag damit. Gleiche Räucherey mag man 

auch aus Galban und Küh-Mist bereiten.  

Denen Käfern sonst zu wehren , daß sie in denen Gärten nicht Schaden 
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thun, soll man, die jungen Pfläntzlein und dergleichen Gewächs mit 

Wasser, darinne Asche von Reben-Holtz gebeitzet worden, begiessen, 

oder die Bäume und Kräuter mit Schwefel beräuchern; so mögen sie 

dieselbigen nicht berühren. Etliche wässern den Saamen in Lauge, 



 

 

welche man von gebrannten Feigen-Holtz-Asche gemachet hat; so 

sollen selbige Gewächse auch vor diesem Ungeziefer versichert seyn. 

Andere, damit sie dergleichen Geschmeiß aus denen Gärten vertrei-

ben, pflantzen Meer-Zwiebeln neben die jungen Pfläntzlein. Oder 

brennen Nuß-Schwämme, oder Knoblauch-Kraut mit Hauffen, sol-

cher Rauch ertödtet die Käfer.Columella führet ein seltsames und ab-

geschmacktes Mittel wider dieses Ungeziefer an, wie solches in 

Kraffts Ausrottung des Ungeziefers 25. p. 399.zu lesen.  

Die Käfer können auch von denen Bäumen abgeschüttelt und aufge-

raffet, oder das Feder-Vieh darüber gelassen werden, welches sich de-

rerselben gerne nähret. Einige gebrauchen die Roß-Käfer zur Artzney, 

nachdem sie selbige vorhero dazu zugerichtet haben. Sie waschen sie 

recht rein, tödten sie und trocknen sie an der Sonne, hernach machen 

sie dieselbigen zu einen zarten Pulver.  

Sie führen viel flüchtiges Öl und Saltz, zertheilen und halten an, die-

nen die schlaffen Zäserlein und Bänder an denen Augen zu stärcken 

und wieder stroff zu machen, wenn sie darauf geleget, und von einem 

halben Scrupel, biß auf ein halbes Quentlein eingenommen werden. 

Es wird ein Öl, lat. Oleum Scarabeorum, Frantzösisch, Huile d‘Escar-

bot, davon gemacht, wenn Öl darauf gegossen und es hernach gesotten 

wird; das lässet man durchlauffen und brauchet es mit Baum-Wolle 

zu Stillung derer schmertzhafften Mast-Körner und den ausgefallenen 

Afftern wieder zu befestigen.  

Die Mäy-Käfer führen viel flüchtig Saltz und Öl, eröffnen starck, die-

nen zu dem Steine und Gries, wenn sie gedörret, gestossen und einge-

nommen werden. Auf einmahl brauchet man einen halben Scrupel, biß 

auf ein halbes Quentlein.  

Das Wort Scarabeus kommt von karabos, Kefer, und stridulus, rau-

schend, und so heisset er, weil er im Fliegen ein Geräusche machet 

oder summet. 

Käfer, ein Geschlecht, siehe Kefer. 

Käfer (Johann Philipp) von Römhild gebürtig, war daselbst bey 

Hertzog Heinrichen Hof-Organist; von Anno 1728. biß 1713. aber bey 

Hertzog Ernsten zu Hildburghausen, und nachgehends zu Durlach Ca-

pellmeister. 

Käfermont, siehe Kefernburg.  

Käfernburck, siehe Kefernburg.  

Käfernburg, siehe Kefernburg. 

Käfernburgck, siehe Kefernburg.  

Käser-Wurtz, siehe Braun-Wurtz, T. IV. p. 1168. 

Käffirnburg … 

… 

Kaelae Aghaleti … 
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… 

Kälber, (nüchterne) siehe Kalb-Fleisch. 

Kälber- oder Nieren-Braten, recht gut zu braten, geschiehet 

so: Nehmet einen fetten Nieren-Braten, waschet diesen nicht aus, son-



 

 

dern beschabet solchen  nur, wo er etwa nicht rein ist, mit einem Mes-

ser, stecket ihn an einen Spieß, leget ihn zu dem Feuer, und wenn er 

bald trocken worden, so drücket auf einen Rühr-Löffel ein Stück But-

ter, und befahret den Braten über und über, und zwar offters, bespren-

get ihn ein wenig mit Saltz, so wird er recht gut braten, und sich im 

Vorschneiden ziemlich safftig zeigen. Hierauf richtet solchen an, gies-

set die Suppe aus der Pfanne darüber, bestreuet ihn mit Semmel, und 

schicket ihn zu Tische. 

Kälber-Kern, siehe Schierling. 

Kälber-Kuh, siehe Kuh. 

Kälber-Lamm, siehe Lamm. 

Kälber-Lunge saure mit Zwiebeln, wird also gemachet; kochet 

sie ebener Massen, als sonst die Lungen ab, kühlet sie alsdenn aus, 

schneidet sie Schnitt-weiß, machet inzwischen in einer Casserole oder 

Tiegel Butter auf dem Feuer braun , rühret ein wenig Mehl darein, und 

lasset es braun werden. Hierauf nehmet geschnittene Zwiebeln, und 

werffet solche in das braun geröstete Mehl, thut die geschnittene 

Kalbs-Lunge hinein, giesset Brühe und Eßig darauf, würtzet es mit 

Ingber und Pfeffer. Wenn es gekochet hat, so ist es zu dem Anrichten 

fertig. 

Kälbern, siehe kalben. 

Kälber-Thiere, nennen die Türcken einen Bergmann, der ein 

Arsch-Leder träget. 

Kälber-Weide, wo bey grossen Haußhaltungen eine starcke 

Vieh-Zucht ist, pfleget man denen Kälbern einen besondern Platz auf 

einer Wiese zu der Weide einzugeben, und solchen in gewisse Quar-

tiere abzutheilen, und zu verzäunen, auch in ein jedes eine Thüre zu 

machen, damit, wenn die Kälber eines ausgefressen, solches zugema-

chet, und so lange gehäget werden könne, biß sie die übrigen Einthei-

lungen nach und nach gleichfalls abgeweidet, und also, da inzwischen 

das Gras wieder nachgewachsen, bey dem ersten wieder von neuen 

anfangen können.  

Weil auch diejenigen Kälber, so ein stärckeres Wachsthum vor denen 

andern haben, die geringern von der guten Weide abzubringen, und 

abzustossen pflegen, als soll man denen schwachen und geringen be-

sondere Stallungen auf denen Kälber-Weiden geben, und zwar die 

besten, damit sie sich an dem guten Futter erhohlen, und besser wach-

sen können. 

Kälber-Zähne, werden auf Bergwerckea genannt, die an einem 

Drusen heraus stehende Quertze, welche aussehen, als wenn sie eckigt 

geschnitten wären. 

Kälber-Zähne, siehe Denticuli, Tom. VII. p. 590. 
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Kälbichen ein Adeliches Geschlecht aus dem An. 1485. mit 

Friedrichen von Kreckwitz Strauwald genannt, Zauder-Richter des 

Guraischen Creyßes im Glogauischen in der Ehe. Christoph aber auf-

Kälbich lebte An. 1547. unter Hertzog Friedrichen den II. zu Lignitz. 

Sinapius Schles. Curios. Th. II. p. 709. 

Kälbra, siehe Kelbra. 



 

 

Kälheim, siehe Kehlheim. 

Kälte ist in der Natur-Lehre eine von denen sogenannten Quali-

tatibus Corporum ractilibus, vermöge welcher die Cörper unsere 

Sinne auf eine gewisse Art afficiren, indem in ihnen ein Abgang der 

Wärme sich ereignet.  

Die Abhandlung von der Kälte ist eine von denen wichtigsten in der 

Physic, und in dem Falle noch sehr vielen Schwierigkeiten unterworf-

fen, wenn wir die Ursache derselbigen anzeigen sollen. Die meisten 

Phaenomena wollen uns überreden, es bestehe die Kälte lediglich in 

einen Mangel der Wärme, und sey das negativum von dieser; andere 

Phaenomena hingegen wollen das contrarium darthun, und die Kälte 

vor so reell ausgeben, als die Wärme selbsten ist.  

Für beyderseitigen Satz streiten kräfftige Beweiß-Gründe, und ein 

Vernünfftiger hat Ursache, bis jetzo seinen völligen Beyfall zu einer 

von diesen Meynungen zu suspendiren. Wir haben solche unter denen 

Tituln Eiß Tom.VIII. p. 641 seqq. und Erwärmung Tom. VIII. p. 

1810. seqq. benebst denen vor sie streitenden Phaenomena umständ-

lich angeführet; dahero hier weiter nichts abzuhandeln übrig bleibet, 

als daß wir die Phaenomena der Kälte in ihrer behörigen Ordnung an-

führen; diejenigen, davon bereits anderswo Meldung geschehen, in ih-

ren Classen nur specificiren; die Phaenomena, so eine von beyden obi-

ger Meynungen secundiren, mit besonders bemercken; und, wo sich 

eine geschickte Erklärung eines Phaenomeni secundarii durch ein pri-

uatiuum Phaenomenon geben lässet, dieselbige beyfügen.  

Es können aber die Phaenomena der Kälte in 4. Classen gestellet wer-

den, davon die erstere Classe diejenigen in sich begreiffet, welche die 

verschiedenen Arten des Ursprungs der Kälte betreffen; die andere die 

Grad der Kälte untersuchet; die dritte die Würckungen und Verände-

rungen erzehlet, welche die Kälte in denen Cörpern hervor zu bringen 

fähig ist; die vierte endlich die Phaenomena des Aufthauens anführet.  

Was die erstere Classe anlanget so befinden wir, daß die Kälte auf 

verschiedene Art entstehen könne. Die bekannteste aber auch fürneh-

meste Art des Ursprungs der Kälte ist, daß wir bey Abwesenheit der 

Wärme die Gegenwart der Kälte empfinden, und beydes miteinander 

dergestalt alterniret, daß, wenn eines von diesen beyden weg, das an-

dere zugegen ist, und folglich Wärme und Kälte als Opposita zu be-

trachten sind; dahero man auch in Ansehung dessen die Kälte gar wohl 

durch einen Mangel der Wärme definiren kann, ohne darauf zu sehen, 

ob dieser Mangel eine mera Privatio, oder durch etwas reelles herfür 

gebracht worden sey; worbey wegen des letztern zu erinnem, daß sol-

ches dadurch wahrscheinlicher werde, daß keine Krafft der Natur vor 

sich zu würcken aufhöre, woferne nicht etwas vorhanden, so ihrer Ac-

tivität Einhalt thut, das ist, 
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woferne ihr nicht eine contraire Krafft opponiret ist, die ihre vorzu-

bringende Würckungen destruiret, oder solche wohl gar überwältiget, 

und Effectus negatiuos zum Vorschein bringet.  

Die Wärme ist eine gewissen Theilen des Cörpers beywohnende 

Krafft, so sich beständig thätig erweisen, und den Cörper in dem Zu-

stande einer sinnlichen Wärme erhalten, auch je mehr und mehr in 

einen grössern Grad der Wärme setzen würde; woferne nicht eine 

contraire Krafft vorhanden wäre, so selbige an der Execution ihrer 

Activität hinderte; und welche entgegen gesetzte Krafft man eben in 



 

 

dem Falle Kälte nennen kann, wenn ein Cörper dadurch in einen sol-

chen Zustand gesetzet worden, daß die von ihm uns beygebrachte Em-

pfindung etwas geringers involviret, als derjenige Terminus Relationis 

ist, auf welchen man die Grade der Wärme sonst zu beziehen pfleget, 

und worzu insgemein der Grad der Wärme eines gesunden menschli-

chen Cörpers erwählet wird; davon aber ein mehreres in der folgenden 

Classe, in welcher die Grade der Wärme zu specificiren sind, zu mel-

den ist.  

Der Ttul Erwärmung Tom. VIII. p. 1810. seqq. wird von dem, was 

bishero gesaget worden, eine Erläuterung geben, und daraus erhellen, 

daß, woferne die Kälte eine mera ignis Privatio sey, und selbige ent-

stehe, indem die von der Wärme in denen Theilen des Cörpers erregte 

vibratorische Bewegung nachlasse, die der Wärme entgegen gesetzte 

Krafft denen Theilen des Cörpers eigenthümlich und von einer sol-

chen Beschaffenheit sey, daß sie bey nachlassender vibratorischer Be-

wegung die Theile des Cörpers, welche zuvor durch die Wärme aus-

gedehnet und weiter voneinander waren abgesondert worden, näher 

zusammen bringe; folglich die Wärme als ein Vis dilatans; die Kälte 

aber als eine Vis compingens zu betrachten sey. Boerhave Elem. Chy-

miae T. I. p. 134. seqq. 

Es würde unnöthig seyn, durch die viele Phaenomena zu bekräfftigen, 

daß wir bey dem Abgange der Wärme die Kälte empfinden, weil die-

ses bekannt und die einfacheste Sensation, daraus wir uns den Begriff 

der Kälte formiren. Wenn einer in einem eingeheitzten Zimmer und in 

einem gewissen Zustande der Wärme sich befindet, und das Feuer er-

löschet in dem Ofen, so verspüret er nach und nach einen Abgang der 

Wärme und saget, es werde immer kälter. Ein gleiches träget sich zu, 

wann einer bey einem Feuer gestanden, und entweder das Feuer von 

sich, oder sich von dem Feuer entfernet; daß also ex defectu desjeni-

gen, so Wärme zu erregen fähig ist, in uns die Empfindung der Kälte 

seinen Ursprung nimmt.  

Was wir hier bey so einem gewöhnlichen Feuer wahrnehmen, erfahren 

wir auch bey dem grossen Feuer der Sonnen. Ihre Anwesenheit über 

dem Horizont machet, daß wir Wärme von ihr zu geniessen haben. 

Ihre Verbergung unter dem Horizont zeiget einen Mangel der Wärme 

oder Kälte. Man muß hier bey diesem Phaenomeno von denenjenigen 

Umständen abstrahiren, die in unserer Atmosphaera verschiedene Ab-

wechselungen der Wärme und Kälte zu Wege bringen 
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und wie des Tages Kälte, des Nachts Wärme empfinden können, wann 

z. E. des Nachts der Wind aus einer andern Gegend, als des Tages über 

bläset, u. s. w.; denn dergleichen Umstände haben wieder andere Ur-

sachen zu ihren Grunde; dahero, wenn man von ihnen abstrahiret, der 

Satz übrig bleibet, daß mit dem Motu diurno der Sonnen eine Verän-

derung in der Wärme und Kälte unserer Atmosphaerae verknüpfet sey.  

Merckwürdig ist das Phaenomenon, daß bey Aufgang der Sonne un-

sere Atmosphaera, darinnen wir respiriren, kälter werde, als sie zuvor 

gewesen, ehe die Sonne aufgegangen. Das Herabsteigen des Spiritus 

in dem Florentinischen Wetter-Glase giebt solches bey Aufgang der 

Sonnen zu erkennen, da er weiter, als er zuvor gestanden, darinnen 

herunter gefallen, und nachdem die Sonne einige Zeit über dem Hori-

zont gewesen, alsdenn erst wieder zu steigen anfänget, und dadurch 

den Wachsthum der Wärme in der Atmosphaera bemercket. Es schei-

net dieses dem vorigen Satze zu wider zu seyn, da hier aus der Gegen-



 

 

wart desjenigen, so sonst Wärme zu erregen fähig ist, Kälte entstehet. 

Vielleicht können hier diejenigen dieses Phaenomenon zu ihren Vor-

theil gebrauchen,welche die Kälte als etwas reelles ansehen, das sich 

von seinem contrario, der Wärme nemlich, treiben und concentriren 

lasse; wie solches auch andere unter denenTiluln Calorifica Materia 

Tom. V. p. 302. seqq. und kaltmachende Materie angeführte Phae-

nomena, davon auch unten noch etwas zu gedencken, bekräfftigen 

wollen.  

Die gewöhnlichste und nicht unwahrscheinliche Ursache dieses  

Phaenomeni ist folgende: In dem die Sonne aufgehet, fahren ihre 

Strahlen mehr durch die obere Lufft, als in die untere. Da sie nun eine 

erwärmende Krafft haben, machen sie die obere Lufft dünner, 

wodurch die Dünste, welche darinnen enthalten sind, in die untere her-

unter fallen. Die obere Lufft ist allezeit kälter als die untere, wie die 

Erfahrung derer bezeuget , die auf Gebürgen wohnen, wo es schneyet, 

wenn es im Thal nur regnet; und also sind auch die Dünste,welche aus 

der kalten Lufft kommen, kälter, als die untere Lufft. Sie benehmen 

dahero derselben einen Theil der Wärme, nicht anders als wenn man 

kalte Cörper in warmes Wasser leget, wodurch das Wasser kälter wird. 

Aul solche Weise muß auch bey Aufgang der Sonnen die untere Lufft 

kälter werden, als sie vorher war.  

Außer dieser Connexion der täglichen Bewegung der Sonnen mit dem 

Wechsel der Kälte und Wärme, findet sich auch noch eine Harmonie, 

welche sich nach der jährlichen Bewegung der Sonnen in der Ecliptic 

richtet. Denn Vermöge dieser geschiehet es, daß die Sonne dem Schei-

tel-Puncte eines Orts auf der Erden bald nahe stehe, bald weit von 

demselbigen entfernet sey. Je größer der Abstand der Sonnen von dem 

Vertice eines Orts wird, je mehr nimmt die Kälte zu; wie denn von 

dem verschiedenen Abstande der Sonnen von dem Zenith eines Orts 

die vier unveränderlichen Jahres-Zeiten ihren Ursprung nehmen, und 

es bey uns im Winter deswegen am kältesten ist, weil die Sonnen sich 

alsdenn von dem Zenith am weitesten entfernt befindet.  

Die Ursache hiervon ist diese; Wenn die Sonne in dem Scheitel-

Puncte eines Orts stehet, so kommen ih- 
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re Strahlen perpendicular herunter auf die Fläche der Erden; je näher 

sie dem Zenith ist, jemehr kommt auch die Direction ihrer Strahlen 

der perpendicularen Direction bey; je weiter sie hingegen von dem 

Zenith abstehet, je schärffer fallen auch ihre Strahlen auf die Fläche 

der Erden ein, wegen dieser verschiedenen Art des Einfallens derer 

Strahlen entstehet auch eine verschiedene Production der Wärme ver-

mittelst derer Sonnen-Strahlen.  

Wenn eine Krafft schieff gegen eine Fläche agiret, so ist ihr Effect 

geringer, als wann sie nach einer perpendicularen Direction auf sel-

bige Fläche ihre Action verrichtet. Je schieffer die Direction ist, je ge-

ringer wird der Effect; wie solches die Theoria Compositionis et Re-

solutionis Virium in der Mechanic an die Hand giebet. Da nun durch 

die Action derer Sonnen-Strahlen an der Fläche eines Cörpers und her-

nach in dem Cörper selbst Wärme erreget wird; so muß eine geringe 

Wärme sich auf der Fläche unserer Erden zeigen, wenn die Direction 

ihrer Strahlen schieff gegen dieselbe gerichtet ist, das ist, wann die 

Sonne sich weit von dem Zenith eines Orts entfernet befindet. Diese 

geringe Wärme heißet in Ansehung derjenigen, so wir von der Sonne 

zu genießen haben, wenn sie dem Zenith nahe ist, Kälte; dahero muß 



 

 

es zur Winters-Zeit, da die Sonne weit von unserm Scheitel-Puncte 

abstehet, kalt seyn.  

Außer dieser mit der schieffen Direction verknüpften geringern Krafft 

derer Sonnen-Strahlen zu erwärmen kommt dieses noch darzu, daß auf 

einerley Fläche mehr Strahlen einfallen können, wenn sie auf selbige 

perpendicular, als wenn sie schieff gegen sie gerichtet sind. Da nun 

ein jeder Sonnen-Strahl eine erwärmende Krafft hat,so muß dieselbige 

Fläche auch in dem ersten Falle wärmer, als in dem andern werden, 

weil alsdann dort mehr Sonnen-Strahlen als hier auf dieselbige Fläche 

gelangen. Die Würckung derer Brenn-Gläser und Brenn-Spiegel be-

kräfftiget dieses, als wo das Sonnen-Licht bloß dadurch eine desto 

größere Krafft zu erwärmen erhält, weil mehr Strahlen auf einen klei-

nen Raum zusammen gebracht werden.  

Aus diesem, daß eine geringere Erwärmung auf dem Erdboden ge-

schiehet, indem die Sonne weit von dem Zenith abstehet , träget dieses 

noch vieles darzu bey, daß die Sonne alsdenn sich auch nicht lange 

über dem Horizonte aufhält, sondern sehr kurtze Tage machet, folg-

lich die Erwärmung des Erdbodens von der Sonnen nicht so lange dau-

ret, als wenn der Tag lang ist, welches alsdenn sich ereignet, wenn die 

Sonne dem Zenith nahe sich befindet. Dahero muß auch um dieser 

Ursache willen eine geringere Wärme oder Kälte sich zur Winters Zeit 

ereignen.  

Es folget aus dieser Theorie der Connexion des Wachsthums der 

Kälte, mit dem Wachsthum des Abstandes der Sonnen von dem Ze-

nith, daß, wenn man diejenige Wärme, so wir zur Zeit des Aequinoctii 

genießen, vor den Terminum Relationis annimmt, die Kälte immer zu 

nehmen müße, indem die Sonne die drey himmlischen Zeichen der 

Wage, des Scorpions, des Schützens durchläufft und bey uns Herbst 

machet, weil der Abstand der Sonnen von dem Zenith alsdenn immer 

grösser wird; biß wenn die Sonne den Tropicum Capricorni erreichet, 
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und den kürtzten Tag machet. Von da an fänget die Entfernung der 

Sonnen vom Zenith wieder an geringer zu werden; dahero auch die 

Kälte wieder anfangen muß nachzulassen; biß wenn die Sonne wieder 

zu dem Aequatore gelanget ist; da wir alsdenn denjenigen Grad der 

Wärme wieder zu genießen haben, der unser Terminus Relationis, die 

Wärme von der Kälte zu unterscheiden gewesen ist.  

Es verspricht uns demnach diese Theorie ein regulaires Wachsthum 

und Abnehmen der Kälte im Herbst und Winter: allein die Erfahrung 

will damit nicht übereinstimmen, Maßen es erst in dem Januario und 

Februario recht kalt zu werden beginnet, da die Sonne sich bereits 

dem Vertici wieder nähert und die Tage länger werden, wie man dann 

bereits vor alten Zeiten diesen Reim gemachet: 

Wenn der Tag beginnt zu langen 

Kommt die Kälte herbey gegangen 

Zu dem nimmt auch die Kälte in dem Winter selbst nicht genau mit 

dem Abstande der Sonnen von Zenith zu oder ab, sondern erleidet 

auch andere veränderliche Umstände in unserer Atmosphaera sehr 

viele Veränderung , so daß zuweilen es sehr kalt, dann jähling warm, 

als denn nur etwas kalt, und so ferner ist, keines weges aber die Kälte 

ein continuum Incrementum vel Decrementum, wie solches die Theo-

rie[1] haben will, erleidet.  [1] Bearb.: korr. aus Theor 



 

 

An diesem letztern ist die verschiedene Constitution unserer Atmos-

phaere in Ansehung derer darinnen befindlichen Dünste und regieren-

den Winde Ursache; was aber das erstere anlanget, so ist zu erinnern, 

daß man in Beurtheilung der beständigen Witterung in denen vier 

Jahrs-Zeiten nicht allein auf den Lauff der Sonnen und die daher rüh-

rende Veränderung der Tages und Nachts länger zu sehen, sondern 

auch auf dem vorhergehenden Zustand der Erden zu regardiren habe. 

Nemlich der Herbst folget auf den Sommer. Den Sommer über ist die 

Erde durchwärmet worden , und muß dahero erst wieder ihre Wärme 

ablegen, ehe die Lufft recht erkalten kan; Massen so lange die Erde 

noch warm ist, die Wärme aus der Erde beständig in die Lufft gehet, 

und den Wachsthum der Kälte in der Atmosphaera hindert.  

Nun weisen es die Versuche, welche Mariotte Essay du chaud et du 

Froid p. 40. seqq. mit denen Thermometris in denen Kellern zu Paris 

angestellet, daß die Wärme erst gegen den 18. December aus der Erde 

gehet, als nach welcher Zeit das Thermometrum unverändert den 

gantzen Winter durch stehen bleibet; dahero kan es auch vor dieser 

Zeit nicht recht kalt werden. Wenn nun aber die Erde ihrer Wärme 

völlig beraubet ist, so wird die Kälte der Lufft durch die Wärme der 

Erden nit mehr turbiret, und kan daher je mehr und mehr zunehmen, 

sintemal die Sonne die ersten Wochen in Januario nicht mehr Krafft 

hat als die beyden letzten Wochen im December. Solcher Gestalt fin-

det sich die gröste Kälte gegen das Ende Januarii oder Anfang des 

Februarii ein.  

Eine gleiche Bewandniß hat es mit der Witterung zu Anfange des 

Frühlings und Herbsts, welche zu beyden Zeiten einerley seyn sollte; 

in dem die Sonne einerley Abstand von dem Zenith hat: allein die Er-

fahrung zeiget, daß es im Anfange des Früh- 
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lings ordentlicher Weise kälter als im Anfange des Herbsts sey; ob es 

wohl geschehen kan, daß, da wir im Sommer der Wärme gewöhnet, 

uns der Herbst im Anfange kälter vorkommet, als der Frühling, wel-

cher auf den Winter erfolget, da wir die Kälte haben ausstehen müßen. 

Nemlich der Anfang des Frühlings folget auf denWinter, da die Erde 

durchgefroren und die darauf befindliche Cörper sehr erkältet worden 

sind; dahero wird einen ziemliche Zeit erfordert, ehe diese erkalteten 

Cörper wieder durchwärmet werden, daß sie von ihrer Kälte nichts 

mehr der Atmosphaere communiciren. Hingegen der Anfang des 

Herbstes folget auf den Sommer, da die Erde und die darauf befindli-

chen Cörper starck durchwärmet worden, folglich es einige Zeit brau-

chet, ehe die erwärmeten Cörper ihrer Wärme wiederum beraubet 

werden.  

Und aus diesen kan man also die Ursache abnehmen, warum die Kälte 

in unserer Atmosphaere nicht so zu und abnimmet, wie die Krafft der 

Sonnen mit ihrem Abstande vom Zenith. Es ist hier aber bloß die Rede 

von der Wärme und Kälte, in so ferne die Sonne in ihrer Würckung 

weder durch zufällige Ursachen, davon wir einige oben specificiret 

haben, weder gemindert noch befördert wird; von welchen, wenn man 

abstrahiret, man leicht aus dem vorhergehenden abnehmen kan, daß 

mit dem jährlichen Lauffe der Sonnen auch der Wechsel der Kälte ver-

knüpfet sey.  

Es ergiebet sich aber noch ein Paradoxum, daß nemlich die gröste 

Kälte sey, wenn die Sonne den grösten Abstand von Zenith habe, da 

doch aus der Astronomie bekannt, daß alsdann bey uns zur Winters-



 

 

Zeit die Sonne um etliche 100. Semidiametros Terrae der Erden näher 

sich befindet, als zu Anfange des Sommers; ein näheres Feuer aber 

mehr erwärmet, als wenn solches weiter von dem Objecto entfernet 

ist. Allein auch diese Näherung der Sonnen gegen die Erde ist in An-

sehung ihrer allzugrossen Entfernung nicht zu regardiren, daß sie eine 

merckliche Vermehrung ihrer erwärmenden Krafft dadurch erhalten 

sollte,welche fähig wäre, denjenigen Abbruch zu ersetzen, welchen 

ihre Strahlen in ihrer würckenden Krafft wegen ihrer schieff einfall-

cnden Direction gegen die Fläche der Erden erleiden.  

Der Abstand der Sonnen von dem Zenith eines Orts ist, Vermöge des 

angeführten, eine Haupt-Ursache der Kälte in unserer Atmosphaera. 

Nun aber hat ein jeglicher Ort auf der Erden sein besonderes Zenith, 

dahero kan zu einerley Zeit an zweyen verschiedenen Orten des Erd-

Bodens auch einen verschiedenen Abstand von ihren Scheitel-Puncten 

haben; folglich auch zu einerley Zeit an denenselbigen Orten ein un-

terschiedener Grad der Kälte existiren; und ist demnach zu einerley 

Zeit die Kälte an allen Orten der Erden nicht gleich groß; sondern die 

Örter, so weiter gegen die Polos zu liegen, musten eine weit größere 

Kälte, als diejenigen ausstehen, welche eine geringere Geographische 

Breite haben.  

Und hieraus ist die Eintheilung der Erd-Kugel in ihre Zonas, nemlich 

frigidas, temperatas und torridam entstanden; die man nach dem Un-

terscheid der Witterung dieser Länder eingerichtet. Solcher Gestalt 

trägt auch die Situation eines Orts auf der Erd-Kugel überaus viel 
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dazu bey, daß eine strenge Kälte bey ihm entstehen kan; welches in-

zwischen Vermöge des bisherigen seinen Ursprung daher nimmt, daß 

dasjenige, was Wärme verursachen kan, (nemlich in diesem Fall, die 

Sonne) removiret sey, und folglich die Kälte ex Defectu Caloris ent-

stehe.  

Dieser Satz, den wir bishero untersuchet haben, ist so klar, daß selben 

niemand leichtlich in Zweifel ziehen wird; dennoch aber sind Experi-

mente vor Handen, welche darthun wollen, daß auch Kälte ex Prae-

sentia Caloris entstehen könne. Dergleichen Experimente haben wir 

unter dem Titel Calorifica Materia l. c. angeführet, und gezeiget, daß 

die Wärme die Kälte jage und concentrire, und vice versa die Wärme 

sich von der Kälte in die Enge treiben lasse.  

Eben dieses geben folgende sehr simple Phaenomena zu erkennen: die 

einem gewissen Gelehrten von freyen Stücken arriviret sind. Er sitzet 

zur Winters-Zeit vor dem Camine und will sich einer Tabac-Pfeiffe 

bedienen, die er in der glüenden Asche ausgebrennet, weil aber selbige 

überaus heiß, so stecket er solche mit dem Kopfe in kalt Wasser um 

selbige abzukühlen. Hierbey nimmt er wahr, daß die Pfeiffe oben[1], 

wo er sie bey der Hand gehalten, immer je mehr und mehr wärmer 

geworden sey, so, daß er sie endlich gar nicht mehr hat erhalten kön-

nen. Dieses hat ihme gleich die Gedancken beygebracht, es müste die 

Kälte die Wärme treiben und verjagen. Um nun besser hinter die Sa-

che zu kommen, hat er auch versuchen wollen, ob denn die Wärme 

die Kälte treibe; dahero hat er eine Pfeiffe mit den Kopfe in gesal-

tzenen Schnee gesetzet, hernach solchen in warmes Wasser gethan, 

und befunden, daß es oben bey der Pfeiffe, wo er sie mit der Hand 

gehalten, kälter worden sey.  

Diese Phaenomena benebst dem Experimento Florentino, da man die 

Kälte vermittelst eines Brenn-Spiegels im Foco concentriret hat, wel-

[1] Bearb.: korr. aus: vben 



 

 

ches unter dem Titel, kaltmachende Materie angeführet wird; in glei-

chen die Erzeugung der Kälte, durch Vermischung verschiedener Cör-

per, die zuvor nicht kalt gewesen, von welchen eben erst angeführter 

Titel Nachricht ertheilet, wollen denenjenigen ein Patrocinium ver-

statten welche die Kälte als etwas reelles ansehen.  

Dem sey nun, wie ihm wolle, so können wir doch aus denen erstern 

angeführten Experimenten den Schluß machen, daß die Kälte in Ge-

genwart der Wärme entstehen und jene von dieser sich concentriren 

lassen könne, ohne darauf zu sehen, woher dieses rühre; und wir kön-

nen diesen aus der Erfahrung unmittelbar hergeleiteten Satz alsdenn 

zur Erklärung anderer Phaenomenorum anwenden, und deren Expli-

cation weit richtiger geben, als wenn wir dieselbige auf die zweifel-

haffte Frage, ob die Kälte was positives oder negatives sey, bauen 

wollten.  

Die dritte Art des Ursprungs der Kälte geschiehet per Factum, da nem-

lich ein kälterer Cörper einen wärmern berühret und solchem seine 

Wärme benimmt, oder von seiner Kälte communiciret, wie wir hier-

von gnugsam Phaenomena unter dem Titel Erwärmung l. c. ange-

führet haben, da der Titel Erkältung zugleich mit abgehandelt worden 

ist; allwo auch der Zweifel gehoben wird, da man meynen sollte, es 

könnte auch Kälte lediglich durch die Bewegung eines Cörpers erreget 

werden, massen 
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wir Kälte empfinden, wenn wir die Lufft gegen uns vermittelst eines 

Fächers in Bewegung setzen, oder uns selbst durch die Lufft ge-

schwinde bewegen; als welche Phaenomena von der Dispersion un-

serer Atmosphaerae Caloris dependiret.  

Endlich kan auch noch Kälte durch Vermischung zweyer Materien er-

reget werden, die vor ihrer Vermischung einerley Grad der Wärme 

gehabt haben, in ihrer Mixtion und Actu Solutionis aber einen grossen 

Grad der Kälte erregen. Dergleichen Materien, werden Materiae tri-

gorificae genennet, und sind dieselbigen mit ihren Phaenomenis unter 

denen Titeln kaltmachende Materie, Eiß l.c. und Erwärmung l. c. 

angeführet worden.  

Und dieses sind die vornehmsten Phaenomena, welche zu erkennen 

geben, auf wie vielerley Art die Kälte entstehen könne.  

Nunmehro ist es auch Zeit die Grade der Kälte zu untersuchen. Wir 

haben gesehen, daß die Kälte in einem Mangel der Wärme bestehe, 

und ein Cörper kalt von uns befunden werde, in dem er uns unserer 

Wärme an denjenigen Theilen des Leibes beraubet, die er berühret. 

Hier ist kein absoluter Mangel oder die Abwesenheit aller Wärme zu 

verstehen, massen wir auch bey denenjenigen Cörpern, die uns als kalt 

vorkommen, noch Wärme, und offt in ziemlichen Grade, befinden; 

sondern dieser Mangel kan nicht anders als relativè verstanden wer-

den, in dem wir den Zustand der Wärme eines uns kalt scheinenden 

Cörpers mit dem Zustande der Wärme eines uns warm vorkommen-

den Cörpers vergleichen und jenen geringer als diesen befinden; daß 

folglich die Kälte nichts anders als ein geringer Grad der Wärme ist.  

Dieses geringer seyn kan nicht verstanden werden, wo ferne man nicht 

einen Terminum Relationis durch einen gewissen Grad der Wärme 

constituiret, von welchen die grössern und geringern Grade der Wär-

me können computiret werden. Unsere Sinnen haben hierzu den Grad 

der Wärme eines gesunden menschlichen Cörpers erwählet, und ein 

Cörper der ad Contactum mit unsern Theilen des Leibes uns einen 



 

 

grössern Grad der Wärme empfinden lässet, wird ein warmer Cörper; 

hingegen ein kalter genennet, der uns die Empfindung eines geringern 

Grads derer Wärme, als wie unsere Glieder haben, beybringet.  

Es ist aber nicht zu läugnen, daß dieser Terminus Relationis überaus 

indeterminiret, ja öffters trüglich sey, massen nach verschiedener 

Constitution der Natur eines Menschen ein anderer und anderer Ter-

minus Relationis zum Vorschein kommet, und kan einerley Sache dem 

einen kalt dem andern warm erscheinen. Ob es nun zwar einem jegli-

chen frey stehet, einen Terminum Relationis vor sich zu erwählen, so 

ist es doch besser, solchen nicht ex Tactu Corporis nostri zu beurthei-

len, sondern solchen vielmehr nach einem guten Thermometro zu ae-

stimiren, da man einen gewissen Grad der Wärme bey gelinder Witte-

rung zu seinen Terminum Relationis annimmt, und nach solchen die 

Grade der Wärme und Kälte anderer Cörper examiniret; wie wohl 

auch hierdurch der Terminus Relationis nicht völlig determiniret ist, 

sintemahl weder die Thermometra selbst mit einander harmoniren, 

noch auch der Grad der Wärme einer temperirten Lufft bey ihnen ge-

nau zu bemer- 

S. 36 
29 Kälte 

cken ist. In dessen ist es doch am besten die Thermometra zum 

Schieds-Richter zu erwählen, und nach selbigen die Grade der Kälte 

zu aestimiren, bis man vielleicht noch vollkommenere Instrumente als 

sie sind, solches zu bewerkstelligen, dereinst ausfündig machen wird, 

als daß man in Beurtheilung derWärme und Kälte es auf unsere Sinnen 

ankommen lasse; weil hieraus verschiedene Vorurtheile fliessen kön-

nen, deren bereits eines, daß nemlich die Keller und andere unterirrdi-

sche Örter im Winter warm und in Sommer kalt wären. Mariott dans 

l’Essai du Chaud et froid. p. 193. seq. Oper. gehoben. 

Wenn man aus der Kälte im Winter von der Strasse in eine Stube 

kommt, da es nicht mehr warm ist, und darinnen diejenigen frieren, 

welche beständig daselbst gewesen, so düncket sie einem Anfangs 

warm zu seyn; allein, wann man eine Weile darinnen verbleibet, so 

empfindet man sowohl als die andere die Kälte, und siehet augen-

scheinlich, daß man seinen Sinnen nach sich in seinem Urtheile bewo-

gen habe, und uns die Lufft in der Stube bloß deswegen warm vor-

komme, weil sie nicht so kalt, als wie auf der Strasse ist.  

Eben so verhält es sich auch mit denen Kellern. Im Winter kommen 

wir aus der kalten Lufft in den Keller, wo es weniger kalt ist, als unter 

freyen Himmel, und deswegen scheinet es Anfangs, als wenn es da-

selbst warm wäre, in dem wir uns besinnen, daß uns im Sommer kalt 

gewesen, wenn wir in Keller kommen. Hingegen im Sommer kommen 

wir aus der warmen Lufft in den Keller, wo die Lufft kühler ist als 

unter freyen Himmel, und des wegen scheinet es Anfangs, als wenn 

es daselbst kalt wäre, indem wir uns besinnen, daß es in Winter warm 

war, wenn wir in Keller kommen.  

Es ist demnach zwar wahr[1], daß es im Winter in Keller wärmer, und 

in Sommer kälter als auf der Strasse sey; allein des wegen folget noch 

nicht, daß alsdenn der Grad der Wärme in Keller zur Winters-Zeit. 

grösser sey, als im Sommer, oder daß die Keller im Winter warm im 

Sommer kalt wären. Die Thermometra geben hier den Ausschlag. 

Denn wenn man mit ihnen in einem Keller observiret, so wird man 

befinden, daß im Sommer der Spiritus höher stehe als im Winter; wel-

ches zur Gnüge anzeiget, daß es im Winter auch in Kellern kälter sey 

als im Sommer.  

[1] Bearb.: korr. aus: war 



 

 

Mariotte l. c. hat es in Kellern versuchet, die 30. Schuh tieff gewesen. 

Er hat den Versuch wiederhohlet in einem 84. Schuh tieffen Keller. In 

beyden ist der Spiritus höher im Thermometro gestanden im Sommer 

als im Winter; wie wohl der Unterscheid im tieffen Keller geringer 

war als in dem andern, so daß er vermuthet, in einer Tieffe von 100. 

Schuhen werde im Sommer und Winter einerley Wärme seyn.  

Man kan es noch auf andere Art erfahren, daß man in Beurtheilung 

der Wärme und Kälte nicht denen Sinnen trauen darf. Zu der Zeit, 

wenn es nach harter Kälte wieder angefangen zu thauen, henge man 

das Thermometrum an ein offnes Fenster in die freye Lufft, und warte 

bis der Spiritus unbeweglich stehe, und folglich den Grad der Wärme 

der Lufft habe. Nach diesen lasse man sich frisches Brunnen-Wasser 

aus der Quelle hohlen, und man wird 
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eine grosse Kälte an selbigen verspüren, wenn man den Finger hinein 

hält, da man hingegen in der Lufft nicht die geringste Kälte fühlet. 

Dessen ungeachtet, wenn das Wetter-Glas aus der Lufft in das Wasser 

gebracht wird, so steiget der Spiritus darinnen in die Höhe und giebet 

dadurch zu erkennen, daß das Wasser wärmer als die Lufft sey. Die 

Ursache hiervon ist ex Dispersione Atmosphaerae Caloris, so unsere 

Hand umgiebet, eben so, wie bey der Erkältung durch den Wind, her-

zuhohlen, davon wir die Erklärung unter dem Titel Erwärmung l. c. 

gegeben, massen alsdenn ein kälterer Cörper, nemlich das Wasser, ad 

Contactum mit der Hand gebracht wird, da zu vor eine weit wärmere 

Atmosphaera Caloris solche umgeben.  

Aus allen diesen erhellet zur Gnüge. daß man in Beurtheilung ob es 

warm oder kalt sey, seinen Sinnen nicht trauen dürffe; sondern daß 

man am sichersten dabey ein Thermometrum adhibire; als in welchen 

das Sincken des Spiritus Vini in Thermometro Florentino alle Zeit den 

Abgang der Wärme und folglich das Wachsthum der Kälte bemercket. 

Je tieffer der Spiritus in dem Thermometro in dem contactu mit einem 

Cörper gesuncken, je grösser ist dessen Kälte; dahero solches die 

Grade der Kälte, wiewohl nicht nach einer genauen Mensur, denn so 

vollkommen sind unsere Thermometra noch nicht, zu erkennen giebet.  

Hier fräget sich nun billig, welches denn der gröste Grad der Kälte 

sey, und ob einer in der Natur existire? Wir haben gesehen, daß die 

Kälte nichts anders als eine geringere Wärme sey, und daher zunehme, 

wenn die Wärme abnimmet. Wenn demnach die gröste Kälte in einem 

Cörper seyn soll; so muß in denenselbigen gar keine Wärme mehr 

seyn. Ob ein Cörper den grösten Grad der Kälte je Mahls erreichen 

könne, wird billig in Zweifel gezogen.  

Die Sache hat ihren Grund in der Communication der Wärme und 

Kälte. Wenn ein Cörper in der Natur kalt werden soll, so muß ihm die 

Wärme entgehen, und ihm keine andere an deren Stelle anders woher 

communiciret werden. Wenn ihme aber die Wärme entgehen soll, so 

muß ein anderer Cörper ihn berühren, der kälter ist als er. Dieser aber 

kan ihn nicht aller Wärme berauben: denn wenn er einen Theil der 

Wärme dem andern weggenommen, so muß diesem so viel übrig blei-

ben, daß beyde einerley Grad der Wärme besitzen, Massen die Com-

munication der Wärme so lange dauret, bis beyde communicirende 

Cörper in einerley Zustand der Wärme gerathen sind. Es bleibet dem-

nach demselbigen Cörper noch etwas rückständig, und hat also den 

grösten Grad der Kälte noch nicht erreichet.  



 

 

Und diese Communication der Wärme dieses Cörpers mit noch kältern 

würde in infinitum fortdauren, und derselbe doch nicht aller Wärme 

beraubet werden; eben so wie man eine Linie in infinitum biseciren 

kann, und doch nach geschehener Bisection etwas übrig bleiben muß, 

siehe Infinitum. Tom. XIV. p. 674. seqq.  

Und es ist auch nicht zu verwundern, daß keine grosse Kälte seyn kan. 

Wir finden in allen Dingen, daß die Natur nie mahls das 
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gröste noch kleinste oder den letzten Grad erreichet; sondern sie blei-

bet allezeit bey denen mittlern Graden stehen, die auf unzähliche Art 

sich verändern lassen.  

Nachdem wir solcher Gestalt die Grade der Kälte untersuchet, so müs-

sen wir nun auch die dritte Classe derer Phaenomenorum vornehmen, 

und erzehlen,was vor Würckungen und Veränderungen in denen Cör-

pern durch die Kälte erfolgen. Diese sind nun von verschiedener Art 

und scheinen offt einander zu wider zu seyn. Durch die Wärme wer-

den die Cörper expandiret oder rarificiret, siehe Feuer Tom. IX. p 716. 

seqq. Da nun die Kälte das Compositum von der Wärme ist; so folget 

von sich, daß durch die Kälte die Cörper condensiret oder verdichtet 

werden müssen, Maßen sonst die Wärme nichts expandiret hätte.  

Die Phaenomena stimmen hierinnen überein. Eine Blase, so in einer 

warmen Stube aufgeblasen worden, fället zusammen,wenn sie in kalte 

Lufft gebracht wird; dahero muß durch die Kälte die Lufft innerhalb 

der Blase verdichtet werden. Das Thermometrum Drebbelianum und 

die gewöhnlichen Manometra geben dieses gleichfalls zu erkennen. 

Der Spiritus Vini wird durch die Kälte in einen engern Raum gezwun-

gen, wie solches die Thermometra Florentina ausweisen, darinnen der 

Spiritus bey zunehmender Kälte, je mehr und mehr sincket, und end-

lich kaum den Raum der Kugel ausfüllet, da er zuvor, nicht nur diese, 

sondern auch einen großen Theil der Röhre eingenommen hatte.  

Wasser, Spiritus acidi, alcalini olea und andere Fluida erleiden gleich 

Falls eine Conversation der Kälte, welche man leicht denen Sinnen 

exhibiren kan, wenn man eine gläserne Phiole biß in die Röhre mit 

einem solchen Liquore füllet; hernachmahls aber die Kugel derselbi-

gen, in eine ausgeschabte Biß oder Schnee mit untermischten Saltz 

verfertigte Mixtur setzet, da man gar bald den Descentum Liquoris in 

dem Tubo wahrnehmen wird, welches ein Anzeigen der Coantation 

ist.  

Selbst der Mercurius ist von dieser Condensation nicht befreyet; und 

kan auf gleiche Art experimentiret werden; wie man denn auch Ther-

mometra mit selbigen auf eben diese Art verfertiget, wie die Thermo-

metra Florentina zu bereitet werden; nur daß an Stat der Kugel hier 

ein breites und nicht dickes Behältniß an der Röhre sich befindet, da-

mit die Kälte den Mercurium von allen Seiten desto mehr angreiffen 

könne.  

Die festen Cörper, als Steine, Metalle müßen gleicher Gestalt eine 

Condensation von der Kälte ausstehen. Ein eiserner Drath wird in der 

Kälte kürtzer. Zwey Marmor von gleicher Größe zeigen nach gesche-

hener Vergleichung einen mercklichen Unterschied in ihrer Größe, 

wenn der eine in einem warmen Zimmer, der andere in der Kälte ge-

legen. Ein Metalliner Stöpsel, welcher in der Kälte gelegen, dessen 

zugehörige und gleich Falls von Metall zubereite Cavität, darein er 

inseriret werden soll, an einem warmen Orte sich befindet, füllet als-

dann selbige Cavität nicht mehr aus, da er zuvor gedrenge hinein ge-



 

 

gangen. Das Glas wird auch von der Kälte condensiret, wie die glä-

sernen Stöpsel ausweisen, welche gemach in ihre Cavität sich inser-

iren laßen. Das 
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zerspringen derer Gläser, wenn sie aus dem warmen in die Kälte ge-

bracht werden, giebt dieses eben Falls zu erkennen. Die Saiten werden 

von der Kälte der Gestalt contrahiret, daß sie offt zerspringen. Gam-

berger de Frigore p.36. Boerhav. Chym. T. I. p. 137. seqq. Experim. 

Acad. del Cimento P. II. Exper. I. seqq. 

Aus welchem allen zur Genüge erhellet, daß Condensation derer Cör-

per ein esentiale der Kälte sey, und so ferne man solche als etwas po-

sitives ansehen wollte, man selbige definiren müße, daß sie eine der 

einen Cörper beywohnenden warmmachenden Krafft entgegen ge-

setzte Krafft sey, durch welche die Theile des Cörpers wieder enge 

zusammen gebracht werden, nachdem sie zuvor durch die mächtigere 

Wärme waren ausgedehnet worden.  

Deßen ungeachtet aber findet man unter denen Phaenomenis einige, 

welche das Gegentheil angeben, daß nemlich auch einige Cörper 

durch die Kälte auseinander getrieben und expandiret werden. Das 

Wasser, von dem wir bereits gemeldet, daß es durch die Kälte verdich-

tet werde, muß bey eben derselbigen eine gewaltige Expansion erlei-

den, und zwar kurtz, ehe es gefrieret. Denn wann man das Wasser in 

einer Phiole innerhalb eine kaltmachende Mixtur setzet, welche der 

Titel kaltmachende Materie beschreibet; so wird Anfangs das Was-

ser starck verdichtet und sincket in der Phiole, einige einige Zeit da-

rauf ruhet es gleichsam, worauf viele Lufft-Blasen in die Höhe zu stei-

gen beginnen, und das Wasser alsdenn sich anhebet, gewaltig auszu-

dehnen, in welchem Zustande der Expansion das Wasser gefrieret; da-

hero es auch kommet, daß der daher entstandene feste Cörper oder das 

Eiß, specifice leichter ist, als das Wasser und auf selbigem schwim-

met; ingleichen daß durch eben diese Expansion das zu Eiß werdende 

Wasser die Krafft erhalte, diejenigen Cörper, in welchen es einge-

schlossen ist, zu zersprengen.  

Alle diese von der Kälte herrührende Phaenomena, die Expansion, 

Formation des Eißes, und die dabey entstehende zersprengende 

Krafft, sind umständlich unter dem Titel Eiß l. c. angeführet worden 

und in denen Experimentis Acad. del Cimento T. I. p. 125. seqq. ed. 

Muschenbroeck. wird diese Materie überaus wohl abgehandelt.  

Das Vornehmste, so noch hierbey zu untersuchen, ist, woher diese Ex-

pansion ihren Ursprung nehme. Von der Kälte unmittelbar kan dieses 

nicht herrühren, denn deren Essentiale ist die Verdichtung derer Cör-

per. Die Phaenomena geben Augenscheinlich, daß die Expansion des 

gefrierenden Wassers, von der Expansion der Lufft,  die in dessen Po-

ris sich befindet, herrühret, wie solches die Formation derer häuffigen 

Lufft-Blasen bey dem Gefrieren des Wassers ausweiset. Allein es fra-

get sich wiederum, woher diese Expansion der Lufft entstehe, ob von 

der Kälte oder von der Wärme? das erstere kan, angeführter Massen 

nicht Stat finden; des letztern Effect ist zwar die Expansion derer Cör-

per, allein wir finden bey dem Gefrieren des Wassers kein Wachsthum 

der Wärme im selbigen, als welches immer kälter wird, dahero auch 

mit solchen keine Expansion des Wassers erfolgen kann. 
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Einige erklären die Sache folgender Maßen, indem das Wasser durch 

die Kälte contrahiret wird, so werden aus dessen Poris die zarten Par-

tes der Lufft ausgedruckt, und gehen in größere Bullulas zusammen. 

Diese, so lange sie in ihrer Genesi sind, separiren die Theile des 

Waßers von einander und expandiren dasselbige. Wann aber die Lufft- 

Blase größer worden, und der Druck des Waßers heraufwärts übertrifft 

die Cohaesions-Krafft der Bullulae mit dem Wasser, so muß solche in 

die Höhe steigen. Diese Erzeugung derer Lufft-Blasen geschiehet be-

ständig fort, bis das Wasser in Eiß coaguliret.  

Diese Erklärung läßet sich zwar hören, allein man kan sie noch keines 

Weeges vor rechtmäßig passiren lassen. Denn erstlich wird so wohl 

das Waßer als die Lufft von der Kälte condensiret: Dahero, wenn 

gleich die Theile des Wassers näher zusammen gebracht werden, kei-

ne Expression der in denen Poris des Wassers vorhandenen Lufft eben 

nothwendig ist, weil solche selbst mit condensiret wird. Hernach, 

wenn ja eine Expression der Lufft erfolgte, daß sie sich in größere 

Blaßen zusammen begebe, so nehmen alsdenn diese größere Blasen 

keinen größern Raum ein, als ihre Theile zuvor eingenommen hatten, 

als sie noch in denen Poris desWaßers zerstreuet waren; Derowegen 

können auch diese Bullulae das Waßer nicht expandiren.  

Die Experimente geben aber klärlich an, daß die Expansion des 

Waßers von denen Lufft-Blasen dependire. Es müßen demnach diese 

revera erweitert seyn, in dem das Waßer sich nicht selbst expandiren 

kann, da wir viel mehr sehen, daß es durch die Kälte contrahiret 

werde; dahero bleibt doch noch wie zuvor die Frage übrig, was denn 

diese Lufft-Blasen expandire? Der oben durch Experimente bestätigte 

Satz, daß ex Praesentia Frigoris die Wärme in einem Cörper könne 

concentriret werden, giebt hierinnen einen Ausschlag, denn wenn wir 

diesen Satz zugestehen, so folget, daß in dem die Kälte das Waßer von 

aussen her angreiffet, solche die in dem Waßer noch enthaltene 

Wärme concentrire und größer mache, wodurch das Waßer so wohl, 

als hauptsächlich die Lufft, so als ein Corpus rarissimum der Expan-

sion von einer geringen Wärme leicht unterworffen ist, expandiret 

wird, und diese letztere dadurch das Waßer destomehr auseinander 

treibe und rareficire.  

Ist die Ursache der Ausdehnung bey dem gefrieren des Waßers be-

kannt, so weiß man auch, woher die zersprengende Krafft des gefrie-

renden Wassers seinen Ursprung nimmt, Maßen diese von jener de-

pendiret. Die Erzeugung des Eißes aber ist unter dem Titel Eiß l. c. 

dargethan worden; dahero nunmehr auch diese Phaenomena der Kälte 

ihre Explication erhalten.  

Es ist eben noch ein Phaenomenon vorhanden, so paradox scheinet, 

daß nemlich durch die Kälte auch die Cörper ausdünsten. Wir sehen, 

daß zur Winters-Zeit des Morgens besonders die Flüsse und Sümpfe 

starck rauchen; und so man das Waßer in einer Phiole vermittelst einer 

kaltmachenden Materie gefrieren läßet, so nimmt man gleich Falls 

eine starcke Ausdünstung wahr. Porrault hat anno 1670. untersuchet, 

wie viel das 
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Waßer in kalter Lufft ausdünste. Er hat 8. Pfund Waßer in kalte Lufft 

gesetzet und befunden, daß innerhalb 18 Tagen fast ein Pfund ausge-



 

 

dünstet; welcher Abgang beynahe so groß als in heißen Sommer-Ta-

gen ist, du Hamel in Histor. Acad. Reg. Scient. Lib. I. Sect. 2. p. 100. 

Auch so gar das Eiß, ein kalter Cörper, dünstet in kalter Lufft aus. 

Boyle in Motis de Atmosphaeris Corporum consistentium p. 4. hat ein 

Stück Eiß auf die eine Schahle einer Wage geleget, solches durch ein 

Gewichte ad Aequilibrium gebracht, und in freyer Lufft gehangen, da 

er denn befunden, daß unerachtet es nicht völlig 2. Untzen weg, als er 

es examiniret, solches doch die Nacht über 10. Gran von seinem Ge-

wichte verloren hatte. Er erinnert, daß er diesen Versuch in mehr als 

einem Winter und an verschiedenen Orten, aber allezeit mit guten 

Fortgange wiederhohlet habe.  

Es ist allerdings etwas wunderbares, daß die Kälte eine Ausdünstung 

verursachen kan, welche eigentlich eine Würckung der Wärme ist. 

Wenn man aber die Sache genau überleget, so wird man, wie oben bey 

der Expansion des Waßers, befinden, daß hier nicht die Kälte, sondern 

die Wärme daran Ursache sey. Denn in dem die Kälte das Wasser von 

aussen angreiffet wird die Wärme, angeführter Maßen, in ihm dadurch 

concentriret, wodurch ein größerer Grad der Wärme entstehet, wel-

cher fähig ist, einige nahe anliegende Waßer-Theilgen in Dünste zu 

resolviren, so alsdann in die Atmosphaeram übergehen. Dahero muß 

das Waßer ausdünsten  

Das Eiß hat eben Falls noch Wärme bey sich, Maßen es sonst den 

grösten Grad der Kälte haben müste, welcher geprägter Maßen nicht 

existiret. Wenn nun die umstehende Lufft kälter wird als das Eiß ist; 

so muß durch diese Kälte die in dem Eiße noch verhandene Wärme 

eben Falls concentriret werden, durch welche vermehrte Wärme ei-

nige nahe anliegende Theilgen geschmoltzen, in Dünste resolviret 

werden, und durch die Poros des Eißes in die Lufft gehen. Dahero 

muß bey strenger Kälte das Eiß eben Falls ausdünsten.  

Man siehet hieraus, wie aus dem oben durch die Phaenomena etablir-

ten Sätze, daß ex Praesentia Frigoris Wärme entstehen könne, vieler 

andern[1] Phaenomenorum Erklärung könne gegeben werden.  

Eine Würckung der Kälte ist ferner die Consistenz derer durch die 

Wärme zuvor fleißig gemachte Cörper, als welche alsobald erfolget, 

wann einem solchem Fluße die Wärme entgehet oder derselbige er-

kaltet. Metalle, Glaß, Nitrum, Alaune, Salia alcalina, Wachs, Pech, 

Butter, Unschlit u d. nach dem sie durch das Feuer in Fluß sind ge-

bracht worden, so bald sie zu erkalten anfangen, gestehen, und werden 

wieder zu festen Cörpern. Nemlich durch die Action der Wärme, wa-

ren diejenigen Kräffte, mit welchen die Theile des Cörpers cohaer-

iren, debilitiret und superiret worden: dahero die Theile des Cörpers 

sich leichte von einander trennen ließen, und dieselbigen als flüssig 

erschienen. Wenn nun einem solchen Fluße die Wärme wieder entge-

het, so wird 
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dasjenige removiret, so die Activität derer Cohaesions-Kräffte derer 

Theile des Cörpers in Zaume gehalten, dahero fangen diese wieder an 

zu operiren und verursachen, daß die Theile wieder stärcker zusam-

men hangen, und der Fluß nun die Gestalt eines festen Cörpers wieder 

gewinnet. Der Titul Erwärmung l. c. zeiget hiervon ein mehreres. 

Bisher haben wir die Würckungen der Kälte an denen festen und flü-

ßigen Cörpern, die einen ziemlichen Grad der Dichtigkeit haben, un-

tersuchet, dahero ist noch übrig, diejenigen Phaenomena anzuführen, 

so sich durch die Kälte bey denen Corporibus valde raris, dergleichen 

[1] Bearb.: korr. aus: anddrn 



 

 

die Dünste seyn, siehe Dunst Tom. VII. p. 1606. seqq. zutragen. Die-

jenigen Dünste, so wir bey der Respiration mit der Lufft aus der Lun-

gen bringen, werden in kalter Lufft sichtbar, da sie in warmer Lufft 

unsichtbar sind. Die Ursache hiervon ist, daß die dünste Cörper seyn 

von überaus geringer Dichtigkeit, dahero dieselbigen ihre Theile in 

diesem Zustande nicht in Conspectum kommen. Wenn aber durch die 

Kälte dieselbigen verdichtet werden, wie dieses die Kälte bey allen 

Cörpern thut, so werden jener ihre Theile dadurch näher zusammen 

gebracht, daß wir solche nunmehro sehen können.  

Eine gleiche Bewandnuß hat es mit denen Zusammenstößen derer 

Dünste in Tropffen, wenn sie auf kalte Cörper treffen, die durch ihre 

Kälte selbige verdichten und ihre Theile näher zusammen bringen. 

Von solcher Beschaffenheit ist das Anhängen derer Dünste in dem 

alembico bey der Destillation, das Zusammenflüßen derer Dünste an 

denen Fenster-Scheiben in einer warmen Stube, wenn es aussen sehr 

kalt ist; das Anhängen derer Dünste an die kalten Wände bey abschla-

gender Kälte, welche alsdenn durch die Kälte der Wand gefrieren und 

dadurch uns die Begebenheit exhibiren, wenn wir sagen die Kälte 

schlage aus dem Gebäude. So können auch die an denen Fenstern ei-

nes Zimmers angeschossene Dünste gefrieren, wenn die Kälte von 

aussen sehr starck, daß die Wärme des Zimmers nicht mehr in dem 

Stande ist, dieselbigen ihrer Flüßigkeit zu erhalten.  

In der Lufft selbst werden die Dünste erst condensiret, und gefrieren 

alsdann hernach in Schnee-Flocken. Diese Erzeugung des Schnees 

zeuget folgendes Experiment. Wenn man in einem Glaß Wasser schüt-

telt, daß es schäumet, und diesen Schaum auf einem Papire in kalte 

Lufft leget, so gefrieret es zu Schnee; dahero zur Erzeugung des 

Schnees weiter nichts erfordert wird, als daß ein fluidum valderarum, 

dergleichen eine Dunst ist, gefriere. Wenn die Dünste sich an Sträu-

cher, Bäume, Graß, Haare und so ferner anhängen, und alsdenn ge-

frieren, so exhibiren sie uns das Phaenomenon des Reiffes. Man neh-

me Haare, oder Roßmarin-Blätter, oder auch Stroh, u. halte solche 

über ausdünstendes Wasser oder Mist; so wird man sehen, daß die an-

gehängten Dünste in kalter Lufft gar bald zu Reiff gefrieren.  

Überhaupt geschiehet die Congelation derer Dünste weit geschwinder 

als anderer flüßigen Materien, massen eine Dunst ein sehr verdünnter 

Cörper ist, der von der Kälte allenthalben leicht angegriffen werden 
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kan; eben wie bey der Wärme die Limatura Martis leichtlich kan ge-

schmeltzet werden, da hingegen ein Stab Eisen unter allen Metallen 

am schwersten zum Fluß zu bringen ist. Wenn der Schnee in der Lufft 

an seinen äussersten zu schmeltzen anfänget, und alsdenn in eine käl-

tere Lufft gelanget, daß das den schneeigten Kern umflosse: im Was-

ser gefrieret; so wird dieses Eiß-Korn, so einen schneeigten Kern hat, 

Hagel genennet; unter welchem Titel Tom. XII. p. 161. seqq. ein meh-

reres hiervon zu finden.  

Wir müssen gegenwärtig zu denen übrigen Würckungen der Kälte 

schreiten, und zu erst anführen, daß die Kälte fähig sey, die Liquores 

mixtos in sua simplicia zu resolviren. Wenn das Meer-Wasser gefrie-

ret, so wird das Saltz dadurch von selbigen abgesondert, massen, so 

man das Eiß schmeltzet, man ein süsses Wasser erhält. Reyher de 

Aquae marinae Dulcedine führet folgende Observation an. Er hat dem 

Schlosse Friedrichsburg gegen über, ein Stück Eiß Fußdicke aushauen 

lassen, und befunden, daß die Stücke davon süsse gewesen; das Meer-



 

 

Wasser, so unmittelbar unter dem Eiße vorhanden, hat gleichfalls kein 

Saltz mehr bey sich gehabt. Er hat mit einem anderthalb Fuß langen 

Heber, das Wasser heraus geholet, und solches etwas saltzig befun-

den; als er aber das tieffere Meer-Wasser mit einem 5. Fuß langen 

Heber herauf gelanget, hat er solches mit sehr viel Saltz impraegnirt 

befunden.  

Aus der Chymie ist bekannt, daß bey denen Solutionen derer Saltze 

die Wärme überaus behülfflich sey, und daß das Wasser eine grössere 

Portion davon solvire, je wärmer es ist, läßt man aber diese Solution 

wieder erkalten, so deponiret dieselbige auch eine Portion Saltz wie-

der, und zwar je mehr, je kälter solche wird. Boerhave Chym. T. I. p. 

600. seqq. von denen spirituosis, Bieren, und andern Decoctis, wird 

durch die Kälte das Phlegma abgesondert, und gefrieret auch beson-

ders; wie wir bereits unter dem Titul gefrieren Tom. X. p. 586. seqq. 

erinnert haben.  

Durch die Kälte werden ferner die festen Cörper härter aber auch zer-

brechlicher. In starcken Winter lassen sich die Degen leichter zerbre-

chen als zu einer andern Jahres-Zeit; und die Beile, so man aus Nörd-

lichen Ländern erhält, zerspringen wie Glas, wann man nur Eiß, oder 

einen grünen Baum, damit behauen will. Ziegel- und andere Steine 

bekommen von der Kälte Ritze; welches auch bey gefrorner Erde ge-

schiehet.  

Daß die Kälte denen vegetabilibus und animalibus schädlich sey, ist 

eine bekannte Sache; und das Erfrieren derer Bäume, Thiere und Men-

schen legen hiervon gnugsam Zeugniß ab. Hingegen aber conserviret 

auch die Kälte vor der Fäulniß, wie wir solches an dem Fleische, 

Obste, und andern Dingen wahrnehmen. Wenn aber dergleichen 

Dinge gefroren sind, so muß man sie nicht jähling aufthauen lassen; 

weil sonst eine Corruption derselbigen erfolget, wie der Titel gefrie-

ren l. c. ausweisct.  

Endlich das Aufthauen, lat. Regelatio, selbst, als das Consequens der 

Kälte, ist nichts anders, als die Erwärmung eines kalten oder gefrornen 

Cörpers, daß er wieder in den vorigen Zustand einer hinlänglichen 

Wärme gelanget; dahero die 
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Ursache des Aufthauens lediglich in einer Erwärmung beruhet, deren 

Phaenomena und Ursache wir unter diesem Titel abgehandelt haben. 

Kälter, siehe Kelter. 

Kämifeger-Thal … 

… 
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Käse, Käs, lateinisch Caseus, Frantzösisch Fromage, ist eine 

Speise, welche aus geronnener Milch zubereitet und bey der Wärme 

getrucknet wird.  

Nachdem man nehmlich die Sahne oder den Rahm zum Ausbuttern 

abgenommen und bey Seite gestellet, so lässet man entweder die üb-

rige Milch, so an einigen Orten der Topffen genennet wird, versauren, 

und an einem warmen Ofen, oder auf dem heissen Heerde von sich 

selbst gerinnen, oder man zwinget die annoch süsse Milch, durch dar-



 

 

ein gethanes Laab, Lub oder Käsehärten, daß sie gerinnen muß. Die 

geronnene Milch, wird entweder in die mit kleinen Löchern versehene 

Käse-Formen gethan, oder aber in den Quarck-Sack geschüttet, in den 

Quarck-Korb oder die Milch-Banck geleget, und mit einem grossen 

Stein beschweret, damit das Molcken sich von dem Quarck oder der 

Käse-Materie abseige, und in das untergesetzte Molcken-Faß ab-

lauffe.  

Der Quarck, welchen man nicht zu lange liegen lassen muß, damit er 

nicht zu trocken werde, wird hierauf gesaltzen, und entweder allein 

mit Kümmel, oder mit allerhand Gesämen und Kräutern, als Kümmel, 

Fenchel, Ehrenpreis, Holunder- Majoran- Löffel-Kraut und derglei-

chen vermenget, welche letzte Art Kräuter-Käse heissen, und so-

dann, wenn man ihn vorhero wohl durchknetet, entweder mit der Hand 

zu länglichten und spitzigen oder runden Käsen gebildet, oder aber in 

die Käse-Formen geschlagen, und, wenn er darinne feste worden, auf 

den Käse-Korb, oder in das Käse-Hauß gebracht, damit er daselbst 

völlig erhärte. Im Winter werden sie auf besonders dazu verfertigten 

Horden in denen Stuben getrocknet.  

Von der guten rahmigen Milch werden zwar bessere, schwerere und 

zärtere Käse, allein sie gehen nicht gerne zusammen, und muß man 

also fleißig drauf sehen, daß man gerade das Mittel treffe, und die 

Milch weder zu fett, noch zu mager nehme. Je fetter die Käse sind, je 

weniger bleiben sie, und je leichter werden sie madig. Solche Käse 

nennet man Süß- ingleichen Sahen-Käse und werden unter allen Ar-

ten vor die besten gehalten.  

Die gemeinsten Käse werden bey uns von der Kuh-Milch gemachet, 

und Quarck, oder Kuh-Käse geheißen. Wo der Gebrauch ist, daß die 

Schaafe gemolcken werden, pfleget man von der gantzen Schaaf-

Milch sehr gute Schaaf-Käse zu machen; die Ziegen-Käse werden 

vor die gesundesten und wohlgeschmacksten gehalten; und pfleget 

man gemeiniglich etwas Schaaf- oder Küh-Milch mit unter die Zie-

gen-Milch zu mengen. Hannemann in denen Ephem. Nat. Curios. 

Dec. II. Ann. 3. Obs. 10. führet gar Bocks-Käse und Käse von Män-

ner-Milch an.  

Von einem Käse werden sechserley Eigenschafften erfordert, wenn er 

gut zu nennen: Daß er nehmlich nicht viel Augen, nicht so reich ge-

saltzen, nicht haaricht, nicht so alt, nicht so hart am Schnitt und nicht 

stinckend, welches zusammen in folgendes Distichon gebracht wor-

den: 
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Non Argus, Largus, non Magdalena, Mathuslem,  

Non Habacuc, Lazarus; Caseus iste bonus. 

Berühmte und bekannte Käse in Europa sind die Holländischen und 

sonderlich Edamer süsse Milchs-Käse, die Leidischen Kümmel 

Käse, die Teßeler grünen Käse, die Limburger- die Schweitzer- 

und die Italiänischen Parmesan-Käse, welche sonderlich um Lodi 

sehr gut, und von solcher Grösse gemachet werden, daß sie bis 80. 

Pfund dortigen Gewichts wägen. In England werden auch vortreffli-

che Käse gemachet, die aber nicht zu uns kommen, wie auch, die 

Schwäbischen Käse, an welchen sonst nichts sonderliches, als die 

Grösse, in dem sie viereckig, wie ein Ca-sten, und offt so schwer sind, 

daß sie von zwey Männern getragen werden.  

Wenn alte faule Käse, zusammt dem abgeschabten von eben der glei-

chen, in ein Gefässe gethan, mit Bier, Milch, Brantewein, oder anderer 



 

 

Feuchtigkeit vollends erweichet werden, wird solches ein Steiff Matz, 

in gleichen auch Streich-Käse genennet, welcher sich zwar, wie eine 

Butter streichen lässet, aber von Geruch sehr starck ist.  

Die trockenen und dürren Käse muß man in lufftige und feuchte Örter, 

die feuchten Käse aber in trockene und warme Zimmer legen: Denn 

an feuchten Örtern, werden die dürren Käse besser, und an warmen 

und trocknen, werden die feuchten Käse mager.  

In die Käse-Körbe, Käse-Häuser, oder andere Zimmer und Gerüste, 

da die Käse liegen, soll man nicht viel Licht fallen lassen, sondern je 

dunckeler und finsterer sie sind, desto leichter werden sie vor denen 

Mücken und Flügen erhalten. So muß man sie auch vor denen Mäu-

sen, Katzen und andern naschhafften Thieren wohl bewahren, weil 

selbige sonst mercklichen Schaden daran thun.  

Alle Wochen soll man die Käse ein paar mahl umkehren, und fein ge-

mach und säuberlich von einer Seite auf die andere wenden, damit sie 

allmählig abtrocknen und desto länger dauren mögen. Johannis-Kraut, 

neben oder auf die Käse geleget, soll dieselben vor allen Würmern 

bewahren, so gar, daß auch die Würmer, die allbereit schon gewach-

sen sind, davon heraus fallen und sterben müssen. Bircken-Safft in die 

Milch gethan, soll verhindern, daß hernach keine Maden in denen Kä-

sen, so daraus gemachet werden, wachsen können. So sollen auch die 

Aron-Blätter, auf die auswerffende Käse geleget, die Maden vertrei-

ben.  

Der Käse ist eine unter dem gemeinen Volck gemeine Speise, auf vor-

nehmer Leute Tafeln wird er nur zum Nachtische aufgesetzet. Insge-

mein hält man davor, daß er mäßig, und wie man saget, eines Ducatens 

schwer genommen, die Dauung befördere, zu viel genossen, den Ma-

gen beschwere, den Stein und andere Kranckheiten verursache. An-

dere machen einen Unterscheid und wollen, daß die frischen Käse vor 

der Mahlzeit genommen, einen Adpetit zum Essen machen, die alten 

nach der Mahlzeit zur Dau- 
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ung helffen.  

In der Schweitz leben viel so genannte Alp-Bauern, die Lebens-lang 

anders nichts als Käse und Milch-Speise genüssen, dabey groß und alt 

werden, aber zu schwerer Arbeit nicht dienen, und, wenn sie von ihren 

Bergen herunter kommen, bey denen andern weder Lufft noch Nah-

rung vertragen können.  

Man pfleget auch von dem Käse Suppen zu machen, Kuchen, wenn 

sie mit der gleichen bestreuet, zu backen, Käse-Kugeln, Käs-Fladen 

und der gleichen mehr daraus zu zubereiten.  

Ungesaltzener Käse soll nach einiger Meynung gute Nahrung geben, 

dem Magen wohl bekommen, den Leib erweichen und offen halten, 

auch wohl verdaulich seyn, muß aber bald verzehret werden, weil er 

ohne Saltz nicht lange dauern kan. Gesaltzener Käse hingegen soll den 

Bauch im Magen beschweren, den Stein und andere Kranckheiten ver-

ursachen und wenig Nahrung geben.  

Ein frisch gemachter Käse ist ein gutes Heil-Mittel, wenn er über hit-

zige Geschwülsten, entzündete Augen und blau geschlagene Mähler 

im Gesichte geleget wird. Die alten scharffen Kuh-Käse sollen ein 

treffliches Mittel wider das Podagra seyn, wenn sie in einer Schwein-

Schmeer-Brühe erweichet, mit derselben in einem steinernen Mörser 

zu einem Brey gestoßen und über die Podagrische Knorren warm ge-



 

 

schlagen werden, als wovon die Haut aufbricht, und die darunter ver-

borgene kalckichte Materie, nach und nach ausfället. Man muß aber 

mit dem Überschlagen so lange fortfahren, bis das Übel völlig geheilet 

ist.  

Die Alten, so wohl Heyden als Christen, haben den Käse gebrauchet 

zweiffelhaffte Rechts-Sachen zu entscheiden, in dem sie denselben 

durch gewisse Sprüche und Gebete eingeseegnet, und denen Parteyen 

zu essen gegeben, welche nun denselben bey sich behalten, hat ihr 

Recht gewonnen. Auf gleiche Weise hat man Haus-Deuben und an-

dere Missethaten zu entdecken vermeynet, wovon Rud. Rohr zu Ulm 

eine eigene Dissert. heraus gegeben.  

Käse ist auch bey denen Ebräern zur Speise gebrauchet worden. So 

brachte David seinen Brüdern zehen frische Käse, 1. Sam. 17, 18. und 

er selbst wurde hernach in seinem Elend nebst andern Speisen mit 

Käse versorget, 2. Sam. 17, 29. Und wenn Hiob seine wunderbare Bil-

dung im Mutterleibe beschreiben will, so sagt er: du hast mich o GOtt! 

wie Käse lassen gerinnen, Hiob 10, 10.  

daß auch unsern Vorfahren der Käse nicht unbekannt gewesen, ist aus 

Caesare de Bell. Gall. VI. 22. zu ersehen. 

De Aversatione Casei hat Mart. Schookius einen Tr. geschrieben. 

Das Wort Caseus kommet von cadere, fallen, her; weil der Käse sich 

vom Wasser sondert und auf den Boden des Gefässes setzet: oder viel-

leicht von coeundo, von zusammen lauffen, gerinnen, oder a lacte 

coacto, geronnene Milch, weil der Käse aus geronnener Milch berei-

tet wird.  

Das Frantzösische Wort Fromage, kommet vom Lateinischen Forma,  

eine Forme her, denn vor diesem sagte man Formage. 
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Käutzlein [Ende von Sp. 54] … 

Käuung , Lat. Masticatio, Kauen, masticare, ist eine natürliche 

Verrichtung, welche die harten Speisen mit denen Zähnen klein ma-

chet, und den Speichel unter selbige mischet, damit sie desto beque-

mer können hinter geschlucket werden. 

Diese Verrichtung wird auch Prima ad sumtorum Praeparatio, 

Teutsch, die erste Zubereitung derer Speisen genennet.  

Es fället hierbey eine zwiefache Arbeit vor: Erstlich müssen die harten 

Speisen von denen zerschneidenden, Hunds- und Back-Zähnen klein 

zermalmet werden, hernach ist auch nöthig, daß sie mit dem Speichel 

befeuchtet werden, damit der Weg schlüpffrig gemachet und sie leich-

ter in den Magen gebracht werden können. Und also sind in dieser 

Verrichtung zu betrachten:  

1.) Das Objectum, die Speisen , und zwar die harten, denn die weichen 

haben des Käuens nicht nöthig.  

2.) Die würckende Ursache.  

3.) Die Organa.  

4.) Die Vermischung des Speichels.  

5.) Die Art des Käuens, und  

6.) Der Nutzen.  

Obschon die Organa, welche zu dem Kauen erfordert werden, sich auf 

den Befehl der Seele bewegen; so ist doch bekannt, daß selbige ohne 



 

 

Vorwissen und Mitwürckung der Seele, eben so gut, bloß von denen 

Speisen angetrieben, beweget werden. Die zum Kauen erforderliche 

Werckzeuge, theilet man füglich in nahe und entlegene, zu jenen ge-

hören die Zähne, zu diesen aber die Kiefer und dererselben Mäußlein, 

die Leffzen, Wangen , die Zunge und der gantze Mund. Von welchen 

allen in Ansehung des Kauens, folgendes zu mercken ist.  

1.) Die Anatomie lehret, daß die zerschneidende Zähne oben breit und 

spitzig, die Hunds-Zähne rund und spitzig, die Back-Zähne aber breit 

und mit Spitzen versehen, und alle diese Zähne dahero zur Zerthei-

lung, Zerbrechung und Zermalmung derer Speisen geschickt und be-

quem sind.  

2.) Bekannt ist es, daß, wenn die Zähne angefreßen, faulend, wacklig, 

ausgefallen, oder stumpf sind, die Käuung gar sehr verletzet werde: 

Deswegen die Kiefer mit guten, festen und harten Zähnen versehen 

seyn sollen.  

3.) Gleichwie ein Keil, womit man Holtz und andere harte Sachen aus-

einander treibet, glatt seyn muß, und zur Erleichterung dieser Arbeit 

mit etwas fettigtem eingeschmieret wird; also sollen die Zähne gleich 

Falls, welche gleich denen Keilen in die Speisen, selbige zu zermal-

men, eingesetzet werden, nicht nur sehr eben und glatt, 
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sondern auch mit gnugsamen Speichel eingeschmieret seyn.  

4.) Offenbar ist es, daß, wenn der untere Kiefer gebrochen, verrücket, 

oder deßelben Mäußlein von Schwachheit, Schmertze oder Krampf 

eingenommen worden, das Kauen gar sehr verhindert, oder wohl gar 

nicht verhindert werden kan. Dahero zu der Käuung ferner gehörige 

Vollkommenheit,Vereinigung und Stärcke derer Kiefer und Mäußlein 

erfordert wird.  

5.) Will man harte Nuß-Schahlen oder andere harte Sachen zerbeißen, 

leget man selbige gemeiniglich auf die hintersten Back-Zähne; Sin-

temahl, gleichwie die Kiefer nicht unrecht mit einer entweder schlech-

ten oder einer solchen Scheer, dergleichen sich die Apothecker und 

Schäffer bedienen, verglichen werden, und die Arme der Scheer füg-

lich vor Hebeisen anzusehen sind, wodurch der Widerstand des zer-

schneidenden Cörpers überwältiget wird, und über dieses aus der Me-

chanic bekannt ist, daß, je näher man die zerschneidende Sache unter 

denen Armen der Scheer, zu den Angel als der Wagstange leget, desto 

leichter wird selbige zerschniten, je weiter aber selbige davon ist , oder 

je näher solche vorzuliegen kommet, desto mehrere bewegende Ge-

walt wird erfordert; als sind die Glynoides, mit welchen die Condyli 

des untern Kiefers vereiniget werden, das Hypomochlium, oder die 

Wagstange, der untere Kiefer aber Vectis oder das Hebeisen; dahero, 

je näher man die zu zerbeißende Dinge zu dem Hypomochlio leget, 

desto größere Gewalt wird der untere und in die Höhe gezogene Kiefer 

in Zerknirschung derer Sachen anwenden. Dieses ist auch wahrschein-

lich die Ursache, warum die fordern Zähne spitziger, als die Back-

Zähne sind. Denn weil der Kiefer in dem fordern Theile nicht so starck 

ist; so ersetzet diesen Mangel die Schärffe derer zerschneidenden und 

Hunds-Zähne.  

6.) Klärlich zeiget die Anatomie, daß die aufhebende Mäußlein des 

untern Kinnbackens die niederdruckende an der Zahl und Stärcke 

übertreffen: Denn weil der Kiefer nur um den Mund zu öffnen, nie-

dergedrückt wird; so scheinen die beyden Musculi digastrici zu dieser 

Bewegung gnug zu seyn, vornemlich da dererselben bewegende 



 

 

Kräffte nicht wenig darum vermehret werden, weil dererselben Ende 

nahe bey der Ruhestätte oder dem Hypomochlio gelegen ist. Eine weit 

stärckere Krafft aber wird zur Aufhebung des Kiefers erfordert, als 

wovon das Käuen zugleich herkommet. Und obschon die aufhebende 

Mäußlein nicht in den fördern, sondern in den hintern dem Hypomoch-

lio nahe liegenden Theil der Kinn-Lade eingepflantzet sind; so sind 

doch selbige, in Ansehung ihrer Zahl und Stärcke, vermögend, den 

Kiefer in die Höhe zu heben.  

7.) Gleichwie sich die bewegende Kräffte, als wie das Gewichte ver-

halten, und aus denen Gewichten das Verhältniß derer Vermögenhei-

ten oder derer Kräffte geschloßen werden; also hat Heister Dissert. de 

Mastificatione, um die Kräffte derer Kiefer-Mäußlein zu untersuchen, 

folgende Experimente angestellet. Es hat nemlilch obbelobter Autor 
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angemercket, daß hundert Pfund einen Mandel-Kern, zweyhundert 

Pfund einen Apricosen-Kern, und drey hundert Pfund einen Pfersich-

Kern zerdrücken und zerbrechen. Also, saget er, wißen wir aus dem 

angeführten, die bewegende und widerstehende Krafft, welche jene 

überwältigen kan, demnach muß die bewegende Krafft, welche einen 

Pfersich-Kern zerdrücken kan, dem Gewichte von drey hundert Pfun-

den, die aber einen Apricosen-Kern zermalmet, dem Gewichte von 

zwey hundert Pfunden, und die einen Mandel-Kern öffnet, einem Ge-

wichte von hundert Pfunden gleich seyn.  

8.) Da aber die Härte und Festigkeit derer Zähne, wie auch die Stärcke 

derer Kiefer und dererselben Mäußlein, in Ansehung derer Personen, 

gar sehr unterschieden ist; so sind die Leute auch natürlicher Weise 

mehr und weniger geschickt, harte und starre Sachen zu zerbeißen und 

zu zermalmen.  

(9. Die vielfältige Erfahrung bekräfftiget, daß, wann die Wangen wie-

dernatürlicher Weise an das Zahn-Fleisch gewachsen, die Lefftzen 

tieff gespalten, die innere Fläche des Mundes hier und da angefreßen, 

die Zunge, oder die Lippen, oder die Wangen geschwollen, oder von 

einem Krampfe, oder Schwachheit überfallen worden sind, der Käu-

ung nicht ein geringer Schade wiederfahre. Dahero zur Käuung nöthig 

ist, daß oben angeführte Theile ihre richtige Vollkommenheit und ge-

hörige Stärcke besitzen. Sintemahl das Kauen überhaupt gantz wohl 

mit einem Mühl-Gebäu verglichen werden kan: angesehen die Leff-

tzen das Thor sind, der Mund die Mühle selbst, die Zähne, die Mühl-

Steine, die Zunge, die Wangen und Lippen der Müller, die harten 

Speisen, das Getraide, so da soll gemahlet werden.  

Was denn nun ferner den Speichel anlanget, so ist gewiß, daß bey 

deßelben Mangel, oder allzugroßer Zähigkeit, das Kauen schwerlich 

von Statten gehet, oder gäntzlich gehoben wird. Demnach ist höchst-

nöthig, selbiges vollkommen und geschicklich zu vollbringen, daß der 

Speichel sattsam und dünne gnug in den Mund flüße, deßelben innere 

Höhle und die Zähne wohl befeuchte, auch dadurch die festen Sprosen 

von einander getrennet werden mögen, damit selbige endlich in einen 

Brey verwandelt werden können.  

Von dem Nutzen der Käuung ist folgendes zu beobachten. Indem die 

Speisen, so da sollen verschlucket werden, aus einem weiten in einen 

engen Raum getrieben werden, und man mehr, als einmahl angemer-

cket hat, daß ein gantzer oder wenig gekaueter Bißen zu Erstickung 

oder andern Gefährlichkeiten Gelegenheit gegeben habe; so 
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ist allerdings viel daran gelegen, daß man die Speisen erst wohl käue, 

ehe man sie hinter schlucke. Und daferner der Speichel eine natürliche 

Feuchtigkeit und die Speisen zu zertheilen und aufzuschließen ge-

schickt ist, auch die in die kleinsten Theilgen zertheilte Speisen mit 

ihren unendlichen Ober-Flächen, der Würckung dieses tüchtigen Saff-

tes ausgesetzet werden, und dahero schon in dem Munde eine große 

Veränderung erfahren, die hernach zur Verdauung in dem Magen und 

denen Därmen sehr nützlich ist; so hat gewiß und wahrhafftig das 

Kauen einen Nutzen, den kein Mensch auszusprechen vermögend ist.  

Aus diesem allen nun ist abzunehmen, daß denen Kindern Anfangs, 

ehe sie käuen können, solche Speisen, neben ihrer gewöhnlichen 

Milch-Nahrung gegeben werden müßen, die sich als ein Muß oder 

Suppe gar füglich mit einem Löffel einstreichen lassen; Hingegen soll 

ja nicht denen Muhmen oder Kinder-Frauen, welche vielmahls nicht 

die reinesten Personen seyn, ihr unflätiges Vorkauen gestattet werden, 

denn zugeschweigen, daß wohl dergleichen Leute den besten daraus 

gezogenen Safft vielmahls selbst verschlucken, und den, mit ihren offt 

unreinen Speichel vermischten Überrest, dem jungen Kinde zukom-

men lassen; So ist ja auch gantz begreifflich, daß die von einem unge-

sunden, ja wohl aus stinckenden Zahn-Fleische, und mit scharbocki-

schen Geblüt und dergleichen Speise vermengte, und vom Kinde ein-

geschluckte Speise, deßen sonst gute Natur angreiffen könne, so, daß 

es nicht zu bewundern, wenn solche Kinder vielmahls nach diesem in 

üble Umstände gerathen, ausschlagen, grindig, kratzig, u. d. werden. 

Ja, wenn dieses alles nicht wäre; so nehme derjenige, welcher nicht 

glauben kan, daß das Kind von dem auf solche Art von einer unzüch-

tigen, liederlichen und boßhafftigen Wärterin vielfältigen einge-

schluckten Speichel, ebenfalls zu dergleichen bösen Neigung verweh-

net werde, solches aus der Erfahrung ab, da ein Herr seinen Hund, 

welchem er öffters seinen Speichel zu lecken giebt, also an sich ge-

wöhnet, daß er zuletzt gantz toll und rasend zu seyn scheinet, wenn er 

mit Gewalt abgehalten wird, daß er zu seinen Herrn, von dem er doch 

die Witterung hat, nicht kommen kan.  

Hierbey ist auch noch des Wiederkäuens zu erwähnen, da manches 

Thier das einmahl gekäuete oder verschluckte Futter, wieder aus dem 

Magen in das Maul führet und wiederkäuet. Dieses wird einigen in 

dem innersten Häutlein der Kehle quer über 
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gehenden Zäserlein zugeschrieben. Am meisten ist der gleichen Ei-

genschafft an denen Menschen zu bewundern, und will man eins 

mahls bey einem solchen geöffneten todten Cörper den Magen-Mund 

überall sehr Fleisch-reich, und gleich einen gantz fleischigen Mäuß-

lein gefunden haben. 

Heisters Dissert. de Mastificatione. Alberti medicinische Schrifften, 

p. 495. seq. welcher fast allzufrey und unüberleget davon geurtheilet 

hat, wie ihm solches die gantze Welt wird Zeugniß geben. 

Käyn … 

… 

S. 52 … S. 58 
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… 

Kalaw von Hofe … 

Kalb, Lateinisch Vitulus, Französisch Veau, ist ein vierfüssiges 

Thier und das das junge von dem Rind-Vieh, nemlich von dem Ochsen 

und der Kuh, welches, wenn es männlichen Geschlechts ein Ochsen 

oder-Bullen Kalb, wenn es aber weiblichen Geschlechts ein Fersen- 

oder Morschen-Kalb genennet wird.  

Die jungen Kälber soll man, so bald sie geworffen worden, in gut 

frisch Stroh legen, doch sich dabey in acht nehmen, daß man sie nicht 

zu grob noch zu viel mit denen Händen berühre, vielweniger damit  

über ihren Rücken streiche: denn es kan ihnen daraus gar bald ein 

Schade entstehen, weil ihr Rück-Grad noch gantz weich und schwach 

ist.  

Man lässet das Kalb insgemein gerne die gantze Zeit über, biß es ab-

gesetzet oder verkauffet wird, bey der Kuh liegen, damit es von der-

selben anfänglich wohl gelecket und gesäubert werden, und wärmer 

bleiben, hernach aber desto eher und leichter nach seinem Willen zur 

Milch kommen könne: andere aber nehmen das Kalb, wenn es fünff 

oder sechs Tage, nachdem es gefallen, um und bey der Kuh gewesen, 

und gnugsam gesäubert worden ist, hinweg, sperren es in einen beson-

dern Stall, und machen ihm eine gute Stroh-Streu, die sie offtmahls 

erfrischen: alle mahl aber, so offt das Kalb zu säugen begehret, tragen 

sie es zur Kuh, und nehmen es nach gestillten Hunger, wieder weg in 

seinen besondern Stall.  

So offt man siehet, daß ein Kalb entweder nicht Lust zum Saugen hat, 

oder nicht saugen kan, welches daraus zu schlüssen, wenn es nur an 

das Eiter riechet, oder nicht mächtig ist, daß es die Milch heraus zie-

hen möge, so muß man ihm die Zunge aufheben, und so sich Wärtzlein 

darunter finden, solche mit einer scharffen Beiß- oder Kneip-Zange 

abzwicken, alsdenn mit zerflossenen und mit Saltz-Wasser und Essig 

vermischten Knoblauch den verletzten Ort waschen, und mit Honig 

bestreichen, auch damit Abends und Morgens drey biß vier Tage lange 

fortfahren; widrigenfalls aber, und da man gedachten Schaden nicht 

achten würde, dürffte das Kalb endlich gar zu Grund gehen müssen.  

So lange das Kalb noch an der 
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Kuh sauget,wird es ein Saug- oder Sog-Kalb, wenn man es aber zur 

Zeit abgesetzet, und abgewöhnet hat, wird es ein Absetze-Kalb ge-

nennet.  

Was man nicht zur Zucht behalten, sondern verkauffen oder vor die 

Hauß-Haltung schlachten will, pfleget man über vierzehen Tage oder 

drey Wochen nicht saugen zu lassen, ja es schaffen auch etliche solche 

Kälber bald nach dem neunten Tage ab, weil sie sonsten mehr an der 

Milch verthun, als manchmahl die Fleischer vor die Kälber selbst be-

zahlen. Hat man aber ein Kalb guter Art, und ist selbes zur Zucht be-

nötiget, so lässet man es vier biß fünff Wochen saugen, alsdenn setzet 

man es ab.  

Ein Kalb, welches bey dem Kalben, oder wenn[1] es geworffen wird, 

blöcket, wollen einige nicht vor tüchtig zur Zucht halten; so sollen 

auch die Kälber, die rothe und schwartze Zähne haben, ingleichen die 

[1] Bearb.: korr. aus: wem 



 

 

vor neun Monathen, das ist zu frühzeitig fallen, nicht leicht aufwach-

sen und davon kommen, daher lieber verkauffet als zur Zucht behalten 

werden.  

Man soll auch von alten Kühen keine Kälber absetzen oder ziehen: 

Denn man weiß aus der Erfahrung, daß sie gerne Zähn-brüchig wer-

den, das ist, mürbe Zähne bekommen, die ihnen bald brechen und aus-

fallen, daß sie hernach nicht wohl gedeihen können. Daß aber etliche 

in der Meynung stehen, man sollte kein Kalb, so an einem Donners-

tage gefallen, abnehmen, es möge der Monath heissen, wie er wolle, 

weil es gemeiniglich im Hirn Wasser haben, und auf das allerlängste 

in drey Jahren den Schwindel bekommen solle, dahero an sich nicht 

wohl gedeihen könne, scheinet ein purer Aberglaube zu seyn.  

Am glücklichsten wird man fahren und allezeit bey gutem Vieh blei-

ben, wenn man die Kälber von denen besten Kühen, die viel Milch 

geben, und fein langseitig sind, in zunehmenden oder vollen Monden 

absetzet, wie denn auch die in zunehmenden Monden gefallene Käl-

ber, denen in abnehmenden Monden jung gewordenen vorgezogen 

werden, weil diese gleichsam immerzu abnehmen, und geringe blei-

ben sollen.  

Die Zeit des Absetzens betreffend, darinne sind nicht alle Haus-Mütter 

einig, denn etliche halten viel auf die Früh-Kälber, so zwischen Mar-

tini und St. Thomas-Tage fallen; weil aber solche Kälber zwar wohl 

wachsen und groß werden, allein gar schlechte Nutz- und Melck-Kühe 

geben, als halten andere, die im Februario und Martio gefallene, und 

folglich im April abgesetzte Kälber vor die besten: Denn was so gar 

spät abgewöhnet wird, und so jung den Sommer erreichet, kan wegen 

derer Mücken und Flügen, so sie die Sommers-Zeit plagen und abmat-

ten, bey der Weide wenig gedeihen.  

Etliche Haus-Mütter haben die Gewonheit, so bald sie von einer guten 

Art, ein erstgeworffenes Kalb zur Zucht ausersehen, so stossen sie ihm 

ein Ey so tief in den Hals, daß es ein Kalb verschlingen muß, oder sie 

reiben ihm, ehe es noch an der Kuh gesogen hat, das Maul mit Miste, 

und versichern, das Kalb soll alsdenn desto eher fressen lernen, und 

besser gerathen.  

Man findet auch wohl Leute, die so wohl die Zucht, als Schlacht-Käl-

ber ein ganzes Jahr, oder aber so lange, bis 
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die Kühe übers Jahr wieder trächtig, und ihnen die Milch von sich 

selbst verseiget, mit gutem Vortheile säugen lassen: denn es ist be-

kannt, daß die Kühe, wenn man ihnen die Kälber bald wegnimmet, 

ihre Milch gerne verhalten, daß man in etlichen Tagen nicht viel von 

ihnen wird bringen können; hingegen, wo sie ihre Kälber noch haben, 

werden sie reichlich Milch geben. Solchemnach lassen sie das Kalb 

nur ein klein wenig an der Kuh ziehen, daß die Kuh spühren kan, wer 

es sey; wenn sie nun aus Liebe zum Kalbe ihre Milch willig und über-

flüssig gehen lässet, so rucken sie das saugende Kalb bey Seite, und 

sammeln, wo nicht mehr, doch gleich so viel Milch, als wenn sie das 

Kalb nach denen ersten vier oder fünff Wochen abgesetzet hätten.  

Hiebey ist noch dieser Vortheil, daß das Kalb, weil es nur nicht allein 

Milch, sondern auch Gras, Heu und Stroh geniesset, weit besser, als 

andere Kälber, zunimmet, und gleichsam augenscheinlich in das 

Fleisch und Gewichte wächset; und gesetzt, es wäre auch an der Milch 

ein geringer Abgang, so ersetzen solchen die Kälber mit ihrem Flei-



 

 

sche und guten Gewächse sehr wohl, indem sie ein jähriges Stück so 

theuer, und wohl noch theuerer als ein zweyjähriges verkauffen.  

Die Fütterung derer zur Zucht abgesetzten Kälber betreffend, und 

auch deren besondere Wartung, ist theils bey dem Worte Absetze-

Kalb Tom. I. p. 187. erwehnet worden. So bald sie das andere Jahr 

erreichen, werden sie zu dem andern Gätte-Vieh gestellet, da man 

ihnen über Winters gar kleine Siede von Rocken- Waitzen- oder Ha-

ber-Stroh schneiden, und mit Spreu besser denn dem andern Vieh 

mengen lässet: Man giebet ihnen aber des Morgens 2. Futter solcher 

gemengten Siede nach einander, und leget ihnen gut Heu vor, hernach 

werden sie geträncket. Zu Mittag werden ihnen dergleichen zwey Fut-

ter gegeben, und sie hernach zumTräncken in den Hof gelassen, auf 

den Abend werden sie wieder also gefüttert, und hernach ihnen die 

Streu gemachet.  

Die Ochsen-Kälber, so zum Zug oder Schlachten genutzet werden sol-

len, werden auf den Herbst, in dem Jahre, da sie jung worden, geleich-

tet, (gerissen, oder geschnitten.) Denn ob es schon etliche in das an-

dere Jahr verspüren, so ist es doch um diese Zeit, wenn man etwa un-

glücklich damit seyn sollte, ehe zu verschmertzen, als wenn schon viel 

auf dergleichen Vieh verwendet worden. Etliche pflegen daher ihre 

Ochsen-Kälber, wenn sie noch saugen, und etwan drey oder vier Wo-

chen alt sind, im letzten Viertel zu schneiden, und alsdenn noch vier-

zehen Tage an der Mutter-Milch zu lassen, binnen welcher Zeit sie 

den Handel gantz vergessen, und noch eins so balde heilen werden, 

als wenn man sie im andern oder dritten Jahre leichten liesse. Davon 

siehe weiter den Artickel Ochse.  

Es ist aber ein Kalb unter allen vierfüssigen Thieren eines derer aller-

nützlichsten, massen bey einer Haußhaltung alle Theile desselben zum 

besten verwendet, und mit gutem Vortheil gebrauchet werden können. 

Denn die Gar-gemachte Haut 
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dienet zu Pergament und andern brauchbaren Sachen das Blut, der 

Kopf, die Füsse, das Geschlincke und Gekröse, die Brust, Viertheile, 

Keule und Nieren-Braten geben alle gute nahrhaffte Speisen, und wer-

den in denen Küchen zum meistentheil auf verschiedene schmack-

haffte Arten zubereitet. Wie unter dem Artickel Kalb-Fleisch zu se-

hen: Sein Fleisch ist weiß und safftig, schleimig und von gutem Ge-

schmack. Es führet viel Öl, Phlegma und flüchtig Saltz. Es befeuchtet, 

erfrischet, giebet gute Krafft, erweichet und machet deren, die das-

selbe geniessen, einen linden Leib. Der Kopf und die Lunge vom 

Kalbe sind gut vor die Brust, befeuchten, lindern, dienen zur Schwind-

sucht, zur Schärffe in dem Halse und auf der Lunge.  

Die Kälber-Lungen werden zu Französisch insgemein Moux de Veau 

genennet: Die Kälber-Füsse sind leimig und schleimig, befeuchten, 

lindern, dienen die allzuscharffe Saltzigkeit in Leibe zu binden und zu 

lindern, die sauern Feuchtigkeiten, welche auf die Brust zu fallen pfle-

gen, zu mildern, das Verbluten anzuhalten, deßgleichen die goldne 

Ader, monathliche Blume und das Blut auswerffen. Das Marck und 

Fett vom Kalbe erweichen, lindern und zertheilen. Das Fett wird zur 

Verfertigung derer Pomaden gebrauchet, und das, so um die Nieren 

sitzet, vor das beste dazu erachtet.  

Im Magen eines jungen Kalbes findet sich eine weisse, käsigte und 

molckigte Materie, die heist Lateinisch Coagulatum, Französisch 

Presure, Teutsch Laab. Es ist zusammen gelauffene Milch, oder eine 



 

 

Art Ferment und Säure, so flüchtig saures Saltz in sich enthält, und 

dienlich ist die Fermentation oder Dauung des Futters, so das Thier 

gefressen, zu befördern. Damit wird im Sommer die Milch in gar kur-

tzer Zeit geläbet, das ist, gemachet, daß sie muß zusammen lauffen 

und gerinnen. 

Kalb wird auch das Junge von Hirsch-Wildpret genennet, so von 

dem Thier in dem May oder Junio gesetzet worden; und zwar ein 

Hirsch-Kalb, wenn es männlichen Geschlechtes, und ein Wild-Kalb, 

so es weiblichen Geschlechtes ist.  

Zu der Sommers-Zeit kan man die Kälber nicht wohl unterscheiden, 

was ein Hirsch- oder Wild-Kalb sey, als wenn man sie gesetzet findet, 

oder das Feigen-Blätlein oder kurtz Wildpret vornen und hinten stal-

len siehet, oder dieselben grob oder klar schreyen höret. Der Name 

eines Hirsch-Kalbes bleibet demselben, biß nach der Brunst, da sich 

das Wildpret wieder verhäret und grau wird, alsdenn heisset es ein 

junger Hirsch; oder aber, wenn ihm die Spiesse, oder ersten Knöpfe 

aus dem Kopfe zu gehen anfangen, ein Spiesser, ingleichen Spieß-

Hirsch. Das Wild-Kalb behält seinen Namen bis nach der Setz-Zeit, 

und wird also erst nach Vollbringung eines Jahres ein Schmahl-Thier 

genennet. Denn obwohl die Jäger diesen Namen dem Wild-Kalbe ge-

meinig- 
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lich nach der Brunst oder Winter-Verhärung bereits beylegen, so ge-

schiehet doch solches nur um ihres Nutzens willen, weil sie von dem 

Schmahl-Thiere mehr Pürsch- oder Fang-Geld als vom Kalbe bekom-

men.  

Eigentlich aber kan ein Wild-Kalb nicht ehe, als wieder nach der Setz-

Zeit, und also nach Vollbringung eines Jahres als ein recht Schmahl-

Thier passiren, und zwar um soviel weniger, als die wenigsten 

Schmahl-Thiere in folgender anderen Brunst dem Hirsch zulassen und 

brunsten, jedoch geschiehet solches auch zum öfftern, wenn nehmlich 

dergleichen Schmahl-Thiere als Kälber gute Milch-Mütter gehabt ha-

ben, oder in der Milch-Zeit um selbige nicht gekommen seyn; bey 

welcher Bewandnüß denn diese verkröpfen und klein bleiben, weil sie 

leben, siehe Thiere. 

Kalb, siehe Calw. Tom. V. p. 343. seq. 

Kalb Aarons … 

… 

S. 62 … S. 72 
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… 

… 

Kalchstein … 

Kalck, Kalch, Lateinisch Calx, Griechisch asbestus, Frantzösisch 

Chaux, Italiänisch Calcina, Spanisch la Cal, ist ein weisse Materie, so 

aus gebrannten Steinen, wenn sie mit Wasser abgelöschet gezeuget, 

und zum mauren gebrauchet wird.  



 

 

Es ist zweyerley Kalck, gelöschter und lebendiger. Dieser ist ein 

Stein der eine geraume Zeit mit starcken Feuer in denen ausdrücklich 

hierzu verfertigten Kalck-Öfen ist gebrennet worden. Bevor er aber 

gebrennet wird, heisset er auf Lateinisch Lapis calcarius, Frantzösisch 

Pierre à chaux, Teutsch Kalck-Stein, und ist harte, dichte und grau. 

Doch kan man auch aus gewissen Kiesel-Steinen, die in Bächen ge-

funden werden, Kalch brennen.  

Es wird aber der Kalck-Stein auf zweyerley Art genommen; der eine 

bricht in festen Sande, theils Schiefer-Gestein, im Gebürge, der andere 

aber in ebenem Lande Flötz-Weise, und flachstreichend unter der 

Erde, als eintzelne Mittel und Feld-Steine, solcher wird bey gefrorner 

Erde Winters, da er nicht nachfallen kan, gegraben, der taugliche ab-

gesondert, und mit den Gräbern Tonnen Weise verdungen, nachdem 

in den Ofen gesetzet und fast acht Tage gebrannt, ehe er tüchtig, so-

dann ihm zu auskühlen zehen biß zwölff Tage Frist gelassen, und wäh-

render Zeit, daß ihn nicht die Lufft, der Thau oder Regen von sich 

selbst löschen möge, mit Brettern bedecket. Und geben 150. Tonnen 

Stein 300. Tonnen Kalck, worzu ohne Schmauch-Holtz, etliche 

zwantzig Klafftern seyn müssen.  

Eine gewisse Art Marmor, dessen in der Wetterau und am Ober-Rhein 

viel gefunden wird, giebet auch einen vortrefflichen Kalck, der zu 

mauern und tünchen gut ist: der aus Schiefer-Steinen gebrannt wird, 

muß alsbald verbraucht werden, sonst verzehret er sich selbst. Die 

Steine werden in einen darzu erbauten Ofen gebrannt, und 
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wenn sie erkaltet in eigenen Kasten mit darauf gegossenen Wasser, 

welches davon siedend wird, zerrühret, in grosse Gruben gelassen, 

und dieselben, wenn der Kalck in Vorrath bleiben soll, mit Sande be-

decket.  

Eine bessere Art den Kalck zu löschen ist, wenn die Steine aus dem 

Ofen auf einen ebenen Platz bis drey Fuß hoch geschüttet, eben so 

hoch mit Sande beschüttet, und derselbe mäßig angefeuchtet, auch wo 

er von dem Dampffe Risse bekommet, wieder zugestrichen wird, so 

bleiben die Steine gantz und werden weich wie ein Käse.  

Aus demselben vermischt mit einem gewissen Theile Sandes, nach 

dem der Sand von Art ist, oder der vorhabende Gebrauch es erfordert, 

vermenget und durch einander geschlagen, wird der Mörtel bereitet, 

der denn zum mauern, bewerffen u. d. g. dienet. Wenn der Kalck von 

selbst in der Lufft löschet, zerfället er in Staub und tauget sodann nicht 

zu mauern.  

Wer bey einem Gute einen Kalck und Ziegel-Ofen, erlanget dadurch 

einen grossen Vortheil im Bauen. Er muß aber nicht allein besonders 

darzu berechtiget, sondern auch der Ofen selbst an einem von andern 

Gebäuden entfernten Orte aufgerichtet seyn, damit dieselben nicht al-

lein wegen der leicht zu befürchteten Feuers-Brunst in keiner Gefahr 

stehen, sondern auch der stinckende ungesunde Dunst denen Nach-

barn nicht  beschwerlich seyn möge. Man erkennet, ob der Kalck wohl 

gebrannt, wenn die Steine mercklich leichter als sie vor dem Brande, 

weiß und hellklingend sind.  

Man findet auch Kalck in Gruben, welcher weich wie Letten in vier-

eckigte Stücken ausgestochen, und an der Sonne getrocknet wird, biß 

er hart wird, ehe er kan gebrannt werden. Wo keine Steine zu haben, 

wird aus See-Schnecken und Muscheln Kalck gebrannt, dergleichen 



 

 

in Holland und Indien geschiehet, er dienet aber nicht zum tünchen an 

freyer Lufft.  

Einige bedienen sich des Kalcks Düngung in denen Kraut und Ku-

chen-Garten, wenn sie andere Düngung entweder gar nicht, oder doch 

nicht zu rechter Zeit, in welcher man sie nöthig hat, bekommen kön-

nen; allein es ist solcher weit mehr schädlich als nützlich, indem er 

zwar die Fruchtbarkeit Anfangs sehr vermehret, aber die Garten-Fel-

der dabey übertreibet, daß sie ihre Kräffte auf einmal verschwenden 

und hernach nichts mehr nutze sind. Nach dem alten Sprüch Worte: 

Wenn ein Grund mir Kalck gedunget worden, so werden nur alte 

Leute reich.  

Von ungelöschtem Kalcke und süssen Quarck kan ein unglaublich 

fest-zusammenhaltender Leim verfertiget werden; so pfleget man ihn 

auch bey der Zubereitung eines und des andern kalten Küttes zu ge-

brauchen, davon unter den Worte Kütt, ferner nachzuschlagen.  

Wenn Kalck gebrennet werden soll, werden die Steine fein ordentlich 

in die Öfen geleget, ein grosses Feuer darunter gemachet, und allzeit 

gleich erhalten, biß alle Steine durch und durch ausgebrannt sind. Die 

dazu bestellten Leute wissen das Feuer in gleicher Stärcke beständig 

zu erhalten: denn wenn die Flamme, welche in Anfangs zwischen de-

nen Steinen durchgeschlagen, sollte nachlassen, bevor sie die 
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Arbeit völlig zu Ende gebracht, könnten sie die Steine nimmermehr 

zu Kalck machen, wenn sie gleich hundert mal so viel Holtz verbrenn-

ten, als sie sonst ordentlicher Weise darzu brauchen; indem die 

Löchlein in denen Steinen, welche das hefftige Feuer darein gema-

chet, so bald die Hitze nachlässet, sich wieder schlüssen, und die Ma-

terie dadurch sich dergestalt auseinander setzen, und unter einander 

geraten würden, daß die Flamme gar nicht mehr in die Höhe kommen 

könnte, dieweil sie keinen Raum, als wie zuvor darzwischen finden;  

Bey dieser Arbeit wird alle Feuchtigkeit durch das Feuer aus dem 

Kalck ausgetrieben, an deren Stelle aber dringet sich eine Menge feu-

rige Cörperlein hinein, die setzen sich in die gantz enge Löchlein der 

Materie, und verschlüssen sich darinne, als wie in kleinen Zellen. Und 

eben diesen feurigen Cörperlein ist die corrosivische und ätzende 

Krafft des Kalckes zuzuschreiben, wie nicht weniger das Aufwallen, 

wenn er ins Wasser geworffen wird.  

Denn wenn alsdenn die Feuchtigkeit in die kleinen Gefängnisse dieser 

feurigen Cörperlein sich hinein dränget, so zertheilen sie und treiben 

durch ihre hefftige Bewegung, alles voneinander, was ihnen sich will 

in Weg legen: Begeben sich auch mit solchem Ungestüm heraus, daß 

sie das Wasser wallend und gantz siedend heiß machen. Dieses Auf-

wallen währet auch so lange, biß das sich alle Theile des Kalckes von-

einander gegeben, und die feurigen Cörperlein in vorige Freyheit ge-

raten sind, und keine Gewalt mehr brauchen, heraus zu kommen.  

Le plaire cuit, der Gyps ist gleichergestalt eine Sorte Kalckes: allein 

weil bey dem Brennen dieses Steins-Löchlein nicht in dem Stande 

sind, eine solche grosse Menge feuriger Cörperlein zu behalten, als 

die in dem Kalcke, darum erhitzet er sich auch nicht so sehr, wenn 

man ihn in das Wasser wirffet.  

An gewissen Orten findet sich beym Graben in der Erde, ein natürli-

cher lebendiger Kalck, oder, welcher durch das unterirrdische Feuer 

ist gemachet worden. Die Mauer-Steine, Dach-Ziegel, und viele 



 

 

andere Arten, Erde und Steine mehr, welche gebrannt worden sind, 

werden nicht so gar sehr heiß, weil ihre Löchlein nicht also beschaf-

fen, als wie dieses Steines, daß sie die Theilgen des Feuers in ihnen 

beschlüssen könnten.  

Das Bley, das Spieß-Glaß, und mehr andere dergleichen metallische 

Arten und Materien empfangen bey dem Brande, eine so grosse 

Menge feuriger Cörperlein, daß sie nicht um ein geringes an Gewicht 

und Grösse zunehmen. Indessen werden doch alle diese Kalck-Sorten 

sich weder erhitzen, noch in dem Wasser aufwallen, weil ihre Theil-

gen ungleich dichter sind, und genauer mit einander verbunden, daher 

das Wasser nicht so mächtig ist, daß es sie voneinander stossen, oder 

wanckend machen kan, noch auch sich in die Zellen derer feurigen 

Cörperlein hinein dringen und diese heraus treiben.  

Will man aber diese feurige Cörper heraus jagen, so muß man diese 

Materie ins Feuer setzen und fliesen lassen. Weder der Wein-Geist 

noch die Öle machen den lebendigen Kalck sieden oder wallen, wenn 
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man ihn darein leget, hingegen verstopffen diese schweffelichte Flü-

ßigkeiten mit ihren zartigten Theilgen die Löchlein in Kalcke, und 

verwehren, daß die Lufft nicht hinein dringen, noch diese Feuer-Thei-

lgen heraus treiben kan. Es gehet damit schier eben also zu, als wenn 

man das flüchtige Saltz von Wein-Geiste verdecket, damit es nicht 

verfliessen und verflügen könne.  

Aus dem Kalcke kan man Saltz nicht ziehen, was man sich auch vor 

Mühe deswegen giebet, und wenn man noch so behutsam dabey ver-

fähret. Und deswegen sind auch viele nicht der gemeinen Meinung, 

daß nemlich der lebendige Kalck, vermöge seines Saltzes würcke. Al-

lein man wird ihnen, ausser allen zweiffel einwenden und sagen, wie 

daß die feurigen Cörperlein, die sich in den Kalck emquartiret haben, 

ebenso wenig zu erweisen wären, als das Saltz: und wenn man in die-

sem gebrannten Steine kein Saltz zulassen wolle, so dürffe man auch 

nicht zugeben, daß sich feurige Cörperlein darinnen befänden, biß sel-

bige sichtbarlich erwiesen würden.  

Hierauf aber ist zu antworten, daß allhier ein grosser Unterschied be-

findlich sey: immassen das Saltz eine solche Materie, welche dicke 

gemachet werden kan, und sich gantz füglich unsern Sinnen entde-

cket; man kan es seihen, fühlen und schmecken. Hingegen mit denen 

feurigen Theilgen ist es gantz anders beschaffen, es sind überaus sub-

tile, dünne Cörperlein die allzusehr in Bewegung sind, daher man sie 

nicht zu Gesichte bringen kan, noch von denen dichten und groben 

Dingen unterscheiden: sie müssen bloß und nur allein aus ihren Wür-

ckungen erkannt werden. In Fall man auch vermögend seyn sollte ein 

Mittel zu ersinnen, daß sie sonderlich verdickern oder dicke machen 

könnte, so würden sie keine Feuer-Cörper mehr seyn, die, weil sie die 

Bewegung verlohren hätten, die doch unwidersprechlich zu ihrer Na-

tur und Wesen gehöret.  

Ingleichen kan man denenjenigen Gedancken nicht beypflichten, wel-

che ein acidum und saures Wesen in dem Kalcke haben wollen; wel-

ches, wann es durch das darauf geschüttete Wasser zertheilet worden, 

und auf das alcali träffe, dergleichen Jähren nebst der Hitze erreget 

würde, gleichwie wir sehen, das geschiehet, wenn das Wasser auf den 

Kalck geschüttet wird. Wie solte doch wohl ein solches saures Wesen 

in dem Steine unzerrüttet geblieben seyn, da er so hefftig ist gebren-

net, und aller Vermutung nach zu lauter alcali gemachet worden?  



 

 

Vielmehr stehet zu glauben, wo ja dergleichen etwas saures zu der 

natürlichen Zusammen-Ordnung oder Composition des Steines, dar-

aus der Kalck gemachet wird, gekommen seyn sollte; daß solche Säure 

seine Natur verändert, und seine Spitzen zerbrochen und abgestossen 

habe, nicht alleine, da es sich mit der Erde, als es zum Steine gewor-

den, auf das genaueste vereinbaret, sondern auch bey dem so hefftigen 

Brande, den der Stern auszustehen hat, wenn er zu Kalck gemachet 

werden soll. Wird der lebendige Kalck mit etwas sauren vermischet, 

so fermentiret er weit schneller und hefftiger, als wie ein Wasser: denn 

weil er eine 
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alkalische Materie ist, und die Spitze derer sauren Dinge in gar grosse 

Bewegung sind, so dringen sie mit grösserer Macht hinein, werffen 

die Theile alsofort gantz ungestümmlich von einander, und schaffen 

denen feurigen Cörperlein einen freyen Ausgang, die alsdenn mit 

grosser Behendigkeit heraus zu fahren pflegen.  

Der Kalck ist etwas corosivisch, ätzend, oder zerfressend, denn er ver-

zehret das wilde Fleisch, er wird in Wasser gelöschet und zerlassen, 

darnach wird das Wasser abgeseiget: und das ist hernach das Kalck-

Wasser, Französisch Lau de chaux, Lat. aqua calcis vivae. Er reiniget 

und ist sonst gut zu Wunden äusserlich gebrauchet. Ausser welchem 

Gebrauch noch einige das Kalck-Wasser äusserlich wider die Schmer-

tzen und Wassersucht rühmen. Wie untern andern Joh. Golzchalchus 

Tranaeus Diss. de Calce viva §. 16. da er saget, aus dem Kalcke be-

reiten die Wund-Ärtzte ihr Wasser, welches sie mit ungemeinen Nut-

zen in allen gründigen Krebshafftigen Geschwüren, das corrosivische 

Saltz zu dämpffen, die Schmertzen zu stillen, der Entzündung zu weh-

ren, und die wassersüchtigen Geschwülsten zu heilen, gebrauchen.  

Von dieserley Würckung dieses Wassers, in Lenden-Beschwerung 

und Schmertzen derer Füsse (und vielleicht darunter steckender Was-

sersucht, wo nicht einen Ansatze zum Stein) führen wir hier vorjetzt 

aus des Herrn Steph. Pracsmeoses, eines gelehrten Medici und Physici 

zu Roßnau in Hungarn in der Grafschafft Gömern folgende Begeben-

heit an, welche er in denen Breßlauer Sammlungen an. 1719. M. April. 

Class. IV. art. II. p. 468. mit folgenden Umständen erzehlet:  

Ein fast viertzig-jähriger Mann, welcher an gantzem Leibe eine 

Müdigkeit verspürte, und hefftige Schmertzen und Drucken an Len-

den und Füssen erlitte, ließ Wasser von lebendigen Kalcke in einem 

Kessel kochen, und vermittelst leinenen Tücher über den Leib um die 

Gegend der Schaam und derer Nieren die gantze Nacht durch legen: 

nach dessen Gebrauch er in kurtzer Zeit durch starcken Abfluß des 

Urins, ein weisses, dickes und häuffiges Sediment von sich ließ, und 

von aller Lenden-Beschwerung und Schmertzen derer Füsse befreyet 

worden, und nunmehro bereit zwey Jahre in völliger Gesundheit gele-

bet hat.  

Die Haupt-Würckung in dieser Cur ist offenbar dem Abflusse des 

Urins, wie nicht weniger der Wärme, und der trocknenden und gelind 

anhaltenden Krafft des Kalckes beyzumessen; ausser welcher Abfüh-

rung der bösen Materie gewiß dieses und andere Mittel wenig geholf-

fen haben würden. Doch darff sich Niemand verleiten lassen, dieser-

ley Cur auch bey der Gicht zu gebrauchen.  

Seit einigen Jahren hat man sich auch erkühnet das andere Wasser von 

Kalcke einzugeben, nachdem man es mit zwey oder dreymal so viel 

Milch, und etwas Veilgen-Safft vermischen lassen, auf diese Weise 



 

 

der Engbrüstigkeit und der Schwindsucht abzuhelffen. Es hat auch bey 

einigen gut und wohl gethan, jedoch erwecket es grosse Hitze, und 

dürffte sich nicht leicht ein jeder dazu schicken. Dieses andere Was-

ser von Kalck, Lau seconde de chaux, Aqua cal- 
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cis vivae secunda wird folgender Gestalt bereitet: Man lässet Kalck, 

der bereits einmal in Wasser gelöschet ist, noch einmal in warmen 

Wasser zergehen, giesset es hernach durch Lösch-Papier; das ist als-

denn bey weiten nicht so starck als das erste. Auf den ersten Wasser, 

wenn es frisch gemachet ist, wird ein Häutlein, als wie Eis, oder ein 

durchsichtiger Cremor, der leichtlich zerbricht, ein wenig Schweff-

licht und ohne sonderlichen Geschmack ist. Nimmet man diesen hin-

weg, und stellet das Wasser eine Zeitlang hin, so wird ein ander sol-

ches Häutlein, den ersten gantz gleich daraus formiret. Wird dieses 

auch hinweg genommen, und man lässet das Kalck-Wasser noch zu 

unterschiedenen malen abrauchen, so werden dergleichen Häutlein 

noch mehr, das Wasser aber verlieret seine Krafft, jemehr man es ab-

rauchen lässet, und thut gar schwache Würckung, wenn der corrosivi-

sche Sublimat indessen destilliret[1] wird, wozu man es gebrauchet.  

Hieraus dürffte sich schier schliessen lassen, wie daß die feurigen Cör-

perlein, die in dem Kalcke sich enthalten, hauptsächlich in diesem 

Cremon und dessen Theilen stecken müssen, alldieweil seine Krafft 

schwächer und schwächer wird, je öffter man ihn davon sondert und 

wegnimmt; jedennoch kan man auch sagen, daß durch das Abdämpf-

fen des Wassers ein guter Theil derer Feuertheilgen zugleich mit da-

von streiche.  

Wenn lebendiger Kalck einer Faust groß in einem verglasurten Topffe 

mit zwey Maaß reinen Wasser abgelöschet, nach zweyen Tagen wohl 

durcheinander gerühret, und wenn er wieder kalt geworden sauber ab-

gegossenen Kampffer einer Nuß groß darein gethan, etliche mal wohl 

durcheinander gegossen, in einem kupffernen Gefässe, biß es sich 

blau gefärbet, wohl bedecket gelassen, und endlich in ein Glaß gegos-

sen wird, dienet zu frischen und alten Wunden.  

Das Kalck-Öl wird also bereitet; nimm Kalck, wasche ihn mit gemei-

nen destillirten Wasser so lange, biß das Saltz davon gehet. Dieses 

stelle mit Rosen- Scabiosen- und Wegrich-Wasser in einer Phiole, her-

metisch verschlossen, in Pferde-Mist vierzehen Tage lang. Wenn es 

nach diesem heraus genommen, und geöffnet wird, wird über den 

Wasser ein Öl schwimmen, welches durch mählich Abneigen davon 

gebracht wird. Auf die Hefen kan man frisch Wasser giessen, und es 

nochmals einsetzen.  

Der gewaschene und gelöschte Kalck ist gut, wenn man sich verbren-

net hat; und er machet das Wasser, das darauf gegossen wird, nicht 

mehr wallend oder stinckend; güsset man aber etwas saures darauf, 

wird eine sehr merckliche Hitze und Aufwallung entstehen, denn die 

Spitzlein des Sauren dringen sich in die Theilgen des Kalckes hinein, 

woselbst hin das Wasser nicht hat kommen können.  

Kalck mit Unschlitt und Öl vermischet, und auf faule Wunden geleget, 

heilet dieselben.  

Etliche machen Kalck aus Eyer-Schalen also: Nimm Eyer-Schalen, 

setze sie in einem neuen Topffe in einen Ziegel-Ofen, und wenn sie 

an Farbe dem Kalck ähnlich werden, ist es genug. Dieser Kalck dienet 

gar wohl zu Salben, die alten Schäden zu 

[1] Bearb.: korr. aus: destillitet 



 

 

  S. 76 
 Kalck-Beulen      Kalck-Lauge 110 

heilen.  

Kalck mit Rosen, und Erdrauch-Wasser vermischet, damit gewaschen, 

nimmet die Krätze weg, und machet schöne Haut.  

Kalck-Wasser mit Weyd-Aschen und ungelöschten Kalcke vermi-

schet, ätzet die Wartzen aus dem Grunde heraus.  

Eine weisse Salbe von Kalck mache also: Nimm zwey Loth Bleyweiß, 

ein Loth Kalck, mache es mit weissen Wachs zu einer Salbe. Diese 

Salbe heilet gewaltig, sonderlich in alten und faulen Schäden, inglei-

chen den Wolff, als ein Pflaster darüber geleget.  

Harte Geschwäre aufzuätzen, nimm ungelöschten Kalck mit Lauge 

vermischt, trocken abgesotten, und den Kalck auf das Geschwär gele-

get, machet eine Öffnung.  

Kalck mit Öl und Molcken vermischt, hilfft denen so Blattern und 

faule Geschwär haben, heilet sie, brennet und ätzet das überflüßige 

geile Fleisch weg, und stillet den Blut-Fluß. Wenn man ihn löschet, 

dienet er zum Brande.  

Calx kommet her von kaio, uro, ich brenne, dieweil der Kalck eine 

solche Materie, welche gebrannt ist , und auch selbst brennet. 

Kalckar, siehe Calcar, Tom. V. p. 168. 

Kalckar, (Henr. von) siehe Henricus von Kalckar. Tom. XII. 

pag. 1561. 

Kalckbein, ein Cistercienser Nonnen-Closter in der Schweitz bey 

Frauenfeld. 

Kalckberg, siehe Lüneburg. 

Kalck-Beulen oder Knorren sind beinhaffte Knorpel derer 

Gichtbrüchigen und venerischen Patienten an Hand und Füssen, und 

rühret her von stillstehenden chylösen Säfften. 

Kalck-brennen, bestehet eigentlich darinne, daß der Kalckbren-

ner eine Oval- oder ablängliche Grube machet, nach Proportion und 

Quantität derer Steine, so er zu brennen gesonnen ist, und zwar theils 

Orten gemeiniglich 6. Ellen tief, und 3. Ellen breit, darein werden die 

Steine, so man zu Kalck brennen will, fest aufeinander geschlichtet, 

daß sie nicht leichtlich zerfallen können, und zugleich brennen, zu sol-

chem Ende werden sie mit Leimen beworffen, verkleidet und beschla-

gen, sodann Feuer darunter geschieret, und selbiges 7. 8. und mehr 

Tage lang in steter Flamme unterhalten, nach Beschaffenheit derer 

Steine, des Holtzes, und des Wetters, so lange bis die Steine allenthal-

ben so wohl aus- als innwendig glühen, und kein Rauch oder Dampf 

von selbigen mehr gespühret wird. 

Kalck-Drescher ist, welcher den Spaar-Kalck, wenn selbiger aus 

dem Ofen kömmet, zerschlagen , und nachgehends durch ein Sieb 

räthen muß, was also darinne bleibet, werden Knoten genennet. 

Kalckenstein … 

… 
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… 

… 

Kampechium … 

Kampf, siehe Faust-Recht. Tom IX. p. 335. ingleichen Kampf-

Gericht. 

Kampf oder kämpfen geschiehet entweder leiblich oder geist-

lich.  

Von dem leiblichen Kampf redet die Heil. Schrifft wenig; und obwohl 

des Kampfes Pauli mit den wilden Thieren 1. Cor. 15, 32. gedacht 

wird, so rühmet er sich wohl allhier nicht eines äusserlichen leiblichen 

Kampfes, zumahl die Waffen seiner Ritterschafft nicht fleischlich, 2. 

Cor. 10, 4. wie wohl etliche durch die wilden Thiere metaphorice Ne-

ronem, Demetrium und seine Gesellen verstehen wollen, Act. 19, 24. 

vielmehr aber sagt die Heil. Schrifft von dem geistlichen Kampf oder 

Kämpfen; dieses geschiehet nun von allen rechtschaffenen Christen, 

welche zu kämpfen haben; theils mit GOtt selbst, der beut ihnen man-

chen harten Kampf an, wie dem Jacob, Gen. 32, 25. wenn er sie in 

Jammer und Noth kommen lässet; über solchen Kampf klaget Hiob 

10, 16. 30, 21. doch meinet ers nicht so böse, als er sich wohl stellet. 

Gen. 22, 1. Thren. 3, 32. Es. 27, 8. Theils mit dem Satan, das ist der 

Haupt-Feind. Eph. 6, 12. 1. Pet. 5, 8. Theils mit der bösen Welt, die 

gantz im Argen lieget. 1. Joh. 5, 19. Jac. 4, 4. Joh. 15, 19. Theils mit 

Fleisch und Blute. Gal. 5, 17. Rom. 7, 23. Theils mit dem Tode. 1. 

Cor. 15, 25. Mit 
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diesen Feinden allen müssen nun die Christen kämpfen durchs Gebet, 

wie Christus, Luc. 6, 12. 21, 42. durch den Glauben an das Wort, Eph. 

6, 17. Matth. 4, 4. 7. 10. 1. Joh. 5, 4. Ebr. 11, 33. 34. durch Unterdrü-

ckung der fleischlichen Lüste. 1. Cor. 9, 27. 

Kampf habe ich um euch, sagt Paulus Col. 2, 1.  

Das Griechische Wort bedeutet einen solchen Kampf, da man einen 

suchet zu übermannen, wie es von dem blutigen Angst- und Todtes-

Kampf Christi am Ölberg gebraucht wird, da er mit dem Tode rang. 

Luc. 27, 44.  

So hefftig ließ er sichs angelegen seyn, vor die Colosser zu sorgen, 

wie denn die Grösse dieses Kampfs daraus erhellet, wenn er sagt: 

Welch einen Kampf ich um euch habe, absonderlich kämpfte er um 

sie mit Gebet, dergleichen er auch gedencket. Rom. 15, 30. Col.4, 12. 

Kampfer, siehe Campher. Tom. V. p. 467. 

Kampf-Gericht, Lat. Duellicum, Campionum Judicium,war bey 

denen Teutschen, sonderlich Sachsen, wenn einer seines gleichen 

kämpflich grüssen wollte, und den Richter um Erlaubniß bat, sich 

eines seiner Friedbrecher den er da sähe, zu rechte zu unterwinden.  

Wenn es ihm zugestanden ward, so fragte er wie er ihn angreiffen 

sollte, worauf ihm denn zur Antwort ward, daß er ihn oben[1] am 

Halse bey seinem Kleide angreiffen sollte. Wenn er ihn denn wieder 

loß ließ, so muste er ihn anklagen, daß er den Frieden an ihm gebro-

chen und ihn verwundet hätte, wobey zugleich die Wunden und 

[1] Bearb.: korr. aus: vben 



 

 

Narben vorgewiesen werden musten. Ferner muste er klagen, daß er 

ihn seines Gutes und zwar so sehr beraubet hätte, daß es eines Kampfs 

werth wäre. Wo eins von diesen dreyen verschwiegen ward, hatte der 

andere seinen Kampf verloren.  

Darauf muste er weiter sprechen: Da sahe ich selbst ihn selber und 

beschriehe ihn mit dem Gerüchte. Will er es bekennen so soll mirs 

lieb seyn; will er es aber nicht bekennen, so will ich ihn dessen 

überführen mit allem dem Rechte, das mir das Land-Volck, oder 

wenn es unter Königlichen Banne ist, die Schöpfen zu theilen.  

Nach diesem kunte der Beklagte um eine Gewähr oder Bürgschafft 

anhalten, welche ihm auch muste geleistet werden. Derjenige so höher 

von Geburt war, konnte dem so von schlechtern Herkommen war, den 

Kampf versagen. War aber einer geringern Standes und ward von ei-

nem Höhern angesprochen, so durffte er es nicht ausschlagen. Der 

Richter muste auch dem Beklagten[2], so er es bedurffte, Schild und 

Schwerdt reichen. Es konnte aber auch ein Mann den Kampf hindern, 

wenn er selb sieben beschwören konnte, daß die Kämpfer gar zu nahe 

mit einander verwandt wären und deswegen nicht mit Rechte zusam-

men fechten könnten.  

Der Richter muste ieden von denen Kämpfern[3] zwey zugeben, die 

darauf Achtung gaben, daß sie sich nach Gewohnheit ankleideten. Le-

der und leinen Zeug mogten sie anlegen, so viel sie wollten. Doch 

musten Hände und Füsse vorne bloß seyn, und an denen Händen durff-

ten sie nur einfache Handschue haben. Ferner durfften sie ein Schwerd 

in der Hand haben und eins oder zwey, wie es ihnen beliebte, angür-

ten. In der andern Hand aber musten sie einen runden Schild halten, 

daran nichts als Holtz und Leder war, ausser denen Buckeln, die von 

guten Eisen seyn musten. Uber der Rüstung muste er einen Rock ohne 

Ermel tragen.  

Dem umstehenden Volcke ward bey ihrem Leben Friede geboten, daß 

sie keinem im Kampfe irrten. Jeglichem von denen Kämpfern muste 

auch der Richtet einen Mann zugeben, der einen Baum trug, sie aber 

in nichts irren durffte, ausser daß er den Baum dazwischen stieß, wenn 

einer fiel, oder verwundet ward, oder darum anhielt, doch muste es 

mit Erlaubniß des Richters geschehen. Wenn dem Volcke Friede ge-

boten war, musten sie des Creisses zu Rechte begehren, welches ihnen 

auch vom Richter erlaubet ward.  

Der Kläger muste zuerst in den Creyß kommen, und wenn der Be-

klagte zu lange verzog, muste ihn der Richter durch den Frohn-Boten 

fordern lassen und zugleichWeg-Schöpfen mit senden. Dieses muste 

auch zum andern und dritten mahle geschehen. Kam er auf das letzte 

mahl nicht zum Vorschein, so muste der Kläger aufstehen, zwey 

Schläge, und einen Stich wieder den Wind thun, worauf jener als über-

wunden angesehen und von dem Richter in Ansprach genommen 

ward. Sachsen-Spiegel. B. I. Art. 63. seq. p. 139. seqq. 

Es war aber dieses Kampf-Recht bey denen meisten mitternächtischen 

Völckern im Gebrauche, siehe Faust-Recht, T. IX. p. 335. seqq. 

Den Ursprung[4] des Kampf-Gerichts wollen etliche daher leiten, weil 

die alten 
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Teutschen keine Gesetze gehabt, und so zu reden, alles auf den Aus-

spruch derer Waffen hätten ankommen lassen. Vischer de Duello p. 

24. seqq. 

[2] Bearb.: korr. aus: Blagten 

[3] Bearb.: korr. aus: Kämpfen 

[4] Bearb.: korr. aus: Ursprurg 



 

 

Kampf-Jagen, ist eine an grosser Herren Höfen gewöhnliche 

Lustbarkeit, da man entweder auf dem Schloß-Platze, oder in einem 

mit Mauren umfangenen oder verwahreten Hofe, oder in einem ab-

sonderlich hierzu angelegten Hetz-Garten, allerhand fremde oder ein-

heimische wilde Thiere, (so zu solchem Ende zum Theil in Kasten 

zugeführet werden,) als Löwen, Bäre, wilde Schweine, weise Adler 

und Büffel-Ochsen, Pferde und Hirsche mit einander kämpfen, und 

nach gehabter Lust entweder die wilden Thiere ein jedes wiederum in 

seinem Kasten einfangen, und in sein Behältnüß zu verwahren führen 

lässet, oder aber solche durch der Herrschafft Kammer- und Leib-

Hunde hetzet, nachgehends mit Fang-Eisen oder Hirsch-Fängern erle-

get, oder mit Pürsch-Büchsen todschiesset, welches gemeiniglich von 

der Herschafft selbsten geschiehet, da denn bey solcher Verrichtung 

von den anwesenden Hof-Jägern mit Wald- und Hifft-Hörnern tapffer 

dazu geblasen wird. 

Kampff-Recht, siehe Faust-Recht. Tom. IX. p. 335. seqq. Inglei-

chen Kampf-Gericht. 

Kampf-Richter, siehe Kampf Gericht. 

Kampfer-Wunden, sind diejenigen, welche, wenn sie noch un-

verbunden, eines Nagels tieff und eines Glieds lang sind, und haben 

ihren Namen daher, weil sie offenbar und känntlich und eines Kampfs 

würdig sind. Sächsis. Weichbild Art. 81. et Gloss. Coler Decis. 161. 

n. 46. Wehner Observ. Pract. V. Kampfer. 

An andren Orten heissen sie friedbrüchige Wunden, und sollen des 

Daumens lang und des Daumens Nagel tieff seyn. Act. Lindau. lit. 

dddddddd. p. 936. Datt de Pace Imp. publ. I. 3. §. 52. p. 17. Rotschitz 

in Prod. Jur. Crim. Art. 2. 

Kamphusen, (Dirich Raf.) … 

… 
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… 

… 

Karpey … 

Karpfe, Karpe Lateinisch, Cyprinus, Carpa, Carpio, Carpo, 

Französisch, Carpe, ist ein bekannter Fisch, der sich in süssen Was-

sern aufhält, einen breiten und dicken Leib, schwärtzlichten Rücken, 

dunckele Seiten und einen weingelben Bauch, grosse und dichte auf 

einander schlüssende Schuppen und fünff Floß-Federn hat.  

Er hat keine Zunge, wie sonst insgemein geglaubet wird, sondern das-

jenige, was man vor seine Zunge und ein herrliches Bißlein hält, ist 

der starcke fleischigte Gaumen; wie denn der Augen-Schein zeiget, 

daß diese vermeinte Zunge allein am obern Theile des Mundes anhän-

gig, und mit dem Untertheile gantz nicht verbunden, auch keines we-

ges von dem Gaumen, wie eine Zunge seyn soll, frey und abgelöset 

zu sehen ist.  

Die Zähne hat er im Rachen, und im Kopffe am Rück-Grade einen 

dreyeckigten Stein, welcher im Munde gehalten, den Sod vertreiben, 

und das Bauch-Grimmen verhüten, insonderheit aber ein vortrefflich 



 

 

Mittel wider die fallende Sucht seyn, und so nachdrücklich helffen 

solle, daß diese Kranckheit nicht mehr wiederkommen würde, wie 

wohl andere diese Krafft allein denen zwey Mondförmigen nicht weit 

von denen Augen liegenden Steinen und Beinlein zuschreiben. Ge-

dachtes dreyeckigtes Steingen dienet auch den Harn zu treiben, den 

Stein in der Blase zu zermalmen, die Schärffe der Feuchtigkeiten zu 

mildern und den Durchlauff zu versetzen. Die Dosis ist von einem 

halben Scrupel biß auf ein halbes Quintlein, wenn es zu einem subtilen 

Pulver gemachet worden.  

Die Karpfen werden nach dem Orte ihres Aufenthalts unterschieden, 

in Fluß- oder Strohm-Karpfen, in See-Karpfen, und in Teich-Kar-

pfen. Von welchen allen die Fluß- oder Strohm-Karpfen die gesün-

desten und schmackhafftigsten sind, nächst diesen aber die Teich-

Karpffen, wenn sie nemlich in solchen Teichen 

  S. 124 
 Karpfe 206 

stehen, die von klaren frischen Bächlein, oder von denen Armen eines 

flüssenden Wassers Zugang haben. Karpfen in stehenden Seen aber 

sind mehrentheils eines faulen, modrigten und morastigen Geschma-

ckes, und dannenhero von denen guten auszuschlüssen.  

Hingegen werden die Karpffen von mittelmässiger Grösse etwan von 

zwey biß vier Pfunden vor die besten gehalten, zumal wenn sie recht 

zugerichtet, warm gegessen, mit andern Speisen nicht überladen, und 

ein Paar Gläsgen Wein darauf gesetzet werden.  

Krancken Leuten, insonderheit aber denen, so zum Stein oder Colica 

geneigt sind, pfleget man den Genuß derer Karpfen zu untersagen.  

Die Spiegel-Karpffen sind eine besondere Art von Karpffen, ob schon 

verschiedene Autores behaupten wollen, daß die gemeinen Karpffen, 

wenn sie über 4. oder 5. Jahre alt, zu Spiegel-Karpffen würden. Denn 

zu geschweigen, daß auch Saamen und Sätzlinge von Spiegel-Karpf-

fen gefunden werden, welche denen alten vollkommen gleich, und 

Böhmen sonderheit wegen glücklicher Zeugung derer Spiegel-Karpf-

fen sehr berühmt ist, so zeiget der Augen-Schein, daß die Schuppen 

an denenselben nicht allein weit grösser und Goldfarbigter sind, son-

dern auch, daß von dem Kopffe biß zum Schwantze nur zwey Rheihen 

solcher Schuppen gehen, der übrige Leib aber durchgängig gantz glatt 

ist. Auch diese wenige Schuppen verlieren sich endlich, daß man alte 

Spiegel-Karpffen findet, die keine Schuppe mehr haben, und so na-

ckigt als die Schleyen sind. Sie haben ein fetteres und schmackhaffte-

res Fleisch, sollen aber wegen ihrer Zärtlichkeit in Ermangelung des-

jenigen schuppigten Panzers, damit die gemeinen Karpffen bekleidet 

sind, zu keinen solchem hohen Alter gelangen, wie diese, von denen 

man beglaubte Nachricht hat, daß sie funffzig, sechzig, biß hundert 

Jahre erreichet.  

Dem Geschlechte nach werden sie in Milchner und Rögner einge-

theilet, davon jene männlichen diese aber weiblichen Geschlechtes 

sind. Diejenigen, welche zu Erzeugung des Saamens, in die so ge-

nannte Streich-Teiche ausgesetzet werden, heissen Streich oder 

Laich-Karpffen, und sollen von guter Gattung, vollkommm von 

Schuppen und Flossen, unbeschädigt und unzerstossen, auch nicht gar 

zu fett, sondern fein proportionirlich, dick und großbäuchig, voller 

Rogen und Milch, über vier biß höchstens fünff Jahre alt seyn; denn 

wenn sie gar zu groß und fett, oder gar zu alt in einen nahrhafften 

Teich kommen, so streichen sie nicht gern.  



 

 

Dergleichen Karpffen werden im Herbste, wenn man die Teiche gefi-

schet hat, ausgelesen, und dem Winter über in einem nicht allzugros-

sen Hälter oder Einsatz-Teichlein, damit sie fein beysammen seyen, 

und sich nicht sonderlich ergehen, oder allzusehr abarbeiten können, 

und darinne man auch allzeit Wasser gnug haben kan, erhalten. Wenn 

sie also den Winter über in Gedrangen gehalten worden, und man set-

zet sie im Frühlinge wieder in frischees Wasser aus, so werden sie 

auch um so viel eher streichen.  

Es geschiehet aber das Aussetzen derer Laich- und Streich-Karpf 
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fen im Frühlinge gar langsam nach Ostern etwan um Georgi in vollem 

Mond, oder auch wenn die Äpffel-Bäume blühen, und das Gras schon 

hervor gekommen ist, damit sie alsobald Weide finden, und sich der-

selben gebrauchen können. Die Anzahl derer Laich-Karpffen muß 

nach der Grösse des Streich-Teiches eingerichtet, und allzeit einem 

Milchner zwey Rögner beygesellet werden; man soll sich auch nach 

etlicher Meinung fremder Streich-Karpffen befleissigen, und diesel-

ben zum Streichen aussetzen, weil sie besser auf andern Boden, als die 

einheimischen auf ihrem streichen sollen.  

Auf daß aber die Fische wohl streichen, so nehmen einige Lorbeern, 

Ingwer, Pfeffer und Saltz gar klein gestoßen wie Mehl, und bestrei-

chen damit die Fische unter denen Floß-Federn, um das Lufft-Loch, 

ins Maul und hinter denen Ohren und Backen wohl. Andere nehmen 

folgenden Proceß mit denen Streich-Karpffen vor dem Aussetzen für: 

erstlich sieben sie ein wenig Asche gar klein, mengen solche unter 

Saltz, und bestreichen damit ihre Streich-Karpffen unten an denen 

Bäuchen und Nabeln. Hernach thun sie in einen Zuber mit Wasser et-

was kleinen Schaaff-Mist, damit das Wasser herbe wird, reiben mit 

dem Miste die Streich-Karpffen an denen Bäuchen, setzen sie in den 

Zuber, und führen sie so in die Streich-Teiche. In solchem machen sie 

forne an dem Ufer, da am meisten Graß stehet, eine enge Stallung von 

vier kleinen Horden, schütten den Zuber mit dem Wasser und Streich-

Karpffen darein aus, und nehmen endlich die Horden hinweg, nach-

dem die Fische eine gute Weile darinne gestanden, und lassen sie sol-

cher Gestallt dem frischen Wasser nachgehen.  

Wenn nun solche Karpffen den ersten Sommer gestrichen haben, wird 

derselbe Saame Brut oder Strich genennet. Wenn dieser Strich zwey 

Sommer und einen Winter gestanden hat, und selbiger auf den andern 

Herbst gefischet wird, ist es nicht mehr Strich, sondern wird zwey jäh-

riger Saame oder Satz genennet, welcher folgendes Jahr zu Ende des 

Aprils oder Anfang des Maji, in zunehmenden Monden, wenn das 

Wasser gleichsam ein wenig warm oder lau geworden ist, und das 

Gras hervorzuwachsen beginnet, ausgesetzet wird. Hat dieser zwey-

jährige ausgesetzte Saame wieder einen Sommer gestanden und sich 

erstrecket, so wird er auf den Herbst gefischet, und ist alsdenn dreyjäh-

riger Saamen oder Satz, welcher hiernächst in die zum Gewächs be-

stimmten Teiche ausgesetzet wird, damit er darinn einen oder zwey 

Sommer stehen und wachsen, und rechte Karpffen daraus werden, 

welcher Zeit nach die, so nur ein Jahr gestanden, einsömmerige, die 

andern aber so zwey Sommer darinne gewesen, zweysömmerige ge-

nennet werden.  

Es hat aber ein Hauß-Vater, wenn er seinen Erstreck-Teich (oder 

Streich-Teich) im Herbst fischet, ehe er den zweijährigen Saamen in 

die rechten Karpffen-Teiche austheilet, so gleich einen Ausschuß zu 



 

 

machen, und die größten Sätzlinge auf einen Sommer, das ist, auf ein 

Jahr; und die mittelmässigen auf zwey Jahre, und die kleinsten auf 

drey Jahre zu versetzen: Denn wenn man obige drey 
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Arten Sätzlinge auf drey Jahre in einen Teich zusammen thut, so ge-

schiehet es leichte, daß die großen streichen, (welche Brut man Ba-

starte nennet) wodurch man die Karpffen verderbet, daß sie nichts 

oder wenig zunehmen werden, so wohl auch, wenn man die grössesten 

Satz-Karpfen, die nur einen Sommer zu ihren völligen Wachstum zu 

erlangen erfordern, mit denen kleinen auf drey Sommer aussetzet, ist 

solches ein grosser Schade, weil der Gewinn, den man von denen gros-

sen Karpffen in einem Jahre hätte, erstlich in dreyen Jahren davon zu 

nehmen ist.  

In der grossen Sommer-Hitze, welche gemeiniglich im Monath Julio 

einfället, soll man die Karpffen, wenn man Gelegenheit darzu hat, öff-

ters mit frischen Wasser erfrischen; bey harten Winter-Froste aber, da 

sie leichtlich unter dem Eise ersticken, Löcher darein hauen, oder wie 

die Fischer reden, Wuhnen machen, damit die Karpffen Lufft bekom-

men mögen.  

Sonst ist unnötig die Karpffen in einem Teiche zu füttern, denn es ge-

het gemeiniglich mehr dabey auf als es Nutzen bringet, sie gewöhnen 

sich an die ihnen gegebene Schleckerey, und nehmen hernach die na-

türliche Weide nicht mehr an, davon sie in Wachsen mehr gehindert 

als gefördert werden; es wäre denn daß sie mit feisten Koth, andern 

guten Erdreich oder kurtzen Miste geschehe; so soll man sie auch mit 

dem Brode nicht verwöhnen, weil sie hernach mehr ab- als zunehmen, 

wenn sie es nicht beständig haben können.  

In denen Fisch-Hältern aber will es allerdings eine Notwendigkeit 

seyn, sie zu füttern, und giebet man ihnen insgemem drinne geschro-

ten Maltz, Trebern, Brod und dergleichen: Etliche thun solches in ein 

Faß, das mit vielen Löchern durchbohret ist, davon das Wasser trübe 

gemachet wird, und die Fische also ihre Nahrung haben: oder man 

pfleget ihnen auch wohl aus Leimen, Kleyen und Schaaff-Mist gekne-

tete und gebackene Kuchen zu Zeiten vorzuwerffen.  

Die Güte eines fetten Karpffens wird dadurch erkennet, wenn er fein 

hart und gelb an Bauche, einen kurtzen, kleinen, kaulichten Kopff hat, 

und fein schwartz über den Leib ist.  

Wenn man Honig mit Teige vermischet, so gehen sie gerne darnach. 

Man pfleget ihnen auch einen Tag oder vier klein gekrümmelt Brod 

ins Wasser zu werffen, und sie damit zu körnen, an dem Orte, da man 

meinet, daß sie sich aufhalten, so gewöhnen sie dahin, alsdenn angelt 

man da und fänget sie heraus. Man muß aber tieff sencken, denn sie 

gehen auf den Grund. Einige nehmen die Haut vom Stock-Fische las-

sen sie wohl sieden, thun ein wenig Saffran darzu, und machen es her-

nach an die Angel. Vor dem Laichen beissen sie nicht wohl, aber nach 

dem Laichen viel besser, denn darauf sind sie hungrig. Auch beißen 

sie gern an Pfeffer-Kuchen. Des Nachts sind sie mit denen Netzen am 

besten zu fangen, denn da sehen sie nicht wie am Tage.  

Sie halten sich gern in leimichten, schlamichten und lettichten Grün-

den auf, es muß aber der Boden nicht allzu niedrig seyn, sonst bekom-

men sie einen modrigten Geschmack. Man setzet bisweilen in die Tei-

che einige grosse Schleyen zuihnen, daß sie 
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ihnen im Schlamme vorarbeiten, damit sie hernach gehen können.  

Man trifft bisweilen Karpfen an, die in ihren Leibe zugleich Milch und 

Rogen haben, und also vor Zwitter billig zu halten sind. Siehe du Ha-

mel Hist. Reg. Acad. Scientiar. III. Sect. V. 3. 

Valvasor gedencket, daß in Crayn ein gewisser Fisch-Teich wäre, aus 

welchem die Karpffen, wenn man sie hinein thäte, durch unterirrdi-

sche Gänge in einen andern Teich bey Wilsbach, der doch über eine 

Meile davon entfernet wäre, zu tretten pflegten.  

Einige stehen in denen Gedancken, daß die Karpfen, eben wie die 

Schleyen und andere Fische, aus der blossen Fäulung entstünden, 

ohne das Erreichen des Männleins, denn man hätte Exempel, daß 

Karpffen in gewissen Seen gezeuget worden, da man doch keine hin-

ein gesetzet gehabt, und kein Quell, noch Bach, noch ander Waßer 

hinein getretten wäre. Cardan. de Rer. Variet. III. 37. 

Nach dem Zeugniß Balbini soll es vor diesem in dem Königreich Böh-

men gebräuchlich gewesen seyn, daß grosse Herren, so offt als ihnen 

ein Sohn gebohren worden, in ihre Teiche oder Fisch-Hälter einen 

mässigen Karpffen gesetzet, und ihm in den Schwantz, oder sonsten 

ein Ringlein von Ertz mit der Jahr-Zahl eingemachet, da es sich denn 

öffters zugetragen, daß die Karpffen so lange gelebet, als diejenigen, 

denen zum Gedächtniß sie eingesetzet worden, und soll mancher 40. 

50. 60. und mehr Jahre alt geworden seyn. Miscellan. Regn. Bohem. f. 

127. Diese Karpffen pflegen sie nachgehends nur Geschlechts Karpf-

fen zu nennen. 

Gesnerus meldet, wie er einst von einem erfahrnen Fischer vernom-

men, daß die Pest bißweilen unter die Hechte und Karpffen gekom-

men, so, daß ihnen die Schuppen abgefallen, und sie an dem Leibe 

öffters aufgelauffen, und grosse Beulen bekommen.  

Es lässet sich einst ein gewisser Kauffmann, der über Land reisen will, 

zu seiner Mittags-Mahlzeit einen Karpffen zurichten, und speiset den-

selben nach seiner Gewohnheit gar begierig hinein: da er aber einige 

Stücke davon verzehret, und ihm der Karpffen, so zu sagen, noch zwi-

schen denen Zähnen hänget, so wird er alsobald mit dem Podagra 

überfallen. Er machet zu einer andern Zeit, nur recht dahinter zu kom-

men, wieder den Versuch, und erfähret solches abermahls; endlich ist 

er so elend geworden , daß er weder Hand noch Fuß zu regen gewust.  

Er ist sonst gut zu essen, und leicht zu verdauen, führet viel Öl und 

flüchtiges Saltz. Die Karpffen-Galle ist gut ein hell Gesicht zu ma-

chen.  

Cyprinus a cypride, das ist, Venere, weil dieser Fisch des Jahres sechs-

mal streichen soll.  

Wenn man einen Karpffen mit einer Caper-Soße haben will, machet 

man es so: Den Karpfen siedet schuppet und bratet ihn gantz, welches 

auf einer großen Tafel beßer stehet, als wenn er wäre in Stücken ge-

schnitten worden; Die Brühe hierzu findet ihr bey denen Karauschen 

mit einer Caper-Soße ausführlich beschrieben.  

Wollet ihr einem Karpfen mit einer Baumöl-Soße haben, so schuppet 

den Karpfen, thut ihm das Eingeweide heraus, reißet und schneidet 

solchen in Stücken, saltzet ihn ein, und machet ihn wiederum trocken. 

Hernach las- 
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set Schmaltz auf dem Feuer heiß werden, bestreuet den Karpfen mit 

Mehl, und leget ihn in das heiße Schmaltz, und backet solchen fein 

geschwinde heraus. Inzwischen machet Butter auf dem Kohl-Feuer, in 

einer Casserole braun, rühret ein wenig Mehl darein, welches auch 

bräunen muß. Ferner gießet Brühe, Wein und Eßig darauf, leget etli-

che Lorbeer-Blätter, Roßmarin, und ein paar gantze Zwiebeln daran, 

würtzet es mit Ingber, Pfeffer, gantzen Nelcken, und Citronen-Schah-

len, leget auch den Karpfen darein, gießet ein reichlich Viertheil-

Pfund Baumoel daran, läßet es noch eine Weile dämpfen, und richtet 

es darnach an.  

Mit einer Fricasse-Soße wird der Karpfen also gemachet: Habt ihr den 

Karpfen geschuppet, in Stücke geschnitten, so nehmet 4. bis 5. Eyer-

Dotter in ein Töpfgen, quirlet selbe mit ein wenig Mehl ab, gießet da-

ran ein Glaß Wein, Eßig und Brühe, und zwar so viel, als ihr meynet 

gnug zu haben, würtzet solches mit Ingber, Muscatenblüthen und Ci-

tronen-Schahlen, leget ein paar Lorbeer-Blätter nebst einem ziemli-

chen Stücke Butter dazu, setzet es zu dem Feuer, und rühret es sehr 

fleißig, sonst rinnet es zusammen. Wenn es nun bald dicke worden, so 

laßet etliche Tropfen kaltes Waßer hineinfallen, röstet in Butter würff-

licht geschnittene Semmel, und streuet selbige bey dem Anrichten 

über den Karpfen.  

Wollet ihr Karpfen-Hachis haben, so nehmet so viel Karpfen, als ihr 

Hachis zu machen vermeynet, schuppet und reißet sie, ziehet ihnen 

die Haut ab, löset alles Fleisch herunter, hacket und schneidet selbiges 

mit einem Schneide-Meßer klein, und die Köpfe saltzet ein. Hernach 

setzet in einer Casserole oder Tiegel Butter auf das Feuer, und wenn 

sie anfänget braun zu werden, so leget das gehackte Fleisch hinein, 

passiret es so lange, bis es gantz heiß wird, würtzet es mit Ingber, 

Muscaten-Blühen, Cardamomen, Citronen-Schahlen, streuet ein we-

nig geriebene Semmel darein, gießet ein paar Löffel voll Wein und ein 

wenig Petersilien-Waßer daran, werffet eine Hand voll Capern hinein, 

und laßet es also ein wenig mit einander kochen. Die Köpfe hingegen 

backet aus Schmaltz, wie schon öffters beschrieben worden. Wenn ihr 

das Hachis anrichtet, so drücket viel Citronen-Safft darein, und gar-

niret das Hachis mit denen Köpfen, denn könnet ihr es hingeben.  

Wollet ihr Karpfen braten, so nehmet Karpfen, so viel ihr wollet, 

schuppet, und reißet selbe auf dem Rücken, bis zu dem Schwantze 

hinunter auf, spaltet selbige entzwey, thut die Gallen heraus, das Ein-

geweide aber müßet ihr darinnen laßen, machet ferner denen Karpfen 

kleine Schnittgen oder Kerben auf beyden Seiten, es müßen auch die 

Köpfe entzwey gespaltet werden, saltzet sie alsdenn ein, und laßet sie 

eine Weile also liegen. Hernach trocknet oder streifet sie ab; bestrei-

chet sie mit Butter, leget sie auf einen Rost, und setzet sie über Kohlen, 

dabey aber die Glut nicht allzustarck seyn muß. Wenn ihr nun auf der 

Seite sehet, daß sie schön braun sind, so bestreichet sie oben mit But-

ter, leget alsdenn eine Schüßel oder Blech oben darauf,verkehret den 
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Rost, und machet, daß sie nicht sehr zerreißen, setzet den Rost aber-

mahls auf das Kohl-Feuer, leget die Karpfen wieder darauf, und bratet 

sie vollends gar. Endlich richtet sie an, machet braune Butter darüber, 

und gebet sie hin, gefället es euch, so könnet ihr auch eine Brühe darzu 



 

 

verfertigen, dergleichen ihr bey denen Forellen, Hechten und Karau-

schen finden werdet.  

Auf Luchs-Art siedet man den Karpfen also: Reißet einen Karpfen von 

3. bis 4. Pf. wie die blau gesottenen, waschet solchen sauber aus, und 

besprenget ihn mit Eßig. Der Sud dazu muß also verfertiget werden: 

Gießet in einen Fisch-Keßel Waßer ein Theil, und Eßig ein Theil, sal-

tzet dieses, doch nicht so starck, als wenn man einen Karpfen al' ordi-

nair' siedet, schneidet Zwiebelscheiben, auch Citronen-Schahlen da-

rein, leget Lorbeer-Blätter, Roßmarin, und etwas gantze Würtze dazu, 

und setzet dieses zusammen auf das Feuer. Wenn es nun kochet, so 

thut den Karpfen hinein, stecket aber vorhero durch ein jedes Stück 

ein höltzernes Spießgen, laßet ihn sieden, doch nicht so jähling, als 

sonst einen Karpfen, werfet ein Bisgen Butter, etwa einer Haselnuß 

groß hinein, und gebet Acht, daß er nicht übersiedet, doch dürffet ihr 

ihn nicht so sehr einsieden laßen, als den ersten blau-gesottenen Hie-

rauf setzet den Keßel von dem Feuer und mag der Karpfen entweder 

in der Brühe erkalten, oder gebet ihn gleich warm, in eine Serviette 

geschlagen hin, dazu ihr als bey einem Lachs, Aal, oder Neun-Augen, 

Citronen setzen müßet. Hierbey mercket, daß ihr diesen Karpfen in 

der Brühe, darinnen er war gesotten worden, stehen laßen, und so sol-

chen wohl ein Viertheil-Jahr gut behalten, auch bey dem anrichten 

scharffen Wein-Eßig dazu aufsetzen könnet.  

Mit Knoblauch kan man den Karpfen dämpfen: Schuppet den Karp-

fen, reißet und schneidet ihn in Stücke, saltzet ihn ein wenig ein, laßet 

ihn ein Weile liegen, und machet ihn alsdenn wieder trocken, Hierauf 

lasset in einem Tiegel oder Casserole Butter auf dem Feuer heiß wer-

den, leget den Karpfen darauf, daß er sich unten ein wenig bräune. 

Ferner machet in einem Pfännigen andere Butter braun, und röstet zu-

gleich geschnittenen Knoblauch darinnen, brennet dieses zusammen 

über den Karpfen, würtzet es mit Ingber und Pfeffer, und leget eine 

gantze Zwiebel mit Nelcken bespicket dazu. Hernach setzet in einem 

Töpfgen Brühe und Eßig zu dem Feuer, damit es koche, quirlet ein 

wenig braun Mehl daran, und giesset solches durch ein Haar-Sieb über 

die Karpfen, laßet sie also denn fein gemächlich kochen, und richtet 

sie darnach an, so gut ihr könnet.  

Marinirte Karpfen werden also gemachet. Es ist diese bey andern Fi-

schen schon öffters beschrieben worden, und könnet ihr die Karpfen 

schuppen, in Stücke schneiden, einsaltzen, abtrocknen, selbige ohne 

Mehl aus heißen Schmaltz oder Baumöl backen, und sie hernach, wie 

bey denen Forellen und Hechten zu finden ist, einlegen.  

Mit einer Nelcken-Soße wird der Karpfen also zugerichtet: Schuppet 

und reißet diesen gleich vorigen, setzet sie aber 
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nicht ein, sondern siedet sie in Waßer und Saltz ab, auf die Art, wie 

mit dem blauen Karpfen zu geschehen pfleget, doch mercket, daß sie 

nicht so sehr als jene dürffen gesaltzen seyn; Hernach setzet in einen 

Tiegel oder Casserole Butter auf das Feuer, wenn sie braun worden, 

so rühret Mehl darein, und laßet dieses recht Castanien-braun werden. 

Ist dieses geschehen, so giesset Brühe, Essig und Wein hinein, leget 

eine gantze Zwiebel daran, würtzet es mit vielen gestossenen Nelcken, 

Ingber, Citronen-Schale und Zucker, setzet es auf ein Kohl-Feuer, dar-

über es zusammen gar gemächlich kochen muß. Wenn die Brühe nun 

dickicht worden, so richtet den Karpffen an, und dann die Brühe dar-

über, setzet ihn auf ein Kohl-Feuer, daß sich die Brühe ein wenig in 



 

 

den Karpffen ziehe, reibet sie mit Zucker, und streuet Citronen-Schah-

len darüber.  

Karpfen in einer Pastete wird also gemacht: Nehmet einen ziemlich 

starcken Karpfen, schuppet und reißet ihm den Leib auf, ziehet die 

Galle heraus, doch daß das Eingeweide darinnen bleibe, stechet ihm 

Löcher in den Leib, spaltet ihm den Kopf auf, setzet ihn ein, und laßet 

ihn über Nacht im Satze liegen. Hernach machet heißen Essig, und 

brennet solchen über den Karpfen, leget dazu Zwiebeln, Roßmarin 

und Lorbeer-Blätter, und kan er so lange liegen bleiben, als ihr Zeit 

dazu übrig habet: Hierauf schlaget ihn also ein: Nehmet Pasteten-Teig, 

und treibet ein Blat aus, machet davon einen Rost, bestreuet solchen 

mit Ingber, Pfeffer, Nelcken, Lorbeer-Blättern und Roßmarin, und le-

get einen Karpfen darauf, ziehet um selbigen einen Rand von Teig, 

drücket ihn fein feste an, damit die Brühe im Backen nicht auslauffen 

kan, leget Butter, Citronen-Schahlen, und Capern daran, stecket etli-

che gantze Nelcken in Karpffen, verfertiget oben einen Deckel wieder 

von Teig darüber, formiret die Pastete gleich einem Karpfen, beleget 

diesen über und über mit runden Plätzgen-Teig, als Karpffen-Schup-

pen, forne aber den Kopf wie einen Karpfen-Kopf, setzet sie hierauf 

in einen Back-Ofen, und laßet sie backen; Wenn nun die Pastete hart 

worden ist, so stechet oben ein Loch darein, auf daß sie nicht zer-

springe, und machet nachstehende Brühe daran: Lasset in einer Cas-

serole auf dem Feuer Butter braun werden, thut einen Rühr-Löffel voll 

Mehl darein, und röstet es Castanien-braun, giesset alsdenn Brühe, 

Wein und Eßig darein, und laßet es einen Sud thun. Darnach machet 

in die Pastete oben ein Loch, giesset durch einen Trichter so viel Brühe 

hinein, als ihr nöthig zu haben meynet, setzet sie denn wieder in den 

Back-Ofen, damit sie vollends gar backe. Bey dem Anrichten möget 

ihr sie aufschneiden oder nicht, garniret sie auf das zierlichste, und 

laßet sie alsdenn kalt oder warm zu Tische tragen. Hierbey dienet zu 

der Nachricht, daß ihr in diese Pastete Veränderungen machen könnet, 

mit denen Brühen, wie es euch beliebet, und was ihr vor einen Ge-

schmack darein haben wollet.  

Mit einer schwartzen Polnischen Brühe wird der Karpfen also gema-

chet: Wenn ihr den Karpfen nach voriger Art abgesotten habet, so la-

ßet ein Stück Butter auf dem 
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Feuer in einem Tiegel oder Casserole braun werden, rühret Mehl da-

rein, und machet selbiges auch braun, gießet Brühe, Wein und Essig 

darein, schüttet Ingber, Pfeffer, Nelcken, gantze Zwiebeln, und Citro-

nen-Schahlen hinein, und laßet es miteinander kochen. Ferner leget 

ein Viertheil-Pfund große Rosinen, und ein Viertheil-Pfund kleine Ro-

sinen fein sauber, ziehet auch ein Viertheil-Pfund Mandeln ab, und 

schneidet diese, daß allezeit etliche Stückgen aus einer werden, werf-

fet alles zusammen, nebst einem Stückgen Zucker hinein, davon die 

Brühe ziemlich piquant werden wird, leget den Karpffen auch dazu, 

darinnen er gar gemächlich kochen muß. Richtet hernach den Karpfen 

an und die Brühe fein zierlich, streuet Zucker und Citronen-Schahlen 

darauf, und gebet es hin.  

Mit Rahm und Kümmel wird der Karpfen also zu gerichtet: Der Karp-

fen muß gerißen, geschuppet, und in Stücken zerschnitten werden,  

deßen Zubereitung aber ist, wie bey denen Karauschen, mit Rahm und 

Kümmel.  



 

 

Mit Sauer-Kraut wird der Karpfen also gemachet: Nehmet ein paar 

Karpfen, schuppet, reißet und schneidet sie in Stücken, die Köpfe und 

Schwäntze saltzet ein, und das übrige siedet ab, wie man sonsten 

Karpfen zu sieden pfleget. Hernach laßet Sauer-Kraut halb gar in 

Waßer kochen , schneidet es alsdenn klein, setzet aber zu gleicher Zeit 

in einer Casserole Butter auf das Feuer in welche, wenn sie braun 

worden, ihr ein wenig Mehl rühren und selbiges ein wenig rösten la-

ßen sollet, schüttet das Kraut hinein, gießet nach diesem eine Kanne 

guten sauren dicken Rahm daran, welches zusammen eine Weile däm-

pfen muß. Inzwischen brocket den Karpfen Stückgen-weise aus, ma-

chet solches hernach, wie es bey dem Hechte mit Sauer-Kraut be-

schrieben worden: Die Köpfe und Schwäntze bestreuet mit Mehl, und 

backet sie aus heißen Schmaltz, garniret das Kraut damit, nachdem es 

in Ofen gebacken worden, und ihr es zu der Tafel tragen laßet.  

Wollet ihr die Karpfen schwartz haben, so schuppet sie, reißet, und 

thut ihnen das Eingeweide heraus, hierbey nehmet dieses in Acht, 

wenn ihr ihnen den Bauch aufreißet, so gießet ein wenig Eßig hinein, 

waschet das Geblute heraus, und schüttet es besonders in ein Ge-

schirre, schneidet sie alsdenn in Stücken, saltzet selbige ein, und laßet 

sie also eine Stunde liegen, hierauf machet Butter in einer Casserole 

oder Tiegel auf dem Kohl-Feuer braun, leget den Karpfen darein, daß 

er ein wenig hart wird, gießet Wein-Brühe und Eßig darauf, und werf-

fet ein paar gantze Zwiebeln, etliche Lorbeer-Blätter, und einem Sten-

gel Rosmarin daran, setzet solches zusammen auf das Kohl-Feuer, und 

würtzet es mit Citronen-Schahle, Ingber, Nelcken, aber ja nicht viel 

Pfeffer, ab. Ferner reibet um 1. Gl. braunen Pfefferkuchen , thut diesen 

in einen Topf, und gießet die Brühe von dem Karpfen darauf, quirlet 

es klar ab, schüttet es wieder an die Karpfen, und laßet selbige weiter 

kochen. Endlich nehmet den aufgehabenen Schweiß, rühret Zucker 

daran, und laßet solchen durch einen Durchschlag an die Karpfen lauf-

fen, rüttelt 
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es um, und bey dem Anrichten bestreuet sie mit Zucker und Citronen-

Schahlen.  

Auf andere Art wird es also verfertiget. Schuppet, reißet, und zerstü-

cket denselben, als wie vorigen, saltzet ihn auch ein wenig ein, her-

nach setzet in einer wohl-verzinnten Casserole Eßig, Wein, Brühe, 

Zwiebeln, Lorbeer-Blätter, Rosmarin, Nelcken, Citronen-Schalen, 

Ingber und Pfeffer auf das Feuer, und laßet es sieden, leget darnach 

den Karpfen darein, welches zusammen kochen muß. Wenn es nun 

eine ziemliche Weile gesotten, so setzet solches von dem Feuer auf 

ein Kohl-Feuer, damit er vor jetzo nur gantz gemächlich kochen möge, 

nehmet aufgehabenen Schweiß oder Geblüte von Fischen, wäre auch 

dergleichen zu dem schwartzmachen nicht genug, so muß auch der 

Schweiß von einem Huhn angehen, quirlet, selbigen mit Eßig und Zu-

cker ab, schüttet es an die Karpfen , und rüttelt es fein um, daß sich 

der Schweiß allenthalben zertheile. Endlich richtet an, und sehet zu, 

daß ihr die Stücken fein gantz möget herausbringen, dazu ihr eine 

Eyer-Schaufel brauchen könnet, bereibet sie mit Zucker, und streuet 

Citronen-Schahlen darüber.  

Ein Karpfe mit einer Speck-Brühe wird also gemachet: Siedet diesen 

ab, gleich vorigen, setzet hernach geschnittenen Speck mit etwas But-

ter in einer Casserole oder Tiegel auf das Feuer, laßet dieses zusam-

men braun werden, rühret ein wenig Mehl darein, welches auch 



 

 

bräunen muß, gießet alsdenn Brühe und Eßig dazu, würtzet es mit Ing-

ber und Pfeffer, und laßet es zusammen kochen. Ferner schneidet 

Speck und Semmel würfflicht, röstet dieses zusammen, daß es braun 

wird, richtet hernach den Karpfen an, gießet die Brühe oben darüber, 

und brennet letzlich den Speck und die Semmel darüber. Wolte je-

mand die Brühe verbessern, könnte er nebst dem Ingber und Pfeffer 

ein paar Lorbeer-Blätter, einen Stengel Roßmarin, und ein paar gantze 

Zwiebeln an die Brühe werffen, welche Zwiebeln ihr aber bey dem 

anrichten wieder heraus nehmen müßet  

Mit Stock-Schwämmen und braunen Rüben machet man die Karpffen 

also: Die Karpfen schuppet, reißet und schneidet sie in Stücke, saltzet 

sie ein, und backet sie alsdenn, wie gebräuchlich aus heißem 

Schmaltz; Hernach nehmet frische Stock-Schwämme, oder, wenn sie 

dürre sind, so weichet sie ein, laßet selbige in Brühe oder Wasser einen 

Sud thun, waschet und putzet sie sauber aus, und richtet sie in einen 

Tiegel mit Butter, und passiret ein wenig. Ferner schählet und schnei-

det Rüben nach euren Gefallen, machet auf dem Feuer ein wenig 

Schmaltz in einer Pfanne heiß, reibet ohngefähr ein Loth Zucker da-

rein, und wenn er anfänget zu bräunen, auch oben einen braunen  

Gescht bekommet, so schüttet die Rüben darein, und rühret sie wohl 

um, setzet sie auf das Feuer, so werden sie bald braun werden, ihr  

müßet sie aber fleissg umrühren; Schüttet sie endlich zu denen 

Schwämmen, gießet Brühe darauf, und laßet solches kochen, und 

würtzet es mit Ingber und Pfeffer. Sollte aber keine Brühe vorhanden 

seyn, so quirlet ein wenig eingebranntes braunes Mehl 
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mit Brühe oder Petersilien-Waßer daran, und gießet solches an die Rü-

ben und Schwämme, leget darnach die Karpfen hinein, welche zusam-

men kochen müßen, bis sie eine feine dicke Brühe bekommen. Wenn 

ihr anrichtet, so leget die Karpfen in die Schüßel, und gießet das Ra-

gout oben darüber, oder als eine garniture um dieselbe herum.  

Wollet ihr Karpfen mit Zwiebeln haben, so bereitet und bratet diese, 

wie ihr bey denen gebratenen Karpfen seyd gelehret worden, nur dürf-

fen diese nicht auf dem Rücken gerißen sondern wie derselbe zu der 

Pastete tractiret werden. Hierauf nehmet eine ziemliche Menge nicht 

gar zu großer Zwiebeln, schählet solche, setzet auch zugleich Butter 

auf das Feuer, laßet solche heiß werden, werffet ein wenig Zucker da-

rein, welcher zugleich mit der Butter bräunen muß, schüttet darnach 

die Zwiebeln darein, und machet sie auch braun, würtzet sie mit Ing-

ber und Pfeffer, brennet braun-geröstetes Mehl darein, giesset halb  

Eßig und halb Waßer darauf, laßet es aufkochen, damit es recht 

schmackhafft werde, und eine dickigte Brühe bekomme. Endlich leget 

die Karpfen darein, und wenn dieses alles zusammen gekochet hat, 

könnet ihr sie nach euren Gefallen anrichten.  

Wollet ihr den Karpfen trocken oder blau gesotten haben, so nehmet 

einen Karpfen, reißet solchen, nehmet ihm das Eingeweide heraus, 

thut die Galle von selbigen weg, machet so viel Stücke daraus, als 

euch beliebet, machet ihn sauber aus , und gießet ein wenig scharffen 

Eßig darüber. Wenn dieses geschehen, so setzet Wasser in einen Keßel 

auf das Feuer, werffet ein paar Hände voll Saltz hinein, und laßet es 

so sieden. So nun das Waßer im Sode ist, leget den Karpfen hinein, 

und zwar also, daß zu erst die Köpfe unten, die Schuppen aber oben 

aufkommen, die andern Stücke leget also ein, daß die Schuppen sich 

unterwärts kehren , so kommen denn die Schuppen aufeinander zu 



 

 

sitzen. Hierauf machet viel lohes Feuer um den Keßel, daß er fast 

übersiedet, laßet ihn also einsieden, biß er anfänget, als ob er anbren-

nen will, thut ihn hernach vom Feuer, sprützet die Karpfen-Stücke mit 

kalten Waßer ab, und decket Papier darüber so werden sie blau. Beym 

Anrichten könnet ihr sie in eine Serviette legen, Wein-Eßig darüber 

sprühen, und selbige hingeben. 

Karpfen oder Karpffen … 

… 

S. 130 … S. 133 

S. 134 
225 Karstedt             Karte 

… 

… 

… 
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Karta Soera de Ningrat … 

Karte, siehe Land- oder See-Charte. 
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Kartärtsche ist eine lange viereckigte Bürste, von Sau-Borsten 

gemachet, welche man zu den Butzen derer Pferde gebrauchet, indem 

sie den Staub sehr wohl aus denen subtilen Haaren nimmet; unter wäh-

renden Butzen, pfleget man sie etliche mahl über dem Striegel abzu-

ziehen, und also den Staub, der in die Striegel fället, heraus zu bringen. 

Der Unterscheid derer Kartätschen bestehet theils in deren Grösse, 

theils in deren Stärcke, und sind einige dererselbcn 30. 40. bis 100. 

zeilig. Die starcken Kartätschen bestehen theils aus meßingen, theils 

starcken eisernen Hacken. 

Kartätschen sind eine Art derer Woll-Kämme und ein Werck-

zeug derer Woll-Weber, klärer noch, als die Krempeln, haben kleine 

Blätter, und sind noch viel klärer, als die Reiß-Kämme. so die gröb-

sten, und sollen demnach schlechter Garn als die Kartätschen geben. 

Werden also allemahl nach Unterschied der Wolle und der unter der 

Händ habenden Arbeit gebrauchet, und wird dieWolle nach diesen 

und jenen gesponnen. Die Kartätschen kommen von Nürnberg, wer-

den auch zu Iglea in Mähren gemachet: Das Paar kostet zehen Thaler 

zehen Groschen, und können etwa acht Centner damit bereitet werden. 

Ein solcher Zurichter bekommet 2. Kreutzer vom Pfunde, neben der 

Kost, und kan des Tages sechs Pfund bereiten. Es wird mit selbigen 

nur die kurtze Wolle: Da hingegen die lange auf Holländischen Käm-

men über einem Feuer gekämmet wird. 

Kartätschen-Macher-Handwerck ist schon von mehr als 100. Jah-

ren her ein mit einem Geschenck versehenes Handwerck gewesen, 

welches die reisenden Gesellen, sonderlich in Polen, Sachsen, Mäh-

ren, Schlesien, Francken und an vielen andern Orten zu genüssen ha-

ben. Die Jungen müssen vier Jahr lang lernen, die Gesellen zwey Jahr 

wandern, und wenn sie in Nürnberg Meister werden wollen, drey Jahr 

daselbst beständig gearbeitet haben; doch machen sie daselbst und an 



 

 

vielen andern Orten kein Meister-Stück. In Zwickau aber vier und 

zwantzig Paar Kartätschen auf einen neuen Zeug, worauf noch nie ge-

arbeitet worden. 

Karte, Spiel-Karte. 

Lat. Chartae lusoriae, Frantz. Carter à joüer. 

Ist ein Spiel von vielen steifen papiernen Blättern, welche auswendig 

alle gleich, inwendig aber ein jedes durch Bilder und Farben unter-

schieden. Die Karten sind nicht einerley; die Frantzösischen haben nur 

zwei Farben, aber vier Figuren. 

• Die rothe hat Hertz, Coeur, und Rauten, Carreau: 

• Die schwartze Spaden oder Schüppen, Pic; und Klee: Trefle. 

Jede Farbe oder Figur hat Bilder und Augen. Die Bilder sind: 

• Der König, Roy, 

• die Königin, Dame. 

• der Knecht, Valet: 

Die Augen gehen von Ein, welches das Es l'As heisset, bis zehen: Es 

werden aber nicht alle Spiele mit der gantzen Karte gespielet, sondern 

zuweilen einige dererselben ausgeworffen. 

Die teutsche Karte hat vier unterschiedliche Farben, und Figuren; 

• Hertzen, welche braun, 

• Schellen, welche hochgelb; 

• Laub, welches grün, 

• und Eicheln, welche grün und gelb; 

Un- 
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ter denen Bildern ist keine Königin, dagegen zwey Knechte oder Bau-

ern, der Ober- und Unter-Bauer, und die Augen fangen von der zwey 

an, welche das Taus genennet wird. 

Die ItaIiänische Karte hat vier gantz andere Farben, nehmlich 

• Copi, oder Becher, 

• Donari, oder Pfennige, 

• Spadi, oder Schwerdter, 

• Bastoni, oder Stäbe; diese heisset man bey uns eine Trape-

lier-Karte: 

Unter denen Bildern, haben sie an Stat der Königin einen Reuter. 

Die Bilder und Augen gelten unterschiedlich, nach der Art derer 

Spiele, derer unendlich viele schon erfunden sind, und noch täglich 

erfunden werden. 

Wenn man spielen will, wird die Karte erstlich gemischet, dann abge-

hoben, folgends denen Spielern herum gegeben, in gewisser Zahl und 

Ordnung, wie es das Spiel mitbringet, das übrige besonders hingele-

get, und zuweilen das oberste Blatt davon umgewendet, welches wäh-

len heisset, und diese gewählete Farbe sticht so denn alle die andern, 

so, daß das geringste Blat von derselben, die höchsten der angewähl-

ten nimmt und übertrifft. 

Verschiedene Spiele in der Karte dienen mehr zur Lust und zum Zeit-

Vertreib, andere aber mehr zum Gewinn. Was vor Unglück diese nach 

sich ziehen, ist aus denen täglichen Exempeln bekannt, dahero auch 

ihnen durch scharffe Verbote von der hohen Obrigkeit möglichst 



 

 

gesteuret wird. Von glücklichen und unglücklichen Spielern hat Hars-

dörffer verschiedene Exempel zusammen getragen. 

Das Karten-Spiel hat eine lehrreiche Bedeutung, 

• die Eichel deutet an, daß diejenigen säuisch sind, so dem 

Spiel allzuviel nachhängen; 

• das Laub, daß die leichtsinnig, und unbesonnen sind, so um 

Gewinn spielen; 

• das Hertz, daß die ein verstockt, und unverständig Hertz ha-

ben, die sich in das gewinnsüchtige Spiel verlieben; 

• und die Schellen, daß die thöricht sind, so auf Gewinn aus 

dem Spiel hoffen. 

In der Trapelier-Karte sind die vier höchsten Tugenden vorgebildet; 

• durch die Pfennige, die Gerechtigkeit, 

• durch die Becher, die Mäßigkeit, 

• durch die Stäbe, die Klugheit, 

• und durch die Schwerdter, die Tapfferkeit. 

Es können auch die vier Farben, die vier Jahres-Zeiten, 

• das Laub, den grünen Frühling, 

• das Hertz, den warmen Sommer, 

• die Eichel, den fruchtbaren Herbst, 

• und die Schellen, die im kalten Winter mit einem Schellen-

Geläut übliche Schlitten-Farth 

vorbilden: Oder die vier Elemente, wenn 

• an dem Hertzen, als dem Ursprung der natürlichen Wärme, 

das Feuer, 

• an denen Schellen die Lufft, als welche durch ihre Bewegung 

den Schall machet, 

• an dem Laub, das Wasser, so guten Theils diese Farbe hat, 

und die Ursache alles Grünen mit ist, 

• und an denen Eicheln die Erde, aus welcher sie wachsen, 

bemercket werden. Harsdörffer. 

Sinnreiche Köpffe haben das Karten-Spiel zu der Beförderung derer 

Wissenschafften angewendet, indem sie die Grund-Sätze dererselben 

auf Karten-Blätter gesetzet, und Spiele damit angegeben, durch wel-

che sie der Jugend auf eine leichte Weise beygebracht werden mögen; 

also hat man 

• Chronologische, 

• Geographische, 

• He- 
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raldische, 

und vielleicht noch mehr andere dergleichen Karten. 

Karten-Distel … 

… 

S. 136 
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… 

Kast, (Jo. Phil.) … 

Kastanien-Baum, siehe Castanien-Baum. T. V. p. 1302. 

Kastanowitz … 

… 

Kastelwarth … 

Kasten, Küste, Truhne oder Lade, ist ein höltzernes nicht allzu 

hohes znsammengefügtes und hohles Behältnüß, mit Schloß und Bän-

dern versehen, worinn das Weibes-Volck ihr Geräthe, und andere Sa-

chen zu verwahren pfleget. 

Kasten nennet man ein höltzernes zusammengefügtes hohles Be-

hältnis, entweder ohne Schloß, Bänder und Deckel, wie die zu denen 

Garten-Gewächsen gebräuchlich; oder mit der- 
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gleichen Stücken versehen, worein man bey einer Haußhaltung aller-

ley Geräthe und Sachen zu verschlüssen pfleget. 

Kasten wird an einigen Orten ein Getraid-Boden, Korn-Schütte, 

oder Korn-Speicher genennet, darauf man das Geträid im Vorrath zu 

schütten pfleget. Siehe Geträid-Boden. Tom. X. p. 1345. 

Kasten, Chaten, ist bey denen Goldarbeitern die Einfaßung eines 

Steines in einem Ringe dasjenige, was den Stein umfasset, und hält. 

Kasten-Gänge werden diejenigen an Tag heraus geförderten 

Gänge genennet, welche die Ausschläger vor sich stehen haben. 

Kasten-Karn siehe Radeberge. 

Kasten Kunst ist eine Hydraulische Machine, durch welche man 

vermittelst gewisser Kästen, Eymer oder Bullen das Wasser aus der 

Tieffe in die Höhe bringet.  

Es sind nehmlich die Kästen alle hintereinander an einer Kette oder 

Seil ohne Ende angebunden, dieses Seil oder Kette aber, über zwey 

Wellen, so entweder sechseckigt, oder sonst eingekerbet sind, gespan-

net, deren eine unter dem Wasser, welches ausgeschöpffet werden 

soll; die andere aber in der Höhe, wo das ausgeschöpffte Wasser hin-

kommen soll, sich befindet; unter dieser letzten aber ein grosser Kas-

ten stehet, darein die an der Kette hangenden Kästen ihr eingenomme-

nes Wasser schütten können. Wenn man nun die obere Welle vermit-

telst einer Kurbel oder sonst eines Rades herum treibet, so bewegen 

sich die Kasten an der Kette um beyde Wellen herum. Die an der un-

tersten Welle schöpffen das Wasser ein, und werden alsdenn bey fort 

daurender Bewegung in die Höhe gehoben, da sie denn, wenn sie an 

die obere Welle gelangen, sich überschlagen, und dadurch das Wasser 

in das untergesetzte Behältniß ausschütten.  

Verschiedene Arten und Einrichtungen dergleichen Machinen giebet 

Boekler im Theatro Machinarum Tab. 119. biß 139. ob aber dieselben 

mit Vortheil alle so können bewerckstelliget werden, ist zu zweiffeln. 

Leupold Theatro Machinarum Hydraul. T. I. c. 6. et T. II. c. 2. giebt 

https://d-nb.info/1280519207/34


 

 

hiervon bessern Unterricht, und zeiget auch, wie dergleichen Machi-

nen in einem und andern können verbessert werden.  

Es bestehet aber ihr Fehler gemeiniglich darinnen, daß sie bey dem 

Ausgüßen vieles Wasser daneben schütten, leicht wandelbar werden, 

und wenn die Kästen über eckigte Wellen gehen, ein starckes Gepolter 

verursachen. 

Kasten schlagen heißt auf Bergwercken, wenn man in der Grube 

eine Weite gebrochen und starcke Stempel ins Hangende und liegende 

angetrieben, so dann Stangen quer über leget, daß man den Berg da-

rauf stürtzen kan, und nicht erst zum Tage ausfördern darff. Deren 

werden offtmahls etliche nebeneinander hingeschlagen, daß sie das 

flüchtige Gestein aufhalten, dabey auch zugleich das hangende und 

liegende erhalten, daß es nicht so leicht herein schieben kan.  

Kasten-Stangen, heissen die Stangen, so bey dem Kasten-schla-

gen auf die Stempel geleget werden. 
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Kasten-Voigt … 

… 

S. 139 … S. 147 
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… 

… 

Kauerschim … 

Kauff, ist bey Berg-Theilen zuläßig, sie müssen aber binnen vier 

Wochen ab- und zugewehret, auch das Kauff-Pretium bey der Gewehr 

mit eingerücket werden, wie oben bey der Gewehr erwähnet. Jedoch 

ist der Verkäuffer die einmal veralienirte Berg-Theile, der Laesion 

oder Benachtheiligung ungeachtet, vor das Pretium wieder anzuneh-

men nicht schuldig, weil Bergwercke über Nacht steigen und fallen. 

Hingegen kan der Kauff nicht beständig geschehen, und ist. nicht zu-

läßlich, überstreitige oder gekümmerte Theile, auch um Hütten, Poch-

wercke, Schmiede-Städte, Zechen-Häuser und andere Berg-Gebäude, 

ohne derer Berg-BeamtenVorwißen. 

Kauff ein Geschlecht siehe Kauffungen. 

Kauff-Contract, ist eine Art des Vertrags, da man sich verbindet 

das Eigenthum einer Sache oder was man sonst daran vor Recht hat, 

um einen gewißen Preiß auf den andern zu transferiren, siehe oben 

Emtio venditio Tom. VIII. p. 1117. 

Kauffahrtey Flotte, Kauffahrtey Schiffe. 

Eine Anzahl mit einander auslauffender Schiffe, die nicht allein mit 

Waaren, sondern auch mit gutem Geschütz und benöthigter Mann-

schafft versehen sind, um sich gegen einen feindlichen Anfall zu weh-

ren. 

Die Spanische Kauffahrtey-Flotte so fast alle Jahr nach West-Indien 

abgehet, ist bekannt und von denen Gallionen in so weit unterschie-

den, daß diese nicht weiter, als Porto Bello gehen, woselbst hin alles 

Silber aus Peru gebracht wird: Die Kauffarthey- Flotte aber gehet 



 

 

weiter, bis nach Neu-Spanien, und hält sich etwas zu Porto Ricco auf 

um daselbst Erfrischung einzunehmen. 

Hierauf begiebt sie sich nach Vera Crux, und ladet daselbst ihre Waa-

ren aus, welche man denn weiter, bis nach der großen Stadt Mexico 

bringet. Hernach reiset sie wieder zurück nach der Havanna, welche 

Rück-Reise aber anders nicht, als im April und September, wegen de-

rer alsdenn wehenden Nord-Winde, geschehen kan. 

Uberhaupt bringet sie mit ihrer Hin- und Her-Reise, dreyzehen bis 

vierzehen Monathe zu. 

Kauffahrtey-Schiffe, siehe Kauffahrtey-Flotte. 

Kauffahrtey-Schiff, heißet ein solches Schiff, das zu Einneh-

mung vieler Waaren geschickt erbauet ist, und gebrauchet wird, sol-

ches mit Kauffmanns-Waaren über See zu schicken, und das Commer-

cium zur See damit zu treiben. 

Wenn dieser ihrer viele und von Wichtigkeit zur See an solche Örter 

reisen, wo man vor denen Capers nicht sicher gnug ist, pflegen die 

See-Staaten ihnen eins oder mehrere Kriegs-Schiffe zur Bedeckung 

mit zu geben. Im übrigen führen sie ihre Canons eben Falls, wiewol 

nicht in so großer Menge als ein Kriegs-Schiff. 

Kauffbäuern … 

S. 149 … S. 150 
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Kauff-Lehn [Ende von Sp. 259] … 

Kauffleute werden zwar insgemein diejenigen genennet, die das 

Recht zu kauffen und zu verkauffen besitzen; doch aber sind sie nicht 

so überhaupt zu beschreiben, sondern man muß auch hiebey auf eines 

jeden Orts Herkommen und Gewohnheit Achtung geben.  

Denn in großen und vornehmen Handels-Städten werden die Kra- 

mer-, Marckt-Höcker und andere geringe Handthierer nicht mit vor 

Kauffleute gerechnet. In kleinen Städten aber wird es so genau nicht 

genommen. 

Will nun einer ein Kauffmann seyn und heißen, so wird nicht allein 

erfordert, daß er der Matricul derer Kauffleuthe einverleibet sey, son-

dern auch, daß er würcklich Handlung treibe, und Vermögen und Ge-

schicklichkeit besitze dieselbige unter Göttlichen Seegen fortzufüh-

ren. Deswegen muß ein Kauffmann in seinem Beruffe gottsfürchtig, 

fleissig und vorsichtig seyn, weil es offt, wenn das erste fehlet, aller 

Sorgfalt ungeachtet, nicht recht mit der Handlung von statten gehet. 

Damit er aber auch Geschicklichkeit genug zu seinem Vorhaben be-

sitze, wird erfordert, 

• daß er die Waaren wohl kenne, wie sie überhaupt entweder 

in natürlichen rohen und unverarbeiteten, oder in gekünstel-

ten und fabricirten bestehen, 

• daß er wisse ihren eigentlichen Preiß nach ihrer Beschaffen-

heit und Sortimente anzugeben, 

• ob sie frisch oder verlegen, 

• ob sie von der besten, mittelmässigen oder geringsten Sorte 

seyen; 

• ob sie rechte Länge, Breite, Geruch, Farbe und Gewichte ha-

ben; 



 

 

• ob sie an dem rechten Orte gewachsen von denen besten 

Meistern verfertiget, aufrichtig oder nachgemacht seyen. 

Welches auch sonderlich bey denen schon etablirten Handlungen, die 

mancher käufflich an sich bringet, in Acht zu nehmen, dabey er sein 

Vermögen, Capital und Credit nebst denen Bedingungen, die ihm bey 

dem Ubertrage, Cession und Verkauffe dergleichen Handlungen in 

Betrachtung zu ziehen. 

Wenn die Waaren frisch sind, so darff er dem ungeachtet nicht so hoch 

als Marckt-Preiß gehen, weil es nur über- 

S. 152 
261 Kauff-Leute 

nommene Waaren sind, bey deren Verkauffung er nicht versichert ist, 

wie sie ausfallen werden. Sind sie aber alt, so muß er, weil sie täglich 

schlechter werden, und die Abnehmer schwerlich daran gehen möch-

ten, einen hohen Abschlag von 10, 20. und mehr pro Cent unter den 

ordentlichen Preiß bedingen, sich auch nicht gleich durch Auszahlung 

baares Geldes entblössen, ob ihm schon solche Waaren noch so wohl-

feil gelassen würden; indem es einem Kauffmanne, dem es an Geld 

mangelt, begegnen kan, daß er auch in gewissen Fällen an denen wohl-

feilen Waaren verlieret, und selbige noch geringer als er sie gekaufft 

hat, hingeben muß. 

Daneben muß er solche Waaren, ohne ein ander dergleichen Sortiment 

dabey anzuschaffen, nicht alleine auf dem Halse behalten, sondern 

solche wieder aufzubutzen, zu arbeiten und zu verstechen wissen.  

Uberdiß muß er sich hüten, daß er die Termine, in denen er die über-

nommene Handlung zu bezahlen gedenckt, nicht zu kurtz setze, oder 

allzugrosse Summen auf einmal willige, die schlechten Debitores 

nicht vor gut annehme, oder sich selbst zu Abstattung des Verkäuffers 

Passiv-Schulden verpflichte, sondern zuvor einen richtigen Bilanze 

und Inuentarium fordere und alsdenn erst mit gutem Vorbedacht und 

Zuziehung guter Rathgeber zur Handlung schreite. 

Es wird also erfordert, daß er im Rechnen und Schreiben geübt sey, 

die unter denen Kauffleuten übliche Kunst-Wörter und Redens-Arten 

wohl inne habe und verstehe, in denen nöthigsten ausländischen Spra-

chen erfahren sey, die unterschiedlichen einheimischen und ausländi-

schen Müntzen, wie nicht weniger die unterschiedliche Beschaffen-

heit des Maßes und Gewichtes wohl unterscheid und sich eine gute 

Wissenschafft im Buchhalten erworben habe. Wie es aber um dassel-

bige beschaffen sey, siehe die Abhandlung Kauffmanns-Buch. 

Ferner muß er auf seine Bedienten wohl Achtung geben, zu Zeiten die 

Rechnungs-Bücher selbst durchsehen, die Activ- und Passiv-Schulden 

gegeneinander halten, dem Gewinst oder Schaden erwegen, und keine 

Gelegenheit einen nutzbaren Handel zu treffen vorbey lassen. 

Weiter muß er weder zu kühn noch zu furchtsam seyn, indem niemand 

mehr zweifelhaffte Fälle vor sich findet als ein Kauffmann. So muß er 

auch verstehen durch guten Einkauff und Verlag die Handlung zu er-

halten, viele Käuffer an sich zu ziehen, und nicht durch allzu wohlfei-

les Verkauffen, oder allzu vieles Borgen sich selbst in Schaden zu 

bringen. 

Buddeus Elem. Philos. pract. P. III. sect. 8. Reinhard Theatr. Pru-

dent. elegant. p. 826. Rohr Haußhalt. Biblioth. 11. p. 418. Winckel-

mann Christl. Kauffmans Sp. Thurmann Biblioth. Marit. Mercat. et 

Naut. Vero Disc. von verdorbenen Kauffleuten. Fritsch Merc. pecc. 



 

 

Anselmus de Anhaltis de Commerciis et Mercatura. Savary vollk. 

Kauff- u. Handelsm. 

Wer dieses in Acht nimmt, fährt gemeiniglich glücklich; sonderlich 

wenn er von Jugend auf bey der Handlung hergekommen, und auf sei-

ner Eltern oder Gönner Beutel, Nutzen oder Schaden wohl erkennen 

gelernet und erkannt hat, wem zu trauen sey. Es fängt zwar auch man-

cher mit 
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wenigen Thalern seine Handlung an, und hört nach Verlauff etlicher 

Jahre durch Göttlichen Seegen mit grossem Capitale wieder auf; da 

hingegen einige, ob sie gleich vieles ererben, erheurathen oder käuff-

lich an sich bringen, nichts davon haben, nachdem entweder die Auf-

führung und der Verstand oder vornemlich der Göttliche Seegen oder 

Fluch solches mit sich bringet. 

Wenn Streitigkeiten unter denen Kauffleuthen entstehen, so hat man 

in grossen Handels-Städten ein besonder Handels-Gericht, darinnen 

die Sachen nicht nach der Kunst und Umschweiffe des gemeinen 

Rechts, sondern nach der Billigkeit geschlichtet zu werden pflegen. 

Im Türckischen Reiche sind die Armenier und Juden, und in Indien 

die Benjanen die grösten Kauff-Leuthe. Wem es aber in Europa un-

anständig zu seyn scheinet, oder gewehret ist, siehe unter Kauff-

mannschafft. 

In Rom waren ehemahls die Kauff-Leute in schlechter Hochachtung, 

weil sie nicht einmahl in Censu waren, und also auch nicht unter die 

Bürger, sondern unter die schlechtesten und geringsten Leute gezehlt 

wurden. Pitiscus Lex. Antiq. II. p. 184. 

Daß sie auch bey denen alten Teutschen in schlechtem Ansehen ge-

standen, bezeugen Caesar Bell. Gall. II. 16. IV. 2. 3. Tacitus de Mor. 

Germ. 14. seq. von Bünau Deutsche Kayser und Reichs-Hist. Th. II. 

B. I. c. 63. 

Kauff-Loß … 

… 

Sp. 263 
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… 

… 

Kauffmanns-Börse … 

Kauffmans-Buch, ist ein Buch , darinne ein Kauffmann alle seine 

Einnahme und Ausgabe seiner Handlung einträgt, und bestehet aus 

folgenden Eigenschafften, daß es ein ehrlicher und unbescholtner 

Mann halte; die Ursache der Schuld beysetze; mit eigner Hand, ge-

schrieben, es eydlich bestärcket, auch wider ihn etwas aufgezeichnet, 

und die wahre Beschaffenheit der Schuld eingetragen. 

Kauffmannschafft, oder Kauff-Handel, Handlung, Lat. Merca-

tura, Commercium, Frantz. Negoce, Commerce, ist der Verkehr mit 

allerhand Waaren und Gütern die zum Unterhalt und Gebrauch in dem 

menschlichen Leben nöthig und nützlich sind, und entweder 



 

 

gegeneinander vertauscht, oder um baar Geld erhandelt, und von ei-

nem Orte zum andern verführt werden. 

Sie besteht aber in einer klugen Geschicklichkeit dererjenigen Perso-

nen, so es mit Vortheile kauffen oder verkauffen; und die sich derglei-

chen unterziehen, werden Kauff-Leuthe genennet, davon eine beson-

dere Abhandlung zu sehen. 

Ihrer Beschaffenheit nach, ist sie die unerschöpffliche Quelle des 

Reichthums eines Staats, wie solches ehedem an denen Städten Tyro 

und Sidon, und heut zu Tage an denen Völckern zu sehen, die sich vor 

andern darauf befleissigen. Mancher möchte zwar zweiffeln, ob es 

auch würcklich an dem, daß die Handlung einem Staate so gar nützlich 

sey; weil doch GOtt ein jedes Land mit dem, so zu seiner Erhaltung 

nöthig wäre, versehen habe, die Handlung bald Gelegenheit zur Eitel-

keit gebe und über bald die Nahrung benehme, wenn sie sich mit ein-

heimischen Sachen behelffen wolle. Doch ist dieser Zweiffel, wenn 

man die Sache genau ansieht, gar leichte gehoben. 

Wenn ausländische Waaren, die nur zur Eitelkeit gehören, eingeführt 

werden, geht das Geld aus dem Lande, und auf solche Weise ist die 

Kauffmannschafft allerdings einem Staate höchstschädlich. Gehen ei-

nige ausländi- 
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sche Waaren ein und einige innländische wieder hinaus, so ist zu un-

tersuchen, ob das Geld mehr ein- oder auswärts gehe, und auf solche 

Weise dieselbe entweder nützlich oder schädlich. Kommen ausländi-

sche Waaren an, die wieder auswerts gehen, so ist der daher entste-

hende Nutzen nicht in Zweifel zu ziehen; Bleiben sie aber unter denen 

Einwohnern, so ist es mehrentheils schädlich. Es sey denn, daß sie in 

Gold, Silber, Leinwand und dergleichen nützlichen , oder auch einem 

Lande nöthigen Sachen, als Getreyde, Saltze, Früchten u. s. w. be-

stehe; in welchem Falle denen Einwohnern der Nutzen nicht abzuspre-

chen.  

Daher ist es auch ein sonderbahres Stück der Staats-Klugheit, die 

Kauffmannschafft in einem Lande in die Höhe zu bringen. Doch 

kömmt alles hierbey auf die Natur, das Glück und die Klugheit an. Die 

Natur trägt das ihrige bey, wenn ein Land an der See liegt oder mit 

schiffreichen Wassern versehen ist , weil die See, und Schifffahrth als 

eines derer vornehmsten Stücke der Handlung zu betrachten. Inglei-

chen wenn es Überfluß an Holtze, Getreyde, Flachse, Metallen und 

dergleichen hat. Wiewohl dieses letztere eben nicht das Haupt-Werck 

ist, und manches Land eben aus Mangel desselben, sich auf Manufac-

turen und Kauffmannschafft zu legen, gezwungen wird. Wie das Bey-

spiel von Holland klärlich bezeuget.  

Bey denen Handels-Städten ist auch dieses ein Vortheil, wenn sie 

nicht so nahe beysammen liegen und einander in der Macht gleich 

kommen. Denn auf solche Weise hindert eine die andere. Ist aber eine 

schwächer, so muß sie der andern den Vortheil überlassen. Das Glück 

aber besteht darinnen; Wenn viele reiche Leute und Capitalisten in 

einem Staate befindlich, und ein Ort, wo die Handlung anzulegen 

seine Freyheit hat, auch die Leute sinnreich, arbeitsam und unverdros-

sen sind.  

Bey der Klugheit kömmt es endlich Theils auf den Landes-Herren, 

Theils auf die Kauff-Leute an.  



 

 

Auf Seiten des Landes-Herrn ist 1) wohl auf die Sicherheit derer ein 

und ausgehenden Waaren zu sehen: und also das Post-Wesen wohl 

einzurichten, die Wege und Strassen in gutem Stande zu erhalten, de-

nen Reisenden selbst gnugsame Sicherheit zu verschaffen, die Zölle 

nicht sehr zu beschweren, als wodurch der Duc de Alba nach Thuani 

Berichte zuwege gebracht, daß sich die Handlung von Antwerpen hin-

weg gezogen.  

2) Kauff-Leute in eine Handels-Stadt zu ziehen: Zu solchem Ende sie 

in gnugsamen Ehren zu halten, ihnen allerhand Vortheile wegen des 

Geldes zu schaffen, vor die Gläubiger zulängliche Sicherheit zu ma-

chen, die muthwilligen Banquerottirer ernstlich und nach der Schärffe 

zu straffen, daß die Capitalien im Lande herum gehen und mehr aus-

wärtige hinein gezogen werden, sich zu bemühen. Welches nicht bes-

ser geschehen kan, als wenn das Land dasjenige, woran es einen Ne-

ben-Fluß hat, auswerts vertreibet, und keine Waaren, die im Lande 

verarbeitet werden können, unverarbeitet hinaus gelassen werden, z. 

E. daß aus dem Flachse nicht alleine Garn, sondern auch Leinwand 

verfertigt und so denn erst ausgeführt werde. Weil auf 
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diese Weise nicht allein das Spinner- sondern auch Weber-Lohn dem 

Lande zu gute kommt, und um so viel mehr Leute darinnen ihre Nah-

rung finden, wie auch rohe Waaren von haussen hinein zu ziehen und 

darinnen zu verarbeiten, ehe sie wieder auswerts geschicket werden. 

3) Nicht zu wenig und auch nicht zu viel Kauff-Leute in einer Han-

dels-Stadt zu haben: Denn sind bey einer Handels-Societät ihrer we-

nig, so können sie entweder die Handlung nicht gnugsam unterhalten, 

oder werden reicher als es der Nutzen des gemeinen Wesens erfordert, 

und müssen hingegen viele, die ihr Auskommen auch dabey finden 

könnten, darben. Sind ihrer viele, so bleiben alle mit einander arm, 

und hat keiner zulängliches Vermögen. Doch ist vor allen Dingen das 

schädliche Monopolium zu hindern. 

4) Gute Käuffer zu haben, wozu dient, wenn ein Landes-Herr Com-

mercien Tractate zu schliessen sich bemühet, und dahin siehet, daß 

die innländischen Waaren so gut als möglich zubereitet werden, um 

sie ausserhalb Landes nicht besser zu haben. Weßwegen gute Manu-

facturen anzulegen, dazu die Freyheit derer Religionen vieles beyträ-

get, wie Holl- und Engelland hierinnen ein Zeugniß ablegen kan. 

5) Das Müntz-Wesen in gutem Stande zu erhalten: Zu solchem Ende 

eine tüchtige Materie zu erwählen und sich nach denen vornehmsten 

auswärtigen Müntzen, die in der Handlung gewöhnlich sind, zu rich-

ten, und aller Boßheit, so dabey vorgehen könnte, vorzubeugen. 

6) Fremde Waaren, deren man entrathen kan, und die nicht wieder 

auswerts gehen, nicht einzulassen oder doch sehr zu beschweren. Weil 

hiedurch das Land um so viel verlieret, als davor hinaus gehet. 

Die Klugheit, so auf Seiten derer Kauff-Leute in Acht zu nehmen, ist 

unter der Abhandlung von denenselbigen zu suchen. 

In Teutschland und einigen andern Reichen wird Kauffmannschafft 

treiben dem Bürger-Stande überlassen, und dem Adel-Stande vor 

nachtheilig erachtet. In Spanien und Italien hingegen wird es anders 

gehalten. Doch ist einem von Adel ungewehrt, den Zuwachs von sei-

nen Gütern an Früchten, Wein, Vieh, Holtz u. d. g. zu verführen. 

Denen Geistlichen wird im Jure Canonico der Kauff-Handel verbo-

ten, auch bey denen Protestanten vor unanständig gehalten, und haben 



 

 

sie sich solcher Gestalt ihrer Freyheit nicht zu erfreuen, sondern müs-

sen sich denen gemeinen Auflagen in so ferne unterwerffen. 

Denen Soldaten, wenn sie dadurch an ihren Kriegs-Diensten verhin-

dert werden, auch andern in ihrer Nahrung, davon sie leben, und zu 

denen Kriegs-Beschwerungen geben müssen, Eintrag thun, ist es 

gleich Falls nicht vergönnet. So ist auch denen Unter-Officiers und 

gemeinen Soldaten nicht erlaubt, durch Backen, Schlachten, Bier-

schenck, Höckerey, Speisung derer Soldaten u. s. f. denen Einwohnern 

Abbruch zu thun. Es sey denn, daß sie es von denen Beckern, Schläch-

tern, Bauern, desselben Orts erkaufft hätten. Doch ist denen Preussi-

schen Soldaten nachgelassen, ausser ihren Diensten und Lager durch 

die gantze Armee mit Butter, Speck, Käse, Toback und andern kleinen 

Waaren zu handeln. Flem- 
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ming vollkomm. Teutsch. Sold. IV. 43. p. 492. 

In Berg-Städten sollen gleich Falls Berg-Beamte, Diener und Schicht-

Meister aus sonderlichen Ursachen und zur Vermeidung des Ver-

dachts vor sich und die Ihrigen nicht mit Tuche, Eisen, Unschlitt, Le-

der, Pulver, Mehl, Brod, Gewürtze und andern mehr handeln. Weil sie 

aber einige Sorten von Berg-Materialien wohlfeiler anschaffen kön-

nen, als solche in der Stadt zu haben, werden sie mit des Ober-Berg-

Amts Vorwissen solange dabey gelassen, bis die andern Kramer auf 

einen noch geringern Preiß herunter fallen. Denen Schicht-Meistern 

steht auch frey etwas von andern Orten zu verschreiben, wenn es da-

selbst zum Nutzen der Gewerckschafft in besserer Güte und Preise zu 

haben. 

Es ist aber der Handel nicht einerley. Denn einige handeln ins grosse, 

andere aber ins kleine, und noch andere behelffen sich mit Aushöcken 

allerhand schlechter und sudelhaffter Waaren, Theils auch mit Hausi-

ren und Land-Lauffen. 

Der Ursprung der Kauffmannschafft ist vermuthlich dieser, daß an-

fänglich ein jeder die Früchte seines Landes oder Ackers, wie auch 

seine Arbeit, demjenigen, der ihrer in dem Dorffe, Stadt oder Lande, 

wo er sich niedergelassen, bedürfftig gewesen, bis endlich andere, die 

ihrer eben nicht groß nöthig gehabt, aber doch gewust, wo sie sie wie-

der loß werden, und zugleich ihre Mühwaltung und Reisen bezahlt 

kriegen könnten, dieselbige gleich Falls an sich gehandelt haben. Auf 

solche Art ist ungefähr der Handel aus der ersten, andern und dritten 

Hand entstanden, woraus noch heutiges Tages die gantze Kauffmann-

schafft bestehet. 

Marperger Kauffmanns-Magazin. Molinaeus de Commerciis. Be-

neu. Straccha de Mercatura. Thurmann Biblioth. Marit. Mercat. et 

naut. Reinhard Theatr. Prudent. Elegant. p. 826. Buddeus Element. 

Philosoph. Pract. Part. III. sect. 8. Rohr Haushalt. Biblioth. II. p. 418. 

Freherus de Mercatura. Rüdiger Kunst zu leben und zu herrschen. c. 

11. §. 23. p. 318. c. 12. p. 327. seqq. Anhang c. 5. seqq. Müller Politic. 

c. 16. §. 3. p. 1040. §. 6. seqq. p. 1043. seqq. 

Kauffmanns-Frau, ist eigentlich diejenige, welche 1.) Waaren 

ein-und verkauffet 2.) ein offen Gewölbe und Buden hat, 3) die Waa-

ren mit den Ellen abmist, abwieget.  

Wenn dieses eine Handels-Frau vor sich in ihren Namen verrichtet, so 

kan sie unter die Kauffmanns-Weiber gehören, jedoch kan sie auch 

ihre Handlung durch Diener und Buchhalter versehen lassen. 



 

 

Kauffmanns-Gut, heisset eine tüchtige und gute Waare, damit 

ein ehrlicher Mann den andern verwahren soll. Daher sagen die Kauff-

Leute: Das ist kein Kauffmanns-Gut, das ist, es ist eine verdorbne oder 

verfälschte Waare, damit man ist betrogen worden. 

Kauffmanns-Kupfer, wird dasjenige genennet, wovon der Zoll 

noch entrichtet werden muß. 

Kauffmanns-Saarbrücken siehe Sarbrück. 

Kauffmanns-Sarbruck … 

… 
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… 

… 

Kaysell … 

Kayser oder Käyser, Kaiser, Lat. Imperator ist der Titel, womit 

vornemlich das erwehlte Ober-Haupt des H. Römischen Reichs Teut-

scher Nation, welches die höchsten Vorzüge und Vorrechte besitzt, 

und nach dem Her- 
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kommen und Gesetzen das Reichs-Haupt-Regiment, mit Vorbehalt 

sämtlicher Teutschen Staaten, Freyheit und Recht, führet, benennet 

wird. Spener Teutsche Staats-Rechts-Lehre. IV. 1. §. 1. p. 335. 

Der Name hat von Julio Caesare seinen Ursprung, welcher den Grund 

der Römischen Monarchie legte und den Titel Imperator, der zuvor 

denen siegenden Röm. Feldherren beygelegt ward, sonderlich deswe-

gen annahm, weil das Römische Volck den Namen eines Königes 

durchaus nicht vertragen konnte.  Suetonius Caes. 76.79 Wagenseil 

de Tit. Imp. Becmann Syntagm. Dign. Illustr. Dissert. I. c. 3. 4. p. 50. 

Diss. II. de tit. Reg. spec. p. 96. etc. Pfeffinger ad Vitr. Jus publ. I. 4. 

§. 1. p. 292. 295. 

Ihm folgte Octauianus, welcher vom Römischen Rathe den Bey-Na-

men Augustus erhielt. Florus IV. 12. Appianus Bell. Ciu. I. p. 603. 

Dio Cassius L. III. Suetonius Aug. 7. 

Nach diesen Grundlegern der Römischen Monarchie legten sich die 

folgenden, die Namen Imperator, Caesar und Augustus bey. Doch war 

Caesar anfänglich mehr ein Geschlechts- und Bey- als Ehren-Namen. 

Denn Augustus nahm solchen von Julio Caesare, der ihn an Kindes 

statt angenommen hatte, an und hatte hierinnen die nachfolgende Im-

peratores gleich Falls zu Nachfolgern: Suetonius Aug. 7.  

Aber eben daher, daß die Imperatores diesen Namen beständig 

brauchten, kam es, daß er darnach in einen ordentlichen Namen, 

dadurch man diese Hoheit andeutete, verwandelt, und endlich das 

Teutsche Wort Kayser daraus hergeleitet ward, siehe Caesar. Tom. V. 

pag. 86. seq. Spener Teutsche Staats-Rechts-Lehre B. II. c. 2. p. 56. 

Im dritten und vierdten Jahrhunderte ward unter denen Caesaribus 

und Imperatoribus oder Augustis ein Unterschied gemacht. Die letz-

tern hatten die vollkommene Gewalt, die erstern aber nur die Anwart-

schafft auf selbige und gleichten hierinnen fast denen heutigen Röm. 



 

 

Königen. Spartianus Ael. Ver. 5. Jul Capitolinus Marc. 7. Eutropius 

Hist. X. 4. §. 4. Pfeffinger l. c. I. 4. §. 1. p. 295. Spener l. c. II. 2. §. 

2. p. 58. not. Bilderbeck Teutscher Reichs-Staat II. 2. §. 1. 2. p. 72. 

Es war aber die Kayserl. Würde so lange bey Rom bis Kayser 

Constantin der Große seinen Sitz nach Byzanz verlegte und selbige 

Stadt nach sich Constantinopel nannte. In solcher Zeit haben, wenn 

man Caesarem nicht mit einrechnet, folgende Kayser nacheinander 

regieret, welche theils per Adoptionem, theils durch die Wahl des Rö-

mischen Raths, Theils derer Soldaten zu dieser Würde gelangten.  

Augustus von A. M. 3920. bis 3963. oder 14. nach Christi Geburt. 

Tiberius An. Chr. 14. biß 37. 

Caligula - - 41. 

Claudius I. - - 54. 

Nero - - 68. 

Galba - - 69. regierte 6. Mon. 

Otto - - regierte nur 2. Monat. 

Vitellius - - 70. regierte 8. Mon. 

Vespasianus - - 79. 

Titus - - 81. 

Domitianus - - 96. 

Nerva - - 98. 
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Traianus An. Chr.  117. 

Adrianus - - 138. 

Antoninus 

Pius 

- - 161. 

Antoninus 

Philosophus 

- - 180. zugleich mit ihm 

Lucius Verus - - 169. 

Commodus - - 192. 

Pertinax - - 193. reg. 3. Monat. 

Didius Julia-

nus 

- -         reg. 10. Wochen 

Seuerus - - 211. Neben ihm 

Pescennius - - 194. und 

Albinus - - 198. 

Caracalla   217. zugleich mit ihm 

Geta   212. 

Macrinus u. 

sein Sohn An-

toninus Dia-

dumenus 

  

218. 

Heliogabalus   222 

Alexander   235. 

Maximinus 

Senior und 

Maximinus 

Junior 

  

237. 



 

 

Gordianus Se-

nior und 

Gordianus Ju-

nior 

  

236. reg. einen Mon. 

Balbinus und 

Pupienus 

von an. 236. bis 238 

Gordianus III.   244. 

Philipps 

Arabs 

  250. 

Decius   252. 

Gallus und 

Volsinus 

  
253. 

Aemilianus   253. reg. 3. Monat. 

Valerianus   259. 

Gallienus   268. 

Claudius II.   270. 

Quintillus   270. reg. 18. Tage. 

Aurelianus   275. 

Tacitus   275. reg. 6. Monate. 

Florianus   276. reg. 2. Monate. 

Probus   282. 

Carus, zu-

gleich mit ihm 

Numerianus 

und Macrinus 

  

284. 

Diocletianus 

zugleich mit 

ihm Maximia-

nus 

  

304 

Galerius   310. 

Constantius I.   306. 

Constantinus 

M. 

  337. Neben ihm 

Maxentius   312. Ingleichen 

Maximinus   313. und 

Licinius   325. 

Nach der Verlegung des Kays. Sitzes regierten  

zugleich 

Constantinus II.  

Constantius II.  

Constans I.  

340. 

361. 

350. 
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Julianus Apostata - 363.  

Jouianus - 364.  

Valentinianus I. - 375. zugleich 

Valens - 378.  

Gratianus - 383. zugleich 

Valentinianus II. - 392. Ingleichen 

Theodosius M. von 

anno 

379. bis 395. 



 

 

Nach desselben tödlichen Hintritt theilte man das Reich in das Ost- 

und Westliche, oder Orientalische und Occidentalische. Der Sitz des 

erstern war zu Constantinopel. Anno 1453. bemeisterten sich die 

Türcken desselben, doch führte eine von denen Constantinopolitani-

schen Kaysern abstammende Linie zu Trapezunt noch einige Zeit den 

Kayserlichen Titel. Nach der Zeit aber maßten[1] sich die Türcken 

gleich Falls des Kayserlichen Titels an.  

Der Sitz des letztern war zu Rom. Ob auch wol dasselbe durch den 

Einfall vieler fremden Völcker gäntzlich zerrüttet ward, indem die 

Francken Gallien; die Vandalen und Gothen Spanien; die Sachsen Bri-

tannien, die Gothen und nach ihnen die Longobarden Italien einnah-

men, und ihre Reiche darinnen anrichteten, auch die Kayserl. Würde 

darinnen gantz aufgehöret hatte; so erhielt sich doch die Stadt Rom 

immer noch bey ihrer Freyheit, bis endlich Desiderius der letzte Lon-

gobardische König sich auch derselbigen zu bemächtigen trachtete, 

worauf der Pabst Adrianus I. Kayser Carln den Großen zu Hülffe 

ruffte und ihn zum Patricio Romanorum machte; Pabst Leo III. aber 

an. 800. in der Christ-Nacht mit Beystimmung des gantzen Volcks 

zum Römischen Kayser ernannte. 

Auf solche Weise gelangte also die Kayserliche Würde an die Fran-

cken, und als der Carolinische Stamm mit Ludewig dem IV. abgegan-

gen war, an die Teutschen. Denn ob sie gleich die Italiäner an sich zu 

bringen gedachten, konnten sie sich doch nicht darüber vergleichen. 

Deswegen sich auch die Römer genöthigt sahen, Otten den Großen zu 

Hülffe zu ruffen und ihm die Kayserliche Würde, mit dem Bedienge, 

daß sie künfftig bey denen Teutschen bleiben sollte, anzutragen. Hie-

rinnen sind ihm auch die Sächsischen, Fränckischen und Schwäbi-

schen und nach dem großen Interregno die Kayser aus unterschiede-

nen Häusern, endlich aber aus dem Hause Österreich, gefolget.  

Wie aber die Morgen- und Abendländischen Kayser nacheinander re-

giert haben, steht hieraus zu ersehen. 

[1] 

Occidentalische Kayser. 

Honorius von A. 395. bis A.  423. 

Valentinianus III. - 455. 

Maximus - 455. reg. 3. Mon. 

Auitus - 456. 

Majoranus - 461. 

Seuerus - 465. 

Anthemius von an. 467. bis a. 472. 

Olybrius  472. starb im 3. M. 

Glycerius  474. 

Julius Nepos  475. 

Augustulus  476 

Er ward von denen Herulern verjagt, und hiemit dem Occidentalis. 

Kayserthum ein Ende gemacht.  
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Als endlich wie schon gemeldet, der Pabst an. 800. das Occidentali-

sche Kayserthum wieder aufrichtete, haben folgende Kayser nachei-

nander regiert.  

Carl der I. der Große bis anno  814. 

[1] Bearb.: korr. aus: machten 

[1] Bearb.: In der Vorlage folgt eine 
Synopse der Orientalischen in der 
linken und der Occidentalischen in 
der rechten Druckspalte. Da die Ori-
entalischen Kayser ganz überwie-
gend in Antiqua gedruckt ist, wird 
hier lediglich die rechte Druckspalte 
mit den Occidentalischen Kaysern 
wiedergegeben. 



 

 

Ludewig der I. oder Fromme 840. 

Lotharius I. 855. 

Ludewig der II.  875. 

Carl der II. 878. 

Ludewig der III. 879. 

Carlmann 880. 

Carl der III. 887. 

Arnolphus 899. 

Ludewig der IV.  912. 

Conrad der I.  919. 

Die Sächsischen Kayser. 

Henricus Auceps 936. 

Otto der I. oder Große 973. 

Otto der II. 983. 

Otto der III. 1002. 

Henrich der II. 1024. 

Fränckische Kayser. 

Conrad der II. 1039. 

Henrich der III. 1056. 

Henrich der IV. 1106. 

Henrich der V. 1125. 

Lotharius 1137 

Schwäbische Kayser. 

Conrad der III. 1152. 

Friedrich der I. 1190. 

Henrich der VI.[1] 1197. 
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Philippus von anno 1197. bis an. 1208. zugleich 

Otto der IV. 1218 

Friedrich der II. von an. 1212. bis an. 1250. zu desselben Zeiten fiel 

das unglückliche Interregnum ein, in welcher Zeit folgende zu Kay-

sern im Occidente aufgeworffen worden.  

Henricus Raspo von an. 1246 bis an. 1248. 

Conrad der IV. von a. 1250.  bis a. 1254. 

Wilhelm von anno 1248.  bis an. 1256. 

Richard anno 1257. bis an. 1259. 

Alphonsus X. aus Spanien  - 1257. 

Ottocarus  - 1272. 

Als sich nun endlich das Interregnum endigte, sind folgende Kayser 

aus unterschiedlichen Häusern nach einander erwählet worden.  

Rudolphus I. Habsburgicus von a. 1273. 

bis an. 1298. 

Adolphus Nassonicus  - 1298. 

Albertus I.  - 1308 

Henrich der VII.  - 1313. 

Ludewig der V.  - 1347. zugleich 

Friederich aus Österreich  - 1322. 

[1] Bearb.: korr. aus: IV. 



 

 

Eduardus III. aus England  - 1348. 

Friedrich der Strenge aus Meis-

sen 

 - 1348. 

Günther von Schwartzburg. 1348 

Carl der IV.von an. 1346. bis an. 1378. 

Wenceslaus -   1400. 

Friedrich von Braunschweig 1400 

Rupertus Pfaltz-Graf -   1410. 

Jodocus aus Mähren -  1411. 

Sigismundus -  1437 

Kayser aus dem Hause Österreich. 

Albertus II. 1439. 

Friedrich der III. 1493. 

Maximilianus I. 1519. 

Carl der V. 1556. 

Ferdinandus I. 1564. 

Maximilianus II. 1576. 

Rudolphus II. 1612. 

Matthias 1619. 

Ferdinandus II. 1637. 

Ferdinandus III. 1657. 

Leopoldus 1705. 

Josephus 1711. 

Carl der VI.  
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Doch finden sich auch andere Machten denen der Kayserliche Titel 

beygelegt wird, als: China, Siam, Marocco u. s. f. Der Czaar Peter der 

I. von Rußland hat selbigen auch angenommen, und seine Thron-Fol-

ger haben denselben beständig fortgeführt. Es ist auch derselbe bis-

weilen denen Königen in Spanien und Franckreich beygelegt worden. 

du Fresne II. 2. 30. 

Wenn vor Zeiten ein Kayser erwählet war, so huben ihn die Soldaten, 

seine Majestät zu vermehren, auf ihren Schilden in die Höhe. Clau-

dius Honor. Cons. IV. 173. Ammianus XX. 4. Liban. in Prosphon 7. 

Pithaeus Adv. subcis. II. 6. Lindenbrog und Valesius in Ammianum. 

Pitiscus Lex. Antiq. I. p. 946. Zonaras in Justiniano. Nicephorus Gre-

gor. III. 1. Georg. Pachymerius Excerpt. II. Lipsius in Tacitum Hist. 

IV. n. 31. Schill. Nomenclat. Philolog. p. 1026. Pitiscus l. c. II. p. 530. 

Zu Rom ließe er alle mahl 12. Fasces vor sich hertragen, und saß im 

Gerichte zwischen beyden Bürgermeistern. Suetonius Tiber. 17. 

Claudius apud eund. 23. Dion LIX. p. 649. Tacitus Hist. II. 59. Chre-

mentell ke Hon. Bisell. Tiraquell. de Jur. Primig. Praef. n. 117. Pitis-

cus l. c. 

Auf dem Theatro saß er auf einem Suggestu, und er mogte gleich da 

seyn oder nicht, so muste ihm sein Platz gelassen werden. Suetonius 

Jul. Caes. 76. Ner. 12. Lipsius de Amphitreatris 11. Bulenger de Imp. 

Rom. II. 29. de Circo 35. Casaubonus et Pitiscus in Sueton. Argol. in 

Panvin de Lud. Circens. II. 16. 

Man schwur auch bey seinen Seelen, oder wie es eigentlich heißt: Per 

Genium Principis, und wer dabey falsch geschworen hatte, ward mit 



 

 

harter Straffe angesehen, Suetonius Claud. 10. Ammianus XXI. 5. 

Hansen. de Jure jur. vet. 17. Lipen. de Stren. 2. aer. 2. §. 25. Janus 

Dissert. de Jurejur per Genium Principis. Leipzig 1708. 

Wenn er eine Rede vor dem Rathe gehalten hatte, ward sie in Ertz 

gegossen und zu gewissen Zeiten öffentlich abgelesen. Dio LX. p. 671. 

Plinius Panegyr. 75. Lipsius in Tacitum Annal. XIII. n. 11. Pancirol-

lus Notit. Dign. Imp. Orient. 73. Pitiscus Lex Antiq. II. p. 531. seq. 

Es eigneten sich auch die Kayser die vornehmsten und wichtigsten 

Raths-Stellen zu, und waren Pontifices Maximi, Augures, Quindecim 

viri factis faciundis, damit sie die Ober-Herrschafft in Kirchen-Sachen 

behielten. Sie hatten auch Potestatem Tribunitiam, Jus Proconsulare 

und Jus quintae Relationis, daß sie, ungeachtet sie nicht Consules wa-

ren, dennoch auf dem Rath-Hause vortragen und entscheiden konnten. 

Suetonius Aug. 31. Isidorus Etymolog. VIII. 12. Polydorus Vergilius 

de Inuentione Rerum II. 2. IV. 14. Bellarminus de Rom. Pontifice V. 

9. §. igitur. Jornandes de Rebus Get. 86. Conring de Germ. Imp. Rom. 

5. §. 10. p. 21. Gutherius de Offic. Domus Aug. I. 15. Pfeffinger ad 

Vitr. J. P. I. 4. §. 1. p. 292. seqq. 

Wenn ihnen die Bedienten ihre Ehrerbietung bezeigten, so küßten sie 

allemal den Saum ihres Purpur-Rocks. Pitiscus l. c. I. p. 946. 

Nach ihrem Tode wurden sie unter die Götter versetzt siehe Apotheo-

sis. Tom. II. p. 934. seqq.  

Nachdem nun endlich, wie gedacht, das Römische Kayserthum an die 

Teutschen gelanget, so wird derjenige, welchen die Chur-Fürsten im 

Namen des  
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sämtlichen Reichs durch ihre Stimmen als eine geschickte Person zum 

Ober-Haupte des Teutschen und Italiänischen Reichs, wie auch der 

Stadt Rom nach Anleitung derer Grund-Gesetze erwählen, Kayser ge-

nennet. Spener Teutsche Staats-Rechts-Lehre IV. 2. §. 1. 2. 3. 

Vor diesem haben alle Fürsten des Teutschen Reichs bey der Wahl 

eines Kaysers zu thun gehabt, bis endlich nach und nach an gewisse, 

vor andern ansehnliche Fürsten gekommen siehe Churfürsten Tom. 

V. p. 1301. seqq.  

Da auch der Pabst einmal das Recht erlanget hatte, die Röm. Teutsche 

Kayser zu crönen, und sich ein Kayser so lange mit dem Titel eines 

Römischen Königes begnügen ließ, bis er die Crönung erlangt hatte, 

worauf er erst den Kayserlichen Titel zu führen anfieng, so suchte er 

gleich Falls etliche mahl bey der Wahl eines Kaysers etwas zu spre-

chen zu haben, und das Recht Kayser und Könige ab- und einzusetzen, 

zu behaupten. Beneu de Fambaldis Hist. Augustae. Trithemius 

Chron. Hirsaug ad an. 1299. 

Man beschuldigt hierbey Carln den II. oder Kahlen, daß er sonderlich 

denen Päbsten viel eingeräumet. Onuphrius Panvinius de Comitiis 

Imp. 5. p. 57. seq. Pfeffinger ad Vitriarii Jus publ. I. 4. §. 2. p. 296. 

seq. 

Doch ließ sich vornehmlich in denen folgenden Zeiten ihre Herrsucht 

deutlich spüren. Als aber auch ein schimpfliches Gemählde auf Kay-

ser Lotharium II. verfertigt worden, verstund es Kayser Friedrich der 

I. unrecht und zwang Pabst Hadrianum IV. dasselbe wegzuschaffen. 

Ob nun wohl der Pabst immer die Hand bey derer Teutschen Kayser-

Wahl im Spiele hatte, auch als Kayser Carl der V. gewählt ward, sich 

aufs neue darein mengen wollte, so ward er doch das letzte mahl von 
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denen Churfürsten mit seinen Vorstellungen so nachdrücklich abge-

wiesen, daß er sich künfftig schwerlich wieder melden dürffte. Zu dem 

kehrte sich Ferdinandus I. wenig an die Päbstichen Ansprüche, und 

blieb dessen ungeachtet Kayser. Wie denn auch die nachfolgenden 

niemahls von denen Päbsten sind gecrönt worden. Bilderbeck Teut-

scher Reichs-Staat. II. 2. §. 6. 33. p. 91. seq. 118. seq. Spener l. c. IV. 

2. §. 26. 

Wenn man aber fragt, was vor eine Person von denen Chur-Fürsten 

zum Römischen Kayser könne gewählt werden, so ist gewiß, daß das 

Churfürstliche Collegium an kein Haus, noch viel weniger an eine ge-

wisse Person gebunden. Bruno de Bello Sax. Otto Frisingensis de 

Gest. Friderici primi II, 1. Guntherus Ligur. I. 

Unterdessen werden doch von demjenigen, der zum Römischen Kay-

ser soll erwählt werden, gewisse Eigenschafften erfordert. Uberhaupt 

soll er nach Anleitung der goldenen Bulle 2. §. 1. Justus, Bonus et 

Vtilis oder gerecht, fromm und nützlich seyn. 

Ins besondere 

1) Männlichen Geschlechts: Weil die Weibs-Personen, auf welche in 

andern Ländern die Regierung in Ermangelung Männlicher Erben 

kömmt nicht nur bey denen Francken, von welchen das Reich auf die 

heutigen Teutschen gekommen, durch das Salische Gesetz ausge-

schlossen gewesen, sondern auch dieses wieder das uralte Teutsche 

Herkommen seyn würde, wenn so viele ansehnliche Teutsche Fürsten 

eine Weibes-Person  
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über sich sollten regieren lassen. Goldastus Constitut. Imperial. p. 16. 

Schweder Introduct. Jur. Publ. Part. spec. Sect. I. c. 2. §. 4. p. 210. 

Vincentius Bellovacensi Spec. Histor. P. II. Lib. XIX. c. 11. Linden-

brog Cod. Legg. Longobard. III. 31. Pithoeus Lect. Variant. ad Tom. 

LVIII . du Fresne voc. Lex. Spelmann Glossar. voc. Capitulum Kul-

pisius ad Monzambanum 1. §. 3. p. 31. Conring de Orig. Jur. Germ. 

7. p. 23. Malingre de la Loy salique 14. p. 33. Wendelinus de Lege 

Salica p. 43. Tratte au Rancelier de Bourgogne sur les pretentions 

et differens, qvi sont entre les Maisons de France et de Bourgogne, 

ou de Austriche, touchant plusieurs grandes Terres et Seigneuries 

§. 50. apud Leibnit. Cod. Jur. Gent. Diplomat. Tom. II. p. 26. Pfeffin-

ger ad Vitr. Jus publ. I. 5. §. 1. p. 402. seqq. Bilderbeck l. c. II. 4. §. 

7. p. 95. Titius Spec. Jur. Publ. V. 1. §. 39. Horn Jur. Publ. 17. §. 7. 

Kemmerich Jur. Publ. III. 1. Struv. Syntagm. Jur. Publ. 7 §. 8. Spe-

ner l. c. IV. 2. §. 4. p. 418. 

2) Aus einem unbefleckten Ehe-Bette geboren. Denn da die unehlich 

geborne nicht einmal zu geringen Ämtern gelassen werden; so wird 

solches um so viel mehr bey Erwählung eines Printzen zum Römi-

schen Kayserthume erfordert, wie denn auch nach Kayser Arnolpho 

die Wahl auf keinen unehlichen Printzen weiter gefallen. Es ist zu-

gleich merckwürdig, daß man so gar Friedrich den II. nach bereits er-

haltener Würde deswegen in Anspruch genommen. Sachsen-Spiegel 

III. Artic. 48. oder 54. Rogerus de Hoveden Annal. Angl. anno 1197. 

Spangenberg Sächs. Chron. 247. Pfeffinger l. c. I. 5. §. 2. p. 407. seq. 

Spener l. c. IV. 2. §. 4. p. 419. 

3) Ein Teutscher. Daß dieses eine Gewohnheit sey, ist daraus zu 

schliessen, weil die Chur-Fürsten in denen vorigen Zeiten auch auf 

Fremde, als auf Englische und Spanische Printzen gesehen, deren 

Vorfahren niemahls zum Römische Reiche gehört haben. Es ist auch 



 

 

nicht leicht zu vermuthen, daß die Teutschen einen Ausländer suchen 

werden, da sich unter ihnen selbst so mächtige und ansehnliche Fürs-

ten befinden. Doch ist zu mercken, daß eben nicht erfordert werde, 

daß er in Teutschland geboren sey, sondern nur daß er nach Carls des 

Großen Exempel von Teutschen Eltern herstamme, wenn er auch 

gleich auswerts geboren ist, wie über diß das Beyspiel Kayser Fried-

richs des II. und Ferdinandi I. bezeuget. Beucerus  Chron. Vin. Vita 

Friderici II. Struv. Syntagm. Juris Ciu. Ex. IX. th. 26. Carpzov. 

Dogm. III. ad discuss. voti Septemvir. n. 12. seqq. Irenicus Exegesi 

Germ. III. 23. Heigius Quaest. Illustr. 5. Arumaeus Jur. publ. Vol. I. 

Disc. 6. p. 24. Schütz Colleg. J. P. Vol. I. Exerc. 2. th. 9. lit. c. p. 93. 

seq. Strauch Dissert. J. P. IV. th. 4. p. 88. Obrecht Dissert. de Elec-

tione Imperatoris th. 7. Mylerus ad Rumelinum Dissert. IV. th. 23. lit. 

b. Reinking de Regim. Sec. et Eccl. L. I. Cl. 3. c. 4. §. 15. p. 216. Jo. 

Frid. Krebsius Exercit. An Imperator Germanus[1] esse debeat An-

spach 1679[2]. in 4. Cocceius Prudentia J. P. 8. §. 3. p. 160. seq. Ru-

melinus ad A. B. Dissert. IV. th. 23. Corollar. p. 135. seq. 
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Schweder l. c. Part. spec. Sect. I. c. 2. §. 4. p. 209. Kulpisius de Ob-

seruant. Imp. th. 17. Pfeffinger l. c. I. 5. §. 3. p. 408. seq. Bilderbeck 

l. c. II. 4. §. 7. p. 95. seq. Spener l. c. IV. 2. §. 5. 

4) wenigstens Gräflichen Standes. Man bezieht sich hierbey auf die 

lange Gewohnheit. Allein weil nicht bloß eine lange Gewohnheit zur 

Verpflichtung gnug ist, sondern auch erfordert wird, daß dieselbe zu-

gleich auf den Willen zu einer Verpflichtung abziele, wie Titius Vin-

dic. Vitriarii [1] castig. §. 238 erinnert: so scheinet freylich ihr Beweiß 

unzulänglich. Indessen ist gewiß, daß kein Exempel vorhanden, daß 

er zum Kayser erwählt worden, der weniger als ein Graf gewesen. U-

berhaupt ist es ein Streit von weniger Erheblichkeit, weil so nicht zu 

vermuthen, daß die Chur-Fürsten mit ihrer Wahl auf eine Person von 

geringern Stande fallen werden, und aus dem Tacito de Mor. Germ. 7. 

erhellet, daß schon die alten Teutschen bey denen Fürsten auf den 

Stand zu sehen gewohnt gewesen, und es bey der jetzigen Staats-Ein-

richtung dem Reiche gantz und gar nicht zuträglich seyn würde. Ja 

wenn auch gleich ein Graf sollte gewählt werden, mögte seine Macht 

bey weitem nicht zureichen, die einem Kayser zuständige Hoheit in 

ihrem Werthe zu erhalten. Limnaeus Jur. Publ. II. 2. n. 79. seqq. Kul-

pisius Dissert. vom Reichs-Herkommen th. 22. p. 28. seq. Bechmann 

Dissert. de Imperatore Jena 1670. 

Vor diesem sahe man überhaupt nicht gerne einen mächtigen Kayser, 

weil er vor die Freyheit derer Stände zu gefährlich schien. Nachdem 

aber diese Ursache aus dem Wege geräumet, so scheinet es  als ob an 

die Wahl eines Grafen vielleicht auf ewig nicht zu gedencken wäre. 

Pfeffinger l. c. I. 5. §. 2. p. 407. seq. Spener l. c. IV. 2. §. 4. p. 411. 

Bilderbeck l. c. II. 4. §. 7. p. 95. 

5) Nicht zu jung. Wie hoch sich aber eigentlich eines zum Römischen 

Kayser erwählten Printzen Alter erstrecken müsse, ist in keinem 

Grund-Gesetze ausgemacht. Der Kayser Josephus, welcher im 14. 

Jahre erwählt ward, muste versprechen vor dem 18. Jahre die Regie-

rung nicht anzutretten. Bilderbeck l. c. II. 4. §. 7. p. 94. 

Doch ist hieraus nicht zu schliessen, daß heutiges Tages ein Kayser 

wenigstens 18. Jahr alt seyn müsse. Titius Spec. Jur. Publ. V. 1. §. 47. 

Limnaeus Jur. Publ. II. 2. §. 74. Schütz l. c. Vol. I. Exerc. 2. th. 9. lit. 

t. Schweder Part. spec. Sect. I. c. 2. §. 4. Rhetius Institut. Jur. Publ. 

[1] Bearb.: korr. aus: Vitiarii 



 

 

Tom. IV. Lib. I. §. 32. Daniel Otto Dissert. de Jure publ. 8. p. 129. seq. 

Pfeffinger l. c. I. 5. §. 5. p. 413. seq. Kemmerich l. c. III. 2. §. 30. 

Horn l. c. 17. §. 10. Struv l. c. §. 8. Spener l. c. IV. 2. §. 4. p. 415. 

seq. 

6) Kein Geistlicher. Daß ein Kayser notwendig eine weltliche Person 

seyn müsse, suchen einige aus der goldenen Bulle zu beweisen, wel-

ches aber andere wiederlegen. Da auch von denen geistlichen Chur 

Fürsten nicht wie von denen weltlichen im Conclaui gefordert wird, 

daß sie die Capitulation halten wollen, daferne die Wahl auf sie fiele, 

so ist leicht abzunehmen, daß sie hierzu keine  
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Hoffnung haben. Doch fließt hieraus nicht, daß ein Catholischer 

Printz, der zur geistlichen Würde angenommen, aber dieselbe frühzei-

tig wieder aufgegeben hätte, hierdurch ausgeschlossen wäre, sondern 

es ist genug, daß er sich zu der Zeit nicht mehr in diesem Stande be-

fände. Wiewohl es dem ungeachtet, wo nicht andere Staats-Absichten 

das Gegentheil erforderten, schwerlich geschehen dürffte. Antonius 

de Rosellis de Potestate Imperatoris et Papae P. I. c. 38. apud Gold-

astum Monarchia Tom. I. p. 272. Parte V. c. 30. p. 555. Buxtorff ad 

Aur. Bull. Concl. 31. Dan. Otto Jur. Publ. 8. p. 162. Schweder Intro-

duct. J. P. Part. spec. Sect. I. c. 2. §. 4. p. 211. Scharschmid ad 

Schütz. Vol. I. Exercit. 2. c. 9. lit. H. J. K. p. 98. du May Etat du l’Em-

pire Dial. II. P. I. p. 85. Pfeffinger l. c. I. 5. §. 4. p. 411. seqq. Bild-

erbeck l. c. II. 4. §. 7. p. 95. Titius Spec. Jur. Publ. V. 1. §. 46. Vindic. 

Vitriarii Castig. §. 239. Horn l. c. §. 12. Kemmerich J. P. III. 1. §. 

31. Spener l. c. IV. 2. §. 4. p. 415. seqq. 

7) Kein Unglaubiger oder Ketzer. Was vor einem Glauben er zugethan 

seyn müsse, erhellet aus dem Westphälischen Friedens-Schlusse, da-

rinnen verglichen worden, daß die drey Religionen, als die Evangeli-

sche, Reformirte und Catholische sollen geduldet werden. Es gilt also 

gleich, welcher von diesen dreyen er zugethan sey. Und ob wohl nicht 

leicht abzusehen, daß ein Protestante den Römischen Kayserlichen 

Thron besteigen könne, weil die meisten Chur-Fürsten dem Catholi-

schen Glauben beygethan sind, so ist es doch nicht gäntzlich unmög-

lich. Lundorpius Act. Publ. Tom. IV. Lib. III. c. 95. p. 674. Tom. VI. 

Lib. III. c. 31. p. 42. Westphälischer Friedens-Schluß Art. 5. §. 1. 

Schütz Colleg. Jur. Publ. Vol. I. Exerc. 2. th. 9. lit. K. Cocceius Pru-

dent. Jur. Publ. 8. §. 4. p. 161. Schweder Introduct. in J. P. Part. spec. 

Sect. I. c. 2. §. 4. p. 212. Carpzov. de Lege Regia c. 2. sect. 1. sect. 7. 

§. 9. Obrecht ad Monzamban. Exerc. I. c. 1. §. 13. p. 15. Stryck Dis-

sert. de Negotiis Capit. Caesarea annulatis 170. Pfeffinger ad Vitri-

arii J. P. I. 5. §. 4. p. 411. seqq. Buxtorff ad A. B. Concl. 30. lit. d. 

Limnaeus de Octouir. 24. §. 101. Bilderbeck l. c. 4. §. 7. p. 95. Spe-

ner l. c. IV. 2. §. 6. et not. 

8) Soll er die Lateinische und Teutsche Sprache verstehen, wovon aber 

kein ausdrückliches Grund-Gesetz vorhanden. Pfeffinger l. c. I. 5. §. 

5. p. 414. Spener l. c. IV. 2. §. 6. et not. 

Was im übrigen die Staats-Rechts-Lehrer von seiner Leibes-Gestalt, 

gesunden und geraden Gliedmassen, Gelehrsamkeit und Tugenden 

schreiben, sind Sachen, die in denen Reichs-Grund-Gesetzen[1] nicht 

angetroffen, sondern von einigen erdacht worden. Dan. Otto J. P. 8. 

p. 163. Limnaeus J. P. II. 2. §. 91. seqq. Schweder J. P. Part. spec. 

Sect. I. c. 2. §. 4. Schwäb. Land Recht 20. §. 3. Sachsen-Spiegel III. 

[1] Bearb.: korr. aus: Rechts-… 



 

 

Art. 54. Pfeffinger l. c. I. 5. §. 5. p. 413. seq. Spener l. c. IV. 2. p. 413. 

seqq. 

Wenn eine Wahl vorzunehmen, berufft Chur-Mayntz die Chur-Fürs-

ten nach Anleitung der goldenen Bulle 
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c. 1. §. 18. durch offene Briefe, welche wohl ehe, damit Mayntz desto 

sicherer gienge, durch einen Herold, in Gegenwart 2. Notarien und 

Zeugen übergeben worden, zur künfftigen Wahl. Heute zu Tage ge-

schieht diese Einladung nach des Freyherrn von Lyncker Anmerkung 

ad A.B. p. 24. durch verschlossene in Teutscher Sprache abgefaßte 

Briefe, welche auf der Post an alle und jede Chur Fürstliche Höfe ge-

schickt werden. Darinnen ihm andere wiedersprechen, und behaupten, 

daß die Ansage-Schreiben noch durch einen Chur-Mayntzischen 

Cavallier überlieffert würden. Vitriarius I. 6. §. 5 ap. Pfeffinger p. 

801. Bilderbeck l. c. II. 4. §. 8. Ludevvig ad A. B. p. 184. Pufendorff 

Rer. Brandenb. VI. §. 21. Europ. Herold. Tom. I. p. 99. Wahl-Dia-

rium Carls des VI. p. 29. 31. Struv. Synt. Jur. Publ. 7. §. 9. p. 284. 

Kemmerich Jur. Publ. III. 1. §. 35. Spener l. c. IV. 2. §. 9. p. 444. 

seqq. 

Und diese Ausschreibung zur Wahl kan der Chur-Fürst zu Mayntz 

verrichten, sobald er vom Capitel erwählt worden, ob er gleich vom 

Pabste noch nicht bestätiget noch vom Kayser belehnt worden. 

Schweder Jur. Publ. Part. spec. Sect. I. c. 1. §. 9. Buxtorff ad A. B. 

T. 11. lit. B. Limnaeus ad A. B. c. 1. §. 18. obseru. 2. p. 230. Pfeffin-

ger ad Vitriarii Jus Publ. I. 6. §. 5. p. 901. seqq. Rhet. J. P. I. 4. §. 10. 

Horn J. P. 17. §. 16. Struv l. c. 7. §. 9. Bilderbeck l. c. II. 4. §. 10. p. 

96. Spener l. c. IV. 2. §. 9. p. 436. 

Trüge es sich aber zu, daß eben zu der Zeit, da man wegen der Kay-

serlichen Wahl Anstalt im Reiche machte, kein Chur-Fürst zu Mayntz 

wäre, so kan das Capitel in diesem Stücke die Stelle nicht vertreten, 

sondern es kan alsdenn nach einiger Meynung entweder Chur-Trier 

oder Cölln die Ausschreibung verrichten, oder auch die Chur-Fürsten 

von sich selbst zusammen kommen, gleicher Gestalt als wenn Chur-

Mayntz sich zu lange bedencken wollte die Kayserl. Wahl auszu-

schreiben. goldene Bulle 1. §. 21. Arumaeus ad A. B. Dissert. I. §. 24. 

p. 55. Limnaeus ad A. B. Tit. 1. §. 18. obs. 3. n. 6. Chronogr. Saxo ad 

anno 1138. Annalista Saxo ad an. 1138. apud Eccard. Corp Hist. M. 

A. E. T. J. p. 679. Baluzius Collect. Act. Vet. XXXV. p. 266. Vitriarius 

J. P. I. 6. §. 5. apud Pfeffinger p. 802. Bilderbeck l. c. II. 4. §. 10. p. 

96. seq. Horn l. c. 17. §. 15. Spener l. c. IV. 2. §. 10. p. 438. seq. 

Es müssen aber alle, sowohl geist- als weltliche Chur-Fürsten, wenn 

gleich die geistlichen vom Kayser noch nicht belehnet und vom Pabste 

noch nicht bestätiget worden, und die weltlichen die Belehnung ihrer 

Lande vom Kayser gleich Falls noch nicht empfangen haben zur Wahl 

beruffen werden. Es sey denn, daß einer in der Acht sey, in welchem 

Falle sichs noch bestreiten ließe, oder daß andere Umstände daran 

Schuld wären. Schilter Introd. in J. P. I. 14. §. 20. p. 150. Schweder 

Introd. J. P. Part. spec. Sect. I. c. 2. §. 9. p. 216. Limnaeus ad A. B. c. 

1. §. 18. obs. 6. p. 235. obs. 11. 238. ad Capit. Ferdin. III. Arr. 50. 

Thulemarius Octouir. 24. §. 21. p. 433. Lundorpius Act. Publ. Tom. 

IV. Lib. 
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III. c. 89. p. 582. Goldastus Reichs-Satzungen Th. II. p. 178. Hart-

mann. Maurus de Coronat. Caroli V. ap. Schard. Script. Rer. Germ. 

Tom. II. p. 26. Knichen de Saxonum non pronoc. Jure verb. Elector. 

c. 1. §. 236. Strauch Dissert. Exoter. XV. de Pontificis Romani Parti-

bus circa Elect. Imperatoris c. 4. §. 2. p. 465. Dan. Otto J. P. 10. p. 

242. seq. Justus Asterius Exam. Comit. Ratisbon. an. 1636. Piasecius 

p. 489. Protestatio Colon. et. Bauar. in Diario Elect. Caroli VI. p. 41. 

seq. Pfeffinger ad Vitriarii J. P.  I. 6. §. 6. p. 803. seqq. Spener l. c. 

IV. 2. §. 9. p. 443. 

Wenn sichs aber zuträgt, daß ein geistlich Churfürstenthum ledig ist, 

so wird das Capitel nicht beruffen. Arumaeus de Comitiis 14. n. 180. 

Limnaeus ad A. B. c. 1. §. 18. obs. 10. p. 138. Jur. Publ. Tom. III. 

Addit. Lib. 5. c. 2. p. 320. 

Ist auch etwa ein weltlicher Chur-Fürst minderjährig, so wird dessen 

Chur-Administrator erfordert. Limnaeus ad A. B. c. 1. §. 18 Obs. 12. 

p. 238. Schweder Introd. in J. P. Part. spec. Sect. 1. c. 2. §. 9. p. 218. 

Thulemarius Octouir. c. 24. §. 22. p. 434. Pfeffinger l. c. I. 6. §. 6. p. 

803. 806. Bilderbeck l. c. II. 4. §. 10. p. 98. seq. 

Sollte es geschehen, daß ein Chur-Fürst entweder aus Versehen des 

Chur-Fürsten zu Mayntz, oder wegen einiger Wahl, welche keinen 

Verzug verstattete, nicht eingeladen würde, so kan er, wenn er Wis-

senschafft davon hat, auch unberuffen dabey erscheinen, wie aus der 

goldenen Bulle c. 1. §. 19. erhellet. Ob aber die Wahl unkräfftig sey, 

wenn ein Chur-Fürst nicht eingeladen, oder auch durch eigene oder 

fremde Schuld davon abgehalten worden, ist nicht völlig ausgemacht. 

Beck II. 3. §. 2. Otto Frisigensis Ann. VII. 22. Paralip. ad Vrsperg. in 

Ludov. Bau. Cuspinianus Vita Caroli IV. Maurus de Coronat. Caroli 

V. Limnaeus ad Capitulationem Ferdin. III. Lampadius de Republ. P. 

III. c. 2. §. 18. Conring in Adnot. Schweder l. c. Part. spec. Sect. I. c. 

2. §. 7. Pfeffinger ad Vitr. J. P. I. 6. §. 6. p. 804. 806. Bilderbeck l. 

c. II. 4. §. 13. p. 99. de Ludevvig ad A. B. 1. §. 21. 23. p. 211. 218. 

Rumelinus Dissert. II. ad A. B. th. 17. Mylerus Addit. p. 51. seq. Rein-

king de Regim. Sec. Lib. I. cl. 3. c. 3. n. 17. seqq. Tellez ad. A. B. c. 

18. X. d. Bl. Horn J. P. 17. §. 16. Titius Spec. J. P. V. 1. §. 51. Struv 

Synt. J. P. 7. §. 18. Kemmerich J. P. III. 1. §. 38. Spener l. c. IV. 2. 

§. 9. p. 444. seq. §. 10. 

Der Ort, wo die Wahl vorgenommen wird, ist eigentlich Franckfurt 

am Mayne nach Innhalt der goldenen Bulle. 1. §. 18. seqq. Rumelinus 

et Myler ad A. B. Tit. 28. P. III. Dissert. 6. p. 799. seq. Arumaeus ad 

A. B. §. 35. p. 71. seq. Struv l. c. 7. §. 11. Horn l. c. 17. §. 18. 

Doch kan nach Beschaffenheit der Umstände Chur-Mayntz mit Ein-

willigung derer übrigen Chur-Fürsten auch einen andern Ort dazu be-

stimmen, wie unterschiedliche mahl geschehen, worüber hernach der 

Stadt auf ihr Ansuchen eine Verschreibung zugestellet worden, daß 

ihrem Rechte dardurch nichts soll benommen werden. Pfeffinger ad 

Vitriarii J. P. I. 6. §. 9. p. 809. seqq. Bilderbeck l. c. II. 4. §. 15. p. 

10. Spener l. c. IV. 2. §. 11. p. 457. seqq. 

Bey der Wahl 
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wird der Stadt, welche dazu ersehen worden, von Chur-Mayntz der 

Wahl-Tag bekannt gemacht, und dieselbe zugleich erinnert, alles was 

dabey gebräuchlich in Acht zu nehmen, als z. E. 

• Bey der Ankunfft des Erb-Marschalls von Pappenheim, An-

stallt zu derer Chur-Fürsten und deren Abgesandten Quartie-

ren und Wohnungen zu machen, und dieselben dem Erb-

Marschall anzuweisen. 

• Vor Futter und Mahl zu sorgen, und die Häuser von allen un-

nützen und losen Gesindel zu räumen. 

• Die Strassen zu säubern, Stücke auf die Wälle zu bringen, 

und denen Bürgern anzudeuten, sich bey dem Einzuge derer 

Chur-Fürsten oder deren Gesandten einzufinden, und wenn 

sie würcklich einziehen, die Stücke zu lösen, wie auch vor 

derselben Qvartier Salve geben zu lassen. 

Bilderbeck l. c. II. 4. §. 15. p. 100 seq. 

Was die Zeit der Wahl anlanget, so war vor diesem Chur-Mayntz nach 

Anleitung der G. B. Tit. 1. §. 18. seq. gehalten, innerhalb Monaths-

Frist von des Kaysers Tode anzurechen, die Chur-Fürsten zu beruffen, 

und die Chur-Fürsten waren verbunden, innerhalb drey Monathen zu-

sammen zu kommen. Allein heutiges Tages pflegen sich die Chur-

Fürsten nicht mehr daran zu binden, sondern es wird bisweilen eine 

längere, zuweilen eine kürtzere Frist anberaumt. Schweder J. P. Part. 

spec. Sect. I. c. 2. §. 12. Sleidanus VII. VIII. Pufendorff Rer. Bran-

denb. VII. §. 30. Limnaeus ad A. B. 1. §. 18. obs. 18. de Ludevvig ad 

A. B. 1. §. 19. p. 188. 2. §. 1. p. 285. Dan. Otto J. P. 10. p. 238. Horn 

l. c. 17. §. 19. Wahl-Diarium Carls des VI. p. 28. seq. Besoldus de 

Monarch. Rom. §. 44. Rumelinus ad A. B. Dissert. II. th. 15. p. 63. 

Thulemarius de Octovir. 24. §. 33. p. 438. Ditericus ad Aur. Bullam 

1. p. 21. Lampadius de Republ. III. 2. §. 17. p. 39. Conring in Not. p. 

133. Buxtorff ad A. B. th. 20. Pfeffinger ad Vitr. J. P. I. 6. §. 8. p. 

808. seq. Bilderbeck l. c. II. 4. §. 11. p. 97. Spener l. c. IV. 2. §. 11. 

p. 454. 

Wenn vor Zeiten die Chur-Fürsten oder deren Gesandten zur Wahl 

reiseten, so musten ihnen die Reichs-Stände, durch deren Gebiete sie 

giengen, sicher Geleite verschaffen. G. B. Tit. 1. §. 1.  

Wiewohl nun heutiges Tages die Churfürsten sich nicht groß darum 

bekümmern, weil die Raubereyen abgeschafft, und sie gemeinglich 

eine grosse Begleitung bey sich haben so sind dennoch die Reichs-

Stände durch deren Länder sie reisen, verbunden, vor die allgemeine 

Sicherheit Sorge zu tragen. Uber dieses sind sie verpflichtet denen 

Chur-Fürsten und ihrer Begleitung Futter und Proviant vor billigen 

Preiß zukommen zu lassen. Georg. Becht. Petr. Meiderlinus. Georg. 

Frid. Mohr. Frid. Gleserus Dissert. de Saluo Conductu. Rumelinus 

ad A. B. Dissert. II. th. 2. seqq. p. 44. Mylerus in Not. Limnaeus ad 

A. B. 1. §. 1. obs. 9. seqq. p. 153. seqq. §. 2. obs. 7. seqq. p. 160. seqq. 

Lyncker ad A. B. c. 1. p. 21. seqq. Schilter Instit. J. P. Tom. II. Tit. 

19. §. 13. Thulemarius Octouir. c. 24. §. 36. seqq. Gail. 2. obs. 64. 

Goldastus Reichs-Händel P. I. Tit. 7. seqq. Pfeffinger l. c. I. 6. §. 10. 

p. 812. Bilderbeck l. c. II. 4. §. 17. seq. p. 102. seq. Spener l. c. IV. 

2. §. 14. p. 487. seqq. 

Es erschienen aber die Chur-Fürsten entweder in eigener Person oder 

durch Gesandten, welchen 
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eine Vollmacht zugestellt ist, so sie Chur-Mayntz vorzeigen müssen, 

darinnen ihnen die unumschränckte Wahl im Namen ihrer Herren vor-

behalten, die Person aber, der sie die Stimme geben sollen, nicht ge-

nannt wird. G. B. I. §. 20.  

Wiewohl etliche dieses dermaßen ausdehnen, daß sie auch davor hal-

ten, daß ihnen die Chur-Fürsten nicht einmal ins besondere befehlen 

dürfften, wen sie zu dieser Würde erhoben wissen wollten. Denen aber 

andere mit bündigen Gründen widersprechen. Goldastus Reichs-Hän-

del Part. I. Tit. 15. p. 26. seq. Reinking de Regim. Sec. et Eccl. Lib. I. 

cl. 3. c. 3. §. 10. p. 205. Schütz Colleg. Jur. Publ. Exercit. II. th. 13. 

p. 107. Scharschmid in Not. lit. b. Wurmser Exercit. II. q. 6. Lim-

naeus Not. ad Dan. Ottonis J. P. c. 10. p. 247. seq. Rumelinus ad A. 

B. Part. II. Dissert. 6. §. 15. p. 640. Mylerus ad Rumelinum l. c. Part. 

I. Dissert. 2. §. 14. p. 62. Part. II. Dissert. 6. §. 13. p. 638. §. 15. p. 

641. Strauch Dissert. Exot. IV. de Illustr. Controu. circa Elect. Coroli 

V. th. 25. p. 112. Schweder Introd. Jur. Publ. Part. Spec. Sect. I. c. 2. 

§. 14. p. 223. seq. Pfeffinger l. c. I. 6. §. 7. p. 807. seq. Bilderbeck l. 

c. II. 4. §. 25. de Ludevvig ad A. B. Tit. 1. §. 23. p. 220. seq. Spener l. 

c. IV. 2. §. 12. 

Es ist auch zu mercken, daß ein Chur-Fürst zwar mehr als einen Ge-

sandten schicken kan. G. B. 19. doch pflegt nur der vornehmste oder 

Haupt-Gesandte seine Stimme zu geben, wiewohl dem ungeachtet de-

nen andern frey steht, als Zeugen mit ins Wahl-Zimmer zu gehen. 

Goldastus Polit. Reichs-Händel. P. I. Tit. 17. Diar. Europ. P. I. p. 874. 

de Ludevvig l. c. 1. §. 23. p. 221. seq. Struv. l. c. 7. §. 12. Rhet. l. c. 

I. 4. §. 17. Horn l. c. 17 §. 22. Spener l. c. IV. 2. §. 13. 

Daß aber ein Haupt-Gesandter nicht geringer als ein Graf oder Frey-

Herr seyn müsse, kan nicht erwiesen werden. Die guldene Bulle 1. §. 

19. erfordert Gesetzmässige, und es bezeigt auch das Herkommen, daß 

Personen von ansehnlichen Stande, und die eine gute Wissenschafft 

in der Staats-Klugheit haben, dazu genommen zu werden pflegen. 

Bilderbeck l. c. II. 4. §. 21. p. 105. de Ludevvig l. c. du Fresne 

Glossar. v. Legalis. Spener l. c. IV. 2. §. 12. p. 475. seq. 

Ist nun ein Chur-Fürst rechtmäßiger Weise zur Wahl beruffen und er-

scheinet, weder selbst noch durch Gesandten, oder reiset noch vor 

vollendeter Wahl wieder ab, so kan nichts destoweniger die Wahl von 

denen noch anwesenden Chur-Fürsten fortgesetzt werden. A. B. 1. §. 

23. Limnaeus ad Capitulat. Ferdinandi I. Prooem. voc. Mit folgender 

Genehmhaltung p. 424. ad A. B. 1. §. 1. p. 21. Obseruat. I. p. 250. 

Reinking de Regim. Sec. et Eccl. Lib. I. cl. 3. c. 3. §. 12. seq. p. 205. 

Schweder Introduct. Jur. Publ. Part. spec. Sect. I. c. 2. §. 15. p. 223. 

seq. Pfeffinger l. c. I. 6. §. 8. p. 808. seq. §. 16. p. 831. Spener l. c. 

IV. 2. §. 13. p. 485. seq. 

Kömmt aber ein Chur-Fürst oder sein Gesandter etwas zu spät, so wird 

er zu denen Wahl-Handlungen in dem Stande zugelassen, als sie sich 

zu der Zeit befinden. G. B. 1. §. 21. 2. §. 4. Vitriarius l. c. I. 6. §. 8. 

apud Pfeffinger p. 808. Bilderbeck l. c. II. 4. §. 14. Spener l. c. IV. 

2. §. 25. p. 569. seq. 

In der G. B. 1. §. 22. ist zu versehen, daß 
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ein Chur-Fürst nicht mehr als 200 Reuter darunter nur 50. oder noch 

weniger Bewaffnete seyn sollen, mit sich in die Stadt nehmen dürffe. 

Allein ungeachtet von dem Rathe öffters darum angesucht worden, ist 

es doch nicht so genau in acht genommen. Reinking l. c. Lib. I. cl. 3. 

c. 3. §. 53. seq. Otto l. c. 10. p. 246. Limnaeus ad A. B. c. 1 §. 20. obs. 

1. p. 247. seq. Jur. Publ. Tom. I. Lib. III. c. 3. §. 25. p. 39. Ditericus 

ad A. B. 1. p. 23. Camerarius Adnot. praecip. rer. gest. ab an. 1550. 

ad 1561. apud Freherum Rer. Germ. Tom. III. p. 494. Thulemarius 

Octouir. 24. §. 44. Buxtorff ad A. B. 24. Goldastus Reichs-Händel. P. 

I. §. 13. p. 95. Scharschmid ad Schütz. J. P. Exerc. 2. §. 12. Theatr. 

Europ. Tom. VIII. ad anno 1658. Schweder Introd. J. P. Part. spec. 

Sect. I. c. 2. §. 16. Rhetius Inst. J. P. I. 4. §. 23. p. 155. Pfeffinger l. 

c. I. 6. §. 11. p. 813. seq. Bilderbeck l. c. II. 4. §. 23. Boecler Adp. 

Docum. ad Hist. Frid IV. p. 184. Müller Reichs-Tags Theatr. Frid. 

IV. P. I. c. 1. p. 3. 4. Wahl-Diarium Caroli VI. p. 33. seq. 108. seqq. 

Spener l. c. IV. 2. §. 11. p. 467. seqq. de Ludevvig l. c. p. 213. seq. 

Struv. l. c. 7. §. 12. 

Sind nun die Chur-Fürsten oder deren Gesandten gegenwärtig, so muß 

der Magistrat und die Bürgerschafft des Orts, an welchem die Wahl 

vorgenommen wird, denen Chur-Fürsten schweren, daß sie ihnen alle 

Sicherheit verschaffen und Anstalt machen wollen, daß kein Fremder 

auch so gar keine Standes-Person sich bey innstehender Wahl in der 

Stadt aufhalten dürffe, woferne ihnen nicht etwa die Chur-Fürsten bis 

auf den Wahl-Tag zu bleiben vergönnen. G. B. 1. §. 22. 24. Goldastus 

Reichs-Händel P. I. Tit. 20. 23. p. 33. 39. Lundorpius Act. Publ. Tom. 

VIII. Lib. VIII. c. 224. seq. 236. p. 334. 360. Limnaeus ad A. B. 1. §. 

22. obs. 11. p. 256. Schilter Docum. Hist. Frid. illustr. p. 193. Thule-

mar. l. c. 24. §. 60. seq. Pfeffinger ad Vitr. J. P. I. 6. §. 12. 13. p. 815. 

seqq. Bilderbeck l. c. II. 4. §. 27. de Ludevvig l. c. 27. §. 7. Wahl-

Diarium Carls des VI. p. 108. seq. Müller Reichs-Tags Theatr. P. I. 

c. 1. p. 6. Struv. Syntagm. J. P. 7. §. 14. Spener l. c. IV. 2. §. 11. p. 

463. seqq. 

So lange die Wahl währet, hat der Reichs-Erb-Marschall bis nach ge-

schehener Crönung die Ciuil- und Criminal-Jurisdiction über alle an-

wesende Kayserliche, Chur- und Fürstliche, und derer Gesandten Die-

ner und Domestiquen, ingleichen über aller fremden Potentaten anwe-

sender Botschaffter Hof-Staat, Diener und Suite; Wie auch die Macht 

derer Anwesenden und mit Tode abgehenden Personen Testamente 

aufzunehmen und ihre hinterlassene Habseeligkeiten und Gesand-

schaffts-Acten mit dem Erb-Marschalls-Siegel versigeln zu lassen. 

Bilderbeck l. c. II. 4. §. 16. 

Hierauf werden nun die Berathschlagungen, die Capitulation und an-

dere nöthige Sachen betreffend, bey dem Chur-Fürstlichen Collegio 

angetretten und die Capitulation verfertiget. Spener l. c. IV. 2. §. 15. 

seq. 

Wenn nun alles was vor der Wahl vorher gehet, vollendet, wird ein 

gewisser Tag verabredet, an welchem die Wahl vor sich gehen soll. 

An diesem werden die Thore geschlossen gehalten, die Schlüssel aber 

an Chur-  
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Mayntz überlieffert und hernach in das Chur-Fürstliche Wahl-Zimmer 

gebracht. Früh wird eine Stunde lang mit allen Glocken geläutet und 



 

 

die Bürgerschafft ins Gewehr gebracht. Die Chur-Fürsten oder deren 

Gesandten versammeln sich auf dem Rath-Hause, und reiten Paar-

weise. Die Geistlichen im Scharlackenen, die Weltlichen aber im roth-

sammetnen mit kostbaren Hermelin gefütterten und aufgeschlagenen 

Chur-Habite und Hüten, wie auch Hermelinenen über die Schultern 

hängenden Kragen nach der vornehmsten Kirche in der Stadt. Die 

Weltlichen sind mit Degen in roth-sammetnen, die Geistlichen in 

gantz silbern-vergoldeten Scheiden gegürtet. Goldastus Pol. Reichs-

Handel p. 1. Theatr. Europ. Tom. VII. ad an. 1653. VIII. ad an. 1658. 

Ferrarius de Elect. et Coron. Josephi P. II. c. 2. p. 102. Thulemar. 

Octouir. 24. §. 65. seq. de Ludevvig Formula Ducat. Brandenb. §. 9. 

Lundorpius Act. Publ. III. 89. §. 7. 

Doch müssen derer abwesenden Chur-Fürsten Gesandten denen ge-

genwärtigen Chur-Fürsten den Vorzug lassen, und dürffen auch den 

Chur-Habit nicht anlegen. Wenn die Chur-Fürsten selbst zugegen, rei-

ten unmittelbar vor ihnen ihre Ober- und Erb-Marschälle mit denen 

Chur-Schwerdtern in denen Scheiden, die Spitze über sich gekehret, 

welche bey Kaysers Josephi Wahl vergoldet mit Edelgesteinen besetzt 

und durchbrochen gewesen, wie Schmid Eröffn. T. Audienz-Saal p. 

102. bezeuget.  

Ausser dem Schwerdte in der Scheide läßt sich Chur-Sachsen durch 

den Reichs-Erb-Marschall auch ein blosses Schwerdt vortragen. Sind 

aber nicht die Chur-Fürsten selbst, sondern nur ihre Gesandten zuge-

gen, so wird kein Schwerdt vor ihnen hergeführt. Bilderbeck l. c. II. 

4. §. 27. Spener l. c. IV. 2. §. 17. seq. 

Wenn sie in die Kirche kommen, begeben sie sich ins Chor, und setzen 

sich auf die mit rothseidenen oder sammeten Decken belegte Stühle, 

darunter des Königs in Böhmen seiner mit goldenen Frantzen gezieret 

ist. Goldastus l. c. Part. I. §. 12. p. 93. Lundorpius l. c. Ferrarius l. 

c. II. 2. p. 102. seq. 

Vor denen Chur-Fürsten bleiben die Ober- und Erb-Marschälle mit 

ihren Schwerdtern in der Scheide, die Spitze aufwerts über die rechte 

Achsel haltend, stehen. Spener l. c. IV. 2. §. 19. p. 511. 

Wenn sie sich gesetzt haben, wird gesungen: Veni Sancte Spiritus, und 

die Messe gehalten. A. B. 2 §. 1.  

Währender Messe begaben sich vor Zeiten die Protestirende Chur-

Fürsten oder deren Gesandte in die Chur-Capelle. Heutiges Tages aber 

bleiben sie bey der Messe gegenwärtig bis auf den Actum, da die 

Transsubstantiation geschiehet, da sie abzutreten und nach deren 

Vollendung sich erst wieder zurück in ihre Stände verfügen. Thuanus 

de Elect. Maximil. II. XXXII. p. 171. seq. Heyden Hist. Elect. Maximil. 

II. p. 89. Lersner Chron. Francof. I. 7. p. 218. Lundorp. l. c. IV. 89. 

§. 7. Schmid im Teutschen Audienz-Saal p. Wahl. Diar. Caroli VI.     

Goldastus l. c. I. 9. 12. p. 70. 93. Schütz J. P. Vol. I. Exerc. 2. §. 14. 

lit. a. Schweder J. P. Part. spec. Sect. I. c. 2. §. 19. p. 228. Carpzov. 

de Leg. Reg. Germ. c. 3. Sect. 2. §. 25. c. 11. Sect. 7. §. 9. Stryck 

Dissert. de Jure Praesen- 
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tiae, circa negotia Imperii. Ferrarius de Elect. Josephi P. II. c. 2. p. 

102. Spener l. c. IV. 2. §. 20. 

Nach diesem wird das Veni Creator Spiritus angestimmt, und hierauf 

der gewöhnliche Eid von denen Chur-Fürsten oder deren Gesandten, 

welche aus dem Chor vor den Altar tretten, abgelegt, daß sie frey ohne 



 

 

alle Partheylichkeit einen tüchtigen Römischen Kayser erwählen wol-

len. A. B. 2 §. 2.  

Die Geistlichen legen bey diesem Eide die Finger auf die Brust, die 

Weltlichen aber auf das Euangelium, Goldastus l. c. P. I. §. 9. p. 70. 

du Fresne Glossar. v. Juramentum. de Ludevvig ad A. B. Tit. 2. §. 2. 

p. 322. seq. Struv l. c. 7. §. 16. 

Die Catholischen schliessen mit denen Worten: So wahr mit GOTT 

helffe und alle Heiligen; Die Protestirenden aber: So wahr mir 

GOTT helffe und sein Heiliges Wort. Bilderbeck[1]  l. c. II. 4. §. 

29. p. 113. seq. 

Wenn dieses geschehen, begeben sie sich in das Wahl-Zimmer, wel-

ches von dem Reichs-Erb-Marschall oder Reichs-Quartier-Meister 

hinter ihnen verschlossen wird. So bald sie sich gesetzt, wird von 

Chur-Mayntz gefragt, ob jemand noch eine Verhinderung wisse, daß 

jetzo die Kayser-Wahl nicht vollzogen werden könne, wird nun mit 

Nein geantwortet, so versprechen hierauf die Weltlichen Chur-Fürsten 

Chur-Mayntz, daß so einer von ihnen zum Kayser sollte erwählt wer-

den, er der Capitulation in allem nachleben wolle, und müssen die 

beyden gegenwärtigen Notarieen alles genau in Acht nehmen. Gleich 

darauf müssen die Chur-Fürstlichen Räthe, Mit-Gesandten und Nota-

rien abtreten, und die Chur-Fürsten fangen sodenn nach der eingeführ-

ten Ordnung an, ihre Stimmen zu geben, obgleich sonst, wie gedacht, 

die anwesende Chur-Fürsten ihren Sitz über die Gesandten derer Ab-

wesenden nehmen. Thulemarius l. c. 24. §. 78. seq. Schweder l. c. 

Part. spec. Sect. I. c. 2. §. 19. Pfeffinger ad Vitr. Jus publ. I. 6. §. 14. 

p. 819. seqq. Bilderbeck Teutsch. Reichs-Staat. II. 4. §. 30. p. 114. 

Wahl-Diarium Carls des VI. Spener l. c. IV. 2. §. 21. p. 530. 

Auf wen nun die meisten Stimmen fallen, der ist unfehlbar Römischer 

Kayser. A. B. 2. §. 4.  

Es müste aber nach jetziger Einrichtung des Chur-Collegii einer we-

nigstens 5. Stimmen haben, wenn anders alle neun wählende zugegen 

sind. Und wenn gleich eine Person von 4. die andere von 3. und die 

dritte von 2. Chur-Fürsten gewählt worden, könnte doch die Wahl des 

erstern nicht gültig seyn, weil die gröste Zahl des gesammten Collegii 

nicht auf ihn gestimmt hätte. Wie es aber zu halten wäre, wenn die 

Stimmen gleich fielen, ist nicht ausgemacht. Lundorpius l. c. Tom. IV. 

Lib. III. c. 89. §. 7. Rumelinus ad A. B. Dissert. III. th. 8. p. 77. Thu-

lemarius l. c. 24. §. 82. seq. Schweder Introduct. in J. P. Part. spec. 

Sect. I. c. 2. §. 20. Stryck Dissert. de Jure praesentiae circa Negotia 

Imperii c. 3. §. 41. Dan. Otto Jur. Publ. 10. p. 255. Schütz l. c. Exercit. 

2. th. 15. lit. c. Buxtorff ad A. B. Concl. 35. lit. E. Cocceius Jurispr. 

Publ. c. 8. §. 11. p. 166. Pfeffinger ad Vitr. J. P. I. 6. §. 15. p. 828. 

seq. Bilderbeck l. c. II. 4. §. 30. p. 115. Spener l. c. IV. 2. §. 23. 24. 

p. 542. seqq. 

Wobey noch zu mercken, daß nach 
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Innhalt der goldenen Bulle 2. §. 7. ein Chur-Fürst sich selbst die 

Stimme geben könne. Die Exempel aber welche in diesem Falle ange-

führt zu werden pflegen, sind noch sehr zweiffelhafftig. Dubrauius 

Hist. Bohem. XXIII. Lehmann Speyer. Chron. VII. 81. Goldastus de 

Regno Bohem. III. 4. Marqu. Freherus ad Petrum de Andlo II. 2. Otto 

J. P. 4. p. 258. Mylerus ad Rumelinum ad A. B. Dissert. III. th. 14. 

lit. b. p. 84. Reinking de Regim. Sec. et Eccl. Lib. I. cl. 3. c. 5. §. 24. 

p. 221. Bernegger Obseruat. Hist. Polit. 2. Schütz l. c. Vol. I. Exercit. 

[1] Bearb.: korr. aus: Bilderwerck 



 

 

2. th. 16. lit. e. Lundorp. l. c. Tom. IV. Lib. III. c. 89. §. 7. Pfeffinger 

ad Vitr. J. P. I. 5. §. 4. p. 411. 413. 6. §. 15. p. 828. seqq. Bilderbeck 

l. c. II. 4. §. 30. p. 116. Spener l. c. IV. 2. §. 24. p. 560. seqq. 

Weil auch viel daran gelegen, daß das Zwischen-Regiment nicht lange 

währe, so ist in der G. B. 2. §. 5. verordnet worden, daß die Chur-

Fürsten, wenn sie innerhalb 30. Tagen, von dem Tage an, da sie den 

Eid geleistet haben, zu rechnen, keinen Kayser erwählen, mit Wasser 

und Brod gespeiset werden. Wie aber dies mit der Chur-Fürstlichen 

Hoheit überein komme steht leicht zu begreiffen. Wiewohl es darff 

überhaupt deswegen keiner Sorge, weil das meiste bey abzulegenden 

Eyde schon geschehn und kaum einige Stunden vergehen, da die Wahl 

vollends zu Stande kömmt. Rhetius Instit. J. P. I. 4. §. 33. p. 159. 

Limnaeus Jur. Publ. III. 3. §. 5. Ditericus ad A. B. 2. p. 27. Pfeffinger 

l. c. I. 6. §. 16. Bilderbeck l. c. §. 30. p. 116. Spener l. c. IV. 2. §. 25. 

p. 568. 

Wenn die Wahl nunmehro ihre Richtigkeit hat, so wird die Thüre der 

Sacristey wiederum aufgeschlossen, und die abgetretenen Personen 

wieder hinein beruffen. Hierauf wird von Chur-Mayntz angezeigt, wer 

zum Römischen Kayser erwählt sey, und denen zwey Notarien anbe-

fohlen ein oder mehr Instrumente aufzurichten. Ehe nun die Wahl öf-

fentlich bekannt gemacht wird, so wird dem neu-erwählten Kayser die 

Capitulation überrreicht und er gefragt, ob er derselben nachzuleben 

Willens sey. Wenn er nun solches mit Ja beantwortet so muß er die-

selbe gleich im Wahl-Zimmer beschweren. Hierauf wird er vor den 

Altar geführt und nach verrichteten Gebeten darauf gesetzt, da ihm 

denn die Chur-Fürsten hinauf helffen. Um ihn her stehen die Chur-

Fürsten und dererselben Gesandten. 

Nach einigen Gesängen darunter auch das Te DEum laudamus helffen 

sie ihm wieder herunter und führen ihn ausser dem Chore auf ein Ge-

rüste, auf welchem er dem Volcke gezeigt und vom Chur-Fürsten zu 

Mayntz, oder wem es derselbe befiehlt, öffentlich ausgeruffen, daß 

dieser zum Römischen Kayser erwählt worden. Worauf das Volck das 

gewöhnliche Viuat hören läßt. Goldastus l. c. Part. I. Tit. 26. p. 41. §. 

8. p. 67. seq. §. 9. p. 71. §. 12. p. 93. Lundorp. l. c. Tom. IV. Lib. III. 

c. 89. Theatr. Europ. Tom. VIII. p. 472. Ferrarius l. c. P. II. c. 2. p. 

109. seq. Bilderbeck l. c. II. 4. §. 22. Spener l. c. IV. 2. §. 22. p. 535. 

seqq. Schmid Teutsch. Audienz-Saal p. 109. Heyden Hist. Elect. Ma-

ximil. II. p. 89. Thuanus XXXII. p. 172. seqq. Struv 
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. c. 7. §. 19. seq. 

Ist aber ein Bevollmächtigter wie das letzte mahl zugegen, so wird von 

denenselben vor dem Altare der Eyd abgelegt und hernach erstlich im 

Wahl-Zimmer und hernach wenn sich die Chur-Fürsten und deren Ge-

sandten auf der Bühne befinden, bey eröffneten Kirch-Thüren dem 

Volcke bekannt gemacht. Wahl-Diarium Carls des VI. Spener l. c. 

IV. 2. §. 21. 

Ist er aber nicht gegenwärtig und hat auch keinen Gevollmächtigten 

verordnet, so werden ihm die Wahl-Artickel zugeschickt und er er-

sucht sich darüber zu erklären. Wenn diese erfolgt so wird alsdenn 

allererst die Wahl bekannt gemacht. Bilderbeck l. c. II. 4. §. 22. p. 

118. 

Aus der Kirche begeben sich die Chur-Fürsten und Gesandten in vo-

riger Ordnung wieder zurück, worauf noch diesen Tag die Thor-

Schlüssel der Stadt wieder zurück gegeben werden. Ist der Erwählte 



 

 

gegenwärtig, so begleiten ihn Chur-Fürsten und Gesandte über eine 

besondere dazu zu bauende Brücke in seinen Pallast und derer Chur-

Fürsten Erb- oder Hof-Marschalle tragen so denn die Schwerdter mit 

denen Spitzen unterwerts. Spener l. c. IV. 2. §. 22. p. 537. 

Ob nun solcher Gestalt die Wahl verrichtet worden und ein neu-er-

wählter Kayser dadurch die Ober-Herrschafft über Teutschland, Rom 

und ein groß Theil Italiens erlanget hat, so ist doch nach der G. B. 

verordnet, daß er die Verwaltung des Reichs nicht eher übernehmen 

soll, biß er derer Chur-Fürsten Rechte und Freyheiten bestätiget, wel-

ches aber heut zu Tage mehr vor eine Sollemnität als Nothwendigkeit 

gehalten wird, weil dieselbe schon in der Capitulation selbst bekräff-

tiget werden. Thulemarius Octovir. 24. §. 91. Limnaeus ad A. B. 2. 

§. 5. obs. 3. 7. seqq. Rumelinus ad A. B. Dissert. III. th. 15. p. 85. 

Schütz J. P. Exercit. II. th. 18. lit. a. Schweder Introd. J. P. Part. 

Spec. Sect. I. c. 2. §. 26. Spener Teutsche Staats-Rechts-Lehre. IV. 2. 

§. 26. p. 574. seqq. 

So lange der Kayser die Teutsche Crönung noch nicht empfangen, 

führt er nur den Titel Römischer König, ob er gleich nach vollbrachter 

Wahl alle Kayserliche Rechte auszuüben befugt ist. Capitul. Leo-

poldi. Bilderbeck l. c. II. 4. §. 33. p. 119. Spener l. c. IV. 3. §. 1. p. 1. 

seqq. 

Daß vor Zeiten ein Kayser dreymahl, als mit der Teutschen Crone zu 

Aachen, mit der Lombardischen zu Mayland oder Morra, und mit der 

Römischen zu Rom gecrönt worden, ist eine bekannte Sache. Einige 

wollen auch noch von einer vierten, welche die Burgundische oder 

Arelatensische genennet worden, wissen. Conring Dissert. II. de Rep. 

th. 40. seqq. de Germ. Imp. Rom. 12. §. 14. seq. Schweder Introduct. 

Jur. Publ. Part. Spec. Sect. I. c. 2. §. 27. Schurtzfleisch de Diuis. Im-

perii Carolini §. 78. Limnaeus ad A. B. 26. §. 4. Obseruat. 3. p. 555. 

Wagenseil de Re Publ. Norimb. 26. p. 251. seq. Pfeffinger ad Vitria-

rii J. P. I. 8. §. 1. §. 5. p. 870. 905. seq. Bilderbeck Teutsch. Reichs 

Staat. II. 5. §. 2. 

So lange die Römische Crönung im Gebrauche war, dauerte auch die 

Mayländische. Kayser Friedrich der III. ward mit beyden Cronen zu 

Rom gecrönt, und Kayser Carl der V. empfieng zum letzten mahle  
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beyde zu Bononien. Aeneas Syluius Hist. Frid. III. p. 79. seq. Agrippa 

de dupl. Coronatione Caroli V. apud Bonon. p. 268. seq. 

Nach diesem ist Kayser Ferdinandus IV. der letzte gewesen, so in der 

Capitulation zu gelegener Zeit welche aber niemahls erschienen, die 

Römische Crönung zu empfangen, versprechen müssen. Von Kayser 

Leopoldi Zeiten an aber ist diese Verbindlichkeit in denen Capitulati-

onen ausgelassen und der Erwählte bloß zur Teutschen Crönung ver-

wiesen worden. Capitulat. Caroli V. Art. 30. Ferdinandi I. Art. 27. 

Rudolphi II. Art. 31. Matthiae Art. 28. Ferdinandi II. Art. 37. Ferdi-

nandi III. Art. 39. Ferdinandi IV. Art. 37. Limnaeus ad Capit. Caroli 

V. Art. 30. p. 343. Capit. Leopoldi Art. 37. Josephi Art. 36. Caroli VI. 

Art. 3. Spener Reichs- und Fürsten-Staat Betr. I. c. 3. §. 9. not. e. p. 

125. seq. 

Wenn der Kayser die Römische Crönung empfangen wollte, würde 

ihm solches vielleicht frey stehen. Wo er aber eine Reichs-Hülffe ver-

langte, würde nothwendig des Reichs Einwillligung zu dem Zuge er-

fordert werden. Bilderbeck l. c. II. 5. §. 2. p. 120. Spener Teutsche 

Staats-Rechts-Lehre. IV. 3. §. 2. p. 7. seq. 



 

 

So bald die Wahl geschehen, empfängt der erwählte Kayser ein Recht 

zur Crönung, doch steht es bey ihm eine gewisse Zeit dazu anzusetzen. 

Der Crönungs-Ort ist nach der G. B. 28. §. 5. insgemein die Stadt 

Aachen gewesen. Nach Carls des V. Zeiten aber haben sich trifftige 

Ursachen ereignet, daß bald Franckfurt, bald Augspurg, bald Regen-

spurg zur Crönung beliebt worden. Doch erhält in solchem Falle 

Aachen von dem Kayser und Chur Collegio ihres Rechts wegen Re-

versalien. siehe Crone. Tom. VI. p. 1714. seqq. du Fresne v. Palatia. 

Piëta Saxo ap. Leibnit. Script. Rer. Brunsu. Tom. III. p. 150. 154. 

Pfeffinger ad Vitr. J. P. I. 8. §. 2. not. p. 888. seqq. Gundlingiana St. 

XVIII. n. 2. p. 230. seq. de Ludevvig ad Aur. Bull. p. 949. seq. Struv 

Syntagm. J. P. 7. §. 24. Bilderbeck l. c. II. 5. §. 4. p. 121. seq. Crö-

nungs-Diar. Carls des VI. Spener l. c. §. 3. 

Die Reichs-Cleinodien und Insignia welche bey der Crönung ge-

braucht werden, sind zu Aachen und Nürnberg in Verwahrung. Es sind 

aber dieselben  

1) der Sebel Carls des Großen. 

2) Ein mit Edelsteinen besetztes Evangelien-Buch, darinnen die 4. 

Evangelia mit goldenen Buchstaben auf Baum-Rinde geschrieben 

sind. 

3) Eine mit Edelsteinen besetzte Capsel, darinnen ein Stück von der 

mit des H. Stephani Blute befeuchteten Erde 

4) Carls des Großen Crone. 

5) Carls des Großen Schwerdt. 

6) S. Mauritii Schwerdt. 

7) Der goldene Reichs-Scepter. 

8) Der Reichs-Apfel mit dem Creutze. 

9) Das Pluviale oder Kayserliche Mantel. 

10) Die Dalmatica 

11) Die Alb. 

12) Die Stola. 

13) Die Strümpfe. 

14) Die Sandalien. 

15) Die Hand-Schuhe. 

16) Zwey Gürtel. 

Die Städte werden zu der Crönung ins besondere erfordert. Der neue 

erwählte Kayser ersucht hierbey die Reichs-Stände, durch deren 

Lande die Insignien gebracht werden müssen, um sichere Begleitung 

und Beschützung. Diese werden 
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hierauf zuerst dem Kayser zur Besichtigung überlieffert, nach diesem 

zu denen Crönungs-Solemnitäten gebraucht und endlich denen Städ-

ten wieder mit guter Begleitung in ihre Verwahrung zurückgegeben. 

Bilderbeck l. c. II. 5. §. 5. Diar. Elect. Caroli VI. Adpend. Kurtzer 

Bericht etc. Diar. Coron. Caroli VI. p. 10 seq. p. 14. seq. p. 25. p. 30. 

seq. p. 55. Spener l. c. IV. 3. §. 5. 

Die Teutsche Crönung verrichtete ehedessen Chur-Mayntz Wittekin-

dus Annal. II. Otto Frising. VIII. 19. 

Nach diesem hat sich Chur-Cöln, weil Aachen in seiner Dioeces gele-

gen, derselben unterzogen, wie es denn auch in der G. B. darinnen 

bestätigt worden. Als aber nach diesem die Crönung bald da bald dort 
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vor sich zu gehen pflegte, entstunden zwischen beyden Streitigkeiten 

darüber, welche endlich so beygelegt wurden, daß allemahl derjenige 

in dessen Dioeces der Crönungs-Ort gelegen wäre dieselbe verrichten, 

und Chur Cöln hierinnen den Anfang machen und wenn der Crö-

nungs-Ort in keines von beyden Dioeces gelegen wäre, der Wechsel 

beliebt seyn solte. Maurus de Coronat. Caroli V. p. 17. Ludolff. Con-

tin. LIII. 2. p. 326. Schweder Introduct. J. P. Part. Spec. Sect. I. c. 2. 

§. 32. p. 242. Lambertus Aschaffenburg. ad an. 1054. 1073. Lundor-

pius Act. Publ. Tom. VII. Lib. VI. §. 127. p. 48. §. 142. p. 61. Tom. 

VIII. p. 121. Limnaeus J. P. Tom. V. Addit. ad. Lib. III. c. 6. §. 3. p. 

154. De Jure coronandi pro Electore Mogunt. Mayntz 1655. Iteratae 

Vindiciae Juris coronandi Reg. Rom. pro Archi-Dioecesi Colon. 

Bonn. 1656. Conring Iteratarum Vindiciarum Juris coronandi pro 

Archi-Dioecesi Coloniensi Examen Helmstädt 1664. Anonymus Anti-

Conringiana Defensio Juris Coloniensis in coronandis Romanorum 

Regibus. Conring Castigatio Libelli cui titulus Anti-Conringiana De-

fensio etc. Helmstädt 1664. Pfeffinger ad Vitr. J. P. I. 8. §. 2. p. 871. 

890. seq. Diar. Europ. ad an. 1658. Leopoldi Capit. Art. 37. Josephi 

Art. 36. Bilderbeck l. c. IV. 5. §. 3. de Ludevvig ad A. B. 4. §. 4. p. 

477. seq. Lünig Grund-Feste Europ. Potenzen Part. I. c. 3. Sect. 2. n. 

3. p. 301. seq. Gundlingiana XVIII. n. 2. §. 23. seq. p. 283. seq. Mas-

cov de Regali Imperialique Augustorum Germaniae, Augustarumque 

Coronatione Leipzig 1723. c. 2. Struv. Syntagm. J. P. 7. §. 25. seq. 

Capit. Caroli VI. Art. 3. Spener l. c. IV. 3. §. 4. 

Ist nun eine Crönung vor der Hand und die sämmtlichen Chur-Fürsten 

sind dazu eingeladen, so schickt ein weltlicher Chur-Fürst, wenn er 

nicht selbst erscheinen will, seinen Gesandten, welcher seinen Einzug 

eben so prächtig hält als bey einem Wahl-Tage. Wenn er daselbst an-

gekommen macht er seine Ankunfft des anwesenden Kaysers Ober-

Cämmerer bekannt und läßt ihm sein Creditiv einhändigen, bringt 

auch zugleich ein Creditiv an alle Chur-Fürsten und in deren Abwe-

senheit an dero Gesandten mit.  

Ist nun alles veranstaltet und der Crönungs-Tag würcklich angebro-

chen, so werden früh die Glocken zu verschiedenen mahlen geläutet, 

die Bürgerschafft stellt sich ins Gewehr, die Compagnien zu Pferde 

lassen ihre Trompe-  
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ter blasen, und die zu Fuße die Trommeln rühren. Die letztern beset-

zen, wenn die Crönung zu Franckfurt am Mayne vor sich gehet, die 

Strassen von dem Römer bis an die St. Bartholomäen-Kirche. Die 

Strasse selbst, worauf die Procession nach der Kirche verrichtet wird, 

wird mit Brettern und darüber ausgebreiteten Tuche belegt. Bilderb-

eck l. c. II. 5. §. 6. seq. p. 123. 

Die Insignien werden theils gleich früh in die Kirche gelieffert und auf 

die Insignien-Taffel oder den Altar in die Capelle gelegt, theils in den 

Kayserlichen Pallast gebracht, daß sie im Hinzuge zu der Kirche kön-

nen vorgetragen werden.  Spener l. c. IV. 3. §. 7. 

Die anwesende weltliche Chur-Fürsten reiten sodenn in ihrem Chur-

Habite, die Gesandten aber in ordentlicher Kleidung nach dem Kay-

serlichen Pallaste, verfügen sich hierauf in das Kayserliche Vorge-

mach, und begleiten den Kayser in die Kirche, doch so, daß die Ge-

sandten denen anwesenden Chur-Fürsten allemahl den Vorzug lassen. 

Sind die Chur-Fürsten selbst zugegen, so reitet im ersten Gliede Chur-

Bayern mit dem Reichs-Apfel in der Mitten, Brandenburg mit dem 



 

 

Scepter zur Rechten und Pfaltz mit der Crone zur Lincken. Im andern 

Gliede Chur-Sachsen allein unmittelbar vor dem Kayser mit dem blo-

ßen Schwerdte S. Mauritii, davon der Reichs-Erb-Marschall gleich-

falls zu Pferde die Scheide vor dem Chur-Fürsten her trägt. Die andern 

Erb-Beamten hingegen enthalten sich bey derer Chur-Fürsten Gegen-

wart der Procession. Schmid de Coronat. Josephi p. 132. Diar. Eu-

rop. Tom. I. p. 940. Spener l. c. IV. 3. §. 7. nat. g. p. 42. 

Wobey noch zu mercken, daß in Abwesenheit des Chur-Fürsten zu 

Sachsen, da dessen Vicarius diese Stelle verwaltet, die übrige anwe-

sende Chur-Fürsten ihre Hof-Marschalle mit einem Degen in der 

Scheide vor sich hergehen lassen. Auf Chur-Sachsen folgt der Kayser 

unter einem von denen Raths-Herren der Crönungs-Stadt getragenen 

Himmel. Nach diesem der König von Böhmen oder dessen Gesandter 

und der Erb-Schencke, doch ohne Insignien. Bilderbeck l. c. II. 5. §. 

8. p. 123. seq. 

Da nunmehro Hannover gleichfalls eine Chur-Stelle erhalten, und bey 

der letztern Crönung Bayern in die Acht erkläret war, gieng es bey 

derselben folgender Gestalt zu. In dem Kayserlichen Zimmer nahm 

Chur-Pfaltz, so damahls wieder Ertz Truchseß worden, den Reichs-

Apfel, der Sächsische Gesandte das Schwert, welches er auszog und 

dem Reichs-Erb-Marschall überreichte, der Brandenburgische den 

Scepter und der Graf von Sintzendorff als Erb-Schatz-Meister die 

Crone. Ausser dem übrigen Auffzuge ritten erstlich 6. Herolde, darauf 

der Böhmische, Sächsische und Braunschweigische Gesandte, hinter 

diesen, der Brandenburgische Gesandte, mit dem Scepter allerseits be-

deckten Haupts, und neben ihm der Erb-Schatz-Meister mit der Crone, 

unbedeckt. Hiernächst Chur-Pfaltz im Chur-Habite mit dem Reichs-

Apfel, hatte seinen Erb-Marschall mit unter sich gekehrten Schwerdte 

in der Scheide bey sich, so vor ihm hergieng. Chur-Pfaltz folgte der  
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Reichs-Erb-Marschall zu Pferde mit dem blossen Schwerdte. Nach 

diesem der Kayser in der Böhmischen Hauß-Crone und Ertz-Hertzog-

lichen Mantel unter einem von 10. Raths-Herren getragenen Himmel, 

und endlich die Pfältzische Garde. 

Bey dem Eintritte in die Kirche wird der Kayser von denen geistlichen 

schon daselbst gegenwärtigen Chur-Fürsten und der Clerisey ange-

nommen, da denn, wenn alle drey zugegen sind, so geht der Conse-

crator zwischen denen andern beyden, welche weisse Chor-Röcke an-

haben, in der Mitten. Der Consecrator geht hernach mit der Clerisey 

voran, die übrigen beyde aber nehmen den Kayser in die Mitten und 

führen ihn zum Altar, und setzen ihn in einen hierzu bereiteten und 

unter einem mit Gold gestickten Throne stehenden Stuhl. Vor und ne-

ben dem Kayser stehen die Erb-Beamten und halten die Insignien.  

Der Reichs-Erb-Marschall aber tritt mit dem blossen Schwerdte, wel-

ches er in der rechten Hand über die Achsel mit der Spitze in die Höhe 

hält, demselben recht gegen über. Nach verrichtetem Gebete und an-

gefangener Messe legt er Cron und Mantel ab, und kniet mit denen 

Chur-Fürsten und Gesandten vor dem Altare nieder, dabey aber denen 

Protestirenden Chur-Fürsten und deren Abgesandten frey stehet, sich 

vom Altare so lange die Messe währet hinweg zu begeben.  

Darauf fragt Chur-Mayntz oder Cöln welches die Salbung verrichtet, 

den Kayser lateinisch: Ob er bey dem Catholischen Glauben be-

ständig verbleiben und demselben nachleben wolle; ob er der Kir-

chen und deren Diener getreuer Vormund und Beschützer seyn; 



 

 

ob er das Reich nach der Gerechtigkeit seiner Vorfahren regieren 

und beschützen; ob er die unrechtmäßiger Weise abgetrennte Ge-

rechtsame des Reichs wieder herstellen, erhalten und getreulich 

verwalten; ob er ein Beschützer derer Witben, Waisen und Be-

drängten, und ein gerechter Richter über Arme und Reiche seyn; 

und endlich, ob er dem Pabste gehörige Treue leisten wolle. Wel-

che Fragen insgesammt derselbe mit einem deutlichen Ich will beant-

wortet, und mit einem Eyde bestärcket, daß er es vermittelst Göttlicher 

Hülffe und Beystand auch durch Vorbitte aller Glaubigen steiff und 

fest halten wolle, so wahr ihm GOtt und alle Heiligen helffen. Ferra-

rius Descript. Coronat. Josephi III. 4. p. 134. Pfeffinger l. c. I. 8. §. 

2. p. 871. 885. Bilderbeck l. c. II. 5. §. 9. seq. Diarium Coronat. 

Caroli VI. p. 15. seqq. Spener l. c. IV. 3. §. 8. p. 43. seq. 

Darauf fragt der Chur-Fürst, so die Einweyhung und Salbung zu ver-

richten hat, die Umstehenden, ob sie sich einem solchen Regenten un-

terwerffen, sein Königreich bestätigen und ihm gehorsamen wollen, 

worauf von allen mit einem dreyfachen Fiat geantwortet wird. Nach 

diesem spricht Chur-Mayntz einen weitläufftigen Seegen über den 

Kayser, und verrichtet hernach, wenn er von Chur-Brandenburg oder 

dessen Gesandten dem hierbey der Käyserliche Oberste Cämmerer 

und Oberste Hof-Meister hülffliche Hand leisten, entblößt worden, die 

Salbung  
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auf den Scheitel des Haupts, zwischen denen Schultern, im Nacken, 

auf der Brust, am rechten Arme, zwischen der Hand und Gelencke des 

Arms, und endlich in der flachen Hand in der Gestalt des Creutzes. 

Hierauf wird er mit Vortragung derer Insignien in die Chur-Capelle 

geleitet, und ihm das Öl mit weisser Wolle abgetrocknet, und er her-

nach aufs neue in der Dalmatica, Alb, Stola, Knie-Stieffeln und San-

dalien, als dem Kayserlichen Ornate, bey dessen Anlegung die Nürn-

bergischen Deputirten Chur-Brandenburg, oder dessen Abgesandten 

theils Handreichung thun, theils es auch alleine verrichten, wieder vor 

den Altar, wo er abermahls niederkniet, geführet. Maurus de Coronat. 

Caroli V. p. 24. Heyden de Coronat. Maximil. II. p. 91. Goldastus R. 

H. I. p. 73. 101. Lundorpius l. c. VII. p. 43. Müller Reichs-Tags The-

atrum II. 1. §. 27. seq. Becmann Notit. Dign. Illustr. Diss. IV. c. 1. §. 

6. Pufendorff de Rebus gestis Frid. Wilh. IV. §. 43. de Ludevvig 

Norib. Insign. Imp. Tutel. c. 7. §. 3. Op. p. 98. seq. Struv l. c. 8. §. 32. 

seqq. Diar. Coronat. Caroli VI. p. 39. 

Nach diesem werden noch unterschiedliche Gebete gesprochen, und 

ihm unterdessen das Aachische Schwerdt Carls des Großen überreicht 

und angegürtet. Diar. Coronat. Caroli VI. Schmid l. c. p. 138. Pufen-

dorff l. c. IV. §. 43. de Coronat. Matthiae p. 190. Heyden Coronat. 

Maximil. II. p. 91. Maurus de Coronat. Caroli V. p. 23. de Coronat. 

Maximil. I. 

Darauf wird ihm unter durchgängigen besondern Anreden und Erklä-

rungen ein köstlicher Ring angesteckt, der Scepter in die rechte und 

der Reichs-Apfel in die lincke Hand gegeben, der Kayserliche Mantel 

angelegt, und endlich von denen 3. geistlichen Chur-Fürsten zugleich 

die Crone aufgesetzt. Schweder l. c. Part. Spec. 2. §. 33. 

Wenn dieses geschehen, giebt er die Insignien wieder zurück, und leis-

tet nochmahls einen Eyd ab, sein Regiment wohl zu führen. Limnaeus 

l.c. II, 4. de Coronat. Maximil. I. p. 38. Maurus de Coronat. Caroli 

V. p. 24. Diarium Coronat. Caroli VI. p. 43. Bilderbeck l. c. II. 5. §. 



 

 

11. Pfeffinger ad Vitr. J. P. I. 8. §. 2. p. 870. seqq. Spener l. c. IV. 3. 

§. 8. p. 45. 

Nach diesem werden ihm die Insignien abermahls vorgetragen, und er 

an seine erste Stelle begleitet. Worauf er unter fortgefahrner Messe 

das Incensum empfängt, sein Opfer bringt das überreichte Evangelium 

und Pacem küßt und endlich nach abgenommener Crone, das Abend-

mahl unter einerley Gestalt genüßet. Diar. Coron. Caroli VI. de Lude-

vvig ad A. B. 23. §. 1. de Coronatione Maximil. I. p. 38. seq. Maurus 

l. c. p. 24. Schmid Audienz-Saal p. 78. 139. Diar. Europ. Tom. I. p. 

874. Pufendorff l. c. IV. §. 43. Spener l. c. 8. p. 54. seq. 

Nach vollendeter Messe wird er mit der Crone bedeckt, von denen 

Chur-Fürsten, Gesandten und Erb-Beamten aus seinem Bet-Stuhle 

nach einem zu solchem Ende auf besondere Art zu bereiteten Throne 

geführt, von Chur-Mayntz nochmahls erinnert, daß er die Königliche 

Stelle, so er nicht durch Erb-Recht, sondern durch die Stimmen derer 

Chur-Fürsten erlanget, einnehmen und erhalten solle, und im Namen 

derer sämmt-  
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ichen Chur-Fürsten die Glückwünschung abgestattet. Darauf wird das 

Te DEum laudamus angefangen, unter Läutung derer Glocken und 

Abfeurung derer Stücken, wie auch unter beständiger Music und Zu-

ruff des Volcks abgesungen.  

Unterdessen legen die geistlichen Chur-Fürsten ihren Chur-Habit an, 

der Kayser aber schlägt etliche Standes-Personen zu Rittern, und wird 

nach diesem zum Dom-Herrn des Stiffts Aachen angenommen, des-

wegen er auch einen besondern Eyd ablegt. Nach dessen Endigung 

ihm der Kayserliche Habit biß auf Mantel und Crone wieder abge-

nommen, und der Rückweg unter Begleitung derer Chur-Fürsten, Ge-

sandten und Erb-Beamten, dabey sich nunmehro auch die geistlichen 

Chur-Fürsten finden lassen, zu Fuße über die mit Bretern belegte und 

mit Tuche bedeckte Strasse auf das Rath-Haus angetreten. Bilderbeck 

l. c. II. 5. §. 12. seq. p. 127. Diar. Coron. Caroli VI. p. 45. seqq. 

Pfeffinger ad Vitr. I. 8. §. 2. p. 872. seqq. Sprenger Institut. J. P. I. 

29. p. 174. seqq. Ferrarius de Cornat. Josephi III. 4. Heyden Coron. 

Maximil. II. p. 91. Maurus l. c. p. 24. Coron. Maximil. I. p. 39. Spe-

ner l. c. IV. 3. §. 10. 

Hierauf verrichten die Chur-Fürsten ihre Ertz-Ämter.  

Der Ertz-Marschall begiebt sich zu Pferde und reitet unter Trompeten- 

und Paucken-Schall in einen dem Kayserlichen Zimmer gegen über 

aufgeschütteten Hauffen Haber, füllet damit ein silbern Maaß und 

streicht es mit einem silbernen Streicher ab, worauf der Haber Preiß 

gemacht wird. Pferd, Maaß und Streich-Holtz fällt nach diesem dem 

Erb-Marschall zu, welcher auch bey der letzten Crönung hierinnen des 

Chur-Fürsten zu Sachsen Stelle vertrat. Freher. Rer. Germ. Tom. III. 

p. 33. Goldastus Reichs-Händel I. 8. seq. p. 11. 53. 74. Polit. Imp. P. 

III. Disc. 3. p. 273. Maurus apud Schardium Script. Rer. Germ. Tom. 

II. p. 25. Theatr. Europ. Tom. III. p. 745. Diar. Europ. Tom. I. p. 947. 

Lundorp. l. c. Tom. VII. L. VI. §. 125. p. 47. Carpzov de Lege Reg. 

Germ. II. Sect. 10. §. 34. p. 310. Ferrarius l. c. III. 4. p. 142. 

Der Ertz-Truchseß reitet vor die Küche, nimmt in einer silbernen 

Schüßel ein Stück vom gebratenen und mit Flügel Werck gespickten 

Ochsen, deckt es mit einer andern silbernen Schüßel zu, und setzt es 

auf die Kayserliche Taffel. Pferd und Schüßeln fallen gleichfalls dem 

Erb-Truchseß zu.  Freherus l. c. III. p. 33. Goldastus R. H. I. p. 74. 



 

 

III. §. 2. Polit. Imp. III. Disc. 3. p. 273. Maurus apud Schard. l. c. 

Tom. II. p. 25. seq. Theatr. Europ. Tom. III. p. 745. VIII. p. 531. Lund-

orp. l. c. Tom. VII. Lib. VI. §. 125. p. 47. Carpzov l. c. II. Sect. 10. §. 

34. p. 310. Ferrar. l. c. III. 4. p. 143. Diar. Europ. I. p. 84. 

Der Ertz-Schatz-Meister wirfft die goldene und silberne Müntzen un-

ter das Volck aus; Sein Erb-Schatz-Meister bekömmt das Pferd und 

von der Crönungs-Müntze so viel als 12. Marck Silber betragen. 

Lundorpius l. c. Tom. VII. Lib. VI. §. 125. p. 47. Theatr. Europ. Tom. 

VIII. p. 531. Diar. Europ. Tom. I. p. 947. Schweder Dissert. de Sin-

gular. Jur. Com. Palat. th. 14. p. 30. seq. 

Der 
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Ertz-Cämmerer begiebt sich zu Pferde mit dem Serviet unter dem 

Arme zu einem Brunnen, und holt in einem silbern Becken und Gieß-

Kanne Wasser so er darnach dem Kayser zum Hände Waschen anbie-

tet. Pferd, Becken und Gieß-Kanne fällt dem Erb-Cämmerer zu. 

Freherus l. c. Tom. III. p. 33. Goldastus R. H. P. I. p. 12. p. 53. 74. 

103. Polit. Imper. P. III. Disc. 3. p. 273. Maurus ap. Schard. l. c. Tom. 

II. p. 25. Theatr. Europ. Tom. III. p. 745. VIII. p. 532. Diar. Europ. 

Tom. I. p. 947. Lundorp. Act. Publ. Tom. VII. Lib. VI. §. 125. p. 47. 

Ferrarius l. c. p. 143. Carpzov l. c. p. 310. 

Der Ertz-Schencke kömmt gleichfalls zu Pferde mit einem silbern 

oder wie es neuerer Zeiten gewöhnlich, mit einen Crystallinen gedeck-

ten Becher, mit Wasser und Wein vermischt. Beydes gehört nach die-

sem dem Erb-Schencken.  A. B. 27. Freherus Rer. Germ. Tom. III. p. 

33. Goldastus Reichs-Händel. P. I. p. 54. 74. Carpzov l. c. p. 311. 

Theatr. Europ. Tom. VIII. p. 532. Ferrarius l. c. III. 4. p. 144. Pfeffin-

ger ad Vitr. J. P. I. 8. §. 3. p. 897. seqq. Bilderbeck l. c. II. 5. §. 14. 

p. 128. seqq. 

In der goldenen Bulle ist zwar die Ordnung anders, doch hat man sich 

niemahls, wie auch bey der letzten Crönung geschehen, so genau da-

ran gebunden. von Ludewig ad A. B. Tit. 27. Crönungs-Diarium 

Carls des VI. p. 49. seqq. Spener l. c. IV. 3. §. 11. 

Sonst gieng auch der Ertz-Marschall mit einem Stabe vorher, wenn 

die Speisen auf die Kayserliche Taffel getragen wurden, so aber jetzo 

der Erb-Marschall verrichtet. Spener l. c. IV. 3. §. 11. not. f. p. 78. 

Wenn diese Verrichtungen vorbey, läßt man dem Volcke weissen und 

rothen Wein springen und weiß Brod auswerffen, wobey ein unauf-

hörliches Viuat erschallt. Es pflegt auch sonst der gebratene Ochse 

Preiß gegeben zu werden, aber bey der letzten Crönung wollte man 

ihn vor die Soldaten aufheben; doch das Volck drang zu und riß Küche 

und Ochsen hinweg. Crönungs-Diarium Carls des VI. p. 50. Spener 

l. c. IV. 3. §. 11. p. 72. 76. 

Wenn sich der Kayser zur Taffel begiebt, werden ihm die Insignien 

vorgetragen, und ihm von dem Ertz- oder Erb-Schencken die Crone 

abgehoben und auf einen Neben-Tisch gesetzt. Das Tisch-Gebet wird 

von denen geistlichen Chur-Fürsten stehend verrichtet. A. B. 23. §. 1. 

Spener l. c. p. 76. seqq. 

Nach diesem tragen alle drey geistliche Chur-Fürsten den silbernen 

Stab mit denen 3. Reichs-Siegeln vor den Kayser, welche sie aber so 

fort wieder zurück bekommen. Chur-Mayntz hängt das grosse Reichs-

Insiegel an den Hals und trägt es bis nach aufgehobner Taffel, worauf 

es dem Reichs-Vice-Catnzler zugestellt wird, dem auch der silberne 



 

 

Stab, woran die Siegel vorher getragen worden, und das Pferd des  

Uberbringers zufällt. A. B. 27. §. 2. Bilderbeck l. c. II. 5. §. 15. Gold-

astus R. H. P. I. p. 12. seq. 53. Tit. 9. 74. Carpzov de Lege Regia 

11.Sect. 10. §. 34. p. 310. Lundorpius l. c. Tom. VII. Lib. VI. §. 125. 

p. 48. Theatr. Europ. Tom. VIII. p. 532. Spener l. c. IV. 3. §. 11. p. 

78. seq. 

Die Kayserliche Taffel ist nach der G. B. 6. Stuffen höher als die 
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Chur-Fürstliche, wiewohl auch dieses nicht allemahl so genau genom-

men worden, und dieselbe bey Josephi Crönung nur 4 und bey der 

letztern gleichfalls 4. Stuffen höher gewesen. Die Speisen werden von 

lauter Reichs-Grafen aufgetragen. A. B. 28. Freherus Rer. Germ. 

Tom. III. p. 34. Goldastus Reichs-Händel P. I. p. 53. 74. Lundorpius 

l. c. Tom. VII. Lib. VI. §. 125. p. 47. Schardius l. c. Tom. II. p. 26. 

Carpzov l. c. 11. Sect. 10. §. 34. p. 309. Theatr. Europ. Tom. VIII. p. 

533. Ferrarius l. c. III. 4. p. 145. Pfeffinger ad Vitr. J. P. I. 8. §. 4. p. 

902. seq. 

Die Chur-Fürstlichen Taffeln sind 1. Stuffe erhöhet, und wie des Kay-

sers Taffel mit kostbaren Himmeln bedeckt. Doch lassen sich die 

Chur-Fürsten von ihren eigenen Cavalieren auftragen und bedienen, 

auch weder vor noch nach der Taffel das Hand-Wasser reichen. Bey 

jeder Taffel ist ein besonderer Credentz Tisch. In ihrer Abwesenheit 

sietzt niemand an diesen Taffeln. Doch finden sich auf jeder drey leere 

und bedeckte silberne Schüßeln, wobey gleichfalls einige Bedienten 

zur Aufwartung stehen. Die Gesandten aber speisen in ihren Wohnun-

gen. Auf dem ebenen Boden ist auch eine Taffel vor die gegenwärti-

gen Reichs-Fürsten angeordnet, welche mit unbedeckten Haupte spei-

sen, da hingegen die Chur-Fürsten bedeckt sind. In denen Neben-Zim-

mern werden die Reichs-Grafen, hohe Ministri und Reichs-Städtische 

Deputirte gespeist. A. B. 22. 25. 26. de Coronat. Maximil. I. p. 

Maurus l. c. p. 27. Goldastus l. c. p. 74. 103. Lundorpius l. c. Tom. 

VII. Lib. VI. §. 125. p. 47. Ferrarius l. c. p. 146. seq. Schweder Intr. 

J. P. Part. Spec. Sect. I. c. 2. §. 45. 

Nach aufgehobener Taffel und gesprochenem Gebete wird dem Kay-

ser die Crone wieder aufgesetzt und er von sämmtlichen Chur-Fürsten 

und Gesandten wieder in seine Wohnung begleitet, womit das Crö-

nungs-Fest seine Endschafft erreichet. Crönungs-Diarium Carls des 

VI. p. 50. seqq. Bilderbeck l. c. II. 5. §. 15. Pfeffinger l. c. I. 8. §. 4. 

Spener l. c. IV. 3. §. 12. seq. 

Unter denen Benennungen eines Römisch-Teutschen Kaysers ist son-

derlich diese, daß er das Haupt des Christlichen Volcks oder der 

Christenheit heißt. A. B. 2.  

Wie denn auch der Pabst Anastasius den Kayser Anastasium in einem 

Briefe contra Acacium an. 497. Concil. Petri Crabbe Tom. I. p. 539. 

apud Baronium Annal. Tom. VI. p. 527. deswegen Vicarium DEI nen-

net. Widrington Apol. pro Jure Principum contra Bellarminum §. 

467. apud Goldastum Monarch. Tom. III. p. 762. 

Der Titel Haupt der Christenheit aber, welcher zwar keine Herr-

schafft aber doch eine Hoheit und Vorzug vor allen Staaten und Kö-

nigen anzeigt, wird denen Kaysern an mehr als einem Orte beygege-

ben. Gregorius II. Papa ad Leonem Isaur. Imp. Dial. de Sacris Ima-

ginibus apud Baronium Annal. Tom. IX. ad an. 726. p. 71. apud Vor-

burgium Histor. Vol IX. p. 268. Wippo Vita Conr. Sal. p. 427. Grego-

rius IX. in litt. ad Frid. II. ap. Petrum de Vinets Electores litt. ad 



 

 

Benedictum XII. an. 1338. ap. Leibnit. Cod. Juris Gent. Diplom. 

Tom. I. §. 77. p. 150. Treitsaurwein 
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von Ehrentreitz Epil. Hist. Vitae Rerumque gestar. Frid. III. et Ma-

ximil. Cothmann. ad L. I. Cod. Tom. I. Quaest. 1. §. 7. Reinking de 

Regim. Sec. et Eccl. L. I. cl. 2. c. 7. §. 18. 49. p. 123. 127. Limnaeus 

Notit. Reg. Franc. II. 6. lit. K. p. 401. Crusius de Praeeminentia III. 

2. §. 14. p. 365. Recessus Imp.Trever. et Colon. an. 1512. P. I. §. 4. 

R. J. Spir. an. 1529. §. 1. Georg. Sabinus de Elect. et Coron. Caroli 

V. apud Schardium Rer. Germ. Rer. Germ. Tom. II. p. 3. seq. Boecler. 

Notit. Imp. IV. 1. p. 68. Leunclauius Suppl. Annal. Ottoman. Schilter 

Institut. Jur. Pub. I. 3. §. 9. p. 49. IV. Tit. vlt. §. 20. p. 424. Goldastus 

Reichs-Händel P. I. Tit. 21. p. 34. 

Einige haben auch dem Kayser den Titel Christianissimus, welcher 

aber doch so viel als der erste nicht in sich begreifft, beygelegt. Amb-

rosius Epist. ad Gratianum. Leo I. Epist. 9. ad Imp. Theodos. I. apud 

Baron. Annal. Tom. VI. an. 449. p. 78. Bebelius Dissert. Apologet. ap. 

Schardium l. c. Tom. I. p. 116. et Lambecium Comment. Bibl. Vindob. 

p. 338. Pfeffinger ad Vitr. J. P. I. 4. §. 8. p. 378. seq. Spener Teutsche 

Staats-Rechts-Lehr. III. 6. §. 2. not. b. IV. 1. §. 2. p. 337. 

Uber dieses heißt er Augustus, welchen Titel, wie zuvor gemeldet, die 

ältesten Römischen Kayser schon geführt, und Carl der Große nach-

gehends gleichfalls angenommen, Friedrich der I. aber das Wort Sem-

per hinzu gesetzt. Es sollte zwar dieses Wort eigentlich Hochheilig 

oder allezeit Geheiligter heissen sollen, und zeigt seine höchste Un-

verletzlichkeit an. Orosius VI. 20.  

Wie es denn auch von Augur herzuleiten ist. siehe Augustus Tom. II. 

p. 2187. 

Im Teutschen aber hat man es durch allezeit Mehrer des Reichs ge-

geben, und es von augere oder mehren hergeleitet. Welcher Titel dem 

Kayser nur alleine in diesem Verstande zugehöret. Es wird zwar auch 

dem Römischen König der Titel Mehrer des Reichs gegeben, doch 

aber gemeiniglich ohne den Zusatz allezeit, welchen der Kayser als 

das Zeichen der Hoheit alleine führet, siehe König. (Römischer) Die-

ser Titel aber dient nunmehro, da er einmahl aufgekommen, sonder-

lich, den Kayser zu erinnern, des Reichs Hoheit und Macht zu erhalten 

und zu vermehren. Spener l. c. IV. 1. §. 2. p. 342. seq. Goldastus R. 

H. Tom. I. p. 270. Schurtzfleisch Dissert. de Augusti Titulo. Bec-

mann Syntagm. Dign. Illustr. Diss. II. c. 1. §. 5. Limnaeus Jur. Publ. 

I. §. 30. Reformatio Francof. Praefat. de an. 1442. Pfeffinger l. c. I. 

4. §. 2. p. 295. seq. Bilderbeck l. c. II. 2. §. 4. seq. 

Römischer Kayser wird er genennet, wegen der durch Kayser Otten 

den Grossen erlangten, und auf das Teutsche Reich gebrachten Herr-

schafft über Rom und dessen Haupt-Territorium Italien. Bilderbeck 

l. c. II. 2. §. 6. Spener l. c. IV. 1. §. 2. p. 340. Conring de Germ. Imp. 

Rom. 10. §. 23. de Finibus Imperii I. 9. §. 12. seq. Schweder Introduct. 

in J. P. 4. §. 16. p. 95. Schurtzfleisch de Jure Augusti in Ital. §. 7. p. 

5. de Diuis. Imp. Carolini §. 77. seqq. 

Von denen Ansprüchen auf das Römische Kayserthum siehe Römisch 

Reich. 

Der Titel Kayser ist ihm schlechter Dings eigen, und mag niemand 

anders als unser 
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Reichs-Haupt darunter verstanden werden, wenn dieser Titel alleine 

anzutreffen. Es haben sich zwar, wie schon zuvor gemeldet bisweilen 

einige andere mächtige Könige auch Kayser nennen lassen. du Fresne 

Glossar. v. Imperator. Seldenus de Titulis Honorum. P. I. §. 4. p. 32. 

Limnaeus Notit. Franc. II. 1. p. 315. Marianus Scotus ad an. 741. 

Diar. Europ. Contin. XXI. p. 127. Thuanus Hist. p. 876. Gastelius de 

Statu publ. Eur. 6. p. 108. Bilderbeck l. c. II. 2. §. 11. Rodericus a 

Flaherdy Hist. Hibern. p. 78. Chamberlayne Notit. Angl. 4. Ludouici 

de Auspicio Reg. I. §. 10. p. 49. Mariana Hist. Hispan. IX. 5. Baronius 

l. c. Tom. XI. ad an. 1055. §. 25. Conring de Finibus imp. II. 21. §. 2. 

p. 283. Schilter de Libert. Eccl. Germ. III. 12. §. 1. Mabillon. de Re 

Dipl. II. 4. p. 85. St. Olon Hist. de l’Empire de Maroc. p. 161. 208. 

Zwantzig Theatr. Praeced. I. 6. 

Und einige Neuere meynen, daß man einen Beherrscher etlicher Kö-

nigreiche gar wohl also nennen konne. Boecler de S. R.Imp. v. Impe-

rium. Spener l. c. III. 6. §. 1. not. a. IV. 1. §. 2. not. f. 

Aber sie haben diesen Titel entweder von gar keinen, oder doch denen 

wenigsten Ausländern bekommen. Spener l. c. 

Die auch denselben führen, und von denen Ausländern erhalten, wer-

den allezeit mit dem Beysatze ihrer mächtigen Lande also genennt, 

als: der Türckische oder Ottomannische, der Russische, der Chinesi-

sche, der Maroccanische Kayser. Seldenus l. c. Gastelius l. c. p. 103. 

Vittorio Siri Nella Histor. de’ correnti tempi Tom. I. Lib. I. p. 294. 

Mercure historique et Politique 1710. p. 374. Schurtzfleisch de Tit. 

Augusti §. 15. p. 25. seq. von Ludewig ad A. B. Prooem. p. 9. seq. 

Struv Syntagm. J. P. 8. §. 11. Kemmerich J. P. III. 3. §. 21. 

Darinnen ist also unserm Reichs-Haupte der Vorzug geblieben, daß es 

nicht allein den Imperator- oder Kayser- und Augustus Titel von allen 

Staaten ohne Wiederrede bekommen, sondern auch vornehmlich als 

ein Römischer Kayser verehret worden. Ja einige unserer Kayser ha-

ben so gar denen Constantinopolitanischen Kaysern denselben Titel 

verweigert. Otto Frising. Hist. I. 23. seq. II. 76. Arnoldus Lub. III. 

30. seq. V. 2. n. 8. Goldastus Constit. Imp. Tom. I. p. 285. seq. Alber-

tus Stad. ad an. 1179. p. 186. Conring de Imp. Germ. 8. §. 5. p. 59. 

Pfeffinger l. c. I. 5. §. 6. p. 416. seqq. Spener l. c. IV. 1. §. 2. 

Da auch alle Könige einander am Range gleich sind, erhellet die Ho-

heit eines Kaysers sonderlich hierinnen, daß er vor allen durch aus-

drückliche und still-schweigende Verträge, den Vor-Rang schon 

längst erhalten und noch bisher behauptet. Crusius Tr. de Praeemi-

nentia Sessione Praecedentia et vniuerso Jure Proedrias. Bremen 

1666. Jac. Godefr. Diatr. de Jure Praecentiae. von Stosch von der 

Praecedenz aller Potentaten und Republiquen in Europa. Jena 1677. 

Limnaeus J. P. II. 7. §. 25. IV. 9. §. 9. seq. 15. et c. Zwantzig Theatr. 

Praeced. Europäischer Herold II. 4. p. 688. Schütz l. c. Vol. I. Exer-

cit. 3. th. 2. p. 139. Reinking de Regim. Sec. et Eccl. Lib. I. cl. 2. c. 7. 

p. 122. Arnisaeus de Maiestate I. 2. §. vlt. Besoldus Polit. I. 2. §. 23. 
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II. 5. §. 29.  Clutenius Syll. rer. quotid. th. 9. Rumelinus ad A. B. P. 

II. Dissert. 2. th. 7. p. 670. Mylerus Addit. litt. a p. 661. Boecler. Notit. 

Imp. IV. 1. p. 68. Conring de Germ. Imp. Rom. c. 8. §. 12. p. 63. c. 11. 

§. 9. p. 107. Thomasius ad Monzambanum 1. §. 12. litt. q. p. 66. 



 

 

Pfeffinger ad Vitr. J. P. I. 2. §. 6. p. 416. seq. Bilderbeck l. c. II. 3. 

Spener l. c. IV. 1. §. 3. 

Kayser Friedrich der I. schrieb sich in einem Brief an den Pabst Adri-

anum IV. noch vor demselben und behauptete es. Nauclerus Chro-

nogr. II. Generat. 39. ad an. 1155. p. 839. seq. Mutius Chron. Germ. 

XVIII. p. 145. seq. Adpend. ad Radeuicum apud Vrstisium p. 562. 

seq. Baronius l. c. Tom. XII. ad an. 1159. §. 6. seq. Goldastus l. c. 

Tom. I. p. 263. Schreter de Libert. Eccl. Germ. V. 3. §. 3. seq. 

Egolismensis Vita Caroli M. p. 263. bezeuget, daß damahls der Kay-

ser von dem Pabst, nach Gewonheit derer alten Kayser, verehrt oder 

adorirt worden sey. Spener l. c. IV. 1. §. 3. not. d. p. 350. 

Bey der Crönung Carls des V. entschuldigte sich der Pabst selbst bey 

Annehmung derer sonst bestrittenen Ehren-Bezeugungen. Agrippa de 

Coronat. Caroli V. p. 272.  

Des Kaysers Hoheit in Ansehung der höchsten Unverletzlichkeit zeigt 

sich auch in dem Reiche darinnen, daß es jederzeit vor das entsetz-

lichste Verbrechen gehalten worden, einem Kayser an das Leben zu 

kommen. Arnoldus Lubecensis VII. 16. Beneuen. de Fambaldis Hist. 

Augustal. Roo II. 71. seqq. 

Die Teutschen sahen es auch vor besondere göttliche Gerichte an, daß 

alle diejenigen, so Kayser Adolphen umgebracht, eines unnatürlichen 

Todes sturben. Balduinus Gest. I. 4. Trithemius Chron. Hirsaug. ad 

an. 1299. Gundling Observat. Select. Tom. I. p. 116. seq. 

Der Kayser erkennt auch keinen Obern oder Richter, und kan auch in 

Ansehung dessen von keinem zur Rechenschafft gefordert, noch we-

niger Bestraffungsweise seiner Hoheit entsetzt werden. Ob aber und 

wie die Absetzung statt finde, siehe unten mit mehrern. 

Ja man hat so gar die Ehr-Furcht für des Kaysers Majestät auch auf 

seine und des Reichs Vicarien erstreckt, wie das Exempel eines vor-

nehmen Grafen, der den Ertz-Bischoff Engelbrecht zu Cölln umge-

bracht, bezeuget. Godefr. Monach. ad an. 1225. seq. p. 394. seqq. Al-

bertus Stadensis ad an. cit. desto läppischer ist also die Erzehlung 

von einem über den Kayser zu haltenden peinlichen Gerichte. Sach-

sen-Spiegel III. Art. 53. Sächsisches Weichbild Art. I. Spener l. c. 

IV. 1. §. 3. 

Ihm wird auch von denen andern Königen der Titel Majestät beyge-

legt, welchen die Kayser schon sehr frühzeitig geführt, da er hingegen 

dieselben nur Ihro Durchl. Königl. Liebden, oder Königliche Würden 

nennet. Goldastus Constitut. Imp. Tom. I. p. 149, 264, 290, 318, 343, 

379, 381. §. 35. II. p. 7, 24, 83, 86. III. p. 321, 327. seq. Mabillon. Act. 

Sanctor. Benedict. Seculi IV. P. II. p. 576. Tentzel Vindic. Censurae 

Conring. Diplom. Lindau Adpend. I. §. 11. p. 28. III. §. 8. p. 96. 

Sagittarius de Antiquit. Magdeb. p. 55. §. 90. Fürstenberg Monu-

ment. Paderborn. p. 46. Meibomius Script. Rer. Germ. Tom. III. p. 

128. Eckstorm Chron. Walckenred. p. 136. Leibnitz Cod. Diplom. 

Jur. Gent. §. 1. p. 19, 
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66, 259, 306, 459. Lehmann Chron. Spir. V. 124. p. 663. Schilter 

Scriptor. Rer. Germ. Docum. p. 54. Pfeffinger ad Vitr. J. P. I. 4. §. 9. 

p. 382. seqq. Bilderbeck l. c. II. 2. §. 14. seq. 3. §. 4. 

Ob auch gleich der Kayser in Hand-Briefen gegen ein und andern Kö-

nig mehrere Gefälligkeiten bewiesen, so ist doch nach einiger 

Meynung die Reichs-Cantzley bey ihrem Herkommen geblieben. 



 

 

Zwantzig Theatr. Praeced. I. 1. p. 2. Faber Europ. Staat-Cantzley 

XXI. p. 404. seq. 409. seq. 411. seqq. 

Doch findet man in denen neuern Zeiten, daß auch denen Königen 

vom Reiche der Titel Majestät gegeben worden. Es ist aber nicht ver-

muthlich, daß gleichfalls der Kayser hierinnen eine Änderung getrof-

fen, weil die neuen Briefe das Gegentheil bezeugen. Spener l. c. 1. §. 

4. not. b. 355. seqq. 

Ehedessen schrieben sich auch die Kayser selbst Glorwürdigst, Un-

überwindlichst und Durchlauchtigst, so aber nach diesem abgekom-

men. Becmann Syntagm. Dign. Illustr. Dissert. I. c. 4. §. 9. p. 79. seq. 

Fürstenberg Monum. Paderborn p. 114. 325. Erdmann. Chron 

Episc. Osnab. apud Meibom. Rer. Germ. Tom. II. p. 196. Goldastus 

de Consuetud. Imp. p. 121. seq. Constit. Imp. Tom. II. p. 10. seq. 47. 

74. Tom. III. ad an 801. seq. p. 146. seq. 285. Mabillon de Re Diplom. 

V. Tab. I. 25. p. 390. VI. §. 63. seq. p. 512. §. 68. p. 511. seq. §. 72. 

seq. p. 517. §. 76. p. 522. §. 78. p. 524. 577. Tentzel Vindic. Conring. 

contra Diploma Lindau 5. p. 99. Adpend. I. p. 8. 10. 13. 15. 19. 21. 

24. 31. etc. 38. 44. 55. 80. etc. Meibom. Script. Rer. Germ. Tom. I. p. 

741. seq. 744. 746. seqq. Sagittar. Antiq. Magdeb. p. 22. 24. 26. 39. 

seq. 49. 51. 54. Schatenius Annal. Paderb. IV. p. 303. 307. 311. 

Leuckfeld Antiq. Poeldenp. p. 250. Pfeffinger l. c. I. 4. §. 6. p. 370. 

seq. 

Doch hat der Kayser von andern den Titel Unüberwindlichst erlan-

get, welcher auf diese Weise keinem andern Potentaten beygelegt 

wird, Radevicus I. 7. II. 66. Freherus l. c. I. p. 425. Zwantzig Theatr. 

Praeced. I. 1. fin. Lünig Negot. Publ. Tom. I. p. 180. 

Wegen des Titels Aller-Duchlauchtigst den der Kayser von fremden 

Königen empfängt und nur Durchlauchtigst wieder gebe, soll in der 

Reichs-Cantzley eine Gewohnheit seyn. Doch lassen sich fremde Kö-

nige hierinnen nicht so genau binden, und im Lateinischen, da das 

Wort Serenissimus gebraucht wird, hat man gar keinen Unterschied 

unter den Kayserlichen, Königlichen oder Fürstlichen Titel. Spener l. 

c. IV. 1. §. 4.  

Des Kaysers Hoheit äussert sich über dies hierinnen, daß auch die 

mächtigsten Reichs-Stände ihn Allergnädigst sich aber Untert-

hänigst zu schreiben pflegen. Seckendorff teutscher Fürsten Staat p. 

2. Bilderbeck l. c. II. 3. §. 5. 

Ob nun wohl diesen Titeln nicht in äussersten Verstande nach zu ge-

hen, so wird doch niemand läugnen, daß es eine besondere Hoheit 

zeige welche alle Stände ihrem Haupt dabey zutrauen und sich ein-

müthig dieselbe zu erhalten bemühen. Spener l. c. IV. 1. §. 5. 

Desselben weitere Titel sind  

α) Erwählter Römischer Kayser. 

Das Wort Erwählt brachte erst Kayser Maximilianus I. und nannte 

sich Erwählten Röm. König ausser Zweifel weil er vom Pabst noch 

nicht gecrönet 
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war, denen Frantzös. Ansprüchen auf das Kayserthum hierdurch ein 

Ende zu machen. Weil sich auf solche Weise diese Crone, wenn nach 

denen Teutschen Grund-Gesetzen alles auf die Wahl ankäme auf den 

Römis. Kayser-Titel keine Hoffnung machen dürffte. Da sich aber 

dem ungeachtet Franckr. nicht abweisen ließ, und er mit Päbstl. Be-

willigung den Röm. Kayser-Titel angenommen hatte, schrieb er sich 



 

 

endlich Erwählt. Röm. Kayser, welchen Titel auch Carl der V. nach 

der Römis. Krönung fortgeführet und seine Nachfolger beybehalten 

haben. Bilderbeck l. c. I. 4. §. 33. 

Es ist zugleich auch dem Pabst durch diesen Titel sein Recht benom-

men worden. Denn zuvor konnte einer dem Herkommen nach nicht 

bloßhin Kayser, aber doch Erwählter Kayser heissen. Leibnitz 

Prodr. n. 5. p. 4. 

Da nun hierdurch die Wahl fest gesetzt und einer allein durch dieselbe 

zum Kayserthum gelangen konnte, musten nothwendig die Päbstl. An-

sprüche wegen der Crönung krafftloß werden. Doch findet man auch 

schon daß sich Kayser Conrad der IV Erwählt geschrieben. Cocidill. 

Diplom apud de Ludevvig Reliq. MSSCt. Diplom. Tom. II. p. 226. seq. 

Heineccius de Sigill. P. I. c. 9. §. 59. p. 107. 

Die beständige Beybehaltung desselben aber ist erst von Kaysers Ma-

ximiliani I. Zeiten an gewöhnlich. Struv Syntagm. J. P. 8. §. 10. 

β) König in Germanien 

Diesen soll gleichfalls Kayser Maximilianus zu erst aufgebracht ha-

ben. Die Ursache war vielleicht, daß dem Pabst das Recht bleiben 

sollte, einen Kayser, durch die Crönung, denen Teutschen aber einen 

König, der aber doch zugleich Kayser seyn sollte, durch die Wahl, zu 

machen. Bilderbeck l. c. II. 2. §. 12. Conring de Rom. Germ. Imp. 

Rom. c. 12. 

Uber dieses pflegen auch unsere Kayser nach dem Beyspiel anderer 

Könige ihre übrige Königreiche und Herrschafften im Titel zu führen. 

Struv l. c. 8. §. 16. Hertius de Fide Diplom. Sect. 1. §. 11. daß aber 

der Titel eines Königes von Italien nicht mit im Titel angeführt wor-

den, ist vielleicht geschehen, weil man vor Alters gemeynt, der Titel 

eines Kaysers sey viel zu ansehnlich, als daß ihm ein Königlicher an 

der Seite stehen sollte. Denn wollte man gleich davor halten, daß Ita-

lien das vornehmste Stück des Römis. Reichs gewesen, und also unter 

dem Titel des Röm. Kayserthums begriffen worden wäre, so mögte 

doch die besondere Italiänische Crönung hierbey im Wege stehen. 

Spener l. c. IV. 1. §. 6. p. 370. seqq. 

Der Kayser bedient sich auch der Redens-Art Wir. Ob nun gleich 

nicht leicht ein Reichs-Fürst anzutreffen, der nicht auch dergleichen 

gebrauchen sollte, so wird doch Niemand läugnen daß hierinnen eine 

besondere Hoheit hervor leuchte, wenn er bedenckt, daß sich die 

Reichs-Stände an den Kayser nur Ich schreiben. Bilderbeck l. c. II. 3. 

§. 5. Reichs- und Fürsten Staat Betr. II c. 5. §. 4. not. fin. Seldenus 

l. c. I. 7. §. 1. Hertius de Fide Diplom. Sect. I. §. 11. 

Ingleichen von GOttes Gnaden. 

Ob man nun wol meynen sollte daß von diesem Titel dem Kayser we-

nig Erheblichkeit zukäme, weil dergleichen auch die Reichs-Stände 

führen, und es ein unumschränckter Printz in einem Erb-Reich viel 

eher sagen mögte, so ist es doch nicht weniger eine sonderbare göttli-

che Gnade, daß die Stimmen in  
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der Kayser-Wahl auf solche Person fallen. Es ist auch unläugbar, daß 

der Kayser die allerhöchste und keinem Menschen unterwürffige 

Würde und Majestät bekömmt. Zu dem erklärt sich das Reich sehr 

fleissig dahin, daß die Chur-Fürsten wählen, GOtt allein aber dem 

neuen Regenten die Macht gebe. Pfeffinger l. c. I. 4. §. 9. p. 392. 



 

 

Seldenus l. c. I. 7. §. 2. p. 125. seq. Becmann l. c. Diss. I. c. 3. §. 6. 

seq. Hertius l. c. Sect. 1. §. 11. Struv l. c. 8. §. 16. Spener l. c. IV. 1. 

§. 7. 

Von dem Kayserlichen und Reichs-Wapen ist in denen ältern Zeiten 

nichts gewisses anzugeben. In denen ältesten Kayserlichen Siegeln ist 

bloß das Kayserliche Bildniß stehend oder sitzend anzutreffen, biß 

endlich nach dem Interregno ein oder zwey Adler neben das Kayser-

liche Bildniß gestellt, nachgehends einer alleine gebraucht, und end-

lich der einköpfigte, oder nach anderer Meynung, zwey neben einan-

der gestellte, in einen zweyköpffigten verändert worden, siehe auch 

Adler des Römischen Reichs. Tom. I. p. 522. seq. 

Woher aber dieses Wapen seinen Ursprung haben möge, findet man 

unterschiedliche Meynungen. Einige halten davor, weil der Adler de-

rer alten Römer Kriegs- und Feld-Zeichen gewesen, habe ihn Kayser 

Ludewig aus Bayern auf Anrathen seiner Italiänischen Räthe, weil ihn 

das alte Römis. Reich anmaßlich geführt hätte zum Reichs-Wapen an-

genommen. Andere wollen es von denen Persern herleiten. Ramus 

will es von einem alten Teutschen Könige, der Adler geheissen, her-

führen. Durch den doppelten oder zweyköpfigten Adler, wollen einige 

die Deutung auf die zwey gewonnenen Adler bey der Parianischen 

Niederlage, andere auf die Theilung des Kayserthums unter Constan-

tino M. andere auf den Vertrag zwischen Carln dem Grossen und 

Nicephoro und noch andere auf das Teutsche und Römische Reich ge-

macht wissen. Goldastus Constit. Imp. II. p. 140. Bilderbeck l. c. II. 

8. Ferdinandi I. Müntz-Ordnung 1559. §. 10. Nolden de Statu Nobil. 

c. 21. §. 79. p. 474. Molinaeus ad consuetud. Paris. 1. §. 21. Freherus 

ab Andlo de Imp. Rom. II. 14. p. 199. Limnaeus Jur. Publ. I. 14. §. 4. 

seqq. Cocceius Prudent. J. P. 13. §. 14. Ramus Aquilarum Imperii 

Biga Lemgo. Schweder 1718. Introduct. in I. P. Part. Spec. Sect. 1. 

c. 1. §. 16. p. 200. du May Etat de l’Empire P. I. Dial. 2. p. 95. Otto 

J. P. 4. Pfeffinger l. c. I. 5. §. 9. p. 433. seqq. Spener l. c. IV. 1. §. 8. 

Der Farbe nach ist der Adler schwartz im goldenen Felde mit goldenen 

Circkeln um beyde Köpffe. Die Tinctur derer Schnäbel, Zungen und 

Füsse sollte roth seyn, ist aber mehren Teils golden. In der rechten 

Klaue pflegt auch derselbe Schwerdt und Scepter, in der lincken aber 

den Reichs-Apfel zu halten. Die dabey befindlichen Wapen von des 

Kaysers Erb-Ländern werden nach Belieben eingerichtet. In desselben 

Brust und drum herum sind die Wapen derer Kayserlichen Erb-Staa-

ten gesetzt. Der Mittel Schild auf der Brust desselben ist bißweilen die 

Länge herab getheilt. Zur Rechten befindet sich im rothen Felde ein 

silberner Qveer-Balcken wegen Österreich,, zur Lincken gleichfalls  
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im rothen Felde ein goldenes Castell mit drey Thürmen schwartzen 

Mauer-Strichen und blauer Thür und Fenster, wegen des König-

Reichs Castilien. Um dieses Mittel-Schild hängt der Orden des golde-

nen Vließes. 

Unter denen um das Reichs-Wapen gehängten Schilden, 

• ist der oberste zur rechten von Roth und Silber achtfach quer 

getheilet, wegen des Königreichs Ungern. 

• Der zur lincken zeigt im rothen Felde ein silbernes Patriar-

chen Creutz, welches aus einer goldenen Crone hervor geht 

auf einem dreyfachen grünen Hügel, gleichfalls wegen des 

König-Reichs Ungern. 



 

 

• Der andere Schild zur lincken hat im rothen Felde einen sil-

bernen Löwen mit einem zweyfachen Creutzweise über ei-

nander geschlungenen Schwantze, wegen des König-Reichs 

Böhmen. 

• Im andern zur Rechten sieht man drey goldene gecrönte Le-

oparden Köpffe im goldenen Felde, wegen des König-Reichs 

Dalmatien. 

• Der dritte zur lincken ist von Roth und Silber gewürffelt, we-

gen des König-Reichs Croatien. 

• Der dritte zur rechten zeigt im goldenen Felde einen roth be-

kleideten Arm mit einem silbernen Säbel zum Hiebe ge-

schickt, wegen des König-Reichs Sclavonien. 

• Der vierdte zur lincken hat im röthen Felde einen silbernen 

Queer-Balcken wegen des Ertz-Hertzogthums Österreich. 

• Das vierdte zur rechten ist von Golde und blau sechsfachs 

schrägrechts gestreifft mit einer rothen Einfaßung wegen des 

Hertzogthums Burgund. 

• Im fünfften Schilde zur lincken findet sich im grünen Felde 

ein silberner ungeflügelter Greiff aus dessen Rachen und Oh-

ren Feuer geht, wegen des Hertzogthums Steyermarck, 

• Im fünfften zur rechten findet man einen blauen roth gecrön-

ten Adler, welcher einen von Silber und Roth gewürffelten 

halben Mond mit über sich gehenden Spitzen auf der Brust 

hat, wegen des Hertzogthums Crayn. 

• Im untersten Schilde ist ein rother Adler mit goldener Cron 

und Klee-Stengeln in denen Flügeln im silbernen Felde an-

zutreffen, wegen der gefürsteten Grafschafft Tyrol. 

Die sechs ersten Schilde sind mit geschlossenen Cronen, der siebende 

mit dem Ertz-Hertzoglichen und die folgenden, bis auf den letzten, 

welcher unbedeckt ist, mit Fürsten Hüten bedeckt. Uber dem Reichs 

Adler schwebt die Kayserliche Crone, das gantze Wapen aber ist mit 

einem Lorbeer Crantz umgeben. Trier Einleitung zur Wapenk. p. 227. 

seqq.  

Bisweilen befindet sich auch das gantze Wapen auf der Brust des Ad-

lers und sind keine Seiten Schilde aber wohl Wapen-Halter anzutref-

fen. Imhof Notit. Proc. Imp. I. 1. §. 5. 

Es bekömmt aber der Kayser mit seinem Amte zugleich die Majestät, 

als welche die höchste von GOtt eingesetzte Gewalt zu regiren und zu 

schützen in sich begreifft Cocceius J. P. 21. §. 2. 

Sie gründet sich auf die Verträge, wordurch ihm seine Pflichten, zu-

gleich aber derer Stände Rechte vorgehalten werden. Es kan sich keine 

eintzige Eigenschafft der Majestät zeigen, die nicht in ihrer Maße auch 

hier anzutreffen, und diese Amts Majestät zugleich als eine vollkom-

mene darstellen sollte. Wollen die Staats verständigen, daß die Ma-  
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jestät die höchste, vollkommene und keine Menschlichen Gesetzen 

unterworffene Gewalt sey, so darff man deswegen bey der Kayserli-

chen Amts-Majestät nicht dem geringsten Zweifel hegen. 

Der Kayser hat, in so ferne ihm das Reichs seine gehörigen Rechte 

übergeben, die höchste Gewalt im Regiren und Schützen. Das Reich 

maßt sich in denen Rechten desselben, so Vortrags mäßig ausgeübt 

werden, keines Erkänntnisses an. Die vollkommene Majestät äußert 



 

 

sich in allem, was das Reich in seiner Verfassung anlanget. Es ist auch 

kein eintziges Reichs Majestäts Recht, da nicht der Kayser das vor-

nehmste bey dessen Beschlüssung und Ausübung zu thun hätte. Daß 

er keinem unterworffen sey, zeuget sich, in so weit es Vertrags mäßig 

ist in Ausübung seiner Rechte und Befugnisse. Die Verträge, so er ein 

Mahl so eingegangen, betreffen nicht Rechte, die man ihm völlig über-

lassen, sondern die Gerechtsame, so sich das Reich vorbehalten. Die 

Anmassung derer letztern hindern seine Vergleiche, durch welche 

nach dem Rechte der Natur auch der freyeste Printz verpflichtet ist. 

Auch steht denen Eigenschafften der Kayserlichen Majestät nicht im 

Wege, daß das Reich die Kränckung seiner Recht zu ahnden oder auf 

eine Erklärung anzutragen gewohnt ist, weil auf solchen Fall die Ma-

jestät ausser ihren Schrancken getreten, und auch ein Niederer einen 

Höhern, mit dem er einem Vertrag gemacht, zur Rede stellen, und 

wenn er das Vermögen besietzt desselben Kränckung ahnden kan. Es 

thut auch nichts zur Sache, daß das Reich kan genöthigt werden die 

zum höchsten Nachtheile gemißbrauchte Majestät von sich abzuthun, 

weil eine Majestät, so lange sie seyn soll und kan, dieselbe ist, ob sie 

gleich gestalten Sachen nach aufhören kan. 

Es kan auch niemanden befremdlich vorkommen, daß dem Kayser ein 

Amt beygelegt wird, wenn man bedencket, daß es eine Bürde einer 

gewisser pflichtmäßigen Verwaltung ist, so einem entweder aufgetra-

gen oder auch von einem selbst willig übernommen worden. Zu dem 

bedient sich die Teutsche Reichs Schreib-Art selbst dieser Benen-

nung, und die Kayser haben sich derselben auch neuerer Zeiten 

niemahls geschämet. Capitul. Josephi Prolog. et Art. 1. Capit. Caroli 

VI. Prol. et Art. 1. Limnaeus ad Capit. Caroli V. Art. 1. p. 128. A. B. 

Prooem. Tit. 7. §. 1. Tit. §. 1. Zenocar a Schauenburg de Vita Caroli 

V. III. p. 167. Reichs-Abschied 1532. Tit Concilium betreffend etc. §. 

5. R. A. 1541. Prol. R. A. 1544. Prol. et Tit. Wir haben etc. §. 63. 

Erstlich etc. §. 77. R. A. 1555. Prol. v. Ihrer Liebden? et Und so aber-

mahls etc. §. 67. R. A. 1567. So hätten Wir §. 42. R. A. 1559. Prol. 

Als weyland etc. R. A. 1566. Prol. Als wir uns etc. 

Er hindert auch nicht, daß ein Amt einem Niedrigern von einem Hö-

hern aufgetragen werde, sintemahl in Teutschland vor Zeiten Stiffter, 

Städte und andere schwache Stände denen Mächtigern, ihren Schutz 

angetragen, und sich wegen des zu übernehmenden Amts, ihrer oblie-

genden Pflichten halben mit ihnen verglichen haben, auch das Gegent-

heil zeigen. Tolner Cod. Diplom: Palat. n. 103. p. 74. n. 38. 

S. 183 
323 Kayser 

p. 33. n. 27. p. 23. Diplomatar. Garst. ap. de Ludevvig Reliq. MSSCt. 

Diplom. Tom. IV. p. 20. Diplomatar. Miscell. apud de Ludevvig l. c. 

Tom. IV. p. 254. seqq. 

Das Kayserliche Amt zeigen auch die obliegenden Pflichten, Rechte 

und Befugnisse, ingleichen daß es krafft derer Verträge im äußersten 

Nothfalle, nicht von aller Rechenschafft frey ist.  

Die Rechte des Kaysers beziehen sich auf das Haupt Regiment, theils 

des gesammten Reichs ein so ferne es ohne die eintzeln Staaten be-

trachtet wird, theils derer Ständte und Staaten desselben an ihnen 

selbst. Beyderley Rechte verhalten sich der Gestallt gegen einander, 

daß sie der Kayser theils mit Zuzühung derer Stände, theils ohne die-

selben auszuüben hat. Jenes bezeuget des Kaysers gemessene, dieses 

aber desselben vollkommene und unumschränckte Gewalt. Alle dem 

Kayser zustehende Rechte aber sind nach der Einrichtung und 



 

 

Beschaffenheit der Kayserlichen Majest. zu beurtheilen. Was die Ver-

träge dem Kayser in der Absicht auf des Reichs Nutzen und der Stände 

Landes-Hoheit nicht aberkennen, dessen hat er sich als seines befug-

ten Rechts zu bedienen.  

Nebst denen Kayserlichen Rechten sind auch gewisse Pflichten zu fin-

den, welche auch der freyeste Printz bey seiner Regirung in acht zu 

nehmen hat. Doch ist hierbey dieser Unterscheid, daß dieselben dem 

Gewissen eines unumschränckten Printzen allein überlassen, dem 

Kayser aber durch gewisse Vergleiche vorgeschrieben worden. Die 

Kayserlichen Pflichten beziehen sich gleichfalls theils auf die ge-

sammte Reichs Verfaßung, theils auf die besondern Staaten. Sie be-

stehen auch theils im Thun, theils im Nicht Thun.  

Die Pflichten in Ansehung des gesammten Reichs sind,  

• dasselbe nach denen Gesetzen zu regiren und schützen; 

• die Grund-Gesetze selbst in achtzunehmen; 

• nicht zu gestatten, daß andere dawider handeln; 

• der Christlichen Kirche, darunter auch die Protestirende sich 

befinden, Schutz zu leisten; 

• die Advocatie oder Schutz Gerechtigkeit derer Stiffter gehö-

rig zu besorgen; 

• die Reichs Rechte überall aufrecht zu erhalten; 

• die Reichs Verfaßung bey ihrem Wesen zu erhalten 

• sich nicht einer willkührlichen Herrschafft im Reiche noch 

auch eines erblichen Regiments anzumaßen, 

• seinen Sitz nicht ausser Teutschland zu verlegen; 

• derer Stände Mit-Regirung auf dem Reichs-Tage nicht zu 

hindern, 

• sich keiner Schatzung oder Gesetz-Gebung im Reiche anzu-

nehmen; 

• keinen Reichs-Kríeg anzufangen; 

• dem Reiche keinen neuen Stand aufzudringen; 

• niemand ohne ordentliche Rechts-Verfahrung in die Acht zu 

erklären u. s. w. 

Die Pflichten in Ansehung derer einzelne Staaten sind:  

• Derer Stände Gerechtsame, sonderlich die Landes-Hoheit in 

acht zu nehmen und nichts dagegen zu verhängen; 

• nicht zu leiden, daß sich die Landsassen ihres gebührenden 

Gehorsams entbrechen, oder bey dem Kayserlichen Hofe ge-

gen die Landes-Herrn und Landes-Verfassung ungebührli-

chen Schutz suchen; 

• die Stände nicht mit Durch-Zügen und Quartieren zu be-

schweren; 

• auf ihrem Grund und Boden keine Vestungen anzulegen; 

• ihre Post-Rechte nicht zu schmälern; 

• in denen Lehen nichts zu ihrem  
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    Nachtheile vorzunehmen, 

• u. s. w. 

Spener l. c. IV. 4. 



 

 

Aber wieder auf die Rechte zu kommen, so sind die dem Kayser vor-

behaltene und allein heimgewisene oder Reseruat-Rechte solche Ge-

rechtsame, die das Reich dem Kayser allein vorbehalten, dieselbe 

nach dem Herkommen und Sinne derer Verträge mit höchster Gewalt 

auszuüben. Titius l. c. V. 3. §. 20. Kemmerich l. c. V. 5. §. 22.  

Es ist aber große Behutsamkeit anzuwenden, daß man nicht in Anse-

hung dieser Rechte auf einer Seite der Sache zu viel oder auf der an-

dern zu wenig thue. 

Unter denen die das gantze Reich angehen, ist  

• das Recht Reichs-Tage auszuschreiben, Heerden, 

Grundfeste des H. Röm. Reichs St. I. Doch haben die 

Churfürsten Zeit und Ort anzusetzen, und gehört also die-

ses mehr unter die Kayserlichen Fürstlichen Rechte.  

• Auf Reichs-Tagen den Vortrag zuthun. Monzambanus 

V. §. 26. von Heerden l. c. St. II. c. 1. p. 54. Lundorp. Act. 

Publ. Tom. IV. Lib. IV. c. 44. §. 2. Tom. VII. Lib. VI. §. 

136. Tom. VIII. Lib. IX. c. 238. §. 1. Theatr. Europ. IX. p. 

857. Europ. Herold Tom. I. p. 963. Pfeffinger l. c. IV. 1. 

§. 47. 

• Das Recht alle Reichs Tage und Reichs Versammlun-

gen zu besorgen, in so ferne es nicht die Berathschlagun-

gen und Raths-Gänge, sondern die Eröffnung des Reichs-

Tages, Reichs Schlüsse und andere wichtige Handlungen 

angeht. Monzamb. l. c. von Heerden l. c. St. III. c. 2. p. 

173. 

• Ferner das Recht der Haupt-Stimme auf denen Reichs-

Tagen, sintemahl ihn nicht die meisten Stimme binden, 

sondern nur zu einem Reichs-Gut-Achten dienen, wobey 

er seine Meynung eröffnen und mit denen Ständen zu ei-

nem Reichs-Schlusse kommen kan. Kulpisius ad 

Monzamban. II. 5. §. 26. Lundorp. Act. Publ. Tom. XI. 

Lib. XII. 127. §. 22. Europ. Herold. Tom. I. p. 832. von 

Heerden l. c. II. 9. Rhetius Inst. J. P. II. 24. §. 16. Boecler. 

Notit. Imp. XXI. 1. §. 14. Pfeffinger l. c. 1. §. 74. 76. 80. 

• Ingleichen zu allen Reichs-Schlüssen, Reichs-Abschie-

den und Satzungen den Namen zugeben. Stammler de 

Reseruatis §. 33. Pfeffinger l. c. IV. 1. §. 98. Spener l. c. 

I. 6. §. 1. not. c. 

Würde auch unvermuthet das Reich mit Kriege angegriffen, oder ent-

stünde eine gefährliche Unruhe, da ein geschwinder Rath nöthig wäre, 

so ist der Kayser befugt,  

    des Reichs Sicherheit und Ruhe-Stand mit Gewalt und eiligst 

zu schützen und wieder herzustellen. Er mag sich krafft dieses Ge-

rechtsames aller dem Reiche unnachtheiliger Hülffe bedienen. Capi-

tul. Caroli V. Art. 11. Ferdinandi I. Art. 10. Maximiliani II. Art. 7. 

Rudolphi II. Art. 10. Matthiae Art. 11. Ferdinandi II. Art. 9. Ferdi-

nandi III. Art. 11. Ferdinandi IV. Art. 11. Leopoldi et Josephi Art. 

13. Caroli VI. Art. 4. Lampadius de Republ. III. 19. §. 17. Limnaeus 

ad Capit. Caroli V. Art. 11. Nitzsch ad Capit. Josephi. Art. 13. §. 5. 

Lundorp Act. Publ. Tom. X. Lib. XI. c. 46. Pfeffinger ad Vit. II. 2. §. 

69. 

Ist kein Reichs Tag versammlet und es werden fremde Gesandt-

schafft an den Kayser und das Reich zugleich abgelassen, so hat 

er das Recht dieselben anzunehmen  
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und zu hören. Doch muß ihre Abfertigung auf einen Reichs Tag ver-

schoben werden. Sind es aber bloße Staats-Gesandschafften, so 

sind sie dem Kayser allein zur Abfertigung zu überlassen. Wie er 

denn auch im Namen des Reichs dergleichen wieder schicken kan, 

ohne sich mit denen Ständen des Reichs darüber zu besprechen. 

Reichs-Abschieds zu Augspurg an. 1559. §. 1. seqq. Burgoldensis 

ad Instrum. Pacis P. I. Disc. 10. §. 11. Hippolytus ad Lapide de Rat. 

status I. 14. Sect. 2. Conring de Republ. Exerc. 8. et de Negot. Imp. 

Conuent. th. 97. seqq. Schweder Introd. in J. P. Part. spec. Sect. 1. c. 

28. §. 4. de Ludevvig de Jure adlegandi Ord. S. R. I. 2. §. 10. Leh-

mann Chron. Spir. VII. 124. Lundorp. l. c. Tom. IV. Lib. IV. c. 43. 

Lampadius Polit. Reichs-Händel Art. 48. p. 192. Pfeffinger l. c. III. 

2. §. 70. seqq. Spener l. c. II. 12. §. 2. not. d. e. 

Zu des Kaysers Reseruat Rechten gehört auch die Ober-Herrligkeit 

und Lehnbarkeit ausser denen eigentlichen Reichs Grentzen zu 

versorgen. Wie denn der Titel Römischer Kayser, auch so gar die 

Herrschafft über den Pabst, die Stadt Rom und das Patrimonium Petri 

in sich begreifft. Limnaeus ad A. B. obseruat. 7. ad Prooem. Conring 

de Fin. Imp. II. 2. Wurmbrand de Foro S. R. I. Princip. 3. §. 2. 

Schurtzfleisch de Diuis. Imp. Carol. §. 78. Pfeffinger ad Vitr. J. P. 

I. 4. §. 3. p. 296. 319. Bilderbeck l. c. II. 2. §. 9. Bzouius Annal. Supp. 

ad an. 1327. Lambecius Addit. VIII. ad Lib. III. de Bibl. Vindob. p 

327. seqq. Jäger Roma cum Regno Italiae Carolo VI. vindicata. Bu-

der. Vindic. Jur. Imperat. adu. Vrbis Romae Episcopum. Bodinus de 

Republica I. 9. n. 136. Vulteius I. de Feudis. 4. n. 9. Mylerus ad Ru-

melin. ad A. B. P. II. Dissert. 5. Coroll. 1. Goldastus Reichs-Händel. 

Praef, Titius Spec. Jur. Publ. I. 6. §. 36. Horn J. P. 4. §. 4. Spener l. 

c. II. 9. §. 4. not. d. e. III. 2. §. 2. not . d. e. f. g. 

Weiter, die Kayserliche und Reichs-Hof-Ämter, doch an teutsche 

Standes Personen, zu vergeben. Capitulatio Leopoldi Art. II. Jo-

sephi Art. 39. Caroli VI. Art. 23. Horn J. P. 44. §. 1. 

Bey denen Reichs Gerichten bestellt er den Reichs-Hof-Rath, und 

bey der Reichs-Cammer die Cammer-Richter und 4. Praesiden-

ten. Pax Osnab. Art. 5. §. 53. Capitul. Caroli VI. Art. 24. Pfeffinger 

l. c. III. 2. §. 65. p. 344. seq. Schütz J. P. Vol. I. Exerc. 2. th. 7. Fritsch 

ad Limnaeum IX. 4. §. 5. 

In Ansehung der Gerichtbarkeit steht ihm die letzte Instanz zu. In 

welcher Maße er bey dem Reichs-Hof-Raths der höchster Reichs 

Richter ist. Kayserl. Hof-Gerichts-Ordnung. 

Zu diesen Reseruat Rechten gehöret auch die Schutz-Haltung des 

Pabstes und der Christlichen Kirche. Wiewohl Titius J. P. V. 3. §. 

72. in Ansehung des Pabsts, wenn man nicht das Vice-Deat voraus 

setzt, diesen Schutz mehr vor eine Bürde als Gerechtsam halten will. 

Ingleichen, das Gerechtsam, alle Geistliche und Weltliche Stände 

und Lehns Leute zu belehnen. 

Das Recht alle 
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Standes Erhohungen in und ausserhalb Reichs zu versehen. Otto 

J. P. II. p. 231. Stammler de Reseruat. Imp. §. 52. p. 259. Bilderbeck 

l. c. II. 6. p. 171. seqq. 



 

 

Wiewohl ihm darinnen auch die Hände einiger Massen gebunden sind, 

daß denen alten Häusern und nach Beschaffenheit derer übrigen Um-

stände, auch andern Häusern nicht zu nahe getreten werde. Capit. Le-

opoldi et Josephi Art. 43. 44.  

Daß er Könige zu machen befugt sey, zeigen unterschiedliche Exem-

pel. Regino ad an. 890. Otto Frising. Chron. VI. 11. p. 124. Ademarus 

Chron. ap. Labbuam Bibl. MSSCt Tom. II. p. 168. Horn Orb. Imp. 

Per. III. de regno Vngar. Per III. §. 2. p. 12. Helmoldus Chron. Slau. 

49. Schurtzfleisch Hist. de vet. Regno. Populoque Burgund. 1. §. 2. 

Europ. Herold Tom. II. P. I. c. 7. Pfeffinger l. c. I. 5. §. 8. Brunne-

mann Jurispr. publ. p. 91. Schweder J. P. Part. spec. Sect. 1. c. 7. de 

Ludevvig de Auspicio Reg. 

Daß auch freye Printzen in Europa, die den Königlichen Titel nach 

eigenem Rechte annehmen können, sich zu erst um Kayserliche Er-

känntniß zu bewerben pflegen, damit sie andere Könige um so viel 

weniger davor anzunehmen bedencken tragen, zeigt das letzte Exem-

pel von Preussen. 

Ob aber auch der Kayser mächtige Churfürsten in Ansehen ihrer 

Lande zu Königen erklären könne? ist eine andere Frage. Doch kan 

ihm dieses auch wohl nicht abgesprochen werden, wenn nur dadurch 

keinem von denen ältern Häusern zunahe getretten wird. Churfürsten, 

Hertzoge, Pfaltz-Grafen, Fürsten, Grafen und Frey-Herrn zu machen 

gehört dem Kayser alleine zu, doch muß er hierinnen Reichs-Sat-

zungs-mäßig verfahren: Hertzoge und Pfaltz-Grafen werden auch 

nicht leicht gemacht, weil sie doch denen alten Fürstlichen Häusern 

würden nachgehen müssen. 

Hat der Kayser in Italien Fürsten oder Grafen gemacht, so hat sich das 

Reich wenig darum bekümmert, weil so leicht keiner daselbst nach 

der Reichs-Standtschafft streben wird. Haben auch andere, als Pohlen, 

Ungern u. d. g. Reichs-Gräfliche oder Fürstliche Würden begehrt, so 

hat sich das Kayserliche vorbehaltene Gerechtsam nicht weiter er-

streckt, als in so ferne sie sich die Annehmung solcher Würden zu 

verantworten getrauen dürffen. Struv l. c. 11. §. 6. seq. 

Gegen die Verleichung des nidern Adels pflegt ein Reichs-Stand sel-

ten etwas anzuwenden, wo er aber sähe, daß seine Unterthanen dessen 

mißbrauchten, so kann er sie zwingen ihr, Verfahren bey ihm zu recht-

fertigen und wiedrigen Falls sich der unzeitigen Ehrsucht zu enthalten. 

Wenn auch der Kayser einige in den höhern Adel als in den Fürsten 

oder Grafen-Stand erhebt, so geschicht es doch der Landsasserey ohne 

Schaden. Wenn er auch einige zu Comitibus Palatinis oder Reichs-

Hof-Pfaltz-Grafen erhebt, so wird dieses nicht in geringsten von ei-

nem Reichs-Stande angefochten, weil sie nicht leicht der Landes-Ho-

heit Eintrag thun. Sollte es aber doch geschehen, können die Landes-

Herren Verfügung thun, wie weit sie sich ihres Rechs in ihren Landen 

bedienen dürffen. 

Was aber Reichs Hof-Pfaltz-Grafen sind, siehe den Titel Pfaltz-Graf. 

Ferner gehört zu des Kay- 
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sers vorbehaltene Rechten, denen Reichs-Ständen wegen ihres Al-

ters Erlaubniß zu geben, oder einen und den andern, so entweder 

ausser der Ehe, oder aus ungleicher Ehe gezeugt worden, vor ächt 

zu erklären. Struv l. c. 12. §. 6. Stammler de Reseruat. Imp. §. 57. 

n. 8. Bilderbeck l. c. II. 6. p. 177. seq. Rhetius Jur. Feudal. Kinschot 



 

 

Tr. de Legitimatione §. 3. Reinking l. c. Lib. I. cl. 5. §. 128. Besoldus 

de Regal. 2. n. 1. Sixtinus de Regal. Lib. I. c. 2. §. 20. Rosenthal de 

Feudis c. 5. concl. 2. §. 4. 

Uber derer Reichs-Stände Rang und Vorsitz zu erkennen. 

Arnoldus Lubec. III. 9. Schweder J. P. Parte Spec. Sect. I. c. 10. §. 

15. Reichs Absch. von an. 1654. §. Als sich auch. 196. R. A. 1570. §. 

161 seq. R. A. 1567. §, Als sich auch noch etc. 68. R. A. 1566. §. Als 

sich auch noch etc. 179. R. A. 1541. §. Wir sollen und wollen auch 

etc. 80. R. A. 1500. Tit. Wie die Irrung der Session etc. 52. Struv. l. 

c. II. §. 35. Horn l. c. §. 30. 

Derer Reichs Stände Erb-Verbrüderungen und Verträge zu be-

stätigen. Pax Osnab. Art. 8. §. 1. Capitul. Caroli VI. Art. 1. 6. Gailius 

II. obseruat. 127. §. 5. Heigius P. I. P. I. qu. 23. n. 24. Clapmar. Ar-

can. Rerumpubl. II. 21. Multzius Corp. J. P II. 13. §. 2. v. 30. 

Ohne der Reichs-Stände Nachtheil allerley Priuilegia und Frey-

heiten, die im gantzen Reiche gültig, zu ertheilen. Limnaeus l. c. II. 

19. Bilderbeck l. c. II. 6. p. 177. 

als 

Eiserne oder Anstands-Briefe zu geben. Rebuff de litt. dilator. de 

Freudenberg de Rescr. Morator. Schröder de Quinquennal. Wehner 

Obseruat. Pract. v. Anstands Briefe. 

Ehrlose Personen ihres Schandflecks zu befreyen. Rosenthal l. c. 

5. concl. 2. §. 5. Hermes Fasc. J. P. II. §. 120. Besoldus de Jur. Maj. 

4. Reinking l. c. Lib. I. cl. 5. c. 6. Schütz J. P. Vol. I. Exerc. 3. th. 21. 

litt. m. 

Schutz und Schirm-Briefe zu ertheilen, du Fresne Glossar. v. Mun-

deburdis. Böckel. de Jure protect. et clientel. Lübeck 1656. Engel-

brecht Dissert. de Salva Guardia. Helmstädt 1702. Multzius Corp. 

Jur. publ. II. 6. p. 321. 

Stadt Recht zu verleihen, wird gleichfalls unter die dem Kayser ei-

gene Gerechtsame gerechnet, welches aber ietzo mit derer Reichs-

Stände Landes Hoheit verknüpfft ist. Limnaeus J. P. II. 9. Böckler 

Notit. J.P. IV. 1. Besoldus de Regal. 7. §. 2. et Thesaur. Pract. v. Stadt, 

Stadt-Recht. p. 900. Lincker Anal. ad Schvvederum. l. c. Part spec. 

Sect. I. c. 18. §. 3. Multzus de Majest. Imp. I. 24. n. 16. 

Ferner 

öffentliche Messen anzulegen. Besoldus Thesaur. Pract. voce Meß. 

Jahrmackt. Dietherr Contin. h. v. Wehner Observat. Pract. V. Messe. 

p. 357. Rudinger Singular. Obseruat. Jur. Centur. III. obs. 57. p. 659. 

Multzius Corp. Jur. publ. II. 10. p. 426. Van der Graff de Regalibus 

Tit. de Nundinis. 

Die Reichs-Posten zu versehen. Hornigk de Regali Postarum Jure 

Ackold Unterricht von dem Post Regal derer Chur- und Fürsten des 

H. Röm. Reichs. Cesareus Turrianus im Glorwürdigsten Adler  

Ockelius de Regali Postarum Jure Elect. et Princ. Imp. Becmann de 

Jure Postarum. Jena 1664. Meybusch de 
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Regali Postarum Jure Straßb. 1667. Lünig Grundfeste Europ. Poten-

zen. II. p. 188. seqq. Schweder Jur. Publ. Sect. 1. c. 18. §. 6. seq. 

Horn. J. P. 44. §. 14. 

Die Sicherheit derer öffentlichen Heer-Strassen zu besorgen schei-

net dem Post-Rechte anhängig zu seyn. Wo also dieses dem Kayser 

zustehet, gehört ihm das andere auch. Fritsch de Regali Viarum publ. 



 

 

Jure. Bechmann Dissert. de Jure Viarum. Jena 1670. Reichenbach 

Dissert. de Regali Viarum publicarum Jure. Heidelberg 1679. Struv. 

Syntagm. J. P. 12. §. 20. 

Fremder Potentaten Werbungen auf teutschen Boden zu gestatten 

wird gleichfalls unter die dem Kayser eigenen Rechte gezählet. Es ist 

aber sonderlich, in so ferne es die höhern Stände anbelangt, sehr ein-

geschränckt. Reichs-Abschied 1570. §. 7. seq. 1582. §. 31. seq. Capit. 

Josephi. Art. 15. Capitulatio Caroli VI. Art. 4. Carpzov de Lege Re-

gia Germanorum. c. 13. Sect. 9. n. 12. Stammler de Reseruat. Imp. §. 

64. etc. Horn Dissert. de Libert. Germ. exteris milit. Tit. 39. 

Das Müntz Recht ward vor Zeiten auch darunter gerechnet. Heutiges 

Tages schlägt noch der Kayser, und in seinem Namen die Reichs-

Ständte, Reichs-Müntze; doch hat jeder ansehnliche Reichs-Standt 

seine eigentliche Müntz-Befugniß. De Ludvvig ad Frid. II. A. B. p. 

543. seq. Müntz-Ordnung 1559. §. 177. 

Vniuersitaeten im Reiche zu errichten, und mit gewöhnlichen 

Rechten zu begaben. Middendorpius de Academiis orbis vniuersi ea-

rumque origine et progressu. Bocerus de Regalibus 2. n. 121. Sixtinus 

de Regalibus I. 2. n. 26. Einsiedel de Regalibus 2. §. 15. p. 211. 

Carpzov. de Regal. 2. Regal. 13. p. 81. Besoldus de Regal. 7. §. 11. 

Stephani de Jurisdict. III. 2. n. 1. Clutenius Syllog. Rer. th. 121. litt. 

d. Vulteius de Feudis. I. §. 7. p. 69. Reinking de Regim. Sec. et Eccl. 

Lib. I. cl. 5. c. 6. §. 9. p. 616. Boeclerus l. c. 1. §. 2. p. 289. Rhetius 

Instit. J. P. 1. 4. §. 63. p. 178. Schilter Institut. J. P. I. 15. §. 8. p. 169. 

Kulpisius ad Monzamban. II. 5. §. 27. Münchmayr J. P. 5. §. 12. p. 

85. Seckendorff Teutscher Fürsten-Staat II. 44. §. 4. p. 311. Cocceius 

Prudent. J. P. 23. §. 25. Schweder Introd. J. P. Part. Spec. Sect. I. c. 

6. §. 4. p. 318. Multzius Corp. Jur. Publ. II. 23. §. 4. p. 370. Struv. 

Syntagm. Jur. Publ. Exercit. 11. §. 23. p. 231. Horn J. P. 41. §. 34. 

Aller Orten im Reiche gültige Gerichts Schreiber oder Notarien 

zu machen. Innocent. in c. cum tabellio etc. 15. n. 2. X. de Fide Inst-

rum. Otto J. P. 11. p. 339. du Fresne Glossar. v. Notarii. 

Das Recht der ersten Bitte oder primariarum precum. Joannes a 

Chokier de Jure primar. precum. Fritsch Tr. de Imperiali primaria-

rum precum Jure. Schröter Dissert. de primariis precibus. Jena 1669. 

von Stöckken. Diss. de Precibus primariis. Straßburg 1673. Mülde-

ner de Jure naturali prmariarum precum. Feltzius Diss. de Imperiali 

et Regali primariarum precum Jure. Mayen Tr. de Jure primariarum 

precum. Cortrei. Repraesent. Juris primar. prec. Sacratiss. Imperat. 

Romano-Germ. sine praeuio Pontif. adsensu competentis. Franckfurt 

am Mayn 1706. 
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Gribner Dissert. de primariis precibus Imperialibus. 1707. 

Diese vorgemeldete Reseruat-Rechte, sind diejenigen, so von denen 

Meisten dem Kayser beygelegt werden. Die nachfolgende aber, die 

theils unter die Rechte gehören, so der Kayser mit denen Churfürsten 

oder dem gesammten Reiche aus zu üben hat, oder theils noch sehr 

zweifelhafftig sind, werden ihm von einigen zugeschrieben, von eini-

gen aber nicht, als: 

das Recht der Öffnung und Atzung Arumaeus de Comit. 5. n. 75. 

Magerus de Aduocatia armata. 10. n. 128. Stephan. de Jurisdict. Lib. 

II. Parte I. c. 14. n. 128. Binder de Jure Alberg. concl. 7. Litt. a. 



 

 

Vitriarius J. P. apud Pfeffinger. III. 19. §. 101. 102. 123. 124. Horn 

J. P. 44. §. 25. 

Die Eydschwür zu erlassen. Arnis. de Jur. Majest. II. 6. Schütz Vol. 

II. d. 8. th. 16. Litt. c. Mynsinger C III. O. 99.  Schweder l. c. Part. 

Spec. Sect. 1. c. 14. §. 15. Myler de Stat. Imp. 44. n. 4. Titius J. P. V. 

3. §. 73. 

Bey schwerer oder unmüglicher Vergleichung derer Stimmen auf 

dem Reichs-Tage, einen Macht Spruch zu thun. Auctor der 

nothwendigen Erinnerung contra die Donawerth. Inform. p. 61. Ar-

umaeus de Comit. 8. n. 84. Reinking l. c. II. cl. 2. c. 5. n. 45. Stamm-

ler de Reseruat. §. 30. seq. Bertram de Comit. th. 74. Sluterus ad 

Hipplolyt a Lapide P. I. c. 16. Sect. 1. n. 3. c. 4. Sect. 2. n. 14. Titius 

l. c. V. 3. §. 79. Paurmeister de Jurisd. II. 2. n. 63. seq. Lampadius 

de Republ. Carpzov de Lege Reg. c. 5. Sect. 1. n. 19. seq. Otto J. P. 

13. p. 482. seq. 

Einen Geächteten aus der Reichs-Acht zu nehmen und in vorige 

Rechte zu setzen. Stammler l. c. §. 58. Lyncker de Consensu Elect. 

§. 15. Horn Jur. Publ. 44. §. 25. Schweder l. c. Part. Spec. Sect. 1. c. 

21. §. 7. Kemmerich l. c. V. 8. §. 69. Blum Process Cam. Tit. 77. §. 

35. 

Priuilegien de non adpellando, euocando, electionis Fori und s. w. zu 

verleihen. Reichs-Abschied 1654. §. 115. seq. Pax Osnab. Art. 10. 

§. 12. Capitul. Caroli VI. Art. 18. Struv. l. c. 24. §. 26. Kemmerich 

l. c. V. 8. §. 96. 

Uber Reichs-Fahn-Lehn zu erkennen. Buxtorff ad A. B. th. 62. 

Reinking de Reg. sec. et eccl. Lib I. cl. 4. c. 19. n. 3. Stammler de 

Reseruat. §. 38. seqq. Limnaeus Jur. Publ. II.  9. n. 34. Myler de 

Princ. Imp. c. 20. n. 12. seqq. Horn l. c. 44. n. 29. Struv. l. c. II. §. 

40. 

Ein Concilium zu beschreiben, oder Fest-Tage anzusetzen, oder 

den Calender zu verändern. Lünig Spicileg. Eccl. Tom. I. p. 277. 

Reichs-Abschied 1524. §. 28. R. A. 1532 Art. 2. 3. 5. Schweder l. c. 

Part. Spec. Sect. 1. c. 5. §. 13. seq. 21. seq. Horn l. c. 41. §. 25. seq. 

Struv l. c. 10. §. 141. Titius l. c. V. 3. §. 76. Kemmerich l. c. V. 5. §. 

37. Brunnemann de Jure XI. dier. Calend. Subtract. 

Die Zoll-Streitigkeiten zu entscheiden u. a. m. Stammler l. c. §. 41. 

Schweder l. c. 20. §. 6. seq. Struv l. c. 11. §. 40. Capit. Matthie Art. 

23. Ferdinandi II. Art. 22. Ferdin. III. Art. 23. Leopoldi Art. 24. Jo-

sephi Art. 23. Limnaeus ad Capit. Matth. Art. 23. Leopoldi Art. 24. 
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Pfeffinger ad Vitr. J. P. III. 2 Spener Teutsche Staats-Rechts Lehre 

IV. 5. 

Die Rechte so der Kayser mit Beytritt derer Churfürsten auszuüben 

befugt ist, werden von einigen im uneigentlichen Verstand auch Re-

seruate genennt. Man begreifft aber sonderlich folgende darunter. 

Das Recht neue Zölle zu errichten, oder alte zu erhöhen und zu 

verlängern, wozu heut zu Tage aller Churfürsten einmüthiger Schluß 

vonnöthen ist. Bertachinus Tom XII. Tract. Tractatuum Koeppen. De-

cis. 50. Paurmeister de Jurisd. Imp. Rom. Lib. I. 4. §. 26. Clutenius 

Dissert. de Jure vectigal. Straßburg 1618. Klock Discept. de vectiga-

lium Jur. Giessen 1621. a Goelnitz Dissert. de Reg. vectigal. Jure Tü-

bingen 1652. Conring Disp. de Vectigal. Helmstädt 1663. Strauch de 

Regal. Vectigal. Jure. Jena 1669. ap. Fritsch Vol. I. Böckelman de 



 

 

Vectigali a vectore defraudato. Heydelberg 1660. Sixtinus de Regal. 

II. 6. Einsiedel de Regal. 2. Regal. 21. §. 228. Carpzov de Regal. 2. 

Regal. 16. p. 88. de Lege Reg. Germ. 8. Sect. seqq. Besoldus de Regal. 

9. Regal. 7. p. 1135. et Thesaur. Pract. v. Zoll. Dietherr Addit. V. 

Zölle Rüdinger Obseruat. Singular. Centur V. Obs. 88. vom Zolle. p. 

734. Wehner Obseruat. pract. voce ead. Speidelius Loc. commun. v. 

Vectigal et Gabella. Reinking l. c. Lib. I. cl. 8. c. 2. §. 17. Schütz J. 

P. Vol. I. Exercit. 4. th. 12. seq. etc. Capitul. Leopoldi Art. 21. Josephi 

Art. 20. Caroli VI. Art. 18. 

Stapel und Niederlage zu ertheilen, wobey gleichfalls aller Chur-

Fürsten Einwilligung erfordert wird. Capitulatio Ferdinandi III. Art. 

20. Ferdinandi IV. Art. 19. Leopoldi Art. 21. Josephi Art. 20. Caroli 

VI. Art. 8. Nitzschius ad Capit. Josephi Art. 20. §. 6. p. 438. Rhetius 

Instit. I. P. I. 13. §. 4. Thulemarius de Octovir. 17. §. 26. Thomasius 

Dissert. de injusta Oppositione Jur. Majest. Superior. Territor. et Re-

servat. Imperialium. Halle 1696. Stryck. Diss. de Negot. Cap. Caes. 

annull. Struv. Syntag. I. P. Diss. XII. §. 26. p. 253. Multzius Corp. 

Jur. Publ. II. 10. §. 6. p. 431. 

Die Ubrigen, dabey vermuthlich nur die mehrern Stimmen nöthig, 

sind: 

Das Müntz-Recht an ein oder den andern Stand zu verleihen. Ca-

pitulatio Rudolphi II. Art. 29. Matthiae Art. 34. Ferdinandi II. Art. 

33. Ferdinandi III. Art. 37. Ferdinandi IV. Art. 35. Leopoldi Art. 34. 

Josephi Art. 33. Caroli VI. Art. 9. Bocerus de Regal. 4. §. 1. Sixtinus 

de Regal. II. 7. n. 91. von Bünau Dissert. de Jure circa rem moneta-

riam in Germania 2. §. 46. p. 69. seq. 

Ein eröffnetes weltliches Chur-Fürstenthum zu ersetzen, welches 

ehedem auch einige vor ein dem Kayser eigen zustehendes Recht ha-

ben halten wollen. A. B. Tit. 7. §. 5. Arumaeus ad A. B. Disc. IV. th. 

16. Rumelinus ad A. B. Part. I. Dissert 7. th. 11. Otto I. P. 11. p. 366. 

seq. Carpzov. de Lege Regia 7. sect. 3. n. 27. seq. Henniges de Imp. 

potest. c. prof. 13. §. 2.  Itter de Feudis Imp. 7. §. 12. Limnaeus ad 

Capit. Caroli V. Art. 24. p. 267. seq. ad Capit. Leop. Art. 30. p. 937. 

seq. ad A. B. 7. §. 3. obs. 5. Strauch Dissert. I. P. Exod. IV. th. 23. 

Rhetius ad Jus Feud. 3. p. 191. Thulemar. Octovir. 23. n. 16. seq. 

Schweder I. P. Part. 
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spec. Sect. 1. c. 23. §. 10. Struv. Synt. I. P. 12. §. 46. Schütz Vol. I. 

Coll. I. P. D. 7. th. 17. litt. e. Stamler de Reservat. Imp. 47. n. 7. p. 

135. Horn l. c. 43. §. 5. Capitulatio Leopoldi Art. 30. Josephi Art. 29. 

31. Caroli VI. Art. 11. 

Einen Reichs-Krieg zu erheben oder von Reichs wegen ein Bünd-

niß zu machen, welches zwar sonst vor die gesammten Stände gehört, 

aber doch zum wenigsten, vermuthlich in geschwinden Fällen, mit 

Einwilligung derer Chur-Fürsten geschehen muß. Capitulatio Caroli 

V. Art. 7. 11. Ferdinandi I. Art. 6. 10. Maximiliani II. 4. 7. Rudolphi 

II. Art. 6. 10. Matthiae 6. 11. Ferdinandi II. Art. 6. 9. Ferdinandi III. 

Art. 11. Leopoldi Art. 10. Josephi Art. 10. 13. Caroli VI. Art. 4. 6. 

Limnaeus ad Capit. Caroli V. Art. 7. 11. Nitzschius ad Capit. Josephi. 

Art. 3. 

Alle wichtigen Sachen, jedoch dem Friedens-Schlusse ohne Ab-

bruch, zu überlegen und darinnen zu handeln. A. B. 12. §. 1. de 

Ludevvig ad A. B. 12. §. 1. p. 60. Capitul. Matthiae Art. 40. Ferdi-

nandi II. Art. 39. Ferdinandi III. Art. 42. Ferdinandi IV. Art. 40. 



 

 

Leopoldi Art. 39. Josephi 38. Caroli VI. Art. 11. Schilter Instit. I. P. 

Tom. I. Lib. I. Tit. 20. §. 3. Lyncker de Consensu Elect. Horn I. P. 

43. §. 8. 

Wegen derer veräusserten Herrschafften und Lehen in Italien 

und sonsten mit Rath, Hülffe und Beystand derer sämmtlichen 

Chur-Fürsten allein die dienliche Mittel vor die Hand zu nehmen: 

Darunter aber doch der Beysatz, daß, nach Gelegenheit derer Sachen, 

auch derer Fürsten und Stände Rath zu vernehmen. Capitul. Caroli V. 

Art. 9. 10. Ferdinandi I. Art. 8. 9. Maximiliani II. Art. 6. Rudolphi 

II. Art. 8. Matthiae Art. 9. Ferdinandi II. Art. 8. Ferdinandi III. IV. 

Art. 9. Leopoldi Art. 12. Josephi Art. 12. Caroli VI. Art. 10. Limnaeus 

ad Capit. Matth. Art. 9. p. 559. 

Einen Reichs-Tag auszuschreiben und dazu Ort und Zeit anzuset-

zen. Capitulatio Caroli V. Art. 12. Ferdinandi I. Rudolphi II. Art. 11. 

Matthiae Art. 12. Ferdinandi II. Art. 10. Ferdinandi III. Art. 13. Le-

opoldi Art. 17. Josephi Art. 16. Caroli VI. Art. 13. Lyncker de Con-

sensu Elect. §. 12. Horn. l. c. 43.§. 9. Struv l. c. 12. §. 22. seq. 

Die Kayserlich-Chur-Fürstlichen Rechte so theils noch vielen Zweifel 

unterworffen, theils nach diesem an das gesammte Reich gelanget, 

wovon einige auch schon oben erwehnt worden, sind folgende.  

• Einen Reichs-Krieg zu erheben, oder Reichs wegen 

Bündnisse zu schliessen. 

• Einen Fürsten oder Grafen unter die Reichs-Ständee auf-

zunehmen. 

• Einen seines wohl hergebrachten Sietzes und Stimme auf 

dem Reichs-Tage gäntzlich, oder auf eine Zeitlang zu ent-

setzen. 

• Einen Reichs-Stand in die Acht und Ober-Acht zu erklä-

ren. 

• Die Reichs-Güter zu veräussern, zu verschreiben, verset-

zen, verpfänden oder in andere Wege zu beschweren. 

• Neue Anwartschafften zu verleihen. 

• Reichs-Steuern derer Städte und andere Gefälle zu ver-

geben, oder an jemand zu verlassen. 

Pfeffinger ad Vitr. I. P. III. 4. Bilderbeck teutsch. Reichs-Staat. II. 6. 

Spener teutsche 
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Staats-Rechts-Lehre IV. 6. 

Was ausser diesem das gantze Reich angehet und wobey gesammte 

Stände zu sprechen haben, siehe Reich. 

Vor Zeiten hatten die Kayser im Reiche, fast in jedem Lande, ihre be-

sondere Tafel-Güter. Es bleiben so gar ein und andere Lande oder 

Hertzogthümer unbesetzt, daß die Kayser die Einkünffte davon ziehen 

konnten. Sie hatten ihre besondere Hof- und Pfaltz-Städte, ingleichen 

alle Zölle, Berg-Wercke und Müntzen. 

Die beweglichen Güter eines Bischoffs oder Praelatens nahm nach 

dessen Tode die Königliche Cammer zu sich. Die Juden waren des 

Kaysers Cammer-Knechte und ihm alleine zinsbar. Hierzu kamen 

noch die ansehnlichen Schutz-Gelder aus Polen, Dänemarck und Ita-

lien, wodurch die Kayserlichen Einkünffte nicht wenig vermehrt wur-

den. Lambecius Bibl. Caesar. II. 5. p. 80. Schwäb. Land-Recht 346. 

Schwaben-Spiegel I. 12. Goldastus Constit. Imp. p. 363. Eckard de 



 

 

Cas. S. Galli. c. 1. Radevicus Hist. II. 5. Otto de S. Blasii 14. Knip-

schild de Civitat. Imp. II. 4. n. 34. 18. n. 20. Pregitzer de Doman. 

S.R.G. Imp. Lehmann Chron. Spir. III. §. 33. Otto Frising. Hist. I. 12. 

Mich. Germon. apud Mabillon. de Re Diplom. IV. Sachsen-Spiegel 

III. Art. 62. Struv. Syntagm. I. P.  9. §. 3. Spener l. c. II. 2. §. 7. not. 

a. c. 

Nachdem aber diese Reichs-Einkünffte mit der Landes-Hoheit zu-

gleich an die Stände selbst gekommen, so läst sich der alte Reichs-

Zustand noch im wenigsten erblicken. Es konnte auch das Reich wei-

ter nicht vor nöthig halten, sein Haupt besonders zu versorgen, massen 

dasselbe als einer derer mächtigsten Fürsten von dem Reiche schon so 

viel erhalten, daß es die erhaltene hohe Ehre, Würde und Vorzüge gar 

wohl bestreiten könnte, und auch deswegen die vor das Reich aufzu-

wendende Unkosten nicht achten dürffte. Haben auch gleich bißwei-

len einige über des Reichs Unvermögen geklagt, Goldastus Reichs-

Satz. Tom. II. p. 110. Lehmann Chron. Spir. IV. 4. p. 245. Hub. Th. 

Leod. Vita Frid. II. Com. Pal. V. p. 77. so hat sich deshalben nicht ein 

mächtiger Reichs-Fürst diese hohe Würde anzunehmen gewegert.  

Reichswegen ist also auch dem Kayser heut zu Tage keine besondere 

Residenz angewiesen, und er also genöthigt, sich in seinen Erb-Lan-

den aufzuhalten. In der Capitulation wird er zu nichts weiter verbun-

den als, daß er, wo er auch ausserhalb des Reichs andere Erb-Länder 

besässe, dennoch seine Hofhaltung, Residenz und Anwesen in denen 

Reichs-Landen, es erfordere denn der Zustand derer Zeiten ein anders, 

beständig haben und halten wolle. Capitulatio Caroli V. Art. 30. Ru-

dolphi II. Art. 31. Matthiae Art. 38. Ferdinandi II. Art. 37. Ferdi-

nandi III. Art. 39. Ferdinandi IV. Art. 37. Leopoldi Art. 37. Josephi 

Art. 36. Caroli VI. Art. 23.  

Wäre aber der Kayser nach denen Umständen der Zeit gezwungen, 

sich ausser dem Reiche zu begeben, und lange oder beständig ausser 

demselben aufzuhalten, so ist solches eine trifftige Ursache einen Rö-

mischen König zu wählen. Limnaeus ad Capit. Caroli V. p. 340. Ca-

pitul. Caroli VI. Art. 3. 

Daß der Kayser ein Reichs-Stadt zur Residenz 
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erwählen könne, wird von etlichen bejahet, von andern verneinet. Die 

erstern ziehen zum Beweiß an, 

• daß nach dem alten Herkommen die Kayser mehrern theils 

in denen Reichs-Städten anzutreffen gewesen; 

• daß die Kayser dieselben fast allein so hoch begnädigt hätten; 

• daß zum theil eigene Palläste zum Aufenthalt derer Kayser 

darinnen erbauet worden; 

• daß iede Reichs-Stadt dem Kayser ohnedem zu besondern 

Steuern verbunden gewesen, nach deren Abgange sich das 

Reich deren Herstellung ausdrücklich vorbehalten. 

Dahero auch eine Reichs-Stadt verbunden zu seyn schiene dem Kay-

ser zu des Reichs-Besten die Residenz zu verstatten. Limnaeus ad Ca-

pitul. Caroli V. Art. 30. p. 336. seqq. 

Die letztern haben folgende Gründe vor sich, 

• die Reichs-Städte hätten so wohl als andere Stände ihre 

Freyheit und Gerechtigkeiten vom Reiche erhalten, und 



 

 

könnte ihnen also so wenig als einem andern Stande dem 

Kayser einen Sitz einzuräumen zugemuthet werden. 

• Sie müsten ohne dem einen ziemlich hohen Reichs-Anschlag 

übernehmen. 

• Wollte nun der Kayser seinen Sitz daselbst aufschlagen, 

dürfften vollends alle ihre Rechte schwinden. Ob sie gleich 

unmittelbarr seyn, könnten sie doch nicht mehr als andere 

Reichs-Lande, die in gleicher Ansicht unmittelbar seyn, ver-

pflichtet werden. Ihre scheinbare Unmittelbarkeit führe aller-

dings eine Mittelbarkeit mit sich, in dem der Rath und das 

Volck in seiner Maaße eben das, was ein Fürst und Herr in 

seinen Landen sey. 

• Es könnte ihnen das alte Hof-Lager derer Kayser so wenig 

nachtheilig seyn, als denen Fürsten das Andencken derer in 

ihren Landen gewesenen Pfaltzen. Zudem hätten sich die al-

ten Kayser nicht ordentlich in denen Reichs-Städten, sondern 

vielmehr in ihren andern Herrschafften aufgehalten. 

• Was die von denen Kaysern ertheilte Freyheiten und Ge-

rechtsame anbelange, so hätten ja die andern Reichs-Stände 

dieselben eben so wohl als sie von denenselben erlanget. 

• Die alten Palläste wären mehr zu einem kurtzen Aufenthalte 

derer Kayser auf denen Reichs-Tagen als zu ihrem beständi-

gen Sitze erbauet. Die Städte hätten auch dieselben längst er-

kaufft oder sonst zum Eigenthum gemacht. 

• Die Wiederherstellung derer Steuern gehe mehr dieselben an 

so dem Reiche unrechtmäßiger Weise entwandt worden. Es 

sey auch keine Vergleichung zwischen einigen wenigen 

Steuern und der Ubergebung einer Stadt zu beständiger oder 

langwieriger Residenz. 

• Überdies wollte die alte Reichs-Einrichtung nicht einmahl 

beständige sondern gewechselte Residenzen haben, wie da-

von die Klagen derer Sachsen über Kayser Henrich den IV. 

bey Lamb. Schafnab. ad an. 1074. bekannt wären. 

Vor den Kayserlichen Hof-Staat hat hingegen das Reich besser als in 

denen übrigen Stücken gesorget. Die Ertz- und Erb-Ämter, da unter 

denen ersten sich so mächtige Könige und Chur-Fürsten befinden, die-

nen zu Bezeigung der grösten Kayserlichen Majestät. An der Stelle 

derer Ertz-Ämter dienen die Erb-Ämter die auch deswegen vom Reich 

besondere Lehen empfangen haben. Will der Kayser mehrere Reichs 

Hof-Ämter machen, so wegert sich auch kein Reichs-Fürst diesel-  
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ben ohne den geringsten Gehalt anzunehmen. Wenn denen Ertz-Äm-

tern, deren Hoheiten und Vorzügen nichts abgeht, ist es auch dem 

Kayser nicht gewehrt dergleichen erblich zu verleihen. Doch dienen 

oben gedachte Ertz- und Erb-Ämter dem Kayser nur bey Crönungs- 

und etwa Reichs-Tägen.  

Ausser diesen hat der Kayser seinen eigenen Hof-Staat, den er auch 

besoldet. Hierbey schreibt auch das Reich dem Kayser nicht vor, son-

dern verlangt nur, daß er Teutsche oder wenigsten Reichs-Lehens-

Leute dazu nehme. Sind die Erb-Ämter würcklich bey dem Kayserli-

chen Hofe, so sollen sie laut der Capitulation in allen Ehren gehalten 

und ihnen bey vorfallenden Fällen ihre Bedienungen verstattet wer-

den. Sind sie aber nicht zugegen, so vertreten zwar die Kayserlichen 



 

 

Hof-Beamten ihre Stelle, doch sollen sie die behörigen Nutzungen ge-

nüssen. A. B. 29. §. 2. Besoldus de Praeced. et Sess. praerog. c. ult. 

n. 4. Limnaeus J. P. III. 7. n. 75. ad A. B. 27. §. 6. obs. 27. ad Capit. 

Ferdin. II. p. 611. Capitulatio Ferdinandi II. Art. 41. Ferdinandi III. 

Art. 48. Ferdinandi IV. Art. 46. Leopoldi Art. 46. Josephi Art. 45. 

Caroli VI. Art. 3. de Ludevvig. ad A. B. Tit. 29. p. 1320. 

Von dem Hof-Marschalle ist bekannt, daß seine Amts-Verrichtungen 

guten theils unter dem Ertz-Marschall-Amte stehen, wie ihm denn 

auch vermöge derer neuern Capitulationen von der Landes-Regierung 

oder andern kein Eintrag geschehen soll. Capitulat. Leopoldi Art. 46. 

Josephi Art. 45. Caroli VI. Art. 3.  

Ob die übrigen Hof Ämter auch unter denen Ertz-Ämtern stehen, ist 

weil sie ihre eigene Verfassung haben, unbekannt. Diese Hof-Ämter 

werden in der Capitulation folgender massen angeführt: Oberst-Hof-

Meister, Oberst-Cämmerer, Hof-Marschall, Hatschier- und Leib-

Garde-Hauptmann. de Ludevvig ad A. B. 27. p 839. Europ. Herold 

P. I. p. 136. seq. 

Ob die Erb-Beamten denen Hof-Beamten vorgehen, da sich unter de-

nen letztern bißweilen auch Fürstliche Personen befinden, ist nicht 

ausgemacht. Londorp. Act. Publ. Tom. II. p. 738. Lünig Staats-Consil. 

Tom. II. p. 59. 

Ubrigens überläßt es das Reich dem Kayser, was er zu sein und des 

Reichs-Ehre bey seiner Hof Haltung verfügen will. In denen neuern 

Zeiten findet man selten, daß besondere Reichs-Hof Ämter gestifftet 

worden, oder Fürsten und Herren darum angehalten hätten. Zu denen 

Carolingischen Zeiten aber findet man verschiedene namhafft ge-

macht, als Mansionarios oder Quartier Meister, Falconarios, Venato-

res principales etc. Hincmarus Epist. ad Proceres Regni de odine pa-

lat. n. 13. 16. Wippo p. 428. 

Kayser Carl der IV bestättigte an. 1350. die Land-Grafen in Thüringen 

und Marck-Grafen zu Meissen als Oberst-Jäger-Meister. Lünig 

Reichs-Archiv. Part. spec. IV. Sect. 2. n. 79. 

Wie denn auch Cärnthen Pommern und Würtemberg vermuthlich in 

unterschiedenen Gegenden dergleichen erhalten. K. Alphonsus stiff-

tete ein Ertz-Hof-Meister-Amt. Lothringen war Summus Seneschallus 

in aula citra Rhenum. Leibnit. Cod. Diplom. P. I. n. 13. p. 19. 

Wegen des Panner-Herrn Amts gab es neuerer Zeiten mit Würtemberg 

Streit. Erb-Reichs-Post Meister sind die Fürsten von  
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Thurn und Taxis. Der Hertzog von Luxemburg erhielt vom Kayser 

Carln dem IV. das Reichs-Stall-Meister-Amt, ingleichen daß er bey 

sonderbaren Festins an der Kayserlichen Taffel vorschneiden sollte. 

Die Fürsten von Schwartzburg haben gleichfalls das Reichs-Stall-

Meister-Amt. de Ludevvig. ad A. B. 27. §. 1. p. 650. 

Der Hertzog von Geldern erhielt vom Kayser Carln dem IV. das Kay-

serliche Kleider-Wärter-Amt. Leibnit. l. c. P. I. n. 78. p. 151. 

Die Grafen von Oldenburg sollen Reichs-Dück-Meister gewesen seyn 

und sich Kayserlich und Reichs-Baumeister geschrieben haben. Ha-

melmann Oldenb. Chron. p. 35.  

Das Reichs-Thür-Hüter-Amt, so schon vor Alters bekannt gewesen, 

führen die Grafen von Werthern. Annal. Bertin. ad an. 872. Annal. 

Astron. ad an. 822. Albinus Hist. der Herren von Werthern. p. 19. 

Lünig l. c. Contin. II. Anh. p. 31. Wahls, Diar. Carls des VI. p. 2. 9. 



 

 

Von dem ehemahls üblich gewesenen Reichs-Fischer-Amte rühmt 

sich das Gräfliche Hauß Wernigrode. So gedenckt auch de Ludevvig 

l. c. p. 653. des Reichs-Feuer-Herrn- und des Reichs-Flaschen-Meis-

ter-Amts, so gleichfalls bekannt gewesen.  

Es hat auch der Kayser ausser denen Reichs-Hof-Ämtern eine beson-

dere Reichs-Cantzley, die sich beständig an seinem Hofe aufhält und 

in welcher alles, was der Kayser, als Kayser im Reiche verfüget, muß 

ausgefertigt werden. Sollte auch die Hof-Cantzeley darinnen einigen 

Eingriff thun, müste solche Ausfertigung nichtig seyn. Insbesondere 

gehören in die Reichs-Cantzeley die Reichs-Lehn-Briefe, Ausferti-

gungen über den Fürsten- Grafen- Herren- und Adel-Stand, Palati-

nate, Kayserliche Raths-Titel andere Freyheiten und Privilegien. 

Solchen schrifftlichen Aufsätzen sind eigene schrifftliche Taxen ge-

setzt, so der Cantzley zufallen. Ihr Nachlaß oder Milderung aber be-

ruhet bey Chur-Mayntz. Und in diesem allen verpflichtet sich der Kay-

ser nichts widriges zu veranlassen. Capitulatio Ferdinandi III. Art. 

46. Ferdinandi IV. Art. 44. Leopoldi Art. 44. Josephi Art. 43. Caroli 

VI. Art. 22.  

Die Reichs-Cantzley stunde ehemahls unter Chur-Mayntz. Weil aber 

Chur-Mayntz wegen des damahligen beständigen Herumreisens derer 

Kayser unmöglich allezeit folgen und die Reichs-Siegel verwahren 

konnte, so hatte es seinen Reichs,Vice-Cantzler unter dem sie auch 

noch jetzo steht und mit Secretarien, Protocollisten und andern be-

setzt ist, die aber insgesammt von Chur-Mayntz, dem hierinnen vom 

Kayser kein Eingriff geschehen darff, bestellt werden. Capitulatio 

Ferdinandi IV. Art. 41. Leopoldi Art. 40. Josephi Art. 39. Caroli VI. 

Art. 25.  

Der Reichs,Vice-Cantzler bekommt allemahl als würcklich bestalter 

Reichs-Hof-Rath seine Besoldung vom Kayser, denn sonst gebührt 

ihm sein Theil von denen Gefällen, davon auch die übrigen Cantzley-

Bedienten ihre Besoldung erhalten. Deswegen auch die Verfügung ge-

troffen worden, nichts an dem einmahl gesetzten nachzulassen. Capi-

tulatio Ferdinandi III. Art. 46. Caroli VI. Art. 22.  

Die Ausfertigungen geschehen in der Reichs Cantzley in teutscher und 

lateinischer Sprache, doch sind die Gebühren vor die letzte noch  
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einmahl so hoch angesetzt. Uffenbach de Judic. Aul. 20. Spener 

Teutsch Reichs- und Fürsten-Staat Betr. II. c. 5. §. 9. not. a. 

Die Besorgung des Reichs-Archiv, in so ferne es mit der Reichs-

Cantzley verknüpfft ist, gehört gleichfalls unter den Reichs-Vice-

Cantzler, welcher auch Reichs-Siegel-Verwahrer ist. Uffenbach l. c. 

§. 9.  

Das wichtigste Reichs-Archiv aber ist zu Mayntz befindlich.  

Eigentliche Reichs-Räthe hat der Kayser nicht, und seine eigene ge-

heimen Räthe haben mit dem Kayser nichts zu thun. Es heissen wohl 

in denen Capitulationen die Chur-Fürsten des Kaysers innerste gehei-

men Räthe, aber es hat mit diesem Rathnehmen gantz eine andere Be-

wandniß. Dahero auch bald erhellet, daß der Name derer Reichs-Räthe 

für Chur- und Fürsten viel zu niederträchtig herauskommt.  

Die Zahl derer dem Reiche angehörigen Bedienten ist geringe, man 

müste denn die Cantzley-Bedienten die nebst dem Reichs-Pfennig-

Meister und wenig andern, theils von denen angewiesenen Gefällen 

ihren Unterhalt genüssen, theils geringe Besoldung haben.  



 

 

Unter denen Reichs-Gerichten ist allein die Cammer siehe Cammer-

Gericht Tom. V. p. 427. seqq. 

Der Reichs-Hof-Rath ist zwar von der Zahl derer Reichs-Beamten 

nicht auszuschliessen, bekommt aber doch allein vom Kayser seine 

Besoldung. Siehe Reichs-Hof-Rath. 

Reichs-Cammer-Räthe bedarff er wegen derer wenigen Reichs-Ge-

fälle auch nicht. Was ihm von dem Reiche zu eigener Eintheilung zu-

fällt, damit mag er nach eigenem Willen verfahren. Die übrigen Be-

willigungen zu Kriegs- oder andere Nothdurfftwollen die Stände auf 

dem Reichs-Tage ordentlich durch den Pfennig-Meister oder wen sie 

sonst darzu brauchen berechnet wissen. Es gehören also solche 

Reichs-Anlagen nicht zu des Kaysers besondern, sondern zu des Kay-

sers und des Reichs gemeinen Cammer-Staate.  

Von einem besondern Kriegs-Staate des Kaysers ist gleichfalls nichts 

zu melden. Was er vor sich selbst hält, geht das Reich nichts an, wel-

ches ihm auch darinnen nichts vorschreibt. Werden aber einige 

Völcker in denen Reichs-Vestungen vom Reiche besoldet, oder stellt 

das Reich in dringenden Fällen ein Kriegs-Heer, so kan man dieses 

zugleich wie vor einen Kayserlichen so auch Reichs-Kriegs-Staat hal-

ten, weil in beyden Fällen die Generalität, Kriegs-Räthe und Direc-

toren nebst dem gesammten Kriegs-Heere in des Kaysers und des 

Reichs Pflichten stehen. Doch ist es hierinnen auch so bewandt, daß 

er nicht anders darff gebraucht werden als es der Reichs-Schluß erfor-

dert.  

Wollte aber jemand fragen, ob bey so gestallten Umständen dem Kay-

ser zustehe zur Anschaffung Standes-mäßiger Einkünffte in das Reich 

zu dringen; so wird sich solches aus oben angeführten Gründen, daß 

nemlich ein Kayser als einer derer mächtigsten Reichs-Fürsten, schon 

so viel besietze als zu Bestreitung der Kayserlichen Würde erfordert 

werden kan, leicht vor selbst beantworten lassen. Wozu noch kommt, 

daß sich der Kayser bey dem Antritte seiner Regierung verbindet 

nichts in gegenwärtigen Reichs Verfassung zu ändern oder die Stände 

zu beschweren oder beschweren zu las-  
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sen. Spener Teutsche Staats-Rechts-Lehre IV. 7.  

Die Regierung eines Kaysers endet sich entweder durch den Tod, 

oder durch die freywillige Niederlegung des Regiments, oder auch 

endlich nach einiger Meynung durch die Absetzung.  

Durch das Ableben eines Kaysers werden alle Bande zwischen ihm 

und dem Reiche getrennet und alle nöthige Absichten auf sein Haus 

aufgehoben. Das Reich gelanget in einen solchen Zustand, da es, wenn 

kein Römischer König da ist, eine Zeitlang zwischen Furcht und Hoff-

nung schweben muß. Welches sich vornemlich in denen ältern Zeiten, 

ehe die Vicariate recht ordentlich eingerichtet wurden, ereignete. 

Tangmar in Vita Bervv. 34. p. 457. Wippo Vita Conradi S. p. 423. 

So bald das Ableben eines Kaysers berichtet worden, bekommen die 

Chur-Fürsten freye Hand, einen andern nach ihrer Einsicht zum 

Reichs-Haupte zu erwählen. Die Vicarien führen unterdessen biß nach 

geschehener Wahl die Haupt-Regierung. Dem verstorbenen Kayser 

wird nach eines ieden Landes-Herrn Ermessen, mit Anstellung der 

Trauer, Läutung derer Glocken, Errichtung eines Castri doloris, und 

bey denen Catholischen mit Anordnung vieler Seel-Messen, die letzte 

Ehre erwiesen. 

https://d-nb.info/1280519207/34


 

 

Ein Kayserliches Erb-Begräbniß ist im Reiche nicht anzutreffen. Vor 

und nach dem Interregno schien es Speyer zu seyn, es hatte aber kei-

nen Bestand. 

Ob die freywillige Abdanckung einem Kayser frey stehe, wird noch 

gestritten. Alle Geschichte derer Teutschen Kayser wissen nicht mehr 

als ein doppeltes Beyspiel anzuführen. Das eine von Henrich dem II. 

das andere von Carln dem V. Der erste wollte nach dem gemeinen 

Vorgeben, aus Heiligkeit abdancken. Schadeus Argentorat. Templ. 1. 

p. II. Albericus ad an. 1019. Chron. M. Belg. p. 96. 

Der andere aber legte wegen seines kräncklichen Zustands, oder viel-

leicht weil er von dem Glücke verlassen zu seyn schien, das Regiment 

nieder. Obrecht. de Abdicatione Caroli V. c. 1. Godeleuaeus apud 

Schardium Script. Rer. Germ Tom. II. p. 638. Reichs-Abschied 

1559. Prooem. Capitulatio Ferdinandi I. Prooem. Struv S. H. G. Dis-

sert. 32. §. 100. p. 1383. 

Die meisten Staats-Rechts-Lehrer machen einen Unterschied unter 

des Reichs ruhigen und unruhigen Zustande. Sie meinen in dem ersten 

Falle seye es ihm erlaubt, bey dem andern aber nicht, weil der Kayser 

krafft derer Verträge verbunden wäre, das Reich bis an sein Lebens-

Ende zu regieren und zu schützen und also ohne genugsame Erkännt-

niß derer Reichs-Stände die Regierung nicht aufgeben dürffte. Con-

ring ad Lampad. III. 2. §. 7. Schweder J. P. Part. spec. Sect. I. c. 32. 

§. 3. Limnaeus ad Capitul. Ferdinandi I. p. 453. seq. Titius I. P. V. 6. 

§. 5. seq. Otto J. P. 10. p. 299. Stephani de Jurisdict. I. 15. §. 22. II. 

1. §. 145. Cocceius I. P. 8. §. 5. Rachelius de Capit. Regni Germ. 7. 

§. 5. Böcler Notit. Proc. I. p. 88. Fritsch de Resignationibus 2. §. 17. 

Schurtzfleisch Dissert. de eo, quod interest abdicationis Princip. 

Horn J. P. 48. §. 2. Bilderbeck Teutsch. Reichs-Staat II. 7. §. 2. 

Im ersten Falle scheint auch nicht einmahl der Kayser Ursache zu ha-

ben, die Gründe,  
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warum er das Reich verlassen wolle, anzuführen. Andere meynen, es 

stehe auch dem Kayser im letzten Falle frey, die Regierung nach Be-

lieben aufzugeben, weil er durch keine Capitulation noch Reichs-Ge-

setz davon abgehalten werde. Weil sein Versprechen, das Reich zu 

beschützen, sich nicht weiter als auf die Zeit, da er die Kayserliche 

Würde behalten wolle, erstrecken könne und weil endlich das Reich, 

wenn der Kayser des Regiments überdrüßig sey, wenig Vortheil von 

ihm zu gewarten hätte. Kemmerich J. P. III. 5. §. 6. Stamler de Re-

seruat. Imp. §. 49. Seldius apud Goldastum Reichs-Händel. V. p. 187. 

seq. Grotius de Jure Belli et Pacis II. 7. §. 26. Böhmer Introd. J. P. 

Part. spec. III. 4. §. 29. Litt. m. 

Wenn es nun auch ausgemacht ist, daß der Kayser seine Würde nie-

derlegen könne, so entsteht wieder eine neue Frage in wessen Hände 

dieselbe geschehen möge. Der Pabst begehrte zu Carls des V. Zeiten, 

daß es ohne seine Einwilligung nicht hätte geschehen sollen und 

wollte deswegen Kayser Ferdinandum I. auch nicht eher vor einen 

Kayser erkennen, biß der Kayser Carl der V. das Regiment in seine 

Hände niedergelegt hätte, ward aber mit seinen Ansprüchen bald ab-

gewiesen. Thuanus XXI. p. 951. seqq. Conring ad Lampad. III. 2. §. 

7. 9. 

Titius J. P. V. 6. §. 13. seqq. vermeinet, bey ruhigen Zeiten möge der 

Kayser die Regierung nach Belieben aufgeben und es denen Chur-

Fürsten, dem Reichs-Tage oder auch nur einem eintzigen Stande zum 



 

 

bekannt machen eröffnen. Stünden aber gefährliche Zeiten bevor, so 

müste die Aufgebung auf dem Reichs-Tage an alle Stände geschehen, 

die auch darüber zu erkennen, ob die Ursachen erheblich genug wären. 

Kayser Carl der V. übergab das Regiment in die Hände seines Bruders 

als Römischen Königs, doch mit Vorwissen und Einwilligung derer 

Chur-Fürsten. Reichs-Abschied 1599. Prooem. Capitulatio Ferdi-

nandi I. Prooem. 

Es scheint auch genug zu seyn, daß die Niederlegung des Regiments 

mit derer Chur-Fürsten Vorwissen, wenn kein Römischer König vor-

handen, in ihre Hände geschehe. Rachelius de Capit. Regni Germ. 7. 

§. 6. p. 71. 

Nach geschehener Abdanckung hören alle Pflichten des Kaysers und 

des Reichs gegen einander auf, ausser daß, wie billig, gegen das noch 

lebende gewesene Reichs-Haupt eine beständige Ehrerbietung getra-

gen wird, die Chur-Fürsten erklären wo nicht schon ein Römischer 

König da ist, das Interregnum und schreiten zur neuen Wahl. Hat auch 

ein Kayser einmahl die Regierung aufgegeben, so kan er sich dersel-

ben so wenig wieder unterzühen als es ihm vor der Wahl zugestanden 

hätte.  

Die dritte Gelegenheit dadurch eines Kaysers Regierung ihre End-

schafft erreicht, soll endlich die Absetzung seyn. Das Reich wird nie 

wünschen in dergleichen Umstände zugerathen und lieber alle Mittel 

vorkehren als sich dazu entschlüssen. Wenn man aber hier fraget, ob 

dergleichen erlaubt sey? so sind etliche sehr fertig damit und führen 

an, daß Kayser Carolus Crassus, Henricus und Otto IV., Adolphus und 

Wenceslaus ihrer Würde entsetzet worden. Zudem scheine die gol-

dene Bulle 1. §. 1. in denen Worten: Quandocunque fu- 
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turis temporibus Necessitas sive Casus electionis Regis Romanorum 

in Imperatorem promovendi emerserit, selbst dergleichen zu billigen, 

indem allhier Casus vor das Absterben Necessitas aber vor die Ab-

danckung oder Absetzung eines Kaysers zu nehmen sey. 

Uber dieses hätten ausdrücklich[1] die Stände mit in Kaysers Leopoldi 

Capitulation einzurücken begehret, daß, im Fall Ihro Kayserliche 

Majestät wider die Capitulation handeln würden, Sie alsdenn ipso 

facto des Kayserthums und aller durch die Wahl erlangten Rechte 

verlustig, hingegen die Stände sammt und sonders ihrer Pflichten 

erledigt, darauf auch denen Chur-Fürsten nicht verhinderlich 

seyn sollte, einen andern Kayser nach Innhalt der G. B. zu erwäh-

len. Cuspinianus Vita Adolphi et Wenceslai. Arumaeus ad A. B. Disc. 

III. th. 55. Buxtorff ad A. B. 5. Arnisaeus de Potest. Princ. semper 

inuiolab. 1. Lampadius de Republ. III. 2. §. 10. seq. Reinking l. c. 

Lib. I. cl. 1. c. 5. §. 87. seqq. Carpzov l. c. 14. Ecl. 6. §. 22. seqq. 

Besoldus Polit. II. 9. §. 50. Schütz l. c. Exercit. 3. th. 30. Grotius l. c. 

I. 4. §. 11. Rachelius l. c. 7. §. 9. p. 76. Limnaeus J. P. II. 11. §. 22. 

seqq. Tom. V. Addit. ad Lib. III. c. 11. §. 17. Conring de Republ. 

Exerc. VIII. de Negot. Convent. Imp. th. 45. seqq. Bertram de Co-

mitiis th. 11. Stamler l. c. §. 17. n. 11. Rumelinus ad A. B. P. I. Dis-

sert. 5. th. 7. Mylerus Addit. p. 145. seq. Cocceius Jurispr. publ. 8. §. 

5. p. 161. Schweder l. c. Part. spec. Sect. I. c. 32. §. 5. seq. Horn de 

Capit. Caesar. th. 28. Brunnemann Exam. J. P. II. Qu. 5. p. 58. 

Stryck Dissert. de Negot. Capit. Caes. annlul. an. 1703. Titius Spec. 

J. P. V. 6. §. 20. 

[1] Bearb.: ergänzt aus: ausdrück- 



 

 

Was aber das erste anbelangt, so ist bekannt, daß die angeführten 

Exempel wenig oder nichts beweisen und noch vieles dabey auszuset-

zen ist. Vor das andere ist auch nicht vermuthlich, daß sich der Kayser 

in der G. B. selbst das Urtheil sprechen wollen. Und es ist auch nichts 

ungewöhnliches daß eine Sache darinnen mit mehr Worten gegeben 

wird. Man kan auch das Wort Necessitas gar wohl vor die gemeine 

Art, zu einer Vacanz zu kommen, nehmen. Das Reichs-Erkänntniß 

endlich, so man in Kaysers Leopoldi Capitulation eingerückt haben 

wollte, blieb auf Chur-Sächsisch- und Brandenburgischen Wider-

spruch aussen und woher dergleichen Anmuthung ihren Ursprung 

hatte, ist bekannt. Es behaupten dannenhero andere mit entgegen ge-

setzten Gründen das Gegen-Theil. Rhetius Instit. J. P. I. 4. §. 68. 

Schilter de Libertate Eccl. Germ. III. 8. §. 28. seq. Schurtzfleisch 

Dissert. de Eo, quod interest Abdic. Princ. th. 8. p. 14. seqq. Bech-

mann de Imp. Rom. Germ. th. 117. Böhmer Jurispr. publ. Part. spec. 

III. 4. §. 33. p. 656. 

So viel ist gewiß, daß die Absetzung eines Kaysers sich mit seiner 

höchsten Majestät nicht allzuwohl reimen will. Da ihm aber die 

höchste Majestät mit gewissen Bedingungen übergeben worden und 

die Art derer Verträge erfordert, daß auch der andere Theil seinen 

Pflichten frey werde, so der eine denenselben nicht nachkömmt; so ist 

dem Reiche nicht zu verübeln, sich bey so gestalten Sachen nach ei-

nem andern Haupte umzu-  
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sehen. 

Fragt man aber, in was vor Fällen es erlaubt sey einen Kayser seiner 

Würde zu berauben? so wollen einige auch die geringste Ubertretung 

der Capitulation und derer Gesetze vor zulänglich halten. Hippolitus 

a Lapide de Rat. Status I. 3. sect. 2. 

Einige aber begehren, daß das Reich das äusserste abwarte und halten 

die Absetzung so lange vor unbillig, biß er sich offenbahr feindselig 

gegen das Reich erkläret, und derer Stände Freyheit zu unterdrücken 

sich bestrebt hätte. Andere hingegen meynen, daß die Absetzung eine 

höchst schädliche und verderbliche Verabsäumung oder Mißbrauch 

der dem Kayser aufgetragenen Regierung zum Grunde haben müsse, 

als wenn er sich gantz und gar nicht ums Reich bekümmerte und alles 

drunter und drüber gehen liesse, oder einen unnöthigen Reichs-Krieg 

anfinge, einem Reichs-Stande unter allerley Vorwande diese oder jene 

Vestung wegnähme, denen Ständen Schatzung auflegte und sie durch 

Soldaten eintreiben liesse, einen Reichs-Stand in die Acht erklärte und 

selbst verjagte und endlich keine deswegen angethane Vorstellungen 

etwas vefangen wollten. 

Die Art und Weise der Absetzung zeigt uns das Herkommen darinnen, 

daß auf einem Reichs-Tage darüber gehandelt, von denen Chur-Fürs-

ten die Absetzung bekannt gemacht und zu einer neuen Wahl geschrit-

ten werden. Helmoldus Chron. Sclau. I. 32. n. 1. Struv S. H. G. Diss. 

XXVIII. §. 13. seq. Synt. J. P. 13. 

Dieses alles scheint die Gestalt eines Gerichts gehabt zu haben, wobey 

aber billig alle Obrigkeitliche und Richterliche Gewalt wegfällt. Denn 

als Bundes-Genossen, die sich ein Haupt erwählt hatten, konnten sie 

wohl da sie sich aus dringenden Umständen dessen entledigen woll-

ten, die Art eines Bundes-Gerichts bestellen, aber ihr Haupt nicht 

nöthigen sich mit ihnen als Richtern einzulassen, sondern mit ihm nur 

nach denen Verträgen zu handeln. 



 

 

Daß dergleichen Absetzung nie anders als auf die Art eines Krieges 

vor sich gehen könne, wollen Titius J. P. V. 6. §. 28. und Horn J. P. 

48. §. 4.behaupten. Es scheint aber aus obigen daß dieses hier nicht 

nöthig sey. Es wäre, daß der Reichs-Tags-Schluß mit gewaffneter 

Hand ausgeführt werden müste. 

Des Rechts der Absetzung maßte sich ehedessen der Pabst an, mit des-

sen Erkänntniß auch die Chur-Fürsten Kayser Adolphum und Wences-

laum abgesetzt haben. Egolismensis Mon. Vita Caroli M. p. 233. 

Chron. Colmar. p. 59. c. ad apostolicae, 2. d. Sent. et Re iudic. in 6. 

Clem. Romani Principes de Jureiur. c. Venerabilem, 34. X. d. Elect. 

Buxtorff ad A. B. 1. §. 11. 

Darauf aber heut zu Tage niemand mehr groß achtet, und die Catholi-

schen Publicisten selbst dieses widerlegen. Hermes Fasc. J. P. 6. n. 

37. Limnaeus J. P. II. 11. §. 18. seqq. 

Einige meinen das Recht den Kayser abzusetzen stehe denen Chur-

Fürsten und unter solchen sonderlich Chur-Pfaltz zu. Arumaeus ad A. 

B. Disc. 3. th. 55. Schütz Vol. I. Exerc. 3. th. 30. p. 215. Besoldus 

Polit. II. 9. §. 50. Limnaeus l. c. II. 11. §. 22. seqq. Tom. V. Addit. ad 

Lib. II. c. 11. §. 17. Bertram de Comitiis th. 11. Carpzov de Lege 

Reg. Germ. 14. Sect. 6. §. 22. Otto J. P. 10. p. 302. Rume- 
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linus ad A. B. P. I. D. 2. th. 9. Conring de Republ. Exerc. I. 8. th. 56. 

Cocceius J. P. 8. §. 5. 

Andere hingegen halten davor, daß es vor das gantze Reich gehöre, 

weil auch die Reichs-Satzungen demselben das Recht zusprechen, daß 

ausser demselben in wichtigen Reichs-Sachen nichts soll geschlossen 

werden. Stammler de Reseruat. Imp. §. 17. n. 11. Buxtorff ad A. B. 

5. concl. II. Fritsch Mannual. J. P. voce Imperatoris Depositio p. 232. 

Schweder J. P. Part. spec. Sect. 1. c. 32. §. 11. Conring ad Lam-

padium III. 2. §. 11. Titius J. P. V. 6. §. 27. Struv Syntagm. J. P. 13. 

§. 14. Thomasius ad Monzamban. 4. §. 6. de Ludewig ad A. B. I. §. 

1. p. 70.  

Titius l. c. V. 6. §. 34. meynet, die Absetzung eines Kaysers finde auch 

statt, wenn er in den Stand käme, daß er der Regirung unfähig wäre. 

Es ist aber dieses also zu verstehen wenn seine Untüchtigkeit vom ho-

hen Alter oder beharrlicher Unpäßlichkeit herrühret, so ist in der neu-

esten Capitulation ausdrücklich ausgemacht, daß in solchem Falle ein 

Römischer König zu erwählen stünde. Ist aber ein Kayser von der Re-

girung ausgeschlossen, so ist eben so wohl eine Vacanz bey der or-

dentlichen Haupt-Regirung, als ob er gestorben wäre oder selbst ab-

gedanckt hätte. Bilderbeck teutscher Reichs Staat II. 7. Pfeffinger ad 

Vitr. Jus. Publicum I. 9. Spener teutsche Staats-Rechts-Lehre IV. 8. 

Kayser, ein adeliches Geschlechte … 

… 

S. 193 … S. 195 

S. 196 
349 Kayserlich Decret.   Kayserliche Hoheiten 

Kayser-Krone [Ende von Sp. 348] … 

Kayserlich-Decret heisset im Jure Publico, wenn Kayserl. Ma-

jest. derer Stände abgefaßte Conclusa bekräfftiget, alsdenn erfolget 



 

 

dessen Resolution, die dem Mayntzischen Directorio insinuiret wird 

und bekommen es hernach die Stände per dictaturam. 

Kayserliche Artickels-Briefe, siehe Capitulation Tom. 5. p. 670. 

seqq. 

Kayserliche Crönung, siehe Crönung Tom. VI. p. 1682[1] In-

gleichen Kayser. 

Kayserliche Geburt, siehe Geburt (Kayserliche Tom. X. p. 527. 

Kayserliche Grafschafften, siehe Chiny. Tom. V. p. 2146. 

Kayserliche Hof-Pfaltz-Grafen, siehe Pfaltz-Grafen. 

Kayserliche Hoheiten, sind diejenigen Ge- 
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rechtsamen, welche sich der Kayserl. Majest. zu Erhaltung des Kay-

serl. und des Heil. Römischen Reichs Würde vorbehalten, siehe Kay-

ser. 

Kayserliche Obligation, siehe Capitulatio. Tom. V. p. 670. seqq. 

Kayserliche Verpflichtung, siehe Capitulatio. Tom. V. p. 670. 

seqq. 

Kayserliche Zusagung, siehe Capitulatio. Tom. V. p. 670. seqq. 

Kayserlicher Schnitt … 

… 

S. 197 … S. 204 
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… 

… 

Kebius … 

Kebs-Ehe, ist wenn einer neben seiner ordentlichen Frau eine 

oder mehrere, doch geringeres Ansehens, darneben hält. Davon siehe 

mit mehrern folgende Abhandlung.  

Kebs-Weib, nennen die Teutschen, was nicht eine blosse, meist 

ohne Absicht Kinder zu zeugen, nur ein und andermahl aus Geilheit 

mißbrauchte Weibes-Person, doch aber auch nicht ein recht ordentli-

ches Ehe-Weib ist, sondern eine Beyschläfferin beständigerer Art be-

deutet mit der auch Kinder gezeugt werden. 

Bey denen alten Juden und Heyden waren sie sehr gemein, und unter 

andern hierinnen von denen heutigen Concubinen, Maitressen oder 

Beyschläfferinnen unterschieden, 

• daß sie ein ordentliches Verbündniß mit ihren Männern hat-

ten: 

• Daß es keine Schande war solche Bey- oder Neben-Weiber 

zu halten: 

• Daß ihre Kinder vor ehrlich gehalten wurden: 

• Und daß endlich ein Mann, sowohl das Kebs-Weib als derer 

Kinder mit Gelde abfinden muste. Genes. 25. 6. 

[1] Bearb.: Seitenzahl ergänzt 
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Von denen ordentlichen Ehe-Weibern aber wurden sie darinnen nicht 

weniger unterschieden, 

• daß sie ihnen gehorchen und folgen musten als ihren Gebie-

terinen, wie das Beyspiel der Hagar Genes. 16. 9. beweiset: 

• Daß sie nicht an der Ehre ihres Mannes Theil nahmen: 

• Daß sie keine Morgen-Gabe, wie die rechtmäßigen Ehe-Wei-

ber bekamen: 

• Daß ihre Kinder nicht mit denen aus ordentlicher Ehe gleich 

Erbtheil empfiengen. Genes. 25. 6. 

• Daß sie einige Diensteverrichten musten, wie Davids Kebs-

Weiber, denen bey seiner Flucht vor Absalom das Haus zu 

bewahren aufgetragen war, 2. Sam. 15. 16. 

• daß sie nicht mit solchen Sollemnitäten heimgeführt wurden, 

als die ordentlichen Weiber. 

Wie sie von denen eigentlich und in besondern Verstande, so genann-

ten Concubinen, als denen Beyschläfferinnen lediger Personen, abge-

hen, siehe Concubine Tom. VI. p. 914. 

Bey denen Morgenländischen Völckern, Christen und Ungläubigen ist 

die Art Kebs Weiber zu haben 
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noch im Gebrauche. Denn, wenn sich einer seines Gewerbes wegen 

an einem fremden von Hause entfernten Orte lange aufhalten muß, 

pflegt er sich daselbst eine Weibs-Person zur Beywohnung zu dingen, 

die zugleich treulich vor sein Haus-Wesen sorget. Wenn er nun nach 

Hause kehret, giebt er ihr den versprochenen Lohn, welcher bißweilen 

so reich ist, daß sie dadurch eine anständige Heyrath treffen kan. 

Woher das Wort Kebs-Weib seinen eigentlichen Ursprung habe sind 

verschiedene Meynungen. Einige wollen es von cugus und dieses von 

Gauck oder Kuckuck herleiten, weil derselbe seine Eyer in anderer 

Vögel Nester leget. Andere von dem Syrischen Worte Gabo oder die 

Seite. Noch andere von dem Arabischen Kebsch oder vielfältiger 

Beyschlaffe. Noch andere von dem Gothischen Worte Kipsir, so von 

Kopfast, nach etwas fremdes gehen, herkömmt. Wieder andere von 

dem Worte Keben oder Geben, weil ein Kebs Weib Geschencke 

nehme und die Erbschafft nicht auf ihre Kinder bringe; Und endlich 

mehrere von dem Worte Kebs oder Kebsen. Mickelius Exegemati 

quorumdam in B. Lutheri Versione S. Codicis Germana obuiarum 

vocum in der Hist. der Gelahrheit der Hessen Trimestr. IV. 1728. p. 

517. 

Das Letztere soll nach einigen, so viel heissen als verändern, und also 

Kebs, so viel als veränderlich oder auf eine Zeit lang. Wovon Vossius 

de Vit. Serm. Lat. nachzusehen. 

Also meldet das Chron. MSCt. Isenac. de Merito S. Elisabethae, daß 

ihr Herr Land-Graf sie kebeste und verlassen wollte. 

Nach andern soll es unehrlich bedeuten, und deswegen ein aus solcher 

Ehe gezeugtes Kind ein Kebs Kind seyn genennet worden. Sächsi-

sches Weichbild art. 4. apud Wachter. Glossar. Germ. V. Kebse. 

Welcher Meynung auch der Spate im Teutschen Aduocat. II. 19. p. 

387. beyfällt. 

Nach einigen aber soll es so viel, als an sich locken, reitzen und ver-

führen, anzeigen. Es ist also leicht zu erachten, wenn man der letztern 

Meynung beypflichtet, warum man dergleichen Beyschläfferinnen 
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mit dem Namen derer Kebs-Weiber beleget, weil nemlich viel Reitzen 

und Verführen mit unterläufft. Doch können die andern vor angeführ-

ten Meynungen mit dieser gar wohl auch beysammen stehen. 

Es sey aber mit der Herleitung des Namens beschaffen wie es wolle, 

gnug, die Sache war bey denen Jüden und ihren Vor Eltern vor und 

nach dem Gesetze sehr gemein. Abraham hatte bey Leb Zeiten der 

Sara die Hagar zur Beyschläfferin. Wenn aber von mehrern Kebs Wei-

bern geredet wird, und also die nach Sara Tode geheurathete Kethura 

mit darunter gezählet wird, so muß es in Ansehung solcher nicht von 

einem Neben-Weibe bey noch lebender ersten Frau, sondern von einer 

geringern, oder nach heutiger Art zu reden, von einer an die lincke 

Hand getrauten Person ausgeleget werden. 

David hatte neben seinen rechten Frauen verschiedene dergleichen 

Kebs-Weiber, welche sein Sohn Salomo biß auf 700. vermehrte. 2. 

Sam. 5, 13. 15, 16. 1. Reg. 11, 3. 

Ob Kebs-Weiber unter denen Christen zu haben erlaubt sey, ist, weil 

es unter der Viel- 
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weiberey begriffen, unter gedachtem Titel mehrentheils nachzusehen. 

Walch Lex. Philos. V. Kebs-Ehe, hält es vor unzuläßig, scheint aber 

die mancherley Bedeutung des Wortes Kebs-Weib nicht allemahl ge-

höriger Massen zu unterscheiden, wenn er spricht: Kebs-Ehe oder 

Concubinat ist, wenn ein Mann nebst seinem rechten Weibe auf 

eine gewisse Zeit noch eine andere hält, um ihr der Lust halber 

beyzuwohnen, die Kinder aber, so zufälliger Weise gezeuget wer-

den, nicht als rechte Kinder erkennet. Solche Ehen sind nach dem 

Rechte der Natur nicht zugelassen. Denn ein Mahl sind sie vor 

keine wahrhafftige Ehen, indem wir in dem Articel vom Ehe-

stande gewiesen, daß die göttliche Absicht bey demselbigen, die 

vernünfftige Fortpflantzung des menschlichen Geschlechts sey, 

welche nicht bloß die Zeugung, sondern auch die Erzühung derer 

Kinder in sich faßt: Da man nun bey denen Kebs-Weibern seine 

Haupt-Absicht auf die Dämpfung der geilen Lust richtet, so kan 

dieses vor keine wahre Ehe gehalten werden. 

Er fährt fort: Man dürffe nicht einwenden, daß mit Kebs-Weibern auch 

Kinder gezeugt und auferzogen würden. Denn wenn es auch gleich 

geschähe, so wäre es doch nicht die Absicht, deswegen man sie hielte, 

und es trüge sich wieder ihren Willen zu. Ob auch gleich bißweilen 

die Ehen um die Hurerey zu vermeiden nöthig wären, so müste man 

doch nicht den Neben-Zweck der Haupt Absicht vorzühen. So lidte 

auch die Liebe in der rechten Ehe hierdurch grossen Anstoß und es 

würde überhaupt die geile Lust dadurch nicht sowohl gedämpft als 

vielmehr gereitzt, daß sie von dem Maße der Vernunfftmäßigkeit ab-

gienge, auch das Gemüthe sehr verunruhigt würde. Es müste sich also 

ein Mensch, der alles, was seiner Glückseligkeit, dazu er verbunden 

wäre, hinderlich fiele, zu vermeiden suchen, und sich in diesem Stü-

cke zu mäßigen wissen. 

Es würde auch der Concubinat im gemeinen Wesen die größte Unord-

nung verursachen, indem man die Leute liederlich machte und viele 

hernach abgedanckte Concubinen auf ein verboten Gewerbe fallen 

würden; und kurtz ein solcher Concubinat wäre nichts anders als eine 

Hurerey. 



 

 

Verstünde man aber durch Kebs-Ehe, wie es auch eigentlich muß ver-

standen werden, dieses, da ein Mann neben seiner ordentlichen Frau, 

die an aller seiner Ehre, Ansehen und Gütern Antheil hätte, sich mit 

einer andern, in der Absicht Kinder zu zeugen, verbände, nur daß sol-

che Person nebst ihren Kindern geringer solte gehalten werden, be-

hielte sich auch bevor, sich zu scheiden; so wäre sie nicht viel von der 

Vielweiberey unterschieden. Wie es denn auch würcklich vor eine Art 

derselbigen zu halten. 

Thomasius in der Disputation de Concubinatu, welche hernach ins 

Teutsche übersetzt dem andern Theile seiner auserlesenen Schrifften 

einverleibt worden, sucht die Kebs Ehe zu rechtfertigen, erinnert aber 

gleich Anfangs, wie sein Vorsatz nicht sey zu behaupten, daß der Con-

cubinat äusserlich zugelassen sey, noch in Willens habe, die 
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heutigen gegen die Kebs-Ehe verfaßten Gesetze, anzufechten. 

Er zeiget, daß der Concubinat bey denen Ebräern, Römern und ersten 

Christen vor keine Hurerey gehalten worden, und ein schlechter Un-

terschied zwischen der rechten und Kebs-Ehe anzutreffen. Daß es 

heute zu Tage vor eine Art der Hurerey oder des Ehe Bruchs gehalten 

werde, komme aus den Päbstlichen Rechte, vermöge dessen der Ehe-

stand vor ein Sacrament gehalten werde: Zeiget hernach den bey de-

nen alten gewöhnlichen schon oben angemerckten Unterschied zwi-

schen denen Kebs- und Ehe-Weibern, thut auch hinzu, daß die Kebs-

Weiber entweder geringes Herkommens oder Leibeigene gewesen. 

Durch das Mosaische Gesetz wäre diese Art des Beyschlaffs nicht ver-

boten. Zu Beyschläfferinnen habe man entweder Israelitische Weiber 

genommen, welche man heurathen können, oder Mägde und Fremde 

oder Auswärtige, die sich nicht zur Israelitischen Religion bekannt 

hätten, ob sie gleich Proselyti Domicilii gewesen. Den Concubinat mit 

Mägden und Auswärtigen, ob er wohl nicht löblich gewesen, habe 

man doch nicht bestrafft. 

Die Concubinen von beyderley Arten wären weder vor Geschändete, 

noch vor Huren, noch vor Ehebrecherinnen gehalten worden, nur daß 

nicht solche Ceremonien wie bey rechtmäßigen Ehen, gewöhnlich ge-

wesen, auch kein Scheide-Brief bey der Abdanckung, welche denen 

Männern durch das Mosaische Gesetz frey gestanden habe, erfordert 

worden. So habe auch weder Christus noch die Apostel die Kebs-Ehe 

verboten. 

Nach dem Römischen Rechte sey sie vor dem Christenthum vergönnt 

gewesen, und noch ehelicher als bey denen Ebräern gehalten worden, 

da sie mit Freygelassenen und Mägden, nicht aber mit Freygebornen, 

ausgenommen von geringen Stande, wenn sie ausdrücklich kund ge-

macht, sie als Beyschläfferinnen zu gebrauchen, zugelassen worden. 

Das Ansehen derer Kirchen-Väter, welche gar schlecht in der Sitten 

Lehre beschlagen gewesen, sonderlich des Ambrosii Hieronymi und 

Augustini, habe den ersten Grund zu der nachfolgenden Meynung ge-

legt, daß der Concubinat, worinnen auch nur eine Manns- und Weibs-

Person lebte, vor eine Art der Hurerey gehalten worden. Wiewohl man 

solche besondere Meynung derer Kirchen-Väter vor der Nouelle Leo-

nis nicht überall in der Kirche angenommen. 

Der Kayser Leo der VI. habe zuerst den Concubinat verboten. Unter 

denen teutschen Kaysern habe man zwar denen, so Weiber hatten, um 

keiner Beyschläfferin, so unverehlicht gewesen beyzuwohnen, einen 



 

 

gewisse Geld-Straffe gesetzt; aber in Ansehung derer, so keine Weiber 

gehabt, sey der Unterschied zwischen dem Ehe-Stande und Concubi-

nate zwar geblieben, aber doch nur eines vollkommener und erbarer 

gewesen als das andere. 

Die gegenseitige Gründe des Canonischen Rechts beruheten auf die-

sen Sätzen, daß die Ehe ein Sacrament, und aller Beyschlaff, so nicht 

Sacramentalisch, unvergönnt, und vor eine Art der Hurerey und des 

Ehebruchs zu halten sey. 

Daß die Priuat-Vereinigung und Verbündung derer Parteyen 
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ohne die Priesterliche Einsegnung keine Ehe, und alle Erlassung eines 

Ehe-Weibes, ausser Ehebruchs wegen, wieder Christi Verbot sey; ob-

gleich sonst eine erhebliche Ursache der Ehe Scheidung vorhanden, 

welche auch in denen drey ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt 

zugelassen worden, und daß die Ursachen, deswegen es bey denen 

Römern und Ebräern erlaubt gewesen, nicht mehr statt finden. 

Das übrige, so Thomasius und aus demselben Walch l. c. vorbringen, 

gehört mehr zum eigentlich so genannten Concubinate als der Kebs-

Ehe. Wie denn eine Frau geringern Gehalts ohne Neben-Weiber, die 

auch vielleicht nur auf eine gewisse Zeit ohne Trauung und Ceremo-

nien genommen worden, mit denen, so in Vielweiberey lebten, nicht 

in eine Ordnung zu setzen; ob sie gleich so hin theils nach göttlicher 

Einsetzung, theils nach menschlichenVerordnungen, die Mann und 

Weib beständig beysammen haben wollen, gar nicht zu loben sind; 

wie Thomasius l. c. selbst zu verstehen giebt, und auch Böhmer in 

Jur. Protest. Eccl. ad Decretal. III. 2. §. 9. seq. die Sache mit gutem 

Unterschiede ausführet. 

Daß auch Lutherus, Melanchthon, Bucerus die Kebs-Ehe sonderlich 

bey Fürsten nicht schlechthin und gäntzlich gemißbilliget haben, er-

hellet aus dem Briefe, welchen Lutherus an. 1539 bey solcher Gele-

genheit an den Land-Grafen Philippen den Großmüthigen abgehen 

lassen, wobey er ausdrücklich saget, was im Gesetze Mosis erlaubt 

gewesen, sey im Euangelio verboten. Daphn. Arcuarius Betrachtung 

des H. Ehestandes p. 220. Pfeffinger ad Vitriarii J. P. III. 17. §. 109. 

p. 1334. 

Kece … 

… 

S. 208 … S. 211 
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Kegel, Visir eines Stücks [Ende von Sp. 381] … 

Kegel, lat. Conus, Frantz Quille, ein bekanntes Spiel von neun 

höltzernen, welche rund und gedrechselt, und nach oben zugespitzt, in 

gewisser Ordnung aufgesetzet und mit einer höltzerner 
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Bossel oder Kugel von zweyen oder mehrern wechselsweise darnach 

geworffen wird, da denn der gewinnet, der die vorgesetzte Zahl am 

ersten umgeschlagen, dieses heisset man Bosseln oder Kegel schie-

ben, und den darzu bereiteten Platz, den Bossel oder Kegel-Platz. 



 

 

Der Kegel so in die Mitte gesetzt wird, ist etwas länger und zierlicher, 

denn die andern, wird der König, la Dame, genennet, und wenn er 

allein umgeworffen wird, gilt er in gewissen Spielen so viel als neune. 

Kegel, ist in der Druckerey die Höhe der Schrifften oder Lettern. 

Also saget man, die Schrifft hat einen gleichen oder ungleichen Kegel, 

das ist, Höhe mit einer andern. 

Kegel derer Schrifftgüsser, siehe Schrifftgüsser. 

Kegel, eine adeliches Geschlechte … 

… 

S. 214 … S. 275 
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… 

Keßboden … 

Kessel, ist eine insgemein von Kupffer oder auch von Meßing, 

rund, tieff und am Boden gewölbt gemachtes Gefässe, in welchen man 

allerley Sachen sieden und kochen kan.  

Ihre Grösse richtet sich nach dem Gebrauch, worzu sie bestimmet 

sind. Die grösten Kessel, so man bey der Wirthschaft braucht, sind die 

Brau-Kessel, welche an vielen Orten, an Stat der Brau Pfannen ge-

braucht werden. Die Färber- und Wesch-Kessel sind kleiner, und ge-

meiniglich in der Küche oder in Wasch- und Färb-Hause eingemauret. 

Die Fisch-Kessel, worinne man die Fische zu sieden pfleget, sind die 

kleinesten.  

Diejenigen, welche nicht eingemauert sind, werden auf einen Drey-

Fuß über das Feuer gesetzet, oder sie seyn mit einem Henckel oder 

Bügel versehen, daß man sie an gewisse dazu verfertigte Kessel Haa-

ken darüber frey hangen kan.  

Die Schincken-Kessel gehen von der gemeinen Kessel Form ab, in 

dem sie wie ein Schincken gestalltet, an dem einem Ende breit an den 

andern aber schmal sind, und auf drey eisernen Füssen stehen.  

Bey denen alten war die Probe des wallenden Kessels eine derer vor-

nehmsten Proben, hinter die Wahrheit zu kommen. Denn wenn einer 

seine Hand in das heisse Wasser steckte, und dieselbe nicht ver-

brannte, ward es vor ein Zeichen gehalten, daß er wahr geredet. Wie-

drigen Falls aber nicht. Daß diese Proben noch im neunten Jahrhun-

derte gedauert, zeigt das Capitulare Ludovici p. 669. von Falcken-

stein Nordg. Alterth. Th. I. c. 5. §. 5. pag. 65. seq. not. h. 

Kessel oder Fisch-Loch, ist der tiefere Ort in einen Teich, beym 

Zapfen oder Ständer, woraus das Wasser nicht weiter abgelassen wer-

den kan. 

Kessel, sind Gruben vor die Mörser, daraus Bomben, Granaten u. 

d. geworfen werden. 

Kessel, nennet man auch den Ort in einem Dachs-Bau, da die 

Dächse recht liegen, und ihr Lager gemacht haben. Davon das Wort 

Dachs Tom. VII. p. 12. nachzuschlagen. 

Kessel, auf Bergwercken ist  

1) ein Loch mitten in Göpel, auf 3. und eine halbe Elle tieff viereckicht 

ausgezimmert, also, daß es unten bey zwey Ellen lang und breit, oben 
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aber auf 4 und eine halbe Elle lang und breit sey, darinnen der höl-

tzerne Klotz geleget wird, in welches man das Pfännlein mit der Spur 

einmeiselt, und dar- 
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auf die Spindel stellet.  

2) Wenn durch ein enges Loch viel loses Gesteine herein fället, daß 

oben ein weites Ort wird, so nennet man es gekesselt, oder es kesselt 

sich aus, den Ort, aber einen Kessel. 

Kessel, oder Kesseler-Land, Cassel, Lat. Castellum, eine Ge-

gend in dem Spanischen Geldern zwischen der Grafschafft Horn, dem 

Lande Cuyck, denen Peeler-Morästen, und der Maase gelegen.  

Es befindet sich in derselben ein schön Dorff, gleiches Namens, mit 

einem artigen Schlosse, ehe Mahls Castellum Menapiorum genannt, 

wie aus Prolemaeo und Theodosii Tabula zu ersehen, zwischen  

Roermond und Venlo, an dem lincken Ufer der Maas. Zeiller Topogr. 

Circ. Burgund. p. 77. 82. 88. Cellarius Not. Orb. Ant. 11. 3. §. 163. 

Es gehöret seit dem Baadischen Frieden in Jahr 1714. dem Könige von 

Preussen. Abel Preuß. und Brandenb. Staats-Geogr. Th. I. c. 7. p. 392. 

Kessel oder Kesselheim, Kescelenheim, ein Nonnen Closter in 

dem Pago Meyenfeld, kam an 966. durch Ottonem I. unter die Mag-

deburgische Dioeces. Tolner Cod. Diplom. Palat. n. 23. p. 18. seq. 

Juncker Anl. zur mittl. Geogr. II. 5. p. 255. 

Kessel, ein uraltes adeliches Geschlechte in Schlesien .. 

S. 277 

S. 278 
513 Kesselberg         Kessel-Bier 

… 

Kesselberg … 

Kessel-Bier, heisset man an einigen Orten dasjenige Bier, wel-

ches einem jeden Haus-Vater vor sich und die Seinigen im Hause zu 

brauen erlaubt ist, und wird dahero also genennet, weil es nur in ge-

ringer Maaß in einen kleinen Kessel nicht aber in einer Brau-Pfanne, 

oder in einem grossen Brau-Kessel gebrauet wird.  

Weil aber dabey ein grosser Mißbrauch entstanden, woraus die Bier-

Steuer geschwächet, und verschiedener Nachtheil dem Landes-Herrn 

erwachsen, ist solches an den mehresten Orten gäntzlich abgeschafft 

und bey harter Straffe verboten. 

Kessel-Braun, siehe Kupfer-Braun.  

Kesselburg, siehe Kesselberg. 
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Kesseler-Land, siehe Kessel. 

Kesselerus, siehe Keßler. 

Kessel-Gewölbe, Lat. Hemisphaerium, ist in der Baukunst eine 

Art gewölbter Decken, welche nach der Höhlung einer halben Kugel 

zu weilen auch einer Viertheils-Kugel aufgeführet werden.  



 

 

Man brauchet solche bey denen Kirchen, iedoch nie Mahls ausser zu 

Ende am Chor, daher sie auch Sturm, Chor-Gewölbe will genennet 

wissen; zu weilen werden sie auch an dem Theil der Kirche über dem 

Altar angebracht, jedoch wird meist daselbst, besonders in grossen 

Kirchen, ein besonder Gewölbe geschlossen.  

Im Grund-Risse pfleget man sie mit einem nahe bey der Mauer punc-

tirten halben Circul und in den Mitte mit einem kleinen gantzen Circul 

zu bemercken; einige aber bezeichnen dergleichen Gewölbe nur durch 

die Radios des Circuls.  

Dergleichen Kessel-Gewölbe, besonders nach dee Höhle einer Vier-

theil-Kugel werden in kleinen an denen Bilder-Blinden angeordnet. 

Die Italiäner nennen ein dergleichen Gewölbe un Volto hemispherico. 

Die Frantzosen un Cul de tour, oder une Voute demi globe ou Sphe-

rique. 

Kessel-Haacken, heiset derjenige eiserne Arm, woran ein Fisch - 

Kessel frey über das Feuer gehangen werden kann.  

Man bedienet sich unterschiedener Arten dererselben. Die besten un-

ter allen sind diejenigen, woran die Kessel bald hoch, bald niedrig auf-

gehangen werden können; und welche sich, wenn man sie nicht mehr 

brauchet, gleich an die Seite schlagen oder sonst bequem aus dem 

Wege schaffen lassen, damit sie auf dem Heerde nicht hinderlich seyn. 

Kessel-Hautze, ist unter denen Beckern derjenige, so bey dem 

Pretzel-Backen das Feuer unter dem Kessel in Acht nimmet. 

Kesselhuet … 

… 

Kesselhuth … 

Kessel-Jagen, wird ein Jagen genennet, welches in die Runde ein-

gestellet ist. 

Kesselmacher, siehe Keßler. 

Kesselnheim … 

… 

Sp. 515 
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… 

… 

Keßlaun … 

Keßler oder Kessel-Macher, Chaudronniers, gehören mit unter 

die Kupfer-Schmidte, und ist sonderlich von ihnen zu wissen, daß die 

Kesselmacher noch diese ungewöhnliche Freyheit und Gerechtigkeit 

vor denen Kupfer-Schmieden voraus besitzen, daß sie einen beson-

dern Ober-Richter haben, welcher vermöge des Diplomatis Kaysers 

Rudolphi II. An. 1582. der Marggraf von Bran- 
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denburg ist, der solches Ober-Richter-Amt dem Marggräflichen  

Culmbachischen Amt-Mann zu Bayersdorff in Francken übergeben, 

bey welchen es auch bis auf diese Zeit geblieben.  



 

 

Es hat auch das Keßler-Handwerck einen Schultheissen, der neben ob-

besagten Amt-Mann die Einladung auf den Zunfft-Tag zu siegeln 

pflegt.  

Die Kessel-Meister nennen sich Meister des verordneten Schöppen-

Stuhls eines ehrsamen Handwercks der Keßler, und obschon einer 

dasselbe ehrlich und wohl erlernet, muß er sich doch auf den Zunfft-

Tag nach Handwercks-Gebrauch einkauffen.  

Mit eben dieser Zunfft aemuliren die Herrn Zobel von Giebelstadt, als 

Affter-Lehn-Leute des Pfaltz-Grafen beym Rhein, welche eben der-

gleichen Schirm-Gerechtigkeit in einem gewissen Bezircke von dem 

Römischen Reiche zu Lehn empfangen; welches gleicher Gestallt bey 

Privileg. Ruperti apud Thulemar. Octovir. 18. §. 46. p. 274. Besoldus 

Thesaur. Pract. V. Keßler Schütz. Speidelius Specul. v. e. Priuil. Fri-

derici III. et Rudolphi II. apud Limnaeum J. P. Tom. IV. Addit. Lib. 

V. c. 7. §. 141. Lünig Reichs-Archiv. Parte Gen. p. 567. Part. Spec. 

Contin. II. Abth. 4. Abs. 4. §. 112. p. 244. Spicileg. Eccl. P. I. Abs. 14. 

§ 45. p. 299. Scheidius Dissert. de Jure in Musicos singulari Sect. 2. 

p. 26. seq. Pfeffinger ad Vitr. J. P. III. 12. 913. seqq. 

Keßler, oder Kesler, (Andreas) … 
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… 

… 

Keuschberg … 

Keuschheit, ist eine Mäßigung derer Liebes-Leidenschafften. 

GOtt hat den Menschen nicht als einen Klotz geschaffen, welcher ge-

gen das andere Geschlecht unempfindlich sey: Denn so würde das 

menschliche Geschlechts bald untergehen, wo alle Lust zum 

Beyschlaffen aufhörte. Bleibt nun die Begierde darnach im gehörigen 

Schrancken in Absicht auf den Göttlichen Endzweck, so ist der 

Mensch keusch. Sollte demnach wohl derjenige mit Recht diesen Na-

men führen, der kein Vermögen hat, denen Lüsten des Fleisches 

Gnüge zuthun. 

Alte verlebte Personen, welche ihr Cörper in Ausübung derer Flei-

sches-Lüste verläst, sind deswegen noch nicht keusch zu nennen, weil 

keine sinnliche Zeugen einiger Unkeuschheit können aufgestellet wer-

den. Wollte ihr Cörper so mit fort, als ihr Wunsch und Gedencken 

auch die Fleisches-Lüste gerichtet sind, so 
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besorge ich, daß viele unter ihnen es jüngern in einen schändlichen 

Leben zuvor thun würden. Kan ein Tiberius Alters und Schwachheits 

halber nicht mehr so munter in den Liebes-Kriege streiten, vergnügt 

er sich desto mehr daran, wenn dergleichen in seiner Gegenwart ge-

schiehet, und die in seinem Palaste häuffig aufgestellten geilen Bild-

nüße sind offenbare Merckmahle seiner unkeuschen Begierden. Sue-

tonius Tib. 43. 44. 

Oder sollte man wohl eine alte ausgediente Vettel unter die keuschen 

Frauen zehlen, weil sie niemand mehr verlanget: Es darff also vor 

Rechts wegen niemand den schönen Titel keusch führen, der nicht 

würcklich seine Liebes-Leidenschafften mäßiget. Dabey bestehet nun 



 

 

nicht, in Gedancken denen Lüsten nachzuhängen, und sich nur in Acht 

zu nehmen, daß keine öffentliche Zeugen der Unkeuschheit auftreten 

können. 

Keuschheit ist die Eigenschafft eines vernünfftigenWesens; denn de-

nen unvernünfftigen Thieren eignet man weder Keuschheit noch Un-

keuschheit zu, weil sie lediglich nach dem Trieb ihrer Natur ohne den 

geringsten freyen Willen thun. Wer sich also vor keusch ausgeben 

will, muß ohne den geringsten Zwang eintzig aus Vorstellung ver-

nünfftiger Gründe seine Liebes-Leidenschafften in Zaum zu halten 

wissen. 

Dies bestehet vor allen Dingen im Gemüthe, ohne welches diese Tu-

gend nur ein verstelltes Wesen seyn würde, so daß eine äusserliche 

gute Aufführung uns nur betrügen würde; wie es denn nicht selten ge-

schiehet, daß man endlich an Leuten, die äusserlich einen keuschen 

Wandel von sich weisen, die abscheuligste Fleisches-Wercke entde-

cket. 

Ist nun aber das Gemüth wahrhafftig wohl eingerichtet, kan es nicht 

anders seyn, es muß sich in äusserlichen Bezeigen ein sittsames We-

sen äussern. Es mögen also die zusehen, die geile Stellungen, unflätige 

Zoten oder doch unbedachtsame Reden von Liebes-Sachen vorbrin-

gen, und doch noch dabey vor keusch wollen angesehen seyn, oder 

doch wenigstens nicht erlauben wollen, daß man auf ein dahinter ste-

ckendes unkeusches Gemüthe schliessen solle. 

Unser gantzes Wesen ist so eingerichtet, daß in das äusserliche uns 

bringt, was innenwendig verborgen. Äussert sich nun was unkeusches, 

muß nothwendig innerlich der Grund dazu seyn. Bessere also nur dein 

Hertz, mäßige in denselben deine Neigungen zur Fleisches-Lust, wird 

sich bald mehr Keuschheit in deinen Thaten blicken lassen. 

Durch Beraubung derer Gliedmassen, die etwa zu Ausübung der Lust-

Seuche am meisten dienen, ist die Begierde zu sündigen noch nicht 

gehoben. Doch damit kanst du etwas beytragen, wenn du deinem Flei-

sche entziehest, was es nur geil machet. Umgang mit dem andern Ge-

schlecht, besonders mit geilen Personen, essen und trincken, so über-

flüßig Feuer in dein Geblüte bringe, zu viele Ruhe und Müßiggang 

flammen die geile Gedancken des Hertzens nur mehrer an; welches 

wenn du es ihm enziehest, die Nahrung ihm also entgehet, und du dich 

also leichte in den Schrancken halten kanst. 

Man bilde sich aber nicht etwa dabey ein, als ob Keuschheit und Un-

keuschheit nun vom ledigen Stande sich sagen lies- 
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sen. Der gröste Hauffe ist zwar freylich dieser Meynung, und bildet 

sich ein, der Ehestand bedecke und rechtfertige auch die gröbsten Aus-

übungen derer Liebes-Leidenschafften, wenn sie nur von ordentlichen 

zusammen gegebenen Mann und Weib verübet würden, gleich als ob 

dieselben mit den Eintritt in den Ehestand aller Beherrschung ihrer 

Leidenschafften entbunden würden. Wir unsers Orts halten davor, daß 

die Verbindlichkeit dazu nur desto stärcker werde, ie weniger die Ob-

rigkeit die Ubertreter dieser Tugend bestraffen kan. 

Wo es aber an dem, daß ieder Stand seine Gesetze hat, muß nothwen-

dig der Ehestand davon nicht ausgeschlossen seyn. Sollte GOtt als der 

Stiffter desselben wohl gewollt haben, daß in demselben allen Flei-

sches-Lüsten ein unumschräncktes Feld geöffnet würde? das sey 

ferne. Wir können also nicht umhin, denenjenigen Eheleuten eine 



 

 

Unkeuschheit beyzumessen, die über und ausser ja wider den Zweck 

ihres Standes derer Liebes-Freyheiten sich bedienen; denn alles, was 

nicht auf den Zweck einer Sache zielt, ist unrecht und Sünde. 

Zu geschweigen, daß ein allgemeines Vorurtheil ist, denen Leuten 

werden, sobald sie nur das Ehe-Bette betreten, alle Schrancken der 

Ehrbarkeit geöffnet, und wären sie nun berechtiget, öffentlich darwi-

der zu handeln. Daher sie sich nichts daraus machen, die Heimlichkei-

ten des Ehe-Bettes öffentlich kund zu machen, nicht bedenckende, daß 

sie in anderen Gemüthern die Funcken zur Liebes-Lust aufblasen, da-

bey sie wenigsten auch die häuffigen Ungelegenheiten des Ehe-Stan-

des nicht verschweigen sollten, wodurch hingegen manche auch von 

ihrer unbedachtsamen Liebes-Lust würden abgehalten werden. Daher 

der Eifer jenes ernsthafften Römischen Censoris nicht zu mißbilligen, 

der einen seiner Mitbürger deswegen mit Schimpff aus dem Raths-

Stande stieß, weil er seine Frau, welches ihm zu Hause nicht immer 

verwehrt gewesen, öffentlich gekiesset. 

Dabey fällt noch die Frage zu erörtern vor, ob es erlaubet sey, seine 

Keuschheit wider den, der ihn Tort thun will, mit Ermordung dessel-

ben zu vertheidigen. Wir wissen wohl, wie viel fast bey allen Völckern 

darauf gehalten worden, daß ihrer Töchter und Weiber Keuschheit un-

verletzt behalten werde, so daß wider die Verletzer dererselben die 

gröste Schärffe erlaubet gewesen. Wir sind auch nicht in Abrede, daß 

nach einmahl verlornen Keuschheit die Person selbst, in der sie ver-

letzet worden, den grösten Bewegungs-Grund verloren, weiter keusch 

zu leben. Ja wenn wir endlich ein Auge auf die menschliche Gesell-

schafft haben, müssen wir bekennen, daß ihr Werth um ein grosses 

verringert, und die verlorne Hochachtung sie ausser Stand setzet, ein 

ihrem Stande anständige Heurath zu thun. 

Weil aber durch die geraubte Keuschheit nur der Werth, ob zwar ein 

sehr grosser, der verletzten Person genommen wird, so, daß sie doch 

noch beym Leben bleibt, und sich also als auch andern noch nützlich 

seyn kan, als können wir solche Heldinnen nicht vor gerecht erkennen, 

welche wegen Verlust ihrer Keuschheit mit jener Lucretia sich selbst 

ein Leid 
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anthun, oder doch den Rauber derselben mit Verlust seines Lebens 

belegen, weil Ehre und Leben nicht gleichgültige Güter sind. Zudem 

Augustinus de Libero Arbitr. I. 5. de Ciu. Dei 18. schon nicht unrecht 

davon gehalten, die Keuschheit bestehe vornehmlich in Gemüthe, 

ohne dessen Beystimmung sie niemanden genommen werden könne. 

Hiernächst, so sind ja in der bürgerlichen Gesellschafft noch andere 

Mittel, wodurch der Verlust der Ehre wieder zu ersetzen, als z. E. Eh-

ren-Erklärung, ein Ersatz am Gelde, womit die Geschwächte ihre 

Schande bedecken könne, u. d. Thomasius Jurisprud. diuin. II. 2. §. 

154. Henneberg Disp. an mulier violent. pudicitiae inuasorem salua 

conscientia occidere possit, Leipzig. 1704. 

Ubrigens giebt uns die heil. Schrifft von letzt beschriebenen Tugend 

der Keuschheit folgendes. 

Sie nennet sie ein Wort, welches nicht iedermann fasset, sondern de-

nen es gegeben ist, Matth. 19, 11. wie Paulus solches donum continen-

tiae als eine heroische Keuschheit empfangen, und wegen der Noth-

durfft seiner Zeiten wünschte, daß alle Menschen wären wie er, 1. Cor. 

7, 7. oder, da ein Mensch gleich von den bösen Lüsten seine Anfech-

tung hat, daß er doch in solchem Kampffe sich tapffer erweiset, und 



 

 

ein lediger Mensch sein Fleisch samt den Lüsten und Begierden creut-

ziget. Gal. 5, 24. 

Enthält sich von fleischlichen Lüsten, welche wider die Seele streiten. 

1. Petr. 2, 11. 

Solche Keuschheit nun ist eine feine Christen-Tugend, der sich ieder-

mann befleißigen soll, 1. Theß. 4, 3. 4. 5. auch eheliche Personen, 1. 

B. Mos. 2, 18. Ebr. 13, 4. und Jungfrauen, 1. Cor. 7, 34. 

Solche zu überkommen ist nöthig 

• das liebe Gebet, Sirach 23, 4. 5. 6. 

• Die Vorstellung göttlicher Allgegenwart, 1. B. Mos. 39, 9. 

Sir. 28, 27. 28. 

• und Meidung ärgerlicher Gelegenheiten, c. 9, 7-14. Matth. 5, 

29. 

Keuschheit hat ein schönes Lob und Belohnung bey GOtt und den 

Menschen, B. der Weish. 3, 13. Sir. 26, 19. Gal. 5, 21. Off. Joh. 14, 8. 

Exempel der Keuschheit findet man an  

• Abimelech, 1. B. Mos. 26, 10. 

• denen Söhnen Jacobs, Ruben ausgenommen, c. 34. 7. 25. 

• Joseph, c. 39, 8. 9. 

• Mose, 4. B. Mos. 31, 17. 18. 

• Boas, Ruth 3, 7. 8. 

• an den Priester Abimelech, 1. Sam. 21, 4. 

• Hiob, Job. 31, 1. 

• Sara, Raguels Tochter, Tob. 3, 16. 

• Susanna, Hist. Sus. v. 23. 

• Judith, 8, 4. 

• Joseph, der Jungfrauen Marien vertrauten Mann, Matth. 1, 

19. 

• an der Jungfrauen Marien, des Herrn Christi Mutter, Luc. 1, 

34. 

• der Prophetin Hanna, c. 2, 36. 

Keusch-Lamm … 

… 
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… 

… 

Kinckius (Jo.) … 

Kind hat verschiedene Bedeutung. Bald wird es gegen die Eltern 

gehalten, von denen, weil es gezeuget worden, ihr Kind genennet 

wird, das ist, ihr Sohn oder Tochter, so gar, daß man den vorigen Zei-

ten nicht nur ungezogene, sondern schon erwachsene, wie gesagt, in 

Absicht auf ihre Eltern, mit diesem Namen belegte. Schellhorn Amoe-

nit. Litter. Tom. III. p. 13. 

Bald aber verstehet man darunter einen Menschen von solchem Alter, 

in welchem er den vollkommenen Gebrauch derer Kräffte Leibes so 

wohl als der Seelen nicht hat. Dahero kommen die Redens-Arten: das 



 

 

ist kindisch, er thut kindisch, er wird kindisch, er wird zum Kinde, 

anzuzeigen, daß es eine Handlung sey, die nicht nach dem vollständi-

gen Gebrauch der gesunden Vernunfft eingerichtet ist. 

Bey folgender Abhandlung nehmen wir das Wort Kind von den ersten 

Lebens-Jahren eines Menschen, in welchem der Gebrauch Leibes und 

der Seele noch schwach und unvermögend sind, deswegen es die La-

teiner durch infans geben, welches so viel ist als nicht reden können l. 

1. §. 2. de admin. tut. 

Nicht als wenn es gar noch nicht reden könnte, sondern weil es zu dem 

Verstande noch nicht kommen ist, daß es klug und mit gutem Be-

dachte etwas vorbringen solte. Denn es kan von niemanden gesagt 

werden, daß er reden könte, der nicht verstehet, und vorher bey sich 

überleget, was er saget. Gestalt denn darum von einen Unsinnigen ge-

saget wird, daß er nicht reden könte. L. 7 pr. C. ad Set. Trebell.  

Und zwischen einem Kinde und einem Unsinnigen ist ein schlechter 

Unterschied, so gar, daß es einem Unsinnigen am nähesten kommt. 

Und derowegen kan man mit einem Kinde selbsten gantz und gar nicht 

contrahiren daß es zu Recht bestehen solte, obgleich des Vormunds 

Bewilligung und Autorität dazu käme. Denn eines solchen Kin-  
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des Thun und Wille ist noch nicht von solcher Gültigkeit, daß es nach 

den Rechten beständig wäre, wenn des Vormunds Autorität es bekräff-

tigte; sondern der Vormund muß selbsten im Namen des Kindes 

Contracte machen und schlüßen, L. 8. §. 3. C. de Jur. Delib.  

Die Römischen Rechte setzen, um eine gewiße Regel zu haben, das 

Alter eines Kindes bis in das siebende Jahr, weil man gemeiniglich um 

diese Zeit einen stärckern Gebrauch Leibes und der Seelen an demsel-

ben bemercket. Nach dem Natur Rechte gehen die Grentzen eines Kin-

des so weit, so lange es noch nicht den Gebrauch seiner Leibs- und 

Gemüths-Kräffte hat. Hieraus folgt von selbst, daß es vor sich nicht 

handeln, am wenigsten in öffentliche Handlung einen Einfluß haben 

könne, weil der Gebrauch des Leibes oder Gemüthes dazu gehöret, 

welcher ihm doch noch mangelt. Demnach muß es von andern regirt, 

auch, damit ist auch dereinst zum Gebrauch seiner Kräffte gelangen 

möge, erzogen werden, wie davon in der Kinder-Zucht gehandelt 

worden. 

Weiter kan Kindern nichts imputiret werden, was über das Maas ihrer 

Kräffte steiget. Deswegen werden sie bey vorgefallenen Verbrechen 

nicht mit ordentlicher Straffe angesehen, ja Straffe und Belohnung 

werden gegen sie nur als sinnliche Erinnerungen, weil ihr Verstand es 

noch nicht begreiffen kan, gebrauchet. 

Ob es im übrigen ehrliche, das ist, aus einem richtigen Ehe-Bette ge-

zeugte, oder unehrliche Kinder, das ist, ausser demselben gebohrne 

sind, thut in gegenwärtiger Abhandlung nichts zur Sache. 

Und diß alles beträfe denn die Kinder dem Alter nach betrachtet. Ist 

aber nun auch solches Alter vorbey, sind so zu reden die Kinder-Schuh 

auch nun ausgetretten, ist man so weit gebracht, daß man seinen Leib 

und Seele nun selbst gebrauchen kan, so bleibt man doch noch Fleisch 

und Bein seiner Eltern, ist ihnen auch nach der Erhaltungs- und Erzie-

hungs-Last wegen Ehrerbietung, Gehorsam und Danck schuldig, da-

hero die Eltern immer noch, wenn auch gleich die ihrigen schon zu 

einem namhafften Alter gekommen, sagen, das ist mein Kind, nehm-

lich die Verhältniß zwischen beyden Theilen anzuzeigen, wie davon 



 

 

schon etwas beym Eingange dieser Betrachtung erinnert worden. Die 

Folgerungen daher haben also auch nichts anders als diese Verhältniße 

zum Ziele. 

Bey einigen derer alten Völcker, besonders denen Griechen und Rö-

mern, hatte man in Gebrauch die neugebohrnen Kinder auf die Erde 

zu legen, und zum Zeichen, daß man sie erziehenwolte, wieder von 

der Erde aufzuheben. Sie pflegten aber auch wohl gar die Kinder, die 

sie entweder nicht ernehren konten, oder nicht wolten, wegzusetzen. 

Dann wann ein Kind gebohren war, kamen die ältesten in einer Fami-

lie zusammen, und berathschlagten sich, ob sie das Kind wegsetzen, 

oder behalten wolten. Sie setzten es aber gemeiniglich an die öffentli-

che Land-Straßen, da viel Leute giengen, daß es jemand aufnehmen 

solte, wo nicht, so nahmen sie es wieder zu sich. In Rom geschahe es 

bey  
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dem Lacu Velabrensi oder Columna lactaria. Man legte gemeiniglich 

einige Crepundia dazu, woran man die Kinder hernach, wenn sie groß 

geworden waren, kennen konte. Es ist aber endlich diese Gewohnheit 

abgekommen, indem sie die Kayser, Valentinianus, Valens und Gra-

tianus in einem absonderlichen Gesetz gantz aufgehoben haben. Ger. 

Noodt in Julio Paullo, Frauendorff Diss. de iniqua Liberorum Expo-

sitione. Leipz. 1692. Jer. Zangius Diss. de expositione infantum Gie-

ßen 1713. Gottl. Fr. Gude de Ritu Lieros recens natos in terram sis-

tendi et de terra levandi. Zittau 1727. in 8. 

Kind, wird Christus genennet … 

… 
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… 

Kindervatter (Tob. Jac.) … 

Kinder-Zucht. 

Daß es eine Pflicht derer Eltern sey, ihre Kinder zu erziehen, daß sie 

dißfalls ein Recht erlangen, welches pattria Potestas genennet wird; 

und wie weit sich solches erstrecke, solches ist bereits unter dem Titel: 

Eltern Tom. VIII. p. 936. seqq. abgehandelt worden. Wenn aber die 

Gerechtigkeit etwas setzet, daß es geschehen soll, so tritt die Klugheit 

hinzu, und zeiget die besten Mittel an, wie dieses zu erlangen sey. Wir 

werden also hier 
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untersuchen, wie die Erziehung derer Kinder auf eine kluge Art müsse 

angestellet werden. 

Wir betrachten erstlich die Versorgung derer Kinder. Es müssen die-

selben so viel Nahrung und Kleider haben, als nöthig ist, daß sie ge-

sunden Leib und gesunde Gliedmaßen erhalten, und ihrem Stande ge-

mäß gekleidet werden mögen. Sie müssen hierbey weder allzustrenge 

noch allzuzärtlich erzogen werden. Eine allzustrenge Zucht kan der 

Gesundheit des Leibes Schaden bringen, und eine allzu grosse 
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Zärtlichkeit ist gleichfalls dem Leibe nicht dienlich. Uber dieses 

macht diese letztere wollüstige und zur Arbeit ungeschickte Leuthe. 

Die unbesonnene Liebe mancher Eltern, pfleget denen Kindern den 

meisten Schaden zu bringen, wenn sie denenselbigen am meisten zu 

nützen gedencken. Es ist dem menschlichen Gemüthe allemahl erträg-

licher, wenn es aus einem schlechtern Zustand in einen bessern 

kommt, als wenn diese Ordnung verkehrt wird. Eine durch die 

schlechten Umstände ausgehärtete Tugend kan auch ihr Glücke ertra-

gen, ob gleich das Glücke offtermahls Gemüther, die nur die Tugend 

aus Noth, oder vielmehr den Schein derselben, aus Zwang erwählet 

haben, wanckend zu machen fähig ist. Verzärtelte Kinder müssen bey 

der Veränderung ihres Glückes entweder unter dessen Last gar unter-

liegen, oder sie setzen sich durch ihre wollüstige Lebens-Art aus den 

mittelmäßigen Umstand in den elendesten. 

Nicht allein zur Erlangung einer guten Lebens-Art, sondern zur Erhal-

tung derselben, wird Arbeit erfordert. Sowohl die Arbeit des Ge-

müthes als die des Leibes, erfordert einen gesunden, und zur Bemü-

hung gewöhnten Leib. Verzärtelte Kinder haben diesen nicht, also 

fehlt ihnen das Mittel, so wohl ihr Glücke zu erlangen, als dasselbige 

zu erhalten. 

Nichts ist zu der Gesundheit des Leibes dienlicher, als eine mäßige 

Bewegung. Also haben die Eltern auch gleichfalls hiervor Sorge zu 

tragen. Eine wohlanständige Tragung des Leibes, und Bewegung de-

rer Glieder, ist gleichfalls, ungeachtet es nur etwas äusserliches ist, ein 

gewisses Mittel, sich bey andern gefällig zu machen. Doch muß diesen 

äusserlichen das innerliche nicht nachgesetzt werden. Eine Regel-mä-

ßige Einrichtung derer Glieder des Leibes, welche wir durch das 

Tantzen und andere Leibes-Ubungen erlangen, ist eine grosse Zierde 

eines nach denen Regeln der Tugend eingerichteten Gemüthes. Fehlt 

aber dieses letztere, so wird das erstere zur Eitelkeit. 

Es ist ein Fehler des menschlichen Geschlechtes, daß man nur das 

äusserliche betrachtet; und ist dahero auch der Irrthum bey denen El-

tern eingerissen, daß sie zwar wohl die äusserliche, aber sehr wenig 

die innerliche Beschaffenheit an ihren Kindern in Obacht nehmen. So 

sehr eine geschickte Kleidung zur Wohlanständigkeit gehöret, so sehr 

kan auch ein übermäßiger Pracht in derselben, die Kinder zur Eitelkeit 

verführen. Die Lust, andern zu gefallen, meldet sich bey denen Kin-

dern zeitig genug. Da 
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sie nun noch nichts haben, wodurch sie sich gefallen könnten, als ihren 

Putz und Kleidung, so werden sie gantz leichte dadurch verführet, auf 

nichts mehr, als auf dieselben zu dencken. 

Wir wollen die Fehler derer Eltern, wodurch sie die Kinder zur Wol-

lust und Hochmuth anreitzen, nicht weiter ausführen. Die zu zeitig an 

ihre Degen gebundene, und durch ihren Poudre fast eine Theurung in 

dem Getraide verursachende Söhne, benebst denen mit ihren weiten 

Röcken, und durch das Rasseln ihrer seydenen Kleider, denen tieff-

sinnig vorbeygehenden, beschwehrlich fallende Töchter, sind uns lei-

der! tägliche Beyspiele dieser Unart, und diese Blätter sind zu weit 

wichtigern Dingen gewidmet, als daß wir sie mit Erzählung dieser 

Thorheiten anfüllen sollten. 

Zweytens ist die Unterweisung, was wir ferner in Betrachtung zu zie-

hen haben. Soll ein Mensch glücklich werden, so muß sein Verstand 

mit guten Begriffen erfüllet, und die sonst verkehrten Neigungen des 



 

 

Willens, verbessert werden. Die Verbesserung des Willens hat sowohl 

bey denen Söhnen als Töchtern statt. Bey der Unterweisung des Ver-

standes muß aber dieselbige in eine beyden Arten der Kinder gemeine, 

und besondere eingetheilet werden. 

Das erste, was Kinder zu erlernen haben, ist das Christenthum. Es ist 

dieses das wahre Mittel zu unserer Glückseeligkeit, und also allen 

Menschen nöthig. Man setzt hierbey gemeiniglich aus denen Augen, 

daß unser GOttes-Dienst ein vernünfftiger GOttes-Dienst seyn müsse, 

das ist, daß wir nicht nur die Glaubens-Regeln auswendig lernen, son-

dern auch nach ihren guten Grunde erkennen sollen. Kaum wissen un-

sere Kinder die Catechißmus-Fragen hurtig hintereinander herzu be-

ten, kaum haben sie die Evangelia, den Psalter, und andere sonst gute 

Sprüche ins Gedächtniß gefasset, so ist bereits der Unterricht in ihrem 

Christenthum zu Ende gebracht worden. Was sie reden, wissen sie sel-

ber nicht, und worzu sie es gebrauchen sollen, ist ihnen eine gantz 

unbekannte Sache. 

Man muß ihnen ferner die Regeln des Gerechten und des Klugen bey-

bringen, sie dörffen eben deswegen nicht gantze Systemata derer 

Weltweisen erlernen, es ist genug, wenn ihnen andere gute Sätze und 

Lebens-Regeln, auch ohne einen ordentlichen Zusammenhang, doch 

so, daß sie dieselbigen verstehen, beygebracht werden. Einen guten 

Geschmack von Sachen, oder eine Richtigkeit in denen Gedancken, 

kan ihnen auch mehr durch eine fleißige Ubung, als durch einen sich 

zu diesem Alter nicht schickenden tieffsinnigen Unterrichte, beyge-

bracht werden. 

Gemeiniglich belästigen wir das Gedächtniß unserer Kinder mit sol-

chen Begriffen, die sie doch nur mit der Zeit vergessen. Ein Knabe, 

der viele lateinische Vocabula und andere herrliche, wiewohl nur ins 

Gedächtniß gefatzte Sententzien, herzubeten weiß, ist ein Kind von 

der grösten Hoffnung. Ein Kind aber von guten Einfällen, wird wilde 

oder nasenweise, und ein Knabe, 
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der nichts lernen kan, als was er verstehet, wird unfleißig und tumm 

genennet. Freilich wird ein Kind die tieffsinnigen Beweise des Herrn 

Leibnitzes nicht einsehen; und muß derjenige, der die ersten Gründe 

von einer Sache legen will, freylich sich die Begriffe erst in das Ge-

dächtniß fassen. Deswegen muß man die Beurtheilung nicht gantz und 

gar bey Seite setzen, und ist es gantz etwas anders, eine Sache aus 

denen ersten Anfangs-Gründen der Erkänntniß herzuleiten, und etwas 

aus denen nächsten Gründen herzuführen. Man lasse nur die Kinder 

über ihre eigene Verrichtungen urtheilen, so wird man sehen, daß die-

ses nicht gar sehr schwehr fallen, und die Scharffsinnigkeit derer Kin-

der mehr und mehr zunehmen wird. Es erfordert freylich mehrere 

Mühe derer Lehrmeister, wenn sie die Sachen erklären sollen, als 

wenn sie die Kinder, nach der gewöhnlichen Art zu reden, nur einmahl 

überhören dörffen. 

Woher entstehet aber dieses Ubel? Unmittelbar von denen Lehrmeis-

tern, an denen man sonst nicht mercken könnte, daß sie dieses Amt

verwalteten, wenn sie nicht die Ruthe, oder den Stecken des Treibers 

in ihren ehrwürdigen Händen führeten. Was einer nicht hat, das kan er 

dem andern nicht geben. Ein Lehrmeister, der selber nicht richtig 

denckt, Aberglauben vor Gottesfurcht, vorgefaßte Meynungen vor 

Wahrheiten, und seine Begierden vor Lebens-Regeln hält, kan unmög-

lich den Verstand und Willen verbessern. Wir thun hierunter getreuen 



 

 

und geschickten Lehrmeistern keinen Eintrag, es heißt hier nur a plu-

cibus fit denominatio. 

Woher kommt aber dieses? Niemand, als den die liebe Noth darzu 

zwinget, unternimmet sich der Sorge des Lehr-Amtes. Die Obrigkeit 

sorget zwar wohl, öffentliche Schul-Ämter mit geschickten und tüch-

tigen Leuten zu besetzen, allein die öffentlichen Schulen sind bald zu 

schlecht, bald hat man andere Einwendungen darwider, und suchen 

die vor ihre Kinder sehr besorgte Eltern eine Ehre darinnen, wenn sie 

ihren Ehe-Pflantzen einen besondern Wärter halten können. Den 

Lohn, welchen derselbe vor seine Mühe und Arbeit bekommt, hat man 

gemeiniglich schon so eingerichtet, als wenn man zugleich vor den 

Lehrmeister sorgen wollen, daß ihn die Lüste des Fleisches nicht an-

fechten sollten. 

Uber dieses, behält man auch noch die Oberherrschaft über den Lehr-

meister selber, und die Dünste, welche aus denen Thränen derer mit 

Recht bestrafften aber doch dabey unartigen Kinder empor steigen, 

erregen in denen Gemüthern derer Eltern bey ihrer Hitze ein heftiges 

Donner-Wetter, welches den Lehrmeister eben so, wie der Donner die 

Erde, erschüttern soll, daß er desto fruchtbarer werden. 

Die Tugend derer Kinder wird allemahl ihrem guten Gemüthe zuge-

schrieben, oder man nennet derer Hervorbringung nur eine verfluchte 

Schuldigkeit des Lehrmeisters. An ihren Untugenden aber hat weder 

die Erb-Sünde, noch die Verzärtelung derer Eltern jemahls Schuld, 

sondern der gute Praeceptor, welcher kaum etwas bes- 
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ser als ein Bedienter des Hauses angesehen wird, muß, als ein Sünden-

Bock, alles dieses ertragen. Es verabscheuet also ein jedweder diesen 

Stand, wer nur durch die Freyheit des Gemüthes zu höhern Dingen 

angetrieben wird, und sich auf eine anderweitige Art und Weise zu 

helffen vermag. Wären die Umstände besser dabey beschaffen, so 

würden sich auch geschicktere Köpffe finden, welche dieses wichtige 

Amt in dem gemeinen Wesen auf sich nehmen. 

Wenn die Eltern dasjenige Geld, welches sie unnützer Weise bey dem 

Wochen-Bette, denen so genannten Heil. Christ-Geschencken, und 

denen Geburts- und Namens-Tägen derer Kinder verschwenden, de-

nen Lehrmeistern zulegten; wenn es beynahe nicht ein Schimpff wäre, 

ausser Tisch und Stube, dem Informatori noch 500 Thlr. zu geben, 

man auch nicht lieber ein unnützes Jungfer-Mägdgen und einen über-

flüßigen Bedienten vor die Frau Gemahlin, als einen geschickten 

Menschen, der die Kinder unterrichtet, unterhalten wollte: so würde 

die Kinder-Zucht weit besser, als sie ist, beschaffen seyn. Sed surdis 

narratur fabula. Diejenigen die das neue sonst so sehr lieben, wollen 

in diesem Stücke keine Veränderung treffen.  

Nach der gemeinen Unterweisung, müssen wir auch die besondere Art 

derselben betrachten. Diese gründet sich auf die zukünfftige Lebens-

Art, welche ein Kind ergreiffen soll. 

Was die Söhne anbelanget, so müssen dieselben eine gewisse Profes-

sion ergreiffen. Sie können entweder zum Studiren angeführet, oder 

auf eine ungelehrte Lebens-Art gewiesen werden. Die Erwählung des 

Standes muß sich auf die Fähigkeit, Neigung, und Glücks-Umstände 

derer Kinder, richten. Die Fähigkeit ist hierbey das allervornehmste. 

Diese muß denen andern allen vorgezogen werden. Sind Eltern nicht 

vermögend, dergleichen selbst einzusehen, so müssen sie andere 

Leuthe zu Rathe ziehen, die solches verstehen. 



 

 

Die Neigung ist zwar auch nicht aus denen Augen zu setzen; was mit 

Verdruß geschiehet, hat keinen glücklichen Fortgang; doch muß man 

die eitle Einbildung derer Kinder nicht vor wahre Neigung ansehen. 

Die äusserlichen Umstände bey einem Stande, fallen denen Kindern 

in die Augen. Sie ergreiffen nur das annehmliche, das innerliche aber, 

und das mit demselben verknüpffte beschwerliche sind sie nicht ver-

mögend, zu beurtheilen. Will man also die Neigungen derer Kinder 

untersuchen, so muß man ihnen ihren Stand auf allen Seiten vorstel-

len, und dabey bemercken, ob sie hierüber stutzig werden, oder ob sie 

noch dabey zu bleiben willens sind. 

Da verschiedene Stände viele Unkosten erfordern, wenn man in dem-

selben etwas rechtes vorzunehmen gesinnet ist, so muß man zugleich 

mit auf die Glücks-Umstände sehen. Wer in dem Studiren es hoch 

bringen will, und sich sonderlich auf die theoretische Studia leget, 

wird, wenn er keine Mittel hat, viele Schwierigkeiten finden. Es ist 

fast einem Armen nicht anzurathen, sich in die gelehrte Welt zu bege-

ben. Wer nicht durch seine Vielwisserey seinen Wind zu machen 

weiß, wird fast für gar keinen Gelehrten gehalten. Diese aber zu erlan-

gen, wird ein starcker Bücher-Vorrath erfordert. Doch 
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weil die Fähigkeit bey einem Menschen, wie wir auch an täglichen 

Exempeln sehen, alle Beschwerlichkeiten zu überwinden vermag: so 

muß diese, als ein Haupt-Umstand, das Glücke aber nur als ein Neben-

Umstand betrachtet werden, und muß also nur derjenige Sohn, der zu 

vielen Dingen gleich geschickt ist, dasjenige ergreiffe, wobey er die 

meisten Glücks-Vortheile vor sich siehet. 

An statt dieser Betrachtung pflegen die Eltern gemeiniglich entweder 

ihrer närrischen Liebe gegen die Kinder, oder ihrem Hochmuthe zu 

folgen, doch ist fast nichts thörichter, als ein Kind allbereit zu einem 

gewissen Stande zu bestimmen, ehe dasselbe gebohren wird; siehe den 

Titel Beruff. Tom. III. p. 1449. seqq. 

Haben die Kinder einen Stand ergriffen, so müssen die Eltern keine 

Kosten erspahren, durch welche sie sich zu diesem können geschickt 

machen. Es ist besser denen Kindern ein geringes Vermögen zu hin-

terlassen, als ihnen die Gelegenheit benehmen, ihre Fähigkeiten voll-

kommen auszuarbeiten. Die äusserlichen Güter werden Glücks-Güter 

genennet, welches anzeiget, daß sie dem Glücke noch unterworffen 

sind. Die innerlichen Geschicklichkeiten aber hat der in seiner eigenen 

Macht, welcher sie besitzet. 

Was die Töchter anlanget, so ist ihr allgemeiner Stand, daß sie mit der 

Zeit die Haußhaltung ihrer Männer wohl verwalten, und ihnen in der 

Kinder-Zucht beystehen sollen. Hierbey wird nur die Frage erörtert: 

Ob ein Frauenzimmer könne gelehrt seyn oder nicht? Gemeiniglich 

wird bey denenjenigen, die hierüber streiten, allzuweit gegangen. Ei-

nige wollen sie gantz tumm haben, und andere meynen, ein fähiges 

Frauenzimmer habe mehr Verstand, als die Männer, und die Gelehr-

samkeit seye bey ihnen gedoppelt schön. Seckendorff in seinem 

Christen-Staate III. 9. §. 6. beklagt sich, daß keine Schulen vor das 

Frauenzimmer aufgerichtet wären. Die Gelehrten haben sich Mühe 

gegeben das Frauenzimmer, welches durch die Gelehrsamkeit bekannt 

worden, aufzuzeichnen. Wie dergleichen Schrifften in Struvens Int-

roductione ad nobitiam rei litterariae 5. §. 15. und in Eberts Vorrede 

zu dem eröffneten Cabinett des gelehrten Frauenzimmers zu finden 

sind.  
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Balzac hingegen will lieber eine Frau mit dem Barte, als eine gelehrte 

haben. 

Es kan freylich einem Frauenzimmer nichts schaden, wenn ihr Ver-

stand durch die nöthigen Wissenschafftenverbessert ist, ja es ist das-

selbige nöthig. Sie sind Mitbürgerinnen in der menschlichen Gesell-

schafft, sie sollen in der Oeconomie ihre Klugheit beweisen, ja sie sol-

len Kinder erziehen, bey welchen allen eine gute Moral sehr nöthig 

ist. Man kan über dieses auch noch zu ihrem Vergnügen ihnen eine 

Art des Studirens zugeben, sie mögen Pörtinen seyn, sie können mo-

ralisiren, sie dürffen sich der Botanic befleißigen, nur muß dieses alles 

zur Lust geschehen, und sie müssen nicht ein Haupt-Werck daraus 

machen. 

Es ist ein Unterschied zu machen, wenn man die Gelehrsamkeit als 

ein Neben-Werck, und wenn man sie als ein Haupt-Werck ansiehet. 

Das erste stehet allen Menschen frey: Das letztere gehöret nur vor eine 

gewisse Art derer Männer. Das gute Frauen- 
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zimmer hat genug zu thun, wenn es diejenigen Tugenden ausüben 

will, welche ihnen eigen sind. Warum will man, wir wollen nicht sa-

gen die Ordnung der Natur, sondern nur die Ordnung des gemeinen 

Wesens durch die Gelehrsamkeit des Frauenzimmers verkehren? Wa-

rum tadelt man an einem Schuster, wenn er will Lateinisch mit uns 

reden? Warum verachtet man einen Schneider, der sich einer Erfah-

rung in der Mathesi rühmt? und will doch ein Frauenzimmer erheben, 

welches sich in fremde Händel mischt, worinnen sie doch meistent-

heils nichts als blose Pfuscher sind. Wir wollen des Hochmuths dieses 

Geschlechts nicht einmahl gedencken, welcher nur dadurch vermehret 

wird. 

Unser Satz ist also dieser: Ein Frauenzimmer muß erstlich hauswirth-

lich, und darnach klug seyn. Ist sie dieses, so kan sie gelehrt werden, 

nur muß sie es nicht seyn wollen, und kan derjenigen Hand, welche 

die Nadel und Kochlöffel wohl führet, die Feder nicht versagt werden, 

nur müssen die erstern der letztern vorgezogen werden. Doch hoffen 

wir hierbey, daß diejenige Frau, welche ihren eigenen Pflichten wohl 

vorstehet, an die Eitelkeiten, die von denen Schmeicheleyen theils ei-

gennutziger, theils in sie vergaffter Manns-Personen herrühren, nicht 

gedencken wird. 

Die Erziehung derer Kinder ist die Regierung ihres Thuns und Las-

sens. Man muß hierbey den Unterschied machen, ob die Kinder noch 

in ihren ersten Jahren sind, oder ob sie allbereit einigen Verstand er-

langt haben. In denen ersten Jahren sind sie bloß durch sinnliche 

Dinge zu regiren, der Trieb zum guten muß durch die Liebe, welche 

sie gegen ihre Eltern und Vorgesetzten haben, befördert werden, und 

der Abscheu vor dem bösen durch die sinnlichen Straffen. 

Es ist ein Vorurtheil, welches aus der närrischen Lieb derer Eltern ent-

springet, daß man kleine Kinder nicht schlagen müsse. Man hat ge-

meiniglich die Ausrede, sie wüsten nicht, warum sie geschlagen wür-

den. Die Erfahrung aber weist es anders. Die Kinder wissen gar wohl, 

warum sie die Straffe leiden, wenn nur die Straffe alsbald auf die böse 

Handlung folget. Freilich wenn man das Kind alsdenn straffen will, 

wenn die Handlung einen halben Tag vorüber ist, und man ihm noch 

so sehr dabey zuredet, so hat es keine Würckung in dem schwachen 

Verstande derer zarten Kinder. Wenn sie aber ihr Verbrechen annoch 

vor Augen sehen, so bemercken sie gar wohl das Übel, das darauf 



 

 

erfolget, und wenn sie die Handlung zum andern mahl vornehmen 

wollen, so stellet sich auch der Begriff von dem Übel gleich mit ein, 

welches sie davon abhält. 

Doch muß man in denen Kindern nicht eine allzugrose Furcht zu er-

regen suchen. Es hat dieses einen allzustarcken Eindruck in die Ge-

müther, so, daß manche dergleichen Dinge in ihrem gantzen Leben 

nicht loß werden können. Dahin gehören die albernen Possen von den 

Knecht Ruprecht, Gespenstern und dergleichen mehr, welche offter-

mahls eine Ursach einer, grossen erwachsenen Leuten immer ankle-

benden Furcht seyn. Die Furcht vor der Ruthe verliert sich, wenn die-

selbe wegkommt, 
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die Begriffe aber von diesen Narrens-Possen bleiben beständig bey 

ihm. 

Ferner müssen solche Kinder durch gute Exempel regiert werden. Wer 

nicht vermögend ist, eine Sache nach seinem eigenen Grunde zu er-

kennen, der kann doch etwas vor gut halten, weil er es bey solchen 

Menschen sieht die er doch vor verständig hält. Die Kinder können 

noch nichts beurtheilen, deswegen folgen sie dem Exempel andrer. 

Was vor gutes durch gute, und was vor böses durch böse Exempel 

könne gewürcket werden, siehe unter dem Titel Exempel. Tom. VIII. 

p. 2330. 

Sind die Kinder zu Verstande gekommen, so ist es am allerbesten, sie 

durch gute Vorstellungen zum guten zu bringen, und von bösen abzu-

leiten. Die Eltern müssen zwar jederzeit suchen, von ihren Kindern 

geliebet zu werden, aber nunmehro auf eine vernünfftige Weise. Der 

Sohn muß den Vater, nicht weil er Vater ist, sondern weil er ihm so 

viele Wohlthaten erzeiget hat, verehren. Bey der vorigen Zucht war 

die Liebe und Exempel derer Eltern nur ein bloses Praejudicium au-

toritatis. Solche Vorurtheile aber müssen nur in Subsidium gebraucht 

werden, wenn man keine andere Vorstellungen thun kan. Sobald als 

sich aber die Vernunfft einfindet, müssen diese weichen. 

Die sinnlichen Straffen müssen gleichfalls aufhören. Sie erwecken nur 

eine knechtische, nicht aber eine kindliche Furcht, das ist, die Furcht 

währet nur so lange, als man der Straffe nicht auszuweichen vermey-

net, sie ist also nur eine Abhaltung von dem öffentlichen, nicht aber 

von dem geheimen Bösen. 

Doch müssen bey allen diesen die Eltern den Verstand ihrer Kinder 

nicht nach denen Jahren, sondern nach der wahrhafften Beschaffen-

heit beurtheilen. 

Die Eltern haben noch zwey Abwege überhaupt bey der Kinderzucht 

zu vermeiden. Der eine ist die Familiarität, in welche die Mütter ge-

meiniglich zu verfallen pflegen, und die despotische Regierung, wel-

ches gemeiniglich ein Fehler derer Väter ist. Jenes hebt alle Furcht, 

dieses aber alle Liebe auf. Da dieses aber Mittel bey der Kinderzucht 

sind, so kan man leicht erachten, was durch deren Hintansetzung vor 

Schaden entstehen könne. 

Die Auctores, welche von dieser Materie geschrieben, sind nachfol-

gende: 

Einige handeln überhaupt in denen Schrifften der Klugheit davon, als 

• Thomasius in dem Entwurff der Politischen Klugheit 7. §. 

48. 
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• Wolff in denen Gedancken vom gesellschaftlichen Leben de-

rer Menschen 3. 

• Heumann in politischer Philosoh. 5. 

• Rohr in der Klugheit zu leben 15. 

Andre haben hiervon besondere Schrifften verfertiget, als Fenelon 

l'Education des Filles Paris 1687. 1697. in 12. Francke hat dieses ins 

Teutsche übersetzt, Halle 1698. in 12. Es ist auch nebst Loks Büchern 

von Erziehung derer Kinder zu Leipzig 1708. in 8. heraus gekommen. 

Locke hat l'Education des Enfans in Englischer Sprache geschrieben, 

welches Peter Coste ins Frantzösisch übersetzet Amster 1696. und 

1708 in 8. 

Crousac gab nouvelles maximes sur l'Education des enfans 1718. her-

aus. Er hat darinnen die Fehler, die bey der Kinderzucht vorzugehen 

pflegen, vorgestellet, und ehe man seinen Vortrag a con- 

  S. 358 
 Kindes-Händel       Kindes-Noth 662 

trario verstunde, machte dieses Werck viel Aufsehens. 

Von denen Frantzosen haben wir noch diese Wercke: 

• les Regles de l'Education des Enfans, ou il est parlè en detail 

de la maniere, dont il se faut conduire prour leur inspirer les 

sentiments d‘ un solide pieté, et pour leur apprendre parfai-

tement des belles Lettres. Paris. 1687. 

• Entretiens sur ce, qui forme l'honne Homme et le vrai 

scavant, par Mr. de Lelevel Paris 1690. in 12. 

• Maximes pour l'Education d'un jeune Seigneur, avec les In-

structions de l’Empereur Basile pour Leon son fils et l’ab-

rege de leur vie Paris 1690. in 12. 

• Maximes et Reflexions sur l'Education de la Jeunesse ou sont 

renfermez les Devoirs, de Parens et des Praecepteurs en uers 

les Enfans avec des Maximes et des Reflexions particulieres 

sur l’Education des Princes Paris 1690. in 12. 

• La belle Education par Mr. Bordelon. Paris 1693. in 12. 

• de l'Obligation, que les Peres et Meres ont, d'instruire eux 

mesmes leurs Enfans. 

• Fr. Baratier merckwürdige Nachricht von einem sehr früh-

zeitigen gelehrten Kinde und 14. jährigen Magistro nebst 

vielen zur Kinder-Zucht gehörigen nützlichen Anmerckun-

gen. Stet. und Leipz. 1735. in 4. 

Diejenigen, welche von der Erziehung fürstlicher Printzen insbeson-

dere geschrieben, findet man in Arndii Bibliotheca Politico-Heraldica 

Select. p. 280. 

Unter denen ältern ist Conradi Heresbachii Comment. de Institutione 

Principis 1570. 4. zu mercken, welchen Hertzog Friedrich Wilhelm zu 

Altenburg Administrator der Chur-Sachsen, so hoch hielte, daß er sol-

ches dem Chursächsischen, und damahls noch unmündigen, Printzen 

unter folgenden Titel drucken ließ: Heresbachii J. C. de educandis 

atque erudiendis Principum Liberis, Reipublicae Gubernandae desti-

natis, deque Republica Christiana administranda Lib. 2. Torgau 1589. 

zu welchem noch andere Wercke von dieser Materie als Pontani, Stur-

mii, Petrarchae, Erasmi gekommen sind. 



 

 

Von denen neuern ist Wagenseils Tractat von Erziehung eines Print-

zens bekannt, welches von keinen besondern Werth ist, und A. 1719. 

kam eines ungenannten Durchlauchtige Kinder Zucht heraus. 

Des Claudii Quillets Callipaedia oder Lehr-Gedichte, wie man schöne 

und gute Kinder erziehen solle, welches zu Leipzig 1709. wieder auf-

geleget worden, gehöret eigentlich nicht hieher. Denn er zeiget nur, 

wie die Eltern bey dem Beyschlaffe müssen beschaffen seyn, wenn sie 

schöne Kinder zeugen wollen. Baillet in seinem Jugemens des Sça-

vans Tom. IV. p. V. n. 1511. urtheilet nicht unrecht, Quillet habe in 

diesem Stücke mehr Erfahrung gezeiget, als sich vor einen Abt schi-

cke. 

Die besondere Arten Kinder zu erziehen, hier nach der Reihe zu er-

zehlen, würde zu weitläufftig fallen; wer also die beyden besonders 

merckwürdige Arten der Kinder Zucht wissen will, schlage in unsern 

Wercke da nach, wo wir von denselbigen Volck und Lande handeln. 

Kindes-Händel ist, wenn eine Jungfrau geschwändert wird. 

Kindes-Noth oder in Kindes-Nöthen lie- 
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gen heiset, wenn das schwangere Weib in der Geburt arbeitet, oder im 

Kreisen lieget. 

Kindes-Wärterin heisset diejenige verständige Weibes-Person, 

welche dazu angenommen ist, daß sie das neugeborne Kind, bedacht-

sam warten und ordentlich auferzühen helffen soll.  

Es kommt ihr demnach zu, das junge Kind täglich zu beschicken, al-

lezeit reinlich und sauber zu halten, und nicht nur bald nebst dem Säu-

gen zum Essen mit anzugewöhnen, sondern auch bey der Speise und 

dem Trancke selbst gute Ordnung und Maaße zu halten.  

Weil nun auf diesen allen die folgende Gesundheit, ja die künfftige 

Glückseligkeit eines Menschen beruhet, daher die Wartung der Kinder 

das Haupt-Stücke einer wohl eingerichten Haus-Haltung, ausmachet, 

als will es gantz nöthig seyn ein und das andere dienliche Verhalten, 

in Absicht der Wartung gantz kleiner Kinder, allhier mit anzuführen.  

Die gewöhnliche Speise ist ein aus Milch, und den feinsten Weitzen-

Mehl, weder allzu-dinne noch gar zustarck, mit ein wenig Butter ein-

gerührtes Muß; oder weil das feuchte Mehl die Vermehrung und dem 

Wachsthum derer Würmer befördert, die Milch-Speisen leichte in ei-

nem sauren Magen gerinnen, und folglich Reisen, und Bauch-Grim-

men, verursachen , alles Mehlwerck überhaupts schwer zu verdauen, 

so bereiten einige das Muß aus Mehl und Fleisch-Brühe, ja sie nehmen 

wohl an statt des Mehls hart geriebene Semmel oder Eyer-Brod, und 

lassen es aufsieden, werffen auch indessen, zumahlen wenn die Kin-

der starckes Bauch-Grimmen haben, ein wenig zu klaren Pulver ge-

stossenen Anis hinein, und geben sodann denen Kindern, wenn sie 

noch gar kleine, des Tages zweymahl, wenn sie aber einige Wochen 

und Monathe alt, dreymahl, nemlich früh, des Mittags und zur Nacht, 

dergleichen Speise zu einerley Zeit zu essen, und bald darauf zu 

trincken, damit sie sowohl in Speisen als auch in Schlaffen ihre Ord-

nung zu halten gewöhnen, wobey denn dasjenige überhaupts in acht 

zu nehmen, was bey den Worte Käuen Tom. XV. p. 58. erinnert wor-

den.  

So nun bey dergleichen Wartung die Kinder das halbe Jahr erreichen, 

giebt man ihnen zuweilen etwas von andern gemeinen Speisen, oder 



 

 

ein zartes weich gesottenes und sehr klein geschnittenes, aber nicht 

ausgekäuetes Fleisch, von Hünern, Kälbern und dergleichen.  

Der Tranck ist nebst der Mutter-Milch, Bier, das nicht so starck, oder 

ein mit Anis und Fenchel abgesottenes Wasser, da man zu einer Maaß 

Fluß-Wasser jedes eine mässige Handvoll hinein wirfft und ein wenig 

absieden läst, wenn es bald laulicht worden, etwas Süsse-Holtz, und 

bis in die sechs Körner Mastig darein thut, und endlich wenn es durch 

kühlet, durch seihet; Wein hingegen ist den Kindern ein Gifft. In nüch-

tern Magen oder des Nachts in Schlaff, ingleichen öffters unter der 

Mahlzeit zutrincken geben, ist sehr ungesund, wenn die Zahne durch 

sehr warme Speise, sonderlich mit heiser Butter erhitzet werden, in-

gleichen, so man nach der Wärme alsobald kaltes Geträncke in dem 

Mund dringet, dieses machet schwartz, und ausgebrochene 
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schadhaffte Zähne, und darauf folgende Schmertzen. Auf Milch, Obst 

und süsse Speisen getruncken, verursachet Blehung, üble Dauung, 

und den Durchlauff.  

Bey den nunmehro erwachsenen Kindern, erhält man zwar gerne in 

der Zeit die Ordnung zum Speisen, die Speisen aber verändert man so 

viel als möglich, und giebet ihnen zuweilen auch harte unverdauliche 

doch nur in gewisser Portion, verstattet aber dabey nicht, daß solche 

alzu grob und Brocken-Weise, sondern fein klein gekauet hinunterge-

schlucket werden. Hart zesaltzene, gedörte, und geräucherte Speisen, 

wie auch vieles Obst, Zucker und anderes Naschwerck, sind der Ge-

sundheit nicht zuträglich, aber im Überflusse genossen höchst schäd-

lich.  

Wer ein mehrers hiervon zuwissen begehrt, wird solches in Look Un-

terrichte von Erziehung der Kinder, weitläufftig beschrieben antref-

fen. 

Kindheit und Jugend ist eitel … 

… 

S. 360 … S. 391 
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Kirche, Lat. Templum, ist ein öffentliches Gebäude, so dazu er-

bauet, daß eine große Menge Volcks zu gewißen Zeiten, seinen Got-

tes-Dienst darinnen abwarten könne.  

In der Christenheit haben die Kirchen gemeiniglich drey Haupt-

Theile, davon der eine die Halle, der andere das Schiff, der dritte das 

Chor genennet wird. Die Halle, Pronaos, Prodomos, Propilaea, ist 

ein forne offner und auf dreyen Seiten mit Wänden umgebener, oben 

aber bedeckter Platz an der Kirch-Thüre, in welchen man durch die 

Kirch-Thüre gelanget, und alsdenn aus ihm in den mittlern und grös-

ten Theil der Kirchen kommt, welcher das Schiff, Naos, Cella, Italie-

nisch la Nave, Frantzösisch la Néf genennet wird. Endlich heiset der 

hinterste Theil des Schiffes, welcher bisweilen nach der Figur eines 

halben Circels eingerichtet ist das Chor, Lat. Chorus.  

Die Halle dienet dazu, daß dem Volcke ein freyer Plaß vor dem innern 

Raume der Kirche vergönnet werde, in welchem man sich wieder zu 

rechte machen könne, wenn einem die Witterung bey dem Kirch-

Gange incommodiret hat, ehe man in die Kirchen selbst gehet. Das 



 

 

Schiff ist der Ort, wo die Zuhörer ihre Stelle erhalten; in das Chor 

hingegen gehöret der Altar, nahe an dem Chore aber, werden eine bis 

zwey Sacristeyen angeleget.  

Bey Anordnung derer Theile einer Kirche, hat man vor andern auf die 

Art des Gottes-Dienstes, so darinnen gehalten werden soll, zu reflec-

tiren; Maßen bey einer Römisch-Catholischen Kirche erfordert wird, 

daß man viele Capellen mit Altären haben möge, daß in dem Schiffe 

vieles Volck stehen und in das Chor frey sehen könne, wenn darinnen 

das hohe Ammt gehalten wird und was dergleichen mehr. Hingegen 

bey denen Protestantischen Kirchen gehet die Absicht dahinaus, daß 

eine große Menge Zuhörer einem eintzigen Prediger, wenn er sein 

Amt verichtet, wohl sehen und hören mögen. Dahero ist auch nach 

diesen Absichten den Bau einer Kirchen einzurichten.  

Die Alten haben bey dem Bau einer Kirchen großen Fleiß angewen-

det. Die Haupt-Stücke derselbigen waren gemeiniglich, wie bey denen 

Christen, jetzo die Halle, das Schiff, das Chor. Außer diesen pflegten 

sie auch die Kirchen theils, mit Abseiten, theils auch mit einem Vor-

schopf oder Lauben zu versehen. Es sind aber die Abseiten, Lat. Alae 

vel Pteromata, Italiänisch Portici, Frantzösisch Les Portiques, be-

deckte Gänge, welche das Schiff der Kirchen beyderseits, entweder 

auf dreyen oder auf vier Seiten umgeben. Ein Lauben ist ein verdeck-

ter Gang, der mit vielen Stützen und Säulen unterstützet ist, und theils 

in der Halle, theils auch in denen Abseiten einer Kirche angeleget 

wird.  

Nach dem nun diese Theile noch bey einer Kirche angebracht werden, 

nach dem erhält dieselbige ihre besondere Namen. Wann eine Kirche 

schlecht mit Mauren und auf denen Ecken, bißweilen auch überall an 

denen Wänden mit Wand-Pfeilern umgeben ist; so wird sie eine 
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Wand-Kirche, Lat. Templum in Antis, Italiänisch Tempio in Pilastri, 

Frantzösisch Temple à Antes genennet. Sie ist gemeiniglich forne mit 

einer Halle versehen.  

Wenn eine Kirche vor der Halle noch einen bedeckten Gang oder Lau-

ben hat; so heißet sie eine Kirche mit einen Vorlaube, Lat. Templum 

Prostylon, Italiänisch Tempio Prostilo, Frantzösisch, Un Temple à 

Gallerie de devant. In diesen wird öffters der bedeckte Gang und die 

Halle zu einerley Lauben gemacht. Ist bey dieser Kirche noch über der 

Vorlaube, auch hinten eine Laube, angebracht, so ist es eine Kirche 

mit vor- und hinter-Laube, Lat. Templum Amphiprostylon, Itali-

änisch, Tempio Amfi prostilo, Frantzösisch, Un Temple á Gallerie de 

devant et de derniere.  

Wenn die Abseiten in Gestallt einer Lauben eingerichtet und mit einer 

einfachen Reihe Säulen rings um das Schiff der Kirchen versehen 

sind; so heißet es eine Kirche mit einfacher Laube oder einläubig, 

Lat. Templum peripteron, Italiänisch Tempio alato á torno, Frantzö-

sisch Un Temple á touré de simple Galerie.  

Sind die Abseiten mit doppelt bedeckten Gängen, die durch zwey Rei-

hen Säulen unterstützet werden, versehen , so wird sie doppelt-läubig 

oder eine Kirche mit doppelter Laube, Lat. Templum dipteron, Ita-

liänisch Templo bisalato, Frantzösisch Un Temple en touré de double 

Galerie genennet.  

Ist eine Kirche zwar mit doppelter Laube versehen, hingegen die in-

nere Reihe Säulen an selbiger weggelassen, daß zwar eine doppelte 



 

 

Laube, aber nur eine einfache Reihe Säulen übrig bleibet, so nennet 

man sie eine Kirche mit falsch-doppelten Lauben, oder falsch dop-

pelt-läubig, Lat. Templum Pseudodipteron, Italiänisch Tempio falsa-

lato, Frantzösisch Un Temple en touré de faux double galerie.  

Es baueten auch die Alten Kirchen, deßen Schiff ein offner Platz oder 

Hof war, mit zwey Reihen Säulen umgeben. Diese hieß eine Kirche 

mit Himmel offenen Platze, Lat. Templum Hypethrum, Italiänisch 

Tempio discoperto, Frantzösisch Un Temple ouvert á jour.  

Wenn bey denen Alten eine Kirche rund gebauet, und rings herum an 

statt der Säulen mit einer Wand umgeben war, wurde sie Aedes mo-

noptera genennet; hingegen Aedes periptera, wenn sie rund war, und 

einen auswendig mit Säulen besetzten Umgang hatte. War endlich 

eine solche runde Kirche mit einem doppelten Umgange und also mit 

zwey Reihen Säulen auswendig versehen, die einen bedeckten Gang 

unterstützten, so hieß sie Aedes diptera. Die erste von diesen kan eine 

runte Wand-Kirche; die andere eine runte einläubige Kirche; die 

dritte, eine runte doppelt-läubige Kirche genennet werden.  

Dieses sind die Arten derer Kirchen bey denen Alten. Weil aber bey 

uns eine große Menge Zuhörer offtmahls in einer Kirche sollen verfa-

ßet werden, so geschiehet es, daß wir unsere Kirchen viel größer, als 

die Alten, erbauen müßen; dahero kan man 
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zwar in Einrichtung unserer Kirchen dem Bau derer alten Tempel et-

was folgen, allein um Platz gnug zu erhalten, so müßen die Säulen-

Stellungen derer Alten vielmahls in Bogen-Stellungen verwandelt, 

und die Abseiten, welche die Alten außerhalb dem Tempel anordne-

ten, mit umgeführten Mauren in unsere Kirchen eingeschloßen wer-

den.  

Was die Figur oder Gestallt derer Kirchen anlanget, so ist dieselbe 

entweder einfach oder zusammen gesetzt. Die einfachen sind die 

viereckigten und runten, hingegen unter die zusammengesetzten ge-

hören die, so die Gestallt eines Creutzes haben, und Creutz-Kirchen 

genennet werden, und diejenigen, bey welchen an ihrer viereckigten 

Figur noch ein Gebäude in der Gestallt eines halben Circels angesetzet 

ist.  

Unter denen viereckigten Kirchen ist die Wand-Kirche die erste und 

bequemste Art, und welche weniger als die andern kostet. Ihre breite 

wird 4. die Länge 8. Säulen-Weiten gemacht, davon die mittlere för-

derste Säulen-Weite denen zweyen andern an Größe gleich ist, in dem 

die mittlere Säule (aus fünfen) aussen gelassen wird. Die Halle wird 

eine Säulen-Weite breit gemacht, der Thüre gegen über kommt das 

Chor nach der Figur eines halben Circuls, deßen Radius eine Säulen-

Weite ist. Das Chor kan 8. oder 10. Fuß hoch von der Erden anfangen, 

damit in der Wand die gegen Morgen liegt, der Thüre gegen über, un-

ter dem Radio des Chores und an dem Mittel-Puncte deßelbigen, der 

Predigt-Stuhl[1] seinen Platz erhalte. Zur Seiten des Chors an denen 

Ecken kommen zwey vierecktigte kleine Cammern eines zur Sacri-

stey, das andere vor die Kirchen Diener. Allatius de Templ. Gr. 2. p. 

37. Suicerus Thes. Eccl. Tom. II. p. 388. seqq. Quenstedt Antiquit. 

Ecclesisast. 8. n. 2. §. 9. Heineccius Abbildung der Griechischen Kir-

che III. 2. §. 8.  

Die Säulen-Stellung wird ohne Säulen-Stühle behalten. Die Ordnung, 

woraus solche genommen wird, kan verschieden seyn; doch pfleget 

man sich hierbey nach der Größe des Orts, wo die Kirche erbauet 

[1] Bearb.: korr. aus: Predit-Stuhl 



 

 

werden soll zu richten. Zum Exempel: in denen Dörffern kan man au-

ßen die Toscanische, in denen Flecken die Dorische, in kleinen Städ-

ten die Jonische, in Fürstlichen Hof-Städten die Römische, und in 

Haupt-Städten die Corinthische gebrauchen.  

Die innern Säulen tragen das Gewölbe, welches in niedrigen Ordnun-

gen 9. in hohen 10. Model hoch, und also niedriger als ein halber Cir-

cel ist. Wenn man der Wand-Kirche forne eine schmahle Vorlaube, 

welche 4. Säulen-Weiten lang und eine breit ist, vorsetzet, so hat man 

eine Kirche mit einer Vorlaube: Und wenn man an dieser Kirche noch 

hinten einen schmahlen Gang einer Säulen-Weite breit beyfüget, so 

hat man eine Kirche mit einer Vor- und Hinderlaube. Es werden aber 

diese beyden Arten schwerlich jetzo zugelassen, weil man die Lauben 

heuntiges Tages vor überflüßig und verschwenderisch hält; welches 

ebenfalls von der einläubigen, doppeltläubigen, 
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und falsch doppelt-läubigen Kirche zu mercken. Es bleibet dahero der 

viereckigten Wand-Kirche noch die beste Verhältniß und Eurythmie 

übrig.  

Die runten Kirchen sind zwar bey denen Alten gebräuchlich gewesen, 

und wären auch noch zu gebrauchen, wenn man nicht die Kosten be-

sorgte, maßen das halbe Kugel-Gewölbe dicke Mauren umher erfor-

dert; sonst könnte man den Predigt-Stuhl er sey mitten oder an der 

Wand, überall sehen.  

Die Creutz-Kirchen sind bey denen Christen sehr gebräuchlich, und 

können dieselben aus einem Quadrat, da an jeder Seite ein doppeltes 

Quadrat angeordnet wird, erbauet werden. Sie soll um und um Mau-

ren und keine Säulen oder Pfeiler haben; auch soll der Thurn nicht 

über dem mittelsten Quadrat zu stehen kommen, weil solches denen 

Regeln der Festigkeit zu wieder.  

Nach diesen Arten kan man sich einen Begriff von der Einrichtung 

einer Kirche machen; wie wol ein Bau-Meister bey allen diesen, nach 

Gelegenheit des Orts, der Beschaffenheit des in der Kirche zu halten-

den Gottes-Dienstes, der Beschaffenheit derer Zuhörer, und nach der 

Größe derer dazu ausgesetzten Kosten, seine Mesures besonders zu 

nehmen hat.  

Unterricht von denen Kirchen findet man in denen Bau-Schrifften, be-

sonders in Leonhard Christoph Sturms vollständigen Anweisung 

Kirchen wohl anzugeben, und in deßen Architectonischen Reiße-An-

merckungen. Wie eine Garnison-Kirche anzugeben, zeuget Fäsch in 

dem vierten Theile des andern Versuchs seiner Architectonischen 

Wercke.  

Wegen des Namens Kirche fragt sich woher er in Teutschen gekom-

men. Eccard in Biblioth. Brem Cl. II. Fasc. 2. et ad Leg. Ripuar. 30. 

n. 2. p. 213. seqq. gibt sich eine Mühe dazuthun, daß es aus den Grie-

chischen, kyriake herkomme, und also so viel als des Herrn Haus, 

nehmlich unsers HErrn JEsu Christi. Diese Sache hat auch Johann  

Dieman untersuchet, und ad Rabani Mauri Spec. Gloss. Lat. Theot. 

p. 94. seqq. noch nichts zu retten gesucht.  

Man verstehet aber nunmehro unter der Kirchen ein Gebäude darinnen 

Gottes Wort gelehret, die heiligen Sacramenta ausgetheilet und an-

dere Arten des Gottes-Dienstes ausgeübet werden, in dem die meisten 

Kirchen aus dieser Absicht gebauet und gestifftet sind. So ist auch 

diejenige vor eine Kirche zuhalten, und hat sich das Recht der Kirchen 



 

 

zu zueignen, in welcher nicht alle Stücke des Gottes-Dienstes celebr-

iret, sondern nur Leichen-Predigten und Parentationes, oder Predigten 

an gewißen hohen Festen gehalten, auch die heiligen, Sacramenta 

nicht dispensiret werden.  

In dem es bloß zur Forme der Kirchen gehöret, daß öffentlicher Got-

tes-Dienst darinnen gefeyert wird, es ist aber nicht nöthig, daß alle und 

jede Arten des Gottes-Dienstes darinnen vorkommen. Also findet man 

Kirchen, in welchen kein Tauff-Stein anzutreffen, als in denen meis-

ten Stiffts-Kirchen, die vor das Frauen-Zimmer gewiedmet sind, Kir-

chen, in welchen 
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nicht gebeichtet und das heilige Abendmahl nicht ausgetheilet wird, 

gnug, daß man Gottes Wort darinnen lehret und prediget, und öffent-

lich betet und singet. Horn Observ. de Jure circa Eleemosynas 3.  

Die allerersten Christen zu derer Apostel und folgenden Zeiten hatten 

gar keine Kirchen, sondern es ward das Wort GOttes im Tempel zu 

Jerusalem, sonderlich aber in der Halle Salomonis Ap. Gesch. 2, 46. 

so denn auch in denen Jüdischen Synagogen und Schulen offtmahls 

geprediget. Denn so bald die Apostel in eine Stadt kamen, war dieses 

ihr erstes, daß sie in die Synagogen giengen, und daselbst die Christ-

liche Religion ausbreiteten Ap. Gesch. 13, 14.  

Sie kamen auch in Privat- Häusern zusammen, woselbst sie mehren-

theils das oberste Stockwerck, hyperoon genannt, einnahmen Ap. Ge-

sch. 1, 13.  

Unter denen Verfolgungen derer Heydnischen Kayser verkrochen sie 

sich in die Wälder und Hölen, oder kamen des Nachts auf denen 

Kirchhöfen zusammen, denn sie durfften sich damahls noch nicht bli-

cken lassen. Eusebius Hist. Eccl. VII 11, 13. Paullin. Act. Pass. Cyp-

rian. Cassiodorus Hist. V. 3. Concil. Laodic. Can. 3. Pontius Diac. 

Passion. Cyprian. Gesta Purgat. Caecilian. Damascenus Vit. S. Fa-

biani. Panuinius de Coemeter. 11. Iustell. ad Can. Laod. 3. p. 207. 

Sagittarius de Natalit. Martyr. 3. p. 62. seq. Heineccius Abbild der  

Griechischen Kirch III. 2. §. 6.  

Daß also diejenigen sehr unrichtig sind, welche sagen, Petrus und die 

nachfolgenden Päbste haben zu Rom grosse Kirchen aufgerichtet. 

Dan. Pfeffinger Diss. de Eccles. Christ. Straßburg 1708.  

Schon zu Constantini, zu Alexandri Severi Zeiten müssen die Christen 

Kirchen gehabt haben, wie aus Lampridio Alexand. Sever. 49. zu se-

hen. 

Daß dieses hernach sofort gegangen, ist aus Gregorio Nysseno Vit. 

Gregor. Thaumaturg. Eusebio Hist. Eccl. VII. p. VIII. 1. 3. Vopisco in 

Aurel. 20. Lactantio Div. Instit. V. 2. de Mort. Persec. 12. klar, daß es 

also falsch, daß es erst zu Constantini, Zeiten, sondern vielmehr vor-

hero geschehen. Heineccius Abbild. der Griech. Kirch. III. 2. §. 57.  

Sie legte aber ihreTempel gegen Morgen an, ohne Zweiffel, was auch 

sonst vor Ursachen angeführet werden, sich von denen Juden wie in 

allen andern, also auch im Gebete sich abzusondern, als welche bey 

ihrem Gebete sich gegen Abend richteten, die Christen also gegen 

Morgen. Vitringa Proleg. de Synagog. vet. 2. p. 12. seq. Huetius de 

Paradiso 3. §. 3. 

Unterschiedliche Kirchen-Vä- 
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ter, als Origines Hom. V. in Numer. Damascenus IV. 13. Justinus 

Mastyr Qu. 118. p. 471. geben es vor eine Apostolische Tradition aus, 

ohne es mit sattsamen Gründen zu erweisen. Doch ist gewieß, daß es 

eine alte, und fast mit dem Christenthume selbst eingeführte Gewohn-

heit sey, deren schon Clemens Alexandrinus Stomat. VII. p. 724. Ter-

tullianus Apolog. 16. Origenes[1]  l. c. gedencket. Heineccius l. c. §. 

9.  

Es bestunde aber solche Kirche mehren theils aus 3. Haupt[2]-Ab-

theilungen. Der erste Ort in der Kirche wurde genannt Bema oder Ie-

rateion, und war nichts anders, als, nach unserer Art zu reden der Chor, 

auf welchen der heilige Tisch, oder der Altar stund. Diesem Orte 

schrieb man solche Heiligkeit zu, daß außer denen Geistlichen nie-

mand in denselbigen einzugehen erlaubt war, daher sie auch hoiapo 

tou bematos, oder die so in dem Chor seyn genannt wurden. Concil. 

Laod. Can. 19. Theodorchus Hist. Eccl. V. 18. Sozomenus Hist. Eccl. 

VII. 25. Concil in Trullo Can. 69. Gregorius Nazianzenus Or. 19. 

Balsamon ad Can. 19. Basil. Magn. 

Aus dieser Ursache pfleget man diesen Platz nicht nur um einige Stuf-

ten zu erhöhen sondern auch mit künstlichen Gitter-Wercke zu ver-

wahren, und von denen übrigen Theilen der Kirchen abzusondern. 

Chrysostomus Hom. 35. Tom. V. Eusebius Hist. Eccl. X. 4. 

Sonst aber war in demselben nichts anders anzutreffen, als der Altar, 

und hinter demselben gantz zu Ende ein erhöheter Stuhl[3], welcher 

thronos genannt wurde, auf welchen der Bischoff saß, und von dannen 

die gantze Gemeine übersehen konnte. Neben demselben aber waren 

zur Rechten und Lincken andere etwas niedrigere Stühle, welche syn-

thronos genennet worden, auf welchen die Ältesten ihren Sitz hatten. 

Allernächst aber bey dem Altar, waren zu beyden Seiten noch zwey 

absonderliche runte Bogen, unter denen man den einen gegen Mittag 

Diakonikon, die Diaconey, den andern aber gegen Mitternacht Prothe-

sin nannte. Jenes war nichts anders als eine Sacristey, darinnen die 

Diaconi ihren Sietz hatten, und die Gefäße, Kleidung und anderer Kir-

chen-Schmuck auf einen Tisch niedergeleget wurde. Concil Laod. 

Can. 21. Meursius Gloss. v. Diakonikon et Prothesis. Cerda Obs. 31. 

n. 8. Gottofredus ad Filostorp. VII. 3. 

Dieses aber war ein Tisch, auf welchen man das Brod und Wein, so 

im Nachtmahl solte gebraucht werden, zu erst aufstellete, und die Zu-

bereitung zur Meße machte, Suicerus Thes. 
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Eccles. T. II. p. 842.  

An diesem ersten Theile der Kirche nun gräntzete der andere, der 

Naos, oder das Schiff hieß, u. dem grösten Raum des gantzen Gebäu-

des in sich fassete. Das merckwürdigste auf diesem Platz war der 

Lese-Stuhl, welcher fast in der Mitten stund, daß jedermann das, was 

darauf gelesen wurde, deutlich hören konte. Sonsten aber hatten an 

diesem Ort ihren Sitz theils die Gläubigen, welche beyde Seiten gegen 

Süden und Norden einnahmen, theils diejenigen Bußfertigen, so Nie-

derknieende genannt wurden, als welche so lange hinter dem Lese-

Stuhl ihre Stelle hatten, bis man sie vollends in die Zahl derer Gläubi-

gen aufnahme.  

[1] Bearb.: korr. aus: Oigenes 

 

[2] Bearb.: korr. aus: Haup 

[1] Bearb.: korr. aus: Sthul 



 

 

Aus diesem Theile der Kirche, welcher auf beyden Seiten mit Neben-

Gängen versehen war, kam man endlich in dem dritten, welcher Kar-

the genannt wurde. Dieser war nichts anders, als der Eingang des Tem-

pels, und gleichsam ein Vorsaal der gantzen Kirche. Allatius de Templ. 

Gr. Epist. 2. Wie denn auch in demselben nur solche Personen ihren 

Sitz hatten, welche nach damahliger Ordnung nicht eigentlich zur Kir-

che gehörten, nemlich die Catechismus-Schüler, die Besessenen und 

diejenigen büßenden Sünder, welche Zuhörer hiessen.  

Übrigens war auch auf diesem Platze der Brunnen, in welchem man 

zu tauffen pflegte, welches anzeigen solte, daß die Tauffe der Eingang 

sey, in das Heiligthum GOttes, und daß der Mensch, so lange er noch 

ungetaufft ist, nicht unter die Glieder der Kirche Christi gehöre.  

Endlich war in denen vornehmsten Kirchen vor diesem Theile noch 

ein Vorhof, welcher mit schönen Marmor-Säulen, Creutzgängen und 

anmuthigen Wasser-Künsten versehen, eigentlich aber dazu erbauet 

war, daß die übrigen Ordnungen derer Bußfertigen daselbst ihren 

Stand haben solten. Eusebius Hist. Eccl. X. 4. Cotelerius ad Constit. 

Apostol. II. 57. Hildebrand Enchirid. de Sacris pub. V. E. 111. Jo. 

Fabricius Or. de Templis vet. Christ. Braunsch. 1711. Heinecc. l. c. 

§. 10. 

Es ist aber dieses alles nur an den vornehmsten Kirchen zu ersehen, 

weil bey denen geringern es auch geringer gewesen.  

Die Catholischen zehlen viel und mancherley Arten der Kirchen: Et-

liche deren stehen unter einem Bischoff, und dependiren von ihm; an-

dere aber unter geringern Geistlichen. In einigen kan nur Privat-Got-

tesdienst gehalten werden, in andern aber öffentlicher, in etlichen pre-

diget man die Feyertage; in andern aber auch zu andern Zeiten.  

In der alten Historie sind sonderlich die Basilicae, memoriae und Ora-

toria von einander unterschieden Einige behaupten Basilicae wären 

die grosse Kirchen genennet worden, ehe man sie consecrirt hätte, 

nach der Consecration hätten sie Ecclesiae geheissen, andere aber 

meynen, daß diese Wörter öffters promiscue gebrauchet worden. Me-

moriae waren kleine Kirchen, die an denen Orten erbauet gewesen, 

wo etwa Reliquien von einen Heil Märtyrer anzutreffen. Die Oratoria 

aber Capellen, die theils an öffentlichen Örtern waren, darinnen nicht 

sowohl alle Actus Ministeriales verrichtet, als etwa nur Predigten und 

Sermones gehalten wurden bis ans Ende.  

Es war in denen ehemahligen Zeiten sonderbar Mode, daß die mei-

sten grossen Herren auf ihren Schlössern Privat- 
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Capellen hatten, wie man denn an vielen Orten in Teutschland auf al-

ten Gräflichen oderAdelichen Schlössern, die noch in ihrem vorigen 

Zustande da stehen, dergleichen Capellen antrifft.  

Die unterschiedenen Arten derer Eintheilungen derer Kirchen, wie sie 

heutiges Tages vorkommen, sind folgende: Man findet Schloß-Kir-

chen u. Schloß-Capellen, zu denen ein eigener Hof  Prediger bestellet, 

darinnen der Landes-Fürst nebst seiner Hofstatt den Gottesdienst ce-

lebriret, Cathedral- und Dom-Kirchen an denen Orten wo Stiffte sind; 

welche ihre Benennung von den Catheder des Bischoffs her haben, 

auf welchen er sonst die Christl. Religion gelehrt, und von Domo, wel-

ches vor diesen soviel als das Haus, das ist, das Bischoffs-Haus bey 

der Kirche bedeutet. Besold. Dom Kirche. Speidel. Kirche.  



 

 

Bißweilen sind auch Schloß- und Dom-Kirchen mit einander vereini-

get, weil dem Landes Fürsten, der allda seine Residentz hat als Bi-

schoff und Dom-Capitel gleiche Jura über dieselbe zustehen.  

Collegiat-Stiffts-Kirchen sind die unter ein höher Stifft gehörig, als 

die zu Wurtzen, die von vem Stiffte Meißen dependiret.  

Die Haupt-Kirchen sind die an einen jeden Ort die obersten und vor-

nehmsten sind, und in welchen der oberste Prediger zu predigen 

pflegt, und die andere Pfarr-Kirchen, die um des Unterscheids willen 

ihre besondere Benennungen von den Heiligen her haben.  

Ferner findet man in denen Städten die Begräbniß-Kirchen, in wel-

chen man meistentheils die Leichen-Predigten und Abdanckungen 

hält, die Garnison- Waysenhaus- Lazareth- und Hospital-Kirchen.  

An denen Orten, wo Vniversitäten sind, Vniversitäts-Kirchen, als zu 

Leipzig die Paulliner-Kirche, in welcher die Professores zu predigen 

pflegen, die Stiffts-Kirchen, wo Fräulein Stiffte sind, als zu Altenburg 

in den Magdalenen-Stifft.  

Es haben auch heutiges noch einige von Adel oder andere höhern 

Standes ihre besondern Capellen bey ihren Schlössern, darinnen sie 

mit ihrer Hof-Gemeine den Gottesdienst nach der Art und Weise der 

ihnen geschehenen Vergünstigung abwarten können.  

In einigen Kirchen wird nur an gewissen hohen Festen geprediget, die 

übrige Zeit stehen sie wüste, dergleichen ist unter andern die in Sach-

sen hin und wieder angetroffen werden, die ehemahlige Schloß-Ca-

pelle, die zu Landsberg auf dem hohen Berge liegt.  

Uberdiß werden die Kirchen eingetheilt in Matres und Filias. Eine 

Mater ist die andere Kirchen unter sich hat, und bey welcher insge-

mein der Priester seine Wohnung zu haben pfleget. Die Filial-Kir-

chen, die von den andern dependiren.  

Nach Inhalt derer Kriegs-Articel sollen Kirchen so wenig als andere 

Gebäude mit Feuer angestecket werden, welches auch von denen in 

eines überwundenen Feindes Landen sich befindenden Kirchen zu 

verstehen. Denn ob schon selbige mit dem Lande erbeutet worden, 

und nach Römischen Rechten Göttlich oder Geistlich zu seyn aufhö-

ren, so sind doch nur solche Orte darunter begriffen, darinnen sich ein 

Götzen-Dienst befindet, und es keiner Priester, keiner Kirchen mehr 

bedarff, und gehet aller einhellige 
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Meynung dahin, daß niemahls einige Grausamkeit an Gottes-Häusern 

verübet werden müsse, dahero bey Straffe der Rauberey verbothen, 

die Kirchen in Städten, Flecken oder Dörffern, ob gleich der Ort mit 

Sturm übergangen, zu plündern und zu berauben.  

Hierbey entstehet die Frage: Ob ein Soldat, und zwar ein Deserteur, 

so aus dem Stock-Hause in eine Kirche entflohen, und sich darinnen 

zu salviren suchet, mit Gewalt daraus gelanget werden könne? wel-

ches einige aus der Ursache, weil solchen Falls auch die grösten De-

linquenten der geistlichen Immunität fähig sind, zu verneinen pflegen. 

Flemmings vollkommener Teutscher Soldat; IV. 43. p. 490. 

Es wird aber auch mit dem Namen Kirche, besonders christliche Kir-

che beleget ein zusammen gebrachter Hauffe oder Versammlung der 

Menschen zum Reiche GOttes in der gantzen Welt, welche durch den 

H. Geist vermittelst des göttlichen Worts und Sakramenten, beruffen 

und wiedergebohren, auch bey solchen Kenn-Zeichen vor andern er-

kannt, durch den Glauben hier aus Gnaden gerecht, und dort ewig 



 

 

seelig werden, also, daß deroselben wahre beständige Gliedmassen 

Christo JEsu ihrem einigen Haupt und HErrn allein anhangen, auch in 

dem seligmachenden Glaubens Grunde, andächtigen Gebete und 

hertzlicher Liebe, bey kindlichen Gehorsam, demüthiger Gedult und 

seliger Hoffnung einig sind, zu GOttes Ehre, und ihren eigenen Auf-

nehmen und Wohlergehen, Eph. 4, 11 – 16.  

Der Kirchen Ursprung, Stiffter, Urheber und Erhalter ist der Dreyei-

nige GOtt, Vatter, Ps.2, 8. Sohn, Matth. 16, 18. und der H. Geist, 

1.Cor. 3, 16.  

Das Werckzeug, welches GOtt hierzu braucht, ist so wohl das göttli-

che Wort, Rom. 1. und Sacramente, als auch die Kirchen Diener, Ap 

Gesch. 20. welche uns zur himmlischen Hochzeit ruffen. Matth. 22. 

Eph. 4, 12. diejenigen, so zur streitenden Kirchen als eigentliche 

Gliedmassen gehören, sind nicht die Engel; denn die werden nicht 

beruffen, sondern die gefallenen Menschen, die armen zur Busse 

beruffenen Sünder, Matth 9. dergestallt, daß sich zwar unter denen 

auch viele Heuchler befinden, so kein hochzeitlich Glaubens-Kleid 

und Rock der Gerechtigkeit haben, cap. 22, 12. Es. 61. in gleichen 

allerley Unkraut der falschen Lehre und gottlosen Lebens, Matth 13, 

25. 1. Joh. 2, 19.  

Die eigentliche Beschaffenheit der Kirchen ist, daß sie ist  

a) äusserlich, und bestehet in der sichtbaren Gemeinschafft der geist-

lichen Wohlthaten und Merckmahlen, welche sind die Predigt göttli-

ches Worts, und der Gebrauch der Sacramenten.  

b) innerlich, und bestehet in der unsichtbaren genauen Vereinigung 

und Gemeinschafft der gläubigen Gliedmassen mit ihrem HErrn und 

Haupte Christo JEsu. Eph 5, 30  

Der Zweck der Kirchen ist GOttes Ehre. Eph. 1, 6. und derer Men-

schen Wohlergehen, zeitliche Gnade und ewiges Heil und Seligkeit, 

1. Petr. 2, 9.  

Die Eigenschafften der wahren Kirchen sind folgende, nehmlich: daß 

sie ist 

(α) eine Eph. 2, 18. cap 4, 1. 2. 15.  

(β) heilige Eph. 
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5, 25 -- 27.  

(γ) allgemeine oder Christliche Kirche, Eph 2, 18. 1. Cor. 3, 11.  

die Erfolgung ist die seelige Versetzung aus dem gegenwärtigen Gna-

denreiche in das zukünfftige ewige Freuden-Reich 1. Petr 5, 10. Eph 

4, 4.  

Es sind aber nicht etwan die Kennzeichen der wahren Kirche das Al-

terthum. Denn es kömmet der Kirchen nicht allein zu, weil auch des 

Teufels Kirche alt ist. Wurde nicht der Schlangen ihr Betrug eher ein-

geführet, als das Evangelium von dem Weibes-Saamen? GOtt weiset 

die Israeliten ausdrücklich von den alten Gebräuchen ihrer Väter ab, 

und bindet sie an seine Gebote, Ex. 20, 8. zu dem ist auch das nicht 

alles neu, was neu scheinet, sondern es wird nur verneuert, und in ge-

wiesen Umständen geändert.  

Das Gebot von der Liebe heisset ein neu Gebot. Joh. 13, 34. Was war 

aber älter als dieses? Ja JEsu Lehre wurde vor was neues gehalten, 

Marc. 1, 27. Und war doch das alte erste Evangelium. Also folget 

nicht, wenn die Kirche in einen neuen Zustand geräth, daß sie auch 



 

 

deßwegen eine gantz neue seyn müste. Aus dem Grunde der Wahrheit 

muß man davon urtheilen, und nicht nach den äusserlichen Umständen 

der Zeit. Es stehet 1. Joh 2, 7. das alte Gebot ist das Wort das ihr vom 

Anfang gehöret habt. Welche Kirche nun fest an dem Worte GOttes 

hält, die ist die alte wahre Kirche, nur nicht die, welche sich des Alters 

an der Zeit und Jahren rühmet.  

Daher auch die Dauerhafftigkeit oder Langwierigkeit von den eigent-

lichen Kennzeichen auszumustern. Entweder erstrecket sich selbige 

auf die vorige, oder auf die zukünfftige Zeit. Nimmt mans in dem er-

sten Verstande, so sagen wie eben das davon, was wir von dem Al-

terthum gesaget haben. Verstehet mans nach dem letztern, so ist nichts 

daraus zu beweisen, weil es noch nicht da ist, sondern erst künfftig 

erwartet werden muß. Unterdessen wissen wir mehr als zu gewiß, daß 

die wahre Kirche bleiben bis ans Ende der Welt, und von den Pforten 

der Höllen nicht überwältiget werden wird. Matth. 16, 18.  

Noch vielweniger kan man die Dauerhafftigkeit dahin einschräncken, 

daß die Kirche vom Anfange an einem gewisen Orte unverrückt blei-

ben müsse. Drohet nicht Christus, daß er zu Ephesus den Leuchter 

wegstossen wolle von seiner Stätte. Off. Joh. 2, 5.  

Was ist aber von der Einstimmung mit den alten Lehrern zu halten? 

Wenn eine richtige Harmonie in denen Glaubens-Lehren, wie sie in 

der H. Schrifft offenbaret sind, da ist, so ists gut. Wo aber nicht, son-

dern sie beziehet sich nur auf die Erklärung und Meynung der alten 

Lehrer, so taugets nichts. Die Lehrer sind Menschen, und haben irren 

können. Unser Glaube aber soll nicht bestehen auf Menschen Weiß-

heit, sondern auf GOttes Krafft, 1. Cor. 2, 4 5.  

Christus führet auch an, was von denen Alten in Erklärung des Gese-

tzes gesagt war: doch weil es falsch, verwarff ers. Matth. 5, 21. seq.  

Drum welche sind denn nun die eigentlichen und unbetrüglichen 

Kennzeichen der wahren Kirche? Die reine Lehre, und der nach der 

Einsetzung 
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Christi rechte Gebrauch der Sacramente. Den Beweiß giebet uns die 

H. Schrifft. Denn JEsus sprach zu den Jüden, die an ihn gläubeten: So 

ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seyd ihr meine rechte Jünger. 

Joh 8, 31. c. 10, 17. Matth. 18, 20. Joh. 8, 31. 1 Cor. 10, 17. Ap. Gesch. 

2, 42.  

Das Abendmahl thut zu meinen Gedächtniß, befiehlet Christus Siehe, 

hieran kan ich einem die wahre Kirche zeigen, daß sie gewiß da sey. 

Denn an GOttes Wort sind alle Gliedmassen gebunden, und darauf 

gewiesen, Es. 8, 20. 

Wer von GOtt ist, der höret GOttes Wort, Joh. 8, 47. Gal. 1, 8.  

die Kirche hat solche Kennzeichen zu aller Zeit, und aller Orten ge-

habt, 1. B. Mos. 4, 26. Es. 59, 21.  

Eben dadurch wird sie von allen falschen Kirchen unterschieden, 5. B. 

Mos. 4, 6. 2. Joh. 5, 9. solche Kennzeichen können auch nimmermehr 

von ihr abgesondert werden, Es. 59, 21. Ps. 93, 5.  

Wiedrigen Falls würde sie keine Kirche mehr seyn, weil sie eben 

durch das Wort und die Sacramente zur Kirchen worden ist, Matth. 

28, 19. 1. Petr. 1, 23. 25. Jac. 1, 18. Eph. 5, 25.  

Kurtz: Christus allein ist das Haupt seiner Kirchen, von dem GOtt hat 

geboten: Den solt ihr hören. Christus aber wird gehöret in seinem 

Worte und Gestifften. Wo man ihn nun nicht höret, da kan auch Christi 



 

 

Kirche nicht seyn. Dagegen wo man ihn höret, da ist sein Leib und er 

ist das Haupt; das heisset: da ist die wahre Kirche. 

Kirche, (Crackh) … 

… 

S. 398 … S. 414 
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Kirch-Spiel, ist ein gantzer District, so zu einer gewissen Pfarre 

oder Dorffe, wo eine Kirche geschlagen ist, gehöret, worunter die Fi-

liale mit verstanden werden. Besoldus in Thes. h.v. 

Kirchstallensis (Hugo) … 

… 

Kirchweger (Christoph Andr.) … 

Kirchweihe, Kirch-Meeß, Kir-Meß ist ein an manchen Orten 

eingeführtes Bauer-Fest, so gemeiniglich nach geendigter Erndte, und 

gethaner Einsaat gefeyert wird: zu welcher Zeit ein jeglicher Haus-

Vater mit seiner Freundschafft, zuförderist GOtt vor den eingebrach-

ten Seegen dancket, und alsdenn davon nicht nur sich und den seinigen 

einige Gutthat erweiset, sondern auch seinen Gesinde und andern ar-

men Bedürfftigen etwas von gedachten geniessen lässet.  

Eigentlich soll dieses Fest von der Einweihung der Kirche jeden Orts 

sich herschreiben, daher es auch den Namen hat. Und in so ferne wäre 

der Gebrauch schon alt. Die Ebräer feyerten solche Kirchweihe als ein 

Fest den 25. Tag des Monats Kisleu 8 Tage lang, und zwar zum Ge-

dächtniß dessen, daß der Tempel und Altar vom Juda Maccabaeo von 

der heydnischen Unreinigk. gesäubert u. aufs neue eingeweihet wor-

den, dessen auch Joh. 10, 22. gedacht wird. 

S. 416 
777 Kirchweller         Kirchwerder 

Sie feyerten auch die Einweihung des Zorobabelischen Tempels den 

3. Tag des Monats Adar, ingleichen auch des Herodianischen, Sigo-

nius de Rep. Ebr. III. 16. Goodvin. Mos. et Aaron. III. 11. 2. Leyde-

cker de Rep. Ebr. IX. 8. Reland. Ant. Ebr. IV. 9. 6. Suicerus Thes. 

Eccl. 

In der Griechischen Kirche wurde dies Enkainia genannt, welches von 

en, und kainos,  neu, herkommt. Überhaupt bedeutet solches das Fest, 

da man durch Erinnerung des ersten Ursprungs dieses oder jenen Din-

ges dasselbe gleichsam neu machte, wie darauf Quinctilianus Inst. 

Orat. VII. 2. p. 605. zielet.  

Und in so ferne wird es an Städten gefunden. Alexander Monachus 

de Inuent. Cruc. Codinus Orig. Constantin. Meursius Gloss. Gr. 

Barb. v. Enkainia. Cerda Advers. 36. n. 1. Bulenger de Imper. Rom. 

III. 2. hielt der Bischoff mit seiner Geistlichkeit bey Einweihung der 

Kirche eine Procession biß an den Narthecem derselben, woselbst die 

Geistlichen anfiengen zu singen: Machet die Thore weit etc. worauf 

die Thüren aufgemacht wurden, und er mit dem gantzen Volcke hinein 

gieng. Dieses hieß man anoizia von anoigo aperio, Balsamon ad 

Marrum Resp. 13.38. du Fresne Gloss. Gr. p. 80. 

Die übrigen Gebräuche, die man bey dergleichen Solennitäten vor-

nahm, waren folgende: Die Wände wurden inwendig und auswendig 



 

 

mit dem heiligen Öle gesalbet, und mit Weih-Wasser besprenget, un-

ter die Altäre wurden die Reliquien derer Heiligen zur Verwahrung 

gelegt. Man invitirte die benachbarten Bischöffe darzu, welche auch 

ihre Reliquien mitbrachten, und damit eine Procession um die Kirche 

herum hielten. Die übrigen Solennitäten mit Beten, Singen und Pre-

digten sind bekannt, und ward der gantze Actus gemeiniglich mit ei-

nem Gast-Gebothe beschlossen. Welche letztere noch heutiges Tages 

bey denen sogenannten Dorff-Kirmsen übrig geblieben ist.  

Balsamon ad Concil. Nicaen. II. Can. 7. Calistus Indic. Sozom. Dia-

conus in Justiniano. Joannes Episc. Citr. ad Caebasilam. Codinus 

Orig. Constantinop. Meursius l. c. du Fresne II. 1. 269. Henr. Lincke 

Diss. de Encaeniis Templorum. Altdorff 1713. Cave erst. Christen-

thum I. 6. p. 163. Heineccius Abbild. der Griech. Kirch. III. 2. §. 24. 

35.  

Was bey denen Römern in Einweihung ihrer Tempel geschehen, ist 

unter Dedicatio Tom. VII. p. 384. seqq. ausgeführet worden. 

Kirchweiler oder Kirweiler, Kirweiler, Kirweyler, Kürweiler, 

eine kleine Stadt, Amt und festes Schloß im Stifft Speyer nicht weit 

von Landau, eine Stund von Neustadt, dritthalbe von Speyer, so im 

Jahr 1621. durch den Grafen von Mannsfeld eingenommen worden. 

Zeiller Topogr. Palat. p. 52. Tromsdorff Accur. alt und neue Geogr. 

5. p. 209.  

Aus einem adelichen Geschlechte dieses Namens ist einer ehemahls 

Beysitzer des Land-Gerichts in Speyergau gewesen. Burgermeister 

Grafen- und Ritter-Saal Th. II. Sect. 34. p. 231. 

Kirchwerder, eins von denen Vier-Landen, so Hamburg und 

Lübeck gemeinschafftlich besitzen, an der Norder Elbe gelegen. Chy-

traeus 

  S. 416 
 Kirchzart        Kirgisio 778 

Sachsen-Chron. XIX. p. 492. Zeiller Topogr. Saxon. Infer. p. 97. 

Kirchzart, ein Flecken und Amt im Brißgau, der Stadt Freyburg 

gehörig. Tromsdorff in seiner Accur. alt. und neuen Geogr. 5. p. 222. 

nennt ihn nur ein Dorff. 

Kirchbergk … 

… 

S. 417 … S. 442 

S. 443 
831 Kitschker      Kitt 

… 

… 

Kitson … 

Kitt, Kütt, ist ein auf besondere Art und aus verschiedenen Stü-

cken zugerichteter Mörtel, dessen man sich zu fester Verbindung und 

Zusammen-Haltung der Materialien, insonderheit aber bey Cisternen, 

Röhr- und Wasser-Künsten, steinernen Weich-Böttigen und andern 

dergleichen Behältnissen, welche Wasser halten sollen, sehr nützlich 

bedienet.  

Man nimmt dazu Bolus, Hammerschlag, oder Zunder, der von Eisen 

fällt, wenn man es schmiedet, Glas und Bach-Kieß eines so viel als 



 

 

des andern, Ziegelmehl, so viel als alle die erstgedachten 4. Stücke 

zusammen ausmachen, alles gepülvert, gesiedet und wohl untereinan-

der gemischt. Wenn man diese Kitt zu Wasser-Kästen,Cisternen, Bas-

sins und dergleichen gebrauchen will, so macht man sie mit Weine 

oder in Ermangelung dessen, mit Eßig gar dünne an, rühret ungelösch-

ten gepülverten Kalck darunter, und wenn man will, auch etwas Eyer-

Klar, jedoch nicht eher, als wenn man eben die Kitt verarbeiten will. 

Wenn sie so dicke ist, wie ein gemeiner Mörtel, daß sie an der Mauer 

wie ein Kalck-Wurff stehen bleibet, so ist sie recht.  

Die steinernen von Leimen oder Töpffer-Erde gebrannten Wasser-

Röhren zusammen zu kütten, nimmt man zweymal so viel Pech als 

obgedachten Pulvers mit einander gewesen, zerlässet solches in einen 

eisern Topfe über einen Kohl-Feuer, thut ein wenig Nuß-Öl, wenn 

mans haben kan, oder an dessen statt nur Leinöhl, auch etwas Fett oder 

Schmeer, es sey von was vor einen Thier es wolle, darunter; ist dieses 

nun mit dem Pech zergangen, und fänget an zu kochen, muß man 

obgedachtes Pulver nach und nach einmischen, und ohne Unterlaß 

wohl einrühren, biß man siehet, daß es sich am Rührholtz Faden-weis, 

wie ein Terpentin aufziehet, und zur Probe ins Wasser geworffen 

gleich verhärtet; hernach wird es in ein irdenes glasirtes Geschirre, an 

dessen Boden ein wenig Wasser ist, gegossen, und wenn es hart wor-

den, zum Gebrauch aufgehoben. Wenn man diese Kitt brauchen will, 

muß man sie erstlich mit einen grossen Hammer zerschlagen, hernach 

über einen Kohlfeuer zergehen lassen, und also warm verarbeiten, 

weßwegen sie auch zum Unterscheid der folgenden eine warme Kitt 

genennet wird. 

Die kalte Kitt praepariret man gleichermassen 
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von oberzehlten Pulvern, macht solche ziemlich dünne mit Nuß- und 

Lein-Öl an, und menget ein wenig zerschnittenes Werck von Hanff 

und ein wenig Bocks- oder Ziegen-Unschlitt mit unter; in diese Kitte 

wird hernach ungelöschter durchgesiebter Kalck allgemach eingerüh-

ret, biß der Kitt weder an das irdene Geschirr noch an das Rührholtz 

mehr anhänget, auch nicht an den Händen klebe, daß man als mit einen 

Wachs damit umgeht, und dieselbe also kalt verarbeiten kan.  

Eine andere zu Holtz und verschiedenen andern Materien, in aller Wit-

terung wohl dauernde Kitte wird also zubereitet: Man nehme ein 

schön Stuck ungelöschten Kalck, giesse in einen Geschirr ein wenig 

Wasser daran, daß es sausset und also abgelöschet wird, daß er zer-

kriesset und zu trockenen Mehl wird, welches aufzubehalten und fol-

gender Gestalt zu gebrauchen. Wenn man nun 4. Loth schön weiß Ro-

cken-Mehl unter 3. Loth gedachten Kalck-Mehls wohl untereinander 

gemenget, wird 4 Lot Leinöl darein gegossen, wacker umgerühret und 

zu einen Taig immerzu geknetten, inzwischen aber noch 4. Loth ge-

dachten Kalck-Mehles nach und nach darein gestreuet, wenn es nun 

wohl abgekneten, wird 3. Viertel Loth saubere Baumwolle, jedoch nur 

Fäsleins-weise darunter gekneten, dieser Taig mit einen Prügel derb 

zerschlagen, und immerzu noch in die 6. Loth Kalck-Mehl zum trock-

nen hinzugesprenget, biß er endlich so starck worden, daß er weder an 

dem Prügel, vielweniger an den Händen kleben bleibt. Man kan aber 

dergleichen nicht viel auf einmal machen, weil er bald erhärtet, doch 

lässet er sich etliche Tage in einen Keller erhalten, wenn man selbigen 

nur inzwischen mit etwas Leinöl anfeuchtet, und bißweilen durchkne-

tet.  



 

 

In der Schmeltz-Kunst braucht man auch vielerley Kitte, die Gefäße 

zusammen zu fügen und zu verstopfen, so, daß nichts dazwischen 

dringe, oder die flüchtigen Geister daraus verrauchen können, inglei-

chen gebrochene Gefäße gantz zu machen, diese aber und dergleichen 

andere mehr, dazu auch diejenigen zu zehlen, worauf die Gold-

schmiede ihre getriebene Arbeit verfertigen, seyn von denen itzt er-

zehlten, und bey dem Bau-Wesen gebräuchlichen gantz unterschie-

den. 

Kitta … 

… 

S. 444 … S. 499 

S. 500 
945 Klingendael       Klingenfels 

… 

… 

Klingendael … 

Klingend-Spiel, ist bey denen Soldaten, wenn die Reuter ihre 

Paucken schlagen, die zu Fuße aber ihre Trommeln rühren. 

Klingenden Pfennig, (Stifft zum) … 

… 

S. 501 … S. 510 

S. 511 
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Klooth (Claudius) [Ende von Sp. 966] … 

Klopfen, werden die gevorschlagte, das ist, ohn auf gebunden zu 

beyden Seiten abgedroschene oder vielmehr nur ausgeklopffte Garben 

genennet, welche man nachgehends noch ein Mahl anzulegen, aufzu-

binden, und völlig auszudreschen pflegt. 

Klopfen, ist eine Arbeit so mit dem Flachse und Hanfe vorge-

nommen wird, da dieselben, nach dem sie entweder bey der Flachs-

Dörre bey der Hitze des Feuers oder an der Sonne abgedörret worden, 

mit runden Schlägeln tapffer geschlagen, und abgeklopfet, und also zu 

folgender Arbeit, nehmlich zur Breche vorbereitet werden. 

Klopfen, oder Lähmen, ist eine Art Pferde zu Wallachen, wenn 

man nehmlich diejenigen Saamen-Adern, welche von denen Nieren in 

die Geilen gehen, entweder durch ein gewisses Werck-Zeug gantz ab-

gezwickt, oder mit einen höltzernen Hammer tödtet und zerqvetschet. 

Diese Art wird vor schmertzlicher und gefährlicher als der Schnidt 

gehalten, ist aber doch in Spanien sehr gebräuchlich. 

Klopfen in denen Ohren, siehe Ohren-Klingen. 

Klopf-Fechter, sind gewisse Handwercks-Pursche, die für Geld 

ihre Fecht-Schulen halten, und sich auf allerhand Gewehre mit einan-

der herumbalgen.  

Sie werden in Feder-Fechter und Marx-Brüder oder Meister des lan-

gen Schwerdtes von St. Marco und der Löwenburg abgetheilet, und 

wenn einer unter ihnen[1] wider beyde Partheyen zu fechten eine 

Schule anschläget, so wird er ein Lux-Bruder geheissen, sie haben ihre 
[1] Bearb.: korr. aus: ihen 



 

 

Collegia und Schulen in denen vornehmsten Teutschen Städten, allwo 

sie unter sich Meister, und adprobirte Meister zu schlagen pflegen. 

Klopffer, ein adeliches Geschlecht, hat einen quadrirten Schild. 

Im ersten und letzten rothen Felde ist ein wachsender geharnischter 

Mann mit einem Streit-Kolben in der rechten Hand. Im andern und 

dritten schwartzen Felde ein goldener Greiff mit einem Schilde in der 

Klaue. Aus dem gecrönten Helme ist der geharnischte Mann zwischen 

einem zur rechten unten schwartzen oben goldenen, zur lincken unten 

rothen oben silbernen ausgebreiteten Fluge. Die rechte Helm-Decke 

ist golden und schwartz. Die lincke roth und silbern. Wapenb. IV. p. 

107. 

Klopf-Hengst, heisset ein behandelter Hengst oder Pferd männ-

lichen Geschlechts, und scheinen gantz zu seyn, die Spanier nennen 

solche Cavallos Fabios, witzige Pferde, weil sie, wie alle Wallachen, 

nicht ungestüm und tobend, sondern still und sittsam sind. Sie achten 

des Trabens nicht, wie die Hengste pflegen, sondern gehen einen sanf-

ften guten Schritt, auch einen steten Galopp als ein Hengst. 

Klopfjagen, ist eine Art ohne Hunde und 
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Gezeug zu jagen, wenn man in geschwinder Eil und bedürffenden Fall 

etwas Wilpret haben will. Es geschiehet solches in Feld Höltzern, und 

Büschen, wenn von denen zutreibenden Bauren mit Klappern oder 

Stecken an die Sträuche, durch dickigte und Behältnisse, gantz sachte 

ohne groß Geschrey geklopffet und getrieben wird; dagegen sich etli-

che nur Gewehre fertig, wider den Wind an einen Paß anstellen müs-

sen, um daselbst alles, was man ansichtig wird, klein und groß zu 

schiessen. 

Klopf-Keule, ist bey denen Böttgern aus zweyerley Materie, ei-

serne Schlägel, höltzerne Klopf-Keule. 

Klopf-Säcklein, ist ein kleines, zartes und dünn gewebtes zusam-

men gebundes Tüchlein, mit klein geriebenen und klar zermalmeten 

Bleyweiß angefüllet, womit die Ammen oder Kinder-Mütter denen 

kleinen Windel Kindern an denenjenigen Orten, allwo sich der meiste 

Schweiß zu sammlen pfleget, einstreuen, damit sie der Schweiß nicht 

fressen, noch wund machen kan. 

Klopoteck, ein adeliches Geschlechte in Pommern, so Reckow 

und Osloba-Dombrowa in der Herrschafft  Bütow besietzt. Abel 

Preuß. Ritter-Saal bey dem I. Th. der Preuß. und Brandenb. Staats-

Geogr. p. 36. 

Kloppen, sind gewisse Weiber bey denen Catholischen, so an de-

nen Orten, wo sie ihren öffentlichen Gottesdienst nicht halten dürffen, 

an denen Kirch-Thüren sietzen und wenn die Gerichts-Diener kom-

men, und die Kirche stören wollen, mit Klopfen ein Zeichen geben. 

Sie haben keine Gelübde auf sich, uud können sich verheurathen, doch 

geschicht es selten. 

Kloppenberg, siehe Kloppenburg. 

Kloppenborg, siehe Kloppenburg. 

Kloppenburg, Kloppenbreg, Kloppenborg, oder Cloppen-

burg, Cloppen, eine Stadt im Bischoffthume Münster, an der Soste, 



 

 

5. Meilen von Bremen, 7. von Osnabrück , 16. von Münster, hat ein 

gutes Schloß und ein weitläufftiges Amt, wozu Fritzoite Haselunden 

und Lanigen gehören, unter sich, welches an die Grafschafft Olden-

burg und das Amt Wildeshusen gräntzet.  

Hat morastige Heiden mit vielem Gehöltze um sich herum. Hamel-

mann Delin. Vrb. et Oppid. Westphal. Opp. p. 83. Schneider Beschr. 

des alten Sachsenl. p. 377. Trommsdorff Accur. alt und neue Geogr. 

von Teutschl. 8. p. 448. seq. 

Sie gehörte erst denen Grafen von Tecklenburg. Chron. Osnaburg. 

ap. Meibom. Rer. Germ. Tom. II. p. 235. Hamelmann Epit. Chron. 

Osnab. II. Opp. p. 620. Schneider l. c. 

Unter welchen sonderlich Otto grosse Raubereyen und Blünderungen 

verübte, weswegen sich die Städte Münster und Oßnabrück nebst bey-

derseitigen Bischöffen im Jahr 1382. vereinigten, und mit gesamter 

Macht vor gedachtes Schloß giengen, daß sie auch am 

S. 512 
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Tage S. Benedicti, eroberten, da vermöge vorhergedachten Vergleichs 

eine iede Stadt und ieder Bischoff den 4ten Theil davon bekam, wie 

wohl es noch in diesem Jahre gantz an das Bißthum Münster gerieth, 

indem der Commendante darinnen meinte, es würde Oßnabrück 

schlechten Nutzen bringen; doch wurden andere Örter dagegen gege-

ben. Chron. Osnab. l. c. p. 238. seqq. Hamelmann Epit. Chron. Os-

nab. p. 620. seq. de Famil. emort. I. p. 670. seq. 

Gegen das Ende des 16. Jahrhunderts hat der Bischoff zu Münster das 

Schloß geschleifft. Hamelmann l. c. p. 671. 

Im Jahr 1636.ward es durch die Schweden erobert und befestigt, aber 

im Jahr, 1638. dennoch durch die Kayserlichen eingenommen. Zeiller 

Topogr. Westph. p. 37. Theatr. Europ. Th. III. p. 618. 999. Schneider 

l. c.  

Im Jabre 1643. streifften die Holländer bis dahin. Schneider l. c.  

Im Jahre 1681. muß es dem Printzen von Oranien gehört haben, weil 

da Mahls gemeldet worden, daß ihm der Bischoff von Münster eine 

Summa Geldes gezahlt habe, damit er es bey dem Stieffte behielte. 

Schneider l. c. 

Klopper, sind eine sondere Art der Hutmacher, so die Wolle 

durchkloppen oder schlagen, zubereiten, von denen gesaget wird, daß 

sie geklopffte Arbeit machen. 

Klos heisset ein von fettigter leimigter oder tohniger Erde fest zu-

sammen haltender Klump. Diese soll ein fleißiger Haus-Vater in sei-

nen Feldern, so er zur Saat geackert, sorgfältig zerschlagen, damit sie 

der ausgesäeten Frucht nicht nachtheilig seyn mögen, und er sich um 

so viel mehr einer bessern Ernde ins künfftige getrösten kan. 

Klose … 

… 
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Klugheim [Ende von Sp. 980] … 

Klugheit. 



 

 

Es sind zwar die Gelehrten jederzeit bemühet gewesen, denjenigen 

Theil der menschlichen Erkänntniß, welchen wir die Klugheit zu nen-

nen pflegen, in sein gehöriges Licht zu setzen. Man hat sich so wohl 

bemühet, denen Handlungen, welche alle Menschen mit einander ge-

mein haben, die gehörigen Regeln zu setzen; als man besorget gewe-

sen ist, von verschiedenen Umständen, in welche wir zu geraten pfle-

gen, verschiedene Arten der Klugheit zu erklären. 

Bey diesen Umständen solte man meynen, daß man es nunmehro 

würde feste gesetzt haben, was man durch das Wort der Klugheit ver-

stünde; gleichwohl lehret uns die genaue Betrachtung desselbigen, 

daß die damit verknüpften Begrieffe annoch schwanckend und unge-

wiß seyn, und daß die unbestimmte Weite desselben den einen dieses 

den andern etwas anders sich wieder vorzustellen veranlasset. Dem 

Pöbel, welcher nie gewohnt ist, seine Begrieffe richtig aus einander 

zu setzen, sondern die unvollkommene Erkänntniß einer Sach ihren 

deutlichen Begrieffen vorzuzühen pflegt, ist zwar der zweifelhaffte 

Gebrauch dieses Wortes nicht so sehr zu verdencken gewesen: Daß 

aber die Gelehrten, welche nie Mahls ein Wort, ohne dabey richtig zu 

dencken, vorbringen sollen, der Armuth unserer Mutter-Sprache hie-

bey nicht zu Hülfe kommen, und lieber eine zwiefache Zusammenfas-

sung unsrer Gedancken mit einem eintzigen Worte benennen, als nach 

dem ihnen in solchen Fällen zustehenden Rechte einen neuen Ton, 

wodurch sie die Unterschiede ihrer Gedancken bezeichnen, erfinden 

wollen; solches verdienet vielleicht eine mehrere Ahndung. 

Man nimmt ein Mahl das Wort Klugheit in einem so weitläuftigen 

Verstande, daß man alles dasjenige, was zu der Ausführung unserer 

besondern Endzwecke, welche wir uns vorstellen, in so fern dieselbi-

gen in denen menschlichen Kräfften stehen, damit zu verknüpfen 

pflegt. Dieser weitläuftige Begrieff veranlast diejenigen, welche hier-

von handeln wollen, ihren Vortrag so einzurichten, daß sie zu der wah-

ren Beschaffenheit eines klugen Mannes eine besondere Fähigkeit des 

Witzes, um viele Mittel erfinden zu können, einen wohl eingerichteten 

Willen, die rechten Endzwecke zu erwählen, eine Erkänntniß vieler 

Sachen, um eine richtige Beurtheilung anstellen zu können, und einen 

unermüdeten Fleiß und Eifer, um in der würcklichen Anwendung de-

rer Mittel nicht saumselig zu seyn, zu erfordern pflegen. 

In unserer Mutter-Sprache finden wir kein Wort, mit welchen sonst 

diese Gedancken verbunden werden. Wäre bey den alten und guten 

Lateinischen Schrifft-Stellern das Wort Practicus mehr im Gebrauche 

gewesen, und käme das Teutsche Wort Ausüber unseren Ohren nicht 

also un-  
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gewohnt vor; so mögten wir vielleicht so glücklich seyn, diese weite 

Zusammenfassung derer Gedancken mit einem Worte bezeichnen zu 

können. Die besondere Bedeutung der Klugheit begreiffet nicht mehr 

in sich als die Beschaffenheit unsers Verstandes, nach welchen wir 

unter verschiedenen Mitteln, die sich uns darstellen, das Beste, oder 

dasjenige, welches nach der Beschaffenheit unsrer Umstände, wo-

rinne wir uns befinden, den vorgesetzten Endzweck zu befördern fähig 

ist, zu beurtheilen vermögend sind. 

Man siehet wohl, daß dieser enger Begrieff sehr vieles hinweg läst, 

welches sonst zu der Klugheit gerechnet wird: Wir verlangen aber 

dadurch so viel, daß wir unsern klugen Mann, in wie ferne er klug ist, 

von einem erfahrnen und gelehrten, ingleichen von einem gerechten 



 

 

auf das genaueste zu unterscheidenwissen. Wir werden bey unserer 

Abhandlung unsern Vortrag so einrichten, daß wir erstlich diejenigen 

Stücke, welche zu dem weitläuftigen Begrieffe gehören, betrachten, 

und hernach Mahls die besondere Eigenschafft der Klugheit in dem 

eigentlichen Verstande vorstellen werden. 

Die menschliche Seele ist sich nicht eher ihres Zustandes immer auf 

einerley Art und Weise bewust, oder sie wird, wie man sonst zu reden 

pflegt, nicht eher ruhig, als bis sie sich in den Zustande findet, wo sie 

nichts als lauter Annehmlichkeit empfindet. Diese Empfindung ist der 

Trieb aller ihrer Handlungen oder aller ihrer Würckungen, welche aus 

derselbigen hervorkommen. Weil aber dieser ihr letzter Endzweck in 

einer Empfindung bestehet, und die Empfindung die Beschaffenheit 

einer Sache ist, wornach sie von einem andern Dinge berühret wird; 

so setzt dieselbe alle Mahl ein ander Ding zum voraus. Denn sonst 

könnte ja diese Berührung nicht bestehen, in dem aus Nichts nichts 

werden kan. 

Wenn wir nun diejenigen Dinge betrachten, die uns in eine Annehm-

lichkeit versetzen, so befinden wir, daß dieselbige ihrem ersten Ur-

sprunge nach ihr Seyn nicht von der Seel empfangen, sondern es be-

stehen dieselbige vor sich, und unser Geist kan hierbey nichts thun, 

als daß er sich dieselben gegenwärtig mache, und mit ihnen vereinige. 

Nun kan zwar die Einrichtung unsers Gemüthes bey vielen Dingen so 

beschaffen seyn, daß wir nicht dürffen auf die Hervorbringung dersel-

ben unsre Kräffte wenden, sondern unsre Seele darff dasselbe, was ihr 

vorkommt, nur annehmen, so kann sie, weil das annehmliche mit der 

Natur verknüpft ist, zu frieden und ruhig werden. 

Wäre auch unsre Seele nicht mit dem Leibe vereiniget, und müsten 

wir nicht die Güter in die Güter des Leibes und der Seelen eintheilen; 

so würden wir nie Mahls nöthig haben an die Hervorbringung unter-

schiedener Dinge zu gedencken, sondern wir würden an und vor sich 

selbst, wenn wir nur wollten, den letzten Endzweck erreichen. Selbst 

mit denen allerwidrigsten Zufällen unsers Lebens ist etwas annehmli-

ches verbunden, und da hierdurch unser Gemüthe seine Sehnsucht stil-

len kan, wie würde solches nicht bey denen Dingen geschehen  
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können, bey welchen sich nicht ein Mahl diese Widrigkeit findet. Al-

lein wir haben einen Leib, und hiernächst ist unsere Seel noch nicht 

angewöhnt, unter so vielen Eigenschafften, welche sich bey denen 

Dingen finden, die besondere Eigenschafft herauszulesen, und sich ei-

gen zu machen, wodurch sie auf eine angenehme Weise könnte berüh-

ret werden. 

Nächst diesen sind die willkührlichen Ursachen, welche gleich Falls 

Sachen, die uns belustigen können, herfürbringen sollen, so sehr von 

ihrer Natur abgewichen, daß es nunmehr unsrer Seelen unmöglich ist, 

alle Mahl die Mittel ihrer Beruhigung gegenwärtig vor sich zu finden. 

Aus diesen Gründen bestehet nunmehro die Nothwendigkeit, daß 

unsre Seele auf die Hervorbringung der Gegenwart derer Dinge be-

dacht seyn muß. Doch wollen wir diese an und vor sich selbst etwas 

schwerere Lehre durch einige Exempel zu erläutern suchen. 

Es ist zum Exempel in Ansehung unsers Leibes nicht möglich, unsern 

Hunger zu stillen, wenn wir nicht vor die Herbeyschaffung und Zube-

reitung dererjenigen Mittel, welche wir Speise zu nennen pflegen, be-

dacht seyn. Man mögte vielleicht dencken, es hätte die Eitelkeit in 

diesem Stücke einen grossen Einfluß in dergleichen Handlungen: So 



 

 

wollen wir zwar nicht in Abrede seyn, daß dieselben zu Hervorbrin-

gung vieler Stücke, die hierinne noch nicht sind, veranlast werde. Den-

noch aber ist es ein Mahl nicht eine pur lautere Eitelkeit, wenn wir 

unsern Leib auf eine weit geschicktere und angenehme Art ernähren, 

als es von solchen Menschen zu geschehen pflegt, welche mehr denen 

übrigen Thieren als denen Menschen in ihren Sitten zu folgen gewohnt 

sind. Der unschädliche Gebrauch dieser Stücke ist keines Wegs nicht 

unrecht, ungeachtet wegen der verderbten Neigung der Menschen, der 

Mißbrauch dabey sehr nahe ist. Hiernächst so kann zwar vieles aus der 

Eitelkeit anfänglich seinen Ursprung genommen haben, welches aber 

hernach Mahls durch das allzu sehr eingerissene Verderben in eine 

Nothwendigkeit ist verwandelt worden. 

Der erste Mensch hat freylich nach der Ordnung GOttes gar kein 

Fleisch, geschweige dann Gesottenes noch Gebratenes gegessen. 1. B. 

Mos. 1, 29.  

Da aber die Bosheit derer Menschen Kinder mit der Sündfluth ist ge-

strafft worden, so sind hernach Mahls dem Noah die lebendigen un-

vernünfftigen Thiere nach göttlicher Ordnung zu seiner Speise über-

geben worden. 1. B. Mos. 19, 3.  

Hierbey haben die Menschen vermuthlich gefunden, daß das rohe 

Fleisch nicht leichte könne verdauet werden, also haben sie durch die 

Verminderung der rohen Säffte, welche durch das Feuer ausgetrock-

net und gesäubert werden, eine Sache hervorgebracht, und gegenwär-

tig dargestellet, welche vorhin noch nicht gewesen war. 

Endlich so sind auch selbst diejenigen Dinge, welche ferner keine 

Vorbereitung brauchen, dennoch nicht dem Leibe so gleich gegenwär-

tig. Denn wenn wir gleich nichts anders als Wasser träncken, so wäre 

es doch uns unmöglich beständig mit dem Munde bey den Wasser-

Bächen zu lie-  
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gen, ja wenn auch dieses wäre, so würde doch unsre Seel mit dem 

Munde eine Bewegung vornehmen müssen, daß das Wasser in unsern 

Magen käme. Die Nothwendigkeit des Leibes erfordert also, daß die 

Seele in Ansehung derer Indiuidorum etwas unternehmen muß, wenn 

sie zu dem Genusse der Annehmlichkeit, denn unter dieser verstehen 

wir auch die nothwendigen Güter, gelangen will. 

Unsre Seele ist ferner verderbt, und da sie sich ein Mahl aus ihrer Ord-

nung hinausbegeben, so muß sie anietzo durch die lebhaffte und deut-

liche Vorstellung des zuhoffenden Guten ihre Kräffte gleichsam zwin-

gen, damit sie geschickt werden möge, das angenehme, welches in den 

Dingen liegt, zu empfinden. Im Stande der Unschuld wären unsre Ge-

dancken ohne die Vernunfft-Lehre ordentlich gewesen, ietzo muß erst 

ein langer und wohl eingeschärffter Unterricht vorhergehen, ehe wir 

die Wahrheit zu finden vermögend sind. 

Unsre Seele muß also auch in Ansehung ihrer Kräffte etwas hervor-

bringen, und dasselbe gegenwärtig machen, welches sie noch nicht 

hat. Und die Menschen oder willkührlichen Ursachen, welche wir in 

der Welt nach der Vernunfft erkennen, können gleich Falls durch ihre 

Würckung die Annehmlichkeit unsers Gemüthes befördern. Wären 

dieselben in der ihnen von dem Schöpfer vorgeschriebenen Ordnung 

verblieben, so würden wir ieder Zeit in dem Umgange, mit andern eine 

wahre Lust antreffen. Leider! aber ist diese sehr offte nicht mehr zu 

finden; und wir sehen uns daher genöthiget; andere erst durch viele 

Umwege dahin zu bringen, damit uns die Gegenwürffe, bey welchen 



 

 

wir eine wahrhaffte Annehmlichkeit finden können gegenwärtig ge-

macht werden. 

Die Seele hat also auch hier mit Hervorbringung derer Dinge, welche 

sie nähren sollen, zu thun. Stellen wir nun über diesen Theil unsrer 

Beschäfftigungen eine Betrachtung an, so finden wir, daß dieselbe auf 

zweyerley Art und Weise eingerichtet ist. 

Erstlich finden wir gewisse Regeln, nach welcher wir unsre Kräfften 

bey Einrichtung und Hervorbringung derer Dinge abzumessen pfle-

gen. Eine Lehre, die uns solches vorträgt, pflegen wir eine Kunst zu 

nennen. Doch ist hierbey wiederum eine Verwirrung derer Wörter zu 

mercken. Wir nennen nehmlich das eigentlich eine Kunst, wenn wir 

mit leblosen oder nothwendig-würckenden Wesen und ihrer Abrich-

tung zu thun haben. Wenn wir aber die Kräffte andrer Menschen als 

Ursachen unsrer Glückseligkeit betrachten, so heist es bald eine 

Kunst, bald eine Klugheit, und dahero heissen wir die glückliche Er-

haltung unsrer Umstände in Ansehung des gemeinen Wesens bald die 

Staats-Kunst bald die Staats-Klugheit. Hernach aber bemercken wir, 

wie ein jedweder seine Absichten ins besondere zu erreichen bemüht 

leben soll, und diese Wissenschafft wird, in so ferne wir gemeine Re-

geln davon geben, und sie nicht auf ein eigenes Object einschräncken, 

die Praxis, oder die Klugheit im weitläufftigen Verstande genennet. 

Soll uns die Klugheit dazu ver-  
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helffen, daß diejenigen Objecta, welche unsre Annehmlichkeit her-

vorbringen, uns gegenwärtig gemacht werden, so ist wohl zu mercken, 

daß bey denen uns hier vorkommenden Ursachen sich eine lange 

Reihe und gleichsam eine Kette derselben befinde. Wir müssen 

nothwendig, wenn wir zu dem einen gelangen wollen, das andere er-

wählen, und wer zu seiner wahren Ruhe kommen will, muß nie Mahls 

in Ansehung seiner aus denen Schrancken derer wahren Pflichten ge-

gen sich selbst ausweichen. Wir müssen wohl erwägen, ob ein Gut 

auch in seiner Daurung beständig sey, und dahero die Schein-Güter 

nicht vor die wahren ergreiffen. Hierbey müssen wir dem höchsten 

Wesen die gehörige Ehrerbietung und dem schuldigen Gehorsam leis-

ten, und mit andern müssen wir so wohl gesellig als in einer wahren 

Freundschafft leben. 

Dieses zusammen genommen wird die Gerechtigkeit genennet; und 

weil wir ohne dieselbe bey sehr viel von uns hervorgebrachten Dingen 

dennoch nicht unsre Ruhe erreichen werden: So ist es eine gemeine 

Regel, daß ein kluger Mann zugleich ein gerechter Mann seyn müsse. 

Man könnte zwar denselben klug in besonderm Verstande nennen; 

denn da dieselbe in der Wahl der besten Mittel bestehet, so liesse ein 

solcher dasjenige aus, wodurch er zu seinen Endzwecke am besten zu 

kommen vermag. Weil er aber durch die Erreichung seiner besondern 

Absicht nie Mahls zu dem Genuß des letzten Endzwecks kömmt, in 

dem er ein falsches Zwischen-Mittel ergrieffen, so wird solches keine 

Klugheit sondern eine Arglist genennet; in dem die Klugheit den 

würcklichen Gebrauch nach dieser Wort-Beschreibung zum voraus 

setzt. 

Sind nun von uns die Endzwecke richtig erwählet worden, so macht 

doch unser blosses Dencken oder die Vorstellung desselben noch 

nicht, daß sie uns gegenwärtig seyn, wir müssen sie dahero hervorzu-

bringen suchen, welches denn wiederum seinen Grund nicht von uns-

rer Willkühr, sondern der Beschaffenheit derer Kräffte der Natur 



 

 

erhält. Mit Feuer werden wir nimmermehr unsern Durst löschen kön-

nen, und von einer geitzigen Person dürffen wir nicht ohne Vorstel-

lung eines wichtigen Verdienstes einige Liebes-Dienste hoffen. 

Bey dieser Beschaffenheit ist es nöthig, die Natur mit ihren Kräfften 

und Würckungen erkennen zu lernen. Eine solche Erkänntniß geschie-

het entweder unmittelbar durch die Sinne, oder wir müssen durch die 

Würckung unsers Verstandes uns von der ersten sinnlichen Erkännt-

niß entfernen, damit wir die Deutlichkeit der eigentlichen Beschaffen-

heit vieler Dinge erkennen mögen. Das erste wird die Erfahrung, das 

andere von einigen in besonderem Verstande die Weisheit genennet. 

Keines von beyden, da wir überall die Mittel unserer Glückseligkeit 

antreffen, ist aus den Augen zu setzen, und ein kluger Mann muß da-

her so wohl ein erfahrner als ein weiser Mann seyn. Die Erfahrung 

zeiget uns das Wesen derer Dinge in denen verschiedenen Arten ihrer 

Würcklichkeit, und wir befinden hierbey die besondere Umstände, in 

welcher sie uns die sonst  
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abgezogenen Begriffe vorstellen. Ein jeder Umstand kan die Sache 

verändern, und wer dahero in der Erfahrung nicht geübet ist, der läst 

aus Unaufmercksamkeit die besondern Umstände hinweg, welche 

doch bey der Anwendung einer würcklichen Sache einen so grossen 

Ausschlag geben kan. Derjenige hingegen bey welchen durch die Er-

fahrung die höhere Wissenschafft lebendig wird, gewohnt sich zu-

gleich an, nie Mahls etwas zu unternehmen, wo er nicht alle und jede 

besondre Umstände, die nur hierbey vorkommen können, in Betrach-

tung gezogen hat. Diese Fertigkeit, auf alle vorkommende Kleinigkei-

ten seine Aufmercksamkeit zu richten, ist die edle Frucht, welche ei-

nen erfahrnen Mann in seinen Unternehmungen glücklich zu machen 

fähig ist. 

Es ist aber nicht nur alleine nöthig, daß wir die besondern Umstände 

eines jeden Dinges bemercken, sondern wir müssen auch wohl wissen, 

von welchem Umstande denn eigentlich diejenige Würckung ab-

hänge, welche wir suchen. Deswegen ist es nöthig, nach der Weisheit 

die Dinge nach ihren verschiedenen Eigenschafften wohl zu erkennen, 

damit wir bey vielfältig vorkommenden Zufällen sehen können, ob die 

Neben-Umstände uns an dem Gebrauche einer Sache verändern könn-

ten oder nicht; und in wie ferne wir dieselben zu betrachten oder hin-

wegzulassen haben. 

Auf die Gleichheit der ähnlichen Fälle zu warten würde theils unmög-

lich seyn, in dem sich dieselbigen sehr wenig ereignen, und wir uns 

offt Mahls eine vollkommene Ähnlichkeit einbilden, wo keine zu fin-

den ist; theils würden wir auch hiebey immer ungewiß bleiben, von 

welcher Eigenschafft des Dinges denn sonderlich der glückliche Er-

folg unsrer Unternehmung abhänge. Wir würden also zwar sehr vieles 

wagen, aber nie Mahls ohne Furcht seyn können, in dem uns die 

Nothwendigkeit des glücklichen Erfolgs mit der Sache immer unbe-

kannt bleibt. 

Hieraus erhellet gantz deutlich, daß die Weisheit mit der Erfahrung 

müsse verknüpfet werden. Die erstere erlernen wir aus denen Wissen-

schafften, welche uns zum voraus unterrichten, worauf wir bey würck-

lich vorkommenden Zufällen unsere Aufmercksamkeit zu richten ha-

ben. 

Bey der Erfahrung[1] können wir uns der Beyhülffe anderer bedienen: 

Wir lesen die Geschichte, welche uns von andern sind aufgezeichnet 

[1] Bearb.: korr. aus: Efahrung 



 

 

worden, doch weil diese sich haben betrügen können, so nehmen wir 

nicht ihre Erzehlungen alle sogleich an, sondern pflegen dieselben 

erstlich nach der historischenWahrscheinlichkeit zu untersuchen. Wo 

wir nur können, suchen wir unsre eigne Erfahrung zu vermehren, in 

dem dieselbe weit gewisser als wie die fremde ist. Dieses ist auch denn 

der Endzweck warum wir unsern Sitz und Ort zu verändern pflegen, 

um durch die Besuchung fremder Länder die Vielfältigkeit derer Men-

schen und ihrer Anstalten erkennen zu lernen. Die Erfahrung hilfft uns 

nichts, wenn wir nicht aufmercksam seyn, und die Vorstellung so vie-

ler Dinge ist vergebens, wenn wir nicht einen vollkommenen Begriff 

von denenselben zu erhalten fähig sind: Die Regeln der Weisheit wer-

den  
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auch ohne Nutzen dem Gemüthe eingepräget, wenn wir nicht bey Un-

ternehmung einer Sache an dieselben gedencken wollen. Beydes aber 

geschiehet sehr leichte, wenn wir unsere Neigung nicht im Zaum zu 

halten wissen, und unsre ungebärdigte Hitze alles ohne vorher reiff 

angestellte Überlegung ergreifft. 

Es erfordert also die Klugheit gemäsigte Begierden und ein ruhiges 

Gemüthe, welches sonst von einigen das Sang froid genennet wird. Es 

ist viel Mahls zu späte, alsdenn erst an die Betrachtung derer Mittel, 

in so fern sie etwas wircken können, zu gedencken, wenn der Zufall, 

der uns betrifft, allbereit gegenwärtig ist. Es müssen dieselben unsern 

Gemüthe schon vorhero bekannt seyn, und gleichsam nur die Zeit er-

warten, bis wir sie gebrauchen wollen. Nunmehro ist die Zeit des Ge-

brauchs vor Hand, es will uns aber nichts einfallen, und also ist die 

Mühe vergebens, welche wir vorhero angewendet haben, viele Dinge 

zu erkennen. 

Die Umstände, wodurch wir glücklich oder unglücklich werden kön-

nen, verändern sich auch so leichte, daß wir nicht erst Zeit haben, die 

Register unsrer eingetragenen Wissenschafften aufzuschlagen, oder 

mit guter Muse die gute Stunde zu erwarten, daß uns etwas, das zu der 

Sache gehöret, in das Gedächtniß kommen möge. Es ist deswegen 

nöthig, daß ein kluger Mann einen lebhafften Kopf besitze, welcher 

ihm vermittelst der Einbildungs-Krafft in gehöriger Geschwindigkeit 

bey erforderten Umständen unterschiedene Gedancken vorzustellen 

vermögend ist. Doch da es nicht alleine gnug ist, viele Gedancken zu 

haben sondern wir auch die Einfälle dazu gebrauchen, daß wir durch 

die Mittel zu unserm Endzwecke gelangen, und auf diese Weise ein 

Zusammenhang der Gedancken seyn muß; der erste Zusammenhang 

aber oder die Ähnlichkeit der Gedancken vermittelst des Witzes ge-

funden wird: So muß also bey der Einbildungs-Krafft zugleich ein le-

bendiger Witz vor Handen seyn, oder, wie es andere ausdrücken, ein 

kluger Mann muß ein munteres und fähiges Ingenium besietzen. 

Haben wir solches von der Natur erhalten, so sehen wir uns um so viel 

desto mehr zu der Ausführung vieler Endzwecke verbunden; verspü-

ren wir aber hierinne eine Schwäche, so müssen wir versuchen, ob wir 

nicht durch eine fleißige Übung die Kräffte, welche gleichsam annoch 

unausgearbeitet gelegen, in die gehörige Stärcke zu setzen, im Stande 

sind. Die Lesung lustiger und aufgeweckter Bücher kan uns gleichfalls 

hierbey behülfflich seyn. Will aber dieses alles nichts helffen, so ist es 

besser, sich von vielen Unternehmungen zurücke zu ziehen und an-

dern die Ausführung grosser Geschäffte zu überlassen. 



 

 

Haben wir nunmehro vermittelst des Witzes die Mittel erfunden, so ist 

es nicht genug dieselbe so blindlings anzuwenden, sondern wir müs-

sen so wohl nach der allgemeinen Betrachtung von denen Mitteln und 

Endzwecken, als wovon uns die Klugheit ins besondre Regeln geben 

wird, als auch nach der Beschaffenheit einer jeden Sache ins besondre, 

die wir so wohl aus der Erfahrung als Gelehrsamkeit bekannt haben, 

die gehörige  
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Beurtheilung anstellen; in dem nicht von dem ersten Zusammenhange 

derer möglichen Mittel mit dem Endzwecke, sondern von der genauen 

und wahren Ubereinstimmung dererselben ein glücklicher Ausgang 

seinen Grund empfängt. 

So viel hat nun der Verstand des Menschen dabey zu thun, wenn er in 

seinen Unternehmen glücklich seyn will. Doch ist es mit einer solchen 

Uberlegung alleine noch nicht ausgemacht, sondern es muß derselben 

die darnach eingerichtete That folgen. Wir müssen bey der würckli-

chen Anwendung derer Mittel nicht träger und saumseliger werden, 

sondern mit unsern Verstande immer dabey scharffsinnig und vorsich-

tig, mit unsern Willen ruhig und gedultig, und mit der Anwendung 

unsrer andern Kräffte fleißig und beständig seyn. Hat man sich in eine 

solche Gemüths-Beschaffenheit bey seinem Unternehmen gesetzt, 

daß man alle diese oberzehlte Stücke nach einer langen Übung gantz 

leichte, und ohne sich lange dabey aufzuhalten zu beobachten pfleget, 

so wird solches eine Fertigkeit genennet, und man hat nunmehro die 

Klugheit erlanget, welche in der Fertigkeit, seine besondere Endzwe-

cke glücklich hinauszuführen, bestehet. 

Die Klugheit insbesondre, welche uns die besten Mittel zu erwehlen 

anweiset, ist eine Fertigkeit des Verstandes, welche uns aus vielen 

Mitteln, die bey unserm Endzwecke möglich sind, das Beste zu er-

wählen, anleitet, Ein Mittel ist nichts anders als eine Ursache, deren 

Würckung wir uns mit unserm Gemüthe vorstellen, und dadurch etwas 

zu unternehmen veranlast sind; und eben diese vorgestellte Wirckung 

wird von uns ein Endzweck genennet. 

Wir stellen uns die Dinge erstlich eintzeln vor, ohne sie zu betrachten, 

wie sie von einer andern Sache gewürckt werden. Weil aber wir von 

unsrer Vorstellung dieselben nicht allein erwerben; so ist es nöthig, 

diejenigen Gründe, woraus dergleichen Vorstellung ihre Würcklich-

keit erlanget, im Betrachtung zu ziehen, und das heissen wir Mittel zu 

seinem Endzwecke erfinden. 

Die Gedancken von denen Mitteln müssen sich also nach denen Ge-

dancken richten, und deswegen wollen wir eine doppelte Betrachtung 

anstellen, erstlich was wir in Ansehung derer Endzwecke zu beobach-

ten haben; zum andern, was bey Betrachtung derer Mittel vorkommen 

wird. 

Bey denen Endzwecken setzen wir dieses allbereit zum voraus, daß 

dieselben so wohl der Gerechtigkeit als der Liebe gegen uns selber 

gemäß sind. Dieses haben wir auch allbereit oben bey der Klugheit 

über Haupt erinnert. Hier kömmt nur noch dieses vor, daß wir wohl 

müssen wissen, wie viel uns an einem solchen Endzwecke gelegen 

sey, damit wir nicht etwa, wenn die Mittel nicht in unsrer Gewalt sind, 

mehr Kräffte daran wenden als wir hernach Mahls Vortheil davon ha-

ben. Wir müssen deswegen den Endzweck auf das allergenaueste 

überlegen, und ehe wir hiervon noch keinen vollkommenen Begriff 

haben, sind wir nicht vermögend, desselben Verhältniß mit dem 



 

 

Endzwecke zu erkennen; im dem diese durch nichts anders als durch 

den Begriff des letztern kan feste gestellet werden. Haben wir  

S. 522 
 Klughof         Kluppe 

aber nunmehro davon einen richtigen Begriff, so wird es uns sehr 

leichte fallen, diejenigen Objecta, worinne die Ursachen eine solche 

Würckung hervorzubringen liegen, zu erfinden. 

Nur ist zum andern noch dieses bey denen Mitteln zu erwägen daß wir 

gar wohl beobachten, in wieferne dieselbe in unsrer Gewalt seyn oder 

nicht, damit wir nicht bey vergeblicher Hoffnung mehr verlieren als 

gewinnen. Hernach Mahls ist es auch jeder Zeit besser, mehrere Mittel 

in Bereitschafft zu haben, damit man, wenn ja das eine fehl schlagen 

sollte, sich nicht aller Hülffe gäntzlich entblöset siehet, wer so verfäh-

ret, der wird alle Mahl das beste und wichtigste Mittel treffen, und 

diejenige Fertigkeit besitzen, welche wir im besondern Verstande die 

Klugheit zu nennen pflegen.  

Klughof … 

… 
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… 

… 

Klusack … 

Kluser-Ort, eine Gegend im Mecklenburgischen zwischen der 

Ost-, in gleichen dem Dassowen, und Travemunder See und einem 

Flusse. 

Eine andere Gegend in Wagrien mit der See, Trawe und Schwendin 

umschlossen, führt gleichen Namen. Danckwerth Beschr. Schleßw. 

und Holst. III. 5. p. 196. 

Kluß … 

… 

S. 523 … S. 525 

S. 526 
 Knab 

… 

… 

Knab (Michael) … 

Knabe wird in H. Schrifft auf unterschiedliche Weise genommen; 

als heist es so viel, als 

• einer, der noch klein und unerwachsen ist, 1. B. Mos. 37, 2. 

1. Sam. 1, 24. 1. B. der König. 3, 7. 2. B. Chron. 34, 3. 

• Ein Sohn, oder auch Kinder, insgemein Söhne und Töchter, 

Hiob. 1. 18. 19. Esa. 8, 18. c. 66, 7. 1. Sam. 16, 11. 

• Ein erwachsener starcker Jüngling von 20. Jahren. 1 B. Mos. 

48, 16. 1. Sam. 17, 42. 1. B. der König 11, 28. 1. Chron. 13, 

28. 



 

 

• Ein Diener oder Knecht, im Geistlichen, Weltlichen und 

Hauß-Stande. 1. B. Mos. 18, 7. cap. 24, 2. B. der Ruth. 9. 54. 

1. Sam. 16, 18. 

• Ein unerfahrener, unverständiger Mensch, ein Narr. Es. 63, 

20. c. 3, 3 Pred. Salom. 10, 16. 2. Chron. 13, 7. 

Es bedeutet also ein Knabe nicht nur einen, der noch in unmündigen, 

oder minderjährigen Alter begriffen, wie es bey uns insgemein ge-

brauchet wird, sondern in seiner alten Bedeutung einen erwachsenen 

Mann, der noch nicht verheyrathet ist. Also lieset man in einer Lan- 
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des-Ordnung, daß ein Knabe, dem Gut abgestorben, ohne Rath derer 

Freunde, nicht zur Ehe greiffen soll. 

Es erhellet dises auch, aus dem alten Namen derer Schild-Knaben, in-

gleichen derer Berg- Tuch- und Mühl-Knaben, oder wie sie heute ver-

derbet ausgesprochen werden, Knappen, und wird dieses Wort in eben 

solcher Bedeutung vornehmlich in der Schweitz noch gebrauchet, wo-

mit auch das Frantzösische Wort Garçon völlig überein kommet. 

Bey denen Römern dörfften sich die eigentlich sogenannte Knaben die 

Haare nicht scheren, sondern musten sie wachsen lassen, weil dieses 

ein Zeichen der Unmündigkeit bey ihnen war. Puteanus, Reliq. 

Conuiu. prisc. p. 267. Raeuardus Var. IV. 10. Dempster. ad Rosin. 

Antiq. V. 29. 

Man hatte sie um sich, daß sie um Tisch-Zeit aufwarteten, und denen 

Gästen durch ihr Plaudern eine Lust machten. Wenn sie denn das 14. 

Jahr erreichet; legten sie ihre Brust-Gehencke und Bullas von sich, die 

sie, als Knaben getragen hatten, und widmeten sie denen Laribus, oder 

Haus-Göttern, hingegen aber zogen sie Praetextam virilem an. 

Sturben sie als Knaben, so wurden sie mit Fackeln hinaus getragen, 

aber nicht wie andere Leichen verbrannt, sondern in einen Sarg gele-

get, und in die Erde verscharret, und zwar frühe vor der Sonnen Auf-

gang. Plinius Hist. Nat. VII. 16. Kirchmann de Fun. Rom. I. 3. 

Pueri Puellaeue alimentariae hiessen die jungen Knaben und Mägd-

lein, welche wegen Armuth aus dem Aerario publico, oder von Privat- 

Personen ihren Unterhalt bekamen. Capitolinus in Vitam Anton. Pii. 

VIII. M. Anton. Philos. 26. ibique Salmasius ad 7. Rubenius Elect. II. 

36. Van Dale Dissol. I. 11. 

Die vornehmen Römer hatten gantze Heerden kleine Knaben in ihren 

Häusern, welche schön seyn musten, und sich die Haare aufkräuselten, 

auch sonst gar fleißig putzten. Sie wurden unerhört rar gehalten, damit 

sie nicht, entweder von allzu grosser Hitze oder Kälte unscheinbar 

würden. Man brauchte sie aber theils dazu, daß man mit ihnen schänd-

liche Wollüste begieng,[1] Rom. I. 27. 

Theils auch, wenn der Herr ausgieng, daß sie dessen Comitat vergrös-

sern halffen. Pignorius de Seruis p. 45. Kobierzyki de Luxu Rom. II. 

4. 

Knaben-Kraut … 

S. 527 … S. 528 
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… 

… 

[1] Bearb.: siehe auch: Schän-
dung (Knaben) 



 

 

Knapole … 

Knapen, siehe Edel-Knecht, Tom. VIII. p. 211. und Knecht. 

Knapen (Schild-) siehe eben daselbst. 

Knappe, siehe Knabe. 

Knappe, bedeutet einen Bergmann. 

Knappe, mit ihren Wage-Bäumen und eisernen Boltzen werden 

in der Artillerie bey einem Protz-Wagen diejenigen Spreutzen genen-

net, welche von der Förder-Achse desselben heraus, und an die Deich-

sel zusammen gehen. 

Knappen, siehe Knecht. 

Knappen-Gerichte, kömmt her von den alten Teutschen Worte 

Knappe, das ist ein Edelmann, vermittelst welches Gerichts, die von 

der Ritterschafft eine gewisse Jurisdiction exerciret, und davon die 

Vsusfructus auch sogar die Straffen so aus einiger Criminal-Fällen 

vorge- 
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fallen, zu bekräfftigen gehabt, welche aber nunmehr in desuetudinem 

gerathen, und an statt dererselben obgemeldeten vom Adel nicht allein 

die Cognition über die in ihren Brod und Lohn stehenden Dienern ein-

geräumet, auch so weit die Gräntzen und Bezircken ihrer freyen ade-

lichen Höfe sich erstrecken, ihnen eine species Jurisdictionis überlas-

sen worden. 

Knappschafft, siehe Hütten-Knappschafft. Tom. XIII. p. 1097 

Knaptoft … 

… 

S. 531 … S. 535 

S. 536 
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… 

Knechtstäde … 

Knecht, ist diejenige Person, welche sich zu einem Herrn zu un-

ermeßener Arbeit verdinget, davor ihren Unterhalt zu haben.  

Es kan niemand ohne seiner freyen Einwilligung zu einem Knecht ge-

macht werden, daß wenn gleich unter denen Knechten ein Unter-

scheid, daß einige leibeigen; andere nur gedungene Knechte sind, so 

müssen doch auch die erstern darein willigen. 

Eben das zwischen einem Herrn und Knecht getroffene Pactum hält 

die Rechte und Pflichten eines Knechts in sich. Er kan von seinem 

Herrn fordern, was er ihm versprochen, nemlich seinen Unterhalt und 

bedungenen Lohn, auch wann er sich auf gewisse Zeit vermiethet, daß 

er ihn abziehen lasse, folglich wann er ihm Unrecht thunwill, kan er 

sich demselben widersetzen, und sich in seinem Rechte schützen, sich 

auch, wenn kein ander Mittel da ist, mit der Flucht davon machen. 

Denn da ein Theil nicht hält, was er in dem eingegangenen Vergleich 

gewilliget, so ist auch der andere an sein Versprechen nicht gehalten. 
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Die Pflichten eines Knechtes sind, daß er mit aller Treue den Nutzen 

seines Herrn befördere, ihm folglich den gebührenden Gehorsam 

leiste, und alle anbefohlene Verrichtungen mit gehörigen Fleiß ver-

richte.  

Der Stand darinnen eine solche Person lebet, wird die eigentliche 

Knechtschafft genennet, und ist also die Knechtschafft derjenige ein-

geführte Stand, darinnen Jemand vermöge eines Vergleichs eines an-

dern Herrschafft unterworffen, und ihm als ein Dienst-Bote zu dienen 

gehalten ist, und darvor seinen Unterhalt empfängt.  

Es mag solcher Stand ohne Zweiffel anfangs durch freywillige Ver-

träge seyn eingeführet worden. Unter andern hat die Bedürffniß, wel-

che nach dem eingeführten Eigenthum entstanden, darzu Anlaß gege-

ben. Denn einige hatten groß Vermögen, und ein weitläufftiges Hauß-

Wesen, daß sie allein nicht alles bestreiten konnten, und musten sich 

daher um Leute umsehen, die ihnen in der Erwerbung und Verwaltung 

derer Güter an die Hand giengen; andere aber wurden durch die Ar-

muth gedruckt, und konnten sich selbst nicht ernähren, folglich hatten 

sie nöthig Leute zu suchen, die ihnen Arbeit und vor die Arbeit Unter-

halt gaben. 

Es kan aber auch seyn, daß Eltern ihre Kinder, die sich nicht selber 

ernähren können, andern zu ernähren  
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überlassen, welches vielleicht auch eine Gelegenheit zur Knecht-

schafft gewesen, die ohnedem noch durch andere Umstände, als durch 

derer Leute Dumheit und Einfalt, die von andern mit List in solchen 

Stand gesetzet worden, kan seyn veranlasset worden, gleichwie auch 

hauptsächlich durch Krieg, wenn man Gefangene bekommen, und sol-

che entweder aus Erbarmung oder seines eigenen Vortheils willen, 

weil man gesehen, wie nützlich die Knechte wären, beym Leben er-

halten. Daher §. 3. Inst. de jur. pers. der Lateinische Name Servus a 

servando hergeführet wird. 

Die Vernunfft stellt sich die Gründe vor, wodurch die Menschen zu 

diesem Stande haben können bewogen werden; ob es aber in der That 

im Anfange so hergegangen, kan man wegen Mangel derer histori-

schen Nachrichten nicht gewiß sagen, wie Treuer über Pufendorff de 

Offic. Hom. et Civ. p. 397. angemercket hat.  

Der Grund dieser Gesellschafft ist der Vertrag, den Herr und Knecht 

mit einander machen, welche Einwilligung nicht nur von solchen 

Knechten, die sich aus freyen Willen in die Knechtschafft begeben, 

sondern auch von denen, so im Krieg gefangen werden, erfordert wird, 

weil sie noch als Feinde anzusehen sind.  

Es ist dieser Stand nicht von Natur, nach der alle Menschen auch an 

Macht und Gewalt einander gleich sind. Es setzet zwar Procleus in 

denen Anmerckungen über den Pufendorff de Offic. Hom et Civ. p. 

267. zum Principio, daß nach dem Göttlichen Willen ein Verständiger 

einen Dümmern befehlen, und ein Unverständiger sich von einem 

Weisen sollte regieren lassen, und schließt daraus, daß die Knecht-

schafft in der Natur von der Dummheit und Unwissenheit derer Leute 

entstanden, und müsten also diejenigen eines andern Knechte werden, 

welche keinen Verstand hätten, sich selbst fortzubringen, und unver-

mögend und arm wären. 

Aus welchem Principio schon Aristoteles Politic. L. 2. und Euripides 

Iphig. in Aulid. denen Griechen eine Herrschafft über andere Völcker, 



 

 

welche wegen ihrer Dummheit gleichsam zu Knechten gebohren wor-

den, zuschreiben. Allein solches Principium geht nicht. Ein Verstän-

diger ist wohl verbunden, einem Unverständigen Vorstellungen zu 

thun, die sich aber nur als Rathschläge, und nicht als Befehle verhal-

ten, zu welcher Macht, einem zu befehlen, ein mehrers erfordert wird. 

Inzwischen weil durch diesen Stand das Interesse des menschlichen 

Geschlechts befördert wird, so ist derselbe dem natürlichen Recht 

nicht zuwider. Böhmer de Statu Homin. proprio. Sect. I. Noodt Com-

ment. ad D. Lib. I. Tit. 5. p. 16. 

Denn wolte man einwenden, es werde durch denselbigen die natürli-

che Gleichheit aufgehoben, so antworten wir: Wenn Jemand mit gu-

tem Willen sich zu einer Ungleichheit verstehet, so kan er sich nicht 

beschweren, daß ihm unrecht geschehe. So wird auch nicht einmahl 

die natürliche Gleichheit aufgehoben. Denn die Gleichheit in Anse-

hung derer Menschen bleibet, daß wenn gleich Jemand ein Knecht ist, 

so behält er doch alle  
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Rechte, die ihm als Menschen zu kommen, und geht dißfalls zu glei-

chen Theilen mit seinem Herrn, daß wir aber einander auch an der 

Gewalt gleich seyn solten, ist eben nicht nöthig. 

Es reicht auch der Einwurff nicht hin, daß die Laster derer Menschen 

darzu Gelegenheit gegeben, weil die Laster derer Menschen diesem 

oder jenem Stand selbst nicht dürffen beygemessen werden. Bey so 

gestalten Sachen ist dieser Stand von GOtt selbst gebilliget worden, 

welches nicht allein aus dem Exempel Abrahams, und anderer Heili-

gen, die Knechte hatten, sondern auch daraus erhellet, was die Apostel 

im N. T. ausdrücklich hiervon gelehret, Buddeus Instit. Theol. Moral. 

P. II. C. III. 6. §. 33. 

Man pflegt die Knechtschafft einzutheilen in Servitutem perfectam et 

imperfectam.  

Jene nennet man, wenn man sich zu einem gewissen Herrn auf Le-

bens-Zeit vermiethet. Ein solcher Knecht muß vermöge seines ge-

troffenen Vergleichs geschehen lassen, daß ihm der Herr nach seinen 

Gefallen Arbeit aufleget wie er will, und alles, was der Knecht 

dadurch erwirbet, vor sich behält; auch so sich der Knecht in seiner 

Arbeit nachläßig aufführet, solchen durch harte Mittel zu seiner 

Pflicht anhält, doch hat ein Herr auch hierinnen Maaße zu halten und 

auf des Knechts Kräfften und Gesundheit zu sehen, alsdenn ist eine 

solche Servitus perfecta an sich denen Göttlichen Gesetzen nicht zu-

wider. Denn muß man gleich Lebenslang Dienste thun; so hat man 

Lebenslang seinen Unterhalt, wie Grotius de Jur. B. et P. II. 5. §. 27. 

n. 2. wohl erinnert.  

Thomasius Disp. de Homin. prop. et liber. Germ. behauptet auch, daß 

dergleichen Knechte eben wie die in Kriege gefangene an andere Her-

ren könnten verkauffet werden, welches aber Pufendorff de Jur.  N. 

et G. mit guten Grunde verwirfft, weil diejenige, so sich von freyen 

Stücken in des andern Knechtschafft, obgleich auf gantze Lebens-Zeit 

begeben, bloß auf den Herrn, mit dem er contrahiret, nicht aber auf 

einen andern gesehen.  

Ob die Kinder, welche von solchen und im Krieg gefangenen Knech-

ten gezeuget werden, auch Leibeigene des Herrn sind? darüber sind 

die Gelehrten nicht einig. Viele halten dieses da vor, und meynen, der 

Herr über den Leib sey, der sey auch Herr über die Leibes-Frucht, 



 

 

welche von solchem Leibe komme, wie dann auch daßelbe Kind gar 

nicht geboren seyn würde, wenn der Herr sein Kriegs-Recht brauchen, 

und die Mutter umbringen wollen. Es hätten die Eltern eines solchen 

Kindes vor sich nichts eigenens, und müste daher solches von des Her-

ren Gütern ernähret werden; weil nun der Herr einem solchen Kinde 

so lange vorher, ehe es zu seinen Diensten zu gebrauchen, den Unter-

halt gäbe, so könnte sich solches wieder des Herrn Willen der Knecht-

schafft nicht entziehen. 

Dieses ist die Meynung des Grotii de Jure B. et P. II. 5. §. 29. und von 

seinen Auslegern des 

• Zieglers p. 291. 292. 

• Henniges p. 488. 

• Willenbergs Sicil. Jur. Gent. prudent. II. 5. qu. 53. 

• Pufendorffs Jur. N. et G. VI. 3. 
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§. 9. 

• Thomasius Jurisprud. div. III. 5. §. 26. 27. 

• Huber. de Jure Civitat. II. 4. §. 9. 10. 

Wie wohl andere von dieser Meynung abgehen. Buddeus Elem. Phil. 

pract. II. IV. 12. §. 8. lehret das Gegentheil, und führet an, so lange 

die Kinder nicht in die Knechtschafft gewilliget, so könnte sich auch 

Niemand über sie eine Herrschafft anmaßen; und ob sie wohl von dem 

Herrn Wohlthaten genoßen, so folge doch weiter nichts daraus, als daß 

sie davor danckbar seyn müsten; sich aber davor in die Knechtschafft 

zu begeben, wäre deswegen noch nicht nöthig. Diese Gedancken läst 

Barbeyrac über den Pufendorff [1] Jur. Nat. et Gent. VI. 3. §. 9. p. 

182. dem Urtheil des Lesers anheim gestellet seyn, worauf aber Bud-

deus Instit. Theol. Mor. P. II. C. III. 6. §. 36. antwortet, er glaube, so 

lange sein Grund fest stehe, daß keine Knechtschafft sey, wo keine 

Einwilligung vorhergehe, so lange werde Niemand etwas wichtiges 

dawieder aufbringen können.  

Es zeugt auch Proeleus l. c. p. 269. warum eben die Einwilligung er-

fordert werde, in dem nach dem Rechte der Natur ein jeder Mensch 

frey geboren werde, und sey keiner verbunden, eines andern Schuld 

zu bezahlen, oder Satisfaction vor dessen Verbrechen zu geben, an 

welchem Orte er auch auf die Gründe antwortet, die Pufendorff vor 

die Gegenseitige Meynung angeführet, die mehr nach dem Römi-

schen, als nach dem Natur-Recht behauptet werde.  

Die unvollkommene Knechtschafft wird genennet, wenn man sich nur 

auf eine gewiße Zeit, oder unter gewißen Bedingungen, oder zu gewi-

ßen Diensten vermietet, wie Grotius de Jur. B. et P. II. 5. §. 30. saget.  

Man pflegt auch sonst die Servitutem einzutheilen in publicam, wenn 

sich ein Volck der Herrschafft eines andern Königs, oder Volcks 

gäntzlich unterwirfft; und in privatam, welche bey privat-Personen 

Statt hat. Hochstetter Colleg. Pufendorff. X. 14. p. 439. siehe Herr-

schafft. Tom. XII. p. 1800. seqq.  

Auf was Art aber die Knechtschafft aufgehoben werde, zeiget 

• Pufendorff l. c. VI. 3. §. 11. 

• Wernher. Elem. Jur. Nat. XVII. §. 26. 

• Gerard. Delineat. Jur. Nat. III. 4. 

• Griebner Jurisp. nat. I. 10. 

[1] Bearb.: korr. aus: Pfuffendorff 
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• Kulpisius Colleg. Grot. p. 60. 

• Thomasius l. c. 

• Coler. Parerg. c. 39. in Thesaur. Jur. Tom. I. 

• Constant. Landus. Enarr. c. 19. 

Es ist aber der Zustand der Knechte bey einem Volcke immer anders 

und härter als bey dem andern gewesen.  

Bey denen Ebräern kamen die Knechte auf unterschiedliche Weise in 

Dienstbarkeit, 

1.) wenn sie sich wegen Armuth andern verkauffen müßen. 3. B. Mos. 

25,35. 39. 

2.) wenn sie ihr Vatter verkauffete. 2. B. Mos. 21, 7. 

3.) wenn sie die Glaubiger verkaufften. v. 3.  

Lyra ad Leu. 25. Drusius ad Sulpit. Seuer. Hist. Sac. I. 31. Quistorp. 

ad Exod. 23, 11. Dontrer. ad Exod. ... Horn. ad Sulpit. Seuer. l. c. 

Fessel. Advers. sacror. Tom. I. Lib. III. c. 1. §. 6. 7. Varen. Dissert. 

de Sabbat. et Jubil. §. 15. Dieteric. Antiq. bibl. ad Leu. 25. 4. 8. 10. 

Schlevogt Disp. acad. practic. 15. §. 21. Ross. von aller Welt  
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Religion, p. 29.  Reitz not. 2. ad Goodvvin Mos. et. Rar. III. 9. und viel 

andere mehr wollen, wie es fast eine allgemeine Meynung zu seyn 

scheinet, daß das siebente Erlaß-Jahr, auch vor andern Jahren, die 

Loßlaßung der Ebräischen Knechte und Mägde, so von Israelitischer 

Ankunfft waren, gehabt, daß sie auch in diesem siebenden Jahre frey 

und loß gelassen wurden, und ohne Ent-Geld ausgegangen.  

Hieher wird gezogen was GOtt spricht: 

So du einen Ebräischen Knecht kauffest, der soll dir sechs Jahr 

dienen, im siebenden Jahre soll er frey ledig ausgehen. Ist er ohne 

Weib kommen, so soll er auch ohne Weib ausgehen. Ist er aber 

mit Weib gekommen, soll sein Weib mit ihm ausgehen. Hat ihm 

aber sein Herrn ein (ausländisch heydnisch) Weib gegeben, und hat 

Söhne und Töchter gezeuget, so soll das Weib und die Kinder sei-

nes Herrn seyn, er aber soll ohne Weib ausgehen. 

Spricht aber der Knecht: Ich habe meinen Herrn lieb, und mein 

Weib und Kind, ich will nicht frey werden, so bring ihn sein Herr 

für die Götter (oder Gerichts-Herren, daß ers da öffentlich bekenne, 

daß er nicht frey zu seyn begehre,) und halte ihn (hernach) an die 

Thüre und Pfosten (seines Hauses) und bohre ihn mit einer Pfrie-

men durch sein Ohr, und er sey sein Knecht ewig (so lange sein 

Herr lebet, oder biß aufs Jubel-Jahr.) 

Verkaufft jemand seine Tochter zur Magd, so soll sie nicht ausge-

hen, wie die Knechte, (so schlecht, sondern sie soll es beßer haben.) 

Gefällt sie aber ihrem Herren nicht, und will ihr nicht zur Ehe 

helffen (oder wie es andere geben: Gefällt es aber ihren Herrn nicht 

daß er sie ihm verlobe und vertraue) so soll er sie zu lösen geben. 

Aber unter ein fremd Volck (oder jemand anders) sie zu verkauffen 

hat er nicht Macht, weil er sie verschmähet hat. 

Vertrauet er sie aber seinem Sohne, so soll er Tochter-Recht an 

ihr thun (und sie wie eine Tochter aussteuren.) Gibt er ihm aber eine 

andere (außer dieser) so soll er ihr an ihrem Futter (und Nahrung) 

Decke (und Kleidern) und Ehe-Schuld (oder ehelicher Beywohnung) 

nicht abbrechen. Thut er diese drey nicht, so soll sie frey ausge-

hen, ohne Löse-Geld, 2. B. Mose 21, 2. seq.  



 

 

Wenn sich dein Bruder, ein Ebräer oder Ebräerinn verkaufft, 

(oder wie es andere besser geben: wenn sie dir verkaufft werden) so 

soll er dir sechs Jahre dienen, im siebenden Jahre sollt du ihn frey 

loß geben. Und wenn du ihn frey loß giebest, sollt du ihn nicht leer 

von dir gehen laßen, sondern sollt ihm auflegen von deinen 

Schaaffen, von deiner Tennen, von deiner Kelter, daß du gebest 

von dem, das dir der HERR dein GOTT gesegnet hat, und ge-

dencke daß du auch ein Knecht warest, in Egyptenland, und der 

HERR dein GOTT dich erlöset hat. Darum gebiete ich dir solches 

heute. 

Wird er aber zu dir sprechen: ich will nicht auszühen von dir, 

denn ich habe dich und  
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dein Haus lieb, weil ihm wohl bey dir ist, so nimm eine Pfrieme, 

und bohre ihm durch sein Ohr an der Thüre, und laß ihnen ewig-

lich dein Knecht seyn. Mit deiner Magd sollt du auch also thun. 

Und laß dichs nicht schwer düncken, daß du ihn frey loß giebst. 

Denn er hat dir als ein zwiefältiger Taglöhner sechs Jahr gedienet, 

(und du hast mehr Genuß von ihm als von zween Taglöhnern gehabt, 

denen du doppelt so viel hättest geben müßen als du diesem gegeben 

hast.) 5. B. Mos. 15,12. seqq.  

Aber aus diesen Sprüchen ist nicht zu schlüßen, daß in diesem sieben-

ten Feyer- und Ruhe-Jahre alle Knechte und Mägde loß gegeben wer-

den, sondern das siehet man, daß ein verkauffter Knecht oder Magd, 

wenn sie sechs Jahr gedienet, länger in solchem Dienste nicht sollen 

aufgehalten werden, als diese 6. Jahre, sondern so bald das siebente 

Jahr kommet, nicht eben diß siebende Feyer- und Sabbath-Jahr, son-

dern das siebende nach Antretung des Dienstes, sie alsdenn sollen frey 

gelassen werden, und nicht mehr zu dienen schuldig seyn, es falle das 

siebende Jahr nach angetretenen Dienst in das Erlaß- oder Sabbath-

Jahr, oder in ein ander Jahr. 

Wer sechs Jahr um gedienet, wird im siebenden frey, die Jahre mögen 

fallen wie sie wollen. Wer aber im ersten Jahr, nach dem Erlaß-Jahr 

verkauffet wird, wird durch das folgende Erlaß-Jahr nicht frey, weil 

er seine 6. Jahr nicht ausgedienet, sondern muß warten, bis seine Jahre 

aus sind und das siebente von Antretung des Dienstes kommt im an-

dern oder dritten Jahre nach dem Erlaß-Jahr, nach dem er in Dienst 

gekommen, und seine Zeit um ist. 

Zwar Jerem. 34, 8. seqq. werden die Jüden hart gestrafft und ihnen 

viel Unglücks gedrohet, daß sie das Frey-Jahr nicht gehalten, und 

Knechte und Mägde loßgegeben; daraus einer schlüssen möchte, es 

wäre ein gewieses Jahr und zwar das Erlaß-Jahr dazu bestimmet. Aber 

im Grund-Texte stehet von keinem Frey-Jahr, sondern von der 

Freyheit, und werden sie gestrafft, daß sie GOttes Verordnung hintan 

gesetzet, und ihre Knechte und Mägde länger im Dienste haben behal-

ten wollen, als sie zu dienen schuldig waren.  

So sind auch obgedachte Örter nicht schlecht weg von allen Knechten 

zu verstehen. Es legen die Ebräer hier alles mit großem Unterscheide 

aus, und machen dreyerley Arten der Dienstbarkeit derer Israeliti-

schen Dienstboten, die von Israelitischer Ankunfft waren. Denn von 

denen Knechten und Mägden, so sie von Heyden gekaufft oder sonst 

bekommen, ist hier nicht die Rede, sondern von Ebräischen Knechten 

und Mägden, die Israelitischen Herkommens waren. 



 

 

Die machen die Ebräer wie gesagt, von dreyerley Art, zweyerley von 

Manns-Personen, und eine vom Weiblichen Geschlecht.  

Die Manns-Personen verkaufften sich entweder selbst zum Dienst, 

oder wurden vom Gerichte dazu gezwungen.  

Die sich selbst zu Knechten verkaufften, musten es aus äußerster bit-

terer Armuth thun, daß sie nichts hatten, damit sie ihren 
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Hunger stillen, oder ihr Leben hinhalten konnten. So lange sie noch 

etwas hatten, und wenns nur ein Kleid am Leibe wäre, muste einer 

sich nicht verkauffen. Hatte er aber das bitterste nicht, konnte er um 

sein Leben zu erhalten, sich wol an einen Israeliten verkauffen, und 

muste demselben dienen bis aufs Hall- oder Jubel-Jahr. 

Doch wenn ihn jemand von seiner Freundschafft lösen wollte, konnte 

er wol loß werden, und wo sein Herr aus Mitleiden ihn frey geben 

wollte, stand es ihm auch frey. Wo auch sein Herr starb, und hatte 

keinen Sohn oder männlichen Erben, von seinem Leibe noch, ward 

der Knecht durch solchen Tod seines Herrn frey. 

Es konnte ein solcher Blutarmer Ebräer sich auch wol an einen Fremd-

lingen der Gerechtigkeit, oder an einen Heyden verkauffen wie wohl 

er es zu laßen ermahnet worden. Es erbarmeten sich auch wol seine 

Freunde über ihn, und löseten ihn ein, oder zwey mahl, oder er lösete 

sich selbst, wo er so viel erwerben konnte, und rechnete mit seinem 

Käuffer vom Jahre an, da er sich verkaufft hatte bis aufs Hall-Jahr und 

nach dem viel oder wenige Jahre zum Hall-Jahre hin waren, bekam 

der Käuffer auch viel oder wenig zum Löse-Geld. 

Konnte er sich selbst nicht lösen, und seine Freunde löseten ihn ein 

oder zwey mahl, und er doch zum dritten mahl sich wieder an einen 

solchen Herrn verkauffte, achteten sie ihn fernerer Lösung unwürdig, 

und muste er in seinem Dienste biß aufs Jubel-Jahr anhalten, oder biß 

sein Herr starb. 

Der Herr aber muste diesen armen Israeliten nicht als seinen Leibeig-

nen halten, und streng über ihn herrschen, wie er über seine leibeigene 

heydnische Knechte thun konnte, sondern gar gelinde muste er mit 

verfahren, und bedencken, daß er sein Bruder und Glaubens-Genoß 

wäre; und von diesen Knechten, die sich selbst aus Armuth verkauf-

fen, sagen die Ebräer, daß die beyde Örter 2. B. Mos. 21. und 5. B. 

Mos. 15. nicht handeln, sondern von ihnen werde gehandelt 3. B. Mos. 

25, 39. seqq.  

Die Knechte aber, die vom Gerichte dazu gezwungen wurden, und von 

welchen Knechten allein obgedachte Örter 2. B. Mos. 21. und 5. B. 

Mos. 15. handeln, waren die, die wegen eines Diebstahls überzeuget 

waren, und aber den Diebstahl nicht bezahlen konnten, von welchen 

2. B. Mos. 22, 1. seqq. zu sehen, die wurden vom Gerichte demjeni-

gen, denen sie abgestohlen, übergeben, daß sie ihm dienen, und seine 

Knechte seyn sollten; und zwar sollten sie in 6. Jahren bey ihm aus-

halten, um die Haupt-Summe des gestohlenen Gutes ihm wieder zu 

verdienen. 

Was aber die doppelte, und vierdoppelte Bezahlung betrifft, die ein 

Dieb dem, dem er abgestohlen hatte, schuldig war, als doppelt, wenn 

er den Diebstahl noch hatte, vier- oder fünfdoppelt aber, nach dem der 

Diebstahl groß oder klein war, wenn er das Gestohlne nicht mehr 

hatte, so war ein solcher armer Dieb, der nichts zu bezahlen hatte, 



 

 

dennoch schuldig (eben so wohl als reiche Diebe, die es bezahlen 

konnten) ob ers schon nicht hatte, das Gestohlene wieder zu 
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bezahlen. Mit seinem sechsjährigen Dienst aber, konnte er hierzu 

nichts gewinnen, sondern diente dem Herrn bloß um das, so er gestoh-

len hatte; Mit der doppelten, oder vier- oder fünfdoppelten Bezahlung 

muste der Herr warten, biß der Dieb nach erlangter Freyheit etwa zu 

bessern Mitteln käme. 

Wollte derjenige, dem der Dieb abgestohlen, diesen armen Dieb, der 

den Diebstahl nicht bezahlen konnte, selbst nicht behalten, konnte er 

ihn an einen anderen verkauffen, da denn die gerichtliche Zuerkännt-

niß, oder die Verkauffung in geheim geschahe, damit der Dieb nicht 

gar zu Schanden würde, sondern noch bey Ehren bliebe. 

Hatte ein solcher wegen Diebstahls zuerkannter oder verkauffter 

Knecht, Weiber und Kinder, muste der Herr, dem er zuerkannt war, 

oder der ihn gekaufft hatte, denselben die Kost, Kleider und freye 

Häusung geben, sie dieneten ihm aber nicht davor. 

Es muste auch der Herr eben wol über diesen Israelitischen Knecht 

nicht mit der Strenge herrschen, wie über einen leibeignen Knecht, 

sondern gelinde, weil er, ob schon er sich versehen, dennoch sein Bru-

der und Glaubens-Genoß war. Es konnte der Herr diesem Knechte ein 

heydnisch Weib geben, daß er in diesen 6. Jahren Kinder mit ihr 

zeugte, und dadurch seines Herrn Gut vermehrete, indem der Herr 

dadurch mehr leibeigene Knechte bekam, (wie denn dadurch noch izo 

die Leute in denen Morgen-Ländern ein grosses erwerben, und je mehr 

Sclaven und Leibeigene einer hat, je mehr vermehret sich sein Gut.) 

Doch gieng dieses nicht an, wo der Knecht nicht selbst zuvor Frau und 

Kinder, und das Geschlecht Israels vermehret hatte, von welchen ihn 

auch sein Herr nicht scheiden konnte, sondern muste sie bey ihm las-

sen, und versorgen. Neben seiner eigenen Frau aber, konnte er ihm 

eine heydnische Beyschläfferin geben, mehr aber nicht als eine, wel-

che Heyrath in diesem Fall zugelassen, sonst aber verbothen war, und 

muste kein Israelit, ein heydnisch Weib nehmen. 

Wollte ihn der Herr innerhalb 6. Jahren frey lassen, stand es in seiner 

Macht. Wollte ihn in dieser Zeit auch einer lösen, konnte er auch frey 

werden. War auch das Jubel-Jahr so nahe, daß es innerhalb dieser 6. 

Jahr einfiel, oder sein Israelitischer Herr starb, und ließ keinen männ-

lichen Erben oder Sohn nach, konnte er dadurch innerhalb denen 6. 

Jahren auch frey werden. Geschahe aber von allem dem nichts, muste 

er seine 6. Jahr aushalten, und dem Herrn dienen. Im siebenden Jahre 

aber war er frey, und gieng ohne Entgeld frey aus, hatte er aber Frau 

und Kinder mitgebracht, giengen die mit ihm aus. 

Hatte ihm sein Herr ein heydnisch Weib über sein Israelitisch Weib 

gegeben, und er hatte Kinder mit derselben gezeugt, giengen die nicht 

mit ihm heraus, wie die andern, sondern das fremde Weib, wie es des 

Herrn Gut zuvor gewesen war, also blieb es auch sein Gut, wie auch 

ihre Kinder, die der Mutter folgeten, und gleich Glück mit ihr hatten, 

also daß er zwar für seine Person mit seiner Israelitischen Frauen und 

Kindern hingehen möchte, wo er wollte, das  
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heydnische Weib aber, und die mit ihr gezeigte Kinder (die aber was 

Knäblein waren, der Herr beschneiden, und in der wahren Lehre 

[1] Bearb.: korr. aus: 1073 



 

 

auferziehen ließ) muste er dahinten lassen, und blieben die des Herrn 

Eigenthum. 

Der Herr muste ihm, wenn er im siebenden Jahr frey ward, nicht leer 

ausziehen lassen, sondern ein Werck der Barmhertzigkeit an ihm er-

weisen, und ihn von Schaafen, Korn und Wein etwas mittheilen, zum 

wenigsten dreyßig Seckel werth, damit er etwas in Händen hätte, wenn 

er für sich selbst kam. Wollte aber der Knecht das heydnische Weib 

und seine liebe Kinder nicht gerne verlassen, wuste sich auch nicht 

wohl fortzuhelffen, sondern hatte gute Sache bey seinem Herrn, 

konnte er auch wohl ferner im Dienste bleiben, muste aber für Ge-

richte dis öffentlich bekennen, daß er die Freyheit nicht begehre, son-

dern gern bey seinem Herrn bleiben wollte, da ihm alsdenn der Haus-

herr den Kopf und das Ohr an seine Haus-Thüre hielte, und ihn als 

sein Eigenthum zeichnete, indem er ihm das Ohr mit einem Pfriem 

durchbohrete. 

Woraus Christus siehet, wenn er Ps. 40, 7. von sich im Stande seiner 

Erniedrigung spricht: Die Ohren hast du mir durchbohret, wie es nach 

dem Grund-Text lautet, und sich dadurch für seines himmlischen Vat-

ters willigen, gehorsamen und beständigen Knecht erkennet, der sein 

gantzes Leben durch ihm beständig dienen, alle seine Gebote halten, 

alle Mühe und Arbeit, Creutz und Ungemach, und endlich den bittern 

Tod gern ausstehen, und dadurch dasjenige würcken und erhalten 

wolle, was kein Opfer vermocht, nemlich den Frieden und die Ver-

söhnung zwischen GOtt und dem armen menschlichen Geschlechte. 

So bald das Ohr durchbohret war, blieb er sein Knecht nach wie vor, 

nicht auf 6. Jahr aufs neue, sondern biß aufs Jubel-Jahr, wie weit es 

auch hin war, oder biß sein Herr starb, da denn nichts daran gelegen 

war, ob der Herr einen Sohn nachließ, oder nicht. Denn ob er wohl in 

den ersten 6. Jahren nicht loß kommen konnte, wann der Herr starb 

und einen Sohn nachließe, so gieng es doch hernach an, wann ihm das 

Ohr durchbohret war, und der Herr denn starb, so war er flugs frey, ob 

schon vom Herrn ein Sohn da war. 

Und von diesen Knechten, wie gesagt, legen die Ebräer obgedachte 

Örter aus, daß sie 6. Jahr haben dienen, und im siebenden von Antret-

tung ihres Dienstes anzurechnen, frey seyn müssen; Und zwar also, 

daß sie alle diebische Weiber hiervon ausschliessen, ingleichen alle 

Fremdlinge der Gerechtigkeit, wie auch die Fremdlinge im Thor, als 

welche wegen Diebstahls nicht verkaufft worden, sondern die Männer 

allein, die von Israelischer Ankunfft waren, gestohlen hatten, und den 

Diebstahl nicht bezahlen konnten. 

Nach dieser Auslegung aber gehöret diese Loßlassung der Knechte 

und Mägde nicht als ein gehöriges Stück zum Erlaß-Jahre, da das sie-

bende Jahr ihres Dienstes eben mit dem Erlaß-Jahre wieder eingefal-

len, da sie aber das Erlaß-Jahr nicht frey gemachet, sondern weil es 

eben das 7de Jahr war, daß sie in Dien-  
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ste getretten. 

Das Erlaß-Jahr, als ein Erlaß-Jahr, hat den Knechten und Mägden 

nichts geholffen, sondern wenn obgedachte Knechte und Mägde ihre 

6. Jahre gedienet, so waren sie frey, es mochte das siebende Jahr von 

Anfang ihres Dienstes aufs Erlaß-Jahr selbst fallen, oder aufs folgende 

achte, neunte, zehende, oder weiter hin. Und hiemit stimmen auch die 

Ebräer über ein. Denn also schreibt Maimon. beym Cunaeo de Re 



 

 

publ. Hebr. I. 6. und beym Schlevogt Disputat. academ. pract. 15. §. 

20. 

Das siebende Jahr hat diß für dem Jubel-Jahr, daß es die Schulden 

nachlässet. Aber das Erlaß hat diß für dem Erlaß-Jahre, daß es die 

Knechte frey machet: woraus zu sehen, daß das Jubel-Jahr zwar die 

Knechte frey gemacht, nicht aber das Erlaß-Jahr: und aus Jalkut bey 

Schlevogt l. c. ist es noch klärer: Das Sabbath-Jahr gibt keine Knechte 

frey: wie wir denn auch in der Schrifft mehr zugehörige Stücke zum 

Erlaß-Jahr nicht finden, als daß das Land ruhen, und alle Früchte ge-

mein seyn sollen, daß man den Armen, was man ihnen verborget, wo 

sie es nicht bezahlen können, schencken solle und daß die vornehms-

ten Stücke aus dem fünfften Buch Mose öffentlich in der Stiffts-Hüt-

ten oder im Tempel am Lauber-Hütten-Feste verlesen werden sollten.  

Lundius Jüdisch. Heiligth. V. 30. Abicht Dissert. de Seru. Ebraeor. 

ad quisit. atque servitiis Leipzig 1704. Philo de special legib. 

Dagegen wurden die leibeigene Knechte derer Heyden, so im Kriege 

gefangen worden, bey denen Juden sehr schmählich und hart gehalten. 

Ihre Kleidung war sehr schlecht und geringe; die Speise und Tranck 

grobes Brod und Wasser, die Arbeit unerträglich. In Kranckheiten hat-

ten sie wenig Wartung, und nach dem Tode wurden sie nicht beweinet. 

Bey denen Cananäern gabs ebenfalls Knechte, die entweder gefangen 

oder verkauffet, 1. B. Mos. 35, 38. oder verwechselt, oder in der 

Knechtschafft gebohren wurden, sie musten aber auch schwere 

Dienstbarkeit ausstehen, sie musten 

• dem Herrn die Schuhe aus- und anziehen, Marc. 1, 7. 

• den Gästen die Füße waschen, 1. Sam. 25, 41. 

• in denen Mühlen mahlen, wie Simson, B. der Richt. 16, 21. 

• Wasser schöpfen, Jos. 9, 16.  

Doch wurden sie von der Dienstbarkeit loß durch einen gewißes Löse-

Geld, durch eine Handschrifft, auch durch das Göttliche Gesetz, wenn 

sie von ihrem Herrn einen Schaden empfiengen. 2. B. Mos. 21, 20. 26. 

27.  

Wiewohl auch etliche gar sehr wohl gehalten, in wichtigen Angele-

genheiten verschickt, und zu allerley Ämtern gebrauchet wurden, wie 

zu sehen Luc. 16, 1. 1. B. Mos. 39, 5. 6. cap. 30, 27. 43. 2. Sam. 16, 

1. 1. B. Mos. 26, 41. 1. Chron. 28, 25. 31. 2. Par. 8, 10. 

Bey denen Griechen war die Knechtschafft auch gantz erträglich, und 

so ja ein Herr seinem Knecht allzuhart mitfuhr, konnte dieser jenen 

belangen, daß er ihn an einen billigern Herrn verkauffte. Casaub. in 

Athenaeum. Petitus in L.L. Attic. Xenophon. de republ. Atheniens. 

Aufs höchste haben die Knechtschafften getrieben die  
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Römer. Diese hielten sehr viele Knechte, um sich ein Ansehen zu ma-

chen, so daß offt einer 10000. biß 20000. auch wohl noch mehrere 

hatte. Denn wer nicht eine ziemliche Anzahl Knechte hinter sich her 

gehen hatte, machte eine schlechte Figur. Athenaeus Dipnosophistic. 

VI. Estor kleine Schrifften St. III. num. 1. §. 6. 

Dahero waren bey ihnen Leute, welche mit Sclaven handelten, und 

solche öffentlich auf der Catasta zu verkauffen hatten. Denen Knech-

ten waren zum Zeichen, daß sie feil wären, die Schue mit Kreide gantz 

weiß gemacht. Tibullus II. 6. vs. 21. Ovidius Amor. I. 8. vs. 64. Ju-

venalis Sat. I, 111. Plinius Hist. Nat. XXXV. 17. Popma de Oper. Serv. 



 

 

p. 176. Mercur. Var. Lect. III. 21. Pignorius de Servis p. 30. Sagittar. 

Nudiped. I. 27. 

Die Römische Knechte lebten gleich durch in einer sehr harten 

Knechtschafft. l. 5. π. de statu hom.  

Und war also in diesem Stück keiner von dem andern unterschieden, 

daher es §. 5. Inst. de jur. person. heist: In servorum conditione nulla 

est differentia. In Ansehung derer Verrichtungen und Dienste aber 

fand sich allerdings ein Unterschied. Einige lebten an derer Kayser 

ihren Höfen, und stunden daher in gantz guten Ansehen, hatten auch 

wohl wiederum ihre Knechte unter sich; sie giengen auch anders ge-

kleidet als die übrigen gemeinen Knechte. Gundlingiana St. XXX. Ob-

serv. 3. p. 449. 

Die Römische Knechte wurden überhaupt auch eingetheilet in ordina-

rios und vicarios. Die letztern stunden denen erstern zu, und waren die 

Ordinarii derer Vicariorum ihre Herren. Scipio Gentilis Paraerg. II. 

6.  

Ferner wurden einige Servi Publici genennet, welche sowohl in der 

Stadt Rom als in denen Römischen Provinzien und Inseln viele öffent-

liche Geschäffte verwalteten. Plinius X. Ep. 30. 31. 40.41. Jac. Got-

hofredus opusc. variis II. p. 26. 

Daher solche offt in denen Textibus Juris vorkommen. Andere waren 

Servi privatorum, und diese wurden eingetheilet in Familiam Servo-

rum urbanam und rusticam, welche ihre Benennungen von ihren ver-

schiedenen Verrichtungen erhielten.  

Jene brauchten sie in der Stadt, und wurden wiederum in 3. Classen 

getheilet, zur ersten gehöreten die zu etwas ansehnlichen Verrichtun-

gen gebraucht wurden: als: Paedagogi, Avagnastae, Librarii, Medici, 

Chirurgi, Philosophi, Historici, Antiquarii, Notarii, à Bibliothecis, 

Tabellarii, Scribae, Grammatici, Paedagogi, Magistri, u. a. Gellius 

Noct. Att. II. 28. ibique Phil. Caroli l. 49. π. de oper. libertor. Ulpia-

nus l. 15. §. 1. π. de usufructu. Freher. Parerg. II. 16. 

Zur anderen Classe wurden gezählet, die, welche in der Haushaltung 

zu thun hatten, als: Unctores, Balneatores, Scissores, Fornacarii, 

Tonsores, Offarii, Coqui, Dulciarii, Pistores, Focarii, Venatores, 

Phasionarii, Ministri conviuales, Obsonatores, Janitatores, Infec-

tores, Lectisterniatores, Structores, Praegustatores, auro et argento 

Praepositi, Ministratores poculorum, Pueri ad cyathum et vinum,  

musca- 
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rum Abactores, Servi a matula, Symphoniaci, Citharoedi, Tibicines, 

Organici, Comeodi, Histriones, Moriones, Nani, Scurtae, Supellecti-

carii, Vestiarii, Atrienses, Clavicularii, Amigeri, Anteambulones, Pe-

dissequi, Adversitores, Lecticarii, Nomenclatores, Cursores, Actores, 

Exactores, Monetarii, Arcarii, Dispensatores, Ratiocinatores, Nego-

tiatores, Calculatores, Institores, Artifices, Receptitii, Saltuarii, 

Funambuli, Fullones, Sutores, Textores, Solearii, u. a. m. 

zur Bedienung derer Römischen Dames waren die: Eunuchi, Ancillae 

a cubili, Obstetrices, Nutrices, Cunarii, a cura Catellae, Ornatrices, 

Ciniflones, Vestiplicae, Flabelliferae, Sandaligerulae, Pedistequae, 

Salutigeruli, Internuncii, u. a. m. l. 66. de legat. Chimentellius de Ho-

nore Bisellii ap. Graevium Thesaur. Antiq. Rom. Tom. VII. p. 2140. 

Hannekenius de Cura domestica Romanor. Diss. l. c. 1. ap. de Sal-

lengre Thesaur. nou Antiq. Romanar. Tom. I. p. 1264. 



 

 

Zur 3ten Classe gehöreten die, so die schlechtesten Verrichtungen hat-

ten als: Janitores oder Ostiarii, diese lagen gleichwie Ketten-Hunde 

vor denen Thüren und hielten Wache. l. 61. π. de legat. 3. l. 12. §. 9. 

et 42. π. de instr. et instrum. leg. Everh. Otto de Tutel. Viar. public. p. 

446. 

Ferner gehören hieher die Muliones, Scoparii, ingleichen die Medias-

tini, qui in medio quasi stabant domus; selbige hatten keine gewisse 

Verrichtung, sondern musten zu allen fertig seyn.  

Die Familia Servorum rustica bestand aus denenjenigen Knechten, 

welche auf einem Vorwerck zu thun hatten, als: Villici, Olitores, Ara-

tores, Pistores, Focariae, Cellarii, Operarii, Coloni, Textores, Fosso-

res, Ergastularii, Jugarii, Bubuloi, Tonsores ovium, Opiliones, 

Caprarii, Equisones, Agasores, Superiumentarii, Monitores, Oliuito-

res, Servi doliarii, Vinitores, Piscatores, Gallinarii, Aviarii, Aucupes, 

Venatores, Mansuetarii, Vrsarii, Indagatores, Architecti, Ferrarii, 

Tignarii, Carpentariii, Custodes villae, Saltuarii, Janitores, u. a. m. 

Pitisc. l. c. II. p. 775. Brissonius[1] de Formul. p. 515. Popma de 

Oper. Servorum, Pignorius de Servis Roman. Potgieser de addit. et 

Statu Servor. apud Germanos, Landus Enarr. c. 21. 

Die Knechte wurden bey denen Römern so verächtlich gehalten, daß 

sie ungewiß waren ob sie solche unter die Menschen oder unter das 

Vieh rechnen, und damit vergleichen solten. l. 2. §. 2. π. ad L. Aquil. 

ibique Balduinus et Chifletius l. 38. §. 2. π. de aedilit. eict. l. 21. §. 2. 

π. de eviction. l. 32. l. 28. π. de R. J. l. 40. §. 3. de condition. et de-

monstr. l. 8. et 9. C. de injur. Seneca Epist. 47. Juvenalis Satyr. VI. 

102. von Bynckershoek de jur occidendi liberos c. 5. 

Daher auch das Sprichwort entstanden: Servus non habet caput. Neue 

Bibliothec S. XXXVIII. n. 4. p. 683. Heraldus de Rer. judicat. aucto-

ritat. II. 9. §. 7. 

Nach Eintheilung derer Römischen Rechte wurden sie unter die res, 

nicht aber unter die per- 
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sonas gerechnet l. 32. π. de R. J. Bynckershoek de Rebus mancipi 5. 

Daher konnten sie nicht sondern ihre Herren ihrentwegen Actiones an-

stellen. Gundling in D. Lib. I. Tit. 5. §. 29. p. 65. 

Die Herren hatten zu Anfang der Römischen Republic das Jus Vitae 

et Necis über sie gantz unumschränckt. l. 1. §. 1. π. de his, qui sund 

sui etc. welches aber nachgehends eingeschränckt, und endlich unter 

Adriano und folgenden Kaysern ihnen gar benommen worden, Spar-

tianus Vit. Adrian. 18. §. 2. Inst. de his, qui sui etc. l. vn. C. de emend. 

Serv. Merillius Observat. l. 15. 

Daher sich die Knechte nachgehends über die Grausamkeit ihrer Her-

ren bey dem Praefecto Vrbi beschweren konnten. l. 1. §. 8. π. de Offi-

cio praef. Vrbi Noordkeerk Disquis. de lege Petronia §. 9. p. 104. 

Fornerius Rer. Quotid. II. 20. Heraldus l. c. l. 10. §. 11. 

Sie fanden auch in einigen Tempeln ihre Freystätte. Spanhem. Dis-

sert. de Praestant. et Vsu Numismat. p. 670. seqq. l. 4. C. Theod. et C. 

Just. de his qui ad eccles. conf. §. 2. Instit. de his qui sui etc. 

Die Kinder so aus der Ehe eines Knechts und einer Magd gezeuget 

wurden, waren ebenfalls Knechte und Mägde, und gehöreten dem 

Herren, welchem die Mutter war. §. 4. Inst. de jur. person.  

Die Herren konten ihre Knechte auf vielerley Art veräußern als ver-

pfänden, l. 1. §. 1. π. quae res pignori etc. ja auch verkauffen. Bey 

[1] Bearb.: korr. aus: Drissonius 



 

 

deren Feilbietung wurden deren Tugenden und Laster erzehlet, und 

bey dem Verkauffen darvor caviret. Noode de forma emendandi doli 

mali 9. p. 320. Gellius IV. 2. Heineccius Hist. Jur. p. 70. §. 71.  For-

nerius l. c. IV. 1. Brissonius de Formulis VI. 5. seqq. 

Der Verkauff geschahe auch wohl bißweilen von dem Herrn unter der 

Bedingung, daß der Käuffer ihn niemals frey lassen möchte. l. 5. C. si 

mancip. ita fuer. alien. l. 3. §. 15. π. de sc. Silan. l. 4. 8. 9. π. de ma-

numiss. Brissonius l. c. 16. 

Dergleichen harten Bedingungen sich auch wohl die Herren in ihren 

Testamenten bedienten. Brisson. l. c. VII. 64. 

Die Römischen Knechte wurden pro nullis et mortuis gehalten, daher 

konten sie keine Magistrats-Personen werden, noch sonst eine Ehren-

Stelle erlangen. l. 12. §. 2. π. de judic. l. 2. C. siservus vel lib. ad dec. 

l. servus 6. C. de judic. Jac. Gothofred. de elect. Magistrat. inhabil. 

per errorem facta p. 21. §. 9. 

Ja wenn sie darnach strebten, wurden sie bestrafft, insonderheit aber 

waren sie von allen Kriegs-Diensten unter harter Straff ausgeschlos-

sen ausser in höchsten Nothfall. Otto de Aedilib. coloniar. et Municip. 

5. p. 162. Spanhem. Orb. Roman. Exercit. II. c. 21. p. 357. 

Sie konten nicht vor Gerichte erscheinen, durfften kein Testament ma-

chen, was sie erworben, gehörte nicht ihnen, sondern ihren Herrn, aus-

genommen, daß ihnen bißweilen die Herren erlaubten, ein wenig ei-

genes Vermögen zu sammlen, welches Peculium hieß, wovon unter 

diesen Articel nachzusehen. Lit. Instit. per quas personas nobis ad-

quiritur. et Tit. π. de peculio. 

Es gieng sie überhaupt kein lex pu-  
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bica etwas an. l. 81. π. de condit. et demonstr. 

Ihre Ehe hieß kein Matrimonium, sondern Contubernium, und die in 

der Ehe mit einander lebende nicht Conjuges sondern Contubernales. 

l. 3. C. de incest. nupt. l. 220. π. de V. S. l. 3. C. solut. matrim. l. 27. 

π. de pos. l. 67. π. de jur. dot. l. 4. C. de dolo l. 3. C. de liber. caussa 

l. 41. §. heredes π. de fideicomm. libert. l. 20. π. de aliment. Pignorius 

de Servis p. 14. Fran. de Amaya Observat. l. 12. n. 30. Gundling de 

Contubern. Servor. 

So wurden auch nicht Vxores, adscendentes, descendentes, collatera-

les, genus, gens, auspicia, domus, nuptiae, dos, donatio propter 

nuptias, patria potestas etc. von ihnen praediciret.  

Sie giengen in einen sehr knappen Rock, davon die Arme nicht ein-

mahl bedecket wurden. Hannekenius l. c. um den Kopff halb bescho-

ren. Appuleius Metamorph. III. Catullus 60. Cyprianus Epist. 77. 

An denen Füssen hatten sie einen eisernen Ring. Appuleius l. c. der-

gleichen ihnen der Herr auch wohl um den Hals legte, wenn er be-

sorgte, daß sie entlauffen möchten. Matth. Zimmermann Florileg. 

Philologico-Hist.  

Entlieffen sie, und wurden von dem Herrn wieder erhaschet, so wur-

den sie 

• bald in Gesichte gebrandmahlet, Ausonius Epigramm. 15. 

Petronius Satyr. 63. welches aber Constantinus l. 17. C. de 

poenis aufgehoben, 

• bald denen wilden Thieren vorgeworffen, Gellius V, 14. 

• bald gecreutziget, Valerius Maximus II. 5. n. 9. 



 

 

Ingleichen auch ihnen die Füsse abgehauen, oder ad metalla condem-

niret, l. 3. C. de servis fugitiu. Galenus de Decret. Hipp. et Plat. VI. 

Wie sehr sie bey geringen Verbrechen bestrafft worden, ist nachzuse-

hen Landus l. c. d. 22. und Joh. Strauch Opuscul. p. 158. 

In denen Ergastulis und sonsten hatten sie sehr harte Arbeit, Phil. 

Caroli in Animadvers. in Curtium p. 743. Fornerius l. c. II. 23. IV. 2. 

Eine gewisse Art von denen Römischen Knechten waren die Servi Po-

enae, welche zur Straffe wegen begangener Verbrechen in die Knecht-

schafft verstossen, und zum Theil in metalla condemniret wurden. 

Spanhem. l. c. c. 5. p. 26. seq. Huber. Dissertation. III. 3. §. 2. seq. p. 

526. 

So hart nun alle diese Knechtschafft war, so wurden doch die Knechte 

bißweilen daraus befreyet und entlassen, welcher Actus Manumissio 

und die freygelassenen Liberti genennet wurden, wovon an beyden 

Orten nachzusehen, Pignorius l. c. Pitiscus Lex. Tom. II. p. 775. Es-

tor de Hominib. propr. German. in Westphalia praesertim superstitib. 

2. in kleinen Schrifften S. V. p. 118. seqq. 

Die Teutschen haben ebenfalls von denen ältesten Zeiten her ihre 

Knechte gehabt, Caesar de Bell. Gall. VI. 13. et 15. Tacitus de Mor. 

Germ. 24. seq. 

Jedoch mag deren Anzahl anfangs nicht allzustarck gewesen seyn, 

welche sich aber in folgenden Zeiten ungemein vermehret. Denn bey 

denen Teutschen wurden Knechte  

1) die im Krieg gefangene, 

2) welchen die Gesetze die Freyheit benahmen, 

3) welche sich freywillig in die Knechtschafft er- 
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geben entweder wegen Armuth oder aus Devotion gegen die Kirchen 

oder endlich durch Verspielung ihrer Freyheit, welche schon die äl-

testen Teutschen auf das Spiel zu setzen pflegten, Tacitus l. c. 

4) welche sich mit einem Knechte oder Magd verheyratheten, 

5) welche von einem Knechte oder einer Magd, oder aber auch nur 

von einen von beyden, ob gleich eines von den Eltern frey gewesen, 

erzeuget wurden. Kemmerich Access. Instit. p. 241. 

Was die im Krieg gefangene anbelanget, so haben solche die Teut-

schen eben wie andere Völcker zu Knechten gemacht. Nun aber ist 

bekannt, daß die alten Teutschen beständig mit Kriegen beschäfftiget 

gewesen, entweder mit auswärtigen Nationen oder unter sich selbst. 

Zu denen erstern gehören die vielen Schlachten, welche sie mit denen 

Römern gelieffert, aus welchen insonderheit  

• der von denen Cimbris und Teutoribus mit denen Römern 

geführte Krieg, Livius Epitom. A. V. C. 640. LXIII.  

• Die Varianische Niederlage Tacitus Annal. I. 40. XII. 26. et 

27. Seneca Epist. 27. Lanisius Orat. pro German. p. 120. 

• Ferner die vielen Kriege, so die Francken, Alemannen und 

Sachsen mit denen Römern geführet, als unter denen Kay-

sern Probo und Constantio. Vopiscus in Probl. 14. Zosimus 

III, 1. Mamertinus Panegyr. Juliano dicto 4. Julianus Imp. 

Epist. ad Atheniens. 

allhier zu bemercken, in welchen allen sehr viele von der Römischen 

Armee zu Knechten derer Teutschen gemacht worden.  



 

 

Von denen innerlichen Kriegen derer Teutschen ist hier hauptsächlich 

zu gedencken derjenige, welchen die Francken unter dem Könige Clo-

dovaeo im Jahr 491. geführet, darinnen erstere die gantze mächtige 

Nation der Alemannen überwunden, und zu ihren Knechten gemacht. 

B. Rhenanus Rer. Germ. Vadianus de Colleg. et Monaster. Germ. II. 

apud Goldast. Scriptor. Rer. Alemann. Tom. III. p. 56. et in Epistol. 

ad Bullinger ibid. Tom. II. p. 60. Lehmann Speyer. Chron. II. 20. 

Daher man noch heutiges Tages so viele leibeigene Bauren in Schwa-

ben und Bayern findet. Auf gleiche Weise machten sich die Francken 

an die Sachsen, nahmen insonderheit unter dem Kayser Carolo M. de-

ren sehr viel gefangen und vertheilten sie in andere Lande. Egin-

hardus Vit. Caroli M. 7. Annales Francici apud Lambec. Comment. 

de Biblioth. Vindobon. p. 354. 375. Annales Hildeshem. p. 714. An-

nales Laurisheim. ad an. 804. 

Gleiche Bewandniß hat es mit denen Wenden oder Slaven, und denen 

unter diesen Namen begriffenen Völckern gehabt, welche Henricus 

Auceps und die folgende Kayser und Herzoge zu Sachsen mit lang-

wierigen Kriegen gäntzlich überwunden, und in Polen, Böhmen und 

in ganz Teutschland herum vertheilet, welche man in die allerhärteste 

Knechtschafft verstossen, so daß man biß diesen Tag einen Knecht, 

welcher in harter Dienstbarkeit stehet, einen Slaven oder Sclaven nen-

net. Wittichindus Annal. I. Ditmarus Chron. III. p. 345. Schaten. An-

nal. Paderborn. III. Helmoldus Chron. Panor. I. 19. 66. 68. II. 4. seq. 

Wip- 
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po Vit. Conrad. Salic. Hackenberg Germ. Med. Diss. II. §. 14. Her-

tius Diss. de homin. propr. Sect. I. §. 5. Potgieser de Conditione et 

Statu Servorum apud Germanos tam veteri, quam novo I. 2. Mascov 

Diss. Orig. Jur. Publ. ex reb. Imp. Saxon. illustr. §. 30. Pfeffinger ad 

Vitriar. Jus publ. Lib. I. Tit. 22. p. 978. seq. 

Von diesen Slavis kommen noch jetzo die vielen leibeigenen Bauern 

in Böhmen, Mähren, Schlesien, Brandenburg, Lausitz, Mecklenburg, 

Pommern etc. Hackenberg l. c. Böhmer Diss. de Homin. propr. Sect. 

I. §. 12. 

Zu denen, welchen die Gesetze die Freyheit genommen, gehören die 

Wildfange, welche heut zu Tage in denen Rheinischen Landen der 

Churfürst von Pfaltz sich zueignet, ehemahls aber auch andern Fürsten 

z. E. 

• denen Hertzogen von Brabant, Butkens Trophées de Bra-

bant p. 62. 

• denen Ertz-Bischöffen von Bremen, Albert. Badens. ad an. 

1112. Lambecius Orig. Hamburg. II. n. 342. 

• denen Marggrafen von Frießland, Sachsen, Brandenburg, 

• denen Landgrafen von Hessen 

• und andern 

solch Jus Wildfangiatus zugestanden, Krafft dessen sie alle Fremde, 

welche sich in ihren Landen betreten liessen, und nicht aus dem Teut-

schen Reiche oder auch nur nicht aus selbiger Provintz Teutschlandes 

waren, und sich mit keinen Pass-Port versehen hatten, zu ihren 

Knechten machten. Gundling Digest. p. 69. Estor de Ministerial. 2. 

§. 82. 



 

 

Ingleichen machten die Clöster diejenigen Personen, welche sich ein 

Jahr lang in ihren Gebiete aufgehalten, zu ihren Knechten. Diploma 

Conradi II. apud Mabillon. Seculo VI. Benedictin. P. I. p. 488. 

Dergleichen Gewohnheit ist auf dem Hüttenberg bey der Wetterau, 

ferner in Algow. Hertius Opusc. Vol. I. Tom. III. p. 608. Estor l. c. §. 

89. not. *. 

Es waren aber auch viele, welche sich freywillig aus besonderer De-

votion denen Clöstern und Kirchen, besonders denen, welche grossen 

Heiligen zu Ehren erbauet worden, zu eigen ergaben. Mabillon. 

Praefat. Secul. Benedictin. P. II. p. 61. 

Die Knechte bey denen Teutschen sind in 3. Classen eingetheilet wor-

den, nemlich in 

1) Servos Regios oder Fiscales oder Fiscalinos, oder Homines Fisci, 

Teutsch: Königs-Leute, welche die praedia fiscalia und bona Doma-

nialia derer Teutschen Könige und Kayser besorgten, und bessern 

Standes-Genossen als derer Privat-Personen ihre Knechte. 

2) Servos Ecclesiasticos, Homines Ecclesiae, Teutsch: Gottes-Leute, 

Closter-Leute, St. Petres-Leute, des Heil. Creutz-Leute, Kirchen-

Leute, Altar-Leute, deren insonderheit eine sehr grosse Anzahl ge-

wesen. Böhmer Diss. de Homin. propr. p. 12. de Gudenus Syllog. 

Diplom. p. 51.  

und 

3) Servos privatorum.  

Sonst aber werden denen Teutschen Knechten vielerley Benennungen 

von den Scribenten der mittlern Zeit beygeleget, als: 

Albani oder Albini, welche Benennung ohne Zweiffel seinen Ursprung 

von denen Sachsen so ad Albim oder an der Elbe gewohnet, und die 

Carolus M. als Gefangene aus ihrem Va-  
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terlande weggeführet und in seinem gantzen Reiche herum vertheilet, 

wie schon oben gezeiget worden, genommen, nachgehends aber alle, 

welche von denen Gütern ihrer bißherigen Herren weg, und in andere 

Bothmäßigkeit gekommen, mit dieser Benennung beleget worden. 

Ferner Servi Beneficiarii, Bordarii, Bubones oder Bubii, Teutsch: Bu-

ben, Casales oder Casati, Coloni, Cossati oder Cotarii, oder Cottarii, 

oder Cotseti, Teutsch: Kottner, Kötter, Kotsaßen, Coßaten, Gasindii, 

Teutsch: Gesinde, Lassi oder Lazzi, Lati, Lidi, oder Liddones oder Liti 

ingleichen Luti oder Leuti, Malmann, Maselmann, Mansionarii, 

Massarii, Servi Nativi, Oblati, Obnoxii, Originarii oder Originales. 

Schalck, Sclaven, Smurdi, Wildfänge etc. Pfeffinger ad Vitriar. Jus 

publ. Lib. I. Tit. 22. §. 7. p. 962. seqq. Potgieser l. c. c. 3. Aaron. 

Matthaeus de Nobilit. IV. 23. 

Gleichwie die Teutschen in denen meisten Stücken ihre besondern 

Gebräuche gehabt, und diejenigen Gelehrten daher sehr irren, welche 

alles nach Römischen Begriffen beurtheilenwollen; also ist auch die 

Einrichtung der Knechtschafft bey denen Teutschen weit von derer 

Römer ihrer unterschieden gewesen. Zwar darinnen kommt sie bey 

beyden Völckern überein, daß des Herrn Gewalt sich sowohl über des 

Knechts Leib als Gut erstrecket, darunter auch das Jus Vitae et Necis 

begriffen gewesen, so sie aber in Gegentheil gantz anders als die Rö-

mer exerciret. 



 

 

Tacitus l. c. 25. schreibt von ihnen: Verberare Servum ac vinculis et 

opere coercere, rarum. Occidere solent, non disciplinae ac severitate, 

sed impetu et ira vt inimicum, nisi quod impune.  

Die Dienste, welche die Knechte derer Teutschen ihren Herrn leiste-

ten, sind gleichfalls gar sehr von denen Operis Servorum apud Roma-

nos unterschieden. Denn da die Römer die meisten nur zu ihrer Com-

modität im Hauß-Wesen gebrauchten, so schreibt hergegen Tacitus l. 

c. von denen Teutschen zu seiner Zeit: Ceteris servis non in nostrum 

morem descriptis per familiam ministeriis vtuntur, suam quisque se-

dem, suos penates regit. Frumenti modum Dominus, aut pecoris, aut 

vestis, ut colono injungit, et servus hactenus paret, cetera domus offi-

ciae uxor et liberi exequuntur. 

Ob nun wohl die Teutschen in folgenden Zeiten denen Römern einiger 

massen nachgeahmet, und einige Knechte und Mägde zu ihren Hauß-

Wesen gezogen, welche die Scriptores der mittlern Zeit Gasindos oder 

non casatos nennen, so haben sie doch denen meisten besondere Häu-

ser und Felder selbige zu bauen überlassen, von welchen sie ihre 

Zinßen gegeben, und dem Herrn gewisse Dienste sowohl mit der Hand 

als mit ihren Zug-Vieh geleistet, so noch heutiges Tages Frohn-

Dienste genennet werden, und welche einige aus der Jurisdictione pa-

trimoniali herführen wollen, so aber allerdings noch ein Uberbleibsel 

der Knecht-  
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schafft, auch an solchen Orten, wo die Bauren vor freye Leute gehal-

ten werden, ist. Thomas. Diss. cit. § 67, seqq. Potgieser l. c. II, 3. 

Balthasar. de Oper. subdit. siehe Landsiedeley T. XVI. p. 551.  

Der Zinß, welchen die Knechte ihren Herren schuldig waren, bestund 

in Feld- und Garten-Früchten, in Vieh als Hünern, den Eyern, ja auch 

in baaren Gelde. Potgieser l. c. 4. Böhmer de libertate imperfecta 

rusticor. in Germania §. 37. 

Wobey noch dieses zu bemercken würdig, daß die Knechte derer Clös-

ter und Kirchen ehemahls auch noch dem Könige einen Zinß reichen 

musten. Eckart Franc. Orient. Tom. I. p. 663. 

Vermöge der Herrschafftlichen Gewalt haben die Teutschen ihre 

Knechte auch gar offt veräussert und einen andere Herren überlassen. 

Daher findet man, daß sie solche 

• verpfändet. Leg. Frision. Tit. IV. §. 19. seq. Lex Alaman. Tit. 

LXXXV. Leg. Langobard. Lib. II. Tit. 21. §. 4. Potgieser l. c. 

c. 7. 

• vertauschet, welches nach dem stilo medii aevi Concambium 

genennet wird. Charta 3. 22. et 24. ap. Goldast. Scriptor. 

Rer. Alemann. Tom. II. Potgieser l. c. c. 5. 

• verkauffet, Gregor. Turonens. III. 15. Leg. Wisigoth. Lib. V. 

Tit. 4. §. 10. Leg. Longob. Lib. II. Tit. 36. §. 1. Marculf For-

mul. II. 22. 

jedoch durffte solches nicht ausserhalb Landes geschehen. Canon. IX. 

Concil. Cabillon. Lex Alaman. Tit. VII. et XXXVII. Capitul. Caroli 

Calvi c. 34. Potgieser l. c. c. 26. 

Entlieff bey denen Teutschen ein Knecht, so konnte sich solchen der 

Herr zueignen, wo er ihn fand, ohne daß ihm einer solchen vorenthal-

ten dürffen, und so sich Jemand unterstand, dergleichen zu thun, 

wurde er um 40. Solidos bestrafft, Lex Alamann. Tit. 84. und wie es 



 

 

sey gehalten worden, wenn es ein Servus Ecclesiae gewesen, ist Lex 

Alamann. Tit. 20. nachzulesen.  

Es durffte auch einem solchen entlauffenen Knecht niemand keinen 

Vorschub thun. Leg. Burgund. Tit. 6. §. 4. 9. seq. Leg. Wisigoth. Lib. 

IX. Tit. I. §. 7. vielweniger zur Flucht veranlassen, Lex Salica Lex 

Bajuwar. Tit. I. §. 4. 

Die Flüchtigen verfolgten die Herren mit Steck-Briefen, Marculfi 

Form. 19.  

Wolte sich ein solcher dem Herrn oder dem, der ihn vindiciren sollte, 

widersetzen, konnte ihn dieser, ohne in Straffe zu verfallen, tödten. 

Leg. Longob. Lib. II. Tit. 36. §. 14. 

Doch hatten sie auch ihre Frey-Städte, wo sie sicher hinfliehen konn-

ten, ohne daß sich die Herren an ihnen vergreiffen durfften, bevor er 

von dem Priester an den Herrn ausgeantwortet wurde, Lex Alamann. 

Tit. III. Leg. Longob. Lib. I. Tit. 26. §. 1. Tit. 39. §. 1. welche Gewohn-

heit die Teutschen ohne Zweiffel von denen Römern, nachdem sie die 

Christliche Religion angenommen, beybehalten. Potgieser l. c. 10.  

Wenn ein Knecht von einem andern Herrn vorenthalten wurde, oder 

gar vorgab, als ob er kein Knecht sondern ein freyer Mensch sey, so 

konnte der Herr die Vindicationem, welche in alten Documenten das 

Besetzen, Besatzung-Recht, Satz-Recht genennet wird, anstellen, 

welches gemeiniglich vor dem Grafen geschahe. Marculf. Form. 6. et 

32. Capitul. Lib. III. c. 83. Lib. V. c. 44. Datt de Pace Imp. Publ. I. 

14. n. 119. behauptete er  
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er sey frey, kam es wohl bißweilen zwischen beyden Partheyen zu ei-

nem solchen Vergleich, daß der Knecht zwar vor einen freyen Men-

schen erkläret wurde, doch aber einen Stuck Geld oder sonst etwas 

von seinen Vermögen erlegen muste. Charta 8. ap. Goldast Script. 

Rer. Alamann.  

Blieb aber der Knecht beständig darauf, er sey frey, und der Herr sol-

ches nicht gnugsam erweisen konnte, stund es letztern frey, jenen zum 

Duell heraus zu fordern, um dem Streit ein Ende zu machen, wie der 

Kayser Otto II. im Jahr 983. auf dem Reichs-Tag zu Verona verordnet. 

Potgieser l. c. 11.  

Die Heyrathen derer Knechte bey denen Teutschen sind sehr einge-

schränckt gewesen. Denn gleichwie die Teutschen überhaupt sehr auf 

die gleichen Ehen gesehen, also durffte ein Knecht oder Magd keine 

Ehe schliessen  

1) mit einer freyen Person, und so ja solche ungleiche Ehen eingegan-

gen worden, so waren harte Straffen darauf gesetzet. Nach dem Lege 

Salica Tit. I. c. 14. §. 1.. Capitular. Ludovici Pii de an. 819. c. 3. Lege 

Ripuar. Tit. LVIII. §. 15. verlohr der freye Theil eben dadurch seine 

Freyheit, und muste den Herren seines Ehegattens auch vor den seini-

gen annehmen, welches der Lex Alamann. Tit. XVII. soweit limitiret, 

daß die Eltern einer freyen Weibs-Person, so einem Knecht sich ver-

ehliget, noch innerhalb 3. Jahren von Zeit der Heyrath die Vindicatio-

nem anstellen können, nach deren Verlauff sie nicht aus der Knecht-

schafft heraus kommen auch nichts von ihrer Eltern Hinterlassen-

schafft erben konte, Lex dict. Tit. LVI. 

Nach denen Leg. Burgund. Tit. XXXV. §. 2. seq. Longob. Lib. II. Tit. 

IX. §. 2. wurden sie beyde am Leben bestrafft, welches bey denen 



 

 

Sachsen in allen Ständen so sie nicht gleich verheyrathet, nach Adam. 

Bremens. Zeugniß eingeführet gewesen. 

Wenn eine freye Manns-Person aus Unwissenheit eine Magd gehey-

rathet, konte nach dem Jure Canonico, und zwar nach dem c. 2. et 4. 

X. de Conjudio Servor. vor null erkläret werden, es muste aber der 

Mann, nachdem er es erfahren, daß es eine Magd, nicht von neuen 

darein gewilliget haben. Sanchez VII. de Matrimon. Disputat. 19. n. 

16. Franc. Florens. Tr. ad C. 29. de sponsal. et matrim. 

2) Konte kein Knecht oder Magd eine Freygelassene oder Freygelas-

senen heyrathen, oder so es geschahe, gerieth der Freygelassene oder 

Freygelaßin wieder in die Knechtschafft, Lex Ripuar. l. c. §. 9. Lex 

Alamann. Tit. XVIII. 

Die Kinder, so aus einer ungleichen Ehe gezeuget wurden, folgten 

dem geringern Stand nach der Charta 1. et 2. ap. Goldast. l. c. Lege 

Wisigoth. III. Tit. XI. 3. §. 65. 

Es sey dann, daß sie der Herr, dem der Vater oder Mutter unterwürffig 

war, vor frey erklärte. Marculf. Form. II. 19. seq. 

Nach der Zeit sind die Kinder ohne Unterschied ob der Vater ein 

Knecht oder freyer Mann, des Vaters, und seit des Kaysers Henrici IV. 

Zeiten der Mutter Stand gefolget. Weichbild Art. III. Sachsen-Spie-

gel B. III. Art. LXXIII. 

3) Durffte ein Knecht auch wider  
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des Herrn Willen keine andere Magd heyrathen, als eine, welche unter 

eben desselben Herrn Herrschafft stund, so der darwider handelte, 

wurde er mit Geld- oder Leibes-Straff beleget. Lex Salica Tit. XXVII. 

§. 6. 

Jedoch wenn der Herr etwa keine Mägde nicht hatte, so der Knecht 

heyrathen hätte können, erlaubte er ihm gar leicht, von anderer Herr-

schafft sich eine zu holen. Die Kinder aus dergleichen Ehen wurden 

unter beyde Herren gemeiniglich getheilet. Lex Wisigoth. Lib. X. Tit. 

I. 17. Charta 2. sub Conrad. ap. Goldast l. c. Tom. II. P. I. Potgieser 

l. c. c. 1. 

Uberhaupt aber wurden die Ehen derer Knechte ehemahls gar nicht 

vor rechtmäßig gehalten, daher auch nicht von dem Priester, wie an-

dere Personen zusammen getrauet, bis solches endlich Carolus M. 

auch bey denen Knechten verordnet. Gundlingiana St. X. Observ. 3. 

§. 13. 

Hiernächst wurde des Herrn Consens in die Verehligung des Knechts 

oder Magds erfordert, wovor dem Herrn etwas gewisses gereichet 

wurde. Tellez ad X. Lib. V. Tit. IX. c. fin. p. 149. Böhmer Jur. Eccl. 

Lib. IV. Tit. IX. §. 6. seq. 

Mit denen Knechten derer Teutschen hat man keine Contractus 

schliessen können, und wer dergleichen gethan, ist gestrafft worden. 

Lex Longob. Lib. II. Tit. 32. §. 1. seqq. Lex Salica Tit. XXIX. §. 36. 

Lex Ripuar. Tit. XXIV. §. 1. Lex Bajuvar. Tit. III. Lex Burgund. Tit. 

XXI. §. 1. Potgieser l. c. c. 9. 

Man hat sie nicht zugelassen, Zeugnis abzulegen, ausser in wenig Fäl-

len. Capitular. Lib. VI. c. 157. 

Desgleichen sind sie nicht gehöret worden, wenn sie ihren Herrn vor 

Gericht anklagen wollen. Capitular. Lib. VII. c. 208. 437. 440. Lex 

Salica Tit. XLII. §. 6. Potgieser l. c. III. 7. 



 

 

Sie haben nicht können Kriegs-Dienste thun. Paullus Diaconus de 

Gest. Longob. I. 15. Capitular. Francor. V. 247. Hackenberg Germ. 

med. Diss. IV. Potgieser l. c. III. 7. 

Desgleichen sind sie von allen geistlichen Ämtern ausgeschlossen ge-

wesen, und haben nicht dazu können ordiniret werden. Concilium 

Triburiens. c. 9. Thomassin. de veter. ac nova eccles. disciplin. P. II. 

Lib. I. c. 66. §. 2. c. 73. Bingham. Orig. Eccles. Vol. II. p. 145. 

Und welche Knechte ohne Vorbewust ihrer Herren und des Bischoffs 

schon ordiniret gewesen, sind wiederum deponiret, und dem Herrn re-

stituiret worden. 2 X. de Servis non ordinandis. Leg. Longob. Lib. I. 

Tit. 34. §. 2. Capitular. Aquisgranens. de an. 789. c. 56. Capitular. 

Francofurt. de an. 794. c. 21. 

Ja die alten Teutschen haben darauf gehalten, daß auch in der äusser-

lichen Gestalt die Knechte von denen freyen Leuten unterschieden 

wären, damit man gleich bey dem ersten Anblick erkennen möchte, 

welches ein Knecht sey. Also haben sie denen Knechten nicht gestattet 

lange Haare zu tragen, sondern sie musten sich ihre Köpffe bescheren 

lassen. Tacitus l. c. 28. Dithmar. ad Tacit. p. 216. Chron. Magn. Belg. 

ap. Pistor. Script. Rer. Germ. p. 14. Trithemius Compend. Annal. I. 

Lex Burgund. Tit. VI. §. 4. 

Jedoch in den folgenden Zeiten hat man ihnen dergleichen ordentlich 

verstattet, und ist die Abschneidung derer Haare nur als eine Straff bey 

denen Knech-  
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ten gebraucht worden, Leg. Longob. Lib. I. Tit. 20. §. 34. Vadianus 

de Colleg. et Monast. I. Potgieser l. c. Lib. I. c. 4. 

Aus diesem allen erhellet zur Gnüge, daß es bey denen Teutschen 

Knechte, und zwar vormahls deren eine grosse Anzahl gegeben, wel-

che ob sie wohl in denen meisten Stücken von denen Knechten derer 

Römer unterschieden gewesen, allerdings vor wahre Knechte zu hal-

ten.  

Es ist aber die Knechtschafft wie allenthalben, also auch in Teutsch-

land einer grossen Veränderung unterworffen gewesen. Denn als die 

Christliche Religion eingeführet worden, und man zu glauben ange-

fangen, daß die Knechtschafft mit selbiger nicht bestehen könne, aus 

Ursachen, weil Christus alle Menschen zu Schwestern und Brüdern 

gemacht, und all so gewollt, daß alle einander gleich seyn sollten, wie 

man die Sprüche der Heil. Schrifft von der durch Christi Verdienst 

erworbenen Freyheit und geistlichen Brüderschafft in Christo auf 

diese Weise erklärenwollen; ja daß die Knechtschafft selbsten wider 

das Recht der Vernunfft streite, da ein jeder Mensch frey geboren 

werde; so hat insonderheit die Geistlichkeit die Herren dahin zu bere-

den gesucht, daß sie in remedium animae suae ihre Knechte nach und 

nach frey gelassen. Gregorius M. Epist. 12. Vita S. Bathildis in Actis 

Sanctor. 26. Januar. 

Dergleichen Manumissiones, von deren Solemnitäten und vielerlei Ar-

ten unter dem Articel Manumissio soll gehandelt werden, Potgieser l. 

c. Lib. II insonderheit im 11. 12. und 13ten Jahrhundert starck fre-

quentiret worden, Thomasin. l. c. c. 73. §. 7. c. 74. §. 2. Fontanini 

delle Masnade. Gonzalez Tellez Tom. I. ad X. Gundlingiana St. X. 

Observ. 3. §. 10. 20. Hertius Diss. de Hominib. propr. Sect. II. §. 1. 

Daher Bodinus de Republica I. 5. p. 62. vorgiebet, es wäre um die 

Mitte des 13. Jahrhunderts die gantze Knechtschafft unter denen 



 

 

Christen aufgehoben und alle Knechte freygelassen worden; wie sehr 

er sich aber geirret, hat unter andern Thomasius Diss. de Vsu practico 

Distinct. Homin. in liberos et servos p. 24. seqq. wohl gezeiget. Kreß 

Disqu. jurid. paroemiae: unter dem krummen Stabe ist gut wohnen. c. 

2. §. 8. n. 4. p. 31. seqq. Göbel de jure et judic. Rusticor. c. 1. §. 8. 

not. d.) Estor de homin. propr. German. in Westphal. praesertim su-

perstitib. c. 3. l. c. p. 138. seqq. 

Denn zwar auch in Teutschland hatte um damahlige Zeiten sowohl als 

auch in denen folgenden und insonderheit dem 16. Seculo durch die 

innerliche Unruhen und sonst in Teutschen Reich vorgefallene Verän-

derungen, vornemlich aber durch den Bauren Krieg der Bauren-Stand 

eine grosse Änderung bekommen, und war der gröste Theil derer 

Teutschen Bauren als die eigentlichen Knechte derer Teutschen freye 

Leute geworden. Kopps Nachricht von denen armen Mannen in He-

ßen etc. §. 8. in Kuchenb. Anal. Hass. Collect. N. p. 100. entweder 

durch freywillige Loßlassung ihrer Herren, Potgieser l. c. c. 1. seqq. 

oder weil sie mit ihnen wegen ihrer Freyheit pacisciret hatten, vor wel-

che Begönstigung die Knechte ihren Herren ein gewisses  
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Stück Geld zu zahlen pflegten, und dafür einen Laß-Brief erhielten. 

Leg. Frision. Tit. 11. Marculf. Formul. Adpend. n. 58. Potgieser l. c. 

c. 14. 

Oder durch Praescription ihrer Freyheit, zu deren gegründeter Vor-

schützung nach dem Leg. Longob. Lib. II. Tit. 35. §. 13. seq. erfordert 

wurde, daß der allegans 30. Jahr in possessione libertatis gewesen, 

und noch dazu von freyen Eltern geboren worden, aber wohl nachge-

hends etwa durch Verkauffung in die Knechtschafft gerathen. Nach 

dem Leg. Burgund. Tit. VI. §. 2. wurd ein Knecht vor frey gehalten, 

wenn er 1. Jahr in Possessione Libertatis war, und der Herr indessen 

die Vindicationem nicht angestellet hatte. 

Wenn ein Knecht einen geistlichen Orden angenommen, und der Herr 

innerhalb 3. Jahren die Vindication nicht anstellte, war er hernach 

auch frey. Capitular. Reg. Franc. Lib. V. c. 227. 

Ob wohl die Teutschen Könige und Kayser sehr offt verbotten, daß 

keine leibeigene Leute in denen Städten zu Bürgern solten angenom-

men werden, so haben sie aber doch auch vielen Reichs-Städten Pri-

vilegia gegeben, daß, wenn sich auch ein Knecht oder Leibeigener 

eine gewisse Zeit ruhig daselbst aufgehalten, ihn der Herr nach deren 

Verlauff seine Freyheit nicht mehr könne streitig machen. Potgieser 

l. c. c. 18. 

Ferner sind bißweilen einige durch die Landes-Gesetze von der 

Dienstbarkeit ihrer Herren befreyet worden, wohin die Fälle gehören, 

wenn ein freyer Mensch sich aus dringender Armuth dem andern als 

Knecht unterworffen, und er hernach das vor seine Unterwerffung er-

haltene Geld mit einigen Zusatz restituiren konte, muste ihn der Herr 

frey lassen, Capitular. Caroli Calvi de an. 864. Tit. 36. §. 39. 

Wenn einer einen Kriegs-Gefangenen ranzioniret hatte, und es konte 

selbiger hernach seinem Erlöser nur so viel, als er vor ihn gegeben, 

restituiren, war er ebenfalls frey. Dict. Capitul. Datt Diatrib. de vindit. 

liberor. Potgieser l. c. c. 15. 

Ferner wurde einem Knechte nach denen Gesetzen die Freyheit zuer-

kannt, ohne daß er dem Herrn etwas vor seine Befreyung erlegen 

durffte, in folgenden Fällen: 



 

 

• wenn ein Knecht angab, daß sein Herr ein Frauenzimmer ent-

führet. Edict. Theodorici Gothor. Regis c. 19. welches auch 

in denen Römischen Rechten l. 3. et 4. C. pro quib. causs. 

pro proem. libert. schon verordnet gewesen;  

• Wenn ein Herr mit seines Knechts Weibe Ehebruch getrie-

ben, so war so wohl der Knecht als sein Weib von der Dienst-

barkeit loß. Leg. Longob. Lib. I. Tit. 33. §. 4. 

• Deßgleichen, wenn ein Herr seinen Knecht oder Magd ein 

Auge oder Zahn ausgestossen, Capitular. Reg. Franc. Lib. 

VI. c. 14. 

• oder ein Knecht bey behaffteter Kranckheit von dem Herrn 

verstossen worden, Fleta III. 1. §. 8. 

• oder der Herr sich sonst auf andere Weise seiner Herrschafft-

lichen Gewalt gemißbrauchet. Potgieser l. c. c. 17. 

Es erhielten aber diese Leute auf unterschiedene Weise die Freyheit, 

einige wurden ohne Bedingung frey, bey andern behielten sich die 

bißherigen Herren bei der Loßlassung gewisse knechtische Praestati-

onen als gewisse Frohn-Dienste, einen jährlichen Zinß etc. bevor. 

Charta V. sub Ludovico 
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Rege ap. Goldast. l. c. Tom. II. P. I. Leo ostiensis I. 2. 16. von welchen 

letztern Potgieser l. c. c. 11. saget, daß wenn man den blosen Namen 

der Freyheit wegnähme, sie noch als würckliche Knechte zu conside-

riren.  

Daher finden sich auch noch viele Spuren der Knechtschafft bey de-

nen heutigen sonst freyen Bauern in Teutschland, welche ihren Ur-

sprung von denen freygelaßnen derer Teutschen, von deren Zustand 

schon Tacitus l. c. zu seinen Zeiten saget, daß er nicht viel von dem 

Zustand der Knechte unterschieden, haben. Jo. Bohemus de Mor. 

gentium 13. de Ludevvig de Conduct. Villari et colon. ad script. c. 1. 

§. 1. Thomasius de jurisd. et magistrat. different. secundum mores 

Germ. §. 53. Böhmer de Libertate imperfecta rusticor. in Germ. 

Es sind aber noch in vielen teutschen Provintzen Leute in ihren ehe-

mahligen Stande der Knechtschafft unverrückt biß auf heutigen Tag 

übrig blieben, welche niemahls die Freyheit erhalten. Böhmer Disp. 

de Jure et Statu Homin. proprior. a seruis Germaniae non Romanis 

derivando Halle 1716.  

Zwar ist der Name der Knechte von ihnen nicht in Gebrauch, welches 

eben mag Anlaß gegeben haben, daß Thomasius l. c. behauptet: Om-

nem servitutem inter Christianos esse abrogatam; sondern sie werden 

leibeigene, halbeigene, eigenbehörige, eigene Leute, arme Leute, 

arme Manne, etc. genennet.  

Daß man sie nicht mehr Knechte nenne, führen einige folgende Ursa-

che an: Es sey nehmlich aus der Kriegs-Verfassung derer alten Teut-

schen bekannt, daß die Ritter im Kriege wiederum ihre Waffen-Träger 

gehabt, welche man Knapen oder Knappen, Schild Knapen und mit 

der Zeit auch Knechte, Edel-Knechte Schild-Knechte, und Latei-

nisch: Servos, Servientes, und Famulos genennet, daher offt in alten 

Documenten Riter und Knechte vorkomme. siehe Edel-Knechte 

Tom. VIII. p. 211. 

Weil nun also der Knechts-Name auf die Waffen-Träger gekommen, 

hätte man um selbige von denen Mancipiis zu unterscheiden, letztere 

nicht mehr Knechte, Lateinisch Servos sondern eigene Leute, 
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leibeigene etc. Lat. Homines proprios genennet. Potgieser l. c. Lib. I. 

c. 3. §. 28. Estor l. c. 4 §. 28. p. 152. wodurch aber keineswegs ihr 

Stand verbeßert, oder sie aus der Knechtschafft, in die Freyheit ver-

setzet worden, sondern, sie sind nach wie vor wahre Knechte verblie-

ben, welches nebst andern Gründen, so unter dem Artickel Leibeigen 

anzuführen, daraus zu erweisen, daß wenn sich ein solcher Leibeigner 

vor einem freyen Menschen aufführen will, er vorhero von seinem 

Herrn muß frey gelaßen seyn.  

Woher es komme, daß man heutiges Tages in einigen Provintzen 

Teutschlandes, als Westphalen, Heßen, Lausitz, Mecklenburg, Pom-

mern etc. so viele leibeigene, und in anderen hergegen gar keine finde, 

führet Thomasius de Hom. propr. et liberis Germ. §. 87. diese Ursach 

an, daß in einigen Provintzen zeitig, in anderen aber erst in neuern 

Zeiten Academien errichtet worden: weil damahls nur das Jus Ro-  
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manum und Canonicum tractiret worden, und die Doctores und Pro-

fessores Juris auf denen Academien alles nach diesen Rechten beurt-

heilen wollen, oder gesehen, daß die in selbigen enthaltene Verord-

nungen von denen Römischen Knechten sich nicht auf die Teutschen 

Knechte oder Leibeigene schicke, hätten sie selbige vor gantz freye 

Leute erkläret; hergegen in denen Landen, wo damahls noch keine 

Academien gewesen, sondern erst in neuern Zeiten errichtet worden, 

habe man die alten Teutschen Rechte noch beybehalten, nach welchen 

die leibeigene Bauern allerdings vor Knechte gehalten werden. 

Thomasii Meynung verwirfft Noltenius Diss. de singul. quibusd. pra-

ediis rusticor. quae sunt in terris Brunsuico-Luneb. et vicinia p. 48. 

und behauptet, daß in denen Landen, wo ehemahls die Wenden und 

Sclaven geseßen oder nach dem sie überwunden, hingebracht worden, 

da wären auch bis diesen Tag leibeigene, im übrigen aber nicht. Estor 

l. c. p. 108. glaubt, daß man an beyden Meynungen noch auszusetzen 

finde.  

Überhaupt sind noch von denen vormahligen Knechten derer Teut-

schen und deren Eigenschafften, auch wie weit solche noch bey un-

sern heutigen so wohl leibeigene als freyen Bauern anzutreffen, nach 

zu lesen: Friederic. Husanus Tr. hominibus propriis, Erhardt de 

Operis rusticorum. Johann Herm. Stamm de Seruitute personali, 

Pfeffinger ad Vitriar. Tom. II. p. 962. 984. 

Diejenigen, welche wir heute zu Tage Knechte und Mägde nennen, 

sind nicht in Dominio ihrer Herren, sondern freye Leute, welche sich 

aber an andere auf gewieße Zeit vermiethen, und ihnen ihre Arbeit zu 

Hauße oder auf dem Felde oder wo sonst der Herr etwas zu thun hat, 

zu verrichten und davor die Kost und ein Jahr-Lohn zu genüßen haben. 

Dergleichen Knechte und Mägde beleget man überhaupt mit dem Na-

men Gesinde, unter welchem Titel Tom. X. p. 1282. Die Rechte und 

Verbindlichkeit unserer heutigen Knechte oder Mägde und derer 

Herrn mit mehrern ausgeführt worden.  

Die Anzahl der Knechte kan in keiner Haushaltung oder Wirthschafft 

so genau vorgeschrieben werden. Denn nachdem sie viele oder wenig 

Arbeit und Verrichtungen haben, nachdem muß man auch mehr oder 

weniger in Bestallung nehmen.  

Auf großen Gütern und Edelhöfen hat man Acker-Knechte, Fuhr- oder 

Pferde-Knechte, so an vielen Orten den Namen Encken oder Äncken, 

welche letztere Schreib-Art von wegen des Alt-teutschen Ursprungs 
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dieses Wortes, für besser gehalten wird, führen, also, daß bey 6. 

Acker-Pferden, wo nehmlich der Meyer-Hof oder Schir-Meister mit 

zweyen Encken sind, davon der eine welcher zugleich Hof- oder 

Schier-Meister beyde Pferde mit füttern, butzen, und warten muß, der 

Ober- oder Groß Encke, der andere aber der Unter oder klein Encke 

genennet wird. Wo man acht Pferde hat, hat man auch einem Mittel 

Encken.  

Bey einen starcken Bau-Wesen, und wo man dabey noch andere nöthi-

gen Fuhren: als Bier-fuhren und dergleichen hat,  

S. 548 
1089 Knecht 

wird auch wohl noch zu ein paar Pferden ein Bau-Knecht gehalten, 

welcher jedoch bey Ermangel der anderer nöthigen Arbeit mit denen 

andern Knechten zu Felde ziehen, und die nöthigen Acker-Dienste mit 

verrichten muß.  

Überhaupt ist dieser Unterschied in Benennung der Pferde-Knechte, 

ausser was den Hof- und Schirr-Meister anbetrifft, nicht viel nutze, 

weil dadurch dergleichen Pursche sich einbilden, als wenn sie nur zu 

dieser oder jener Arbeit absonderlich bestellet wären, und andere 

ihnen anbefohlene Arbeiten zu verrichten Schwierigkeiten machen. 

Denn ein Knecht ist und bleibt ein Knecht, der allerley Dienste, die in 

der Haushaltung vorkommen, ohne Ausnahme zu leisten schuldig.  

In Miethung der Knechte hat man vornehmlich darauf zu sehen, 

• daß man, wo möglich, bekannte Knechte dinge, oder miethe; 

• vor gar fremden und unbekannten Knechten, Land-läuffern 

und Stremern aber sich hüte; 

• daß man nie zwey oder drey Brüder in eine Haushaltung zu-

gleich dinge oder miethe, weil nicht allein Fried- und Ver-

träglichkeit zwischen ihnen zu hoffen, sondern auch allerley 

Untreu, Unfleiß, Partiquen, Betrügerey und Schaden von 

ihnen zu befahren ist; 

• und endlich daß man vor alten ausgearbeiteten Knechten sich 

hüte, weil sie gemeiniglich stutzig und unwillig sind, weil sie 

sich nicht gern einreden lassen, sondern alles besser, als die 

Herrschafft wissen und verstehen wollen; 

• vor allen aber soll man auf der Knechte vortheilhaffte Griffe 

und Betrügereyen in Fütterung der Pferde fleißige Aufsicht 

haben, auch sonsten emsig darob seyn, daß die Pferde nicht 

überladen, übertrieben, geschlagen, gestossen, geworffen, 

oder sonst von denen Knechten übel tractiret und behandelt 

werden. 

So soll man auch die Knechte täglich anhalten, daß sie zu rechter Zeit 

früh auf seyn, und wenn sie sich zuvor selbst gewaschen und gereini-

get haben, die Pferde strügeln und füttern, auch sonsten ihre gehörige 

Arbeit frisch und hurtig verrichten.  

Von allen Geschirre, das die Knechte brauchen, soll der Schirr-Meis-

ter Rechenschafft geben, und so viel ihm nebst denen Knechten zu 

thun möglich, sollen sie selbiges zu bessern, auszuflicken, brauchbar 

zu machen, und zu erhalten sich angelegen seyn lassen.  

Es sollen aber zuförderst die Schirr-Meister, so wohl als die Knechte 

• Gotts fürchtig, fromm, ehrbar, nüchtern, bescheiden, verstän-

dig, arbeitsam, frisch, wacker, freudig, behertzt, starck, ge-

treu, fleißig, emsig, vergnüglich, demüthig, nicht aber 



 

 

halsstarrig, stoltz, murrisch, zänckisch, verdroßen, unver-

träglich seyn; 

• der Pferde und Ochsen, oder was ihnen sonst vor Vieh anver-

trauet wird, bey Tage, und bey der Nacht fleissig warten, die-

selbigen lieb haben, nicht überkollern, und überpoltern, sie 

nicht unnöthig schlagen, oder ihnen fluchen, oder sonsten 

stossen, werffen, und sich wild, und feindseelig gegen ihnen 

erzeigen, sondern sie vielmehr so gewöhnen, und abrichten, 

daß sie auf seine Spitz-Ruthen, Peitschen, oder Geissel-Knal-

len, Geschrey, Stim-  
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me, und Zusprechen mehr, denn auf grosses schlagen, oder 

kollern, und fluchen geben. 

Sie sollen ihre Pferde und Ochsen mit keiner grössern und schwerern 

Arbeit, denn daß sie erleiden und ziehen mögen, überladen; sie alle 

Morgen und bisweilen, wenn es die Nothdurfft erfordert, auch zu Mit-

tage, sonderlich im Sommer sauber striegeln, auch zu rechter Zeit und 

gewießen Stunden, wenn sie nemlich schon etlicher massen ausgeru-

het, und verschnauffet haben, dieselben träncken, ihnen die Ohren-

Mähne, Füsse und Schenckel sauber halten, solche zum öfftern, zu-

mahl in Sommer, mit frischen Brunnen-Wasser, Bier, Wein, oder 

Wein-Drüsen, oder aber, wenn sie einen Fuß vertreten haben, mit Urin 

waschen, und ihn über Nacht mit Kuh-Mist einschlagen, auch da sie 

sich erhitzet, oder überfressen haben, zu Nachts das Maul mit Wein-

Eßig und Saltz auswaschen.  

Ein sorgfältiger Pferd- oder Ochsen-Knecht, soll ferner seinen Pferden 

oder Ochsen kein Heu vorwerffen, kein Futter zu fressen geben, keine 

frische Streu untermachen, er habe denn alles vorher wohl ausgeschüt-

telt, gesäubert, und fleissig geschwungen. 

Er soll fleißige Aufsicht und Sorge für sein Roß- und Wagen-Geschirr 

haben, und wenn etwas daran zerbricht, zerreisset, zertrümmret, oder 

sonst schadhafft wird, solches entweder selbst auszubessern wissen, 

oder unverzüglich dem Schirr-Meister zur Ergäntzung übergeben, wie 

er denn auch in Nothfall ein Eisen aufzuschlagen, zu nageln, und zu 

hefften verstehen, nicht weniger von der Rotz-Artzeney gute Wißen-

schafft haben soll, um leichtlich zu erkennen, was die Ursache sey, 

wenn etwa die Pferde hincken, an ihren Füssen und Hüfen schadhafft 

werden, oder sonsten aufgestossen. 

Benebst soll er auch gute Sorge tragen, wenn seinen Pferden die Hüfe 

wachsen oder den Husten haben, daß er sie warm, und fleissig zuge-

deckt halte. Alle Abends und Morgen soll er seine Pferde fleißig be-

sichtigen, ob die Pferde recht beschlagen, ob sie nicht vertreten, ges-

tossen, gerissen, oder sonst beschädiget, daß man bey Zeiten Rath 

schaffe, oder fernern Schaden vorkomme. 

Er soll auch denen Pferden die Hüfe und denen Ochsen die Klauen zu 

säubern wissen; die Stutten oder Mutter-Pferde nicht nur besonders in 

einen Stall einsperren, sondern auch besonders in einen Wagen span-

nen, oder in einen besondern eigenen Zug arbeiten lassen, krancke 

Pferde, oder Ochsen, (ausser denen die nur von der harten Arbeit laß 

und müde, oder getruckt werden, oder etwa einen Schenckel ver-

renckt, oder vertreten haben) soll er von andern gesunden Pferden und 

Ochsen gleichfalls absondern, und besonders in einen Stall oder Ort 

stellen, damit nicht andere davon angestecket werden.  



 

 

So aber ein Pferd einen heimlichen Tück oder Untugend an sich hat, 

soll er vor allen Dingen dahin bedacht seyn, wie er ihm solches möge 

abgewöhnen. Denn wenn ein Pferd entweder scheu, furchtsam, oder 

stutzig ist, oder sich nicht will zum Vortheil begeben, und aufsitzen 

lassen,  
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oder etliche besondere Ort scheuet, soll er ihm einen kleinen Stein an 

ein Ohr hängen, und wo solches nicht helffen will, ihm die Augen 

blenden, oder mit einer brennenden Fackel, oder Stroh-Wisch hinter 

ihm herwischen, und den Hintern damit stopfen. 

Wenn ein Pferd allzumuthig ist, und ohne Unterlaß viel schreyen und 

wiehern will, soll er ihn gleichfalls einen durchlöcherten Stein an das 

Ohr binden. Welches sich aber pfleget in die Höhe zu bäumen oder 

aufzulehnen, und auf die Seiten zu springen, dem soll er doch mit 

Mannier und Bescheidenheit, die Spitz-Ruthen um den Kopf und zwi-

schen die Ohren messen, auch die fordern Füsse damit schmeissen. 

Legt es sich denn gerne nieder, so rucke er ihm geschwind den Zaum 

in die Höhe, oder zurücke, und schmeisse tapfer darauf. Ist aber ein 

Pferd sonst unbändig, daß es übel zu beschlagen, oder allzu muthwil-

lig in dem Stalle, soll er ihm ein rundes Kiesel-Steinlein in das eine 

oder beyde Ohren legen, das Ohr in die Hand fassen, und es ihme hart 

zudrücken, so wird es so still und sanfftmüthig als ein Lamm stehen. 

Ein Pferd oder Ochsen-Knecht soll auch allezeit sein Bett und Lager 

in dem Stalle haben, damit wenn etwa ein Ochsen oder Pferd jähling 

kranck oder loß wird, die Pferde sich in die Halfftern verwicklen, ei-

nander schlagen, beissen, stossen, oder sonst verletzen, man alsobald 

bey der Hand sey, und bey Zeiten wehren und retten könne. 

Das Licht soll er in dem Stall-Leuchter oder Laterne fleißig verwah-

ren, und an keinen besorglichen Ort stellen, dergleichen des Toback-

schmauchens in dem Stalle, oder auf dem Hofe, ausser der Gesinde-

Stube sich allerdings enthalten. 

Des Abends soll er jederzeit die Pferd-Geschirre und Zeuge oder was 

auch zu dem Ochsen gehöret, sauber und ordentlich, jedes an seinen 

gewiessen Ort hängen, und legen, damit man Morgens früh alles und 

jedes bey der Hand habe, wenn man wieder einspannen und aufs Feld 

fahren will, daß man dergestallt an der Arbeit nichts versäume oder 

verhindert werde. 

Ist des Tages über etwas zerrissen, zerbrochen oder sonst schadhafft 

worden, soll er es Abends ehe er noch schlaffen gehet, ausbessern, und 

wieder zurechte machen, und ein anders an die Stelle schaffen, sonst 

kan man des Morgens nicht fertig werden, und es will hernach den 

gantzen Tag nichts recht von statten gehen. 

Den Stall soll er in Sommer alle Tage reinigen, des Nachts aber die 

Streu von frischen Stroh machen; auch endlich mit dem Futter nicht 

ungetreu umgehen, noch solches heimlich verkauffen, und hernach die 

Pferde, welchen man es bald ansiehet, wenn sie böse und ungetreue 

Wärter haben, Mangel leiden lassen.  

Damit auch die Knechte den Haber nicht so leichte auf die Seite brin-

gen können, soll der Haus-Wirth, Verwalter, Hoff-Meister, oder 

Voigt, wenn die Knechte das Futter vor die Pferde holen, selbsten mit 

in den Stall gehen, und den Haber unter den Heckerling schütten, und 

mengen lassen. 

Endlich soll ein Haus-Herr seinen Korn-Boden,  
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Speiß-Kammer, Scheuren, und andere Örter, da er seine Victualien 

und Vorrath innen hat, damit die Gelegenheit seine Knechte nicht zu 

Dieben mache, wohl verschlossen halten, auch seinen Knechten weder 

eine allzugrosse Gemeinschafft mit denen Mägden, noch auch, daß sie 

des Abends langsam nach Hause kommen, in denen Schencken, 

Wirths- und Brandewein-Häusern herum lauffen, über die Zeit denen 

Täntzen beywohnen, oder ihres Gefallens aus- und einschleichen kön-

nen nicht verstattet, sondern solche Mißbräuche zu verhütten das 

Hauß und Hof zu gewiß bestimmter Zeit zuschliessen, und denn Nie-

mand mehr (ohne erhebliche Ursachen) aus und eingelassen werden.  

Knecht hat in der ausübenden Mathematic verschiedene Bedeu-

tung. … 
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Knichen ein adeliches Geschlechte [Ende von Sp. 1109] … 

Knichen, (Andreas von) ein berühmter Rechts-Gelehrter, dessen 

Vatter Johann geheissen, war im Jahr 1560. den 7. April zu Aschers-

leben gebohren, und nahm zu Basel den Gradum eines Doctoris an. 

Hierauf wurde er im Jahr 1584. bey dem Hertzoge Joanne Ernesto zu 

Eisenach geheimer Rath, und Cantzler, welcher Bedienung er 12. Jahr 

mit Ruhm vorstand, und sich sodann ins Anhältische wendete, 

woselbst er das Ritter-Gut Freckleben käufflich an sich brachte. Paul-

lini Annal. Isenac. in Syntagm. Rer. Germ. p. 222. 

Nach diesem ward er von dem Herzoge Julio zu Braunschweig, und 

dessen Sohne, Friderico Ulrico, zum geheimden Rath ernennet, wel-

che Stelle er auch zugleich bey dem Churfürsten zu Brandenburg, Jo-

anne Sigismundo, bekleidete, der ihn sonderlich zu Abhandlung derer 

Jülich- und Clevischen Sachen gebrauchte. 

Endlich wurde er bey dem Fürsten Rudolpho zu Anhalt-Zerbst gehei-

mer Rath und Cantzler, und starb im Jahr 1621. den 7. Jun. zu Zerbst, 

allwo er in der S. Bartholomaei-Kirche begraben liegt, 

Der Kayser Rudolphus II. an den er zum öfftern verschickt worden, 

hat ihn in den Adelstand erhoben, und zum Comite Palatino gemacht. 

Er hat 

• de Immissione in feudum Leipzig 1620. in 4. 

• de Romanorum Imperatorum Autocratia, Zerbst 1622. in 4. 

• de Saxonico non provocandi Jure, Franckfurt 1596. in 4. 

1658. in 4. Hannau 1603. in 4. 

• de Jure Territorii, ib. 1603. 1658 in 8. 

• de Civitatibus liberis Imperialibus, Helmstädt 1607. in 4. 

• Rudolphi principis Anhaltini rescriptum quadantenus immis-

sio in Elementa beneficiaria creditoribus sit decernenda 

Leipzig 1620. in 4. 

• de Vestituram Pactionibus, Hanau 1607. in 4. 

• Encyclopoediam ib. 1608. in 4. 

geschrieben. Alle seine Wercke sind zu Hanau 1613. in fol. zusammen 

heraus gekommen.  

Beckman Anhalt. Hist. Th. VII. Sinapius Schles. Curios. Th. I. p. 514. 
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… 

Koengis … 

König[1], ist einer derer ältesten und berühmtesten Namen, wo-

mit man die Beherrscher gewisser Völcker und Länder zu benennen 

pflegt.  

Den Ursprung desselben in der Teutschen Sprache will man von dem 

Worte können ableiten, weil ein König viel vermag, daher auch der 

Name Cunigild und Cunilda entstanden seyn, und nach dem Ebräi-

schen Worte: [ein Wort Hebräisch] keines anzutreffen seyn soll, wel-

ches diese hohe Würde und Majestät besser ausdrückte. Wie wohl 

Sperling Commentar. de summo regio nomine et Titulo §. 82. seqq. 

welcher das letztere behauptet, den Ursprung der Dänische Sprache 

zuschreibt, und es Pufendorffen sehr vor übel hält, welcher diesen 

Namen aus der Scandischen Sprache herholt; da doch diese Sprachen 

mit der Teutschen, wie unläugbar am Tage liegt, eines Ursprunges 

sind. 

So viel ist gewiß, daß dieser  
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Name bey denen mitternächtigen Völckern, als denen Schweden, Dä-

nen, Norwegern, Ißländern, Finnländern, Liefländern, Engländern und 

Teutschen schon von langen Zeiten her denen, so die höchste Gewalt 

in einem Volcke oder gemeinen Wesen gehabt haben, beygelegt wor-

den. Sperling l. c. §. 21. seqq. 

Man hat auch angemercket, daß sich die Russen selbst, ehe sie noch 

den Griechischen Glauben angenommen, des Titels Konger bey Be-

nennung ihrer Beherrscher bedient haben. Sperling l. c. §. 5.  

Ja! man will behaupten, daß das Tattarische Wort Cham vom Worte 

Köng herstamme, mit welchem die mitternächtlichen Völcker, so öff-

ters in die Tattarey einzufallen gewohnt gewesen, ihre Ober-Häupter 

zu benennen gepflegt hätten. Sperling l. c. §. 14. 

Den Ursprung der Ober-Herrschafft selbst suchen einige schon im An-

fange der Welt, und beruffen sich dabey auf Justinum I. 1. welcher 

meldet, Principio rerum gentiumque imperium penes regeserat; und 

auf Cedrenum, welcher schreibet, Adam hätte, so lange er gelebet, die 

Herrschafft über das menschliche Geschlechte geführet; man lässet 

aber so wunderliche Meynungen billig an ihrem Orte beruhen; sinte 

Mahl deswegen nicht gleich folget, daß sie Könige gewesen, wenn 

man ihnen auch gleich einräumte, daß einige eine Art einer Herr-

schafft gehabt hätten; welches doch erstlich auch noch zu beweisen 

wäre. 

Es thut auch hier die Tradition derer Hebräer nichts, nach welcher in 

Josepho Ben Gorian II. 11. Kenan Seths Enckel, als ein Beherrscher 

aller da Mahls lebenden Menschen angeführet wird, in gleichen der 

Brief, welchen, nach Abraham Zacutho, Alexander der Große an 

Aristotelem geschrieben haben soll, worinnen er berichtet, daß er in 

einer Persischen Insel Leute angetroffen, welche Griechisch geredet, 

und vermeldet hätten, daß in der Mitte dieser Insel des Königs Kenan 

des Sohns Enos Grab-Mahl anzutreffen wäre, welcher vor der 

[1] Bearb.: korr. aus: Konig 



 

 

Sündfluth über die gantze Welt geherrschet hätte: davon Sepher 

Juchasin p. 6. und R. Dauid Zamach p. 2. nachzusehen.  

Noch lächerlicher ist es, wenn man wissenwill, daß Seth von GOtt 

selbst denen andern zum Könige vorgesetzt worden. Wollten andere 

zu der Zeit das Aureum Seculum, darinnen die Helden und Könige Sa-

turnus, Juppiter und d. g. alte Heiden und Könige gelebet haben sol-

len, suchen, oder nur behaupten, daß die Ober-Herrschafft bloß unter 

denen Nachkommen Cains nicht aber Seths Statt gefunden habe, und 

beliebt es ihnen, einige unter denen Alt-Vätern mit dem Königs-Titel 

zu belegen, so kan man ihnen ihre besondere Meynungen gar gerne 

lassen. Hier aber hält man sich mit so fabelhafften Erzählungen und 

Unwahrheiten nicht länger auf. Wer mehr davon zu wissen verlangt, 

kann es bey Augustino de Ciuit. Dei XV. 20. Chassaneo Catal. Glor. 

Mund. P. V. Consid. 1. Eutychio Patriarcha oder Said Ibn Batrick 

Annal. Alex. p. 11. welches einige auf die Stelle Justini XLIII. von 

Saturno zühen; Eusebium Chron. I. Salianus Annal. Vet. Test. 

Bolduccium de Eccles. ante Legem. I. 15 Richard. Montacut. Act. 

Monument eccl. ante Natin. Christi und Bec- 
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mann Notit. Dignit. illustr. Diss. I. c. 1. p. 2. seqq. nachschlagen.  

Nach der Sündfluth soll Sem, Noa Sohn, einen König abgegeben ha-

ben, und eben der seyn, so unter dem Namen Melchisedechs Königs 

zu Salem angezogen wird. Gemeiniglich aber wird Nimrod vor den 

ersten König gehalten, als von dem gemeldet wird, er habe angefangen 

ein gewaltiger Herr zu seyn auf Erden, und sey ein gewaltiger Jäger 

vor dem Herrn, der Anfang seines Reichs aber Babel, Erech, Acad und 

Chalne im Lande Sinear gewesen. 

Giebt man hier aber Mahls Eutych. Annal. Alexandr. p. 67. Gehör, so 

soll er eins Mahls am Himmel in einer Wolcke die Gestallt einer Crone 

gesehen, und darauf also bald einen Ertzarbeiter haben zu sich kom-

men lassen, der ihm eine Crone, die er auf dem Haupte tragen könnte, 

verfertigen müssen, daher hernach das Gerüchte entstanden, die Crone 

wäre ihm vom Himmel zugefallen. 

Ob nun Nimrod, wie Augustinus de Ciuit. Dei IV. 6. will, zugleich 

angefangen, die unschuldigen Nachbarn aus blosser Regirsucht anzu-

fallen, und unter seine Botmäßigkeit zu bringen, auch, wie Loccenius 

Periodo Imper. III. 1. berichtet, dieses alles seinen eigenen und nicht 

GOttes Kräfften zugeschrieben haben, damit die Leute seine Tyranney 

nicht mercken und vielmehr nach seinem Beystande Verlangen tragen 

sollten, oder ob er vielmehr, wie es die Redens-Art eines gewaltigen 

Jägers vor dem Herrn mit sich bringet, der erste gewesen, welcher die 

lasterhafften und räuberischen Leute mit Gewalt bezwungen, unter 

sich gebracht, und zu seiner ordentlichen Lebens-Art angewöhnt habe, 

wie Becmann l. c. §. 2. p. 5. meynet, lässet man anderer Beurtheilung 

heimgestellt; dazu Mahl die fernere Untersuchung mehr unter den Na-

men Nimrod, als hieher gehört. 

Es sey auch der Königliche Name entstanden, woher er wolle, und 

entweder ursprünglich durch die Wahl oder durch das Kriegs-Recht, 

da man um sich gegriffen, und andere unter seine Gewalt gebracht hat, 

aufgekommen, so thut dieses hier nichts zur Sache. Gnug, daß man 

weiß, daß es heut zu Tage gewisse mit diesem Namen belegte Beherr-

scher einiger Land- und Völckerschafften gebe, und gesehen, woher 

das Wort im Teutschen seinen Ursprung habe. 



 

 

Im übrigen ist bekannt, daß dieser Name nicht allezeit einerley Gewalt 

und Hoheit bedeutet habe, sinte Mahl in denen alten Zeiten auch die-

jenigen Könige genannt wurden, welche nur eine gar kleine Land-

schafft, ja wohl gar nur eine Stadt, zu regieren hatten, dergleichen die 

Könige von Sodom, Gomorra u.s.w. waren, deren im 1. B. Mos. 14, 2 

gedacht wird, in gleichen die Könige in Palaestina oder Canaan dies 

Seits des Jordans derer B. Jos. 12, 9. seqq. 31. gedacht werden. Schon 

den König derer Amoriter und Og den König zu Basan jen Seits des 

Jordans ausgenommen. 

Ja Nicolaus Damascenus braucht auch bey dem Ertz-Vater Abraham, 

das Wort basizousa, oder regieren, dem das griechische basilios oder 

König seinen Ursprung giebt, ob er wohl ein blosser Haus-Vater war, 

der weiter über nichts als sein Gesinde zu gebieten hatte.  
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daher man auch leichte Justino Hist. XXXVI. 2. verzeihen kann, wenn 

er ihn Regem oder einen Regierer zu Damasco nennet. Denn wollte 

man hier das Wort Rex oder König in solchem Verstande, als es heute 

zu Tage gewöhnlich ist, nehmen, so mögte sichs wohl kaum entschul-

digen lassen, wenn man gleich mit Becmannen l. c. §. 5. p. 7. sagen 

wollte, er hätte er ja keinen höhern über sich erkannt; da die Ansprache 

des Königs von Sodom an ihn, als er in der Schlacht gegen die Uber-

winder glücklich gewesen war, und den König von Sodom nebst sei-

nen Helffers-Helffern befreyet hatte, das Gegentheil ziemlich deutlich 

zeiget. 

So wird auch dieser Titel vielfältig denen gegeben, die unter andern 

stehen, dergleichen so wohl in denen alten als zu unsern Zeiten sehr 

viele in Asia und Africa angetroffen worden. Dam. Goes de Mor. 

Aethiop. p. 90. Pavll. uan Caerden Itin. p. 10. van der Hagen Itin. 

Tom. II. Nauig. Belg. n. 12. Descript. Regni Cuncan. Tom. II. Nau. 

Belg. n. 17. p. 74. Franc. Caron. Descript. Regni Japan. 

Dahero geschahe es auch, daß diejenigen, welche viele solche kleine 

Könige unter sich hatten, um sich von ihnen zu unterscheiden, den 

Titel eines Königs derer oder aller Könige angenommen haben, wie 

solches Ezech. 26,7. Dan. 2, 37. dem Könige Nebucad Nezar beyge-

legt wird. Gleichen Titel soll man auf Cyri Grab-Mahl gefunden ha-

ben. Diesen haben auch König Mithridates im Ponto und Tigranes 

König in Armenien verlangt; wie auch Vologesus, König derer 

Parther, und Sapores, König derer Perser. Strabo XV. Plutarchus in 

Lucullo p. 501. Epitom. Dion. Vesapasiano Amm. Marcellinus XVII. 

Becmann Notit. Dign. illustr. Diss. l. c. 1. §. 5. seq. 9. seq. p. 7. 11. 

seq. 

Unter denen Christlichen Regenten aber wird man wohl nicht leichte 

einen finden, der diesen Titel angenommen hätte, weil man billig ge-

glaubet, daß derselbe mit weit bessern Rechte Christo zustehe, dem er 

auch in der Offenb. Joh. 17, 14. 19, 16. beygelegt wird, deswegen es 

auch bey denen Griechischen Kaysern in denen mittlern Zeiten Ge-

brauch gewesen, die Worte IESOUS CHRISTOS BASILEUS BA-

SILEON auf die Seite ihrer Müntzen zu prägen. Becmann l. c. §. 11. 

p. 12. Freherus de Re Monet. Imp. Rom. II. 1. 

Ja, man findet schon auf des Kaysers Justiniani Müntzen die Worte 

Jhs Christ. Rex regnantium und D.N. Jhs Christ Rex Reg-

nantium. Occo Numism. p. 583. Octau. Strada de Vitt. Impp. Rom. 

p. 265. Becmann l. c. p. 13. 



 

 

Doch wieder zur Sache. Julius Caesar, ob er wohl weit mehr als ein 

König war, wollte doch den Titel eines Königs nicht annehmen, weil 

er wohl wuste, wie verhaßt derselbe bey seinen Lands-Leuten, denen 

Römern wäre, und gab daher dem Volcke, das ihn mit den Titel eines 

Königs beehrte, zur Antwort, er wäre kein König, sondern Caesar, wie 

ihm denn auch Augustus in Ausschlagung dieses Titels folgte. Sueto-

nius Caesare 79. Tacitus Annal. I. 9. 10. Becmann l. c. 2. §. 1. p. 15. 

Pfeffinger ad Vitr. Jus publ. I. 4. §. 1. p. 295. Spener Teutsche 
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Staats-Rechts-Lehre. II. 2. §. 2. not. a. p. 57. seq. 

Daher geschahe es nach Mahls, daß der Imperator, Caesar, Augustus 

höher geachtet ward als der Titel König, der doch sonst die höchste 

Würde und Ober-Herrschafft anzeigte. Nach dem sich aber das Kay-

serthum in das Morgen- und Abendländische theilte, nahmen die ers-

ten den Namen Basileus oder König an, und schätzten ihn höher als 

den Titel Imperator oder Autokratos, welchen die Abendländischen 

Kayser beybehielten, da die Francken, Gothen und Longobarden ihre 

Ober-Häupter mit dem Namen König zu belegen pflegten. 

Da auch nachgehends das Abendländische Kayserthum auf die Teut-

schen gekommen, blieb zugleich der Titel Kayser auf dieser Seite; da 

sich hingegen die übrigen Beherrscher derer grössern Europäischen 

Völcker mit dem Namen König belegen lassen; wie wohl die Morgen-

ländische Kayser das lateinische Wort nicht Basilea, sondern Phyx 

übersetzen wollten.  

Diesen Titel eines Königs führen heut zu Tage in Europa die Beherr-

scher von Portugall, Spanien, Franckreich, Sardinien, Sicilien, Un-

gern, Böhmen, Polen, Preussen, Schweden, Dänemarck, und Groß-

Brittannien, wie wohl noch ausser dem viele andere Länder sind, die 

den Titel derer Königreiche führen, als Castilien, Aragonien, Navarra, 

Corsica, Irrland, Norwegen, Neapolis, Cypern u. a. m. Seldenus de 

Tit. Hon. Becmann l. c. 1. §. 14. 2. §. 5. p. 14. 17. Baronius Annal. 

Tom X. ad an. 871. Goldastus Constitut. Imp. Tom. I. p. 195. seqq. die 

aber mit andern Königreichen vereinigt sind, und zugleich unter einem 

Namen begrieffen werden.  

Es befindet sich auch unter denen, welche heute zu Tage den König-

lichen Titel führen, ein gewaltiger Unterschied, in dem einige eine 

freye und uneingeschränckte andere eine mehr oder weniger einge-

schränckte Macht haben, nach dem solches die Grund-Gesetze eines 

ieden Staats mit sich bringen. So kommen auch in einigen Reichen die 

Regenten durch die Wahl, in andern aber durch die Erb-Folge zur Re-

gierung.  

Im Teutschen Reiche ist es gewöhnlich, daß derjenige, so zu des Kay-

sers Nachfolger erwählt wird, den Titel eines Römischen Königs füh-

ret, und fast eben das ist, was sonst unter denen Römischen Kaysern 

die Caesares gewesen, von denen Tom. V. p. 86. gedacht worden, daß 

sie der Kayser Nachfolger bedeutet. In dessen ist unter den Titel Kö-

nig (Römischer) mit mehrern nachzusehen.  

Unter denen Vorzügen, so ein König vor andern regierenden Herren 

voraus hat, ist auch dieser, daß er den Titel Majestät empfängt, wel-

cher zwar ehe dem auch von Königen selbst, vornehmlich dem Kayser 

gegeben ward, deswegen sich auch die Reichs-Stände lange geweigert 

haben, fremde Könige anders als mit dem Titel Königlicher Würde 

beehren, bis es dahin gekommen, denenselben den Titel Königlicher 



 

 

Würde und Majestät gantz vermischt zu zugestehen. Lundorpius Act. 

publ. Tom. V. Lib. I. c. 69. p. 125. 147. 164. Spener Teutsche Staats-
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mann l. c. 3. §. 1. p. 21. 

Was das Wort Majestät eigentlich sagen wolle, und was es vor Vor-

züge andeute, mag an seinem Orte nachgesehen werden. Gnug ist, daß 

man weiß, wie dieser Titel allein würcklichen Königen und nicht ein 

Mahl denen Chur-Fürsten und Reichs-Vicarien, ob sie wohl Königen 

gleich geachtet werden und die Majestät würcklich besitzen, auch de-

nen freyen Staaten selbst, welche doch eben Falls die Majestät haben, 

vorgehen, beygelegt werde. Schütz Jus publ. Tom. IV. Lib. II. pos. 1. 

p. 428. Gribner de Jur. Vic. Imp. §. 42. Spener Teutsche Staats-

Rechts-Lehre IV. 9. §. 4. p. 32. 

Vermöge der Majestät erkennt auch ein König ordentlicher Weise kei-

nen höhern über sich als GOTT. Vitriarius Jur. publ. I. 5. §. 8. bey 

Pfeffingern p. 428.  

Diesen setzt zwar von Bibra Diss. de Jure Baronum 3. §. 20. p. 42. 

das Exempel des Königs in Böhmen entgegen, welchen man doch vor 

einen wahrhafftigen König halten müsse, ob er gleich unter die Teut-

schen Reichs-Stände gezählet würde. Pfeffinger ad Vitriarii Jus publ. 

l. c. p. 429. 

Hat aber einer nur einige Einsicht in die Teutsche Reichs-Verfassung, 

welche in allen Stücken einer ordentlichen Bundes-Verfassung ähn-

lich ist, so fällt vorgedachter Einwand von freyen Stücken über den 

Hauffen; sinte Mahl ein solcher König ja dem Reiche nicht weiter, als 

die einmahlige Bundes-Verfassung mit sich bringet, unterworffen, 

auch ieder Fürst, wie unter Landes-Hoheit Tom. XVI. p. 505. seqq. 

erwiesen worden, in seinem Lande freyer Herr oder nach dem gemei-

nen Sprüch-Worte selbst Kayser ist. 

Ist nun so gar die Majestät auch denen übrigen Chur-Fürsten, die doch 

den Titel der Majestät und eines Königes nicht führen, zuzusprechen, 

so wird man Böhmen destoweniger dieselbe absprechen können; da, 

wie bekannt, auch der freyeste Regente durch gewisse Vertrage in ein 

und andern gebunden seyn kann.  

Fragt man aber noch: wer Könige machen könne, so ist wohl kein 

Zweifel, daß einem regierenden Herrn überhaupt, welcher keinen, als 

GOtt über sich erkennet, selbst frey stehet, die Königliche Würde und 

Namen anzunehmen. Die Exempel derer Longobardischen, Algarbi-

schen, Aragonischen, Portugiesischen, Castilianischen, Nauarri-

schen, Irrländischen und neuerer Zeiten Preußischen bestätiget diesen 

Satz zur Gnüge. Pfeffinger ad Vitriarii Jus publ. I. 5. §. 7. p. 426. 

Sonst hat der Pabst, als ein Statthalter Christi dergleichen auch ge-

sucht, und sich zugeschrieben. Glossa ad C. vnam Sanctam, Extrav. 

Commun. de Maiorit. et Obedientia Lib. I. Tit. 8. c. 1. ad verba, nec 

haec tunica: p. 8. Antonius de Rosellis Monarch. IV. 33. seqq. et 40. 

Cataldinus de Buoncompagnis de Potestate Papae. §. Proinde lo-

quar, n. 14 Bernhardus Considerat. ad Eugen. II. IV. 3. Marsilius 

Patauinus Defens. pacis II. 27. bey Goldasto Monarch. Tom. II. p. 

290. Theodorus Laelius Replica pro Pio II. contra Gregorium de 

Heimburg. Felinus in C. Ego, 4. X. de Jureiurando. Martinus 



 

 

Laudensis de Princip. qu. 474. Bellarminus Controuers. Tom. I. Lib. 

V. c. 6. p. 889.  

daß er auch würcklich einigen die Königliche Würde verlie-  
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hen, erhellet aus dem Exempel 

• Demetrii oder Soinmur, Herzogs in Croatien und Dalmatien 

bey Baronio Annal. Tom. XI. ad an. 1076. §. 51. p. 484. 

• Rogerii Herzogs in Sicilien, Apulien und Calabrien bey Ba-

ronio l. c. Tom. XII. ad an. 1130. §. 61. p. 203. 

• Der Bestätigung Henrichs Königs in England als Heren von 

Irrland bey Rogerio de Hoveden Annal. Angl. Parte post ad 

an. 1171. Baronio l. c. ad an. 1171. §. 17. seqq. p. 635. 

Wie wohl dieses Irrland auch schon zuvor ein Königreich gewesen, 

und sich nach Mahls erst dessen Beherrscher mit dem blossen Herren-

Titel davon befriediget haben, davon der Auctor Vitae Caroli M. bey 

Pithaeo ad an. 808. p. 272. das Chronicon. Ademari bey Labbeo Bibl. 

MSCt. p. 177. Adamus Bremens. Hist. IV. 14. p. 118. Leibnitz Cod. 

Jur. Gent. Diplomat. P. I. §. 6. p. 7. Traité de Paix entre le Roy Phi-

lippes de Bel et le Roy d'Angleterre de an. 1293 ibid. §. 17. p. 27. 

Traitté d'Alliance entre Edouard Roy d'Angleterre et Guy Comte de 

Flandres de an. 1296 ibid. §. 21. p. 36. Traitté particulier, fait entre 

les Rois de France Philippes et d'Angleterre Edouard an. 1325 ibid. 

§. 27. p. 43. Prorogation de la Treve entre les Roys de France 

Charles et d'Angleterre Edward an. 1325. ibid. §. 53. p. 108. Traitté 

de Paix inter eosd. an eod. §. 54. p. 109. 113. Art. 12. Cartel de Deffy 

d'Edouard. III. Roï d'Angleterre, au Roi Philippes de Valois de an. 

1340. ibid. §. 79. p. 152. Lettre de Deffy de Loys de Valois, Duc d'Or-

leans, envoyee au Henry Roi d'Angleterre an. 1402. ibid. §. 114. p. 

266. Henrici Angliae Regis confimatio articulorum tractatus in Vrbe 

Troia Campaniae conclusi an. 1420. ibid. 134. p. 332. Foedus per-

petuae pacis inter Franciscum I. et Henricum VIII. et Regna Fran-

ciae et Angliae an. 1527. ibid. P. II. Mantissa §. 40. p. 201. zeugen. 

Daß der Pabst auch Portugall den Königlichen Titel zugesprochen, er-

siehet man aus Baronio l. c. ad an. 1179. §. 24. seq. p. 728. seqq. 

Gleiches will auch bey Angelo Maria Cherubini Magn. Bullar. Rom. 

Tom. I. p. 83. von Leone, Könige in Armenien behauptet werden. Meh-

rere Exempel von Colojanno Könige in Bulgarien, in gleichen von 

Böhmen und Petro Könige in Arragonien, findet man eben daselbst p. 

84. 86. Daß er im Jahre 1342. das Königreich Adeia in Italien gestiff-

tet, und an Ludwigen, Herzog von Anjou, verliehen habe, kann man 

aus Leibnitzen Codice Jur. Gent. Diplom. P. I. §. 106. p. 239. seq. 

erkennen, wie wohl daselbst vermuthlich aus Versehen des Druckers 

das Jahr 1382. gesetzt ist. 

Was aber Pius V. bey Auftragung der Groß-Herzoglichen Florentini-

schen Würde selbst bekannt hat, daß weder Petrus noch einer seiner 

Nachfolger in der ersten Kirche solche Gewalt gehabt habe, daß er 

Könige oder Herzoge machen können, ist bey Schardio Script. Rer. 

Germ. Tom. IV. p. 139. zu sehen. 

Man wird auch wohl nicht leichte einen tüchtigen Grund zu Behaup-

tung dieses Päbstlichen Rechts auftreiben können. Man wird ein Mahl 

keine stillschweigende Bewilligung anderer Völcker ausfindig ma-

chen können. Es sind auch keine öffentliche deswegen errichtete Ver-

träge aufzubringen. Die gegenseitig beyge-  



 

 

S. 619 
1229 König 

brachte Exempel können die Sache gar nicht bestärcken; sinte Mahl 

sie entweder bey der grössesten Unwissenheit oder denen verwirreten 

Umständen dermahliger Zeiten befindlich sind, sich auch offt auf die 

blosse Salbung, Crönung oder Gebrauch des Königlichen Titels grün-

den. 

Es unterstund sich deshalben nicht ein mahl Cosmus der I. Herzog 

oder Fürst zu Florentz nur den Groß-Herzoglichen Titel zu führen, da 

ihn doch der Pabst zum Könige gecrönet hatte, weil sich Kayser Ma-

ximilian der I. von dessen Nachfolger erst des vorhergehenden Sohn 

Franciscus den Groß-Herzoglichen Titel erhielt, dawider gelegt hatte; 

wovon Cherubini. Magn. Bullar. Tom. II. p. 287. von Franckenberg 

Europ. Herold p. 1727. Thuanus Hist. XLIV. ad an. 1569. p. 510. seq. 

LX. ad an. 1575. p. 74. Natalis Comes Hist. XXVI. p. 587. Schardius 

Script. Rer. Germ.. Tom. IV. ad an. 1569. p. 130 ad an. 1570. p. 136. 

ad an. 1572. p. 177. und andere mehr, welche Pfeffinger ad Vitriarii 

Jus publ. I. 5. §. 8. anführet, nachzusehen sind.  

Was sich mit dem Könige in Portugall im Jahre 1654 zugetragen, ist 

bey Lundorpio Act. publ. Tom. VII. Lib. VII. §. 37. p. 871. zu suchen. 

Der Brief, welchem der Pabst wegen der Königlich-Preussischen 

Cron-Würde an den König in Franckreich geschrieben, ist bey 

Pfeffingern l. c. p. 432. seq. anzutreffen. Es hat sich aber schon Kay-

ser Friedrich der II. wie aus seinem Schreiben bey Goldasto Constitut. 

Imp. Tom. I. p. 306. erhellet, über die Päbstliche Unternehmung in 

Verleihungen Königlicher Würde sehr beschweret. Man findet ein 

gleiches bey andern Catholischen, unter welchen Franciscus de Vic-

toria Relect. Moral. I. Sect. 5. qu. 1. p. 70. cet. und Joan. Caramuel. 

Lobkoviczius de Philippo prudente legitimo Rege demonstrato Lib. II. 

Art. 6. p. 113. und Lib. II. Art. 3. p. 100. zu nennen steht. 

Der letztere meldet unter andern an letzt angeführter Stelle, der Pabst 

könne nicht ein Mahl Grafen, geschweige dann Könige machen. Wer 

mehreres zu wissen verlangt, kann Ludewigen Diss. de Auspicio Re-

gum. 4. p. 142. seqq. im Päbstl. Unfuge 2. seq. p. 28. seq. 4. p. 87. und 

Joh. Phil. Schneidern Meditatt. Jur. natur. et publ. de Jure S. R. I. 

Principum proprios Titulos augendi Praes. Adamo Balthas. Wernero 

Cons. 1. p. 51. nachschlagen. Pfeffinger ad Vitr. Jus publ. I. 5. §. 8. 

p. 430. seqq. 

Mehrerers Recht Könige zu machen hat der Kayser vor sich. 

Auf solche Weise ward Herodes vom Rathe zu Rom vor einen König 

der Juden erklärt. Josephus Antiqq. Jud. XIV. 30. 

Kayser Nero erklärte Tiridatem zum Könige in Armenien. Xiphilinus 

Nerone.  

Carl der kahle machte im Jahre 377. Bosonem zum Könige in Bur-

gund. Regino ad an. 877. Marianus Scotus ad an. 876. Sigebertus 

Gemblacensis, ad an. 878. Albericus Monachus trium fontium ad an 

877. p. 205. Pfeffinger ad Vitriarii Jus publ. I. 2. §. 12. p. 233. 

Otto der Grosse erhub Wenceslaum zum Könige in Böhmen. Dubrau-

ius Hist. Bohem. V. p. 32. Vita S. Wenceslai 8. bey Surio 28. Sep-

tembr. p. 303 Albericus ad an. 951. p. 287. 

Wie wohl man kaum wissen kann, was man von diesem letztern halten  
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soll. Daß Böhmen zuvor schon Könige gehabt, hernach aber einige 

bloß den Titel derer Herzoge geführet haben, erhellet aus denen An-

nal. Franc. Pithoeanis ad an. 805. p. 18. 845. p. 41. 856. p. 52. Regi-

none ad an. 850. Ottone Frising. VI, 11. p. 124. Sigeberto Gemblac. 

ad an. 893. Alberico ad an. 899. p. 229. 

Unter Kayser Henrichen dem I. gedenckt Wittichindus Corbeiensis 

Annal. I. bey Meibomio Script. Rer. Germ. Tom. I. p. 639. daß er nach 

Prag gegangen, und der König Wenceslaus sich an ihn ergeben habe. 

Es muß also Balbinus Miscell. Bohem. VIII. 14. p. 58. Unrecht haben, 

wenn er will, dieser sey erst vom gedachten Kayser im Jahre 935. zum 

Könige gemacht worden, da der Feld-Zug nach dem Zeugnisse Sige-

berti Gemblacensis schon im Jahre 930. vor sich gegangen. 

Weiter nennet Wittichindus l. c. III. p. 652. bey dem Feld-Zuge Kay-

ser Ottens des Grossen aber Mahl einen König in Böhmen, Namens 

Boleslaum, deswegen sich dieses, da er Wenceslaum erst dazu ge-

macht haben soll, nicht allzu wohl mit vereinigen lassen will. Doch ist 

vermuthlich der daher entspringende Zweifel leichter gehoben, als es 

anfänglich scheinen mögte. Daß Böhmen denen Kaysern unterworffen 

worden, sieht man aus Eginhardi Vita Caroli M. p. 438. Adamo Bra-

gensi I. 34. Reginone ad an. 890. Aenea Siluio 13. und Glafeyen 

Pragmat. Gesch. der Cron Böhmen 1. th. 6. seq. 

Daß die Francken bey denen von ihnen überwundenen Völckern den 

Titel eines Königes durchaus nicht leiden können, sondern dero Ober-

Herren sich mit dem Herzoglichen Titel begnügen lassen müssen, ist 

gleich Falls ausser Streit. Glafey l. c. 2. th. 2. p. 28. 

Daß es auch bey denen alten Geschicht-Schreibern nichts ungewöhn-

liches gewesen, mächtige Regenten gar leichte mit dem Königlichen 

Titel zu beehren, mögte, wo es hier anders der Ort wäre, wo davon zu 

handeln stünde, leichte zu beweisen seyn. 

Nun kommt es nur darauf an: ob Kayser Henrich oder Otto denen Böh-

men die Königliche Würde aufs neue wieder verliehen habe. Man 

kann aber in seiner Maße beydes behaupten. Daß Wittichindus bey 

dem Kriegs-Zuge Kayser Henrichs den damahligen Herzog in Böh-

men schon König nennet, kann nach Glafeys l. c. p. 29. Geständnisse 

selbst daher entstanden seyn, weil er sein Absehen auf die Würde ge-

richtet, die er nach dem bekommen. Ob nun der damahlige Wences-

laus den Titel würcklich angenommen, und dieser wieder mit ihm er-

loschen, ist noch nicht ausgemacht; denn sonst mögte wohl die An-

massung des Königlichen Titels bey Boleslao richtig seyn. 

Unter dessen sey dem, wie ihm wolle, so kann hernach leichte Kayser 

Otto der Grosse hierinnen eine Änderung getroffen, und ihm Wences-

lao dem H. aufs neue aufgetragen haben. Wie wohl man dieses, da es 

keiner als Dubrauius erzählet, dahin gestellet seyn läßt. Glafey l. c. p. 

29.  

Eben daher, daß der Königliche Titel da Mahls noch nicht alle Nach-

folger derer vorhergehenden angegangen, kommt, daß man noch ver-

schiedene vom Kayser ernannte Könige in Böhmen antrifft, davon die 

bey Pfeffingern ad Vitriarii Jus publ. I. 5. §. 8. p. 428. angeführ-  
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te Exempel bey denen zugleich daselbst angezeigten Stellen und 

Glafey Pragmat. Gesch. der Cron Böhmen nachgeschlagen werden 

können.  

Auf solche Weise ward, nach dem Berichte Ademari bey Lobbeo Bibl. 

MSSCt. Tom. II. p. 168. Horns Orb. Imper. Per. 3. de Regno Vngar. 

§. 2. p. 72. und anderer mehr, vom Kayser Otten dem III. oder nach 

andern Henrichen dem II. Stephan der H. zum Könige in Ungern ge-

macht. Mehrere Exempel von Polen, Lithauen, Dänemarck, denen 

Obotriten, Sardinien, Österreich, Burgund, Savoyen und s.w. mit de-

nen es Theils im Wercke gewesen, Theils zum Stande gekommen, daß 

ihre Beherrscher von denen Kaysern zu Königen erkläret worden sind, 

wäre hier anzuführen zu weitläufftig. Wer Nachricht davon zu haben 

verlanget, kann sie nebst denen benöthigten Zeugnissen, bey mehrge-

dachtem Pfeffinger l. c. p. 424. seqq. antreffen.  

Will man hier einen Einwurff machen, ob diese vom Kayser allererst 

zu Königen erklärte auch würcklich davor zu halten gewesen, so ist 

zwar wahr, daß man dieses, in so ferne man sie vor Unterthanen des 

Kaysers halten wollte, noch sehr bestreiten und manchen Zweifel dar-

über erregen könnte. Aber es folgt deswegen nicht, weil ihnen der 

Kayser den Königs-Titel gegeben, so müssen sie auch seine Untertha-

nen gewesen seyn; sinte Mahl sie gar wohl ihre freye Gewalt haben 

können, ob ihnen gleich der Kayser den Königlichen Titel erst verlei-

hen müssen: zu Mahl, so man die lange eingewurtzelt gewesene 

Meynung, daß die Kayser alleine Könige machen könnten, dabey in 

Betrachtung ziehet, wovon Pfeffinger l. c. p. 426. Furstenerius de 

Supprematu 32. und Spener Teutsche Staats-Reichs-Lehre IV. 5. §. 4. 

not. c. p. 133. seq. 

Ist es nun freylich nicht ohne, daß sich der Königliche Stand in denen 

neuern Zeiten mit einer weit ausnehmendern Hoheit als ehedem, be-

kleidet sehe, und dürffte also hart halten, wenn die auswärtigen Staa-

ten, denjenigen der aller seiner Lande wegen ein Reichs-Lehns-Mann 

wäre, vor einen Könige erkennen sollten. Doch da mögte der neue Kö-

nig sorgen, wie er die Erkennung seiner Würde bey denen auswärtigen 

behauptete. Die Lehnbarkeit würde man ihm mit schlechten Bestand 

verrücken dürffen. Einem Könige von Neapolis kann man in Anse-

hung der Päbstlichen Lehnbarkeit, die Majestät nicht streitig machen. 

Neulicher Zeit ist ein König von Sardinien in dieser Qualität vor einen 

König erkannt worden. 

Daher legt sich an den Tag, daß fremde Staaten noch immer nicht so 

wohl auf die ausnehmende Macht eines Regenten, als auf andere Um-

stände seiner Königlichen Würde zu sehen gewohnt geblieben. Viel-

leicht mögte es noch anstößlich scheinen, wenn ein neuer König bloß 

vom Kayser, welches in Ansehung seiner Chur-Würde unumgänglich 

wäre, erhoben worden, massen andere Staaten vor ietzo den Königli-

chen Stand auf gantzverschiedene Gründe bauen. Aber wer weiß 

nicht, daß die Chur-Fürsten so ohne den Königs-Titel bey denen Aus-

wärtigen fast alle Königen gleiche Rechte haben. Hat das Herkommen 

nun dieses schon gebilliget, so wird nicht vieler Zweifel dagegen übrig 

bleiben. 

Niemand spricht denen  
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Chur-Fürsten auch nur als Chur-Fürsten, wie vorher schon gedacht 

worden, die Majestät ab. Ein und des andern Chur-Fürsten Reichs-

Lande können in Ansehung des LandesVermögens einem mäßigen 

Königreiche die Wage halten. Niemand hat über dieses gegen Polen 

und Böhmen, aus diesem Grunde, daß sie ihre Würde vom Kayser hät-

ten, ie Mahls einigen Einwand gebracht. Stehen nur ietzo die Chur-

Staaten in weit bessern Rechte, gegen das Reich, als ehe dem Polen 

und Böhmen, so wird man noch weniger Ursache haben, etwas dage-

gen einzuwenden als bey jenen. Spener l. c. not. e. f. p. 135. seqq. 

Daß also der Kayser noch heut zu Tage im Reiche mit Einwilligung 

derer Stände würde Könige machen können, wann nur keinem andern 

alten Fürstlichen Hause dadurch zu nahe getreten würde, zeiget Spe-

ner l. c. not. f. p. 138. 

Daß sich auch Auswärtige, wenn sie den Königlichen Titel anzuneh-

men in Willens haben, ob ihnen der Kayser gleich nichts vorzuschrei-

ben hat, zurerst um die Kayserliche Einwilligung zu bewerben pfle-

gen, weil doch das meiste darauf ankommt, ob sie andere Könige da-

vor erkennen wollen, welche hernach desto weniger Bedencken tragen 

können, so der Kayser als der erste Christliche Fürst kein Bedencken 

träget, dergleichen zu thun, zeiget Spener l. c. not. d. und ist auch 

schon unter dem Titel Kayser Tom. XV. p. 326. angeführet.  

Ob aber auch, wie Pfeffinger ad Vitriarii Jus publ. I. 5. §. 8. p. 428. 

die Frage aufwirfft, ein blosser König wieder einen König machen 

könne, scheinet fast unnöthig, lange zu untersuchen. Wenigstens 

würde es noch denen heutigen Begriffen, da es darauf ankäme, ob ihn 

die Auswärtigen davor erkennen wollen, nicht wohl möglich seyn. Die 

Exempel derer angefürten Fränckischen Könige Clotharii des II. der 

seinen Sohn Dagobertum, Dagoberti, so seinen Sohn Sigebertum zum 

Könige in Austrasien, und Childeberti, welcher Thassilonem zum Kö-

nige in Bayern gemacht, scheinen nichts zu beweisen. Denn die 

erstern beyde, wurden zu Mit-Regenten ihrer Väter angenommen, und 

konnten also auch leichtlich den Königlichen Titel von einem Stücke 

Landes, das ihnen dieselbe unter dem Titel eines Königsreichs anver-

traueten, annehmen. Ob Thassilo davor zu halten gewesen wäre, wenn 

nicht schon zwar Könige über die Bayern geherrscht hätten, liese sich 

noch untersuchen. 

So kann man auch nicht sagen, ob daß gebrauchte Wort Rex eben in 

so hohen Verstande, als es von denen Fränckischen Königen selbst 

gebrauchet worden, anzunehmen sey, zu Mahl da, wie bekannt, und 

bey Spenern l. c. not. e. p. 135. zu sehen, ehe dem gewöhnlich gewe-

sen, die Teutschen Landschafften über Haupt Regna zu nennen, da es 

denn bey dem letztern Falle leicht nur so viel als Regente und zwar 

etwas mehr als das da Mahls gewöhnliche Wort Dux, aber doch nicht 

so viel als König bedeuten sollen, in so ferne es die Francken sonst 

ihren Beherrschern alleine beyzulegen gewohnt gewesen. 

Doch dem sey wie ihm wolle; so beweisen hingegen die vom Kayser 

Otten dem I. angeführten Exempel, da er unter andern Berengarium 

zum Könige der Longobarden  
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verordnet, nicht das geringste; sinte Mahl wohl keiner läugnen wird, 

daß er würcklich Kayser gewesen, ob er wohl die Päbstliche Crönung 

noch nicht empfangen, und sich also bis dahin nur König genannt hat. 



 

 

Es wird auch über dieses aus vorhergemeldeten deutlich zu erkennen 

seyn, wie man dieses etwa annehmen könne.  

Es sind aber alle Könige einander am Range gleich, in dem einer so 

wohl die Majestät besietzt als der andere; doch ist ehe dem vermöge 

des Päbstlichen Ceremoniells und eingeführten Herkommens einer 

dem andern theils wegen Alterthums seines Königlichen Standes, 

theils wegen der Hochachtung, welche die Römische Päbste oder Kay-

ser denenselben zustunden, theils wegen des langwierigen Besietzes, 

da ein König beybringen konnte, daß sein Vorfahren in solemnen 

Zusammenkünfften vorgesessen, theils auch wegen der ansehnlichen 

Macht und weitläufftigen Lande, die einer vor dem andern besaß, vor-

gezogen worden. Zwantzig Theatr. Praeced. l. 3. p. 11. seq.  

In des Paris von Grassis verzeichnetem Ceremoniell und Rang-Reg-

lement am Päbstlichen Hofe p. 158. ist folgende Ordnung unter denen 

Königen beobachtet:  

1) Der Römische König. 

2) Der König in Franckreich. 

3)    -    -    - in Castilien und Spanien. 

4)    -    -    - in Aragonien. 

5)    -    -    - in Portugall. 

6)    -    -    - in England, welcher iedoch mit denen drey vorhergehenden 

des Ranges wegen streitig. 

7)    -    -    - beyder Sicilien, so mit dem König in Portugall streitig. 

8)    -    -    - in Schottland.  

9)    -    -    - in Ungern 

10)    -    -    - in Navarra. 

11)    -    -    - in Cypern 

12)    -    -    - in Böhmen. 

13)    -    -    - in Polen. 

14)    -    -    - in Dänemarck. 

Zwantzig l. c. I. 38. p. 200. Pfeffinger ad Vitriarii Jus publ. I. 5. §. 6. 

p. 417. 

Doch ausser dem, daß hier noch viele fehlen, so gilt auch was Kayser 

Maximilian der II. dem Frantzösischen Gesandten im Jahre 1564. zur 

Antwort gegeben: Es gienge die Könige nichts an, was der Pabst an 

seinem Hofe in weltlichen Dingen verordnete und vorschriebe. Lun-

dorpius Act. publ. Tom. VI. Lib. III. c. 207. p. 319. Pfeffinger l. c. 

Im Jahre 1648. suchte zwar noch Franckreich bey Westphälischen 

Friedens-Handlung, den Rang vor Schweden zu behaupten, es ward 

ihm aber frey geantwort, daß keine Crone geringer als die andere wäre, 

und Schweden nimmermehr nachgeben, sondern gleiches behaupten 

würde. Zwantzig l. c. I. 4. p. 12. 

Wenn aber gecrönte Häupter in ihrem Hause oder Hof-Lager zusam-

men kommen, so erhält derjenige, so Gast ist, den Vorrang. Zwantzig 

l. c. p. 12.  

Die Titel, so gecrönte Häupter bekommen, als Allerdurchlauchtigst, 

Groß-Mächtigst, und Allergnädigst, sind so schon bekannt gnug, daß 

man sich hierbey nicht aufhalten darff. Die übrigen Titel aber, so ei-

nige unter ihnen führen als  

die unter 

einander 

gleichfalls  

streitig. 

} 
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Catholisch, Allerchristlichs, können unter Beschreibung derer König-

reiche, deren Beherrschern sie zustehen nachgesehen werden. Bec-

mann Notit. Dignit. illustr. Diss. II. 

Die Einweihung derer Europäischen Könige geschiehet heut zu Tage 

gemeiniglich durch die Crönung und Salbung, wie auch der dabey ge-

wöhnlichen Überreichung des Schwerdts, Scepters und Reichs-Ap-

fels, davon die besondern Titel nachgesehen werden können; daß man 

ihnen ehe dem auch wohl bloß eine Lantze oder Schwerd überreichet, 

und sie also zu Königen eingeweihet, ist Tom. XVI. p. 713. unter Lan-

tze und p. 1472. unter Lehns-Reichung zu sehen.  

Was hin und wieder unter andern Völckern in und ausser Europa da-

bey gewöhnlich gewesen oder noch ist, kann daselbst nachgesehen 

werden.  

Die Juden hatten Anfangs keinen König, sondern GOTT der HERR 

selbst war ihr König, als dessen Hofhaltung die Hütte des Stiffts voll-

kommen abbildete. Hotting. Diss. de Theocratia Israel.  

Indessen sahe GOtt zuvor, daß sie so nicht bleiben, sondern gleich de-

nen andern Orientalischen Nationen einen König verlangen würden. 

Daher gab er ihnen schon in der Wüsten Verordnung, wie derselbe 

beschaffen seyn solte. Deut. 17, 14.  

Als sie hernach zu Samuels Zeiten einen König begehrten, so stellte 

ihnen Samuel das Recht eines Königs vor. 1. Sam. 8, 11. seq.  

Er ward, wie aus dem 1. B. der Kön. 1, 34. 39. und andern Stellen zu 

ersehen, vom hohen Priester gesalbet, und man will, daß ihm erstlich 

etwas von der H. Salbe aufs Haupt gegossen, hernach aber ihm zwi-

schen den Augbraunen an der Stirne eine runde Figur mit Salb-Öle 

gezogen worden, anzudeuten, daß er von GOtt mitten aus Israel er-

wählt worden, daß die Königliche Crone auf sein Haupt gesetzt würde. 

Daß bey seiner Einweihung eine Crone gebraucht worden, siehet man 

auch aus 2. B. der Kön. 11, 12. 

Sonst muste er auch das Gesetz selbst abschreiben, wie aus Leuit. 27. 

zu sehen. Der Hohe, Priester muste ihm grosse Ehre erzeigen, und 

stund ausser Amts-Sachen unter ihm, wie wohl auch der König selbst 

bey Anordnung des GOttes-Dienstes viel mit zu sagen hatte. Cunaeus 

de Rep. Ebr. I. 14. Schickard. Jur. Reg. cum Not. Carpzovii Goodwin 

Mos. et Aaron I. 4. Sigonius de Rep. Ebr. VII. 4. Basnage Ant. Jud. I. 

14. Reland. Ant. Ebr. II. 8. Leydekker de Rep. Ebr. VII. 4. 

Mehrer Nachricht findet man bey Lundio Jud. Heiligth. III. 10. seq.  

Was die Könige anderer Völcker, als derer Teutschen, Lacedaemo-

nier, Persier u. s. w. zu sagen gehabt, oder noch haben, davon wird an 

seinem Orte Nachricht ertheilet.  

König, ein adeliches Geschlechte in Schlesien … 
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… 

König (Reinhard) … 

König (Römischer) wird nach Anleitung der[1] G. B. derjenige 

genannt, so nach dem Tode, oder Abdanckung, auch allen Falls Ab-

setzung eines Römischen Kaysers erwählet, und hernach zum Kayser 

[1] Bearb.: korr. aus: oder 



 

 

gecrönet wird. Vitriarius Jur. publ. bey Pfeffingern I. 10. p. 917. 

Bilderbeck Teutscher Reichs-Staat II. 9. §. 1. p. 200. Hermann Diet-

rich Meibomius [2] Praesid. Wagenseil de Rege Romanorum §. 11. 

p. 9. Limnaeus Jur. publ. II. 15. n. 26. seqq. Adnot. ad Capit. Ferdin. 

I. n. 15. seqq. 

Heutiges Tages aber wird derjenige Printz also genannt, welcher bey 

Leb-Zeiten eines Römischen Kaysers, er sey nun mit, oder wieder des-

sen Bewilligung, zu dem Ende von denen Chur-Fürsten erwählet wird, 

daß er so gleich nach des Kaysers Abgange ohne weitere Wahl und 

Crönung die völlige Regierung des Teutschen Reichs übernehmen, in 

dessen aber nach dem Kayser die höchsten Vorzüge besietzen, und 

auch wohl in dessen Abwesenheit oder Kranckheit stets währender 

Reichs-Verweser seyn soll. Instr. Pac. art. 8. Arumaeus Jur. publ. 

Disc. 5. Reincking de Regim. Sec. et eccl. Lib. I. cl. 3. c. 14. §. 28. p. 

316. Rumelinus ad A. B. P. I. Diss. II. §. 9. p. 55. Rhetius Instit. Jur. 

publ. I. 4. §. 7. p. 149. seq. Capitulat. Matth. Art. 35. Ferdinandi II. 

Art. 34. Ferdinandi III. Art. 38. Ferdin. IV. Art. 36. Leopoldi Art. 36. 

Josephi Art. 35. Caroli VI. Art. 3. Conring ad Lampadium III. 2. §. 

14. p. 130. Limnaeus Jur. publ. II. 15. §. 28. p. 164. Cocceii Jurispr. 

publ. 8. §. 6. p. 162. Schweder Introd. Jur. publ. Part. spec. Sect. 1. 

c. 3. §. 4. p. 270. Pfeffinger ad Vitriar. l. c. not. c. p. 917. 919. Bild-

erbeck l. c. p. 200. seq. Spener Teutsche Staats-Rechts-Lehre IV. 10. 

§. 1. p. 128. Titius Jur. publ. V. 8. §. 2. Kemmerich Jur. publ. III. 7. 

§. 2. Horn Jur. publ. 20. §. 1. Meibomius l. c. §. 13. p. 10. Christian 

Gottfried Hofmann de Rege Roman. viuente Imperatore §. 1. p. 2. 

****** p. 27. 

Der Titel Römischer König aber wird einem solchen Printzen zum be-

quemen Unterschiede von dem Römischen Kayser beygeleget. Ehe 

dem führte zwar ein würcklich regierender Römischer Kayser selbst, 

so lange er von dem Römischen Pabste noch nicht gecrönt, oder nach 

der ungewöhnlichen Redens-Art der goldenen Bulle, zum Kayser be-

fördert war, alleine den Titel eines Römischen Königs; deswegen man 

ihm auch nach dem Herkommen nicht verstatten wollte, vor der Rö-

mischen Crönung und also angenommen Kayserlicher Würde auf die 

Wahl eines Römischen Königs anzutragen, weil es ungereimt schiene 

dem Reiche zwey Römische Könige zugleich vorzusetzen; und als 

man aus dieser Ursache Kayser Maximilianen dem I. ob er sich gleich 

erwählter Römischer Kayser schrieb, aus dem Herkommen einen 

starcken Einwand machte, da er seinen Enckel Carln den V. zum Rö-

mischen Könige  
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gewählt wissen wollte; so ließ sich vielleicht des wegen Kayser Carl 

desto lieber zu Bononien crönen, damit er nur hierdurch die Wahl sei-

nes Bruders Ferdinands desto leichter machen mögte: nach dem man 

aber einen erwählten und in Teutschland gecrönten Kayser ohne die 

Römische Crönung vor einen Römischen Kayser erkennet, hat man 

auch weiter kein Bedencken getragen, ihm einen Römischen König an 

die Seite zu setzen. Spener Teutsche Staats-Rechts-Lehre IV. 10. §. 1. 

p. 123. seqq. Hofmann l. c. §. 1. **** p. 20. Ponte Heuter VII. 17. 

VII. 2. 

Woher man zwar Kayser Maximilianen dem I. das Herkommen in sei-

nem Gesuche entgegen setzen können, meynt Spener l. c. not. c. p. 

126. seq. nicht zu ersehen. Denn ob wohl sein Vater Kayser Friedrich 

der IV. und auch Kayser Carl der IV. welche nach dem Interregno auf 

[2] Bearb.: korr. aus: Meibonius 



 

 

die Wahl ihrer Söhne angetragen hätten, zu Rom gecrönt gewesen; so 

wäre doch vor dem Zwischen Reiche Kayser Friedrich der II. noch 

nicht in Rom gecrönt gewesen, als er schon von denen Teutschen 

Ständen erlangt hätte, daß sie seinen Sohn Henrich zu Franckfurt er-

wählet hätte, ob dieser wohl erst das Jahr darauf, nach dem sein Vor-

fahr die Römische Crone empfangen hatte, zu Aachen gecrönet wor-

den wäre, wie davon Gottfrid. Colon. und Albertus Stadensis ad anno 

1220. und Conradus Vrspergensis ad anno 1221. zu sehen.  

Über dieses wäre Kayser Conrad der III. nie Mahls zu Rom gecrönet, 

oder nach der Redens-Art der G. B. zum Kayser befördert worden, 

hätte sich auch nur des Titels Rex Romanorum oder Römischer König 

bedienet, und gleich wohl hätten die Stände kein Bedencken getragen, 

seinen Sohn Henrich zum Könige zu wählen, wie dieses Otto Frising. 

Hist. I. 43. bestätigte.  

Ja gienge man noch weiter zurücke, so hätte Kayser Henrich der I. nie 

Mahls an Rom oder dasige Crönung gedacht; gleich wohl fände man 

nirgends, daß man deswegen angestanden, seinen Sohn Otten den I. 

zum Könige zu erwählen, welches Wittechindus I. p. 1641. bezeuget.  

 Kayser Otte der I. wäre selbst noch nicht in Rom gecrönt gewesen, da 

er seinen Sohn Otten den II. zu Worms wählen lassen, wovon der Con-

tinuator Reginonis ad anno 961. Albericus Chron. ad anno 961. p. 2. 

Luitprandus VI. 6. p. 153. Ruotgerus Vita Brunonis §. 36. Nachricht 

gäbe.  

Wollte man auch einwenden: in denen ältern Zeiten hätten solche er-

wählte Könige nur schlechthin Könige, nicht aber Römische geheis-

sen; so bald aber dieser Zusatz Römisch aufgekommen, so hätte auch 

das Herkommen gegolten, daß ein zu Rom nicht gecrönter Kayser 

nicht auf eine Römische Königs-Wahl antragen dürffen; so stünde das 

Beyspiel Kayser Henrichs, Kayser Friedrichs des II. Sohns, wieder im 

Wege; und also wäre das Kayser Maximilianen dem I. entgegen ge-

setzte Herkommen in der That unerweislich und allen Falls ein bloß 

aus Päbstlichen Reichs-Sätzen hergeleiteter Vorwand die eifrig ge-

suchte Wahl zu hinterzühen.  

Man hat aber die alte Art derer bey Kayserlichen Leb-Zeiten erwähl-

ten Könige in etwas von der neuern Art unserer eigentlichen Römi-

schen Könige abzusondern. Denn vor Zeiten 
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als die Wahl nach dem alten Herkommen viele Gestallten der Erblich-

keit mit sich führte, pflegten die regierenden Kayser denen Ständen 

meistens ihre Söhne zu Nachfolgern vorzuschlagen, und anzupreisen, 

erlangeten auch ihren Wunsch gar leichte und wird vor dem Zwi-

schen-Reiche kein Beyspiel aufzuweisen seyn, daß man sich gegen 

einem darum anhaltenden Kayser, seinen ob schon jungen Printzen 

noch bey seiner Regierung zum Könige zu erwählen, gewegert hätte. 

Kayser Arnolphen wollte man zwar nach dem Zeugnisse Annal. Ful-

dens. ad anno 889. und Hermanni Contracti ad eund. die Wahl seines 

natürlichen Printzen nicht zugestehen, Man machte aber doch hernach 

wegen der Wahl seines ehlichen Printzen Ludewigs des IV. oder des 

Kindes keine Schwierigkeit. Kayser Conrad der III. hatte nach dem 

Absterben seines ältern Sohns, der, wie gedacht, schon zum Könige 

erwählt worden war, noch einen jüngern Printzen, sahe aber doch 

mehr auf des Reichs Nutzen als desselben Erhöhung, und schlug selbst 

seinen Vetter Friedrich zur Kayserlichen Würde vor. Otto Frising. 

Hist. I. 63.  



 

 

Es sind also fast immer von denen Carolingischen Zeiten an, die 

Söhne noch bey derer Väter Leb-Zeiten zu Königen erwählt gewesen. 

Chronogr. et Annal. Saxo ad an. 947. Wittichindus III. p. 651. Dit-

marus III. p. 347. Gobel. Persona Aet. VI. c. 50. Wippo ad an. 1025. 

p. 432. Lambertus Schaffnab. ad anno 1028. 1052. 1076. Bruno Hist. 

Bell. Sax. p. 110. Annal. Bosou. bey Eccarden Corp. Hist. p. 1016. 

Hofmann l. c. §. 2. * p. in seqq. Spener l. c. not. b. p. 124. H. D. 

Meibomius l. c. §. 8. 

Man kan also auch dieselben gantz füglich mit unserm heutigen Rö-

mischen Königen vergleichen. Wie diese gewählet werden, so wurden 

auch jene gewählet. Ihre Gerechtsamen kamen meistens auch mit de-

nen, welche das heutige Reichs-Recht denen Römischen Königen zu-

erkennet, überein. König Henrich der V. muste bereits bey seiner Wahl 

schwören, daß er sich ohne seines Vaters Einwilligung weder bey der 

Reichs-Regierung, noch des Reichs Gütern einlassen wollte. Auctor 

Vit. Henr. IV. p. 368. Acher. Spicileg. T. III. p. 441. 

Nun meynet zwar Schweder Introd. Jur. publ. Part. spec. Sect. 1. c. 

3. §. 4. man könne zwischen denen erwählten alten und neuern Römi-

schen Königen diesen Unterschied angeben, daß die Wahl derer ersten 

fast gäntzlich auf die Kayserliche Willkühr angekommen, und es folg-

lich damit mehr Speciem Facti als Juris gewonnen habe. Das wahre 

Recht der Römischen Königs-Wahl begönne erst um die Zeiten Kay-

ser Ferdinands des I. Dieser Lehre will Spener nicht beypflichten, 

weil es gewiß gnug auf die Stände angekommen, ob sie auf des Vaters 

Bitte seinen Sohn hätten wählen wollen oder nicht, wovon zugleich 

die Abhandlung der Lands-Hoheit in Ansehung ihres Ursprungs 

Tom. XVI. p. 529. seqq. nachgeschlagen werden kan; wie denn auch 

etwas weniges davon unter Lehn T. XVI. p. 1439. seq. erwehnt wor-

den. 

Wollte man auch gleich annehmen, daß da Mahls vieles hierbey auf 

die Kayserliche Willkühr angekommen wär, so wird doch Niemand 

läugnen können, daß es auf solche Weise endlich zum bestän-  
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digen Rechte gediehen seyn würde, des wegen man es vielmehr mit 

denen an vorangezogenen Orten angeführten Staats-Rechts-Lehrern 

zu halten hat, welche den Ursprung der Römischen Königs-Wahl be-

reits aus denen Carolingischen und Sächsischen Zeiten herholen. Spe-

ner l. c. §. 1. not. b. p. 124. Hofmann l. c. §. 2. p. 28. seqq. 

Indessen ist nicht zu läugnen, daß es nach dem grossen Zwischen-Rei-

che mit der Wahl ungemein schwehrer hielte, als zuvor. Die wahre 

Ursache desselben findet sich in denen veränderten Umständen des 

Reichs, besonders bey Errichtung des Chur-Collegii. Denn man 

wandte sich nunmehr von denen vorigen Ähnlichkeiten der Erblich-

keit immer weiter ab, und die Chur-Fürsten wollten der vielen Bitte 

Kayser Rudolphs des I. ungeachtet seinen Sohn nicht zum Könige er-

wählen. Spener l. c. not. b. p. 124. seq. Trithemius Chron. Spanhem. 

Hirsaug. Colmar. Annal. ad anno 1291. Chron. Sampetrin. Erfurt. 

bey Mencken Script. Rer. Germ. Tom. III. p. 300. Gerh. de Roo An-

nal. Aust. I. ad anno 1291. Hofmann l. c. §. 3. * p. 42. seqq. 

Die Chur-Fürsten waren nach Mahls in einer stärckern Eifersucht we-

gen ihrer Wahls-Rechte als zuvor die gesammten Reichs-Stände, unter 

welchen man eher ein Theil auf seine Seite bringen könnte. Es durffte 

sich auch vermuthlich wegen des starcken Wiederspruchs derer Chur-

Fürsten Kayser Carl der IV. in der G. B. wegen der Römischen 



 

 

Königs-Wahl über nichts herauslassen, und muste hernach, als er sei-

nen Sohn Kayser Wenceslaum dazu erwählet wissen wollte, die Chur-

Fürstlichen Stimmen mit grossen Kosten erkauffen. Conring ad Lam-

padium III. 2. §. 6. Hertius J. P. Lib. II. Paroem. I. §. 2. p. 590. Spe-

ner l. c. p. 125. Bodinus de Republ. VI. 5. §. 720. p. 1126. Aeneas 

Siluius Hist. Bohem. 33. p. 139. Albertus Argentinensis ad anno 

1376. bey Vrstisio Tom. II. p. 166. Chron. Magdeb. bey Meibomio 

Script. Rer. Germ. Tom. II. p. 348. Pfeffinger ad Vitriarii Jus publ. I. 

2. §. 12. p. 230. seq. I. 10. §. 4. p. 920. Hofmann l. c. §. 3. ** p. 42. 

47. 

Es irren sich also Arumaeus ad A. B. Disc. II. Concl. 13. de Comit. 

Imp. 2. §. 17. Rumelius ad A. B. 1. §. 20. und Carpzov de Lege regia 

Germ. c. 11. Sect. 3. §. 19. seqq. welche davor halten, daß die G. B. 

verordne, wenn man zur Wahl eines Römischen Königes schreiten 

solle, und es mit denen Worten: quoties necessitas Imperii exigit, an-

zeige. Welches man über dieses damit zu bescheinigen sucht, daß Carl 

der IV. noch bey seinem Leben vor seines Sohns Wenceslai Wahl ge-

sorget habe. 

Es ist aber nicht nur schon unter der Abhandlung des Worts Kayser 

Tom. XV. p. 339. gezeiget, wie man das Wort Necessitas gar wohl vor 

die gemeine Art einer Erledigung nehmen könne, als welche nicht nur 

wenn ein Kayser mit Tode abgehet, sondern auch wenn er selbst ab-

danckt, oder wie ehe dem geschehen, abgesetzet wird, Statt findet; 

sondern es behaupten dieses auch sehr viele Staats-Rechts-Lehrer, und 

zeigen, daß die G. B. gar nicht von einem Römischen Könige, der 

noch bey Leb-Zeiten eines Kaysers erwählt wird, rede. Vielmehr sey 

be- 
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ständig, wie schon vorher angeführet worden, nach der sonst gantz 

ungewöhnlichen Redens-Art derselbigen, ein solcher Fürst darunter 

zu verstehen, welcher zu einem würcklich regierenden Kayser erwäh-

let worden, dennoch aber die Römische Crönung noch nicht empfan-

gen habe. Limnaeus Jur. publ. II. §. 23. p. 163. Tom. V. Addit. ad I. p. 

77. ad Capit. Ferd. I. Prooem verb. mit folgender Genehmhaltung 

etc. §. 14. Dietrich ad A. B. 1. verb. in Imperatorem promouendum p. 

15. Conring ad Lampadium III. 2. §. 6. p. 115. Schweder l. c. Part. 

spec. Sect. 1. c. 3. §. 4. p. 170. seqq. Strauch Controu. Jur. publ. exo-

ter. Disp. X. §. 10. p. 275. von Ludewig Comment. ad A. B. 1. §. 20. 

p. 207. Pfeffinger ad Vitriarii Jus publ. I. 10. §. 2. p. 919. Hofmann 

l. c. §. 3. ** p. 44. seq. Hermann Dietrich Meibomius l. c. §. 11. p. 

9. Bilderbeck l. c. §. 1. p. 200. Spener l. c. IV. 8. l. c. §. 4. not. b. p. 

103. seq. 

So folget auch nicht: Carl der IV. hat seinen Sohn Kayser Wenceslaum 

zum Römischen Könige noch bey seinen Leb-Zeiten wählen lassen, 

deswegen hat er schon in der G. B. einige Verordnung gethan. Denn 

ausser dem, daß sich dieses daher, weil er so viele Kosten daran wagen 

müssen, wiederlegt, so ist auch dieser Printz da Mahls, als die G. B. 

verfasset worden, noch nicht geboren gewesen. Gleich wohl folget 

auch nicht, daß der Kayser, in dem er denen Chur-Fürsten darinnen so 

viele Vorzüge gegönnet und zugestanden, gar nicht darauf gedacht ha-

ben sollte, weil er da Mahls noch in seinen besten Jahren war, und sich 

gar wohl, auf einen männlichen Erben Hoffnung machen dürffte. 

Pfeffinger und Hofmann ll. cc.  



 

 

In dessen findet man einen leichten Unterschied, derer vor dem Zwi-

schen-Reiche und derer nach demselben denen Kaysern zur Seite ge-

setzten Römischen Königen. Nach demselben war die Wahl derersel-

bigen desto feyerlicher und vortrefflicher, ie bedencklicher sie war. 

Vor dem brauchten die Kayser ihre vermählten Printzen mehr in denen 

Reichs-Geschäfften. Otte der II. Ottens des I. Printz schrieb sich 

Coimperator oder Mit-Kayser und machte sich auch auf solche Weise 

geschickt. Sinte Mahl er noch bey seines Vaters Leb-Zeiten schon von 

Pabst Johannen dem XIII. im Jahre 967. als Kayser gecrönet ward, 

daher auch der Titel Mit-Kayser seinen Ursprung hatte. Otto Frisin-

gensis VI. 24. Annalista Saxo ad anno 967. Wittichindus III. p. 661. 

Sigebertus Leuita Vita Theoderici 13. p. 300. Schatenius Annal. Pa-

derborn. IV. p. 311. Sagittarius Antiqq. p. 88. seq. 91. seqq. Spener l. 

c. IV. 10. §. 1. not. b. p. 125. Hofmann l. c. p. 30. 

Nimmt man auch das Beyspiel Kayser Ferdinands des I. aus, der bey 

dem vielen Abwesen seines Bruders Carls des V. dessen Stelle vertre-

ten, so wird man nach dem Zwischen-Reiche wenig von Römischen 

Königen finden, daß sie sich in Reichs-Sachen mischen dürffen. So ist 

auch wegen derer besondern Vorhandlungen der Römischen Königs-

Wahl nach dem Zwischen-Reiche einiger Unterschied anzutreffen. 

Spener l. c. p. 125. 

Untersucht man nun auch den Ursprung des Na- 
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mens Römischer König etwas genauer, so findet man, daß er schon 

einigen Königen vor dem Interregno beygeleget worden sey. Als sich 

Anfangs die Kayser selbst blosser Dings Könige oder nach der Römi-

schen Crönung Imperatores Augustos, ohne den Beysatz Romanorum 

oder Römisch, nannten, so hiessen freylich ihre erwählte Printzen 

eben Falls bloß hin Könige. Eccard Rer. Franc. Tom. II. p. 826. 863. 

Heineccius de Sigillis p. 80. Mabillon de Re diplomat. VI. 66. 72. 76. 

116. 117. Schatenius Annal. Paderborn. II. ad an. 821. seqq. 826. 

832. seqq. 838. seq. Hundius Metrop. Salisb. Tom. I. p. 13. Tom. III. 

41. 138. Leuberus Magdeb. Stapel-Unf. n. 1190. seqq. Vgbellus Ital. 

Sacr. Tom. III. p. 20. seq. p. 706. Wittichindus Corbei. Annal. III. bey 

Meibomio Script. Rer. Germ. Tom. I. p. 661. Maderus Antiqq. 

Brunsuic. 113. Schannat Codice Probat. Fuldens. n. 36. Vindic. quo-

rumd. Archiu. Fuld. Diplom. Tab. VIII. Werlhof Jur. publ. enucl. 2. 

§. 6. p. 9. Gundling Diss. de Henr. Auc. von Ludewig Codicill. Dip-

lom. Bamberg. n. 1. 46. Gretserus Vita Henrici S. 11. 13. 15. Meichel-

bech, Hist. Trising. Tom. I. P. I. p. 198. 206. 209. 217. Martene et 

Durand. Coll. p. 363. 365. Gevvoldus Metrop. Salisb. Tom. I. p. 94. 

Spener l. c. IV. 10. §. 1. not. b. p. 125. Hofmann l. c. §. 1. ** p. 4. 

seqq. Liutprandus VI. fin. Goldastus Constitut. Imp. Tom. II. p. 44. 

Ob auch gleich nachgehends derer erwählten Könige Väter ihren Kö-

nigs- und Kaysers-Titel mit dem Beysatze Romanorum oder Römisch 

vermehret hatten, so schien doch solches, daß diese nur schlechthin 

Könige ohne weitern Beysatz hiessen, fort zu dauern. Otto Frisingen-

sis Hist. I. 43. Chron. Reichersperg ad an. 169. Otto de S. Blasii 48. 

Vghellus l. c. Tom. IV. p. 354. 444. Meichelbech l. c. p. 241. Scha-

tenius l. c. Tom. p. 553. 555. 363. 568. 570. Papebrochius Propyl. 

Tom. II. n. 51. Tentzel Hist. Goth. Suppl. II. p. 39. Martene et Durand 

Collect. vett. Script. et Monument. p. 611. 613. Anecdot. Tom. III. p. 

1175. seq. Maderus l. c. p. 227. Pagi Crit. in Ann. Baronii Tom. IV. 

p. 438. Heineccius Antiqq. Goslar. II. p. 125. Lenckfeld Antiqq. 



 

 

Gandershem. p. 177. Goldastus l. c. p. 261. Beckmann Anh. Hist. I. 

p. 435. Schannat Cod. Probat. Fuldens. p. 175. von Bünau Leben 

Friedrich des I. Cod. Diplom. Wiqueford de l’Election de l’Empereur. 

Spener l. c. IV. 10. §. 1. not. b. p. 126. Bilderbeck l. c. §. 1. p. 200. 

Hofmann l. c. p. 10. seqq. 

Um die Zeiten Kayser Friedrichs des II. scheinet es fast vermuthlich, 

daß der Titel Rex Romanorum oder Römische König vor den bey des 

Kaysers Leben erwählten König zuerst aufgekommen sey, daß also 

derselbe nach dem Zwischen-Reiche nicht erst aufgebracht, sondern 

nur fortgesetzet werden dörffen. Auctor Gest. Innocentii §. 19. p. 5. 

Heda Chron. Vltraiect. p. 178. Cuspinianus Austr. p. 78. Acta Elect. 

Wenceslai bey Leibnitzen Cod. Diplomat. Mant. P. II. n. 50. p. 260. 

seq. Spener l. c. not. b. p. 126. 

Da man nunmehro auch gezeiget, wenn der Titel, Römischer König 

bey denen bey Leb-Zeiten eines Kaysers gewählten Königen aufge-

kommen, zuvor aber 
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auch gedacht worden, wie man sonst nicht zugeben wollen, daß ehe 

und bevor ein Kayser vom Pabste zu Rom gecrönet worden, ein Rö-

mischer König erwählet werden können; so fällt noch die Frage vor, 

ob auch bey heutigen Umständen da ein Kayser nicht eben die Römi-

sche, sondern nur die Teutsche Crönung nöthig hat, ein Römischer 

König gewählet werden könne, ehe der Kayser die Teutsche Crönung 

empfangen habe. 

Die Frage an sich selbst scheint zwar von schlechter Wichtigkeit zu 

seyn, da fast nicht zu vermuthen ist, daß einer die Teutsche Crönung, 

wozu ihn die Capitulation bescheidet, lange hintan setzen werde. Weil 

sich aber gleich wohl Fälle ereignen können, welche die Crönung ver-

zögerten, als wenn sich ein Kayser aus dem Reiche begeben, und ent-

weder beständig oder allzulange ausser demselben aufhalten müste, 

oder wenn er mit einer schweren und beharrlichen Unpäßlichkeit be-

fallen würde, welche Fälle die Capit. Caroli VI. vor tüchtige Ursa-

chen, einen Römischen König zu erwählen, angiebt; so hält Spener l. 

c. §. 1. not. d. p. 128. davor, daß man bey dergleichen, wie wohl sel-

tenen und unvermuthlichen Fällen gar wohl zu einer Römischen Kö-

nigs-Wahl schreiten, auch allen Falls der regierende Kayser selbst da-

rauf antragen könne. 

Denn da man einmal die Richtigkeit der Römischen Crönung einge-

sehen, so wäre auch leichtlich zu begreiffen, daß man die Teutsche 

Crönung billig werth achtete, doch aber nicht solche Würckungen da-

bey suchte, welche einem anderweitigen Reichs-Geschäffte Ziel und 

Maß gäben. So thue auch der Einwand, daß ein noch nicht in Teutsch-

land gecrönter Kayser nur Römischer König heisse, wenig zur Sache; 

sinte Mahl ein erwählter Kayser auch vor und ausser der Crönung aller 

Kayserlichen Rechte mächtig sey, man sich auch vor dem Zwischen-

Reiche, wie zuvor gemeldet, darüber nicht den geringsten Kummer 

gemacht habe.  

Siehet man aber nunmehro weiter auf die Wahl eines Römischen Kö-

nigs, so kan dieselbe nicht anders, als die Kayserliche nach denen 

Reichs-Grund-Gesetzen, vornehmlich nach der goldenen Bulle und 

dem Reichs-Herkommen, einzurichten seyn. Sie muß also eben, wie 

die Kayser-Wahl, frey seyn, und der Kayser kan und mag denen Chur-

Fürsten so wenig vorschreiben, wie sie seinen Sohn, Bruder, oder ei-

nen andern Fürsten zum Römischen Könige wählen sollen, als er sich 



 

 

auch nur der geringsten Erblichkeit im Reiche anzumassen hat. Spe-

ner l. c. §. 2. p. 129. Hofmann l. c. 2. §. 1. p. 115. Maibomius de Rege 

§. 14. p. 11. 

Ließ man auch gleich in denen vorigen Zeiten bisweilen die Ehrfurcht 

eines Kaysers etwas gelten, so nahm doch dieses wider der Freyheit 

nach dem Rechte der Wahl etwas. Spener l. c. not. a. p. 29. 

Man ersiehet dieses gantz deutlich an dem Widerspruche derer Säch-

sischen Fürsten, bey der Wahl Friedrichs des Andern, Kayser Hen-

richs des VI. Printzen, als welche dadurch ruckgängig gemacht wor-

den; wie denn so gar einige wollen, daß der Kayser hernach diejeni-

gen, so ihm schon den Eid geleistet, wieder davon entbunden habe; 

wie  
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wohl dieses letztere durch eine andere Stelle zweifelhafft gemacht 

wird. Conradus Vrspergensis p. 305. Otto de Blasio 45. p. 222. In-

nocentius III. Delib. super facto Imperii p. 697. seq. Gobelinus Per-

sona Cosmodrom. Act. VI. c. 61. p. 275. Chron. Halberstad. in Vita 

Gandolphi p. 738. Gernasius Tilberiensis Otiis Imper. Decis. II. c. 19. 

p. 943. Schilter de Libertate Eccles. Germ. V. 1. §. 4. p. 684. Arnoldus 

Lubecensis Chron. Slau VI. 1. p. 449. seq. Hofmann l. c. 1. §. 2. * p. 

35. seq. 

Ob auch wohl die G. B. von solcher ausserordentlichen Wahl an ihr 

selber nichts weiß, so beschreibet sie doch überhaupt die Art und 

Weise, wie ein Reichs-Haupt zu erwählen sey. Da nun ein Römischer 

König zum künfftigen Reichs-Haupte erwählet wird, so ergibt sich 

von selbst, daß auch hier die G. B. zur Vorschrifft diene. Fragt man 

nun weiters, ob auch eine erzwungene Römische Königs-Wahl be-

ständig zum Rechte bleiben könne, da doch dieselbe ihrer Beschaffen-

heit nach frey seyn muß? So ist nicht ohne, daß der Zwang seine meh-

rere Grade habe, und kaum ein Fall erfindlich seyn kan, da ein äus-

serster Zwang gegen alle Chur-Fürsten Statt finden könne. 

Doch sind auch die geringsten Grade des Zwangs, ob sie gleich nur 

ein und andern Chur-Fürsten betreffen, unrechtfertig, und belegen die 

Wahl mit einem grossen Gebrechen. Da in dessen die Wahl nach dem 

strengen Rechte der Nichtigkeit angeschuldigt werden könnte, so läs-

set es die Staats-Klugheit nicht so weit kommen, sondern pflegt die 

Gebrechen durch glimpfliche Mittel zu erledigen. Spener l. c. not. 6. 

p. 129. 

Es kan auch ein Kayser Krafft der Capitulation, die Chur-Fürsten gar 

nicht hindern, wenn sie es vor nöthig halten, einen Römischen König 

gegen seinen Willen zu erwählen. Jedoch findet man in der Historie 

kein eintzig Exempel, daß dergleichen ie Mahls von denen Chur-Fürs-

ten geschehen sey, oder sie denen Kaysern mit einer Römischen Kö-

nigs-Wahl gedrohet hätten. Denn diese war denen Kaysern bey der-

mahligen Umständen eben so angenehm, als sie denen Wählenden be-

schwerlich und verdrüßlich fiel. 

Das erste Exempel, da die Chur-Fürsten einem Römischen Kayser ei-

nen Römischen König auf die Seite zu setzen gedrohet, fällt am Kay-

ser Friedrich des IV. Regierung, lange Zeit nach dem grossen Zwi-

schen-Reiche. Denn da Mahls kamen sie zu Nürnberg zusammen, und 

beschlossen, den Kayser durch eine Botschafft um seine Einwilligung 

zu einer Römischen Königs-Wahl anzulangen, und sollte, wo er sich 

dessen wegerte, dennoch wider seinen Willen ein Römischer König 

erwählet, und ihm gar nachgelassen werden, alle Königliche und Kay-



 

 

serliche Würde und Ehre zu erlangen. Es ward aber dieser Sturm end-

lich durch den Kayserlichen Glimpf und Päbstlichen Beystand abge-

schlagen. Müller Reichs-Tags-Theatr. III. 2. p. 555 seq. Hofmann l. 

c. IV. §. 4. * p. 56. seq. Spener l. c. IV. 10. §. 2. not. c. p. 130. 

Indessen meynet von Ludwig ad A. B. 1. §. 20. p. 207. die Chur-Fürs-

ten seyen erst durch die Capitulation befugt worden, eine Römische 
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Königs-Wahl, ohne des Kaysers Willen, vorzunehmen, da iedoch die-

ses in denen Capitulationen vielmehr vor ein Reichs-Recht erkläret, 

als erst neuerlich dazu gemacht worden. Spener l. c. p. 130. 

Der zu erwählende Printz aber muß so wohl eine zur Kayserlichen 

Hoheit tüchtige Persohn seyn, als wenn er sogleich die Kayserliche 

Würde und Gewalt erhielte, weil er in dieser Meynung erkohren wird, 

daß er dereinst, da der Anstand mißlich und ungewiß bleibet, Römi-

scher Kayser werden soll. Werden denn, wie zu mehrrn Mahlen ge-

schehen, junge Herren zu römischen Königen erwählet, so muß man 

die Tüchtigkeit zur Kayserlichen Würde mehr von ihnen hoffen und 

vermuthen, als es damit zu genau nehmen wollen. 

Denn da der Römische König in der Capitulation versprechen muß, 

sich ohne Kayserlich Einwilligung der Regierung bey des Kaysers 

Leb-Zeiten nicht zu unterziehen, wovon die Capitul. Maximil. II. Art. 

15. und Josephi Art. 47. ein Zeugniß ablegen, so scheinet der Haupt-

Entzweck nicht eigentlich darauf gerichtet, daß der Kayser einen Bey-

stand erlange, oder in seinem Abwesen, und bey Verhinderung, dieser 

seine Stelle vertrete, sondern darauf, daß man einen gewissen Nach-

folger des Kaysers habe, und das Zwischen-Reich dadurch verhindert 

werde. Nimmt man aber an, daß eine Königs-Wahl allerdings auch auf 

die nöthige Beyhülffe des Kaysers abziele, welches durch die Capitul. 

Matthiae Art. 35, Ferdin. II. Art. 34. Ferdin. III. Art. 38. Ferdin. IV. 

Art. 2. Caroli VI. Art. 3. bestätiget wird, so ist freylich wohl wahr, daß 

hier ein mehrers Bedencken waltet. 

Es scheinet aber auch, daß die in der neuesten Capitulation angeregten 

Erfordernisse einer Königs-Wahl, und die in denen vorhergehenden 

erwehnte Beyhülffe des Kaysers, besonders eine Tüchtigkeit des Al-

ters, bey dem zu erwählenden Printzen verlangen, und sich damit der 

Wahl junger Printzen entgegen stellen. Spener. l. c. §. 2. et not. d. p. 

131. seq. 

Der ordentliche Ort zur Wahl ist gleichfalls, wie bey der Kayser-Wahl, 

Franckfurt am Main, und wenn auch dieses, gewisser Umstände we-

gen, zur Wahl unbequem wäre, so kommt es doch nicht auf Chur-Ma-

yntz, sondern auf aller Chur-Fürsten Gutachten an, welchen Ort sie 

sonst dazu belieben wollen. Also sind die Römischen Könige Wences-

laus, Maximilian der I. und II. zu Franckfurt, König Ferdinand der I. 

aber zu Cöln, Rudolph der II. und Ferdinand der III. zu Regenspurg, 

Ferdinand der IV. und Josephus hingegen zu Augspurg erwählet wor-

den; doch werden deswegen Reuersalien an Franckfurt ausgestellet, 

wie ausser dem Josephinischen Exempel, auch die Reuersalien Kayser 

Maximilians des II. vor seinen Sohn Rudolph bekannt sind. Acta 

Elect. Wenzeslai bey Leibnitzen Cod. Diplomat. Mant. II. n. 50. p. 

265. Corp. Francof. Priuil. P. I. p. 444. Ferrarius de Coronat. Jo-

sephi p. 58. 63. Spener l. c. §. 2. not. e. p. 131. seq. Zwantzig Theat. 

Praeced. II. 3. p. 2833. 

Chur-Mayntz hat hier ebenfalls, wie bey der Kayser-Wahl die Aus-

schreibung zu verrichten. Doch begehren die Chur-Fürsten 
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hierbey absonderlich, daß zu einer solchen Wahl nicht eher, als nach 

vorläuffiger Handlung von der Sache, ein Ausschreiben erfolge. Die 

Exempel hiervon, sind bey der Wahl Wenceslai und Maximilians des 

I. in Leibnitzens Cod. Diplom. Mantiss. P. II. n. 50. p. 256. seq. Mül-

lers Reichs-Tags-Theatr. P. I. c. I. §. 4. seq. und Hofmanns Comment. 

de Rege Roman. I. §. 3. ** p. 47. seqq. §. 4. * p. 57. seqq. zu finden.  

Den ob wohl bey der Wahl Maximilians des I. ausser Franckfurt keine 

vorläuffige Zusammenkunfft gewesen, auch Böhmen dadurch Tort 

gethan worden war; so hatte doch der Kayser so wohl auf der Reise 

selbst, als durch Gesandten, vieles über die Wahl seines Sohns mit 

denen Chur-Fürsten gehandelt.  

So waren auch, nach eröffneten Vortrage, noch manche Vorhandlun-

gen unter denen Chur-Fürsten gepflogen, und endlich die Wahl-

Zusammkunfft von Chur-Mayntz auf einen gewissen Tag anberaumet 

worden. Hingegen verfuhr man mit König Ferdinands Wahl zu eilig, 

und setzten der Kayser und Chur-Mayntz eine gar kurtze Frist zur 

Wahl, welches wider das Herkommen war. Es setzte sich also Chur-

Sachsen mit seiner Parthey, sonderlich weil die Chur-Fürsten zu kei-

ner Vorhandlung beschieden worden, dagegen, protestirte aus diesen 

und andern Gründen gegen die Wahl, und wolte Ferdinanden den I. 

lange nicht als Römischen König erkennen, bis es endlich zum Cada-

nischen Vergleiche kam, darinnen ausgemachet ward, daß ins künff-

tige die Chur-Fürsten vorher zusammen beschieden, und ob zu einer 

Römischen Königs-Wahl bey Leb-Zeiten des Kaysers gnugsame Ur-

sache vorhanden sey, befraget werden sollen, worauf man denn, nach 

geschehener Vereinigung, zur Wahl schreiten konnte. So nun etwas 

Widriges in diesem Falle vorgenommen würde, sollte alles Vorgegan-

gene an sich selbst nichtig und vergeblich seyn. Sleidanus VII. p. 813. 

VIII. IX. ad an. 1543. Hortleder von denen Urs. des Teutsch. Krieg. 

III. 13. p. 688. Surius Comment. Rer. in Orbe gest. p. 204. Goldastus 

Polit. Reichs-Händel. p. 137. Reichs-Satz. P. II. p. 142. 230. Lünig 

Reichs-Archiu. Part. Spec. II. p. 910. Hofmann l. c. §. 5. p. 61. seqq. 

Spener l. c. §. 2. not. f. p. 132. seqq. Zwantzig Theatr. Praeced. II. 3. 

p. 26. seq. Pfeffinger ad Vitriarii Jus publ. II. 16. §. 5. p. 921. Bild-

erbeck l. c. §. 2. p. 201. 

Ob auch wohl gedachter Vertrag nicht so fort bestund, weil König Fer-

dinand der I. die Bestätigung derer verglichenen Stücke von seinem 

Bruder, Kayser Carln dem V. zu erlangen versäumte, so ward doch 

dieser Punct, Massen es einige Zeit hernach zum völligen Vergleiche 

gediehe, als ein bekanntes Reichs-Recht angenommen, und als aber 

Mahls die Wahl König Ferdinands des III. zu Regenspurg ohne vor-

hergängige besonderer Zusammenkunfft und Handlung derer Chur-

Fürsten nach Maintzischer Ansetzung vollzogen worden, hefftig da-

wider gesprochen, und wollten sonderlich die Cron Schweden und 

Franckreich den Punct des verletzten Herkommens und Reichs-Rechts 

lange nicht schwinden, noch ihre anmaßliche Nichtigkeit der Ferdi-

nandischen  
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Wahl fallen lassen. Hingegen sind die letzten beyden Königs-Wahlen 

Ferdinands des IV. und Josephi ordentlich und nach dem Herkommen 

vor sich gegangen; ob gleich von denen übrigen Ständen verschiede-

nes wegen ihres Beytrits eingewendet worden. Asterius Exam. Comit. 



 

 

Ratisbon. Limnaeus Jus publ. II. 15. §. 33. p. 167. ad Capit. Ferdi-

nandi I. Prooem. V. mit folgender Genehmhaltung §. 8. p. 426. seq. 

Londorp. Act. publ. Tom. IV. c. 89. p. 526. 606. Tom. V. p. 1077. Tom. 

VI. p. 916. Tom. VII. p. 39. XVI. p. 315. XVII. p. 16. seq. Pufendorff 

Rer. Suec. VIII. p. 272. IX. p. 307. XVII. §. 65. p. 599. Rer. Brandenb. 

III. §. 63. p. 193. Kevenhüller Annal. Ferdinand. T. XII. p. 1779. 

2264. Carpzow de Lege regia c. 11. Sect. 9. n. 25. Theatr. Europ. 

Tom. III. p. 733. T. XIII. p. 1102. Negotiations Secretes touchant la 

Paix de Münster. Tom. I. p. 404. Pfanner Inst. Pac. Westphal. II. §. 

12. p. 93. 158. 242. Hist. Comit. XI. §. 4. seqq. Adami Relat. Hist. de 

Pacificat Westphal. p. 132. 148. Von Herden Grundf. des H. R. R. 

III. p. 182. Von Franckenberg Europ. Herold Tom. I. p. 152. seqq. 

Auctor. omninosae Rerum Seriei p. 9. seq. Henning Meditat. Instrum. 

Pac. Specim. 6. p. 948. Leben und Thaten Josephs des Sieghafften. 

p. 217. seqq. Wagner Hist. Leopoldi M. II. p. 150. du Mont Corps 

diplomatique Tom. VII. P. II. p. 230. 241. Thucelius Austr. S. R. I. 

Coni. Ferrarius Beschr. der Wahl- und Crön. Solennitäten. Struv 

Syntagm. Jur. publ. 14. §. 3. von Ludewig ad A. B. 3. §. 21. p. 207. §. 

18. p. 185. Pfeffinger ad Vitr. Jus publ. I. 6. §. 5. p. 802. seq. 10. §. 

5. p. 921. Spener l. c. IV. 10. §. 2. not. f. p. 134. Hofmann l. c. 1. §. 

7. **** p. 94. seqq. §. 8. seqq. p. 96. seqq. Bilderbeck l. c. §. 2. p. 

204. 

Weiter leidet auch bey einer Römischen Könige-Wahl dieses seinen 

Abfall, daß ein Chur-Fürst bey einer Kayser-Wahl, ob er gleich nicht 

verschrieben worden, dennoch erscheinen muß, weil ihn die Reichs-

Satzung und sein Recht dazu erfordert; hier aber ieder ins besondere 

darzu beruffen werden muß, wo er anders nicht die Römische Königs-

Wahl anfechten, und vor ungültig erklären soll. Die Ursache ist, weil 

diese Wahl sonst leichte heimlich vollzogen, und ein oder anderen 

Chur-Fürst sein Recht geschmählert werden könnte. Eben deswegen 

drohete König Vladislaus in Böhmen nach der Wahl Maximilians des 

I. so gar mit Kriege, und konnte kaum durch die übrigen Chur-Fürsten 

und ihre ausgestellte Reuersalien wieder besänfftiget werden; da Böh-

men zu Mahl kein Priuilegium vor sich hatte, daß Niemand seine 

Wahl-Rechte im Teutschen Reiche bey Straffe 1000. Marck Silber an-

fechten sollte, welches aber auf diese Weise geschahe. Müller Reichs-

Tags-Theatr. VI. 36. §. 3. seq. Vitriarius Jur. publ. I. 6. §. 6. p. 804. 

Spener Teutsche Staats-Rechts-Lehre. l. c. §. 2. not. g. p. 134. 

Die Capitulation wird dem neuerwählten Könige so gleich bey der 

Wahl vorgelegt, und zum voraus von denen Chur-Fürsten darüber ge-

handelt. Denn man ward schon bey Kayser Ferdinanden dem I. ge-

wahr, daß man sich fast bey demselben die Schan-  
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tze verschlagen hatte, als man wartete, und ihm alsdenn erst eine Ca-

pitulation ansinnen wollte, da er die Kayserliche Würde schon ange-

treten hatte. Die Chur-Fürsten aber mögten vielleicht gedacht haben, 

daß ein Römischer König so bloß in des Kaysers Namen und an dessen 

Stelle regierte, sich bloß an die Kayserliche Capitulation binden 

müste, daß man also keiner neuen bedürffte. Doch dieser meynte er 

sey vorlängst ohne Bedingung erwählt und ihm das Regiment durch 

seines Bruders Einwilligung übergeben worden, deswegen er sich 

auch, wie einige melden, eine Capitulation anzunehmen gewegert ha-

ben soll. Es gab aber sein Glimpf und Großmuth denen Chur-Fürsten 

bald nach, und erhielt eine von der Carolinischen wenig unterschie-



 

 

dene. Josephus machte sich anheischig, sich bey dem Antrite seiner 

Regierung noch Mahls durch eine Verschreibung zu Fest-Haltung sei-

ner Capitulation zu bekennen, welches er auch leistete. Weil man nun 

in derer übrigen Römischen Könige Capitulationen nichts von einer 

Verschreibung bey dem Antrite ihres Regiments gedacht findet, so 

mag vielleicht bey dem letztern sein unmündiges Alter Schuld daran 

gewesen seyn. Spener l. c. §. 2. not. h. p. 135. seq. 

Über Haupt aber findet übrigens alles dasjenige bey dieser ausseror-

dentlichen Wahl Statt, was bey der ordentlichen Wahl eines Kaysers 

anzutreffen, ausser in einigen wenigen Stücken, darinnen sich nach 

derer Chur-Fürsten Ermässen einige Änderung antreffen lassen müs-

sen. Spener l. c. §. 2. p. 136. seq. 

Die Haltung der Wahl-Messe, Ablegung des Eides, Handlung in der 

Capelle u. d. g. m. sind, wie bey der Kayserlichen Wahl eingerichtet. 

Spener l. c. §. 3. p. 137. Meibomius de Rege Rom. §. 14. seq. Zwan-

tzig Theatr. Praeced. II. 3. 

Nur ist alsdenn, wenn der zu wählende Römische König des regieren-

den Römischen Kaysers Printz ist, wie sich fast bey denen meisten 

Römischen Königs-Wahlen, die Ferdinandische ausgenommen, ereig-

net hat, neben dem behörigen zeitigen Kayserlichen Vorwissen, auch 

ins besondere die Kayserliche Einwilligung zur Annahme und Voll-

führung der Wahl unumgänglich von Nöthen. Es erfordert auch die 

Capitulation selbst über Haupt eine Bitte, wegen der Einwilligung, 

wie wohl der Beysatz zugleich darinnen anzutreffen, daß man die 

Wahl auch ohne dieselbe vollziehen möge, wenn sie ohne erhebliche 

Ursachen, darüber Zweifels ohne die Chur-Fürsten zu erkennen ha-

ben, verwegert werden sollte. 

Sollte es also eines noch lebenden Kaysers Sohn seyn, der zum Römi-

schen Könige gewählet würde, und jener wollte wider Vermuthen 

seine Einwilligung nicht dazu geben, wie ehe dem zu Kayser Fried-

richs des IV. Zeiten, bey dessen Sohns Maximilian des I. Wahl anfäng-

lich so ein Zufall ereignete, so liesse es sich freylich schwehrlicher ins 

Werck richten. Denn da wird man dieses freylich ohne weiteres Nach-

sinnen, in Ansehung der väterlichen Gewalt, vor eine erhebliche Ur-

sache der ohne Kayserliche Einwilligung der vorzunehmenden Wahl 

desselben Printzen anzugeben haben. 

Gesetzt auch ein solcher Printz wäre nunmehr der väterlichen Gewalt 

entbunden, und hätte seine eige- 
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ne Hofhaltung, so könnte zwar dieses denen Chur-Fürsten, welche 

eine Römische Königs-Wahl vor nöthig hielten, keinen Eintrag thun, 

denselben zu erwählen, aber es würde doch auf dessen Seite die dem 

Vater schuldige Pflicht, diese Wahl anzunehmen im Wege stehen. 

Hingegen liesse sich dieses behaupten, wenn die Nothdurfft des 

Reichs einen Römischen König, und zwar eines noch lebenden Kay-

sers Printzen unumgänglich erforderte, denn da würde die voraus ge-

setzte Entledigung eines solchen von der väterlichen Gewalt alle 

Würckung verlieren, wo man ihm die auf ihn gefallene Wahl anzu-

nehmen absprechen wollte. Hofmann l. c. §. 7. seqq. p. 120. Spener 

l. c. §. 3. et not. b. p. 138. 140. seqq. 

Ob auch gleich die Kayserliche als Böhmischer Gesandte bey allen 

römischen Königs-Wahlen zugegen gewesen, hat man sich doch des 

Gebrauchs wegen, nicht bloß an der durch diesen Gesandten zugleich 

geschehenen Wahl und also gnugsam bezeugten väterlichen Einwilli-



 

 

gung begnügen lassen, sondern auch nach dem Herkommen die 

würckliche Erklärung der väterlichen Einwilligung verlanget. Pfeffin-

ger l. c. I. 6. §. 17. p. 832. Spener l. c. not. b. p. 140. 

Bey der Josephinischen Wahl, welcher, wie gedacht worden, als un-

mündig noch unter väterlicher Gewalt stund, hatte man noch im Con-

claui alles bereits beschlossen; Chur-Mayntz aber vermeldete, nach 

dem man die Räthe und Notarien wieder in das Gemach beschieden 

hatte, wie man sich zwar der Römischen Königs-Wahl versichert 

hätte; doch wäre hierbey aller Dings des Kaysers Gegenwart nothwen-

dig. Darauf eröffnete man zwar die Wahl im Conclaui vorläuffig, und 

befragte die Chur-Fürsten noch Mahls darum, befahl aber dieselbe bis 

auf des Kaysers Anwesen geheim zu halten.  

Nach der Ankunfft des neuerwählten Königs, wie auch bald darauf 

des Kaysers, welchen einige abgeordnete Räthe in das Conclaue erbe-

ten, und sämtliche Chur-Fürsten im Creutz-Gange empfangen hatten, 

ward dem letztern der Kayserliche Ornat und die Insignien in einem 

besondern Gemache angelegt, und darauf der Zug in das Conclaue ge-

wöhnlicher Weise vorgenommen. 

In diesem Zimmer setzte sich der Kayser neben dem Altar zur rechten 

Seite, oder, wie es sonst genannt wird, ad Cornu Euangelii, und stund 

der neu erwählte mit der Ungerischen Crone bedeckt und die übrigen 

Chur-Fürsten alle entdeckten Haupts vor dem Kayser. Darauf ward 

von Chur-Mayntz bey dem Kayser die Dancksagung wegen seiner 

Ankunfft abgestattet, und die auf seinen Printzen ausgeschlagene 

Wahl kund gethan, er auch zugleich im Namen derer Chur-Fürsten 

und Gesandten um seine Einwilligung dazu erbeten. Nach dem der 

Kayser seine Meynung erkläret, und der Neu-erwählte die Wahl ange-

nommen, wurden die Glückwünsche bey dem Kayser und Könige, so 

wohl von Chur-Mayntz als iedem Chur-Fürsten und Gesandten ins be-

sondere abgelegt, welche Wechselsweise Verpflichtungen und Glück-

wünsche in denen Wahl-Beschreibungen nachzusehen. Theatr. Eu-

rop. VII. ad an. 1653. Ludolff Contin. LIII. 2. §. 57. p. 323. Ferrarius 

de Elect. Josephi II. 2. 
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von Ludewig ad A. B. 2. p. 274. seq. Schweder Syntagm. Jur. publ. 

Part. Spec. I. 3. §. 8. Spener l. c. §. 3. p. 138. seqq. Zwantzig Theatr. 

Praeced. II. 3. p. 39. Meibomius de Rege Rom. §. 17. p. 13. seq. 

Pfeffinger l. c. p. 832. 

Nach abgelegtem Eyde wegen Festhaltung der Capitulation giengen 

der Kayser und König nebst denen Chur-Fürsten und Gesandten zum 

Altare, wo sich der Kayser auf den Thon neben den Altar niederließ, 

und die Erb-Ämter mit denen Insignien zur rechten Hand, die fünf He-

rolde aber vor sich stehen hatte. Mit dem Neu-erwählten, welcher vor 

dem Altar geführet, und auf denselben erhöhet ward, wurden die ge-

wöhnlichen Ceremonien vor die Hand genommen. Bey der Hervortre-

tung auf die höltzerne Bühne war der Kayser nebst dem Könige zuge-

gen, und wohnte nebst denen Chur-Fürsten und Gesandten der vom 

Maintzischen Dom-Dechante geschehenen Ausruffung sietzend bey. 

Nach verrichteten Wahl-Geschäffte aber nahm man den gewöhnlichen 

Zug über die mit farbigen Tuche belegte Brücke. Spener l. c. p. 141. 

seq. Zwantzig l. c. p. 39. Pfeffinger l. c. p. 832. 

Die übrigen dabey gewöhnlichen Gewohnheiten sind bey Zwantzigen 

l. c. II. 3 Meibomio l. c. §. 15. und unter dem Worte Kayser Tom. XV. 

p. 299. seq. auch an andern daselbst angeführten Stellen nachzusehen.  



 

 

Daß nun die Chur-Fürsten diese ausserordentliche Königs-Wahl so 

wohl als die ordentliche Kaysers-Wahl alleine verrichten, ist bekannt. 

Nur hat das Reich, weil die goldene Bulle von diesem ausserordentli-

chen Falle nichts erwehnt, mit der Zeit, wie vor gemeldet, auch einige 

Ansprache daran gemacht. Der scheinbare Vorwand bestund darin-

nen: die Römische Königs-Wahl würde in des Reichs Namen vorge-

nommen, es schiene aber nicht, daß durch die übergebene Wahl in 

diesem Falle der Vacantz, auch dieselbe denen Chur-Fürsten so völlig 

und frey zugestanden sey; es hätten also die gesammten Reichs-

Stände auf gemeinem Reichs-Tage die Frage, ob ein Römischer König 

zu wählen sey, aller Dings vorläuffig auszumachen. 

Man sollte dero Wegen nach dieser Meynung die Fragen: ob ein Rö-

mischer König und wer zu wählen stünde? ins künfftige von einander 

sondern, und die Erörterung der letzten denen Chur-Fürsten alleine, 

der erstern aber dem gesammten Reiche überlassen. Es mögte auch 

das Reich wohl schwehrlich einigen Anspruch an die Chur-Fürsten 

wegen der Römischen Königs-Wahl gemacht haben, wo nicht die 

Frage ob und wie weit diese Wahl dem Reiche vortheilhafft sey, so 

vielen Bedencklichkeiten unterworffen wäre.  

Der eine Staats-Nutzen, daß hierdurch die dem Reiche so gefährlichen 

Zwischen-Reiche vermieden würden, ward, wie aus Leibnitzen Cod. 

Diplomat. Prodr. n. 11. p. 9. Mant. II. n. 50. p. 261. seq. zu ersehen, 

so vorlängst erkannt. Man hätte auch deswegen das Vicariat gestifftet, 

damit man behörige Sicherheit haben könnte. Dazu zeigten die Fälle, 

wenn ein Kayser immer abwesend, oder durch Kranckheit unvermö-

gend worden, den unläugbaren Vortheil, den das Reich bey denen 

Römi-  
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schen Königs-Wahlen hätte, gar deutlich. 

Hingegen fehlte es auch nicht an gnugsam dagegen gemachten Ein-

würffen. Da hieß es, der Kayser könnte in jenen Fällen die Regierung 

denen ordentlichen Reichs-Vicarien anvertrauen, oder sich selbst ei-

nige ernennen. Durch die Königs-Wahlen entgehe denen Vicariats-

Rechten ein grosses, welche dadurch fast fruchtlos würden. Das Reich 

bekomme dadurch die Gestallt eines Erb-Reichs, und werde derer 

Chur-Fürsten Wahl-Recht gekräncket. Dem Reiche seye nach seiner 

Verfassung nicht mit zwey Häuptern gedient, sondern vielmehr ge-

schadet. Die Chur-Fürsten hätten also keine freye, sondern gezwun-

gene Wahl. Ob es auch gleich hiesse, dieselben mögten wider Willen 

und Einstimmung des regierenden Kaysers einen König erwählen, so 

sey es doch ein blosses Blend-Werck, und mit keinem Exempel be-

währet, da hingegen die Kayser, wie offenbar am Tage liege, meisten 

Theils mit seiner Bitte Statt eines Befehls bey denen Chur-Fürsten 

durchgedrungen. Hyppolitus à Lapide de Ratione Stat. II. Schweder 

Syntagm. Jur. Part. Spec. I. 3. §. 3. Spener l. c. §. 4. et not. b. Hof-

mann l. c. 2. §. 4. seqq. Bilderbeck l. c. §. 2. p. 204. seqq. Conring 

ad Lampadium III. 2. §. 14. p. 129. Limnaeus ad Capit. Maximil. II. 

Prooem. V. Nutzen, §. 1. p. 488. ad Capitulation Ferdinandi I. Proem. 

V. mit folgender Genehmhaltung. §. 37. p. 434. Pfeffinger ad Vitr. 

I. P. I. 10. §. 3. p. 919. seq. 

Gegen diese Sätze aber kann wieder eingewendet werden: die Regie-

rung in einem kurtzen Zwischen-Reiche gebe denen Vicarien mehr 

Mühe und Unkosten als Vortheile. Ist ein minderjähriger Printz er-

wählt, so kann denen Vicarien gelegentlich ein langes Vicariat zu 



 

 

wachsen. Dem freyen Wahl-Rechte, wird, da man gleich vor dem be-

hörigen Falle zur Wahl schreitet, nichts benommen. Die Gestallten der 

erblichen Regierung, welche bey dem Hause Österreich, zu walten 

scheinen, würde bereits so desselben Landes Regiment veranlassen 

müssen, ob gleich währender Zeit keine eintzige Römische Königs-

Wahl vorgekommen wäre. Sehen auch über das die Chur-Fürsten bey 

ihren Königs-Wahlen gar zu sehr auf den Kayser, so leidet doch dabey 

das Reich nicht das geringste; und endlich muß man doch einräumen, 

daß das Reich unangesehen einiger erheblichen Bedencken mehr 

wahrhafftigen Nutzen als beweislichen Schaden aus denen Römischen 

Königs-Wahlen ziehet. Limnaeus ad Capit. Maximil. II. l. c. Conring 

ad Lampadium l. c. Pfeffinger ad Vitriarium l. c. p. 920. Schweder 

l. c. Struv Syntagm. Jur. publ. 14. §. 5. Hertius Paroem. Jur. II. 1. §. 

3. Spener l. c. not. b. p. 146. seq. 

Weil aber doch in nicht wenigen Fällen der Nutzen und Nothwendig-

keit solcher Wahl bestriten werden konnte, so gab fast Chur-Sachsen 

und die übrigen Protestirenden bey Ferdinands des I. Königs-Wahl 

den ersten Anlaß zu Streitigkeiten. Man forderte anfänglich, daß keine 

Wahl geschehen könne, wo nicht alle Chur-Fürsten, und aus dem 

Fürstl. Collegio 6. Abgeordnete reifflich überlegt und beschlossen hät-

ten, ob und daß die Wahl dem Reiche würcklich nützlich und zuträg-  
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lich sey. Doch von denen Fürstlichen Beyständen wollte Ferdinand 

der I. durchaus nichts wissen. 

Bey denen Westphälischen Friedens-Handlungen kam es aufs neue 

vor. Die Frantzösischen und Schwedischen Gesandten wollten mit al-

ler Gewalt im Namen derer Reichs-Stände, daß diese Wahlen gar nicht 

mehr Statt hätten. Als man damit nicht fortkommen konte, begehrte 

man, daß künfftig keine solche Wahl vorgenommen werden sollte, wo 

nicht zuvor die Frage: Ob ein Römischer König zu wählen sey? auf 

dem Reichs-Tage ausgemacht wäre. So weit aber konnte man sich 

Chur-Fürstlicher Seits, bey noch so wenig bescheinigten Befugnisse 

derer übrigen Reichs-Stände, nicht einlassen. Die Kayserlichen Ge-

sandten selbst setzten sich mit äussersten Vermögen wider dieses An-

sinnen. Derowegen hieß es lediglich im Osnabrügischen Frieden 

Art. 8. §. 3. auf dem nächsten Reichs-Tage mit gemeiner Einwilligung 

derer Stände über eine Römischer Königs-Wahl gehandelt, und ein 

Schluß darinne gefaßt werden. 

Nahmen nun gleich die übrigen Stände dieses so an, als wenn ihnen 

würcklich ihr Anspruch von denen Chur-Fürsten eingeräumet worden 

wäre, und beredeten sich auch im 1652. Jahre auf dem Lüneburgi-

schen Creiß-Conuente, wie man das Werck nunmehro auf dem 

Reichs-Tage ferner zu treiben hätte, so liessen sich die Chur-Fürsten 

dessen ungeachtet im Besitze ihres hergebrachten Rechts nicht irren, 

sondern hatten noch gnugsame Gegen-Gründe, welche sie denen üb-

rigen entgegen setzen konnten. Sleidanus VIII. Pufendorff Rer. Suec. 

XIX. §. 111. Pfanner Hist. Pac. Westphal. II. §. 63. Lundorpius l. c. 

Tom. I. Lib. II. c. 1. Burgoldensis ad Jus publ. Disc. III. 4. Schweder 

l. c. §. 6. Pfeffinger ad Vitr. l. c. §. 6. Spener l. c. not. b. p. 147. seq. 

u. a. m. so bey Hofmannen angeführt werden. 

Die Stände konnten zwar darauf antragen, daß die Chur-Fürsten so 

bey denen älteren als neuern Römischen Königs-Wahlen den Vortheil 

und Nutzen des gesammten Reichs immer im Munde geführet, daß 

also nicht abzusehen wäre, warum es nicht auf des gesammten Reichs-



 

 

Ermässen ankommen sollte, ob würcklich ein anmaßlicher Reichs-

Vortheil oder Nutzen bey der vorhabenden Wahl anzutreffen; in dem 

solche Wahl gar zu sehr in die eigentliche Verfassung des gantzen 

Reichs einschlage: wohin auch die Nieder-Sächsische Creiß-Stände in 

ihrem Bedencken gestimmet. Theatr. Europ. VII. ad an. 1652. p. 306. 

Spener l. c. not. c. p. 148. 

Weil aber dennoch denen Chur-Fürsten gantz unumschränckte Wahl-

Rechte zustehen, die ihnen zwar ursprünglich von dem Reiche über-

lassen, doch aber dadurch völlig zugleich ihr eigen worden sind; die 

Chur-Fürsten über dieses bey der ordentlichen Wahl beyde obge-

dachte Fragen in ihrer Maße alleine ohne je Mahls gehabten Einspru-

che des Reichs zu untersuchen und zu entscheiden gehabt haben, die-

sem ferner alles widrige Einstreuen wenig entgegen stehet, sinte Mahl 

die G. B. der römischen Königs-Wahl gar nicht zuwider ist, als welche 

vielmehr in der Erklärung von denen Vacantz- und Erledigungs-Fäl-

len, die übrigen gesammten Wahl-Rechte stillschweigend bloß in  
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derer Chur-Fürsten Hände stellet; da zu dem der Westphälische Friede 

denen Ständen nichts zugesprochen, sondern nur die freundliche Ver-

nehmung dieser Streit-Sache auf dem Reichs-Tag verwiesen, welche 

die Chur-Fürsten mit Vorbehalt ihrer Rechte leichte haben geschehen 

lassen können. 

Hiernächst ist die so nöthige als thunliche Sonderung gedachter bey-

den Fragen leichter angezogen, als bewiesen, in dem die Ermässung 

des Reichs-Vortheils meistens auf die sichere Kundschafft der Person, 

welche gewählt werden soll, ankömmet, davon aber die Reichs-Stände 

unmöglich gewiß seyn können. Zu geschweigen, daß die Chur-Fürs-

ten, wenn die Erörterung der Frage, ob ein König zu wählen sey? auf 

derer Fürsten und Stände Ermässen ankommen sollte, sich Statt ihrer 

unabhangenden Wahl-Rechte nunmehro bloß mit denenselben nach 

derer Stände Gutachten richten müsten. 

Giebt man gleich zu, daß die Römische Königs-Wahl des Reichs-Vor-

theil mercklich anbetrifft, so folgt doch deshalben nicht, daß das Reich 

solches auch vorläuffig zu erörtern habe. Denn sonst könnten sich die 

Stände mit gleichem Vorwande in das Kayserliche Wahl-Geschäffte 

selbst einflechten, da Niemand läugnen wird, daß der Staats-Nutzen 

daselbst eben Falls bey der Wahl einer Person vor der andern alle Zeit 

gewaltig mit im Spiel seye. Titius Jur. publ. V. 8. §. 7. seq. Spener l. 

c. §. 4. et not. d. p. 148. seq. 

Es mögte sich denn so gestallteten Sachen nach derer Stände An-

spruch wohl schwehrlich haben rechtfertigen lassen, und es scheinet 

auch dieser Streit durch die Satzung der neuesten Kayserlichen Capi-

tulation, welche sich auf derer Chur- und Fürsten zu Regenspurg ge-

troffenen und vom Kayser bestättigten Vergleich bezühet, so gut als 

aus dem Grunde gehoben und geschlichtet. Vermöge dieser Satzung 

soll zwar die Wahl eines Römischen Königs nicht leichte mehr vorge-

nommen werden; fänden sich aber gleich wohl Fälle der nöthigen, be-

ständigen oder allzulangen Kayserlichen Abwesenheit, hohen Alters 

oder beharrlichen Unpäßlichkeit, wie auch eine anderweite hohe 

Nothdurfft, daran des Reichs Erhaltung und Wohlfahrt gelegen; so ist 

alsdenn die Wahl Rechts-beständiger Weise wohl vorzunehmen. 

In allen solchen Fällen aber weiß doch die Capitulation weiter nichts 

von derer Fürsten und Stände Erkenntniß, sondern es soll von denen 

Chur-Fürsten der goldenen Bulle auch ihrem vom Römischen Reiche 



 

 

tragenden Amt und Pflichten nach aller Dings frey und ungehindert in 

der Römischer Königs-Wahl verfahren werden. Die ins gemein be-

rührte hohe Nothdurfft aber haben allen Falls die Chur-Fürsten zu er-

wägen, sich unter ein ander darüber zu vernehmen, und eines ein-

müthigen Schlusses zu vereinigen, welches füglich nach dem Sinne 

der goldenen Bulle von denen meisten Stimmen zu verstehen ist, die 

so gut als die einmüthigen Stimmen zu achten. 

Denn ob man wohl auch in diesem Handel auf Seiten einiger Chur- 

und Fürsten nicht auf die Vielheit oder den mehrern Theil derer Stim-

men, wie bey der ordentlichen Kayser-Wahl, sondern auf die würck-

liche Einmüthigkeit aller  
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dererselbigen zusammen angetragen; so hat man doch darauf nicht ge-

achtet, sondern es bey der ein Mahl beliebten Ordnung bleiben lassen. 

Spener l. c. §. 4. et not. e. p. 149. seqq. Capit. Caroli VI. art. 3. Lu-

dolff. Contin. LIII. 2. §. 35. seq. p. 306. seq. von Herden Grund-Feste 

des H. R. R. III. 3. p. 213. Rechtliches Bedencken und Gegen-Be-

dencken wozu die gesammten Stände berechtiget etc. 1689. in Lu-

nigs Staats-Consil. II. p. 1517. in Lundorpii Act. publ. XVII. p. 16. 

seq. Faber Staats-Cantzley XXVII. Hofmann Comment. de Rege 

Rom. 1. §. 9. **** p. 106. seqq. §. ** p. 112. seqq. Schilter Jur. publ. 

I. 17. §. 3. seq. Muldener Praef. ad Capitul. Harm. Struv Syntagm. 

Jur. publ. 14. §. 4. Horn Jur. publ. 20. §. 4. Pfeffinger ad Vitriarii 

Jur. publ. I. 10. §. 1. p. 918. 

Was die hohe Nothdurfft daran des Reichs Erhaltung und Wohlfahrt 

gelegen, eigentlich sey, ist zu mehrern Mahlen, sehr bedencklich. 

Kayser Carl der IV. wuste wohl, so sehr er sich auch bey seines Sohns 

Wahl damit breit machte, selbige schwerlich zu rechtfertigen. So sehr 

auch Kayser Carl der V. des Reichs Nutzen bey der Wahl seines Bru-

ders anrühmte, so fand er doch sonderlich bey Chur-Sachsen und de-

nen Protestanten wenig Glauben. Bey der letzern Josephinischen 

Wahl aber fiel der Staats-Nutzen und Nothdurfft offenbahr in die Au-

gen. Die Crone Franckreich versuchte da Mahls auf mancherley Art, 

denen Chur-Fürsten den Dauphin aufzudringen. Wäre der Kayser Le-

opold also währender Kriegs-Läuffte mit Tode abgegangen, hätte die-

ses verschiedene gefährliche Neuerungen nach sich ziehen können. 

Pfeffinger ad Vitriarii Jus. publ. I. 6. §. 5. p. 802. Goldastus Polit. 

Reichs-Händel III. n. 5. p. 147. Spener l. c. §. 4. not. g. p. 153. seq. 

Die Crönung eines Römischer König geschicht auf eben die Weise, 

wie die Crönung eines Kaysers, und kan also Tom. VI. p. 1682. seq. 

unter Crönung nachgesehen werden. Es werden dabey gleichfalls die 

Ertz-Ämter verwaltet, die Insignien vorgetragen, eine gewisse Anzahl 

Ritter von ihm geschlagen u. d. g. m. 

In der Procession behält er den Rang unmittelbar neben und nach dem 

Kayser, und gieng König Joseph zwischen denen ihm folgenden Chur-

Fürsten Maintz und Cöln in der Mitten inne. Je doch wie die Reichs-

Insignien in solchem Falle, wenn der Kayser selber gegenwärtig ist, 

vornehmlich mit vor ihm hergetragen werden, so versteht sich von 

selbsten, daß als denn der Römische König keine besondere, sondern 

allein die gemeinschäfftliche, ihm iedoch eben Falls zu Ehren gerei-

chende Insignien-Vortragung annimt. 

Achen ist wie sonst auch hier der zur Crönung ordentlicher Weise be-

stimmte Ort. Das Geld und Crönungs-Müntze wird in des Königs Na-

men ausgeworffen, auch sein Bildniß und Namen darauf gepräget. 

https://d-nb.info/1280519452/34


 

 

Bey dem Crönungs-Mahle sollte nun wohl ein Römischer König nach 

dem Sinne der goldenen Bulle, wo diese anders einer solchen Königs-

Wahl gedacht hätte, besonders und etwas niedriger als der Kayser siet-

zen, welches  
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sich daraus schliessen lässet, da so gar der Kayserin Taffel drey 

Schuhe niedriger als des Kaysers Taffel stehen soll. Man liest aber in 

denen Crönungs-Geschichten mehrerer Römischen Könige, daß sie 

fast ieder Zeit mit dem Kayser an einer Taffel besonders gesessen und 

von denen Chur-Fürsten auch ieder, wie gewöhnlich, seine besondere 

Taffel gehabt habe. Meibomius de Rege Romanorum §. 19. seqq. p. 

15. seqq. Gottl. Adolph Freyh. von Seyffertitz Praesid. Maskov de 

Regali Imperialique Augustorum Germaniae Augustarumque Coro-

natione c. 1. seq. Spener l. c. §. 5. p. 153. seqq. 

Es ist auch kein Wunder, daß man bey der Crönung eben so wenig als 

bey der Wahl an sich selbst keinen Unterschied bemercket, und er 

gleiche Curialien als ein unmittelbar zur Kayserlichen Würden er-

wählter Fürst bekommt, weil er zum künfftigen gewissen Kayser er-

kohren, und so fort in der Crönung eingeweihet wird, ohne daß es ei-

ner neuen Crönung inskünfftige bedürffe, daß also diese Römische 

Königs-Wahl und Crönung in der künfftigen Würckung so gut als eine 

Kayserliche Wahl und Crönung und derowegen billig eine beqveme 

Gleichheit in Ceremonien eingeführet ist. 

Wäre die Römische Crönung noch im Gebrauche, so würde dieselbe 

vermuthlich in Ansehung des Römischen Königs noch ietzo bis auf 

die völlige Antretung der Kayserlichen Regierung müssen ausgesetzet 

bleiben. Also wollte der Pabst Henrichen den VI. so lange sein Vater 

Friedrich der I. regierte, in Rom durchaus nicht crönen, und die Ursa-

che, daß das Reich nicht zugleich zwey Kayser haben könnte, mögte 

vielleicht noch ietzo gültig bleiben, wie etwa schwerlich einem noch 

nicht in Teutschland gecrönten Kayser, der sich so lange, bis er gecrö-

net worden, nur Römischer König nennen lässet, ein anderer eigent-

lich so genannter Römischer König an die Seite gesetzet werden 

dürffte, damit sich nicht zwey Römische Könige zugleich im Reiche 

befänden. Denn es lässet sich gar wohl hören, daß das Reich nicht 

leichte zwey Häupter von einerley Würde und Namen vertragen möge, 

wovon sich darinnen einiges Herkommen dargestellet, daß man ge-

wöhnlich den bey des Vaters Leb-Zeiten erwählten König um einen 

Grad niedriger tituliret. Doch kan man bey dem allen kein gewisses 

und ausgemachtes Recht daraus erzwingen. Denn König Otte der II. 

ward noch bey seines Vaters Ottens des I. Leb-Zeiten zu Rom gecrö-

net, und auch wie gedacht, Coimperator oder Mit-Kayser genannt. 

Spener l. c. §. 4. et not. e. p. 157. seq. 

So bald aber ein Römischer Kayser mit Tode abgehet, tritt ein Römi-

scher König an dessen Stelle in die Regierung, und hebt sich nach dem 

alten Teutschen Sprüchworte nunmehro in den Sattel, dabey es keiner 

neuen Erklärung oder mehrern Solennität brauchet. Daß er die Regie-

rung so gleich nach dem Absterben des Kayser antrete, wird durch das 

Beispiel Kaysers Rudolphs des II. bestärckt. Denn in dem Augenbli-

cke, da das Ableben seines Vaters Kayser Maximilians des II. welcher 

auf dem Reichs-Tage zu Regenspurg Todes verfuhr, bekannt wurde, 

ward auch die  
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vor seinem Palaste hängende Taffel geändert, und an Statt Römische 

Königliche Majestät gesetzt Römische Kayserliche Majestät. Lim-

naeus ad Capitulat. Caroli V. art. 26. p. 268. Hertius Paroem. Jur. II. 

1. p. 589. Viquefort de l’Elect. 3. p. 115. Pauermeister de Jurisdict. 

II. 5. §. 3. Spener l. c. §. 6. et not. a. p. 158. 

Ob alle Römische Könige bey dem Antritte ihrer Kayserlichen Regie-

rung Reuersalien ausstellen müssen, wie Josephus, weil er bey seiner 

Wahl nicht mindig gewesen ist, gethan hat, kan man nicht sagen. Doch 

wollen einige Staats-Rechts-Lehrer, daß alle dazu verbunden wären. 

Daß Kayser Joseph sich vor dem 18. Jahre, wenn der Kayser eher 

stürbe keiner Regierung zum Nachtheile derer Vicarien zu unterziehen 

versprechen müssen, siehet Hertius l. c. vor eine Ausnahme der Regel 

an, da ein König dem Kayser unmittelbar folge. Es würde aber ge-

dachter König, da sich der Fall vor seinem 18. Jahre ereignet hätte, 

gleichwohl gefolget, und die Regierung nur von denen Vicarien in sei-

nem Namen geführt worden seyn; daß demnach die Ausnahme nur 

allen Falls die durch das mindere Alter auf eine Zeitlang gehinderte 

eigene Verwaltung der Regierung betroffen haben würde. 

Es nimmt aber der nunmehro die Regirung antretende Römische Kö-

nig, oder vielmehr der so gleich nach dem Ableben des vorigen Kay-

sers aufs neue bestätigte Kayser die Lehns-Pflichten und Huldigung 

von denen Reichs-Ständen und Städten an. Denn diese alle haben bis 

dahin in keinen als nur allgemeinen Pflichten gegen den Römischen 

König gestanden, welche ihnen insgemein bey der Crönung vorgehal-

ten, und von ihnen übernommen werden. Also werden bey der Crö-

nung eines Königs die anwesenden Chur- und Fürsten auch übrige 

Umstehende gefraget, ob sie diesem Fürsten unterthänig seyn, das 

Reich getreulich stärcken, und seinen Geboten und Verboten gewärtig 

seyn wollen, worauf die gewürige Erklärung erfolget. Kayser Maxi-

milianen dem ersten huldigte die Stadt Aachen noch als Römischer 

König; doch gieng alles nur noch aufs zukünfftige. So auch derglei-

chen mit andern Römischen Königen geschehen seyn sollte, wird man 

es gleichfalls nicht anders auslegen können. Müller Reichs-Tags The-

atr. I. 4. p. 37. 45. Spener l. c. §. 6. p. 158. seq. Bilderbeck l. c. §. 3. 

p. 207. 

Hingegen steht ein Römischer König, so lange der Kayser selbst noch 

das Regiment führet, in der genauesten Verbindlichkeit, sich der Re-

gierung auf keine Weise anzumassen; und waltet auch kein Zweifel, 

wenn sich ein Römischer König einen Eingriff zu thun wagte, daß hier 

das Vernichtigungs Mittel Statt fände; zugeschweigen, daß ein regie-

render Kayser gar wohl das angethanene Unrecht zu ahnden befugt 

seyn würde. Spener l. c. §. 6. p. 159. seq. 

Untersucht man denn ferner die einem Römischen Könige zustehende 

Rechte, so ist nächst der gewissen Regierungs-Folge wohl die höchste 

Achtbarkeit nach dem Kayser im gantzen Reiche sein Haupt-Recht. 

Zieht man ausser dem aber auch dieses in Betrachtung, daß er dem 

regierenden Kayser zum Beystande erwählet wird, so findet 
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man freylich mehrere. Sonst hat er auch als blosser Römischer König 

so wenig eigentliche Gerechtsame, die die Regierung angehen, als ei-

gene Rechte, den Fall ausgenommen, wenn ihm der Kayser bey sei-

nem Abwesen einen Theil seiner Gerechtsamen auftrüge. Denn sol-



 

 

cher Gestallt hätte er sich dererselbigen nicht als ein Römischer Kö-

nig, sondern als ein von dem Kayser bestellter Vicarius anzumassen. 

Solcher Gestallt sind die Reichs-Abschiede zu verstehen, welche Kö-

nig Ferdinanden dem I. bey Leb-Zeiten seines Bruders Kayser Carls 

des V. unterschiedener Rechte Versehung zusprechen. Er verliehe 

würcklich Standes-Erhöhungen und Freyheiten, bestätigte hohe Schu-

len, erklärte schuldige Personen in die Acht, und entnahm sie dersel-

bigen wiederum. Alles aber geschahe von ihm, in so ferne er von dem 

Kayser seinem Bruder hierzu Vollmacht hatte. Diesem ward er auf 

sein eigenes Ansuchen als Römischer König zum Beystande beyge-

fügt. Bey so gestalteten Sachen hieß er auch nach dem Kayser das 

Oberste Reichs-Haupt und verordnete, wie gedacht, mit dessen Bewil-

ligung, einiges aus Römisch-Kayserlicher aber auch zugleich König-

licher Macht und Vollkommenheit, schrieb so wohl sich als dem Kay-

ser ein hohes Amt zu, verwies die gesammten Stände auf die beyden 

schuldige Pflicht, ließ auch Reichs-Tage ausschreiben, und im Felde 

vor sich so wohl als vor seinem Bruder die Reichs-Fahne flügen u. w. 

d. g. m. Reichs-Abschied zu Speier 1542. §. 24. 102. 124. zu 

Augspurg 1555. §. 43. 65. 67. 141. zu Regenspurg 1557. §. 1. Leh-

mann Speier Chron. V. 86. Pfeffinger ad Vitr. Jus publ. I. 10. §. 6. p. 

923. seq. Spener l. c. §. 6. et not. g. p. 161. seqq. Hofmann l. c. 2. §. 

11. p. 123. seqq. 

Diese Ausübung derer Regierungs-Rechte hat auch vielen Staats-

Rechts-Lehrern so erheblich geschienen, daß sie kein Bedencken ge-

tragen, dem Römischen Könige, wenigstens da der Kayser abwesend 

oder sonst sich der Regierung anzunehmen verhindert wäre, so gar ei-

gene Gewalt und Rechte zuzusprechen, darunter Reinking de Regim. 

Sec. et eccl. Lib. I. cl. 3. c. 14. §. 47. Schütz Jur. publ. Vol. I. Exercit. 

V. th. 3. p. 305. Sixtinus de Regalibus I. 4. §. 9. Lyncker de Rege 

Roman. ad Boeclerum Notit. Imp. IV. 2. p. 69. und Limnaeus ad Ca-

pitulat. Ferdinandi I. art. 2. voc. auch vor uns selbst p. 471. ad Capit. 

Rudolphi II. art. 32. v. von Kayserl. Maj. p. 528. Jur. publ. II. 15. §. 

34. p. 107. zu zählen sind. Pfeffinger ad Vitr. Jus publ. I. 10. §. 6. p. 

922. seqq. Auctor des Teutschen Reichs-Staats l. c. bey Bilderbecken 

p. 205. seqq. Spener l. c. §. 6. et Not. g. p. 163. seq. 

Es ist aber gleich wohl viel zu milde, daß man vorhergehenden Texten 

derer Reichs-Abschiede die Erklärung einer eigenen Macht und Re-

gierungs-Rechte beylegen wollte, in dem sich höchstens nicht anders 

als von eigentlichen Regierungs-Rechten, die doch, so lange der Kay-

ser lebt, nicht eigen sind, auslegen lassen, und findet also bey Ferdi-

nanden dem I. schon eine leichte Ausnahme ausser der Regel Statt. 

Sein Bruder mogte ihm so viele Gerechtsame übergeben als ihm selbst 

beliebte. 
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Denn das Reich einem Kayser nicht wegert denen Vicarien gelegent-

lich das Regiment aufzutragen, so mißbilligte es noch weniger, daß 

dessen gewissen Nachfolger die Regierung überlassen ward. Wenn 

man auch ferner erwäget, mit dem Könige die Regierung nicht so wohl 

als Könige, sondern als Statthalter zu gefallen, so hat man auch nicht 

ein Mahl nöthig, auf eine Ausnahme der Regel anzutragen, welche 

hingegen zu behaupten wäre, so ihm als Könige von dem Reiche durch 

die Chur-Fürsten, welche bey seiner Wahl nur auf die Nachfolge des 

Kayser gesehen hatten, nach Mahls einige Regierung aufgetragen 

wäre. Spener l. c. not. g. p. 164. 



 

 

Diese Ausnahme fände auch um so viel mehr Statt, wenn die Chur 

Fürsten wider des Kaysers Willen dem Reiche zum besten gleich An-

fangs einen Römischen König solcher Gestallt gewählet hätten, daß er 

so gleich selbst der Regierung vorstünde. Davon trifft man kein eint-

ziges Beyspiel an. Denn die Erwählung derer sonst bekannten Gegen-

Kayser Rudolphs aus Schwaben, Hermanns aus Lützelburg, Heinrichs 

aus Thüringen, sollte mehr eine völlige Absetzung derer Kayser be-

deuten; dahingegen, so ein Fall heute zu Tage dahin gereichen würde, 

daß man die Schmach der Kayserlichen Absetzung vermiede, und 

doch dem Reiche mit einer sorgfältigen Regierung riethe, denn auch 

solche Weise hätte er allerdings eigene Rechte, weil er in der Absicht 

gewählet worden wäre, daß so gleich des Kaysers Regierung durch 

ihn aufgehoben, oder gemäßíget würdet. 

Auf solche Weise aber würde es zu einer völligen Dyarchie ausschla-

gen, dazu noch das Teutsche Reich nie Mahls grosse Lust bezeigt hat. 

Einen Schein der Doppel-Regierung gewann es, wie wohl in gantz an-

dern Umständen, da Philipp und Otte der IV. von zwey Partheyen zu 

Kaysern erwählet wurden. Kayser Ludewig der Fromme, und Lotha-

rius, Otte der I. und II. waren in guter Maße auch zwey Reichs-Häup-

ter, doch aber nicht auf vorangezeigte Weise, da es fast ohne Zweifel 

völlig eine zweyfache Regierung seyn würde. Ob es auch wohl etwas 

Ausserordentliches wäre, so führt doch Hertius Paroem. Jur. II. 1. §. 

6. p. 523. aus Lingelshemi Epist. MSCt. ad Bongarsium 1612. den Fall 

an, da die Chur-Fürsten, als sie Matthiam erwählt gehabt, dergleichen 

in Sinn gefast hatten. Spener l. c. §. 6. not f. p. 161. 

Es bleibt demnach dabey, daß ein Römischer König ordentlicher 

Weise, als König keine Regierungs-Rechte habe. Diese Meinung wird 

auch vom Hertio Paroem. Jur. G. II. 1. §. 9. Carpzoven de Lege regia 

c. 11. Sect. 3. seq. Rumelino ad A. B. III. Diss. 2. §. 6. Mylero in Addit. 

Boeclero Notit. Imp. IV. 2. Struven. Syntagm. Jur. publ. 14. §. 6. Titio 

Jur. publ. V. 8. §. 21. Hofmannen de Rege Romanorum p. 125. Lim-

naeo ad Capit. Ferdinandi I. Prooem. p. 471. seq. ad Capit. Maximil. 

II. Pr. p. 488. ad Capit. Rudolphi II. Art. 32. p. 588. Jur. publ. Add. 

Tom. II. Lib. II. c. 15. p. 84. seq. der ie doch so voll widerwärtiger 

Erklärungen ist, daß er denen von der gegenseitigen Meinung beyge-

zehlet wird, dem Auctore des Teutschen Reichs-Staats 

  S. 635 
 König 1262 

l. c. so jedoch einige Rechte bey Kayserlichen Abwesen ausgenom-

men wissen will, Pfeffingern l. c. p. 925. seq. Jac. Gthofredo Diatr. 

de Jure Praecedentiae 1. th. 4. und Spenern l. c. §. 6. not. h. p. 164. 

seq. bestätiget. 

So irret hierinnen gar nichts, daß der Römische König das Reichs-

Haupt heist, denn dieses ist er in Ansehung der höchsten Achtbarkeit 

im Reiche, und so viel die Gewalt selbst betrifft in Hoffnung. Es ist 

daher in den Reichs-Abschieden etwas Gemeines, daß sich König Fer-

dinand der I. auf Kayserlichen Befehl und Begehren bezogen. Daß er 

sich aber auch offt neben dem Kayser gesetzt, und die Rechte, ob 

gleich seltener, auch in seinem eigenen Namen versehen wissen wol-

len, ist nicht zu läugnen. 

Zur Ursache giebt Limnaeus ad Capit. Ferdinandi l. c. dieses an, daß 

es vielleicht vornehmlich denen Schmalcadischen Bundes-Genossen 

zum Verdrusse geschehen, als welche dem Römischen König, so 

lange der Kayser leben, und anwesend seyn würde, lediglich alle 

Macht abgesprochen, und gewollt hätten, daß auch im Abwesen des 



 

 

Kaysers alles alleine in dessen Namen und Vollmacht geschehen 

müste. Der Kayser habe also vermuthlich, wie er wohl thun mögen, 

seinem Bruder die Macht gegeben, sich zugleich kühnlich auf eigene 

Gewalt zu beruffen. Es ist also auch, wie Titius l. c. §. 29. erinnert, 

desto weniger auf einige bedenckliche Formeln derer Reichs-Ab-

schiede zu sehen, wenn diese ungleiche Absichten dabey in Acht ge-

nommen werden. Redet der König von seinen Ständen, und denen ihm 

schuldigen Pflichten, so giebt die Ehrfurcht vor das künfftige Reichs-

Haupte, und der Kayserliche Befehl die beste Auslegung. 

Reichs-Tage wurden vom Könige nicht ohne Kayserlichen Befehl 

ausgeschrieben, und wegen des übrigen brach aller Orten des Kaysers 

aufgetragene Vollmacht aus dem Sinne derer Reichs-Satzungen selber 

hervor. Da sich denn der König in Achts- Kriegs- und andern Fällen 

der Kayserlichen Hoheit annahm, konnte es keine eigene Macht und 

Gewalt bedeuten; welcher ohne das völlig entgegen stehet, daß der 

Kayser zu mehrern Mahlen seine eigene Commission verordnet, wel-

che ohne, oder auch neben Ferdinanden dem I. denen Reichs-Ge-

schäfften nach ihrer Instruction obgelegen. Dieses beweist auch die an 

den König ausgestellte Vollmacht, als der Kayser im Jahre 1556. nach 

Spanien reisete, worauf sich der König Ferdinand der I. in der Cam-

mer-Gerichts-Ordnung Prooem. § 1. und P. I. Tit. 1. §. 3. berufft. 

Reichs-Absch. zu Speyer 1542. §. 3. zu Regenspurg 1551. §. 1. zu 

Augspurg 1555. §. 4. zu Nürnberg 1542. zu Worms 1542. Prol. et 

§. 1. Goldastus Constit. Im. Tom. I. p. 576. seq. Hertius l. c. p. 596. 

Spener l. c. not. h. p. 165. seq. 

Ob nun wohl einige bey Anzühung einiger Rechte, so ein Römischer 

König auszuüben befugt sey, ausdrücklich gedencken, es sey nur von 

dem Falle, wenn der Kayser abwesend sey, zu verstehen, so scheint 

doch die Untersuchung, wie weit ein Römischer König bey des Kay-

sers Abwesen einigen Anspruch auf die Regierung haben könne, 

nöthig zu seyn. Stellet man hier  
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eine Vergleichung zwischen dem Römischen König und Vicarien zu 

Zeiten des Interregni an, so ist es bedencklich. Will man ihm das 

Recht hohe Würden zu ertheilen noch völliger zueignen, und zühet 

dabey das Exempel von Österreich, an, als dem dergleichen Freyheit 

verliehen worden, so ist noch nichts aufzuweisen, daß der Römische 

König gleicher Gestallt als König dergleichen erlanget habe. 

Bezühet man sich auf den Riterschlag bey einer Königlichen Crönung, 

der ordentlicher Weise von dem Könige verrichtet werde, und 

nothwendig eine Standes-Erhöhung bedeute, so sucht Titius l. c. §. 30. 

eine besondere Kayserliche Delegation, womit so gleich das eigene 

Recht auch in diesem Falle hinsincket; und ist also von denen Crö-

nungs-Sollemnien, und darinne vorgestellten Rechten, gar kein Schluß 

auf würckliche Gerechtsame, so einem Könige daher zuzusprechen 

seyn, zu machen. Zwar spricht Pfeffinger ad Vitriar. l. c. III. 6. §. 3. 

p. 590. seq. das Recht der Standes-Erhöhung der Majestät zu, welche 

einem Römischer Könige durch die Wahl würcklich angediehen sey: 

Doch müsse man von diesem Rechte keinen Schluß auf andere Ma-

jestäts-Rechte machen, als welchen ein König durch die Capitulation 

aufs bündigste abgesagt habe. 

Der Satz von der Standes-Erhöhung wird dadurch bestätiget: daß 

1.) der Reichs-Abschied, 1548. §. 66. hiervon zeugte, 



 

 

2.) die Capitulationen Ferdinandi III. Art. 46. seq. Ferdinandi IV. 

Art. 44. seq. Josephi Art. 43. das Maß, in welchem der König dieses 

Recht gebrauchen solle, vorgeschrieben würde, 

3.) der König bey seiner Crönung Riter schlüge, die in höhern Range, 

als der gemeine Adel stünden, 

4.) die Exempel von verliehenen Freyherrlichen und adelichen

Würden von König Ferdinanden dem I. angeführet werden könnten, 

5.) Keiner bisher ein Kayserlich Priuilegium vorzubringen gewüst, 

darinnen dem Römischen Könige die Standes-Erhöhung besonders er-

laubet worden wäre, 

6.) bey zutretendem Ansehen vieler Rechts-Lehrer an dem eigenen 

Königlichen Gerechtsam der erblichen Standes-Erhöhung weiter kein 

Zweifel übrig bleibe. 

Dagegen aber dienen folgende Einwendungen: Die aus der Wahl eines 

Römischen Königs entspringende Majestät, sey zwar wohl in guter 

Masse richtig; aber habe doch dabey so viele Bedencken, daß es 

schwer falle, etwas festes darauf zu bauen. Wenn aus derselben das 

Recht der Standes-Erhöhung entspringen sollte, so wäre nicht abzuse-

hen, warum man ihm nicht auf gleiche Weise die übrigen Kayserli-

chen Gerechtsame zusprechen dürffe. Die Ausübungen der Standes 

Erhöhungen von Ferdinanden dem I. seyen auf gleiche Weise, als des-

sen Ausübung derer übrigen Majestäts-Rechte anzunehmen. Der Ri-

ter-Schlag bey der Crönung habe hier gleichfalls wenig zu sagen. Die 

Worte der Capitulation, wegen der Standes-Erhöhung, verfügten, wie 

es damit dereinst, so ein Römischer König würcklich Kayser würde, 

gehalten werden sollte. 

König Ferdinands allgemeine Vollmacht wäre statt eines Priuilegii 

anzusehen gewesen, und da man auch nach ihm keine Probe angeben 

könnte, daß ein anderer Römischer König ie Mahls 
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Grafen, Baronen, oder Edelleude gemacht, so dürffte man sich den 

Mangel eines Kayserlichen Priuilegii nicht befremden lassen. Endlich 

verdiene derer Rechts-Lehrer Ansehen keine weitere Achtbarkeit, als 

in so ferne ihre Sätze in denen Reichs-Gesetzen, oder Herkommen, 

oder der vernünfftigen Analogie und Gleichheit gegründet wären. 

Spener l. c. not. i. k. p. 166. seqq. 

Will man denn von einem dem Römischen König zuständigen Rechte 

reden, welches er aus Kayserlicher Vollmacht versiehet, so ist dieses 

kaum zu entschuldigen, in dem derjenige, so ein Recht aus eigener 

Macht versiehet, doch einen Vorzug vor dem behält, der auß willkühr-

licher Auftretung dazu befugt wird. Spener l. c. §. 6. p. 166. seq. 

Hat nun also der Römische König, als König, keine Regierungs-

Rechte, so hat er auch in solchem Stande nichts, als weitläufftige 

Pflichten gegen das Reich auf sich, und liegt ihm also weder ein 

Schutz des Reichs, noch Erhaltung gemeiner Reichs-Rechte, u.s.w. 

ob. Denn die Regierungs-Rechte und Pflichten sind aufs genaueste mit 

einander verbunden, und wer jene besitzet, ist nach der Teutschen 

Reichs-Verfassung so fort auch zu diesen angewiesen. Titius l. c. V. 

8. §. 21. Spener l. c. §. 7. p. 169. seq. 

Es zeigen sich daher auch die ordentlichen Reichs-Vicarien währen-

dem Vicariats in gleicher Verbündlichkeit gegen das Reich, als der 

Kayser, und haben sich in gleicher Maß, als wenn sie selbst die neu-

este Capitulation beschworen hätten, darnach zu richten. Es waltet 



 

 

deswegen auch kein Zweifel, daß sich ein Römischer König in dem 

Falle, da er sich aus Auftragung des Kaysers der Regierung würcklich 

annehme, auch so fort seiner bereits beschwornen Pflichten zu erin-

nern haben würde. 

Es scheinet über dieses, daß die neueste Capitulation, wenn sie die 

Wahl eines Römischen Königes, da dem Kayser, wegen hohen Alter, 

oder beharrlichen Unbäßlichkeit, der Regierung weiter vorzustehen 

untüchtig wäre, genehm hält, zugleich die Gelegenheit anzeige, da der 

Römische König dem Ansehen nach vom Kayser, und vielleicht auch 

zum Theile vom Reiche, zur Regierung bevollmächtiget werden 

könne. Spener l. c. §. 7. p. 169. 

Daß in solchen Fällen der König seine Gewalt nicht vom Kayser, son-

dern vom Reiche haben, wollen Schweder Syntagm. Jur. Part. Spec. 

3. §. 8. und Horn Jur. publ. 20. §. 8. welche sich auf viele Reichs-

Abschiede bey der Ferdinandinischen Königs-Würde beziehen, wo-

rinnen ihnen auch Carls des V. eigene Bekenntnisse in denen Urkun-

den bey Goldasto Constitut. Imp. Tom. I. p. 56. seq. gönnstig scheinen. 

Dem allen ungeachtet aber kan man doch dem Kayser hierinnen seine 

Macht nicht nicht absprechen, in dem die Chur-Fürsten den König nur 

der künfftigen Nachfolge wegen wählen, und das Reich zwar wohl zu 

frieden ist, daß der künfftige Nachfolger in Fällen des Kayserlichen 

Abwesens oder Unvermögens, die Regierung führe, aber doch hierin-

nen dem Kayser gantz und gar nicht vorschreibe. Dem Kayser ist also 

zwar die Wahl benommen, einen erwählten Könige die Nachfolge zu 

entziehen, aber nicht Zeit seines Abwesens die Regierung  
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demselben entweder gäntzlich zu wegern, oder nach Belieben einzu-

schräncken und willkührlich einzurichten. Damit reimt sich alles, was 

Carl der V. vorgegeben, gar wohl.  

Ist ein König von einem Kayser zum Beystande erwählet, und dieser, 

ohne seinen Willen anders zu erklären, verreiset, so verstehet sich 

wohl unläugbar, daß dem Könige unter der Zeit die Regierung zu-

stehe. In dessen hat er keinen gegründeten Anspruch, weil er gewärtig 

seyn muß, daß der Kayser eine andere Anordnung treffe, der er or-

dentlicher Weise nicht mit Rechte widersprechen darff oder kann. In 

so ferne stehen seine und derer ordentlichen Vicarien-Rechte in eini-

ger Gleichheit. Denn diese können es gleich Falls nicht hindern, wenn 

der Kayser bey seinem Abwesen andere Reichs-Verweser bestellen 

will. Spener l. c. §. 7. et not. c. d. p. 469. seq. 

Doch ist hier wieder der gantz besondere Umstand auszunehmen, 

wenn das Reich einen Römischen König völlig an des Kaysers Stelle 

hätte treten heissen, da dieser etwa in eine gefährliche Kranckheit, 

durch welche er gantz und gar das Regement weiter zu führen untüch-

tig würde, gefallen wäre; sinte Mahl er also würcklich und in der That 

selbst Kayser seyn würde, ob er sich gleich des Kayserl. Namens bis 

auf endlichen Abgang des Kaysers noch zu äussern hättte. Und in sol-

chen Fällen hätte er sich denn auch nothwendig derer dahin gehörigen 

Pflichten zu unterzühen. Spener l. c. §. 7. p. 171. seq. 

Ob aber wohl ordentlicher Weise einem Römischen Könige weder ei-

gentliche Regierungs-Rechte noch auch besondere Pflichten zustehen 

und obliegen, so hat er doch wegen seiner Wahl und Erhebung im Rei-

che und sonsten nach dem Kayser die höchsten Vorzüge zu genüssen. 

Spener l. c. §. 8. p. 173. Auctor des Teutschen Reichs-Staats §. 4. p. 

207. 



 

 

Darunter gehört denn, wie offte gedacht worden, daß er nebst dem 

Kayser des Reichs-Haupt genannt wird. Pfeffinger ad Vitriarii Jus 

publ. I. 10. §. 6. 923. 925. III. 6 §. 1. p. 576. Auctor des Teutschen 

Reichs-Staats und Spener ll. cc.  

Weiter liegt am Tage, wie ihm die mächtigsten Reichs-Fürsten nach 

dem beständigen Reichs-Herkommen mit Ehr-furcht begegnen, und 

die Reichs-Städte, so er in dieselbigen komme mit Übergebung derer 

Schlüssel, Reichung derer Praesente, u. s. w. auf gleiche Art als dem 

Kayser selbst dienen. Müller Reichs-Tags-Theatr. I. 4. p. 32. Auctor 

Coronat. Maximil. I. p. 31. seq. Spener l. c. §. 8. not. a. p. 173. seq. 

Er bekommt vor allen Ständen, auch so gar denen Chur-Fürsten, wenn 

sie gleich Könige sind, ohne Wieder-Rede den Rang. In der Päbstli-

chen Capelle ist ihm der Rang unmittelbar nach dem Kayser und noch 

vor dem Könige in Franckreich angewiesen. So haben auch des Rö-

mischen Königs Maximilians des I. Gesandten vor denen Frantzösi-

schen bey denen Burgundischen Tractaten den Vorzug genommen, 

und auch bekommen, und als sich der ietzige Kayser als Spanischer 

König zu Wien befand hat er nie Mahls vor dem Römischen Könige 

Josepho den Rang begeret oder erhalten. 

Was aber da Mahls vorgegangen, als der Römische König selben trac-

tiret hat, da er dem Könige in Spa- 
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nien zugleich die Ober-Stelle gegeben, ist etwas ausserordentliches, 

und kan von andern, denen das dermahlige Ceremoniel besser bekannt 

ist, genauer untersucht werden. 

Man weiß auch nie Mahls, daß es mit einem Könige darüber zu Strei-

tigkeiten gekommen als mit Franckreich. Doch dieses hat sich gegen 

das vorgedachte Päbstliche Cerimoniel mit nichts verwahret, sondern 

stillschweigend eingelassen. Dasjenige hingegen, was bey denen Bur-

gundischen Tractaten vorgegangen, zu entschuldigen, mögte viel-

leicht dieser eintzige Einwand übrig seyn, daß König Carl in Franck-

reich den Römischen König als seinen Schwieger-Vater tractiret, und 

ihm Patrem genennet. 

Unter dessen ist im Jahre 1533. auf dem Reichs-Tage am ersten ein 

Rang-Streit gegen Ferdinands des ersten Gesandten erreget worden, 

wodurch beyde Machten wegen des Ranges sehr eifersüchtig worden, 

und an einander gerathen, auch ieder Theil seine Vertheidiger erhal-

ten. Andler Constitut. Imp. Tit. Kayser. Zwantzig Theatr. Praeced. 

I. p. 3. c. 7. p. 23. Faber Staats-Cantzley VIII. 8. 1. p. 541. Wiquefort 

l’Ambassad. I. p. 728. Müller Reichs-Tags-Theatr. I. 13. p. 100. Bel-

lai Hist. IV. Spener l. c. §. 8. not. b. p. 176. Auctor des Teutschen 

Reichs-St. §. 4. p. 207. seq. Pfeffinger l. c. III. 6. §. 3. p. 588. 

Des Römischen Königs Parthey nehmen Antonius Quetta Consil. I. 

Goldastus de Maioratu I. 17. §. 7. Dan. Otto Jur. publ. 15. p. 529. 

Crusius Praeeminentia III. 3. §. 11. seqq. p. 405. Schütz Jur. publ. 

Vol. I. Exercit. V. th. 4. litt. e p. 310. Limnaeus Jur. publ. II. 15. §. 44. 

p. 169. Tom. V. Addit. p. 90. Besoldus Diss. de Praecendentia. et Ses-

sionis Praerogatiua 2. §. 5. Cocceii Prudent. Jur. publ. 8. §. 27. p. 

174. Schilter Institut. Jur. publ. Tom. I. Lib. I. Tit. 17. §. 5. p. 183. 

Nitzschius ad Capitulat. Josephi 5. §. 1. v. 3. p. 66. Multzius Corp. 

Jur. publ. 10. §. 4. v. 13. p. 125. Schweder Introduct. Jur. publ. Part. 

spec. Sect. 1. c. 3. §. 10. p. 278. Zwantzig Theatr. Praeced. I. 7. p. 23. 

Zschackwitz Einl. zum Jure publ. c. 5. qu. 15. p. 239. Der Auctor des 



 

 

Teutschen Reichs-Staats l. c. Spener l. c. §. 8. Pfeffinger ad Vitr. Jus 

publ. III. 6. §. 3. p. 588. Meibomius de Rege Rom. §. 22. u. a. m. 

Die Gründe worauf sie fussen sind: 

1.) Der Römische König sey der unstreitige Nachfolger des Kaysers. 

2.) Sey zwischen ihm und dem Kayser in Ansehung der Würde ein 

geringer oder gar kein Unterschied, welches letztere sich aus vorher-

gehenden widerleget. 

3.) Wäre er im Abwesen oder bey Verhinderung des Kaysers, in glei-

chen wenn derselbe dem Regimente übel vorstünde, aus eigener 

Macht, vermöge seiner Wahl befugt, die Regierung zu versehen, wel-

cher Meynung Carpzov de Lege Regia c. 11. Sect. 5. §. 3. 4. 8. 10. 12. 

p. 284. Crusius de Praeeminentia III. 3. §. 11. p. 305. Schönborn 

Polit. V. 19. Bechmann in A. B. Exercit. II. §. 29. Mylerus ad Rume-

linum in eamd. P. III. Diss. II. §. 6. p. 703. Rhetius Institut. Jur. publ. 

I. 4. §. 57. p. 173. Schilter Instit. Jur. publ. Tom. I. Tit. 17. §. 5. p. 

183. Nitzschius ad Capitul. Josephi 5. §. 3. seq. p. 66. seqq. Horn Jur. 

publ. 20. §. 8. p. 184. Struv Syntagm. Jur. publ. Diss. XIV. §. 6. p. 

292. Bru- 
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nemann Jur. publ. II. 6. §. 7. p. 64. Münchmayr Jur. publ. I. 8. p. 

156. u. a. m. beygethan sind; da hingegen dieses, wie vorher mehr als 

ein Mahl gedacht worden, etwas ausserordentliches und eigentlich 

eine Ausnahm von der Regel ist; sinte Mahl ein Römischer König nur 

eigentlich darum gewählet wird, daß man einen gewissen Nachfolger 

des Kaysers habe, und ordentlicher Weise gar keiner eigentlichen und 

noch weniger eigenen Rechte mächtig ist, als die ihm der Kayser ver-

stattet, welcher Meinung auch Arumaeus Jur. publ. Vol. III. Disc. 1. 

th. 7. Gylmannus Symphorem. Cameral. P. III. vot. 8. in Caussa Nord-

hausen contra Rotenburg p. 56. Pauermeister de Jurisdictione Impe-

rii Romani II. 5. §. 8. p. 611. Stephani de Jurisdictione I. 2. §. 54. 

Zollner de Elect. Reg. Rom. in Disput. Basil. Vol. IV. th. 21. litt. e. 

Reinh. König Theatr. Polit. I. 24. §. 12. Wurmser Jur. publ. Exercit. 

III. qu. 3. §. 104. Dan. Otto Jur. publ. 15. p. 530. 532. Rumelinus ad 

A. B. P. III Diss. II. th. 6. p. 700. Mylerus Addit. p. 701. Carpzov l. c. 

§. 15. 20. seqq. p. 285. Fritsch de Imperiali primariarum Precum Jure 

3. §. 4. p. 406. Cocceii Prudent. Jur. publ. p. 174. seq. 8. §. 27. seq. 

Nitzschius ad Capit. Josephi 5. §. 3. p. 66. Titius Jur. publ. V. 8. §. 

21. seqq. p. 581. Zschackwitz Einl. zum Jure publ. II. 5. qu. 12. seq. 

p. 237. u. a. m. beytreten.  

4.) Werde er bloß durch die Capitulation gehindert, daß er nicht bey 

Leb-Zeiten und Gegenwart des Kaysers Theil an der Regirung nehme; 

wie wohl hierinnen nicht nur die Capitulation, sondern auch das Her-

kommen gegen ihn ist. 

5.) Bestätige er derer Chur-Fürsten, welche zum Theile würcklich Kö-

nige, überhaupt aber auch Königen gleich zu schätzen wären und derer 

übrigen Stände Freyheiten; davon ie doch, wie es anzunehmen sey, 

gleich Falls schon gedacht worden. 

6.) Werde er von allen den Kayser ausgenommen mit dem Majestäts-

Titel beleget. 

7.) Sprächen auch alle Bücher, so von dem Ceremoniel handelten, vor 

ihn. 

Die gegenseitige Meynung, so andern Königen den Rang zuspricht, 

behaupten Theodorus Godofredi de la Préséance des Roys de France 



 

 

sur les Roys d’Espagne Jacobi Godofredi de Jure Praecedentiae P. I. 

c. 1. th. 12. Carpzov Diss. Feud. VIII. Titius Specim. Jur. publ. V. 8. 

Mariana de Re publ. Hisp. XXV. 12. Limnaeus Jur. publ. II. 15. n. 43. 

Ihre Gründe sind folgende: 

1.) In einem Reiche könne es nicht zwey höchste Häupter geben, und 

sich daher der Römische König gantz und gar nicht so eine Gewalt 

zueignen, als der Kayser; davon auch schon im vorhergehenden zu-

länglich gehandelt worden. 

2.) Könne ein regierender König nimmermehr einem Könige in Hoff-

nung und der den blossen Namen führe weichen. 

3.) Fänden sich alte Nachrichten, daß bisweilen Römische Könige de-

nen Königen in Franckreich ohne Bedencken gewichen wären. 

4.) Bezeuge Thomas Campegius de Auct. Sacr. Concil. 16. und Au-

berius de Prééminence des Roys de France, ou, de leur Préseance sur 

l’Empereur II. p. 146. daß auf dem Tridentinischen Concilio die 

Schrifft an den König von Franckreich eher verlesen worden sey, als 

die an den Römischen König. 

5.) Bleibe doch ein starcker Unterschied zwischen einer fremden auf-

getragenen und 
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eigenen Gerichtsbarkeit, wenn sich auch ein Römischer König der-

gleichen, wie Ferdinand der I. gethan hätte, unterzühen sollte. 

6.) Hätte sich Kayser Carl der IV. selber beschieden, daß einem Rö-

mischen Könige der Rang nach dem Könige in Franckreich gebühre, 

und hätte daher im Jahre 1378. als er mit seinem Sohne Wenceslao zu 

Paris gewesen, willig nachgegeben, daß der König in Franckreich den 

Vortrit behalten. 

7.) Folge aus dem vorhergedachten der Satz, daß zwischen einem Rö-

mischen Könige und andern Cron-Printzen, dergleichen in Spanien 

der Printz von Asturien, in England der Printz von Wallis und in 

Franckreich der Dauphin sey, gar kein Unterschied walte, und der Rö-

mische König dem Kayser im Römischen Reiche eben so folge, als 

jene ihren Vätern in ihrem Erb-Reichen; deswegen denn auch ein Rö-

mischer König eben so wenig befugt sey, den Rang vor andern würck-

lich regierenden Königen zu fordern, als jene.  

Auf diese Einwürffe wird geantwortet. 

1.) Obgleich zwey Reichs-Häupter in gleicher Macht und Gewalt bey 

dem Teutschen Reiche etwas ungewöhnliches, so sey es doch an sich 

selbst falsch, daß es dergleichen gar nicht gäbe, wie aus verschiedenen 

Exempeln bey Goldasto Constitut. Imper. I. p. 151. 154. II. 15. Au-

entino Annal. Boior. IV. 9. §. 37. p. 346. auch aus andern vorange-

führten Stellen mit Otten dem I. und II. zu ersehen. So mache auch die 

Subordination nicht, daß der Subordinatus in Ansehung der dritten 

Person einen geringern Rang habe. 

2.) Sey ein Römischer König gar nicht ein König in Hoffnung, son-

dern werde als ein gewisser künfftiger Kayser erwählet, und würcklich 

gecrönet, habe auch nächst demselben die höchsten Vorzüge und im 

Abfalle von der ordentlichen Regel mehr Mahlen würcklich regiert. 

3) Würden die Frantzosen, wenn sich alte ihnen so gönnstige Nach-

richten fänden, dieselbe ans Tage Licht gebracht, und nicht so lange 

damit zurück gehalten haben. 



 

 

4) Wären die Briefe auf dem Concilio in solcher Ordnung verlesen 

und beantwortet worden, wie sie angekommen, ohne daß daher Je-

manden an seiner Würde sollte Nachtheil zugefüget worden seyn. 

5) Könnte man gerne einräumen, daß sich ein König von Franckreich 

in Ansehung seiner Gewalt und Macht gewaltig von dem Römischen 

Könige unterscheide; alleine dieses würde auch, wenn man zugleich 

seine ungemessene Regierung in Erwegung zöge, gegen den Kayser 

selbst anzuführen seyn; da er nun diesem willig wiche, so läge am 

Tage, daß man die Vorzüge derer grossen Herren nicht eben nach ihrer 

Gewalt abzumessen pflege. 

6) Aus dem Exempel Wenceslai könne gar nichts gemachet werden. 

Denn zu geschweigen, daß noch erst die Wahrheit desselbigen, was 

Wilhelmi Nancii Continuator und Spondonus Tom. I. Contin. Annal. 

Baronii ad an. 1378. §. 3. davon meldeten, zu untersuchen wäre, so 

würde doch, wenn sichs auch zehn Mahl befände, daraus wenig zu 

machen seyn, wenn man Kayser Carls des IV.  über grosse Liebe ge-

gen den König in Franckreich, und Wenceslai Jugend und Ehrerbie-

tung gegen den Blutsverwandten König betrachtete. 

7) Sey endlich die Vergleichung mit einem Cron-Printzen in diesem 

Falle 
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gantz und gar nichts nütze, sinte Mahl derer keiner, anderer Vorzüge 

eines Römischen Königs nicht zu gedencken, weder gecrönt worden 

wäre, noch den Titel Majestät, der doch dem Römischen Könige, so 

gut als andern, ja , wenn man auf die Gewohnheiten des Römischen 

Reichs sähe, noch vor denenselben gebührte, empfangen hätte. So zei-

gen auch die stillschweigende Verträge anderer Staaten gegen das 

Reich und dessen Haupt den Beweis des Widerspruchs. Zwantzig l. 

c. I. 7. p. 23. seq. Auctor des Teutschen Reichs-Staats. l. c. §. 4. p. 

207. seq. Pfeffinger ad Vitriarii Jus publ. III. 6. §. 3. p. 588. seq. Spe-

ner l. c. §. 8. not. c. d. e. p. 176. seqq. 

Es wird auch dem Römischen Könige der Titel Semper Augustus, 

oder, wie es in der Teutschen Reichs Schreib-Art gewöhnlich ist: Al-

lezeit Mehrer des Reichs beygeleget, wiewohl sich ehe dem die Kay-

ser in so ferne von denen Römischen Königen unterschieden, daß 

diese nur bloß den Titel Augustus, oder Mehrer des Reichs, ohne 

Beysatz Allezeit bekämen. Diploma Frid. II. bey Frehero Tom. I. p. 

165. Diploma Henrici bey Lehmannen V. 86. Epist. Wenceslai ad 

Papam bey Leibnitzen Cod.  Dilomat. Mantiss. II. n. 50. Diploma 

Maximil. I. bey Müllern im Reichs-Tags-Theatro I. 1. p. 15. Reichs-

Tags-Absch. zu Speier 1542. Prooem. zu Nürnberg 1542. Prooem. 

zu Augspurg 1555. und 1557. Prooem. Cammer-Gerichts-Ordn. 

1555. Prooem. Eckstorm Chron. Walckenred. p. 135. Leuckfeld An-

tiqq. Walckenred. 13. p. 196. Blanckenburg. p. 94. Poeldgens. 12. §. 

3. p. 44. Pfeffinger ad Vitriarii Jus publ. I. 4. §. 3. p. 301. III. 6. §. 10. 

p. 593. Spener l. c. §. 8. et not. f. p. 179. 

Weiter bekommt er den Titel König in Germanien. Denn so bald die-

ser mit dem Römischen Titel vereinbaret ward, und so viel bedeuten 

sollte, daß keiner als der Teutsche erwählte König der Römischen Ho-

heit mächtig sey, ward er auch, so bald er üblich, so fort dem Römi-

schen Könige zugleich mit dem Kayser zugeeignet. Spener l. c. p. 

179. 

Weiter erhält ein Römischer König fast alle Titel, welche dem Kayser 

beygelegt werden, den Titel Unüberwindlichst ausgenommen, wel-



 

 

chen man noch bey keinem antrifft: Hingegen ist der Titel Serenis-

simus Princeps ac Dominus, beyden im Lateinischen gemein, wie 

wohl man ie doch den Kayser Unterschieds wegen auch Gloriosis-

simum beygenannt findet. Kaysers Carls des IV. Urkunden nennen sei-

nen Sohn selbst Serenissimum Principem Dominum, Kayser Carl der 

V. aber nannte seinen Bruder serenissimum et potentissimum Prin-

cipem. 

Im Teutschen unterscheiden sich die Titel zum Theil viel besser. Die 

Urkunden von Maximilians des I. Wahl schreiben den Kayser Aller-

durchlauchtigst, Großmächtigst, Allergnädigst; Gleiche Praedi-

cate, das letzte ausgenommen, legt der König selbst seinem Vater bey. 

Dieser giebt ihm hingegen den Titel Durchlauchtiger Fürst, auch 

Durchlauchtigst. Die Chur-Fürsten nennen ihn Durchlauchtigster, 

Großmächtigster Fürst, Gnädigster Herr. Da aber heute zu Tage 

die weltlichen Chur-Fürsten selbst Durchlauchtigste heissen, ist wohl 

zu glauben, daß der Römische König eben Falls, wie  
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der Kayser, von denen Chur- und Fürsten Allerdurchlauchtigster zu 

nennen stünde. Wie wohl wie kann der Kayser den Römischen König 

nunmehro den Titel nach von denen Chur-Fürsten unterscheiden, da 

er diese laut der Capitulation gleich Falls Durchlauchtigste, und die 

Könige unter ihnen Großmächtigste zu nennen hat. Limnaeus ad Ca-

pitulat. Maximil. II. art. 18. p. 502. Leibnitz Cod. Diplomat. Mantiss. 

II. p. 262. seq. Müller Reichs-Tags-Theatr. I. 1. p. 13. seq. Capitulat. 

Caroli VI. Art. 3. Spener l. c. §. 8. not. g. p. 179. seq. 

Von dem Kayser empfängt der Römische König weiter den Titel Ew. 

Liebden; er aber nennet den Kayser seinen Herrn und Sr. Majestät, 

doch wohl mit dem Beysatze und Sr. Liebden. Kayser Friedrich der 

IV. (III.) schrieb seinen Sohn Maximilianen den I. Durchlauchtiger 

Fürst und lieber Sohn, Ew. Liebden. In der Urkunde an die Chur-

Fürsten hingegen hieß es: Dem Durchlauchtigsten Fürsten, Unsern 

Lieben Sohn, und gab also der Kayser dem Könige gegen die Chur-

Fürsten einen höhern Titel, als wenn er an ihn selbst schrieb. 

Der König aber schrieb dem Kayser Allerdurchlauchtigster, Groß-

mächtigster Fürst, unser lieber Herr und Vater etc. Ew. Liebden 

etc. Im Ausschreiben an die Chur-Fürsten nennte der König den Kay-

ser noch vermischt Sr. Kayserl. Gnaden wie auch Sr. Kayserlichen 

Majestät. Zu Carl des V. Zeiten aber war es gewöhnlich, daß sich Fer-

dinand der I. von dem Kayser nicht anders als mit dem Praedicate, 

Ihrer Kayserlichen Majestät, oder Ihrer Liebden und Kayserli-

chen Majestät erklärte, wovon viele Zeugnisse in denen Reichs-Ab-

schieden und Capitulationen anzutreffen. Pfeffinger ad Vitriarii Jus 

publ. III. 9. §. 6. p. 925. seq. Spener l. c. IV. 10. §. 8. not. h. p. 180. 

Von allen andern Hohen und Niedrigen bekommt der König den un-

streitigen Majestäts-Titel und die Teutsche Reichs-Cantzley selbst, 

welche sich bekannter Massen andern Königen solchen Titel zuzu-

schreiben weigert, trägt kein Bedencken, einen Römischen König be-

ständig Majestät zu nennen. Reichs-Abschied zu Worms 1535. 

Proem. zu Augspurg 1555. §. 66. zu Worms 1564. §. 5. Pfeffinger 

ad Vitr. l. c. p. 922. seq. Müller l. c. 13. p. 99. 15. p. 106. 19. p. 120. 

seq. 23. p. 159. seq. Cuspinianus Austr. p. 27. Spener l. c. et not. i. p. 

180. seq. 

Das gewöhnliche Wapen eines Römischen Königs ist zwar der 

Reichs-Adler, aber doch nur mit einem Kopfe. Und ob er wohl hierin-



 

 

nen, wie in dem eigentlichen Kayserlichen Titel, wieder in etwas von 

dem regierenden Kayser unterschieden ist, so wird doch hierdurch 

dessen übrigen auf gleiche Art überkommenen Vorzügen nicht das ge-

ringste entzogen. In dessen mangelt es noch gar sehr an eigentlicher 

Nachricht, wie und wenn es zum Unterschiede des Königlichen Wa-

pens von dem Kayserlichen gelanget seye; in dem man vor Wenceslai 

Zeiten den Adler kaum besonders als ein Wapen, sondern als ein Bild 

neben oder bey dem auf dem Throne sietzenden Kayser vorstellte. Un-

ter Wenceslao wird hernach am ersten der Adler mit zwey Köpfen im 

Siegel vorgestellet, und nachge- 
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hends müste allen Falls der Gebrauch aufgekommen seyn, daß ein zu 

Rom gecrönter Kayser den Adler mit zwey Köpfen und der Kayser 

Crone, ein noch nicht daselbst gecrönter aber den Adler mit einem 

Kopfe und der Königlichen Crone im Wapen geführet hätte. Dieses 

hat man auch ob wohl die Römische Crönung abgegangen und das in 

einem Zwischen-Reiche erwählte Reichs-Haupt, so fort den zwey-

köpfigen Adler zum Wapen angenommen, dabey gelassen, daß ein so-

genannter Römischer König nur den einköpfigen gebrauchen soll. 

Ob sich nun ein Römischer Kayser, der bis zu seiner Crönung bloß 

den Titel eines Römischen Königes führet, auf so kurtzer Zeit ein be-

sonder Insiegel deswegen verfertigen lassen, stehet noch zu untersu-

chen, sinte Mahl die Crönung bald nach der Wahl erfolget, und sichs 

also mit der Änderung im Titel leichte gegeben, aber nicht reimen will, 

daß man auf so kurtze Zeit unnöthiger Weise zweyerley Reichs-Siegel 

verfertigt hätte. Es scheinet auch nicht, daß die eigentlich sogenannten 

Römischen Könige, welche bey Leb-Zeiten eines Kaysers erwählt 

werden, sich dergleichen leichte haben verfertigen lassen. 

Daß Ferdinand der I. wegen derer vielen unter seinem Namen und In-

siegel auszufertigenden Sachen, dergleichen gehabt haben möge, 

scheinet aus dem Reichs-Abschiede zu Speier 1542. §. 143. zu 

Nürnberg 1542. §. 44. zu Augspurg 1555. §. 143. zu erhellen, weil 

aber Ferdinand der III. und IV. Rudolph der IV. Maximilian der II. und 

Josephus dergleichen Sachen als Römische Könige nicht auszuferti-

gen gehabt haben, so läßt man es dahin gestellet seyn, ob sie gleich 

Falls, wie jener, eigene Siegel gehabt haben. 

Bey denen Crönungen aber, da der Ertz-Cantzler dem Könige die In-

siegel vorträgt, ist es wohl alle Mahl, wie bey Maximilians des I. Crö-

nung, geschehen, daß man die Kayserliche und Reichs-Insiegel ge-

braucht hat, wie bey Müllern l. c. 4. p. 41. 43. zu sehen. Man findet 

in dessen von dem Wapen mit dem Adler Nachricht bey Heineccio de 

vett. Germ. Sigill. I. 9. §. 58. seq. p. 107. Tab. IX. n. 1. seq. And. Matt-

hai de Nobil. IV. 17. p. 1078. seq. Wecken Beschr. Dreßden 5. p. 23. 

Schützen Jur. publ. Exercit. V. th. 4. Litt. h. p. 312. Limnaeo ad Capit. 

Ferdinandi I. Prooem. §. 1. p. 441. ad Capitul. Maximil. II. Art. 18. 

§. 58. p. 502. Jur. publ. II. 15. §. 40. p. 170. Frehero ad Petrum ab 

Andlo II. 5. Carpzoven de Lege regia Germ. c. 11. Sect. 4. § 14. p. 

282. Schwedern Introduct. Jur. publ. Part. Spec. Sect. 1. c. 3. §. 9. p. 

275. Dan. Otten Jur. publ. 15. n. 530. Mylero ad Rumelinum A. B. 

P. I. Diss. II. th. 9. p. 56. Casio de Republ. Rom. VII. 6. Schiltern 

Institut. Jur. publ. I. 17. §. 5. p. 184. Multzio Corp. Jur. publ. P. II. c. 

25. §. 5. p. 773. Hornen Jur. publ. 20. §. 7. p. 184. Struven Syntagm. 

Jur. publ. Diss. XIV. §. 6. p. 292. Brunnemannen Jur. publ. II. 6. qu. 



 

 

10. p. 65. Pfeffingern ad Vitr. I. 20. §. 7. p. 927. III. 6. §. 9. p. 593. 

und Spenern l. c. §. 8. et not. k. p. 150. seqq. 

Es ist auch ferner gar leicht zu zweifeln, ob an einem Römischen Kö-

nige die Majestät beleidigt werden könne. Denn da ausser Streit ist, 

daß dieses Laster, so gar wider die Reichs-Vicarien und Chur-Fürsten 

begangen werden könne, 
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so fällt es desto weniger bedencklich, denjenigen als einen Majestät-

Schänder anzusehen, der wider das Reichs-Haupt, ob es gleich noch 

keine würckliche Regierung führt, gefrevelt hätte, sinte Mahl das 

Reich, in dem es durch die Wahl und Crönung desselben zum Reichs-

Haupte, die Majestät an ihm ein Mahl auf bündigste erkennet, zugleich 

wollen muß, daß sie von allen auf solche Weise angesehen und vor 

unverletzlich gehalten werden. Reinking de Regim. Sec. et eccl. Lib. 

I. Cl. 3. c. 14. §. 68. Lyncker de Rege Romanorum. Horn Jur. publ. 

20. §. 9. Spener l. c. §. 8. et not. l. p. 182. seq. 

Ist nun gleich der Unterschied eines Römischen Königs und Kaysers 

im vorhergehenden deutlich gnug angezeiget; in dem ein Kayser das 

würckliche und selbst regierende Reichs-Haupt, ein Römischer König 

hingegen eben Falls ein wahres Reichs-Haupt, aber nur in Hoffnung 

der künfftigen Würcklichkeit ist; so wird doch nicht undienlich seyn, 

mit Spenern l. c. §. 9. not. a. p. 183. seqq. aus Limnaeo ad Capit. 

Maximil. II. Art. 18. p. 496. seqq. Pfeffingern ad Vitr. Jus publ. I. 10. 

§. 6. p. 329. seqq. III. 6. §. 3. p. 577. seqq. und andern dahin gehörigen 

mehr, anzuführen, worinnen ein Römischer König mit dem Kayser 

übereinkomme oder sich von ihm unterscheide, auch zugleich die da-

bey gemachten Erinnerungen beyzufügen.  

Die Übereinstimmung des Königs mit dem Kayser zeigt sich also 

1.) wegen der gleichen Art der Erhebung, nehmlich der Wahl, 

2.) daß solche Wahl bey der Seits von denen Chur-Fürsten alleine ge-

schicht, 

3.) daß Franckfurt bey beeden der ordentliche Wahl-Ort ist. 

4) [1] 

5.) Daß dem Römischen Könige so wohl als dem Kayser das Reich 

und dessen Wohlfahrt anbefohlen wird; dabey ie doch der Unterschied 

in Ansehung der gegenwärtigen Würcklichkeit, welche dem Kayser 

alleine, und in Ansehung der zukünfftigen Würcklichkeit, welche 

nach der Regel dem Römischen Könige bloß ohne weitere Folge zu-

stehet, in Acht zu nehmen. 

6.) Daß die Capitulation von beyden gleich nach der Wahl, beschwo-

ren wird, wobey ie doch dasjenige, was nur gesagt worden, in Absicht 

auf die Würckung eben Falls Statt findet. 

7.) Daß der Crönungs-Ort und die Crönung, bey beyden nicht unter-

schieden sind. 

8.) Daß die Crönungs-Gebräuche fast durchgängig übereinstimmen. 

9.) Die Ordnung derer Taffeln bey dem Crönungs-Mahle nicht geän-

dert ist; wobey Limnaei Streit mit Schützio, ob die goldene Bulle da-

von Verfügung thut, nichts auf sich hat. 

10.) Daß der Majestäts-Titel beyden nach dem Reichs-Stilo zustehe. 

11.) Daß dieses auch von dem Titel Semper Augustus zu sagen. 

12.) Daß beyde Reichs-Häupter hiessen. Hier verstehet ein ieder gar 

leichte, daß die Beschaffenheit eines Reichs-Haupts bloß das Reich 

[1] Bearb.: Zählung fehlt in Vor-
lage 



 

 

und die Stände, nicht aber den Kayser selbst mit angehe. Denn diesen 

nennet der König seinen Herrn, und ist also in Ansehung dessen mehr 

ein Reichs-Glied als Reichs-Haupt. Es wird also der Römische König 

gar füglich ein Caput quiescens, oder ruhendes, ein Kayser aber ein 

Caput vigilans oder wachendes Haupt genannt, welches der Reichs-

Abschied zu Speier 1570. §. 24. zu Re- 

S. 641 
1273 König 

genspurg 1567. §. 42. bestätiget. Trüge auch gleich ein Kayser dem 

Könige die Regierung auf, so wäre er doch erst nach dem Kayser das 

oberste Reichs-Haupt. 

13.) Das beyde der Christlichen Kirche Advocaten und Schutz-Herren 

sind. Es scheinet aber, daß diese Pflicht mit denen übrigen bey Leb-

Zeiten eines regierenden Kaysers gleich Falls ruhe. 

14.) Daß der Gebrauch der goldenen Bulle dem Könige eben so wohl 

als dem Kayser frey stehe. Heute zu Tage aber mögte dieses wohl ei-

nem Römischen Könige schwerlich, ohne Kayserliche Vollmacht, zu-

stehen. Denn die Worte in Ferdinandi III. Capitulation Art. 46. die 

goldene Bulle, als ein uraltes Insigne eines regierenden Kaysers oder 

Königs scheinen durch regirend anzudeuten, was allen Falls vor ein 

König die goldene Bulle brauchen möge; und es ist nicht zu läugnen, 

daß sich würcklich vor Zeiten ein noch nicht zu Rom gecrönter Kayser 

der goldenen Bulle enthalten, und bloß des Insigels bedienet habe. 

Wie wohl die veränderten Umstände haben gemacht, daß jetzo ein 

Kayser, oder ein an dessen Stelle regierender König, ohne Bedencken 

die goldene Bulle an denen Urkunden brauchet. 

15.) Daß das Encaustum gleichmäßig von ihm gebraucht wird. Doch 

dieses hat nach denen heutigen Umständen nichts auf sich, und ist 

auch noch nicht erwiesen, daß der Römische König dessen berechtiget 

wäre. 

16.) Daß das Reichs-Pannier im Felde vor ihm so wohl, als vor dem 

Kayser flüget, welches man, als ein Zeichen der Königlichen Würdig-

keit erkennen, oder davor halten muß, daß vormahls dem Könige vom 

Kayser aufgetragen gewesen, einem Kriegs-Heer vorzustehen. 

17.) Daß er eben so gut, wie der Kayser, bey der Crönung Riter 

schlage; 

18.) auch aller Standes-Erhöhungen mächtig sey; wobey man sich im 

vorhergehenden Raths erhohlen kann, wie dieses angenommen wer-

den müsse. 

19.) Daß er die Erkenntniß über Reichs-Lehen, welche einem Theile 

gäntzlich und endlich abgesprochen werden sollen, habe. Doch hier-

innen kann heutiges Tages nicht ein Mahl ein Kayser mehr frey ver-

fahren, geschweige denn ein König.  

Es taugen auch diese und mehrere folgende Vergleichungen deswegen 

nicht, weil ein Römischer König, der vorgezeigten Regel nach, nicht 

aus eigenem Rechte, sondern vermöge Kayserlicher Vollmacht der-

gleichen vermag. Will man aber den König mit dem Kayser in gewisse 

Vergleichung setzen, so muß es solche Stücke betreffen, die des Kö-

nigs eigene Beschaffenheit, nicht aber des Kaysers Vollmacht anbe-

langen, weil gegen Theils des Vergleichens kein Ende noch Nutzen 

seyn würde, da ein Kayser dem Könige gelegentlich alle Regierungs-

Rechte auftragen dürffte.  

20.) Daß der Römische König in einerley Befugniß mit dem Kayser 

hohe Schulen stifften und privilegiren mögte, doch hier gilt, ob es 



 

 

gleich viele behaupten, und mit der hohen Schule zu Jena, welche 

Kayser Ferdinand der I. noch als Römischer König mit Freyheiten ver-

sehen hat, bestätigen, eben dasselbe, was schon offte erinnert worden. 

Dahin gehört auch 

21.) daß er Reichs-Tage ausschreibe. 

22.) Die Reichs-Abschiede mit sei- 
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nem Insiegel bestätige. 

23.) [1] Gesetze ausgehen lasse, und deren Festhaltung anbefehle, und 

dieses 

24.) in Königlicher Macht und Vollkommenheit; ja 

25.) bey der Kayserlichen Majestät des Römischen Königs, und des 

Reichs schwehren Ungnade; wobey auch 

26.) Sr. Kayserlichen Majestät, und des Römischen Königs ernstliche 

Meynung angeführet wird. 

27.) Daß er mit dem Banne oder Acht drohe und bestraffe; 

28.) daß er solchen Bann gelegentlich wieder zuruck halte. 

29.) Daß er die Reichs-Acht in Geld-Straffe verwandele; 

30.) die Schuldigen derselbigen derselbigen Reichs-Acht völlig ent-

binde. 

31.) Reichs-Steuren ausschreibe. Doch das letztere hätte füglich weg-

bleiben mögen, da die Kayserliche Regierung in dergleichen Majes-

täts-Rechten selbst der Massen in Schrancken stehet, daß alle Hand-

lung davon mißlich und bedencklich fället. Was aber das anbelanget, 

daß ein Römischer König, 

32.) gleich wie der Kayser die Chur-Fürsten Neven und Oheim, die 

Reichs-Fürsten und Stände aber seine und des Reichs-Unterthanen 

nenne, hat seine Richtigkeit, und ist viel mehr von denen dem Römi-

schen Könige billich zugelegten Vorzügen, als aus der Capitulation 

herzuleiten, weil man sonst kühnlich alle Kayserliche Rechte hieher 

ziehen könnte.  

Bey demjenigen, worinnen sich der Kayser von dem Könige unter-

scheidet, findet so vieles Bedencken nicht statt, Dieser Unterschied 

aber bestehet darinnen 

1.) [1] Der Kayserliche Titel unterscheidet beyde von einander. Denn 

ob wohl ehe Mahls der Titel und bey beyden, so der Kayser noch nicht 

zu Rom gecrönt war, nur Königlich seyn konnte, so ist doch dieses, so 

viel des regierenden Kaysers Titel anlangt, jetzo verschwunden.  

2.) Die Art und Zeit der Wahl eines Königs und Kaysers ist offenbar 

unterschieden. Denn jener wird im Zwischen-Reich erwählt, dieser 

aber bey stehender Regierung. 

3.) Man wählt den Kayser, um das Zwischen-Reich zu verkürtzen; 

diesen, um dasselbige gar zu vermeiden. Denn der Kayser soll die Re-

gierung so fort in eigener Gewalt antreten, aber nicht der König, wel-

cher gelegentlich in des Kaysers Namen, und an dessen Stelle regieren 

kann. Daher auch diejenigen irren, welche dem Könige eine eigene 

Gewalt beylegen, als welche nicht, ausser bey einer Ausnahme der vor 

angeführten Regel, weswegen ordentlicher Weise ein Römischer Kö-

nig gewählt wird, Statt findet. 

4.) Chur-Maintz hat in der goldenen Bulle seine zur Beruffung der 

Wahl bestimmte Fürsten, bey der Römischen Königs-Wahl aber, muß 

sichs dieselbe erst von denen gesammten Chur-Fürsten[2] ansetzen 

[1] Bearb.: korr. aus: 22 

[1] Bearb.: Zählung fehlt in Vor-
lage 

[1] Bearb.: korr. aus: Fristen 



 

 

lassen, und ist bey diesem Geschäffte zuforderist auf eine vorläuffige 

Handlung derer Chur-Fürsten verwiesen.  

5.) Die Wahl eines Römischen Königs, erfordert die Einwilligung des 

Kaysers; die Kaysers-Wahl aber bedarff keiner Einwilligung eines an-

dern. 

6.) Der Kayser bekommt den Titel Unüberwindlichster, der König 

aber nicht. 

7.) Der Kayser führt den zweyköpffigen, der Römische König aber 

nur den einköpffigen Adler; wie wohl dieses erst in denen zwey letz-

ten Jahrhunderten beliebt worden ist. 

8) Der Kayser regiert in eigenem Namen und 
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Gewalt; dem Römischen Könige aber gebührt, so lange der Kayser 

lebt, keine Regierung. Denn ob gleich einige dem Römischen Könige 

auch eine eigene Regierung beylegen, so ist es doch falsch, und sie 

widersprechen sich offt selbst. Die Haupt-Ursache einer Römischen 

Königs-Wahl aber ist schon vorhin angegeben, und braucht hier nicht 

widerholt zu werden. 

9) Des Königs Gewalt eignet sich anders nicht, als daß es der Kayser 

zulasse, oder zulassen soll. Dieses ist auch, worauf sich das vorherge-

hende beziehet. 

10) Der Kayser hat jederzeit, so weit es die Reichs-Verfassung nach-

giebt, seine vollkommene Regierung, des Römischen Königs voll-

kommene Regierung aber fängt sich erst an, wenn der regierende Kay-

ser abgehet; sinte Mahl die eingeschränckte, und abhangende Gewalt, 

wenn er gleich vor den Kayser regieret, dennoch der Vollkommenheit 

zuwider ist; welches sich auch damit an Tag geleget, daß 

11) unangesehen des Königs Ferdinanden aufgetragenen Regiments, 

die Reichs-Cammer ihm weder verpflichtet gewesen, noch anders, als 

aus des Kaysers Befehl, mit ihm gehandelt, auch diese lediglich das 

Kayserliche Cammer-Gerichte genannt worden. 

Es stehet auch ein Römischer König in seinen unläugbaren Pflichten 

gegen den Kayser; ob er aber das Laster der beleidigten Majestät ge-

gen denselben begehen könne, ist etwas zweifelhafft. Denn es scheinet 

dasselbe eine Art der Unterthänigkeit voraus zu setzen, welche man 

sich dem Könige gegen den Kayser so blosser Dings nicht beyzulegen 

getrauet. Da aber gleich wohl in Bundes-Verfassungen, dergleichen 

man im Reiche antrifft, diesem Laster eine viel weitläuffigere Erklä-

rung gegeben werden kann, auch das Herkommen fast selbst vor die 

Bejahung der Frage spricht, kann man sich dieser gleichfalls beyzu-

pflichten gar wohl entschliessen. Spener l. c. §. 8. p. 184. seqq. Be-

cker Synopsi Jur. publ. p. 92. Pfeffinger ad Vitriarii Jus publ. I. 10. 

§. 7. p. 926. seq. 

Zwey Beyspiel, aus welchen sich das Herkommen, wegen derer Rö-

mischen Könige, so sich an dem Kayser und dem Reiche verschulden 

dürffen, zu erledigen ist, zeigen Conrad, Kayser Henrich des IV. und 

Henrich, Kaysers Friedrichs des II. Sohn, beyderseits erwählte Römi-

sche Könige; davon der Auctor Vitae Henrici IV. Godefridus Coloni-

ensis ad an. 1234. seq. Albericus ad an. 1234. und die Acta Electionis 

Conradi IV. bey Leibnitzen Prodr. Cod. Diplom. 2. 11. p. 10. nach-

gesehen werden können.  

Beyde Printzen waren in offenbarer Verrätherey und Aufruhr gegen 

ihre Väter, als regierend Kayser, und zugleich gegen das Reich 



 

 

begriffen. Sie waren dessen Theils durch ihre Thaten, Theils durch 

ihre Briefe überzeuget, und alles, was das Laster beleidigter Majestät 

auf sich haben konnte, leuchtete aus ihren Anmassungen hervor. Man 

kann also leichte, da man die alten Geschicht-Schreiber zu Vorgän-

gern hat, ihr Verbrechen mit jenem verhasten Namen belegen. 

Ein Römischer König erkennet des Kaysers Majestät; er nennet ihn, 

ob man dieses auch gleich nicht im genauesten Verstande annimmt, 

seinen Herrn; und so ist kein Zweifel, daß er wenigstens gegen das 

Reich und  
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dessen Haupt, in solcher Verbindlichkeit, als ein ungleich Verbunde-

ner stehe. Von diesem aber ist ausgemacht, daß er des Höhern Majes-

tät durch feindseeliges Verfahren kräncken, und sich also wieder eine 

feindseelige Ahndung auf den Hals ziehen könne. Ein Sohn eines Re-

genten ist eben so wohl dessen Unterthan, als ein anderer, und kan also 

in so ferne des Vaters Majestät verletzen. Stehet nun gleich diesem 

Satze in etwas entgegen, daß der Römische Könige, da er des regie-

renden Kaysers Sohn wäre, auch selbst mit einer Majestät bekleidet 

werde; so bleibt doch der Schluß von denen Pflichten, und Ver-

würckung eines ungleich Verbundenen, an und vor sich beständig. 

Ein Exempel wird die Sache deutlicher vorstellen. Die Rhodiser stun-

den ehe dem gegen die Römer in einem ungleichen Bunde, welchen 

Grotius de Jure Belli et Pacis II. 15. §. 7. n. 3. ein Foedus de Imperio 

ac Majestate comiter colenda nennet. Gleichwohl beschwehrte sich 

der Römische Feld-Herr Lentulus, als die Rhodiser ihm und seiner 

Schiffs-Flotte und Völckern ihren Hafen verschlossen, auch Proviant 

und andere Nothdurfft verweigert hatten, über die von denen Rhodi-

sern verletzte Majestät des Römischen Reichs, wovon Cicero Epist. 

XIII. 15. und Brisson de Verbor. Signific. XI. v. Majestas, Nachricht 

geben. Spener l. c. §. 6. p. 188. seq. 

Fragt man aber, wer in solchem Falle bey einem Römischen Könige 

Richter seyn würde; so ist ohne Bedencken zu antworten, daß dieses 

Erkenntniß dem Reiche zugehörte. Dieses würde auf gleiche Art und 

Weise, wie mit der Absetzung eines Kaysers, davon unter dem Worte 

Kayser, Tom. XV. p. 329. seq. gehandelt worden, zu verfahren haben; 

womit denn auch denen Zweifeln, die wegen der Majestät eines Rö-

mischen Königs gemacht werden können, begegnet wird. Dasjenige, 

so beyde vorgemeldete Printzen betroffen, bewähret das dieses Falls 

gültige Reichs-Herkommen. Beyde Mahle brachten die Kayser die 

Verwürckungen derer Könige an die Stände auf den Reichs-Tag. 

Diese fälleten, nach gnugsam erörterten Umständen, und Uberführung 

deren Beschuldigten, das Urtheil, und entsetzten sie ihrer Würde. Stel-

len auch gleich die letztern Zeugnisse, wie es scheinet, alles auf den 

Ausspruch des Vaters; so ist doch die Vollziehung dieser Rechts-

Handlung ohne das bekannt gnung, und man darff sich durch den Be-

richt derer Geschicht-Schreiber nicht irre machen lassen, welche, wie 

es an sich Rechtens ist, den Ausspruch und die Vollführung des Urt-

heils des Kaysers Namen zuschreiben. Spener l. c. §. 9. et not. c. p. 

188. seqq. 

Sollte sich ein Römischer König wider Vermuthen feindlich gegen das 

Reich, oder dessen Haupt den Kayser bezeigen, und finge an, die 

Reichs-Rechte, so viel an ihm wäre, zu kräncken, oder wollte sich ge-

gen die Capitulation der Regierung anmassen, und den Kayser aus-

schlüssen; so würde seine Absetzung wohl aller Dings Rechtens seyn 



 

 

müssen; wie denn dieses schon durch die Beyspiele König Henrichs 

und Conrads bestätiget worden. Doch findet man kein Exempel, daß 

ein Römischer König, ohne des regirenden Kaysers Zuthun, und ohne, 

daß dieser vornehm-  
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lich die Absetzung Rechtens zu seyn erachtet hätte, auf dem Reichs-

Tage angeklagt, geschweige gar verurtheilet worden wäre. Denn der 

Kayser, als das höchste Reichs-Haupt, läst sich in dem allen nie Mahls 

ausschlüssen, und ist also unnöthig, solche unbegreiffliche Umstände 

zu ersinnen, da auch gegen des Kaysers Willen wider einen Römi-

schen König zu verfahren stünde. Spener l. c. §. 9. et not. d. p. 190. 

Was weiter von der freywilligen Abdanckung eines Kaysers gemeldet 

worden, mag auch hier füglich angenommen werden. Spener l. c. §. 

9. p. 190. 

Gegen die Vicarien, so dieselbe ihr ordentliches Vicariat führen, un-

terscheidet sich der Römische König fast wie gegen den Kayser. Denn 

diese haben alsdenn ein würckliches Regiment, da es hingegen der 

Römische König erst bekommen soll. Jene sind Zeit Ihres Vicariats 

der würcklichen Haupt-Regierung, aus eigenen unabhangenden ob 

wohl dem Ursprung nach von dem Reiche herrührenden Rechten, 

mächtig; dieser aber, wo keine Ausnahme der ordentlichen Regel Statt 

findet, nicht; in welchem letztern Falle aber, so er wider Willen eines 

Kaysers erwählt wäre, seine Gewalt derer Vicarien Gewalt näher träte, 

ob er gleich nicht, wie diese, die Regierung in eigenem, sondern frem-

den Namen versähe: Gewöhnlicher Weise mögte auch des Römischen 

Königs von dem Kayser übertragene Regierung, derjenigen Vicariats-

Gewalt gleich seyn, welche im Abwesen, oder bey Unvermögen des 

Kaysers, allen Falls denen ordentlichen Vicarien zufallen müste. Da 

sich denn dasjenige leichter vereinige liesse, was einige Rechts-Leh-

rer, wegen einiger Gestalten von des Römischen Königs zu gleich aus 

der Wahl herrührenden Vicariats-Gewalt, auf die Bahne bringen. Spe-

ner l. c. §. 9. et not. f. p. 191. seq. 

Es mag bey dem allen, der einem Römischen Könige unstreitig ge-

bührende Majestäts-Titel nicht im Wege stehen, wie auch dises nichts 

dabey thut, daß das Vicariat nur endlich und undauerhafftig, der Rö-

mische König aber zum rechten und beständigen Reichs-Haupte be-

stimmet ist; dann es ist schon vorher gedacht, wie die Vicarien, so gar 

der Majestät mächtig sind, ob sie gleich den Titel nicht führen, und 

weil auch die Endlichkeit der Majestät nichts benimmt, so kan daher 

eben Falls dem Könige nichts besonders gegen die Vicarien zuwach-

sen. 

Derowegen ist die Frage: ob ein Römischer König ein Vicarius ge-

nannt werden könne, in der That unerheblich, und laufft auf einen 

blossen Wort-Streit hinaus; denn es wird wenig verschlagen, man mag 

nun einen Römischen König, in so fern er im Namen und Vollmacht 

des Kaysers eine Zwischen-Regierung übernimmt, einen Vicarium 

nennen, oder in so ferne man das Wort von denen ordentlichen Vi-

carien verstehet, und ein Römischer König nach des Kaysers Tode die 

Regierung nicht als Vicarius, sondern als würcklicher Nachfolger 

übernimmt, auch in der Regel, bey Abwesen und Verhinderungen des 

Kaysers, keine so nöthige Ansprache auf ein Vicariat hat, nicht mit 

diesem Namen belegen wollen. Da zweifels ohne auch dieser lieber in 

der gewöhnlichen Reichs-Schreib-Art, nach der Kay-  
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serlichen Majestät Anziehung, zugleich als König, und vor sich selbst 

der Regierung wird vorstehen wollen, als eine Ehre in dem Titel des 

Vicarii suchen. Wenn man dieses erwegt, muß man sich billich wun-

dern, wie die Staats-Rechts-kundigen bey vorhergehender Frage, so 

viele Aufhebens machen können. 

Kurtz von der Sache zu kommen: Man halte es nun mit Th. Michaele 

de Jurisdict. Concl. 29. Matth. Stephani de Jurisdictione P. I. Lib. II. 

c. 2. §. 51. Reinkingen de Regim. Sec. et Eccl. Lib. I. cl. 3. c. 14. §. 

47. p. 318. Speidelio Notabil. voc. König p. 588. v. Vicarii p. 932. 

Schiltern Institut. Jur. publ. I. 17. §. 1. p. 179. Krügern de Nouemui-

ratu Diss. 19. §. 2. p. 387. Limnaeo Jur. publ. II. 15. n. 34. III. 12. §. 

7. u. a. d. g. welche ihn mit dem Titel eines Vicarii belegt wissen wol-

len; oder mit Schützen Jur. publ. V. I. Exercit. V. th. 3. Litt. c. p. 305. 

Paurmeistern de Jurisd. Imp. Rom. II. 5. p. 612. Cocceii Jur. publ. 8. 

§. 28. p. 175. Sigismunde de Bibra Diss. de Jure Baronum Praesid. 

Stricken 3. §. 90. seq. u. a. m. welche das Gegentheil behaupten, so 

ist beydes gleichgültig, und kann in Ansehung derer von denen Auc-

toribus angegebenen Gründe auch beyder Seits tadelhafft seyn. 

Pfeffinger ad Vitriarii Jus publ. I. 11. §. 2. p. 964. seq. Spener l. c. §. 

8. et not. g. p. 191. seqq. 

Nun folgt letzlich noch der Streit über der Beschaffenheit der Majestät 

des Römischen Königs: ob nehmlich diese eine eigene oder abhan-

gende Macht und Gewalt habe, und dergl. m. Die meisten Fragen sind 

fast vor unnütze und unerheblich zu achten, zu Mahl, wenn man der 

Sache mit allerhand Grillen zu rathen gedenckt, und einer mit diesem, 

der andere mit jenem spitzfindigen Unterschiede angestochen kom-

met, wo durch denn die gantze Abhandlung in ihren Schrifften nur 

verwirrter gemacht wird. 

Da schreiben einige mit Schützen Coll. Jur. Publ. Vol. I. Disp. 5. th. 

3. Litt. a. dem Kayser und Könige Majestatem vnam eamdemque nu-

mero zu. Hingegen ficht Limnaeus ad Capit. Rudolphi II. Art. 32. p. 

528. seq. diese Lehre hefftig an, und will sie verwerffen, bringet aber 

den Unterschied der Maiestatis personalis und realis auf die Bahn, 

behauptet auch den Satz, daß eine Maiestas nicht eben summa seyn 

dürffte. Strauch kömmet mit des Römischen Königs Majestät, als ei-

ner Maiestate vicaria sed a lege nec simpliciter delegata, angezogen, 

worinnen der Sache nach Paurmeister de Jurisdict. II. 5. n. 8. seq. 

und Carpzov de Lege regia c. 11. Sect. 5. n. 23. fast mit ihm überein-

stimmen. 

Weiter wollen Rümelinus ad A. B. P. III. Diss. II. §. 6. Mylerus in 

Addit. p. 620. seq. von gar keiner Majestät des Römischen Königs, so 

wenig als von einer Majestät derer Vicarien wissen. Mehrere, welchen 

des Kaysers Majestät von der Römisch-Königlichen zu unterscheiden 

beliebt, setzen jene in Actu diese in Potentia; iedoch daß auch dieser 

Königlichen Majestät aus Kayserlicher Vollmacht der Actus zustehen 

könne, als Kulpis de Imper. Rege Romano et Vic. Pol. XVII. Lyncker 

de Rege Rom. welches mit der Lehre vom Actu primo et secundo, von 

denen sich jener wenig von der Potentia unterscheidet, und dem Rö-

mischen Könige zugeschrieben wird, ziemlich  
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ziemlich übereinkommet, wie wohl Müller im Reichs-Tags-Theatro 

I. 1. §. 9. p. 17. den Actum primum auch dahin deutet, daß dieser, so 



 

 

bald der Kayser abwesend oder verhindert sey, aus eigener und von 

der Wahl herrührenden Macht, in Actum secundum ausbrechen möge; 

welches zwar so lange der Kayser selbst regieren wolle oder könne, 

nicht geschehen dürffe, wohl aber, da der Kayser den König auch die-

ses Falls bevollmächtige; in welchem Falle aber Mahls der vom Kay-

ser verliehenen Gewalt eine eigene Römische Königliche Befugniß 

beytrete. 

Zwar erkennet Cocceii 8. §. 27. bey dem Römischen Könige Ma-

iestatem aber inaequaliter sinte Mahl er seine Majestät bey Leb-Zei-

ten des Kaysers und wieder dessen Willen nicht ausüben könne. Wo-

von diejenige Meynung wenig abgehet, nach welcher der Römische 

König Maiestatem et Potestatem propriam non quidem summam, 

verum subordinatam haben soll, welche Meynung Horn Jur. publ. 20. 

§. 8. und Struv Syntagm. Jur. publ. 14. §. 6. behaupten. 

Will man aber davon etwas Reichs-Satzung, mäßig gedencken, so be-

kömmet der Römische König die Majestät durch die Wahl in der 

Maße, wie der Kayser, doch mit der in der Capitulation deutlich vor-

geschriebenen Bedingung, daß die Würcklichkeit oder rechte Aus-

übung der Majestät bis auf Eröffnung der Kayserlichen Regierung in 

Ruhe stehen soll. Es ist also seine Macht an ihr selber eine eigene und 

unabhande Macht wie die Kayserliche: Nur würde sie alsdenn eine 

abhangende Gewalt seyn, wenn der Römische König vor der erfüllten 

Bedingung gewisse Rechte versehen sollte. Es gehet demnach des Rö-

mischen Königs Majestät, so weit sie gegen die Majestät, welche unter 

dem Titel Kayser T. XV. p. 321. beschrieben worden ist, gehalten 

wird, in keinem Theile etwas ob, es seye denn daß man dieses aus-

nimmt weil sich ihre Ausübung in etwas verzühen lassen muß. 

Denn man muß zum voraus setzen, daß die Majestät und Gewalt, so 

des Kaysers, als des Römischen Königs nicht wie gewöhnlich, nach 

denen Schul-Regel-mäßigen Begriffen, sondern vielmehr nach denen 

Einsichten und Wort-Gebrauche derer Staaten selbst zu verstehen sey. 

Ferner, daß die Kayserliche Majestät an ihr selbst mit ihren mannig-

faltigen Beschaffenheiten denen gemeinen Schul-Regeln wenig ge-

mäß sey. Zu dem auch diese sonst unrechtmäßige Majestät gleich 

wohl nach dem Maße derer Verträge, eine vollkommene, höchste und 

unabhangende Gewalt seyn, und in vernünfftiger Ermessung derer an-

gerühmten Beschaffenheiten bleibe. Wenn man dieses voraussetzet, 

kan man sich in Beurtheilung der Eigenschafft einer Römisch-König-

lichen Majestät leichte zu rechte finden. 

Diese hat an sich damit eine gantz besondere Abweichung von denen 

Schul-Regeln, daß sie nach denen eingegangenen oder nach denen im 

Herkommen befindlichen Verträgen in Ruhe stehen, und ungeschäff-

tig seyn muß. Denn der Haupt-Zweck der Wahl ist, daß man ein Zwi-

schen-Reich vermeide. Da giebt die Wahl dem Könige eine eigene 

Majestät, welche in Ansehung der Würde und Vorzügen sich so gleich 

zeiget, auch so viel die künfftige anzutretende Gewalt 
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Krafft der Wahl, anbetrifft, von dem Kayser gantz unabhangend ist. 

Man träget also kein Bedencken, solche Königliche Majestät der Kay-

serlichen in allen ihren Beschaffenheiten gleich zu stellen. 

Denn so unabhangend und vollkommen die Kayserliche Majestät 

würcklich nach denen Verträgen ist, so unabhangend und vollkommen 

ist auch die Königliche Majestät in Zukunfft ohne alle weitere von 

dem Reiche oder denen Chur-Fürsten zu erwartende Erklärung. Es 



 

 

nennet sie Müller l. c. Maiestatem eamdem numero eamque totam, 

welches mit behörigem Unterschiede der Zeit und bey vorausgesetzter 

Bedingung leichtlich eingeräumt werden kan. 

Die ferner von Müllern gebrauchten Redens-Arten aber sind be-

dencklicher, da des Römischen Königs Majestät von der Kayserlichen 

Majestät weder Specie noch Numero unterschieden, sondern gleich-

sam als eine Seele in zwey Leibern seyn und bleiben soll; mit welchen 

Gedancken sich vorhergehende Lehre nicht mehr reimen lässet. Denn 

ist gleich des Kaysers und des Königs Majestät in Ansehung der Auf-

tragung und der zugleich dabey befindlichen Eigenschafften einerley; 

so bleiben dennoch die Majestätischen Würckungen gewaltig unter-

schieden, in dem der Kayser dieselben ieder Zeit auszuüben befugt, 

der Römische König aber dererselben weiter nicht mächtig ist, als es 

die Kayserliche Bevollmächtigung verstattet. 

Wenn also gleich der König mit Kayserlicher Genehmhaltung die Ma-

jestät ausübet, so zeiget sich doch solche Ausübung anders, als bey 

dem Kayser: Massen des Königs eigene Majestät in Ruhe steht, auf 

künfftige Fälle wartet, und bey aufgetragener Regierung alleine in des 

Kaysers Namen würcket. Dieses aber ist nur in der Regel zu behaup-

ten, da nicht die Chur-Fürsten selbst in des Reichs Namen eine dien-

liche und ausdrückliche Ausnahme bey der Wahl eines Königs beliebt 

hätten. Wäre solche beliebte Ausnahme erfindlich, so mögten sich 

Müllers Erklärungen von des Römischen Königs Majestät füglicher 

schützen, daß dieselbe auch in der Art zu würcken mit der Kayserli-

chen würcklich übereinkomme. Doch kan man kaum sagen, ob nicht 

die Ausnahme von der Regel der Dyarchie oder Doppel-Herrschafft 

näher treten würde, als Müller glauben will. Denn der einerley ge-

sinnte Wille, so sich bey dem Kayser so wohl als dem Könige finden 

sollte, da beyde des Regemens mächtig würden, ist so leichte in Zwei-

fel zu zühen, als man ihn anderweit kaum ie Mahls zwey Regenten 

zutrauen kan. Spener l. c. §. 10. §. 10. et not. a. b. p. 193. seqq. 

Sagt man also eine Majestät, welche einer nicht brauchen könne, sey 

gar keine Majestät, so ist freylich zu antworten, daß es keine Majestät 

sey, deren man sich bereits würcklich gebrauchen solle; aber es ist 

doch eine Majestät, die einem wesentlich gebühret und zustehet. Das 

Exempel eines Cron-Printzen reimt sich gar nicht gnug auf einen Rö-

mischen König. Denn es kan ein uneingeschränckter König manches 

noch in dem Staate zum Nachtheile seines Cron-Printzen vornehmen 

und seine künfftige Regierung einschräncken, oder dieselbe wohl gar 

auf einen seiner andern Printzen bringen, daß  
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also eines Cron-Printzens Recht noch mancher Versuchung unter-

worffen bleibet. Eines Römischen Königs Majestät hingegen kan der 

Kayser nichts benehmen, ja das Reich selbst nicht über die vergliche-

nen Bedingungen weiter verkimmern, sondern diese beruhet nun-

mehro in eigenen Rechten, und zeuget sich so fort, als sich die Bedin-

gung ihrer Übung ereignet. 

Es mögen nun hier Titius Jur. publ. V. 8. §. 21. seq. und Hertius Pa-

roem. Jur. G. II. 1. §. 9. nebst andern Staats-Rechts-Lehrern, welche 

dem Römischen Könige die Majestät aberkennen, sagen, was sie wol-

len. Sollten hier derer Sätze gelten, daß sich eine Majestät stets im 

regieren und schützen geschöfftig erweisen müste, so wäre es freylich 

mit der Majestät eines Römischen Königs gethan. Allein die Verträge 

und Grund-Gesetze eines Staats dienen auch der Majestät des Regen-



 

 

ten die behörige Gestallt zu geben. Diese Verträge sprechen einer Ma-

jestät mehrere Rechte zu, als der andern. Davon kan derer alten Römi-

schen Dictatoren würckliche Majestät ein Zeugniß ablegen. Man 

brauchet also nicht zu zweifeln, daß des Römischen Königs Majestät 

nach denen Reichs-Verträgen gleichfalls vor eine wahre Majestät zu 

halten sey. 

Diese wird nach der Reichs-Schreib-Art, mit diesem Namen belegt. 

Das Reich hat auch durch derer Chur-Fürsten Wahl gar wohl eine Ma-

jestät stifften können, welche noch in Ruhe stehen, zu behöriger Zeit 

aber in die würckliche Regierung treten soll. Weiß gleich die gemeine 

Staats-Rechts-Lehre nichts von dieser Art, so kan es doch nichts scha-

den. Man braucht nicht ein Mahl mit Hertio bey dem Majestäts Titel 

eine Notionem abusiuam anzugeben. Daß die gemeine Staats-Rechts-

Lehre noch nicht alle Arten derer Staats-Rechts-Verträge einsiehet, 

und also unzulängliche Lehren von der Majestät heget, kan diejenigen 

keines Mißbrauchs des Titels beschuldigen, welche einen weitläuffti-

gern Begriff von der Majestät nach denen Reichs-Verträgen hegen. 

Man lasse allen Falls eine in Ruhe stehende und auf eine Zeit aufhö-

rende Majestät denen angegebenen Regeln ungemäß seyn, so kan sie 

sich deswegen dennoch in denen Staats-Verträgen gründen, und nach 

deren Sinne eine wahre Majestät bedeuten. Den Zweifel mit dem Actu 

primo und Potentia kan man unberührt stehen lassen, weil man sich 

schon ausser dem zu erklären vermögend ist. 

Von des Römischen Königs Majestät ist ein Mahl das Reich überzeu-

get, und will damit nicht allein auf die blossen Vorzüge, sondern auch 

auf die durch die Wahl bestimmte Macht und Gewalt gesehen haben. 

Niemand kan hierbey des Reichs so deutlich offenbarte Einsichten 

meistern, da sie so gar durch derer auswärtigen Staaten Erkenntniß 

solches Titels unterstützet werden. Ein Cron-Erbe aber hat nicht ein 

Mahl seines Staats, geschweige derer auswärtigen Zugeständniß des 

Titels der Majestät vor sich. Die Majestät anderer Königreiche ist le-

diglich darauf gestellt, daß sie ihn dem Namen und gelegentlich dem 

Wesen nach allein führe. Unser Reich hat dis Falls andere Wege erle-

sen, welche ihm frey stehen müssen. 

Spricht gleich Pfeffinger ad Vitr. 
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Jus publ. I. 10. §. 6. p. 926. Es sey besser, daß sich eine priuat oder 

ausser ansehnlichen öffentlichen Bedienungen stehende Person derer 

Fragen von der Majestät eines Römischen Königs gäntzlich enthalte, 

sinte Mahl es gantz und gar nicht vor sie gehöre, und es ein Zeichen 

eines eitel gesinnten Menschen sey, die Macht derer Könige nach dem 

Maß-Stabe seiner Neigung abzumässen; so lässet man sie nur gegen 

diejenigen gelten, welche aus der gemeinen Staats-Rechts-Lehre die 

Majestät eines Römischen Königs über die Gebühr zu verunglimpfen 

suchen, welche man doch keinem leichtlich zu trauen darff. 

Ausser dem würde es der Staats-Rechts-Lehre sehr enge Schrancken 

setzen, da ein Rechts-Lehrer, so gleich stille schweigen sollte, wenn 

des Kaysers oder Königs Majestät zu erklären stünde. Über dieses hat 

vor längst der Kayser die besondern Lehrer von des Reichs-Haupt-

Macht ihre vernünfftige und sittsame Meynung zu eröffnen befreyet, 

wovon ein Exempel in Friedrichs des I. Historie bey Ottone Morena 

de Reb. Laud. p. 818. anzutreffen.  

In dessen wird bey der Abhandlung der Majestät eines Römischen Kö-

nigs gleichfalls ein, ob wohl ungleiches Exempel die Sache deutlicher 



 

 

machen. Niemand kan einer Frau, so der Mann ihre Dotal-Güter

verwaltet, und den Nüß-Brauch davon zühet, die Herrschafft über sel-

bige absprechen, ob sie wohl, so lange der Mann lebet, in Ruhe steht, 

und dieser denen bürgerlichen Rechten nach vor einen Herrn darüber 

gehalten wird. Gleiches wird in seiner Maße von der Majestät eines 

Römischen Königs zu sagen seyn, welcher die Majestät haben, und 

doch derselbigen Ausübung nicht mächtig seyn soll. Spener l. c. §. 

10. et not. c. p. 194. seqq. 

Was zu deutlicherer Erklärung der Majestät eines Römischen Königs 

dienen kan, ist bey Spenern l. c. §. 10. not. d. p. 198. seqq. zu sehen, 

erhellet aber auch vermuthlich aus dem, was vorher gemeldet worden, 

zur Gnüge. Es weißt sich zwar Titius mit dem Vernunfft-Schlusse, da 

die Majestät alleine auf das Regierungs-Recht ankomme, und sich in 

demselbigen gründe, besietze derjenige, der ein Recht erstlich zukünf-

ftige Regierung und folglich auch der künfftigen Majestät habe, ge-

wißlich die Regierung und Majestät an ihr selbst noch nicht; es lässet 

sich aber der daher entstehende Zweifel leichtlich aus dem, was vorher 

gemeldet worden, heben.  

Das Recht der künfftigen Regierung schicket sich zwar nicht recht zur 

würcklichen Verwaltung der Regierung; denn, hat einer das Recht erst 

ins künfftige zu regieren, so hat er es nicht gegenwärtig. In dessen 

stimmet dieses Recht der künfftigen Regierung und als denn anzutre-

tenden würcklichen Ausübung der Majestät gar wohl mit der bereits 

zugesprochenen und durch bündige Vergleiche über gebenen in des-

sen aber doch in einiger Ruhe stehenden Regierung und Majestät über-

ein, davon zwar die n. e. bey Spenern l. c. §. 10. p. 200. seqq. mehrers 

erläutern, hier aber, weil vermuthlich alles aus vorher gemeldeten 

deutlich gnug in die Augen fället, billig mit Stillschweigen übergan-

gen wird. 

Man mag also wohl behaupten, daß der Römische König das sichere 

Recht zur künff- 
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tigen Regierung und völligen Majestät besietze, und dennoch auch zu-

gleich feste stellen, daß er bereits in der blossen Eigenschafft eines 

Römischen Königs, der zwar deutlich dargestellten Majestät wohl be-

fugt und berechtigt bleibe. Spener l. c. et not. f. p. 198. seqq. 

König, in dem Schach-Spiel … 

… 
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… 

… 

Kohi … 

Kohl.  

Es ist zwar von diesem bekannten und gemeinen Küchen-Gewächse 

bereits Tom. IV. p. 1109. seq. unter dem Artickel Brassica gehandelt 

worden. Weil aber daselbst nur von dessen medicinischen Gebrauch 

die Rede gewesen, als will nöthig seyn, hier dasjenige zu beschreiben, 

was bey dessen Fortpflantzung und Zurichtung zu beobachten.  



 

 

Man kan die vielerley Arten des Kohls am füglichsten unter 2. Haupt-

Gattungen bringen, und solche in Kopf-Kohl und in Blätter- oder 

Blate-Kohl theilen.  

Zu dem Kopf-Kohl gehören der Blumen-Kohl; der rothe oder 

braune Kopf-Kohl; der gemeine weisse Kopf-Kohl, der Wersich- 

oder Savoyer-Kohl, und der Rüben-Kohl.  

Zu dem Blate-Kohl werden gerechnet, gemeiner grüner Kohl, ge-

meiner braun-Kohl, und Krauser braun Kohl.  

Den Blumen-Kohl, so an einigen Orten auch Käse-Kohl genennet 
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wird, betreffend, bekommt man den besten Saamen aus Candia oder 

Cypern, oder aber aus Italien, jener ist braun-roth, groß und rund von 

Körnern, dieser aber bleich-braun, klein körnig und dürr, unter diesen 

ist der erste, nemlich der Candiatische oder Cyperische, allemahl der 

beste, als welcher schöne, grosse, weisse, vollkommene Blumen be-

kommt, dagegen der Italiänische gemeiniglich starck mit Blättern 

durchwachsen, und kleine zertheilte Blumen hat, auch mehrentheils, 

wenn heisse Sommer sind, bald in den Saamen aufzuschüssen pfleget.  

Man säet den Saamen im Mertz, im Wachsen des Mondes, wie etliche 

wollen, in einem lufftigen Zeichen, als in Zwilling oder der Waag, in 

ein Mist-Beete, oder an eine warme Mauer oder Wand, wo er vom 

Nord-Winde befreyet ist, in das Erdreich, und bedecket es vor den 

Nacht-Frösten mit Stroh-Decken oder Brettern, bestreuet es auch mit 

Ruß aus dem Schorsteine vor denen Erd-Flöhen; und begiesset es, 

wenn es noth ist.  

Wenn die Pflantzen dann ziemlich erwachsen, so kan man sie in gut 

fettes, feuchtes, lufftiges Erdreich, wo es viel Sonne hat, hinpflantzen, 

und mit Begüssen abwarten, und muß solche Verpflantzung im Zu-

nehmen des Mondes geschehen. Die Pflantzen müssen allemahl 2. 

gute Schuh, oder eine gantze Elle weit von einander gesetzet, und wie 

der andere weisse Kohl behackt werden, so werden sie wohl wachsen, 

und mit der Zeit ihre guten Blumen bringen.  

Wenn die grössesten im Herbst zur Speise verbrauchet, so müssen im 

Winter die kleinesten in Sand im Keller gepflantzet werden, damit sie 

daselbst auch vollkommlich und zur Speise gebrauchet werden kön-

nen.  

Der Wersich oder Savoyer-Kohl und Kaulirabi, Kohlrabi oder Rü-

ben-Kohl, wollen mit dem Blumen-Kohl gleiche Wartung haben, 

werden um eben dieselbige Zeit, auch auf gleiche Weise gesäet und 

verpflantzet. Man muß aber dem Rüben-Kohl die Blätter fein glatt an 

den Rüben abnehmen, so werden dieselben fein glatt und dicke. An 

dem Blumen-Kohl muß man ebenfalls die Blätter so wohl als an dem 

Savoyer- und Kopf Kohl abnehmen, denn sie ziehen sonsten alle Nah-

rung, die die Blumen haben sollen, nach sich. Wenn die Blumen-

Kohle sich vollkommen überwachsen haben, so soll man sie mit ei-

nem Spaten loß stechen, und auf eine Seite legen, so halten sie sich 

desto besser und länger. Savoyer- und Rüben-Kohl-Saamen[1], wenn 

er recht zeitig ist, hält sich wohl biß ins fünffte und sechste Jahr, im 

dritten und vierten Jahr ist er am besten.  

Der weisse Kopf-Kohl, wird in Winter-Kopf-Kohl, und in Sommer-

Kopf-Kohl, so auch Cabus, Cappes- oder Capus-Kraut genennet 

wird, eingetheilet. Von dem weissen Winter-Kohl, wird der Saame 

gemeiniglich um Jacobi im wachsenden Monden, an einem warmen 

[1] Bearb.: korr. aus: Rüben-Kehl-
Saamen 



 

 

und guten Ort in den Garten gesäet, damit im Winter die Pflantzen 

desto besser können gut bleiben; und wenn sie nun ziemlich erwach-

sen, so setzet man selbige Pflantzen um Galli in das Land, welches 

gut, fett, und 
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dabey feuchte seyn soll, allemahl dritthalb Schuh weit von einander. 

In kalten und mehr gegen Norden gelegenen Orten aber muß man sie 

um Michaelis versetzen, damit sie desto besser können einwurtzeln, 

und sie in kleine Gruben biß an das Hertz pflantzen, auch sie biß dahin 

mit kurtzem Mist, rings umher belegen, so können sie sich vor den 

flachen Frösten desto besser halten. Man darff sie nicht alle vor dem 

Winter pflantzen, sondern lässet etwas an einem warmen Orte, wo sie 

gesäet sind, an dem Hause über Winter stehen, umleget sie mit Laub, 

und bedecket sie, wenn es gar kalt, mit Decken von Stroh, so bleiben 

sie gut. Diese kan man gleich in Frühling verpflantzen, und diejeni-

gen, so vor dem Winter gepflantzet sind, und verderben, damit aus-

bessern.  

Der Winter-Kohle sind unterschiedliche Arten: Der grosse Braun-

schweigische, der vor allen billig den Vorzug haben soll. Der Qued-

linburger, der Erfurter rothe und weisse, so gar klein ist. Der 

Franckfurter und Straßburger, der Angelberger, und andere mehr. 

Wenn man von diesen Winter-Kohl-Saamen im Frühlinge in ein Mist-

Beete säet, werden eben so bald Häupter daraus, als die vor dem Win-

ter gepflantzet sind. Der Erfurter und Quendlinburger thut im Winter 

am allerbesten gut. Der grosse Braunschweigische, so zarter Natur, ist 

besser im Frühlinge ins Mist-Beet zu säen. Will man aber vor dem 

Winter noch etwas Saamen davon säen, so muß es an einem warmen 

Ort hinter einer Mauer oder Gebäude geschehen, wo er von Nord- und 

Ost-Winden gantz gesichert und befreyet ist. Und wenn ein harter 

Winter einfället. muß man denselben vor dem Frost und der Kälte gar 

wohl zudecken, welche alsdenn den Winter über gut bleiben, diesel-

ben kan man im Frühlinge verpflantzen, so kan man frühzeitigen weis-

sen Kohl davon haben.  

Der Sommer-Kopf-Kohl ist so bekannt, daß fast kein Bauer im Lande 

zu finden, der nicht denselbigen mit grossen Nutzen zu ziehen weiß. 

Man pfleget den Saamen im Mertzen im wachsenden Monden, in ein 

warmes und an der Sonnen gelegenes Land zu säen, und zu begiessen. 

Wenn die Pfläntzlein aufgehen, und man verspühret die Erd-Flöh, 

welche sich gemeiniglich um solche Zeit mercken lassen, soll man nur 

Ruß aus dem Schorstein gantz klein klopfen, und reiben, und mit Was-

ser durch einander rühren. Wenn nun die Pflantzen des Abends mit 

Wasser begossen sind, soll man dieses Ruß-Wasser darüber herspren-

gen, und solches 2. oder 3. Abend nach einander thun, so werden sich 

die Erd-Flöhe bald verlieren. Und dieses ist überhaupt bey allen Kohl 

Pflantzen zu beobachten.  

Sind die Pflantzen aufgekommen und erwachsen, so verpflantzet man 

sie im wachsenden Monden, wieder in ein gutes fettes Erdreich, dritt-

halb Schuh weit auch wohl 3. von einander, nachdem nemlich der 

Kohl groß wird, und sich ausbreitet, und das Land gut ist, begiesset 

sie auch fleißig, so werden sie wohl wachsen. Nach diesem behacket 

man sie gebräuchlicher massen. 
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Und eben so wird es auch mit dem rothen oder braunen Kopf-Kohle 

gehalten. Von dem krausen und braunen Winter-Kohle hat man 

2erley Arten, die erste blühet nur ein Jahr, und heisset insgemein 

braun-Kohl. Die andere aber hält sich 2. Jahr lang, und wird der 

braune winter-Kohl genennet, weil er kurtz vor dem Winter muß ge-

pflantzet werden, nachdem zuvor der Saame um Jacobi, auch wohl 

später gesäet worden; wie wohl er auch von einigen erst im Frühling 

gepflantzet wird.  

Der gemeine braune Kohl-Saamen, wird im Frühling in einen schat-

tichten Ort, wo ein feucht Land, gesäet, und hernach, wenn die Pflan-

tzen groß, wieder in gutes fettes Erdreich verpflanzt, und vom Unkraut 

gereinigt. Wenn man den Saamen zuvor, ehe man denselbigen säet, in 

Menschen-Harn mit Brantewein vermischet, einweichet, und etwas 

Ruß aus der Feuer-Mauer oder Schorstein darunter thut, so wird un-

fehlbar keine Raupe sich auf dem braunen Kohl sehen lassen; wie sol-

ches von einem berühmten Gärtner über etliche und zwantzig Jahr 

glücklich practiciret worden. Der Saamen aber darff über eine gute 

halbe Stunde nicht in solche scharffe Materie eingeweichet werden, es 

möchte sonst demselben schädlich seyn. So man aber den Samen nicht 

darein weichen will, kan man nur die Pflantzen etwann eine Stunde 

vor dem Versetzen, in Urin, darein obbesagter massen Ruß gerühret, 

mit denen Wurtzeln hinein stellen, so ist es eben so gut.  

Der Beeten-Kohl welchen auch einige Klumps-Kohl nennen ist ein 

weißlichter Kohl von Blättern, so gar groß und breit werden. Der 

Saame ist gemeiniglich mit unter dem Blumen-Kohl-Saamen, und 

wird dahero auch mit demselben gesäet, oder man kan ihn alleine aus 

Franckreich oder Italien bekommen. Er will mit dem Blumen-Kohl im 

Verpflantzen gleiches Erdreich und in allen gleiche Wartung haben. 

Die innwendigen Blätter, wenn er 8. Tage, oder auch wohl länger zu-

vor, ehe man ihn abschneidet, zugebunden wird, werden weiß und 

mürbe, und eben auf diese Weise wie der Blumen-Kohl gekochet, und 

geben eine anmuthige Speise.  

Aller Blate-Kohl wird im letzten Viertheil gesäet. Die davon über 

Winter im Erdreich überbliebene Stengel oder Strüncke, treiben im 

Frühling junge Sprossen, welche gekocht, und wieder erkaltet, mit  

Eßig und Baum-Öl zu einem Salat bereitet werden.  

Der gemeine Kohl wird entweder allein zerschnitten, als ein Gemüse 

zugerichtet, oder in gantzen Blättern ans Fleisch gethan.  

Der Kopf- und Savoyer-Kohl kan rohe fein zerschnitten, und mit ei-

nem warmen Uberguß von Eßig und Butter oder Speck, als ein Salat 

bereitet werden.  

Die Blume von dem Käse- oder Blumen-Kohl kan allein entweder 

warm mit einer Fleisch- oder Butter-Brühe, oder wenn sie erkaltet, mit 

Eßig und Baum-Öl, wie ein Salat genossen, oder an allerley Fleisch 

gethan werden.  

Vom Kahlrabi werden die Rüben geschählet, Scheibenweise ge-

schnitten, gekocht, und wie der Blumen- 
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Kohl angerichtet.  

Der wilde Wald- und Feld-Kohl mit weissen oder gelben Blumen ist 

zu nichts, als zum Vieh-Futter zu gebrauchen.  



 

 

Den Kohl und sonderlich den Braun-Kohl zu zubereiten, und wie ins-

gemein gewöhnlich, als ein Zugemüse zu verspeisen, pfleget man ihn 

fein sauber zu streiffen, mit Wasser abzukochen, oder zu brühen , und 

wenn er hernach abgeseiget, recht klein zu hacken. Hierauf brennet 

man ein wenig Mehl in Butter braun, thut den Kohl nebst Fleisch-

Brüh, Ingber, Pfeffer und Saltz zu den gebrannten Mehl in die Butter, 

und lässets so mit einander kochen, biß der Kohl gäntzlich weich und 

eine kurtze Brühe bekommt. Auch pfleget man ihn an Enten, Gänsen, 

Schincken und verschiedenen andern Speisen mit zu kochen und dar-

über anzurichten, wie bey der Beschreibung einer jeden Speise erweh-

net worden. 

Kohl, Kohlius (Andreas) … 

… 

Kohlburg … 

Kohle, Lateinisch Carbo, Frantzösisch Charbon, ist ein auf ge-

wisse Art gebranntes, aber nicht zu Aschen verbranntes Holtz, wel-

ches in Stücke zerschlagen den Namen Kohlen bekommt. 

Die Kohlen sind bey Bergwercken, beym Schmeltzen, zubereiten und 

zurichten derer Metallen, denen in Gold und Silber arbeitenden Pro-

feßionen, Schmidten, Schlossern, Gürtlern und unzehligen andern 

Handwercks Leuten, ja selbst in der Haußhaltung eine höchst-nützli-

che und fast unentbehrliche Sache; das Holtz-Verkohlen aber ist sol-

chemnach eine wichtige Forst-Nutzung. Vor allen Dingen hat man 
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bey dem Kohlwerck dahin zu trachten, wie man zu denen Kohl-Stätten 

oder Plätzen bequeme Örter bereitet, damit die geschlagenen Schra-

gen-Höltzer auf selbigen füglich eingerichtet werden können. Man 

muß demnach solche auf keinen feuchten oder morastigen, sondern 

auf trockenen Boden anfangen, und vornemlich dahin bedacht seyn, 

daß, wo es möglich, dabey in der Nähe auch gute Erde zu dem benö-

thigten Kohl-Gestübe, zu erlangen und zu haben sey. Denn der Sand 

hitzet und brennet allzustarck niederwärts und unter sich, der Leim 

aber wird durch die grosse Hitze zu Staub und zu leichte, daß die Hitze 

durchdringet, und dadurch die Kohlen im Meuler auch zu leichte und 

geringe werden.  

Die Kohl-Stätten werden Circel-rund angelegt, und in der Mitten eine 

Stange vier biß fünff Ellen hoch, oder aber ein Röst- oder Treibe-

Scheit in gleicher Höhe gesteckt. So dann wird eine lange Stange, 

welche man nach Kohlbrenner Art die Zünd-Stange nennet, an das 

Quendel oder den Mittel-Punct angeleget, scharff angehalten, und 

vermittelst derselben die Kohl-Stätte durch zwey Personen recht rund 

abgezogen, da denn einer an dem Quendel stehet, der andere aber her-

aussen umschreitet, und den Circel oder die Rundung der Kohl-Stätte 

bereitet. Hierauf fänget man die Kohl-Stätte an, machet einen ebenen 

Platz, erstlich nicht allzugroß, ungefehr vom Mittel bis zum Ende, sie-

ben oder acht Ellen, beym Mittel oder Quendel eben, und läst immer 

nach und nach ein wenig abhangen, daß also das Quendel am höchsten 

bleibet, und nach vorbemeldter Runde befördert wird.  

Zu den Kohl-Stätten kommt das dazu benöthigte Kohl-Gestübe, wel-

ches obgedachter massen von der besten guten Erde seyn muß. Hier-

von wird ein Rand um die Kohl-Stätte herum geführet, welchen man 

den Gestübe-Rand nennet. Darauf stecket man ein Scheit oder Quen-



 

 

del-Stange, wie oben angeführet, in das Quendel oder Mittel, dabey 

aber ein klein Holtz, so von einem Scheite abgespältet ist. Zwischen 

selbiges werden anfangs kleine Späne von Bränden, hernach immer 

grössere dazu gelegt, und also die Scheite darum gesetzet. Ferner leget 

man einen langen Kliebel-Kleppel, welches ein Richt-Kliebel genen-

net wird an das Quendel an, und wenn man die Scheite daran gesetzet, 

so ziehet man nach derselben Länge den Richt-Kliebel weiter fort, und 

wird dasselbe hernach das Zünd-Loch genennet.  

Das Holtz zu solchem Kohlwercke ist am bequemsten, wenn die 

Scheite zwey Ellen oder neun Viertheil lang seyn. Das Holtz-Einrich-

ten auf der Kohl-Stätte, wird erstlich gerade ums Quendel angefangen, 

hernach schreitet man immer ein wenig flacher, aber nicht fähling, und 

richtet am allermeisten die Kohl-Meuler, (so ferne Holtz zur Gnüge 

da stehet, oder in der Nähe flugs zu haben) drey Schicht auf einander. 

Die erste Schicht stehet auf der Kohl-Stätte, und fördert man die Mit-

tel-Schicht immer am allermeisten mit der untern fort. Die dritte 

Schicht bestehet aus den kleinsten 
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Scheiten, welche man oben auf die Mittel-Schicht zu werffen pfleget.  

Bey dem Richten muß auch wohl beobachtet werden, daß man die 

grossen Scheite und grossen Rungen, welche nicht haben gespaltet 

werden können, auf die Mittel-Schicht bringet, weil solche daselbst 

am besten auskohlen. Von dem kleinen Holtze, welches man auf die 

Mittel-Schicht geworffen, wird die dritte Schicht angefangen, und da-

hero die Haube genennet, und müssen also ein paar Personen auf der 

Mittel-Schicht stehen und selbige mit den andern beyden Schichten 

zugleich immer nach und nach setzen, und das Richten fördern.  

Es muß aber die Stätte nicht allein voll, sondern auch nach den Circel 

und Rande herum auswendig zuletzt gerichtet, mit Ästen fein schlecht 

ausgelegt, und abgerichtet werden, damit sie eine solche Gestalt be-

komme, daß die unterste Schicht auswendig ein wenig flach, die mit-

telste noch ein wenig flacher sey.  

Bey der obern Schicht, oder sogenannten Haube aber müssen inson-

derheit die Scheite in der Mitten im Anfange höher, und allemahl 

durchgehends von oben herab, eine quer Hand tieffer seyn. Also muß 

ein solcher Meuler eine feine gleiche Form bekommen, damit die 

Feuer in gleich eingerichteten Holtz besser kohlen und sich führen las-

sen.  

Die Kohl-Stätte machet man auch immer nach und nach grösser, weil 

sichs nicht flugs im Anfange thun lassen will, bis man sechzehen, 

zwantzig, vier und zwantzig, auch wohl dreyßig bis zwey und dreyßig 

Schragen darein richten kan.  

Hierauf muß man den Meuler mit Deck-Reißig fein geschickt decken. 

An der untern Schicht werden Scheite die quere, eines auf das andere 

geleget, welche die Köhler Fuß-Scheite nennen, und auf die Scheite 

wieder andere kleinere, welche sie Hucker-Scheite heissen, damit die 

gestübten Meuler unten auf der Stätte Lufft behalten, daß die Feuer 

ziehen können. Kan man nicht Deck-Reiser gnug hierzu bekommen, 

so ist damit nur um die untere Schicht herum zu decken, und darauf 

die Fuß- und Hucker-Scheite zu legen, auf die obere zwey Schichten 

aber wird Stroh ausgestreuet, und damit bedecket. Hierauf wird die 

Erde oder das Gestübe bis auf die untere Schicht geworffen, so weit 

nemlich als man mit Schauffeln werffen kan; die untere Schicht hin-

gegen bleibt halb frey ohne Gestübe, auf die obere aber wird das Kohl-



 

 

Gestübe mit Schütt-Fässern aufgetragen, bis der Meuler völlig bede-

cket und seine Gnüge hat.  

Hierauf wird eine lange Stange die Zünd-Stange genannt, verfertiget, 

und darein forne, wo sie am stärcksten, eine Kerbe gespalten, und in 

selbige ein alter Lappen mit Hartz eingezwänget. Dieser an der Zünd-

Stange befindliche Hartz-Lappen wird früh Morgens angebrannt, und 

damit in das Zünd-Loch bis an das Mittel, allwo der Meuler mit denen 

Spähnen angefangen ist, hinter gefahren und damit angezündet, nach 

diesem die Zünd-Stange wieder heraus gezogen, und das Zünd-Loch 

vor allererst mit Gestübe wohl verwahret. 

Oben auf dem Meuler werden Plätze aufge- 
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schüret, es wäre denn der Ort so beschaffen, daß die Winde daselbst 

starck anbliesen, da man solch Aufschüren unterlässet. Wenn die 

Feuer in dem Meuler anfangen, lauffen solche gleich an der Quendel-

Stange in der Mitten in die Höhe und über sich, nach bemeldten aus-

geschürten Plätzen zu, sodann in die Haube, und greiffen solche am 

ersten an. Hierauf so fangen die Feuer von oben herab zu arbeiten und 

zu bächen, darum muß ein verständiger Mann, welcher demselben Ge-

hör, und wohl Achtung darauf giebt, dabey seyn, der wo die Feuer am 

stärcksten arbeiten, und die unterste Schichten frey verbleiben, den 

Meuler erst zuwirfft, damit die Luft nicht ziehen, und der die Feuer, 

sonderlich bey den obern Plätzen stillen kann. Hierauf gehen die Feuer 

von oben her nieder.  

Wo nun ein solcher neu angezündeter Meuler zuerst zu brechen an-

fängt, muß man ebenfalls in solcher Gegend die Unter-Schicht mit 

Gestübe wieder zu und nachwerffen, und fast zumachen, ingleichen 

oben mit Gestübe betragen. Wenn aber die Feuer auf den andern Orten 

sind, wo es noch hoch, und oben noch nicht gebrochen gewesen, muß 

man es noch eine Weile offen stehen, und die aufgeschürten Plätze 

oben offen lassen, bis solches auch gebrochen, hernach die Feuer 

warm niedergebähet, bis man unter den Fuß Scheiten die Wärme ver-

spüret.  

Folgends wird der Meuler mit Gestübe gäntzlich zugeworffen, und mit 

einem langen Scheite oder Klapp-Holtz angeschlagen, doch nicht vor 

der Zeit, weil, wenn man die Feuer so jähling und geschwinde dämpf-

fet, sie hernach einen Stoß oder Knall von sich geben, auch wohl alles 

in Hauffen stossen. Denn die jähling gedämpfften Feuer geben viel-

fältige Knälle, welches man Gestösse nennet; des andern Tages giebt 

man dem Meuler ordentliche Plätze.  

An der untern Schicht, wo selbiger gleich zu stehet, werden auch un-

ten die Fuß-Scheite auf der Stätte gelüfftet. Wo die Feuer am stärcks-

ten innen liegen, spühret man eine Grube, welches man eine Fülle 

nennet; solche wird mit der Füll- oder Rühr-Stange aufgeschüret, 

ausgerühret, mit Holtz angelegt und zugefüllet, auch an demselben Ort 

die Plätze wieder zugemacht, und der Ort wohl in acht genommen.  

Einen Meuler muß man Tag und Nacht wohl begehen, und fleißig hö-

ren, wenn solche Plätze knistern oder platzen, oder aber der Dampff 

zu gelb gehet, da man denn solche hernach wieder fest zumachen und 

verwahren soll. Dahero müssen die Meuler, wie in andern Dingen, 

also auch hierinnen fleißig in acht genommen werden, daß wenn sol-

che oben Gruben oder Löcher bekommen, sie mit Füll- oder Rühr-

Stangen fein ausgerühret, und mit Scheiten ausgeleget werden; wenn 

aber die Scheite nicht zulänglich, oder zu groß seyn, kan man auch 



 

 

wohl mit Bränden, Deck-Reißig oder Stroh, item mit Kohl-Gestübe 

bedecken.  

Nach vier bis fünff Tagen, werden die untern Plätze zugemacht, (wel-

ches nach Köhler Art abgeschlagen heisset) und ei- 
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ne quere Hand um und um nieder gestochen: wo es aber zu starck im 

Feuer gehet, da giebt man keine Stiche, sondern macht es gantz feste 

zu, damit die Meuler gleich niederkohlen. Die Meuler bekommen 

meistenteils eine oder zwey Schlichten, welches wie ein Graben aus-

siehet. Wo sich nun eine solche Schlicht anlässet, da giebt man ihnen 

keine Plätze noch Stiche, sondern man hält sie Tag und Nacht mit Ge-

stübe verwahret wohl zu, bis die andern Höhen oder Hüffen oben 

nachziehen, weil in bemeldten Schlichten die Feuer erst raus kommen.  

Es werden aber die Feuer in den Meulern fortgeführet, bald mit auf- 

bald mit zumachen; wo die Meuler zu starck gehen, solches kan man 

von ferne bald erkennen, wenn nemlich die Stiche oder Plätze in der 

Farbe des Rauchs zu blau oder zu gelb geben, da man denn dieselben 

eine, zwey oder drey Stunden lang zumachet, bis sich die Feuer in 

etwas gelagert. Gehet aber der Wind starck auf solche Seiten, so muß 

man sie gantz zulassen, und nur auf der Seite, wo kein Wind nicht 

hinkommt, ein wenig stärcker führen, damit die Feuer nicht zu starck 

überschiessen, und hernacher nicht gleich wieder kohlen, welches Ur-

sache zu vielen Bränden giebet.  

Wo das Deck-Reißig entzwey gebrannt, oder in ungleichen Holtze Lö-

cher werden, welche man Reiß-Löcher nennet, muß man selbige zu 

rechter Zeit mit Stroh, Rasen oder Reißig zustopffen, Gestübe darauf 

werffen, und zumachen; die Reiß-Löcher dürffen auch nicht zu lange 

offen bleiben, denn sie machen dadurch die Feuer aufrührig.  

Bey den Meulern kommen die Feuer in Tag und Nacht besser nieder, 

bis sich ein zubrennend Lohe-Feuer, unter den Fuß-Scheiten heraus 

brennend sehen lässet, und die auswändigen Scheite von denenselben 

die untersten Örter oder Enden abbrennen, welches man Strummeln 

nennet. Nach diesen werden die Fuß Scheite abgerissen, weggeworf-

fen, ausgelöscht, mit einem Spreiß-Hacken heraus gehackt, und das 

Gestübe fein heraus gerechet, folglich wiederum fest zugeworffen, 

und also, wo es möglich denselben Tag stehen und absticken gelassen.  

Letzlichen wird dieser zugebrannte Meuler wohl verwahret, auch 

nicht mehr ein Meuler, sondern ein zugebrannt Stücke genennet, 

und ist am dienlichsten, daß wo man zwey und dreyßig Schragen ein-

gesetzt, solche sieben bis acht Tage, ein Meuler von zwantzig Schra-

gen sechs Tage, und einer von sechzehen Schragen, fünff oder sechs 

Tage zu brennen.  

Von dem zugebrannten Stücke nun, werden die verfertigte Kohlen, 

mit vorerwehntem Spreiß-Hacken ausgestossen, mit denen Harcken 

weggezogen, fein eben abgerissen, an dem Orte, wo die Kohlen aus-

gestossen, so ein Bruch genennet wird, mit Gestübe wieder zugeworf-

fen, die Kohlen fein sauber ausgegossen und abgelöschet, so dann mit 

dem Ausstossen wieder fortgerücket, biß endlich das Stücke gantz 

herum umgestossen worden, damit es gleich wird, und allezeit die 

Kohl-Brüche mit Gestübe nach und nach wohl zugeworffen, damit es 

ersticket und kalt 
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wird. Diese verfertigte Kohlen nun werden mit einem gewissen Maaß 

richtig vermessen, und so dann an behörige Orte verführet und ge-

bracht.  

An vielen Orten, wird das Verkohlen in Meulern auch folgender Ge-

stalt ein- und zugerichtet, nehmlich: Es wird in die Kohlen- oder Meu-

ler-Stätte eine starcke Stange gestecket, und vier Stangen um jene 

herum gelehnet, daß dieselbe lucker stehe und heraus gezogen werden 

könne. Um die Stangen herum wird es mit kleinen Holtze wohl aus-

gefüllet, hernach die Scheite ordentlich gesetzet, und zum Meuler ge-

machet, endlich mit Reisig und mit Moos, Erden oder Rasen zugede-

cket. Wenn dieses verrichtet, so wird hierauf die Stange heraus gezo-

gen, in das Loch brennend Holtz geworffen, die Fülle oder das Loch 

mit Rasen wohl zugedecket, und wenn solche ausgebrennet, immer 

von neuem wieder gefüllet, und zwar des Tags und Nachts wohl zwey-

mahl, damit die Füllen nicht leer bleiben, sonsten fället alles über ei-

nen Hauffen.  

In hiesigen Landen und in Ober-Gebürgen aber, wird der Meuler auf 

nach beschriebene Art eingerichtet. Anfänglich machet der Köhler ei-

nen gantz ebenen Platz, von welchen er alles Holtz, Steine, Heide, 

Moos und Wurtzeln abraumet, biß er auf derben Boden kommt, als-

denn verfertiget er die Kohlen-Stätte, deren eine zehen biß zwölff oder 

mehr Lachter in der Rundung und im Umkreiß hat, jedoch werden sol-

che nicht flugs also groß, sondern kleiner, und immer nach und nach 

grösser gemacht, und sonderlich nachdem der Köhler viel darauf ein-

richten will. Mitten auf der Stätte stecket er eine Richt-Stange, zwey 

Lachtern lang in die Höhe, machet unten auf der Erden um selbige das 

Quendel, so aus Spreisseln oder Spänen, oder zerspaltenen Bränden 

bestehet, und ungefähr anderthalb Elle hoch aufgerichtet ist, darauf er 

etwas Brände legt. Mittlerweile führen die Einführer das Holtz herzu, 

bis der Meuler voll geführet ist, der Köhler und sein Kohl Knecht aber 

laden dasselbe von den Schlitten ab, und richtet der Köhler es hierauf 

folgender Gestalt ein:  

Er setzet die Scheite um die Richt-Stange herum in die Höhe auf so 

lange, bis die Meuler-Stätte in etwas, und ungefehr der vierte Theil 

besetzet ist. Auf diese unterste Scheite richtet er abermahl um die-

Richt-Stange eine andere Reihe in die Höhe, womit er so dann fort-

fähret, bis er die Meuler- oder Kohlen-Stätte mit zweyen auf einander 

gesetzten Reihen voll gerichtet hat, daß um und um ungefähr eine Elle 

Raum bleibet. Auf welchen er um den Meuler herum gehen, und den-

selben warten kan. Anfangs aber, wenn er einzurichten anhebet, leget 

er zwey Scheite Holtz neben einander auf der Erden an, daß sie hohl 

liegen, und zwar von der Richt-Stange an, und von dem Quendel ge-

gen die Lade-Statt zu, bis wo der Meuler ausgehet, und lässet also das 

Loch zum anzünden, welches so weit ist, daß man mit einer ziemlich 

starcken Stange hinein kommen und anzünden kan.  

Nachdem aber der Meuler mit zwey Reihen voll gerichtet, wozu er 

zwantzig bis dreyßig Schragen Holtz, auch mehr 
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und weniger zuweilen brauchet, nimmt er kurtze Scheitlein Holtz, 

oder, welches am bräuchlichsten, Brände, welche von denen vorher 

ausgestossenen Kohlen überblieben, und nicht gar ausgekohlet sind, 

richtet solche auf die zwey Reihen Holtz oben rund herum, daß der 



 

 

Meuler gantz zu werde, und machet damit die Haube. Hierauf be- 

decket er diesen eingerichteten Meuler mit Deck- oder grünen Reißig, 

so er mit seinem Deck-Messer, welches rund auf Art einer kleinen Ei-

chel, und mit einer Tille, darin ein langer Stiel, daß er damit das in der 

Höhe stehende kleine und schwache Reißig herab schneiden, und reis-

sen kan, von den Tannen und Fichten nimmt, alsdenn, wenn es zur 

Stätte getragen, oder, so es weit, dazu geführet ist, so leget er solches 

gantz dicke über und über, daß man von dem Holtze gar nichts sehen 

kan.  

Ferner hacket er mit seiner Keil- und Rade-Haue, bey einer neuen 

Stätte kleine Erde auf (bey alten Stätten lieget vorhero schon Gestübe) 

bestübet mit solcher das Reissig, und also den Meuler über und über, 

ungefähr drey quer Finger dicke, daß man von der Decke nichts mehr 

siehet. Unten auf das Gestübe leget er zwey oder drey Scheite Holtz 

über einander hinauf um und um, welche er Fuß-Scheite nennet, schüt-

tet abermahls mit seinem Füll-Faß oder Schauffel ferner Gestübe oder 

etwas Erde drauf. Wenn er nun hiermit fertig, nimmt er eine lange 

Stange, spaltet solche oben an einem Orte auf, leget eine Kutter mit 

Hartz von einer Fichte darein, zündet selbige an, fähret damit zu dem 

gelassenen Zünd-Loche hinein, bis an den Quendel, worauf denn sol-

ches anfänget zu brennen, und dadurch der Meuler angezündet wird, 

bey welchen anzünden sich eine kleine Erschütterung und Bebern be-

giebet, als ob es gleichsam unter der Erden donnere.  

Es trägt sich auch bisweilen zu, daß der Köhler und Kohl-Knecht aus 

Unvorsichtigkeit selbsten, oder der Einführer dem Köhler zum Possen 

das Zünd-Loch im einrichten mit Holtze versetzet, und vernichtet, daß 

man durch dieses den Meuler nicht anstecken kan, sondern ihn oben 

in der Haube, und in dürren Bränden anzünden muß, welches aber viel 

Verdruß und Mühe, ehe das Feuer nieder kommt, verursachet.  

Nach diesem lässet er ihn sechs Tage lang brennen, binnen welcher 

Zeit er (weil er ohne dies mit den andern Meulern zu thun hat und 

arbeitet) im Kohl-Hau bey den Meulern bleiben, wachsam seyn, und 

fleißig Achtung geben muß, damit das Feuer nicht heraus brenne, und 

der Meuler brennend werde, sonderlich, wenn er den ersten oder an-

dern Tag eine Fülle machet, welches, da es Nachts geschiehet, wenn 

der Köhler schläffet; oder da er am Tage nicht fleißig Achtung giebet, 

und der Meuler lang brennet, so hat er zu thun genug, daß nicht Feuer 

im Gehau angehet, muß auch nachgehends in diese Fülle wieder ander 

Holtz, öffters eine Claffter und noch mehr hinein richten, wieder zu-

stüben, und er also muthwillig und vergeblich daß Holtz verbrennen 

lassen.  

Unten zwischen den Fuß-Scheiten macht er anfänglich zwey biß drey 

Reiß-Löcher, daß das Feuer heraus doch 
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nicht lohe brenne, und das Holtz desto besser kohle, wie denn auch 

der Köhler das Feuer in den Meuler dadurch forttreibet. Hierbey muß 

er den Meuler mit seiner Hacke wohl abfegen, die kleinen Kohlen flei-

ßig zusammen, wie auch sonderlich die Stätten fein rein halten, und 

also den Meuler mit grossen Fleiß warten, bis er zugebrannt, und die 

Kohlen gefertiget sind. Hierauf stösset er die Kohlen mit seinen 

Spreiß-Hacken aus, jedoch einen Tag nicht mehr, als er laden kann, u. 

weggeführet wird, u. ziehet sie mit dem Harcken von einander, daß sie 

kalt werden.  



 

 

Die noch Feuer haben, und brennen, muß der Lösch-Junge mit Wasser 

aus der Lösch-Gelte auslöschen, welches Wasser er entweder im 

Kohl-Hause hat, und mit Zubern und Eymern zur Stätte tragen, oder 

da es weit, in Fässern herzu fahren muß, und hat er stäts ein biß zwey 

Fässer mit Wasser bey den Stätten in Vorrath, damit er, wenn Feuer 

auskommen sollte, sonderlich Sommers-Zeit, da es sehr dürre, dessen 

alsobald zu gebrauchen, bey der Hand habe; mittlerweile, und weil er 

ausstösset, lässet er den Fuhrmann kommen, und sind die Kohlen also 

gefertiget, welche an Ort und Stelle, wo man solcher benöthiget, ab-

geführet werden.  

Wenn die Meuler-Köhler das grobe Holtz in einer Revier verkohlet, 

sollen die Gruben- und andere Köhler, welche nur aus kleinem Holtze 

und Rußig in Gruben-Kohlen brennen, nachfolgen, und die Äste und 

Reißig, so die erstern liegen lassen, mit aufräumen und verkohlen, 

sonderlich wo Laub-Holtz ist, damit der Wieder-Wachs desto besser 

fortkommen, und die Gehaue in völligen Anflug und in Sommer Lat-

ten gebracht werden können.  

Die grossen Meuler sollen mit guter Weile gebrennet, und nicht über-

trieben werden. Denn wenn die Köhler Meister dergleichen thun, und 

damit eilen, so ersparen sie etwas Zeit und Köhler Lohn, hingegen 

aber geschieht Schade an den Kohlen, daß sie nicht so gut, auch deren 

weniger werden. Denn dergleichen Kohlen fangen Feuer wie Zunder, 

und vergehen schleunig in der Hitze, kan auch nicht so viel aus einem 

Meuler gemessen werden, als sonsten beym langsamen verkohlen, da-

hero leidet der Eigenthums-Herr und der Köhler wegen des wenigern 

Maaßes grossen Schaden, wie auch derjenige, so dergleichen kauffet, 

oder der, so solche zum schmeltzen brauchet: denn sie geben nicht 

genugsame Hitze, und heben nicht, so daß man bey einem Wochen-

Werck oder bey einer Wochen lang schmeltzen, etliche Wagen Koh-

len mehr haben muß, welches denn bey etlichen Meulern ein ziemli-

ches austräget, so durch die Köhler verwahrloset wird, und der Schade 

grösser ist, als wenn man denen Köhlern noch etwas an Lohn zulegen 

sollte.  

Dahero halten die meisten Holtz- und Kohlen-Verständige davor, man 

soll mit Verkohlung eines etwas grossen Meulers wohl vierzehen,  

funfzehen bis sechzehen, und nach advenant der Größe, weniger Tage 

zubringen. Denn je langsamer die Kohlen gebrannt werden, je besser, 

derber und tüchtiger gerathen selbige. Da man aber den Meuler über-

jaget, auch allzu viel und zu starck 
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Feuer giebt, je geringer und leichter werden die Kohlen. Hingegen, 

wenn sie sattsam zugebrannt, sollen sie auch nicht allzu lang im Feuer 

stehen bleiben, denn dadurch geschiehet auch Schaden, indem die 

Kohlen wegen der grossen Hitze und Wärme sich verzehren, die 

Krafft verkehren, und leichte werden. Sollte aber Verhinderniß halber 

der Meuler nicht ausgestossen werden können, so muß man solchen 

mit Erde bestürtzen, damit die Kohlen kühle stehen, und sich frisch 

darunter halten.  

Das Holtz zum Kohlen brennen betreffend, so giebt das klein- und 

eng-jährige bessere und derbere Kohlen, als das grosse und weit-jäh-

rige, oder je dichter das Holtz ist, je bessere Kohlen werden davon 

fallen; hingegen verursachet das poröse, daß die Kohlen leichte und 

geringe werden. So hat man auch aus der Erfahrung, daß das allzu 

dürre, ingleichen das verstockte, und etlicher Massen verfaulte und 



 

 

anbrüchtige Holtz, keine gute Kohlen giebet, sondern nur, wie eine 

Lunte zu Asche wird; da aber dergleichen Holtz zuvor ins Wasser ge-

leget würde, so concentriret sich alsdenn der Schwefel der darinnen 

ist, und giebt eine bessere Kohle; will man auch das dürre Holtz, wenn 

es in die Meuler eingerichtet, mit Wasser begüssen, ist es nicht undien-

lich, jedoch besser, wenn alle Scheite zuvor im Wasser gelegen und 

sich recht angefrischet haben, aber sie müssen doch zuvor, ehe sie in 

die Meuler eingerichtet werden, recht austrocknen.  

So ist auch nicht viel verkohlens anzustellen mit sehr dürren Holtze, 

sonderlich bey heissen und dürren Zeiten, massen bey feuchten und 

nassen Wetter bessere Kohlen brennen, und nicht so viel Brände blei-

ben, als bey truckenen, so giebt auch das halb-grüne und nur ge-

schwundene oder geschwelckte Holtz, die besten, frischen, harten, 

derben und blauen Kohlen.  

Bey dem Meuler-Setzen und verkohlen ist noch wohl zu beobachten, 

daß die Holtz-Scheite so viel nur möglich etwas gerade, oder doch nur 

wenig flach in die Höhe, und dicht und derb in einander gerichtet und 

gesetzet werden, jedoch daß das Feuer sich dazwischen durchdringen 

kan; auch sollen die Köhler, wo ein grosser oder ziemlicher Raum 

zwischen denen Scheiten bleibet, Splitter, Äste oder Späne dazwi-

schen stecken, alsdenn giebt es im brennen die beste Kohle, weil es 

keine Lufft hat; hingegen wo nur ein wenig zu viel Raum bleibet, 

greifft die Lufft die Kohle an, verbrennet und sincket daselbst ein, und 

thut an denen Kohlen, so daneben sind, grossen Schaden, bekommt 

wohl gar ein Loch, und brennet Lichter-loh heraus, daß man es mit 

Holtz wieder füllen, decken und beschütten muß; dahero wegen Feu-

ers-Gefahr, sonderlich, weil starcke Winde die Meuler leichtlich auf-

reissen, und zum öfftern grosse Brände in Höltzern dadurch entstan-

den sind, so sollen die Meuler nahe bey Bächen und Wassern gesetzet, 

oder in grossen Gefäßen Wasser in der Nähe enthalten werden, damit 

in Zeit der Noth man sich dessen zum löschen bedienen könne. Das 

Reißig und alle brennende Materie soll, Feuers-Gefahr vorzukommen, 

an die hundert und mehr Schritte von den Meulern weggeschaffet und 
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entfernet seyn.  

Weil auch auf der Kohlen- oder Meuler-Stätte, worauf viel gekohlet 

wird, von dem Hartze des Holtzes, der Boden sich dergestallt[1] 

verhartzet, daß er von unten herauf grosse Hitze von sich giebt, so muß 

dahero solcher hartzigte Boden in grossen Stücken heraus gehauen, 

und mit anderer Erde wieder an- und ausgefüllet werden.  

Kohlen, so lange im Regen gelegen, oder zu lange im Feuer gestanden, 

sind wenig bey allen Gebrauch zu achten, sonderlich bey dem Metall-

Schmeltzen, und werden deren zwey, drey bis vier Wagen mehr, als 

der andern guten vor einen hohen Ofen wöchentlich aufgehen, denn 

sie sind durch Regen und Schnee allzu sehr angefeuchtet, die Krafft 

verliehret sich im Feuer, ehe sie recht austrucknen, und die noch üb-

rige beste Krafft und Schwefel gehen im Dampf und Rauch mit weg.  

Alte Kohlen sind schwerer als die neuen, haben auch folglich mehr 

Schwefel bey sich, so sie von der Lufft an sich gezogen, dahero sie 

auch mehr im Feuer würcken, als die letztern, sie müssen aber beyder-

seits im trocknen liegen und aufbehalten werden.  

Vor etlich und zwantzig Jahren, ist in dem Chur-Sächsischen Meißni-

schen Ertz-Gebürge, insonderheit aber bey Schneeberg, Scheiben-

berg, JohannGeorgen-Stadt, Dreyzehen-Hayn, Großhartmannsdorff, 

[1] Bearb.: korr. aus: dergege-
stallt 



 

 

und anderer Orten, eine sonsten nicht bekannt gewesene Art Turffes 

zum Vorschein gebracht worden, welcher nicht alleine rohe, wie man 

ihn gestochen, zu allerhand Arten der Feurung im gemeinen Leben zu 

gebrauchen, und bevorab, wenn er wohl getrocknet ist, keinen unan-

genehmen Dampf oder Rauch von sich giebet, sondern auch (derglei-

chen man mit dem Niederländischen Turff geschehen zu seyn, noch 

nicht gehöret) sich sehr nützlich verkohlen lässet. Solche Verkohlung 

ist durch den Königlichen Pohlnischen und Chur-Fürstlich-Sächsi-

schen Cammer-Rath und Ober-Berg-Hauptmann, Hans Carln von 

Carlowitz, zuerst im Jahr 1708. zu Scheibenberg unternommen, und 

glücklich vollführet worden.  

Dieses neu-erfundene Turff-Kohlen-Brennen, geschiehet, seiner ge-

gebenen Anweisung nach, folgender Gestalt: Erstlich wird der Turff, 

gleich dem Holtze, in gewisse Meuler von etlichen tausend, ja bis ze-

hen und zwölff tausend auch mehr Stücken, derb und dichte eingerich-

tet, jedoch daß die Lufft und Feuer dazwischen nur in etwas durch kan, 

worauf mit dessen Bedeckung und Anzündung, auch brennen und aus-

stossen, wie sonst bey Holtz-Verkohlen gebräuchlich umgegangen 

wird, jedoch muß der Turff, so verkohlet werden soll, recht trocken 

seyn, sonsten giebt es viel Brände. Ein solcher Meuler muß gegen den 

Wind mit einem Schirm von Reißig, Schwarten oder Brettern verwah-

ret seyn, weil sonst, wenn der Wind starck daraufgehen kan, die Koh-

len sehr schwach und leichte werden.  

Diese Kohlen sind bey der damit vorgenommenen Probe sehr gut, und 

in allen denen büchenen Kohlen gleich, ja wegen der durchdringenden 

Hitze und der Dauerhafftikeit im Feuer in gewisser Masse noch besser 

befunden worden.  

Der Stein-Kohlen wird an behöri- 
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gen Orte gedacht werden.  

Der bey dem Kohl-Brennen entstehende Rauch kommt von dem un-

ordentlichen Gemenge des Wassers, Saltz und Öls her, davon dem 

Feuer ausgetrieben wird. Weil es aber diesen Dingen an der freyen 

Lufft fehlet, daß sie sich nicht vollkommen breiten und zerstreuen 

können, so muß sich der dickste und gröbste Theil vom Öl praecipiti-

ren und auf die Kohle niederschlagen, mithin dieselbige mit schwart-

zen Ruß und Farbe überziehen. Und eben dieses ist das fettige und 

rareficirte und dünne Wesen, welches Schuld und Ursache ist, warum 

die Kohle so gar leichtlich Feuer fänget, es bringet auch zuwege, wenn 

sie nunmehr in Brande lieget, daß sie wie Violet aussiehet und als wie 

Schwefel stinckt. So machet sie auch mit ihrer Dunst Haupt-Weh, Be-

täubung und andere Ungelegenheit bey ein und andern Leuten, die 

sich zu nahe bey frisch angesteckten Kohlen hingemacht; insonder-

heit, wenn solches in einen kleinen Zimmer, oder sonst an einem ver-

schlossenen Orte geschehen. Das beste Mittel aber, solchen Unfug 

vorzukommen ist, daß man ein Stuck Eisen mitten auf die Kohlen 

lege, denn auf solche Weise wird sich ein gut Theil Schwefel an das-

selbe anlegen und sich daran figiren und fest bleiben.  

Man soll die Kohlen erwählen, die feine nicht eben gar so grosse Stü-

cken sind, lang und rund die wenig Risse haben, klingen und leichtlich 

brechen und zerspringen; sie sollen auch ohne Staub seyn, und leicht, 

schön gläntzend, schwartz, leichtlich sich entzünden, und eine Flam-

me geben, die zum Theil blaulicht, zum Theil weiß ist: und diese 

Flamme entstehet von dem rusigen Theile, welches ein Schwefel ist. 



 

 

Die grossen dicken Kohlen knistern vielmehr, und springen härter, 

wenn sie entzündet sind, verbrennen dannenhero auch so viel ge-

schwinder, denn die andern.  

Die Probe, daß die Kohle viel kräfftigen Schwefel in sich hält, giebt, 

daß sie so hefftig brennen, wenn der Salpeter mit ihr verpuffet wird, 

gleichwie an den figirten Salpeter und den Schieß-Pulver zu ersehen. 

Die Kohlen die zu Verfertigung des Büchsen-Pulvers gebrauchet wer-

ben, sind von weidenen, häselnen, und Creutzbeer-Holtze gemachet, 

weil sie viel leichter seyn sollen, und sich weit eher entzünden lassen, 

weder die gemeinen.  

Die Kohlen machen bey Frauen und Jungfrauen, welche ihre Lust ha-

ben, sie zu essen, Verstopffung und eine bleiche Farbe.  

In der Chymie werden auch Kohlen gemachet, wenn ein und anders 

Holtz aus der Retorte distilliret wird. Denn, was in dem Gefäße zurü-

cke bleibt, nachdem die Feuchtigkeit alle daraus abgezogen worden 

ist, dasselbe ist von dem darauf geschlagenen Ruße kohl schwartz 

worden, und ist auch eine rechte würckliche Kohle, welche Feuer fän-

get, und zu Asche wird, als wie eine gemeine Kohle.  

Der destillirte Honig hinterlässet gleicher Gestalt eine schwartze 

Kohle, die treflich rareficiret zu seyn scheinet, und dennoch schwer 

ist. Dieselbe lässet sich auch nicht gantz und gar zu Asche machen, 

man mag sie noch so hefftig brennen, wie man will: wovon Lemery 

Curs. Chymicus nachzusehen ist. 
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Kohlen-Gehau, oder Kohl-Hau, ist in einem grossen Walde ein 

gewisses Revier, wovon das Holtz zum Verkohlen abgetrieben wird. 

Kohlen-Gestübe, siehe Kohle. 

Kohlen-Hose, ist ein von Kupfer oder eisernen Blech lang und 

tieff verfertigtes Gefäße, worinnen die Kohlen in die Küchen getragen 

werden. 

Kohlen-Kammer wird dasjenige Behältniß in einem Hause ge-

nennet, darinnen die Kohlen zu den nöthigen Gebrauche aufbehalten 

werden. Es muß dieser Raum nach den Bedürffniß und der Grösse des 

Hauß-Wesens doch also eingerichtet seyn, daß er nahe an der Küche 

gelegen, und übrigens dergestalt verwahret, daß nicht leicht durch un-

versehens dahin gebrachtes Feuer, ein grosser Schade daselbst entste-

hen könne. 

Kohlen-Korb ist ein von schlancken Ruthen rund zusammen ge-

flochtenes Behältniß, worinnen die Kohlen in die Küche getragen wer-

den. 

Kohlen-Krall, oder Harcken, ist ein eiserner Harcken, damit die 

Kohlen in das Füll- oder Schien-Faß gezogen werden. 

Kohlen-Krücke ist eine höltzerne Bogen-förmige Krücke, etwa 

anderthalb Ellen breit, und ein halb Viertel hoch, damit das allzu-

grosse Kohl zerschlagen, und zusammen gekrücket wird, sie wird 

auch zu anderer Nothdurfft bey der Hütte gebrauchet. 

Kohlen-Maaß ist ein geflochtener Korb, deren zwölff vor einen 

Wagen Kohlen gerechnet werden, wird auch ein Kohlen-Korb genen-

net.  



 

 

Kohlen-Meuler, siehe Kohle. 

Kohlen-Sack ist der mittelste Raum in einem Destillir-Ofen, zwi-

schen dem Aschen-Heerde, und dem Laboratorio, gleich über dem 

Roste, darein die Kohlen gethan werden. 

Kohlen-Schauffel ist eine kleine eiserne Schüppe, womit die 

Kohlen von dem Heerde gelanget werden. 

Kohlen-Schütter wird derjenige zu Halle in dem Thale genennet, 

der Holtz und Kohlen einkauffen, verwahren, und hernach über die 

Brunnen austheilen muß. 

Kohlen-Stätte, siehe Kohle. 

Kohlen-Topf ist ein rundes mit zwey Henckeln versehenes irde-

nes Gefässe, dessen sich allermeist das Weibs-Volck bedienet, wenn 

selbige des Winters ausser der warmen Stube an einem Orte sich still-

sitzende eine lange Zeit aufhalten müssen, um daß sie sich darüber 

wärmen. Zu diesem Ende, wird er entweder mit einer durchlöcherten 

Stürtze oben zugedecket, und zuweilen auch wohl unter ein viereckigt 

höltzernes, oben offenes Gehäuse gestellet, oder in ein kleines  

meßingnes Behältniß, dergleichen die Feuer-Gicken, geschoben, da-

mit die Glut von denen Kohlen nicht so starck in die Höhe steigen, 

oder etwa gar die daranfallende Kleider verbrennen möge. 

Kohler … 

… 

S. 721 … S. 753 

S. 754 
1491 Kooshebeti               Kopf 

… 

Kopersberg … 

Kopf ist eben dasjenige, was man sonst das Haupt zu nennen pfle-

get, nur wird dieses am gewöhnlichsten von denen Thieren gebrau-

chet. 

Hiervon ist zu behalten, daß aller vierfüßigen Thiere Köpfe, von denen 

man zu essen gewohnt, nicht so gar verdaulich als ihr Fleisch, aber 

doch dicke, safftig seyn, und viel Nahrung geben; 
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dergleichen seyn die wilden Schweins-Köpfe, Kalbs-Köpfe, Lamms-

Köpfe; von den Fischen werden bey uns vor allen die Karpfen- und 

Lachs-Köpfe am meisten werth gehalten. 

Siehe auch Haupt, Tom. XII. p. 816. 

Kopf, wird bey vielen Instrumentum und Machinen … 

… 

Sp. 1493 
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… 

Kopfstein … 



 

 

Kopf-Steuer, Lat. Capitatio, ist eigentlich der Tribut, der von de-

nen vierfüßigen zum Verkauff bestimmten Thieren entrichtet wurde; 

imgleichen eine Art einer Abgabe, welche von allen Personen, ob sie 

schon nichts an Gütern besitzen, eingefordert, und nach dem Zustande 

und Nahrung eines jeden eingerichtet ist. l. 9. C. de Agric. et censit. 

Vitriarius Jur. publ. III. 3. §. 11. bey Pfeffingern p. 358. III. 18. §. 

64. p. 1505. 

Dieser Kopff-Zoll oder Kopff-Steuer, kommt noch von dem Kayser 

Augusto her, welcher als er zum dritten mahl den Kriegs-Tempel Jani 

zugeschlossen, alle seine Länder schätzen ließ, damit er beydes die 

Anzahl seiner Einwohner wissen, als so wohl auch die Röm. Schatz 

Kammer vermehren möchte. Dio Lib. LVI. Lehmann Speyer. Chron. 

I. 10. p. 23. 

Sonderlich ist das Capitations-Geld bey den Türcken sehr gemein, 

und müssen die Christen von ihren Kopff jährlich der Reiche 10. Thlr., 

der Arme aber nur einen Ducaten geben. Bulenger de Vectig. 17. La-

zius Comm. Reipubl. Rom. IV. 7. Casalius de Vrb. 

S. 756 
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ac Rom. Imp. splend. I. 3. Stoest in politischen Staats-Garten. Diss. 

11. p. 665. Seckendorf Teutsch. Fürsten-St. Th. III. c. 3. req. 8. n. 4. 

p. 498. Obrecht Tract. von Verbesserung Land und Leuten. Tit. 3. n. 

14. seq. Neumeyer von Schatzung und Steuer, 7. n. 5. p. 473. 474. 

Kopff-Stück … 

… 
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… 

… 

Kopp (Georg) … 

Koppel, siehe Kuppel. 

Koppel ein adeliches Geschlechte in Schlesien … 

S. 757 … S. 802 

S. 803 
1589 Koth-Mücken        Kotschen-Borwitz 

Koth-Mücken … 

Kothsaßen oder Köther, Kötne, Coßaten, heissen in Sachsen 

eine Art Fröhner, die keine Äcker oder doch wenig besitzen, und ihre 

Fröhnen mit der Hand und Leibe leisten, z. E. Getraide schneiden, 

Bothschafft lauffen, Heu machen, jagen, wachen, und dergleichen. Ih-

ren Ursprung leitet man von denen alten Casatis her, siehe Casales 

Tom. V. p. 1206. 

Kotjebus … 

… 

S. 804 … S. 826 

https://d-nb.info/1280519207/34
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 Krähmer        Krämer 1636 

… 

… 

Krämbel … 

Krämer heissen diejenigen, die in öffentlichen Kram die Waaren 

bey Ellen oder 

S. 828 
1637 Krämer          Krämpel 

Pfunden verkauffen, daher sind Gewürtz-, Eisen- Seiden- und Lein-

wand-Krämers. In grossen Städten hat man die sogenannte Kramer-

Gülden, Amt oder Zunfft, oder Innung. 

Krämer, siehe Kramer. 

Krämer, oder Kremer … 

… 

S. 829 … S. 839 
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… 

… 

Krätze … 

Krafft, Lat. Vis, ist in dem allgemeinen Verstande dasjenige, wel-

ches den zureichenden Grund in sich hat, warum in einem Dinge der 

Zustand desselbigen geändert werde. 

Nehmlich der Zustand eines Dinges ist die Bestimmung des veränder-

lichen, so an demselbigen Statt finden kann. Also wenn ein Cörper, 

den wir bey finstrer Nacht nicht sehen konnten durch die Gegenwart 

eines leuchtenden Cörpers uns unsichtbar wird; so saget man, er sey 

dadurch in den Zustand der Sichtbarkeit gesetzet worden. Derselbige 

Cörper konnte sichtbar und unsichtbar seyn,  
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nach dem das Licht, so ihn erleuchtete, entweder gegenwärtig oder 

abwesend war. Dahero ist das sichtbar oder unsichtbar seyn an dem-

selbigen Cörper etwas veränderliches, so nicht eher als durch die Ge-

genwart oder Abwesenheit des Lichts determiniret wird. Und auf eben 

diese Determination gründet sich der Begrieff des Zustandes, in wel-

chem wir einen Cörper oder ein Ding zu seyn richten. 

Gleicher Gestallt, wenn ein Cörper denenjenigen Ort in dem unbeweg-

lichen Welt-Raume, darinnen er sich befindet, nicht ändert, sondern 

beständig an seiner Stelle verbleibet, so saget man der Cörper sey in 

dem Zustande der Ruhe; denn hingegen ein solcher Cörper continuir-

lich seine Stelle ändert, so leget man ihme einen Zustand der Bewe-

gung zu. Daher der Zustand der Ruhe oder Bewegung darinnen beste-

het, daß da bestimmet werde, ob der Cörper an einerley Orte verbleibe, 

oder seine Stelle continuirlich verändere, als zu welchen beyden der 

Cörper fähig und folglich das stille liegen und bewegen an dem Cörper 

selbst veränderlich ist. 



 

 

Wenn eine Veränderung mit dem Zustande eines Dinges vorgehen, 

oder wenn ein Ding, das sich ietzo in einem gewissen Zustande befin-

det, in einen andern gebracht werden soll, so muß nach dem Satze des 

zureichenden Grundes, etwas vorhanden seyn, in welchen eben der 

zureichende Grund enthalten ist, warum sich diese Veränderung zu-

trage. Also bey dem obgedachten sichtbar werden eines Cörpers, war 

die Gegenwart des leuchtenden Cörpers Schuld daran, daß uns jener 

sichtbar wurde; removirte man dieses, wurde der Cörper wieder un-

sichtbar; folglich war mit der Gegenwart und Abwesenheit des Lichts 

der Zustand der Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit des Cörpers verknüp-

fet. Eben so wenn ein Cörper in Ruhe liegt, so fängt er von sich selbst 

nicht an, sich zu bewegen, sondern es muß etwas vor handen seyn, so 

ihn aus diesem Zustande seiner Ruhe bringet, in dem ihn z. E. ein an-

derer bewegter Cörper stösset, und ihm dadurch eine Bewegung mit-

theilet. 

Dasjenige, was den zureichenden Grund in sich enthält, warum ein 

Cörper aus diesem Zustande in einen andern gebracht werde, wird eine 

Krafft genennet. Also leget man dem Lichte eine erleuchtende Krafft 

bey, weil es fähig ist, durch seine Gegenwart den Zustand der Unsicht-

barkeit des Cörpers in den Zustand der Sichtbarkeit zu verwandeln. 

Von dem bewegten Cörper saget man, er habe eine Krafft gegen den 

stille liegenden Cörper ausgeübet, da er dessen Zustand der Ruhe ge-

ändert, und solchen in Bewegung gebracht hat.  

Das Kennzeichen demnach von der Gegenwart einer Krafft kommt 

darauf an, daß wir Acht geben, ob der Zustand eines Dinges verändert 

werde. Denn wo dieses sich ereignet, müssen wir also bald eine Krafft 

zugeben, welcher der Grund dieser Veränderung des Zustandes zuzu-

schreiben ist. Wenn wir die Dinge, so in der Welt vorhanden sind, in 

Erwegung zühen, so befinden wir an ihnen, daß ihr Zustand auf über 

aus viele Art verändert werden könne, welches ohne zureichenden 

Grund und  
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Gegenwart einer Krafft nicht geschehen kan. Ja den zureichenden 

Grund derer Veränderung derer Dingen untersuchen, ist eben dasje-

nige, was man die Erforschungen der Natur derer Dinge nennet; wie 

denn die Natur in dem allgemeinen Verstande nichts anders ist, als der 

Inbegrieff aller Kräffte, wodurch die Veränderungen derer Dinge in 

der Welt zu Wege gebracht werden. 

Hieraus kan man leichtlich ermessen, wie weit sich die Betrachtung 

derer Kräffte erstrecke, und daß überaus viel dazu erfordert werde, 

eine rechte Erkenntniß dererselbigen zu erlangen. Wir sehen so un-

zählich viele Arten derer Veränderungen in der Welt, und so vielerley 

Kräffte müste man auch zugeben, welche dieselbigen herfürbrächten; 

woferne man nicht durch Gegeneinanderhaltung derer Effecte, welche 

sothane Kräffte hervorbringen, eine Ähnlichkeit unter ihnen wahr-

nehme, von welcher wir mit Recht auf die Ähnlichkeit derer Kräffte, 

die sie produciret haben, argumentiren und als einen Grundsatz in der 

Philosophie zum voraus setzen, daß Effecte von einerley Art auch ei-

nerley Ursache haben müssen.  

Durch diesen Grundsatz ist man in den Stand gerathen, die Kräffte in 

gewisse Classen einzutheilen und sich einen allgemeinen Begieff von 

ihnen zu machen. Der Grund ihrer Eintheilung bereuhet in der ver-

schiedenen Beschaffenheit derer Würckungen, welche sie verrichten.  



 

 

Es wird dahero eine genugsame historische Erkenntniß derer 

Würckungen, die in der Natur sich begeben, erfordert, um diese Eint-

heilung gehöriger Massen auszuführen. 

Nun ist es zwar heute zu Tage durch vielen Fleiß geschickter Männer 

dahin gediehen, daß wir einen ziemlichen grossen Vorrath von sol-

chen Würckungen vor uns haben, durch deren Vergleichung man zu 

der Erkenntniß derer Kräffte gelangen könnte; allein dieser Vorrath ist 

bey weiten noch nicht hinlänglich, eine genaue Erkenntniß derer 

Kräffte zu etabliren; dahero man auch noch immer dahin bemühet ist, 

durch Observationes und Experimenta dasjenige zu erforschen, was 

die Natur uns entweder freywillig, oder, in dem sie dazu angereitzet 

wird, offenbaren will. 

Und was das meiste ist, so sind sehr viele, ja fast die meisten von de-

nen Würckungen, von welchen wir eine historische Erkenntniß haben, 

in so vielerley Umstände verwickelt, daß es überaus schwer, ja öffters 

unmöglich fallen will, sie auseinander zu wickeln, und dadurch zu be-

stimmen, zu welcher Classe eigentlich die Kräffte, welche dieselben 

Würckungen hervorgebracht haben, gehören. Und dieses ist es, wa-

rum aufrichtige Philosophen offenhertzig gestehen müssen, daß noch 

überaus viele Kräffte der Natur uns verborgen seyn, und wie schwer 

es zugehe, eine genaue Untersuchung derer Kräffte anzustellen; als 

woher es auch kommt, daß in der natürlichen Erkenntniß derer Dinge 

überaus vieles noch auf Probabilitaeten beruhe. 

Doch ist der unermütete Fleiß geschickter Philosophen in Untersu-

chung derer Kräffte nicht gäntzlich fruchtloß gewesen, daß man die 

vornehmsten Kräffte der Natur noch so ziemlich in gute Ordnung ge-

bracht, zu welcher Untersuchung ihnen vornemlich dieser  
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Vorsatz zu Statten gekommen, daß ihm die Existenz und Beschaffen-

heit einer Krafft aus denen simplesten und vom vielen andern Umstän-

den entblößten Phaenomenis ausfündig gemacht, hernach die andern 

ähnlichen Phaenomena mit denen zuvor entdeckten Conditionen der 

Krafft verglichen und untersuchet haben, ob auch selbige von dieser 

Krafft haben hervorgebracht werden können, und ob dieselbigen Con-

ditiones der Krafft auch richtig aus denen Phaenomenis sind gefolgert 

worden oder nicht, welches man hat probiren können, in dem man aus 

denen Conditionen der Krafft gewisse Würckungen, die sie unter ge-

wissen Umständen hervorbringen müsten, durch Vernunfft-Schlüsse 

gefolgert; hernach durch Experimente derselbigen Krafft Anleitung 

gegeben, daß sie unter solchen Umständen eine solche Würckung hat 

herfürbringen müssen, da denn die Erfahrung den Ausspruch gethan, 

ob man die Eigenschafften selbiger Krafft richtig erkannt habe oder 

nicht: 

Diese Methode ist der rechte Weg gewesen, auf welchen man in denen 

neuern Zeiten die Spuhr von einer wahrhafften Erkenntniß derer 

Kräffte angetroffen hat; da man zuvor durch viele Jahrhunderte solche 

völlig aus den Augen gesetzet, und nach dem man aus einigen Phae-

nomenis eine Ähnlichkeit derer Kräffte geschlossen, sich Elementa, 

Atomos, Geister und andere allgemeine Principia fingiret, denen man 

diese und jene Würckung in der Natur Schuld gegeben; und die Expli-

cation davon so abgeschmackt und nach ihrer Willkührlichkeit beyge-

bracht, daß man sich heut zu Tage billig darüber verwundern muß, wie 

viele von denen alten Philosophen, die doch in andern Disciplinen 



 

 

überaus gute Progressen gemacht, nach so einer schlechten Methode 

die Untersuchung derer Kräffte angestellet. 

Hypotheses fingiren, und die Natur gleichsam dazu neigen, daß sie 

sich nach diesen eingebildeten Hypothesibus in Hervorbringung ihrer 

Würckungen richten solle, wie viele auch unter denen neuern bey Er-

klärung ihrer Experimente thun, ist eine Sache, die einer genauen Er-

kenntniß der Natur und ihrer Kräffte nicht anders als höchst schädlich 

seyn kan. 

Fragt man nun, wie vielerley Kräffte denn die neuern Philosophen 

nach oben angeführter Methode ausfündig gemacht? so würde es über-

aus weitläufftig fallen, diese Frage gehöriger Massen zu beantworten, 

in dem man einige davon zwar in gute Ordnung gebracht; bey denen 

meisten aber hat es noch nicht angehen wollen, die selbigen in allge-

meiner Classen zu rengiren.  

Hauptsächlich ersehen wir zweyerley Arten Kräffte in der Natur die 

in Ansehung derer Würckungen, die sie hervorbringen, sich von ein 

ander überaus distinguiren. Bey der einen Art bestehet der Effect in 

einer Repraesentation; bey der andern in einer Bewegung.  

Eine Krafft von der erstern Art schreibet man denen Seelen derer Men-

schen und Thieren zu, da man ihnen eine Krafft zu empfinden, oder 

sich eine Vorstellung von einem Dinge zu machen, eine Einbildungs-

Krafft, eine Gedächtniß-Krafft, und bey der Seele des Menschen eine 

Krafft zu gedencken, und zu reflectiren und so ferner beyleget. 

Die Regeln oder Gesetze, nach welchen sich diese Kräffte in ihrer 

Thätig-  
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keit richten, haben die Philosophen jeder Zeit zu untersuchen sich be-

mühet, und solche in denen metaphysicalischen moralischen und lo-

gicalischen Schrifften abgehandelt; daher sie auch Regulae Logico-

morales; diese Kräffte aber selbst Vires metaphysicae genennet wer-

den.  

Die Kräffte von der andern Classe heissen Vires mouentes, bewe-

gende Kräffte, welche, wenn sie in einem Cörper würcken, in dem-

selbigen eine Translation aus einem Orte in den andern, das ist, eine 

Bewegung verursachen, welches ohne eine Succession nicht gesche-

hen kan, Massen ein Cörper nach und nach aus einem Orte in den an-

dern gelanget, und es eine Contradiction involviren würde, wenn man 

einen Cörper gleicher Zeit an zwey diversen Örter concipiren wollte. 

Wir sehen, daß eine dergleichen Bewegung erfolget, wenn man einen 

Cörper anstosset oder wenn ein anderer bereits bewegter Cörper an 

einem ruhenden anrennet, wodurch dieser eine Bewegung erhält; daß 

folglich durch eine Bewegung bey den Conflictu dem ruhenden Cör-

per eine Krafft sich zu bewegen mitgetheilet werden kan. 

Wenn man diese Dinge, so man bey denen bewegenden Kräfften in 

Ansehung der Succession und daß durch eine Bewegung eine Krafft 

zu bewegen erreget werden könne, mehr nimmt, mit denen Eigen-

schafften der vorhin angeführten Kräfften der Seelen in Erwegung zie-

het, so könnte man auf die Gedancken gerathen, ob nicht diese beyden 

Arten Kräffte unter einerley Classe, und die Kräffte der Seelen zu-

gleich mit unter die bewegenden Kräffte gezählet werden könnten. 

Wenn man auf die Umstände Acht giebet, die uns vorkommen, wenn 

die Seele eine Empfindung hat oder gedencket; so müssen wir zuge-

stehen, daß solches nach und nach geschehe, und sich folglich hier 



 

 

eben Falls, wie bey denen bewegenden Kräfften eine Succession er-

eigne. Sehen wir auf die Art des Empfindens der Seele, so befinden 

wir, daß durch die äusserliche Sinne der Seele dazu Anlaß gegeben 

werde. Wenn wir sehen sollen, so muß ein Liecht-Strahl die Retinam 

unsers Auges in eine vibratorische Bewegung setzen, und dieser res-

pondiret die Repraesentation eben desselbigen Objecti, so in das Auge 

strahlet, in unseren Seele. Wir empfinden einen Schall, wann ein vibr-

irender Cörper die Lufft in eine Wellenartige Bewegung bringet, wel-

che das Tympanum unsers Ohrs tremulirend machet, und mit einer sol-

chen verschiedenen Tremulation harmoniret, auch eine verschiedene 

Empfindung des Schalls in unserer Seele. 

Sollte sich hier nicht eine Ähnlichkeit zwischen denen Kräfften der 

Seelen und denen bewegenden Kräfften finden? die letztern können, 

obberührter Massen, durch eine Bewegung erreget werden, daß sie in 

einem Cörper zu Activitaet gelangen, wenn ein anderer bewegter Cör-

per in solchen würcket. Bey dem Sehen, Hören und andern sinnlichen 

Empfindungen befinden sich unsere Organa sensoria in einer Bewe-

gung, und mit dieser ist die Empfindung in unserer Seele verknüpffet. 

Sollte vielleicht die Activitaet der Krafft unserer Seelen von dieser Be-

wegung derer äusserlichen Sinne erreget werden? Wir wissen zwar 

keine  
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Translationem Loci, so durch diese erregte Krafft unserer Seelen be-

werckstelliget würde; allein von unserer Unwissenheit können wir auf 

das Nicht seyn nicht argumentiren. 

So lange uns der Nexus des Cörpers und der Seele verborgen ist, so 

lange scheinet es, als wann weder pro non contra hiervon was zu sagen 

wäre. Die Frage ist zwar subtil, könnte aber so wohl erörtert werden, 

als man durch die bekannten Systemata des Influxus physici, caussa-

rum occasionalium harmoniae praestabilitae, den Nexum Corporis et 

Animae per hypotheses zu zeigen sich bemühet hat; welches aber hie-

her nicht gehöret, wo wir die allgemeinen Eigenschafften derer 

Kräffte, und zwar derer bewegende Kräffte untersuchen wollen; da 

das übrige billig dahin gehöret, wo die Eigenschafften unserer Seele, 

und anderer so genannten geistigen Wesen untersuchet werden.  

Wo gehören aber diejenigen Kräffte hin, die wir bey denen Thieren, 

Pflantzen Mineralien und andern irdischen Cörpern wahr nehmen, 

Vermöge welcher sie Actiones zu verrichten, ingleichen zu wachsen 

und andere Dinge von ihrer Art zu erzeugen in den Stande seyn? Was 

ist der Spiritus animalis, welcher die Musceln eines thierischen Cör-

pers der Gestallt dirigiret, daß so vielerley Arten der Bewegung in de-

nen organis desselbigen erfolgen, und Vermöge welcher die Thiere 

allerhand Bewegungen in anderen Cörpern hervorzubringen vermö-

gend sind, von welchen man saget, sie wären von denen viribus ani-

malibus erreget worden? Was ist dasjenige in einem thierischen Cör-

per, wodurch derselbige, wenn er von äusserlichen Dingen unterhalten 

wird, wächset und zunimmet; und was vor eine Krafft lieget in ihnen 

verborgen, Vermöge, welcher sie in dem Stande sind, Dinge von ihrer 

Art zu erzeugen, daß nehmlich Menschen wiederum Menschen, 

Hunde ebenfalls Hunde, u. s. w. zeugen? 

Was ist die Anima vegetativa bey denen Pflantzen, durch welche die-

selbigen wachsen und Frucht bringen, in welchen wiederum Saamen 

enthalten, aus welchen Pflantzen von ähnlicher Art wieder erzeuget 

werden können? was ist dasjenige bey denen Metallen und andern 



 

 

Mineralien, wodurch solche in der Erde erwachsen? Was ist der von 

denen Chymicis sogenannte Spiritus Rector, welchen man bey jegli-

chen Thiern, bey jeglicher Pflantze, bey jeglichen Cörper von beson-

derer Beschaffenheit antrifft, und wodurch sich das Genie eines iegli-

chen Cörpers von dem anderen genau distinguiret ? Sind dieses nicht 

alles Kräffte der Natur? 

Daß diese unter die bewegenden Kräffte gehören, läßt sich eher, als 

oben von denen metaphysicalischen Kräfften behaupten. Die Vires 

animales, weil sie in andern Cörpern eine Bewegung hervorbringen 

können, muß man allerdings unter die bewegenden Kräfften zählen. 

Das Wachsthum eines thierischen Cörpers und Pflantze, geschiehet 

per succesivam Concrescentiam derer Theile von andern Cörpern, die 

in selbige gebracht werden, welche Concrescentiam man wohl von 

solchen Kräfften herzuleiten nöthig hat, die man Vires Cohaesionis zu 

nennen pfleget. Das Wachs-  
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thum derer Mineralien wird eben Falls durch die Vires Cohaesionis 

bewerckstelliget, wenn durch das unterirdische Feuer Vapores Pyritis, 

die aus vielerley Materien bestehenden Fossilien soluiret werden, und 

nun die Partes magis homogenae, indem sie sich von denen Banden 

anderer heterogenearum partium losgerissen, Vermöge ihrer zusam-

menhangen Krafft zusammen gehen, und dadurch einen neuen Cörper 

formiren, der von denen vorigen Fossilien unterschieden ist. 

Nun sind die Vires Cohaesionis bewegende Kräffte, wie bald erhellen 

soll; derowegen werden auch angeführte Kräffte unter die bewegen-

den zu zählen seyn. Der Spiritus Rector derer Chymicorum giebet sich 

durch den Geschmack, oder Geruch zu erkennen, und distinguiret 

dadurch die Cörper von einander. Weil er nun dadurch in unsere Or-

gana sensoria würcket, diese aber bey ihrer Empfindung in einer Be-

wegung sich befinden, wie die Erfahrung an die Hand gibet; so siehet 

man, daß dem sogenannten Spiritui Rectori eine Krafft, etwas zu be-

wegen, beyzulegen sey. 

Was aber dasjenige vor eine Krafft sey, welche in denen Thieren und 

Pflantzen bewerckstelliget, daß sie ähnliche Dinge wieder erzeugen, 

und hervor bringen, ist eine überaus schwäre Sache, nur einiger Mas-

sen zu erzählen. Man saget zwar, die Constitution eines ieglichen Cör-

pers, und die Gefässe desselbigen, darinnen dergleichen Erzeugung 

geschiehet, ist in einem ieden Cörper besonders, von welcher Diver-

sität auch der Unterscheid des erzeugten herrühret. Jedoch diese Con-

stitution kan ohne eine thätige Krafft nichts vor sich hervor bringen, 

und diese thätige Krafft muß in andern und andern Cörpern, anders 

und anders beschaffen seyn, weil die Würckung derselbigen verschie-

den.  

Allein eben von der Natur dieser Krafft, wissen wir überaus wenig, 

doch scheinet sie eben Falls unter die bewegenden Kräffte mit zu ge-

hören, weil von ihr die Formation eines Cörpers, unter einer gewissen 

Gestallt, herrühret. Diese bisher angeführte Kräffte, werden von eini-

gen Vires physicae, oder physicalische Kräffte genennet, in dem sie 

einigen physicalischen Cörpern im gantzen, und in ihrer völligen Con-

stitution zukommen, und dieselbigen dadurch wesentlich von andern 

unterscheiden; in dem z. E. ein Feigen-Baum nur in so weit fähig ist, 

Saamen von seiner Art zu bringen, wenn er aus seinen wesentlichen 

und gesunden Theilen bestehet, und in dem Erdreiche sich befindet, 



 

 

und hinlängliche Nahrung erhält; da hingegen, wo etwas von diesen 

mangelt, auch keine Erzeugung Statt finden wird. 

Wenn wir in Untersuchung derer Kräffte weiter gehen, und die Ver-

änderungen bey solchen Cörpern, die wir als tod anzusehen pflegen, 

examiniren, so werden wir überaus viele Kräffte an ihnen wahrneh-

men, die sich unter allen am deutlichsten, als bewegende Kräffte, zu 

erkennen geben. Bey allen Cörpern, mit denen wir Experimenta an-

stellen können, treffen wir eine Bemühung an, niederwärts gegen die 

Erde, oder viel mehr gegen den Mittel-Punct der Erden, sich zu bewe-

gen, welche Bewegung auch würcklich zu Stand gebracht wird, wo-  
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fern nicht etwas vorhanden ist, so sie an diesem Niedersteigen hindert. 

Ein Stuck Bley, so man zwischen zweyen Fingern hält, ziehet unsere 

Hand niederwärts, und so bald man das Stück Bley von denen Fingern 

los lässet, fällt es würcklich darnieder, und zwar nach einer Direction, 

so perpendicular auf den Horizonte stehet, welche folglich, weil un-

sere Erde bey nahe eine Kugel ist, durch den Mittel-Punct derselbigen 

gehet.  

Diese Bemühung eines Cörpers gegen den Mittel-Punct der Erden sich 

zu bewegen, heisset die Schwäre eines Cörpers, und giebt dadurch, 

was sie hervor bringen sich bemühet, gnugsam zu erkennen, daß sie 

eine bewegende Krafft sey. Einige Cörper haben eine solche Beschaf-

fenheit, daß, wenn sie von einer andern Krafft gespannt, gedehnet, 

oder zusammen gedruckt werden, sich alsbald wieder in den vorigen 

Zustand, darinnen sie vor dem Drucke, oder Spannung waren, sich be-

geben, so bald ermeldete Krafft zu spannen, oder zu drucken aufhöret. 

Ein Bogen, wenn man ihn mit der Hand spannet, springet alsbald wie-

der zurücke, so bald man die Hand weg thut. Ein Ballon, so zusammen 

gedrucket wird, erlanget seine vorige Figur, wenn man zu drucken 

aufhöret. Eine Saite, die man ausdehnet, ziehet sich wieder zusam-

men, wenn man sie zu dehnen nachlässet. Durch das Spannen, Deh-

nen, Drucken, wird der Cörper in einen gewissen Zustand gesetzet, da 

aber der Cörper nicht darinnen verharret, sondern sich wieder in den 

vorigen Zustand setzet, so muß in dem Cörper etwas seyn, so diese 

Veränderung des Zustandes würcket.  

Es wird dasselbige die elastische Krafft eines Cörpers genennet, und 

gehöret eben Falls unter die bewegende Kräffte, Massen sie z. E. die 

zusammen gedruckten Theile des Cörpers von einander bringet, wel-

ches ohne Bewegung nicht geschehen kann. 

Einige Cörper haben diese Eigenschafft an sich, daß, wenn sie starck 

gerieben worden, sie einige Cörper von weiten an sich zu ziehen, und 

in Bewegung zu setzen, vermögend sind. Ein gläsern Rohr, ein Stück 

Agt-Stein, Siegellack, wenn man solches starck reibet, daß es sich er-

hitze, ziehet kleine Stücklein Papier, oder Gold-Blätgen, und andere 

leichte Cörper an sich.  

Dasjenige, was bey dergleichen Cörpern unter diesen Umständen eine 

Bewegung hervor bringet, wird eine electrische Krafft genennet, und 

erweiset sich durch ihre Würckung, als eine bewegende Krafft. In dem 

Magnet trifft man ein besonderes thätiges Wesen an, welches sich 

auch nur gegen einen andern Magnet, und gegen das Eisen thätig er-

zeiget, indem ein Magnet einen andern, nach gewissen Umständen, 

entweder an sich ziehet, oder von sich wegjaget, das Eisen hingegen 

an sich ziehet.  



 

 

Ein dergleichen in einem Magnete befindliche Krafft, wird nach ihm 

eine magnetische Krafft genennet, und zählet sich eben Falls unter 

die bewegenden Kräffte. Sie ist von der electrischen Krafft darinnen 

unterschieden, daß sie sich nur bey dem Magnete äussert, und sich 

thätig erzeiget, ohne, daß der Magnet zuvor gerieben werden darff, 

wie bey der Erregung der  
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electrischen Krafft nothwendig geschehen muß.  

Wenn wir fortfahren, die Eigenschafften derer Cörper in so ferne sie 

sich thätig erweisen, zu untersuchen, so treffen wir bey ihnen noch 

eine überaus grosse Menge von Kräfften an, die zwar in verschiedenen 

Cörpern, unter verschiedenen Umständen, sich äussern, und aller 

Dings von einander unterschieden sind; je doch darinnen mit einander 

überein kommen, daß sie, wenn die Cörper, denen sie beywohnen, ei-

nander nahe kommen, dieselbigen sich entweder an einander hangen, 

zusammen gehen, sich einander anziehen; oder auch sich von einander 

weg treiben, oder weg jagen; dahero auch jene Vires Cohoesionis, at-

tractiuae; diese Vires fugae, repellentes genennet werden.  

Die Theile eines ieglichen Cörpers hangen aneinander, und ist öffters 

eine grosse Krafft von Nöthen, sie voneinander zu reissen. Was sich 

einer Krafft entgegen setzet, und dieselbige in der Erzeugung ihre 

Würckung hindert, muß selbst eine Krafft seyn, in dem sie das jenige 

continuirlich wieder zu nichte macht, was jene bewerckstelligen will. 

Da nun die Theile eines Cörpers, in dem sie von einander getrennet 

werden sollen, sich dieser Zertrennung wiedersetzen, so muß etwas in 

ihnen seyn, womit sie sich zusammen halten, das ist, sie hangen an 

einander vermittelst einer gewissen Krafft, so eben ihre Cohaesions-

Krafft genennet wird. 

Wenn Silber in Scheide-Wasser solviret wird, so vertheilen sich die 

kleinsten Theile des Silbers, unter die Theile des Scheide-Wassers, 

und hangen an selbigen feste, ungeachtet sie an- und vor sich, Ver-

möge ihrer grössern Schwäre, untersincken können, wie sie solches in 

andern flüssigen Materien, z. E. Wasser thun. Es muß dahero dem 

Scheide-Wasser eine Krafft beywohnen, daß solche das Silber an sich 

ziehen, und verursachen kan, daß es an ihm hangen bleibe. Hier findet 

wieder eine Cohaesions-Krafft Statt: Zwey Tropffen Quecksilber, 

wenn sie auf einer polirten gläsernen Tafel nicht allzu weit von einan-

der gestellet werden, nahen sich gegen einander, und umflüssen sich. 

Hier erkennet man die Cohaesions-Krafft, als eine bewegende Krafft, 

unter welcher Gestalt sie sich ebenfalls in andern Fällen verhält, nur, 

daß solches nicht alle Mahl so deutlich in den Sinn fällt.  

Bey der Decrepitation des Saltzes, bey der Detonation des in Fluß ge-

brachten Salpeters, bey der Dispersion des geschmeltzten Kupfers, 

wenn kaltes Wasser hinein gegossen wird, und so ferne trifft man eine 

solche Art bewegende Kräffte an, die man ihrer Würckung wegen, als 

Vires repellentes zu betrachten hat.  

Und so giebt es in überaus vielen Fällen, besonders bey denen Chymi-

schen Operationen, solche Begebenheiten, da wir zugeben müssen, 

daß Kräffte vor Handen sind, von welchen sie dependiren, und welche 

Kräffte auch von allen anderen sich distinguiren; allein, eine genaue 

Erkänntniß dieser Kräffte, wie wir solche etwa von denen Kräfften der 

Schwere, des Elateris, u. s. f. in einen ziemlich grossen Gradu erhalten 

haben, ist bis ietzo noch unter die pia Desideria zu rechnen. Phaeno-

mena davon sind genug vor Handen,  
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allein unter gewisse allgemeine Geschlechter, wollen sich dieselbigen 

noch nicht hinlänglich vertheilen lassen. Und man kan das Ge-

schlechte derer Virium Cohaesionis et Fugae in der Physic als ein  

Asilum Ignorantiae ansehen, wohin man diejenigen Kräffte versetzet, 

von deren Beschaffenheit man noch keine hinlängliche Ursache anzu-

geben vermögend ist.  

Gehen wir in der Natur weiter, so finden wir in denen meisten Cörpern 

etwas, welches, wenn es durch gewisse Umstände zur Activität gelan-

get, die Cörper ausdehnet, auch öffters die Theile desselbigen in eine 

gewisse Art der Bewegung setzet, die unsern Sinnen eine gewisse 

Empfindung beybringet, so wir Wärme zu nennen pflegen. Man nen-

net dasselbige Ding in denen Cörpern das elementarische Feuer, und 

leget ihm eine erwärmende Krafft bey, die, weil sie den Cörper aus-

dehnen, und in eine zitterende Bewegung bringen kan, gleich Falls 

unter die bewegenden Kräffte gehöret. 

Will man die Kälte als etwas positiues ansehen, so mit der Wärme in 

unaufhörlichen Streite liege, und als eine Vis destruens derselbigen 

sich erzeiget; wie der Titel Kälte, Tom. XV. p. 21. seq. dazu Anlaß 

geben könnte, so müste man dieselbige eben Falls unter die bewegen-

den Kräffte zählen, in dem sie nicht nur die Cörper contrahiret, son-

dern auch die von der Wärme in denen Theilen des Cörpers erregte 

zitterende Bewegung hemmet. 

Man hat nehmlich die Gegenwart einer Krafft nicht nur daraus zu be-

urtheilen Ursache, wenn wir sehen, daß der Zustand eines Dinges ver-

ändert, und eine Würckung hervorgebracht werde, sondern man muß 

auch auf selbige argumentiren, wenn wir wahr nehmen, daß eine von 

einer andern Krafft bewerckstelligte Würckung wiederum vernichtet, 

oder eine Krafft an der Erzeugung ihrer Würckung verhindert wird; 

sintemahl wir in beyden Fällen etwas thätiges concipiren müssen, 

wodurch der Zustand einer bereits hervorgebrachten Würckung wie-

der verändert werden, oder der arbeitenden Krafft Einhalt geschehen 

könne.  

Kräffte von dergleichen Art pfleget man Vires destruentes oder resis-

tentias zu nennen. Und unter dieser Betrachtung kan eine Krafft bald 

eine bewegende, bald eine wiederstehende Krafft seyn, nachdem die-

selbe mit anderen Kräfften in Collision gebracht wird.  

Wir haben gesehen, daß die Schwere eine bewegende Krafft sey; wenn 

man nun einen schweren Cörper in die Höhe heben will, so empfindet 

man einen Widerstand, der aus der Schwere des Cörpers seinen Ur-

sprung nimt; da nun diese Schwere jetzo der thätigen Krafft des Men-

schen, der den Cörper heben will, sich widersetzet; so erzeuget sie sich 

unter diesen Umständen als eine wiederstehende Krafft; und können 

folglich auch bewegende Kräffte zu widerstehenden werden, wann sie 

miteinander dergestallt in Collision gerathen, daß eine die Activitaet 

der andern zu verhindern fähig ist.  

Man trifft aber auch bey denen Cörperen eine gewisse Krafft an, die 

sich lediglich als eine widerstehende Krafft äussert, und sich nicht 

eher zu erkennen giebt, als bis eine Krafft etwas gegen einen Cörper, 

dem sie nicht  
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selbsten beywohnet, ausrichten will. Diese widerstehende Krafft wird 

Vis insita, Resistentia passiva, Vis Inertiae genennet, von welcher wir 

hier etwas mehr reden müssen, in dem sie an öfftesten mit denen an-

dern Kräfften in Collision kommt, und wir uns auch hieher auf solche 

bezogen, da wir die andern bisher erzählten Kräffte unter ihren Tituln 

abgehandelt, und von dieser mit ihnen offt collidirenden Vi inertiae 

Erwehnung gethan haben. 

Einem ingleichen ist aus der Erfahrung bekannt, daß, wenn ein Cörper 

sich in Ruhe befindet, und ein anderer will ihn daraus bringen und in 

Bewegung setzen, so wiedersetzt er sich demselben, und folget nicht 

freywillig seiner Bemühung, sondern benimmt derselbigen so ein 

grosses Stück, als er angewendet hat, um ihn in Bewegung zu bringen. 

Wenn eine Kugel gegen eine andere, die in Ruhe ist, mit einer gewie-

sen Geschwindigkeit anrennet, so erhällt die ruhende Kugel durch den 

Stoß eine Bewegung, hingegen die anrennende Kugel verliehret durch 

den Stoß etwas von ihrer Bewegung. Es muß dahero etwas in dem 

ruhenden Cörper vorhanden gewesen seyn, so diesen Theil der Bewe-

gung des anrennendem Cörpers währenden Stosse consumiret hat; die-

ses muß eine Krafft seyn, weil sie den Zustand eines Dinges, nehmlich 

den Zustand der Bewegung ändern kan.  

Diese Krafft ist es, welche Vis insita genennet wird, und Vermöge 

welcher ein Cörper sich demjenigen wiedersetzet, der ihn aus seinem 

Zustande der Ruhe bringen will, oder mit welcher er sich in der Ruhe, 

darinner er sich befindet, zu behaupten suchet. Wenn ein Cörper in 

einer gleichförmigen Bewegung nach der Direction einer geraden Li-

nie, und folglich mit einerley Geschwindigkeit sich fortbeweget; und 

es rennet ihm ein anderer Cörper mit einer grössern Geschwindigkeit 

nach, hohlet ihn ein, und will ihn durch den Stoß in seiner bißher fort-

gesetzten gleichförmigen Bewegung turbiren, so gehet dieses dem an-

rennenden Cörper nicht so ungerochen hin, sondern der andere Cör-

per, der den Stoß ertragen muß, reluctiret, und suchet den Zustand sei-

ner vorigen Bewegung zu behaupten; daher es auch geschiehet, daß, 

ob er gleich aus seiner vorigen Bewegung durch den Stoß des andern 

gebracht worden ist, der anrennende Cörper durch diese Wiederspän-

stigkeit des andern einen Theil seiner vorigen Bewegung, die er vor 

den Stoß gehabt, verlieret. 

Die Destruction dieser Bewegung setzet eine destruirende Krafft, zum 

Voraus, die ein Cörper in so weit ausübet, in so ferne ihn etwas aus 

dem Zustande seiner gleichförmigen Bewegung bringen will, oder mit 

welchen er diesen Zustand zu behaupten suchet. In beyden Fällen, es 

mag ein Cörper entweder aus dem Zustande der Ruhe oder einer 

gleichförmigen Bewegung gebracht werden sollen, trägt sich etwas 

ähnliches zu, nehmlich die Bemühung, den Zustand, darinnen der Cör-

per sich befindet, zu behaupten. 

In beyden Fällen muß daher auch die Krafft, mit welcher solches der 

Cörper verrichtet, von einerley Art, und folglich die Vis insita seyn. 

Derowegen wann wir diese Begriffe zusammen  
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nehmen, so finden wir, daß die Vis insita, oder eingeprägte Krafft 

eines Cörpers diejenige sey, mit welcher der Cörper seinen Zustand 

der Ruhe oder seiner gleichförmigen Bewegung, die nach der Direc-

tion einer geraden Linie sich äussert, zu behaupten suchet; und welche 



 

 

Krafft nicht eher zum Vorschein kommt, als bis eine solche Verände-

rung in dem Zustande vorgehen soll. 

Keplerus hat dieser Krafft zu erst den Namen Vis Inertiae beygeleget, 

und sie rechtmäßig zu betrachten angefangen; Nevvton hingegen einen 

gemeinen Begriff darvon in seinen Princip. Philos. Natur. gegeben. 

Die wahre Notion derselbigen findet man auch in Germanns Phoro-

nomia p. 3. 378. Eravesande Elem. Physic. I. 2. Mugs Elem. Phys. p. 

927. und andern. 

Diese Krafft heisset deswegen Vis insita, weil sie sich, so viel als uns 

bewust ist, in allen Cörpern, ja in allen Elementen eines Cörper sich 

befindet, wie sie denn auch der Maße und der Menge der Materie eines 

Cörpers proportioniret ist. Das letztere erkennet man folgender Mas-

sen: Man hange eine Kugel, die nicht elastisch ist, Z. E. von Thon, an 

einen Faden, wie ein Pendulum auf, und darneben eine andere Kugel 

von gleicher Grösse, so ebenfalls nicht elastisch ist. Man lasse die ers-

tere Kugel aus einer gewissen Höhe herunter in einen Bogen fallen, 

und an die andere, so stille hanget, anstossen; so bewegen sich nach 

dem Stosse beyde Kugeln zusammen, aber nur mit der Helffte der vo-

rigen Geschwindigkeit fort. Daß also die eine Helffte der Geschwin-

digkeit der anstossenden Kugel von der Vi insita der andern destruiret 

und von dieser letztern nun recipiret worden ist. 

Man nehme an Statt der andern Kugel, eine, so doppelt so groß ist, als 

die erstere, lasse aber diese aus voriger Höhe herunter fallen, und ge-

gen die andere stille hangende anstossen, so wird man erfahren, daß 

beyde Kugeln zusammen nach dem Stosse nur mit dem dritten Theile 

dererjenigen Geschwindigkeit, mit welcher die erstere Kugel vor dem 

Stosse sich bewegte, fortgehen werden, und daß folglich die doppelt 

grosse Kugel, Vermöge ihrer Vi Inertiae, zwey drittel von selbiger Ge-

schwindigkeit benommen habe, welche in ihre doppelt grössere Masse 

ist vertheilet worden. 

Wenn man so fortfähret, der vorigen doppelt schweren Kugel eine 

drey- vier- und mehrmahl schwerere Kugel zu substituiren, so wird 

man wahrnehmen, daß die Grösse der von der Vi Inertiae der stille 

hangenden Kugel consumirte Geschwindigkeit gegen die nach dem 

Stosse noch rückständige Geschwindigkeit in dem stossenden Cörper 

sich verhalten werde, wie die Menge der Materie oder Schwere der in 

Ruhe gewesenen Kugel zu der Schwere der Kugel, welche den Stoß 

verrichtet; oder die consumirten Geschwindigkeiten verhalten, sich 

wie die Maßen derer wiederstehenden Cörper. 

Da nun diese Geschwindigkeiten von der Vi Inertiae ermeldten Cörper 

sind consumiret worden; so ist klar, daß die Vi Inertiae in ihren Wie-

derstande sich der Maße des wiederstehenden Cörpers richte. Weil 

man von der Schweren derer Körper auf unserer Erden dieses gleich-

falls wahr nimmt, daß dieselbige denen Maßen proportio-  
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niret sey, so sind einige auf die Gedancken gerathen, ob nicht diese 

Vis insita von der Schwere derer Körper ihren Ursprung nehme, und 

folglich an und vor sich keine besondere Krafft sey: Von solcher 

Meynung ist Wiedeburg Diss. de Viribus insitis §. 26. in dem er 

schreibet: Sicut enim per hanc (scil. gravitatem) corpus quodlibet e. 

g. terrestre agit aduersus omnia, quae motum ejus aduersus centrum 

terrae impediunt, eadem vel loco pellendo, vel premendo, ita non mi-

nus repellendo, et trudendo agit aduersus ea, quae ab eodem tenden-

tiae centro id ipsum dimouere conantur. Neque existimamus, hanc 



 

 

inertiam vel resistentiam locum habituram esse, si corpus illud, in 

quod alterum impingit, omni gravitate careret, cum experientia 

doceat, corpus quodcunque eo minus aduersus alterum, in quod im-

pingit, reagere, quo leuius est, et minori vi centripeta gaudet.  

Allein wenn wir den Begriff der Vis Inertiae genau examiniren, wie 

wir bald weiter thun wollen, und die Umstände von beyderley Art 

Kräffte in Obacht nehmen, so scheinet wohl nicht, daß die Vis Inertiae 

von der Schweren herrühren könne. Es ist zwar wahr, daß die Schwere 

auch eine wiederstehende Krafft sey, aber nur in so weit, in so ferne 

der schwere Cörper weiter von dem Mittel-Puncte der Erden, als er 

zuvor gewesen ist, gebracht werden soll. Geschiehet aber dieses nicht, 

sondern ein schwerer Cörper verbleibet in seiner Bewegung gleich 

weit von dem Mittel-Puncte der Erden, so kan er Vermöge seiner 

Schwere nicht wiederstehen, in dem diese nicht turbiret wird, da wir 

aber gleichwohl als denn einen Wiederstand empfinden, so kan dieser 

nicht von der Schwere, sondern von etwas anders, nehmlich der Vi 

Inertiae, seinen Ursprung nehmen. 

Die Vis Inertiae resistiret gegen alle Gegenden, wo die agirende Krafft 

her eine Bemühung gegen den Cörper ausübet; die Schwere hingegen 

wiederstehet nur alsdenn, wenn der Cörper weiter von dem Centro der 

Erden soll weggebracht werden, da sein Nisus gegen dieses Centrum, 

das ist, seine Schwere überwältiget werden muß. Daß aber so wohl die 

Vis Inertiae als die Schwere sich nach der Menge der Materie in einem 

Cörper richtet, verstattet dieser Meynung keinen Vortheil: Denn wenn 

beydes dem Cörper anerschaffene Kräffte sind, folglich im ingleichen 

Elemente des Cörpers residiren, so können sie nicht anders als nach 

der Maße des Cörpers proportioniret seyn; und folglich wiederstehet 

ein leichterer Cörper deswegen nicht weniger, weil er leichter ist, son-

dern, weil er weniger Materie in sich hält, welche geringere Maße man 

so wohl aus der geringern Schwere, als aus der geringern Vi inertiae 

beurtheilen kan. 

Und wenn wir setzen, es würde in einem Cörper die Schwere removi-

ret, so bleibet doch seine Materie rückständig, und mit ihr die Vis Iner-

tiae; so aber weil wir die Schwere eines Cörpers einiger Massen nicht 

wegschaffen können, wir müsten denn seine Maße verringern, so er-

leidet dadurch zugleich mit aus Mangel der Materie die Vis Inertiae 

einen Abbruch, welches daher rühret, weil beyde, nehm-  
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lich die Schwere und Vis Inertiae mit dem dritten, nehmlich der Mase 

des Cörpers, combiniret sind. Wenn ein schwerer Cörper, z. E. Holtz 

auf dem Wasser schwimmt; so ist er jetzo zu betrachten, als wenn er 

gar keine Schwere hätte, in dem keine Würckung daraus erfolget, in 

zwischen, wenn man selbigen Cörper in Bewegung setzen will, emp-

findet man mehr als zu wohl den Wiederstand der Vis Inertiae. 

Uberhaupt hat der wahrhafftige Begriff von der Vi insita denen Philo-

sophen viele Mühe gemacht; dahero es auch nicht zu verwundern, daß 

viele bey Formation desselbigen auf irrige Wege gerathen sind. Ins-

gemein schreibet man der Vis Inertiae diejenige Eigenschafft, und 

zwar mit Rechte zu, Vermöge welcher die Cörper sich nicht durch-

dringen lassen; da hingegen andere diese Inpenetrabilitatem Corpo-

rum in der Extension eines Cörpers zu gleich mit gegründet zu seyn 

glauben, wie solches Cartesius und seine Anhänger, ingleichen Mugs 

in Etem. phys. zu behaupten suchen.  



 

 

Die Vis Inertiae behauptet den Ort eines jeglichen Theils Cörpers mit 

Force, wenn solcher daraus gebracht werden soll, und läßt nicht zu, 

daß zugleich ein anderer Theil mit ihm einerley Ort einnehme, wel-

ches sonst geschehen würde, wenn der Cörper sich penetriren liesse, 

und keine Vim Inertiae hätte. Hingegen ausgedehnet seyn, und seinen 

Zustand der Ruhe, oder seinen Ort mit Gewalt behaupten, sind Dinge, 

die wohl nicht unter einerley Notion begriffen sind, Massen jenes wei-

ter nichts als eine Coexistentiam Partium, dieses aber eine Krafft zum 

voraus setzet, mit welcher der penetrirenden Krafft Wiederstand ge-

schehe; über dieses auch keine Contradiction vorhanden, ein exten-

sum sich zu concipiren, daß sich penetriren lasse.  

Wenn man mit beyden Händen einen Cörper von allen Seiten drucket, 

so lässet dessen Impenetrabilitas nicht zu, daß beyde Hände ad mutu-

um Contactum können, welches aus einer wiederstehenden Krafft, 

nicht aber aus der Extension hergeleitet werden kan. Eben diese Vis 

insita ist es auch, welche wegen irrigen Begriff derselbigen von vielen 

nicht vor hinlänglich erachtet wird, dadurch die Phaenomena der Be-

wegung derer Körper genugsam zu erklären, die folglich noch ein an-

deres Principium in den Cörper sehen, so in selbigen anders woher, 

wenn etwas gegen ihn agiret, die Bewegung recipirte, und solche 

durch eine besondere Krafft, so sie Vim activam, nennen, conservirte. 

Sie nennen Vim Inertiae diejenige Krafft, mit welcher ein Cörper der 

Bewegung wiederstehet; hingegen Vim activam mit welcher einen be-

wegter Cörper einen andern wieder in Bewegung setzen könte; erwe-

gen aber nicht, daß beydes aus der Vi insita erfolgen könne. 

Leibnitz hat diese Vim activam zu erst wieder in Schwang gebracht, 

aber auch bald mit Joh. Christoph Sturm deswegen eine Controvers 

überkommen, wie aus denen Actis Erudit. 1698. 1699. zu ersehen.  

Von dem Aristotele ist sie unter dem Titel Entelecheia Tom. VIII. p. 

1266. in Betrachtung gezogen worden. 

Eben diese Krafft hat ferner durch Anlaß des Leibnitzens einen neuen 

Streit unter den neuen Philosophen erreget, da die, welche vor  
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solche portiret sind, auch so gar eine gantz andere Mensur derer 

Kräffte etabliren wollen; welcher Streit auch noch biß jetzo fortdauret. 

Weil die Lehre von dem Maße derer Kräffte unter diese allgemeine 

Betrachtung derer Kräffte gehöret, solche aber nicht wohl verstanden 

werden kan, ohne einen hinlänglichen Begriff von beyder Seits Kräff-

ten, nehmlich der vi insita und actiua zu haben, so ist es nöthig, solche 

hier weiter zu untersuchen. 

Die Vis actiua derer Körper ist nun nach der Meynung dieser Philoso-

phen (Wolff Cosmol. Lat.) diejenige Krafft, welche in einen bewegten 

Cörper sich befindet, mit welcher solcher anderer ruhenden oder auch 

bewegten Cörper ihren Zustand der Ruhe oder Bewegung ändern kan, 

wenn er gegen solchen stosset: Von der Vi Inertiae, welche der Mate-

rie eigenthümlich ist, unterscheiden sie selbige dadurch, weil ein Cör-

per, Vermöge seinen Vi Inertiae, lediglich nach ihrer Meynung, allen 

Bewegung wiederstünde; dahero Leibnitz diese Krafft folgender 

Massen sich fürstellet: Dari in corporibus creatam aliquam vim motri-

cem primitivam, quae materiae modificatio non sit, at quae vitale ali-

quid sit seu immanentes agens, et quae in principio creationis à crea-

tore extensioni impressa et superaddita sit à qua nempe motus corpo-

rum profluant, dum haec vis semper agat, et variè ex corporum con-

cursibus per conatus impetusve modificetur.  



 

 

Wir müssen untersuchen, ob denn die obenbeschriebene Vis insita 

nicht eben dieses verrichten könne, was man dieser Vi activae zu-

schreibet, und folglich ob die Vis Inertiae und die Vis activa nicht ei-

nerley, und nur gewissen Umständen nach von einander unterschieden 

sind; woraus sie doch zwey verschiedene Dinge machen wollen. 

Ein jedweder Cörper suchet mit seiner Vi insita seinen Zustand der 

Ruhe oder gleichförmige Bewegung gegen alle diejenigen, so ihn da-

rinnen turbiren wollen, zu behaupten. Weil nun eine äussere Krafft in 

den Cörper würcket, und ihn aus den Zustande, darinnen er sich be-

findet, bringen will, so destruiret dieser in dem agirenden Cörper ei-

nen Theil seiner Bewegung; und ihn so ferne derselbe Cörper diese 

Destruction, Vermöge seiner Vi insita, verrichtet, in so ferne nennet 

man diese Vim insitam, Vim Inertiae, weil der Cörper gleichsam faul, 

und gezwungen in Bewegung muß gesetzet werden. 

Und unter diesen Umständen ist es wahr, daß die Vis Inertiae der Be-

wegung, nehmlich des agirenden Cörpers (nicht aber seiner eigener) 

wiederstehe. Wenn hingegen ein Cörper sich gleichförmig gerade 

fortbeweget, so behauptet er diesen Zustand seiner Bewegung mit sei-

ner Vi insita gegen alles, was ihn daraus bringen will. Wenn man nun 

diesem in sothaner Bewegung befindlichen Cörper einen andern Cör-

per entgegen stellet, so ist etwas vorhanden, nehmlich die Impenetra-

litaet dieses andern Cörpers, so da fähig ist, den Zustand der Bewe-

gung des erstern Cörpers, in dem er solchen nicht durch sich lasset, zu 

turbiren; derowegen suchet der bewegte Cörper gegen diesen andern 

Cörper, Vermöge seiner Vi insita, seinen Zustand der Bewegung zu 

behaupten, und dasjenige wegzuschaffen, was sich  
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ihm entgegen setzet. 

Es verrichtet demnach die Vis insita des bewegten Cörpers eine Be-

mühung gegen den andern solchen weichend zu machen. In so ferne 

ein bewegter Cörper mit seiner Vi insita solches verrichtet, in soferne 

schreibet man ihme einen Impetum zu; daß also der Impetus eines Cör-

pers eben Falls von dessen Vi insita dependiret, diser Impetus, weil er 

den Zustand des andern Cörpers, der solchen ausstehen muß, verän-

dert, inuoluiret eine Action, daher man dem bewegten Cörper unter 

diesen Umständen eine agirende Krafft zuschreiben muß, die aber 

nicht als ein besonderes Ding und von der Vi insita unterschieden an-

zusehen ist. 

Indem aber der bewegte Cörper in den andern agiret, und dieser folg-

lich eine Veränderung in seinem Zustande ausstehen muß, so muß 

nothwendig seine Vis Inertiae zum Vorschein kommen, und gegen 

den agirenden Cörper reagiren. Es rühret demnach so wohl die Action 

als Reaction eines Cörpers von der Vi insita desselbigen her, in dem 

diese Begrieffe sich nur relativè verhalten, und die Action in so weit 

von einem Cörper gesagt wird, in so ferne derselbige durch Behaup-

tung seines Zustandes der gleichförmigen Bewegung eine Bemühung 

gegen den im Wege stehenden Cörper ausübet. 

Hieraus erkennet man die Unrichtigkeit des Begrieffs der Vis Inertiae, 

welchen sich die Patroni der Vis activae formiren, in dem sie durch 

die Vim Inertiae nur der Bewegung widerstanden wissen wollen; wir 

läugnen dieses nicht, sondern bekräfftigen, daß ein Cörper der Bewe-

gung widerstehe, nehmlich der Bewegung desjenigen Cörpers, der ihn 

aus seinem Zustande der Ruhe oder gleichförmigen Bewegung brin-

gen will; aber seiner eigenen Bewegung widerstehet er nicht, sondern 



 

 

wenn er ein Mahl darein gesetzet worden, so behauptet er sich darin-

nen, vermöge seiner Vi insita, die durch den Stoß desjenigen, der ihn 

in Bewegung gesetzet, modificiret und die Bewegung selbst nach einer 

gewissen Geschwindigkeit eingerichtet worden ist. 

Nach ihrer Meynung destruiret auch die Vis Inertiae des leidenden 

Cörpers, diejenige Bewegung, die von dem stossenden Cörper in je-

nen transferiret wird; weil nun solcher Gestallt gar keine Bewegung 

erfolgte, in dem solche gleichsam noch in der Mache von der Vi Iner-

tiae des leidenden Cörpers verzehret würde; so concipiren sie ein be-

sonders thätiges Ding in dem leidenden Cörper, welches den commu-

nicirten Stoß recipiret, und unaufhörlich in ieglichen instanti der Zeit 

der Bewegung diesen erhaltenen Stoß wiederhohle, und solcher Ge-

stallt die Bewegung conservire, als welche also bald wegen der Ge-

genwart der Vi Inertiae, so nach ihrer Meynung auch der eigenen Be-

wegung des Cörpers widerstehen kan, aufhören müste. Ihre Vis activa 

muß unaufhörlich dasjenige in dem Cörper reproduciren, was die Vis 

Inertiae des Cörper continuirlich wieder verzehret. 

Wer diese Meynung von der Existentz einer solchen Vis activae be-

haupten will, muß solches beweisen, denn es aus denenjenigen Phae-

nomenis, daraus wir und sie den Begrieff der Vis Inertiae formiren, 

flüsset solches nicht, wie bißher gnugsam dargethan worden. Es zeiget 

kein eintziges Phaenomenon, daß die Vis Inertiae  
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des Cörpers, seiner eigenen Bewegung, darinnen er sich befindet, wi-

derstehe, wohl aber die Bewegungen derjenigen Cörper, so von aussen 

her ihn in seinem Zustande der Ruhe oder gleichförmigen Bewegung 

turbiren wollen, destruire. 

Zwar könnte man sagen; so lange ein Cörper in Bewegung ist, so lange 

wird doch auch dessen Zustand verändert, in dem er unaufhörlich aus 

einem Orte an den andern gelanget, und folglich eine Mutatio Loci 

vorgehe; eine iegliche Veränderung aber praesupponiret eine Krafft, 

so Ursache daran ist, folglich wäre eine unaufhörlich arbeitende 

Krafft, wie dieselbe Vis actiua ist, vonnöthen, um diese continuam 

loci Mutationem zu befördern. Allein eben dieses ist wiederum pre-

cario angenommen. 

Ein ieder gestehet, eine Krafft könne eine Bewegung herfür bringen; 

nun aber ist mit der Bewegung die Veränderung des Orts inseparabel 

verbunden, dahero, so bald eine Bewegung erreget worden, so bald 

muß auch eine continuirliche Veränderung des Orts Statt finden, und 

rühret diese eben daher, woher die Bewegung ihren Ursprung genom-

men hat, daß folglich jene keine unaufhörlich arbeitende Krafft von 

Nöthen habe. 

Wenn der Zustand der Bewegung verändert werden soll, so geben wir 

zu, daß eine Krafft dazu erfodert werde; ob man aber noch eine beson-

dere Krafft nöthig habe, die in einem Cörper von einer äusserlichen 

Krafft ihm beygebrachte Bewegung zu erhalten? ist etwas, so der Ge-

genwart des Leibnitzens negiren muß. Ihre Ursache ist diese: Kann 

eine äusserliche Krafft in einem Cörper eine Bewegung hervorbrin-

gen, so kann sie auch machen, daß derselbe Cörper aus einem Orte in 

den anderen gelangen kann, Massen er sonst sich nicht bewegen 

würde. Es ist daher kein besonderes Ding von Nöthen, so die Trans-

lation des Cörpers durch einen Raum conseruire, und kann also ohne 

einer Vi actiua, die Bewegung fortgesetzet werden. 



 

 

Gesetzt es wäre nach dem Sinne derer Leibnitianer eine solche Krafft 

von Nöthen, die der Cörper zur Conseruation der Bewegung anwen-

den müste; so folgte, daß die Bewegung, so der von aussen agirende 

Cörper in den andern transferiret, von sich selbst nicht bestehen 

könnte, und also ohne zureichenden Grund aufhören müste, welches 

wider ihr eigenes Principium Rationis sufficientis lieffe. Denn daß die 

Vis Inertiae dieser eigenen Bewegung des Cörpers, die er anders wo-

her recipiret hat, widerstehen soll, dasselbe muß erst erwiesen werden, 

sinte Mahl es weder der Erfahrung noch der Vernunfft gemäß ist, da 

keine Phaenomena solches darthun; auch nicht begreifflich fällt, wa-

rum eine Krafft vor sich nicht ihre Würckung hervorbringen könne, 

sondern zu dessen Conseruation noch eine besondere Krafft als einen 

Gehülffen annehmen müsse. 

Die gantze Hypothesis ist lediglich aus Mangel eines wahrhafften Be-

grieffs der Vis Inertiae entstanden, in so ferne solche einer Bewegung 

widerstehet. Wenn nehmlich die äusserlich in den Cörper würckende 

Krafft eine Würckung herfür bringet, so wird dieselbige in der Pro-

duction dieser Würckung consumiret, und in so ferne wir von einem 

Cörper wahrnehmen, daß derselbige, wenn eine äussere Krafft in ihn 

würcket, die würckende Krafft de-  
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struiret, in dem er die Würckung von ihr annimmt; in so ferne sagen 

wir, daß derselbe eine Vim Inertiae habe. Es verzehret dahero die Vis 

Inertiae nicht die Würckung der würckenden Krafft, sondern die 

Krafft selbst, in dem sie die Würckung herfür bringet. 

Und auf diesem Satze beruhet das bekannte Axioma Mechanicum, daß 

die Reaction eines Cörpers alle Zeit der Action gleich sey; in dem 

nehmlich die Vis Inertiae praecisè so eine grosse Würckung oder eine 

so grosse Bewegung recipiret, wie eine grosse Krafft oder Bewegung 

in dem agirenden Cörper von der Vi Inertiae des andern ist confundiret 

worden. 

Nun restiret noch der Zweifel, welchen man sich in Ansehung der Re-

ception der Würckung von der Vi Inertiae eines Cörpers machen kann, 

wenn eine äusserliche Krafft nur den Cörper drucket. Hier beweget 

sich ja der Cörper nicht durch seine recipirte Würckung. Alleine man 

muß allerdings nach erst angeführten mechanischen Grundsatze die 

Beschaffenheit der agirenden Krafft untersuchen. Ist dieses nur eine 

druckende Krafft, so verhält sich auch die Vis Inertiae gegen sie als 

eine druckende Krafft; ist es aber eine bewegende Krafft, so erzeiget 

sich auch die Vis Inertiae fähig eine Bewegung zu hemmen. Der 

Druck ist nur eine Bemühung eine Bewegung hervor zu bringen, es 

erfolget aber keine daraus und kann folglich auch die Vis Inertiae 

keine Bewegung recipiren. 

Zwar mögte man einwenden, daß öffters ein Cörper mit einer bewe-

genden Krafft gegen einen andern anstoßte, und solchen doch nicht in 

Bewegung setzte, wie z. E. sich ereignet, wenn man einen Cörper ge-

gen eine fest-stehende Wand wirfft, die deswegen doch keine Bewe-

gung erhält. Alleine man muß hinwiederum in Obacht nehmen, daß 

die Vis Inertiae nach Beschaffenheit der Maße des Cörpers, dem sie 

beygewohnet, recipire. 

Also wenn ein Cörper gegen einen andern ruhenden von gleicher 

Maße anstosset, so theilet er ihm die Helffte seiner Geschwindigkeit 

mit; ist der rührende Cörper von einer doppelten Maße als der stos-

sende, so communiciret dieser jenen auch nur den dritten Theil seiner 



 

 

Geschwindigkeit, u. s. w. Je grösser also die Masse des ruhenden Cör-

pers ist, ie geringer ist die Geschwindigkeit, so ihm der stossende mitt-

heilet. Wenn demnach die Masse des ruhenden Cörpers in Ansehung 

des stossenden unendlich groß ist, so ist die dem ruhenden Cörper 

communicirte Geschwindigkeit in Ansehung der Geschwindigkeit des 

stossenden unendlich kleine, und fällt folglich nicht in die Sinne: da-

her uns ein solcher Cörper noch in der Ruhe zu seyn scheinet, unge-

achtet eine bewegende Krafft in ihm gewürcket hat. 

Dieser Fall findet Statt, wenn man in obigen Exempel einen Cörper an 

eine fest-stehende Wand wirfft: dann weil diese auf dem Erdboden 

feste stehet, so machet sie mit der gantzen Erde einerley Cörper aus, 

und muste folglich die gantze Erde von der Bewegung des ange-

worffenen Cörpers in Bewegung gesetzet werden, deren Masse aber 

in Ansehung dieses Cörpers unendlich groß ist. Wenn man demnach 

alles dasjenige, was bisher von der Vi Inertiae der Cörper ist gesaget 

worden, zusammen nimmt, so wird man befinden, daß man in der Er-

klärung der Bewegung der Cörper keiner Vis actiuae von Nöthen 

habe, son-  
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dern sich alles aus der Vi insita der Cörper dem wahrhafften Begrieffe 

und denen Phaenomenis gemäß deduciren lasse; folglich die Substan-

tialitas Vis actiuae Leibnitii ein Ding sey, so noch eines überaus 

starcken Beweiß bedarff.  

Nach dem wir nun die vornehmsten Kräffte, so man bisher in der Na-

tur entdecket, und deren noch mehrere, auch die wir nicht wissen, vor 

Handen seyn können, gehöriger Massen erzählet haben; so ist noch 

die Frage übrig, ob denn diese angeführte Kräffte dem Cörper vor sich 

beywohnen oder anders woher ihren Ursprung nehmen? Eine Krafft, 

welche an und vor sich dem Cörper beywohnet, und allen seinen Ele-

menten anhanget, wird Vis primitiua, von einigen auch über Haupt Vis 

insita genennet: Die Krafft hingegen, welche aus einer Vi primitiua 

ihren Ursprung nimmt, und nach besonderer Adplication derselbigen 

unter gewissen Umständen anders und anders beschaffen ist, heisset 

Vis deriuatiua. 

Welche nun unter denen oben angeführten Kräfften Vires primitiuae, 

welche deriuatiuae, seyn; ist eine Frage, so die Physicos wohl bis ans 

Ende der Welt in Streit erhalten, auch nicht eher decidiret werden 

wird, als bis man eine genaue Erkänntniß derer Elemente eines Cör-

pers selbst erhält, welche aber nicht zu erlangen ist. 

Von der Schwere derer Körper ist zu vermuthen, daß sie eine Vis pri-

mitiua sey, in dem sie sich nach der Menge der Materie eines Cörpers 

richtet, und ieglichen Theilen desselbigen anhanget; dessen ungeach-

tet wollen sehr viele dieselbige nicht davor gelten lassen, sondern con-

cipiren sich bald mit dem Cartesio Wirbel, bald mit dem Hugenio eine 

Materiam grauificam und so ferner, um dadurch die Schwere unter die 

Zahl derer Virium deriuatiuarum zu bringen. Wieweit diese Meynung 

gegründet sey, zeigt der Titel Grauitas Tom. XI. p. 651. seqq. 

Die Vim Inertiae eines Cörpers hat man noch so meisten Theils vor 

eine Vim primitiuam gehalten; doch diejenigen, welche das Wesen ei-

nes Cörpers in sola Extensione gegründet zu seyn glauben, referiren 

solche dadurch eben Falls unter die deriuatiuas. 

Die Vires Cohaesionis et Fugae sind uns noch so unbekannt, daß man 

mit sehr wenig Wahrscheinlichkeit von ihnen sagen kann, ob sie pri-

mitiuae oder deriuatiuae seyn. Die Elastischen, Magnetischen, Elec-



 

 

trischen Kräffte hält man vor deriuatiuas, weil sie nach besonderer 

Structur derer Cörper und nur unter gewissen Umständen bey ihnen 

anzutreffen sind. Und so zählet man auch diejenigen Kräffte, welche 

ein Cörper erhält, in dem er von einer andern Krafft in Bewegung ge-

setzet wird, unter die Vires deriuatiuas, weil sie sich nach der Grösse 

der gegen dem Cörper geschehenen Action richtet; von welcher Be-

schaffenheit die durch den Stoß modificirte Vis Inertiae eines Cörpers 

ist, mit welcher solcher seine gleichförmige Bewegung fortsetzet. 

Also auch wenn ein Cörper durch den Fall, in dem seine Schwere un-

aufhörlich an ihm gearbeitet hat, eine gewisse Geschwindigkeit erlan-

get, und wir concipiren, daß nun seine Schwere zu agiren aufhöre, so 

wird er mit dieser erlangten Geschwindigkeit seine Bewegung gleich-

förmig fortsetzen, und man saget alsdenn, es bewege sich der Cörper 

Vi deriuatiua, welche Krafft er nehmlich aus der  
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Action der Schwere erhalten hat. Newton princip. Phil. nat. Def. 4. 

nennet dergleichen Kräffte Vires inpressas, und erinnert, daß sie blos 

in der Action bestehen, auch nach geschehener Action nicht in dem 

Cörper verbleiben, als welcher alsdenn lediglich mit seiner Vi Inertiae 

in diesem neuen Zustande der Bewegung verharret; meldet auch, daß 

diese Vis inpressa ihren Ursprung entweder durch den Stoß, oder 

durch den Druck, oder durch die Action einer Vis centripetae erhalte. 

Die erwärmenden Kräffte werden von einigen Physicis unter die pri-

mitiuas, von einigen unter die deriuatiuas Vires gezählet, am Ende 

aber läufft die Sache doch dahin aus, daß man etwas innerhalb einen 

Cörper statuiren müße, so man das elementarische Feuer zu nennen 

pfleget, welches wenn es zur Activität gelanget, den Cörper in den Zu-

stand einer Erwärmung setzet; dahero doch diese Krafft mehr eine pri-

mitiva zu seyn scheinet: wie mit mehrern aus dem Titul Erwärmung, 

Tom. VIII. p. 1810. seqq. zu sehen. 

Und so kan von jeglicher Krafft die Frage aufgeworffen werden, ob 

sie unter die primitivas oder derivativas zu rechnen sey; ja ein Physi-

cus hat auch fürnehmlich sich darum zu bemühen, diejenige Kräffte, 

die sehr wahrscheinlich als derivativa sich zu erkennen geben, von 

denen, die mehr als primitivae anzusehen sind, genau zu distinguiren, 

und ihren Ursprung aus denen primitivis, so viel als möglich, darzu 

thun, damit die Principia der Physic nicht so sehr multipliciret werden.  

Wir verlassen nunmehro diese Untersuchung derer Kräffte, die wir 

bisher nach ihren besondern Eigenschafften und Unterscheid angestel-

let haben, und zeigen diejenigen, die sich als bewegende Kräffte zu 

erkennen geben, unter einer allgemeinen Betrachtung, die allen denen-

selbigen, in so ferne sie bewegende Kräffte sind, zukommet, und wel-

che hauptsächlich hier abgehandelt werden muß. 

Dasjenige, wodurch wir eine Krafft erkennen, ist die Würckung oder 

die Bewegung, die sie produciret oder hervorbringen will; massen 

man aber in der Mechanic dasjenige, was sich eine Bewegung zu er-

regen, adpliciret, eine Krafft genennet. Der Unterschied in denen 

Würckungen, welche zwey oder mehrere Kräffte bewerckstelligen, 

zeiget auch einen Unterscheid in der grösse selbiger Kräffte. 

Wenn zwey Kräffte einerley Würckung oder eine gleich grosse Bewe-

gung hervorbringen, werden es gleiche Kräffte, Lat. Vires aequales 

genennet. Ist hingegen die Bewegung so von der einen Krafft herrüh-

ret, hefftiger, als eine Bewegung, so von der andern Krafft ihren Ur-

sprung genommen; so sind es ungleiche Kräffte, Lat. Vires inaequa-



 

 

les, und heisset jene eine stärckere, diese eine schwächere Krafft, 

daß also die Grösse der vor einer Krafft hervorgebrachten Würckung 

die Abmessung derselbigen an die Hand giebet. 

Diese bewegende Kräffte, ob sie zwar beständig eine Bemühung an-

wenden, eine Bewegung zu erregen; so erfolget doch nicht allezeit 

eine Bewegung daraus, sondern bald verrichten sie unter gewissen 

Umständen nichts, bald aber bringen sie eine Bewegung hervor: Die 

Adplication eine Krafft an einen Cörper, um eine Bewegung in selbi-

gen zu erregen,  
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wird die Action der Krafft genennet. Da nun diese Action der Krafft 

bald mit einer Bewegung verknüpfet ist, bald aber auch keine Bewe-

gung daraus erfolget; so erhält sie auch daher besondere Namen, und 

wird in dem erstern Falle schlechter Dings eine Action; in dem andern 

aber ein Druck, Lat. Pressio, Nisus agendi genennet; daß also die 

Pression eine Action ohne zu erfolgender Bewegung ist.  

Eine Krafft, als ein thätiges Ding, muß nothwendig etwas verrichten, 

da nun aber bey einem Drucke keine Würckung von hier erfolget, so 

muß in dem Falle etwas anders, so ebenfalls eine Krafft seyn muß, ihr 

daraus hinderlich fallen. Es wird demnach eine Krafft in den Zustand 

einer Pression gebracht, wenn ihr eine andere Krafft entgegen gestel-

let wird, welche jene aufhält. 

Der Zustand zweyer solcher einander entgegen gesetzten Kräffte, Ver-

möge welchem keine die andere zu der Hervorbringung einer Bewe-

gung gelangen lässet, wird die Gleichwage, oder das Aequilibrium de-

rerselbigen genennet; die Kräffte aber selbst, die da solcher Gestallt 

einander aufzuhalten fähig sind, sind gleiche Kräffte, in dem eine so 

viel Bemühung als die andere anwenden muß; dahero der Zustand das 

Aequilibrii uns die Gleichheit zweyer Kräffte bekannt machet, und 

den Weg zeiget, wie man vermittelst desselbigen eine Krafft durch die 

andere auszumessen in dem Stande sey. 

Wenn wir die Phaenomena derer oben-specificirten Kräffte durchge-

hen wollten, so würden wir überaus viele dergleichen Fälle antreffen. 

Wir wollen nur einige davon anführen. 

Eine ausgespannte Saite, wenn man solche zurückziehen will, wieder-

stehet mit ihrer elastischen Krafft der dehnenden Gewalt der Hand, 

und zwar ie desto mehr, je weiter sie gedehnet werden soll; springet 

auch vermöge ihrer elastischen Krafft alsbald zurücke, so bald die 

Spannung nachlässet. Wenn man nun an eine zwischen zweyen Nägel-

horizontal ausgespannte Saite ein Gewichte hanget, so bieget solches 

dieselbe herunterwärts, aber nur bis auf eine gewisse Weite, so lange 

nehmlich bis die elastische Krafft der gespannten Saite so viel vermag 

als die Schwere des daran hangenden Gewichtes. Denn in diesem Zu-

stande ist die Bemühung des Gewichtes niederwärts, so starck als das 

Vermögen der elastischen Krafft der Saite aufwarts, mit welcher sol-

che zurückspringen will. Beyde Kräffte verhindern einander unauf-

hörlich und es erfolget von keiner eine Bewegung, ungeachtet bey 

ihnen die Bemühungen, des Gewichtes niederwärts, der elastischen 

Krafft aufwärts, beständig vorhanden sind. Hier findet eine Action 

ohne eine darauf erfolgenden Würckung, das ist, eine Pression zwi-

schen diesen Kräfften statt. 

In gleichen Zustande befinden sich die Kräffte, wenn ein elastischer 

Ball durch ein Gewichte zusammen gepresset wird; wenn ein Wasser-

Tropffen vermöge seiner Cohasions-Krafft sich an ein gläsernes Rohr 



 

 

anhanget, die ihn zurücke hält, daß er vermöge seiner Schwere nicht 

herunter falle; wenn das Scheide-Wasser die kleinsten Theile eines 

Metalls, in welche es dasselbe resolviret, zwischen seinen Poris der-

gestalt erhält, daß mit ihm eine flüßige Materie aus-  
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machen, und durch ihre Schwere nicht zu Boden sincken, und so wei-

ter. 

Also können Kräffte unter diesen Umständen auch nichts verrichten; 

allein eben dieselbigen erregen alsobald eine Bewegung, wenn man 

die entgegen gesetzte Krafft removiret, so ihnen daran hinderlich ge-

wesen ist. Also wenn man das vermittelst eines Fadens an obige Saite 

gebundene Gewichte abschneidet; so springet die Saite vermöge ihrer 

elastischen Krafft mit Gewalt in die Höhe; das Gewichte hingegen 

fällt vermöge seiner Schwere danieder. Hier erfolget von beyden 

Kräfften eine Bewegung, so bald als man sie ausser Zustand gesetzet, 

weiter in einander zu würcken, und folglich keine die andere mehr 

aufhalten konnte. 

Gleicher Gestalt wenn man einen schweren Cörper in der Hand hält, 

so empfindet man von ihm eine Bemühung, mit welcher er nieder-

wärts will; er fällt aber nicht so lange man ihn zurücke hält; lässet man 

ihn aber loß, so steiget er mit Gewalt darnieder. Es wird demnach von 

einer Krafft eine Bewegung erzeuget, wenn ihr keine andere Krafft im 

Wege stehet, und ihr daran hinderlich fällt.  

Wenn eine Krafft nur einen Druck verrichtet, ohne daß eine Bewegung 

daraus erfolget, wird es eine todte Krafft Lat. Vis mortua, genennet; 

erreget hingegen eine Krafft eine würckliche Bewegung, heiset es eine 

lebendige Krafft, Lat. Vis viua, Vis motrix. 

Weilen wir die todten Kräffte durch den Druck erkennen, dieser aber 

daher rühret, weil eine andere gleich grosse Krafft der agirenden 

Krafft entgegen gestellet ist, so können wir die Grösse der druckenden 

Krafft durch die grösse dererjenigen Krafft ausmässen, so mit jener 

das Aequilibrium hält. Also wenn man an eine ausgespannte Saite Ge-

wichte von verschiedener Schwere nach und nach anhänget, so wird 

die Saite dadurch, je schwerer das Gewichte ist, desto mehr ausge-

spannet, und im jeglichen Zustande der Ausspannung giebt die Grösse 

des Gewichtes, welches dieselbige verursachet, die Grösse der elasti-

schen Krafft zu erkennen, die dieselbige Saite in dieser ihrer Ausspan-

nung hat. Und hieraus erhellet, was man vor eines Masses sich bey 

denen todten Kräfften bedienen müsse. 

Bey denen lebendigen Kräfften ist dieses gantz anders. Diese bringen 

einen würcklichen Effect hervor; dahero muß auch dasjenige, was sie 

verrichtet haben, zu ihren Masse dienen, welche gleich viel thun, die-

selben sind gleich groß; thut eine mehr als die andere, so ist jene auch 

grösser als diese. Der Effect einer lebendigen Krafft ist eine Bewe-

gung; dahero muß auch die Grösse einer Bewegung zum Masse derer-

jenigen Kräffte dienen, welche sie erzeuget haben. 

Wenn wir auf die Art und Weise Acht haben, nach welcher eine le-

bendige Krafft eine Würckung hervorbringet, so nehmen wir wahr, 

daß dieses nicht in einem Augenblicke, sondern nach und nach und 

also in einer Zeit geschehe. Ein schwerer Körper, der aus einer Höhe 

herunter fällt, nimmt in seiner Geschwindigkeit desto mehr zu, je län-

ger er fällt. Ein Feuer, so einen Körper warm machet, erwärmet den-

selbigen ie desto mehr, je länger es dem Körper adpliciret wird.  



 

 

Wenn dahero eine Krafft eine Bewegung hervorbringen soll, so muß 

ihr eine Zeit darzu ver- 
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gönnet werden, darinnen sie solche bewerckstelligen kan. Wenn glei-

che Kräffte in verschiedenen Zeiten an einen Cörper arbeiten, um ihn 

in Bewegung zu bringen; so erreget diejenige eine stärckere Bewe-

gung, als die andere, welche länger gearbeitet hat. Zwey gleich 

schwere Cörper wenden gleiche Krafft an, niederwärts zu steigen. 

Wenn aber der eine nur 2. Minuten, der andere aber 6. Minuten fällt; 

so hat jener eine weit geringere Geschwindigkeit zu Ende seines Falls 

als dieser erreichet. Bey einer lebendigen Krafft demnach nimmt die 

Würckung mit der Zeit zu. 

Es ist aber die Zeit, durch welche eine Krafft arbeitet, nicht alleine 

hinlänglich, daß wir daraus sollten schliessen können, es müsse dieses 

eine lebendige Krafft seyn, die durch eine gewisse Zeit arbeitet; son-

dern dieselbe Krafft muß sich diese Zeit durch frey an den Cörper 

adpliciren, und von nichts gehindert werden. 

Die todten Kräffte arbeiten auch in der Zeit, aber ihre Würckung 

wächset nicht mit der Zeit, wie bey denen lebendigen Kräfften. Die 

Ursache ist, weil solcher eine andere Krafft entgegen gesetzet ist, die 

sie eben dadurch zu einer todten Krafft machet. Die Würckung einer 

todten Krafft ist ein Druck oder eine Bemühung zu bewegen, so bald 

dieselbe solchen ausübet, so bald verzehret auch die entgegen gesetzte 

Krafft denselben wiederum, und ist also ein continuirlicher Streit zwi-

schen diesen entgegen gesetzten Kräfften, da die eine alsbald dasje-

nige consumiret, was die andere hervorbringet. Es bleibet die Wür-

ckung in demjenigen Cörper, der da gedruckt, wird nicht rückständig, 

sondern wird in der Erregung auch wieder verzehret. 

Eine Krafft hingegen, die frey arbeitet, bringet ebenfalls nach und 

nach ihre Würckungen in den Cörper, den sie bewegen will; alle diese 

nach und nach hervorgebrachte Würckungen aber verharren in ihm, 

und componiren einen gewissen Grad der Bewegung, mit welcher der 

Cörper auch fortgehet, wenn gleich die Krafft in ihn zu würcken auf-

höret. 

Weil eine Krafft in einer Zeit frey arbeiten muß, wenn eine Würckung 

erfolgen soll, so wird in rechtmäßigen Verstande die ungehinderte 

Adplication einer Krafft in einer Zeit, ihre Action genennet. Es produ-

ciret demnach die Action einer Krafft, nicht aber die Krafft selbst eine 

Bewegung; sintemahl eine Krafft[1], in Status Pressionis ebenfalls 

noch eine Krafft ist, und doch keine Würckung hervorbringet. Es ist 

auch daher eine Pression von einer Action, ungeachtet beyde durch 

einerley Zeit dauren, darinnen unterschieden, daß bey der Action die 

Krafft in der Zeit frey arbeite, hingegen in der Pression von der ent-

gegen gesetzten Krafft unaufhörlich an der Erzeugung ihrer Wür-

ckung verhindert werde. 

Wenn eine Krafft bey der Action von einerley Grösse verbleibet, so ist 

die Würckung desto grösser, je länger die Action dauret. Wir können 

dahero eine in einer gewissen Zeit absolvirte Action als ein gantzes 

ansehen, und solches in seine Theile zergliedern; und zwar wird diese 

Zergliederung, weil die Krafft gleich groß durchgängig verbleiben 

soll, nach der Zeit eingerichtet werden können; dahero in der Helffte 

der Zeit dieselbe Krafft nur halb so viel wird gethan, auch nur  

[1] Bearb.: korr. aus: Kraff 
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die Helffte von der Würckung erzeuget haben; in dem dritten Theile 

der Zeit, wird ihre Thätigkeit auch nur den dritten Theile der gantzen 

Action betragen, und es wird auch nur der dritte Theil von der gantzen 

Würckung bewerckstelliget worden seyn: Und so weiter, bilden wir 

uns einen unendlich kleinen Theil der Zeit ein; so ist auch die Bemü-

hung der Krafft unendlich klein, und es wird eine unendlich kleine 

Würckung hervorgebracht. 

Die Action einer Krafft in einem Elemente der Zeit wird Actio elemen-

taris, und die daher entstandene Würckung, Effectus elementaris ge-

nennet. Man nenne dieses Element der Zeit dt, und concipire sich sol-

ches aus lauter Puncten zusammen gesetzet zu seyn, wenn man sich 

in der Geometrie ein Element einer Linie aus einer unendlichen 

Menge Puncte componiret zu seyn vorstellet; Ein solcher Punct der 

Zeit wird instans genennet, und ist der Terminus der Zeit, wie der 

Punct der Terminus einer Linie; dahero sind die instantia eben sowohl 

als die Puncte untheilbar, und alle unter sich einander gleich. 

Im ingleichen instanti muß die Krafft auch arbeiten, und etwas hervor 

bringen, welches aber gleichsam nur ein Punct von der Elementari-

schen Würckung seyn wird, gleichwie das instans ein Punct der Zeit 

ist. Dergleichen Action der Kraft in instanti, wird Actio instantanea, 

und die daher rührende Würckung Effectus instantaneus genennet. 

Gleichwie nun eine Elementar-Zeit aus unendlich vielen instantibus, 

und eine endliche Zeit aus unendlich vielen Elementar-Zeiten zusam-

men gesetzet wird, so wird auch eine Actio elementaris aus infinit vie-

len Actionibus instantaneis; und eine endliche Action aus infinit vielen 

Actionibus elementaribus componiret. 

Eben dieses ist auch von denen Würckungen zu verstehen; und wird 

folglich in einem instanti ein Punct einer Würckung, das ist, ein sol-

ches Ding einer Würckung, das als gar keine Würckung anzusehen ist, 

hervor gebracht, eben so wie ein Punct keinen Theil einer Linie aus-

machen kan. Es thut demnach eine Krafft in einem instanti der Zeit 

eben dasjenige, was eine Krafft in Statu Pressionis verrichtet, in dem 

in beyden Fällen keine Bewegung erfolget. Doch ist dieser Unter-

scheid, daß dort die Krafft frey arbeitet, und der Punct der Würckung 

in dem Cörper, denen er mitgetheilet wird, verharret, da hingegen bey 

der Pression wegen der entgegen gesetzten Krafft keine Perseverantia 

Effectus Statt findet.  

In dem letztern Falle hieß die Krafft Vis mortua; in dem erstern Falle 

wird sie hingegen besonders Sollicitatio genennet, die folglich nichts 

anders, als eine in instanti frey adplicirte Krafft ist. Die Vis mortua 

bemühet sich in ingleichen instanti etwas zu produciren, die Sollicita-

tion desgleichen: Jenes wird wieder von der entgegen gesetzten Krafft 

consumiret, dieses nicht. Demnach ist das Bemühen der Vis mortua 

und Sollicitation in einem instanti einerley, und wird die Vis mortua 

alsobald zu einer Sollicitation, so bald man die entgegen gesetzte 

Krafft removiret, sie aber nur durch ein instans arbeiten lässet. In An-

sehung dessen pfleget man auch die Sollicitationes und Vires mortuas 

permiscuè vor einander zu gebrau-  
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chen, und haben dieselbigen auch einerley Abmessung. 

Der Druck, welchen ein schwerer Cörper gegen meiner Hand ausübet, 

wann ich ihn darmit halte, ist eben dasjenige, was in dem erstern 



 

 

instanti sich adpliciret, den Cörper in Bewegung zu bringen, das ist, 

eine Sollicitation. Die Grösse demnach einer Sollicitation oder Actio-

nis instantanea giebt uns die Grösse der arbeitenden Krafft selbst zu 

erkennen, in dem hier die Betrachtung der Zeit wegfällt, da alle in-

stantiae einander gleich, und die in selbigen verrichteten Actiones 

folglich wie die Kräffte selbsten proportioniret sind. 

Es sey f. eine Sollicitation, dt. das Element der Zeit, durch welches 

dieselbige adpliciret werden soll. Weil dieselbe Sollicitation f. so viel 

mahl repliciret wird, als instantia in dem Element der Zeit dt. seyn, so 

ist die Menge derer widerhohlten Sollicitationen so groß als ein Pro-

duct aus der Sollicitation f. in die Summe aller instantium, das ist, in 

das Element der Zeit, oder so groß als fdt. 

Wann aber eine Krafft sich durch ein Element der Zeit adpliciret, heis-

set dieses Actio elementaris; derowegen ist solche so groß als fdt; wel-

che einen Elementar-Effect, so dv. seyn soll, produciret hat. Wann wir 

nun die Elementar-Actiones alle zusammen nehmen oder summiren, 

so erhalten wir eine endliche Action, die so groß ist, als S. fdt. wann 

wir durch S. die Summe aller f.dt. verstehen; und diese S. f.dt. hat eine 

endliche Würckung oder die Summam aller dv oder Elementar-

Würckungen, das ist, v. produciret. 

Eine endliche Würckung schreiben wir einer lebendigen Krafft zu; da-

her ist eine endliche Action und eine lebendige Krafft einerley, und 

man ersiehet hieraus, wie eine lebendige Krafft aus einer todten Krafft 

oder Sollicitation erzeuget werde. Nehmlich die todte Krafft muß un-

gehindert arbeiten, und zu einer Sollicitation werden. Arbeitet sie nun 

durch ein Element der Zeit, so verrichtet sie eine Elementar-Action, 

produciret ein Element des Effects, und ist als eine Elementar leben-

dige Krafft anzusehen. 

Fähret nun die Sollicitation fort, unendlich viele Elementar-Actiones 

zu Summen zu setzen, so wird endlich eine endliche Action, und eine 

endliche lebendige Krafft daraus, die eine endliche Bewegung hervor 

gebracht hat, und die nicht anders, als eine Action einer durch eine 

endliche Zeit ungehindert arbeitenden todten Krafft anzusehen ist.  

Bis jetzo haben wir die Maße des Cörpers nicht mit in Betrachtung 

gezogen; weil aber ein jeglicher Punct des Cörpers in Bewegung ge-

setzet wird, wann man seine gantze Maße beweget, so muß auch ei-

nem jeglichen Punct desselbigen eine solche Sollicitation adhaeriren, 

folglich ist die Summa aller Kräffte, die in instanti an den Cörper ar-

beiten, so groß, als ein Product aus der Sollicitation in die Maße des 

Cörpers. 

Es sey die Maße m, die Sollicitation f, so ist m x f der gäntzliche Druck, 

den der Cörper in instanti ausübet; wird nun solcher durch ein Element 

der Zeit dt repliciret, so ist m x f x dt die Elementar-Action desselbigen. 

Es war aber f dt = dv, wann wir durch dv das Element der erzeugten 

Würckung oder Geschwindigkeit verstehen, weil die Maße zuvor 

nicht in Consideration ist gezogen worden; daher ist m f dt = m dv, 
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und wann man solches summiret, S. m f dt = S. m dv, das ist, m x S. f 

dt = mv. Es ist dahero die endliche Action, die von der todten Krafft 

m x f ist verrichtet worden, S. m f dt, die lebendige Krafft, welche die 

Würckung produciret hat, und die wir F. nennen wollen. Folglich weil 

S. m f dt = m v; so ist F = m v, das ist, die lebendige oder bewegende 

Krafft F ist so groß als ein Product aus der Maße m in die erzeugte 



 

 

Geschwindigkeit V, oder so groß als die Grösse der Bewegung, weil 

man diese nach eben einen solchen Product schätzet. 

Das Maß demnach derer bewegenden Kräffte sind die Grössen derer 

Bewegungen, die sie hervor bringen. Es wird diese Abmässung derer 

bewegende Kräfte, Lat. Mensura Virium Cartesiana genennet, weil 

Cartesius solche zu erst bey Untersuchung derer Bewegungen derer 

Cörper durch den Stoß angebracht hat. Und das wäre nun dasjenige, 

was bey denen Kräfften in Ansehung der Zeit, durch welche sie arbei-

ten, zu erinnern nöthig gewesen.  

Ausser diesen muß man auch noch bey Beurtheilung einer Würckung, 

die eine Krafft hervorgebracht, auf die Direction derselbigen, in glei-

chen auf ihren Modum adplicationis Acht haben, als worinnen sich die 

Kräffte nicht nur selbst von einander distinguiren, sondern auch bald 

mehr, bald weniger auszurichten vermögend seyn.  

Was die Direction anlanget, so distinguiren sich die Kräffte selbst 

dadurch von einander, da einige in Ansehung derselbigen sich indiffe-

rent bezeugen, andere hingegen nur eine gewisse Direction beobach-

ten: Von der erstern Art ist die elastische Krafft, deren Direction durch 

die Direction der zusammen druckenden oder spannenden Krafft be-

stimmet wird. 

Agiret nun diese von Osten her, so reagiret jene von Westen her. Wird 

der Cörper von oben her zusammen gedruckt, so dehnet sich dersel-

bige, wenn der Druck aufhöret, von unten auf in die Höhe; und ist also 

die Direction der elastischen Krafft allezeit der Direction der span-

nenden entgegen gesetzet. Von gleicher Beschaffenheit ist auch die 

Vis Inertiae derer Cörper, als deren Direction ebenfalls durch die Di-

rection der agirender Krafft limitiret wird, und selbiger entgegen ge-

setzet ist. 

Unter die Kräffte von der andern Art gehören die Schwere, die Mag-

netische, Electrische, Cohaesions-Krafft derer Cörper. Ein Magnet 

zühet ein Stuck Eisen nach der Direction einer Linie, die zwischen 

dem Eisen und dem Magnet enthalten ist, es mag das Eisen in Anse-

hung des Magnets eine Lage haben, was es vor eine will. Von gleicher 

Beschaffenheit ist auch die Direction einer electrischen und anzühen-

den Krafft, als welche allezeit gerade nach dem electrischen und an-

zühenden Cörper gerichtet ist. 

Von der Schwere ist unter dem Titel Gravitas Tom. XI. p. 651. seqq. 

dargethan worden, daß ihre Directions-Linie allenthalben nach dem 

Mittel-Puncte der Erden zugehe, in gleichen daß die Direction der all-

gemeinen Schwere in dem Welt-Gebäude ebenfalls nach einen gewis-

sen Punct, so in der Region der Sonnen bey unsern Systemate plane-

tario sich befindet, gerichtet sey. 

Wenn wir bey denen Magnetischen, Electrischen, Cohaesions-Kräff-

ten den anzühenden Cörper als ein Punct betrach-  
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ten, so siehet man, daß die Directiones derselbigen Kräffte in Anse-

hung dieses anzühenden Punctes determiniret werden. Dergleichen 

Kräffte, deren Directiones nach einen gewissen Puncte zugehen, wer-

den Central-Kräffte, Lat. Vires centrales, genennet; deren Betrach-

tung in der Mechanic von überaus grosser Folge ist, indem sich hie-

raus überaus viele Arten der Bewegung, ia die Beschaffenheit der Be-

wegung der Himmlischen Cörper selbst müssen erklären lassen. 



 

 

Es sind dahero gedachte Magnetische, Electrische, Cohaesions-

Kräffte und die Schwere der Cörper Central-Kräffte. Der Punct, nach 

welchen ihre Directiones zugehen, heisset Centrum Virium, oder auch 

Centrum Pollicitationum, wann man die Direction untersuchet, nach 

welcher ein Druck einer solchen Krafft sich äussert. Wenn nun in de-

nen Elementen des Cörpers selbst dergleichen anzühende Krafft ver-

borgen lieget, so repraesentiret ein ingleicher Punct desselbigen ein 

solches Centrum Virium; daher man bey Beurtheilung der Stärcke des 

Anziehens, so von einem solchen Cörper bewerckstelliget wird, zu-

gleich mit auf dessen Grösse zu sehen hat, und dieses wird Vis centra-

lis absoluta genennet.  

Bey denen Central-Kräfften kommen zwey Dinge wieder in Betrach-

tung. Das eine ist diejenige Krafft, mit welcher die Cörper gegen das 

Centrum Virium zu getrieben werden: Diese heisset Vis centripeta. 

Wenn der Cörper aus seiner Ruhe von der Vi centripeta alleine ge-

bracht wird, so beweget er sich nach der Direction einer geraden Li-

nie, und erhält continuirlich neuen Zuwachs seiner Geschwindigkeit, 

je näher er zu dem Centro Virium gelanget. Wenn die Geschwindig-

keit eines Cörpers währender seiner Bewegung unaufhörlich zu-

nimmt, wird es Motus acceleratus genennet, wovon der Titel Ge-

schwindigkeit Tom. X. p. 1234. seqq. ein mehrers saget. Es beweget 

daher eine Vis centripeta in demselben Falle Motu accelerato den Cör-

per nach der Direction einer geraden Linie. 

Uberhaupt findet dieses an denen Kräfften statt, daß eine eintzelne 

Krafft auch nur nach einer eintzigen Direction nehmlich nach der Di-

rection einer geraden Linie, ihre Bewegung hervorbringe, nicht aber 

nach verschiedenen Directionen in den Cörper agire oder dessen 

Richtung in der Bewegung ändere. Ein schwerer Cörper fällt allezeit 

vermöge seiner Schwere nach der Direction einer geraden Linie, wel-

che perpendicular auf dem Horizonte stehet, diese Richtung ändert 

die Schwere desselben Cörpers nicht, sondern wenn er daraus ge-

bracht werden soll, so muß eine neue Krafft dazu angewendet werden. 

Gleicher Gestallt wenn ein Cörper von einer eintzelnen Krafft z. E. 

einen andern bewegten Cörper angestossen wird, so beweget er sich 

nach derjenigen Gegend, nach welcher der Stoß an ihn geschiehet und 

währender dieser Bewegung gehet er beständig in einer geraden Linie 

fort, aus welcher Direction er nicht anders, als durch eine neue an ihm 

arbeitende Krafft gebracht werden kan. Dahero formiret man in der 

Mechanic den Grund-Satz: Solitaria vis exserit sese juxta directionem 

unicam eamqve rectilineam. 

Wenn nun ein Cörper währender seiner Bewegung seine Direction un-  
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aufhörlich ändern soll, so muß eine neue Krafft continuirlich an ihm 

arbeiten, und ihn aus dieser seiner Direction bringen. Eine dergleichen 

Krafft ist die Vis centripeta, wenn sie an einen Cörper arbeitet, der von 

einer andern Krafft in eine Bewegung nach einer geraden Linie ist ge-

setzet worden. 

Es sey in A ein Cörper, welcher  



 

 

 

von der Vi centripeta nach C zu urgiret werde; und es wird sich der 

Cörper nach der Direction AC würcklich Motu accelerato bewegen, 

wenn ihn anders keine entgegen gesetzte Krafft davon abhält. Indem 

der Cörper in A sich befindet, so gebe man ihn einen Stoß nach der 

Direction der geraden Linie AE, so würde er nach dieser geradlienig-

ten Direction beständig fortgehen, wenn keine andere Krafft ihm da-

ran hinderlich fiele. Allein da der Cörper eine Vim centripetam hat, 

die ihn nach C zutreibet, so kan er unmöglich in dieser geradlienigten 

Direction fortgehen, sondern da er eigentlich in B seyn sollte, so hat 

ihn bereits die Vis centripeta durch BF nach C zugezogen und der 

Cörper befindet sich nun in F; gleichergestallt wenn der Cörper in D 

und E nach seiner geradlienigten Bewegung seyn sollte, so befindet er 

sich in G und H, da die Vis centripeta durch DG, EH ihn von seiner 

geradlienigten Bewegung abzuweichen genöthiget hat. 

Solcher gestallt muß der Cörper wegen seiner beywohnenden Vis 

centripetae unaufhörlich seine Direction ändern, und beschreibet folg-

lich währender seiner Bewegung die krumme Linie AFGH da er sons-

ten wenn er keine Vim centripetam gehabt hätte, nach AE würde fort-

gegangen seyn. Die Bewegung, die der Cörper nach AE würde be-

werckstelliget haben, heisset sein Motus progressivus hingegen die er 

in der krummen Linie AFH verrichtet, Motus circa centrum, oder 

Motus in orbita. 

Dahero siehet man, wie ex Motu progressivo und aus einer Vi centri-

peta eine Bewegung in einer Orbita entstehen könne. Man kan sich 

diese Art der Bewegung concipiren; wenn man den Punct C als einen 

Magnet, und den Cörper A als ein Stück Eisen betrachtet, davon der 

erstere unbeweglich ist, das andere aber auf einem Kahne auf dem 

Wasser, welches den Magnet in einem Gefässe rings umher umflies-

set, frey herum schwimmen kan. Denn wenn man dem Kahne mit dem 

Eisen in einer gewissen Weite von dem Magnet (daß nemlich der 

Magnet noch in das Eisen würcken kan) einen Stoß nach einer geraden 

Linie giebet, so wird das Kahn eine krumme Linie um den Magnet 

herum beschreiben, allwo der Magnet das Centrum Virium und seine 

anziehende Krafft die Vim centripetam vorstellet. 

Wenn man eine Schleuder, in welche ein Cörper geleget ist, in einen 

Creys herum schwinget, so kan man sich dadurch ebenfalls eine Be-

wegung ex Motu progressivo und ex Vi centripeta vor-  
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stellen. Der Cörper in der Schleuder beschreibet einen Circkel, und da 

würde sein Motus progressivus im Anfange der Bewegung nach dem 



 

 

Tangente des Circels fortgehen, eben wie zuvor der Cörper von A nach 

E würde fortgegangen seyn, da er nach dieser Direction einen Stoß 

erhielte, wenn keine Vis centripeta zugegen gewesen wäre. Allein 

weil der Faden an der Schleuder von der Hand zurückgehalten, und 

dadurch der Cörper eine krumme Linie durch seine Bewegung zu be-

schreiben genöthiget wird, so muß das Zurückhalten der Hand hier 

dasjenige verrichten, was zuvor die Vis centripeta that, dahero die 

Hand, um welcher die Bewegung geschiehet, gleichsam das Centrum 

Virium repraesentiret. 

Wir erfahren aber hierbey, daß der Faden der Länge nach scharff ge-

dehnet werde, und der bewegte Cörper die Hand nach der Länge des 

angestrengten Fadens fortzuziehen sich bemühe, das ist, daß etwas der 

Hand, die den Cörper von der geradlienigten Bewegung zurücke hält, 

entgegen gesetzet sey, welches die Hand fortzuziehen sich bemühet. 

So bald man den einen Faden loß läst, so bald fliegt der Cörper davon, 

und entfernet sich von dem Centro der Bewegung. Es erhellet dem-

nach hieraus, daß ein Cörper, der in eine solche Bewegung gesetzet 

ist, eine Bemühung anwende von dem Centro der Bewegung weg zu 

gehen, mit welcher er eben den Faden währender Bewegung so starck 

spannet, und auch würcklich sich entfernet, so bald ihn nichts mehr 

zurücke hält.  

Die Krafft, mit welcher ein solcher Cörper währender seiner Bewe-

gung um sein centrum Virium von diesem sich zu entfernen bemühet, 

wird Vis centrifuga genennet, und macht den andern Umstand aus, den 

man bey denen Viribus centralibus zu beobachten hat. Sie ist der Vi 

centripeta gerade entgegen gesetzet, ist auch mit dieser von gleicher 

Größe, in jeglichen Puncten der Bahn, welche der Cörper um sein 

Centrum Virium beschreibet. 

Nehmlich die Vis centrifuga nimmt ihren Ursprung aus der Vi Inertiae 

der Cörper, mit welcher solche ihre einförmige Bewegung nach der 

Direction einer geraden Linie zu behaupten suchen. Denn wenn der 

Cörper A in der obigen Figur von seiner geradlienigten Direction nach 

der Linie AE von der Vi centripeta nach C durch BF, DG, EH, etc. 

abzuweichen genöthiget wird; so muß die Vis centripeta eine Action 

gegen denselbigen ausüben, die ihn in dem Zustande seiner geradli-

enigten Bewegung turbiret. Hierdurch gelanget des Cörpers Vis Iner-

tiae zur Actiuität, und reagiret, das ist, er folget der Vi centripetae ge-

zwungen durch die Spatia BF, DG, EH, und consumiret solche, indem 

er weichet. 

Da nun die Reaction allezeit der Action gleich ist; so muß die Vis cent-

rifuga, welche reagiret, sich ebenso starck thätig, als die Vis centri-

peta erweisen, welche diese Veränderung in der Bewegung hervor-

bringet; und da ferner die Reaction allezeit nach einer Direction ge-

schiehet, die der Direction der agirenden Krafft entgegen gesetzet ist, 

so siehet man hieraus, auf was vor eine Art die Vis centrifuga mit der 

Vi centripeta in Connexion stehet, und sich gegen diese als eine ent-

gegen gesetzte Krafft erweisen müsse. 

Wenn  
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wir derowegen setzen, es bewege sich ein Cörper in einer gewissen 

Curua, z. E. einem Circel; so haben wir bey weiterer Untersuchung 

dieser Bewegung gar nicht mehr auf die Collision der Vis centrifugae 

mit der Vi centripeda zu sehen, indem jene dieser allezeit gleich ist, 



 

 

und selbsten dadurch, daß der Cörper eine gewisse vorgegebene 

Curuam beschreibe, weiter keine Würckung daraus erfolget. 

Denn gesetzt, es folge noch eine Würckung daraus, und die Vis cent-

ripeta wäre der Vi centrifugae nicht gleich, sondern entweder grösser 

oder kleiner; so ist klar, daß nach der Direction der stärckern Krafft 

eine Änderung in der Bewegung vorgehen müsse, und folglich der 

Cörper unmöglich die vorgegebene Curuam beschreiben könne, die er 

doch per Hypothesin in seiner Bewegung durchlauffen soll. Wodurch 

demnach die Vires centripetae ausgemässen werden, eben dadurch er-

halten auch die Vires centrifugae ihre Abmässung. 

Das Wachsthum der Vis centrifugae richtet sich nach der Masse des 

bewegten Cörpers und dessen Geschwindigkeit, wenn zwey verschie-

dene Cörper in einerley Entfernung von dem Centro Virium, und in 

einerley Curua, z. E. beyde in einem Circel, beweget werden. Also 

wenn man zwey Cörper von verschiedener Schwere an Fäden von 

gleicher Länge bindet, und solche wie eine Schleuder um die Hand 

herum in einem Creiß mit gleicher Geschwindigkeit beweget, so emp-

findet man, daß der schwerere Cörper, so eine grössere Maße hat, auch 

den Faden stärcker dehne als der leichtere Cörper; wenn hingegen 

beyde Cörper von gleicher Maße und auch an gleich lange Fäden an-

gebunden sind, hingegen der eine Cörper geschwinder als der andere 

herumgetrieben wird, so nimmt man auch bey dem geschwindern Cör-

per eine grössere Vim centrifugam wahr, mit welcher der Cörper sich 

von dem Faden loßreissen will. 

Hieraus siehet man, wie mit zunehmender Bewegung des revolviren-

den Cörpers auch dessen Vis centrifuga zunehme: Denn wenn die Ge-

schwindigkeiten zweyer bewegten Cörper einander gleich sind, so ist 

die Bewegung desjenigen Cörpers grösser, welcher eine grössere 

Maße hat; in diesem Falle aber hat er auch eine grössere Vim centri-

fugam; wenn hingegen die Cörper gleiche Maße haben, so ist bey 

demjenigen die Bewegung grösser, dessen Geschwindigkeit grösser; 

allein eben alsdenn hat er auch eine grössere Vim centrifugam. 

Da wir nun oben gesehen, daß die Grösse der Vis Inertiae eines be-

wegten Cörpers, mit welcher er seinen Zustand der Bewegung gegen 

alles, was ihn daraus bringen will, zu behaupten suchet, sich nach der 

Grösse der Bewegung richtet; die Vis centrifuga aber ein gleiches thut, 

und nach der Grösse der Bewegung des revolvirenden Cörpers eine 

Bemühung anwendet, von dem Centro wegzugehen, da eine gleich 

grosse Vis centripeta ihn zurücke hält, folglich in ihm würcket; so er-

hellet hieraus klärlich, daß die Vis centrifuga aus der Vi inertiae des 

Cörpers ihren Ursprung nehmen müsse, weil beyde nicht eher zum 

Vorschein kommen, als bis etwas den Zustand der Bewegung verän-

dern will, welches bey der re-  
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volvirenden Bewegung der Vis centripeta beständig thut, und den Cör-

per von seiner geradlinigten Bewegung zurücke hält; beyde auch sich 

nach der Grösse der Bewegung in ihrer Würcklichkeit bey dem be-

wegten Cörper richten.  

Man hat in der Mechanic sich angelegen[1] seyn lassen die Grössen 

derer Virium centrifugarum bey denenjenigen Cörpern zu bestimmen, 

die in Circeln revolviren. Hugenius hat hiervon einige Lehr-Sätze 

aber ohne Beweiß zu Ende seines Horologii oscillatorii angehangen; 

wovon er aber nach diesem in einem besondere Tractat de Vi centri-

fuga, der unter seinen operibus postumis befindlich ist, den Beweiß 

[1] Bearb.: korr. aus: angelesen 



 

 

beygefüget. Keill hat eben dieselbigen Sätze durch eine kurtzgefaßte 

Demonstration zu Ende seiner Introductionis ad veram physicam ab-

gehandelt, und der Marquis de l'Hospital in den Memoires de l' 

Academie Royale des Sciences an. 1700. n. 19. durch ein Differential-

Rechnung erwiesen. Jetzo trifft man sie in allen denenjenigen mecha-

nischen Büchern an, die mehr als die elementa mechanices in sich fas-

sen, z. E. in Hermanns Phoron. p. 91. Wolffs Elem. Mechan. c. 13. 

etc. 

Die vornehmsten Sätze, so man von ihnen erweiset, sind diese: Man 

lasse zwey Cörper von gleicher Grösse (damit die Betrachtung der 

Maße bey Seite gesetzet werden könne) in zweyen Circeln revolviren; 

so hat man bey dieser Art der Bewegung, welche in Circeln gleichför-

mig geschiehet, auf die Grösse des Circels, welche sich durch die 

Grösse seines Radii ergiebet; auf die Geschwindigkeit, mit welcher 

die Bewegung geschiehet; und auf die Zeit, in welcher der Cörper ein 

Mahl in der gantzen Peripherie des Circels herum kommt, und welche 

das Tempus periodicum genennet wird, zu sehen. Wenn nun 

1.) die Circel, in welchen dieselben Cörper revolviren, oder ihre Radii, 

gleich groß sind; so verhalten sich die Vires centrifugae, wie die 

Quadrate derer Geschwindigkeiten. 

2.) Sind ihre Circel von ungleicher Grösse, ihre Geschwindigkeiten 

aber, mit welchen sie sich darinnen bewegen, gleich groß; so sind die 

Vires centrifugae denen Radiis dererselbigen Circel reciprocè propor-

tioniret. 

3.) Wenn die Tempora periodica einerley sind, so verhalten sich die 

Vires centrifugae directè, wie die Radii derer Circel, darinnen sich die 

Cörper bewegen. 

Uberhaupt aber sind die Vires centrifugae bey der Bewegung in Cir-

celn in composita ratione ex directa duplicata celeritatum et re-

ciproca radiorum circulorum, oder auch in Ratione composita ex di-

recta radiorum et reciproca duplicata temporum periodicorum. Die-

ses sind nur besondere Conditiones von denen Viribus centripetis et 

centrifugis unter dem besondern Umstande, daß die Bewegung in ei-

nem Circel geschehe. 

Hingegen so man sich die Bewegung in einer andern krummen Linie 

concipiret; so kommt eine andere Verhältniß vor die Vires centripetas, 

und also auch centrifugas heraus; davon sich aber unten erstlich etwas 

mehrers wird beybringen lassen, wenn wir die Conditiones derer 

Kräffte untersuchen werden, die einen Cörper nöthigen können, eine 

gewisse krumme Linie in seiner Bewegung zu beschreiben. Jetzo ha-

ben wir nur den 
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Unterscheid derer Kräffte, den sie in Ansehung ihrer Directionen un-

ter sich haben, betrachten, und was dabey bei der sich ergiebet, erwä-

gen wollen.  

Es folget nunmehr zu untersuchen, was denn die Kräffte auszurichten 

vermögend seyn, wann sie auf gewisse Art und unter gewissen Direc-

tionen miteinander combiniret werden, oder in collision gerathen. 

Hierbey ergeben sich in Ansehung der mutuellen Situation derer Di-

rectionen zweyer oder mehrerer Kräffte, vornehmlich drey Fälle. 

Wir wollen zwey Kräffte betrachten. Dieser ihre Directionen können 

entweder einander gerade entgegen gestellet, oder nach einerley Ge-

gend gerichtet seyn, oder auch einen schieffen Winckel mit einander 



 

 

machen. Diejenigen Kräffte welche nach entgegen gesetzten Directio-

nen arbeiten, heissen Vires contrariae; diejenigen, deren Directions-

Linien miteinander überein kommen, oder wenigstens parallel nach 

einerley Gegend gerichtet sind, Vires conspirantes; und die dritte Art 

der Verbindung zweyer oder mehrerer Kräffte unter der Condition, 

daß ihre Directions-Linien schieffe Winckel miteinander formiren, 

wird Compositio Virium genennet. 

Alle diese drey Arten finden so wohl an lebendigen als todten Kräfften 

Statt. Was die Vires contrarias anlanget; so sind dieselbigen entweder 

einander gleich, oder einander ungleich. In dem erstern Falle wird ent-

weder die Bewegung völlig gehemmet, wann es bewegende Kräffte 

seyn, oder es kan keine Krafft die andere überwältigen und folglich 

keine Bewegung erreget werden, wenn die Kräffte in dem Zustande 

der Pression sich befinden: In dem andern Falle folget eine Bewegung 

nach der Direction der stärckern Krafft, welche durch dasjenige, um 

wie viel die stärckere Krafft vermögender als die geringere Krafft ist, 

erfolget. 

Also wann zwey Cörper die eine gleich starcke Bewegung haben nach 

entgegen gesetzten Directionen gegen einander anstossen, so halten 

sie sich völlig in ihrer Bewegung auf, und dieselbigen Cörper verblei-

ben nach verrichteten Stosse in Ruhe. Es verstehet sich dieses von 

Cörpern, die nur eine Vim Inertiae, aber keine elastische Krafft haben, 

Vermöge welcher sie nach geendigten Stoß sonst wieder zuruck sprin-

gen. 

Wenn die Bewegung des einen Cörpers, den wir z. E. A nennen wollen 

grösser ist als des andern, der B heissen soll, und sie stossen gegen 

einander nach entgegen gesetzten Directionen; so wird zwar des we-

niger bewegten Cörpers B. Bewegung völlig destruiret, allein durch 

seine Vim Inertiae benimmt er ein gleich grosses Stücke der Bewe-

gung des mächtigern Cörpers A; und alsdenn wird die Bewegung nach 

der Direction des mächtigern Cörpers A von beyden Cörpern fortge-

setzet, die aber nur so groß als der Unterscheid bey der Bewegungen 

von dem Stoß ist. So ist es auch mit denen Kräfften, deren Würckung 

in einem Drucke, Zuge oder Spannung bestehet.  

 
Es sey C ein Cörper an zwey Fäden CB, AC zu beyden Seiten ange-

bunden, welche bey B und  
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A. über Rollen gezogen sind, und unten ein angehangenes Gewichte 

haben. Es sey das Gewichte P so groß als das Gewichte Q, z. E. beyde 

ein Pfund; so wird der Cörper C von dem Gewichte Q so starck nach 

CB zu gezogen, wie starck eben derselbe Cörper C von dem Gewichte 

P nach der Direction CA gezogen wird, und kan folglich keine Bewe-



 

 

gung von dem Cörper C weder nach CB noch CA erfolgen, sondern Q 

hält mit P das Aequilibrium. 

Wenn man hingegen dem Gewichte Q noch ein anderes R, z. E. von 

einem halben Pfunde adjungiret; so muß nothwendig der Wagrechte 

Stand gehoben werden, und der Cörper C sich nach CB der Direction 

der stärcker Zührenden Krafft bewegen, welche Bewegung lediglich 

von dem Gewichte R erreget wird, in dem Q von dem gleich viel ver-

mögenden Gewichte P völlig zurück gehalten wird; daß also diese Be-

wegung durch eine Krafft R herfür gebracht wird, welche so groß ist 

als der Unterscheid zwischen denen Gewichten Q und R zusammen 

genommen, so auf der einen Seite des Cörpers C adpliciret sind, und 

dem Gewichte P, so auf der andern Seite an demselben Cörper arbei-

tet. 

Die Vires conspirantes thun just das Gegentheil, was die Vires contra-

riae thaten, in dem sie einander nicht aufhalten, sondern das ihre zur 

Vergrösserung der Bewegung beytragen. Wenn in vorhergehender Fi-

gur die Gewichte P und R nicht zugegen wären, sondern das Gewichte 

Q zöge allein an dem Cörper C. so würde es solchen auf eine gewisse 

Art bewegen. Adjungirte man nun dem Gewichte Q noch das Ge-

wichte R, so muß von dem Cörper C eine stärckere Bewegung erfol-

gen, indem nunmehro eine grösse Krafft, nehmlich Q und R zusam-

men genommen an ihr arbeiten, indem beyde Vermöge ihrer Schwere 

den Faden herunterwärts zühen, und also nach einerley Direction eine 

Bewegung zu erregen sich bemühen, unter welchen Umständen als 

denn auch diese Gewichte Vires conspirantes genennet werden. 

Solchergestallt sind alle Vires Gravitatis eines Cörpers, Vermöge wel-

cher derselbe Cörper im Fallen seine Bewegung acceleriret, Vires 

conspirantes, indem sie auch einerley Direction, nehmlich nach der 

Direction der Schwere, so nach den Mittel-Punct der Erden zugerich-

tet ist, ihre Würckung praestiren, und dadurch verursachen, daß die 

Bewegung des fallenden Cörpers immer grösser und grösser werde. 

Wenn zwey Cörper an beyden Enden einer Stange befestiget sind, und 

man lässet sie zusammt der Stange loß, so fallen sie perpendicular 

nach den Horizont zu, und beschreibet also ein jeder eine Linie, so auf 

dem Horizonte perpendicular stehet, daß folglich ihre Directions-Li-

nien einander parallel sind. Beyde Cörper hindern im Fallen einander 

nicht, in dem sie mit gleicher Geschwindigkeit herunter fallen (wenn 

man nehmlich à Resistentia Medii abstrahiret, und die Bewegung in 

vacuo geschehen lässet) und einerley Situm gegen einander beständig 

in währenden Falle erhalten. 

Die Kräffte dieser beyden Cörper, welche sie fallend machen, indem 

sie einander in der Erzeugung ihrer Würckung nicht hindern, sondern 

in parallelen Direction eine Bewegung von gleicher  
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Geschwindigkeit hervorbringen, heissen ebenfalls Vires conspirantes. 

So ist es auch, wenn die Kräffte nur einen Druck ausüben. Wenn man 

auf die Hand ein Stuck Bley leget, so empfindet man einen gewissen 

Druck von der Schwere desselbigen; leget man auf dasselbe Stücke 

Bley noch ein anderes, so conjugiren beyde ihren Druck, und die Hand 

empfindet eine stärckere Pression. Eine gleiche Bewandniß hat es, 

wenn man verschiedene Gewichte über oder neben einander auf eine 

Wag-Schahle leget, da der Druck je desto grösser wird, je mehr Ge-

wichte darauf zu liegen kommen; und der gäntzliche Druck, welchen 



 

 

die Wag-Schahle ausstehen muß, ist so groß als die Summe aller Pres-

sionen, die ein jedes Gewichte ins besondere verrichten kan. 

Die Vires conspirantes helffen demnach einander, und die Würckung, 

die sie zusammen praestiren, ist ihnen zusammen genommen propor-

tioniret. Dieses thun sie, wenn sie entweder noch einerley, oder we-

nigstens parallelen Directionen adpliciret sind. Wenn hingegen ihre 

Directions-Linien einen Winckel mit einander formiren, so helffen sie 

zwar zu Weilen auch ein ander, allein dieses Helffen geschiehet als 

denn unter gantz andern Umständen, so daß sie zu Weilen auch einan-

der hinderlich fallen können. 

Es sey A ein Cörper, welcher nach der Direction AB angestossen 

werde,  

 

in gleicher Zeit aber erhalte er auch einen Stoß nach der Linie A C. 

Hier sind zwey Kräffte, welche dem Cörper A zu gleicher Zeit nach 

verschiedenen Directionen, nehmlich nach AB, und AC bewegen wol-

len, welche in einem Winckel CAB gegen einander incliniret sind. Nun 

ist klar, daß der Cörper nach AB und AC nicht zugleich fortgehen 

könne, in dem es eine Contradiction involviret, daß ein Cörper zu glei-

cher Zeit an zwey verschiedenen Orten seyn könne. Nun kann er aber 

auch weder alleine nach AB, noch auch alleine nach AC fortgehen; 

denn sonst würde in dem erstern Falle die Krafft nach AC; in dem 

andern die Krafft nach AB nichts gewürcket haben, welches auch nicht 

seyn kan, weil durch eine lebendige Krafft auch eine Würckung her-

vor gebracht werden muß. Derowegen muß der Cörper eine gewisse 

Linie beschreiben, die zwischen denen beyden Directions-Linien AB 

und AC zu liegen kommt. 

Hier ist nun die Frage, was dieses vor eine Linie, ob es eine krumme 

oder gerade sey. Wir wollen setzen, es habe der Cörper durch den Stoß 

nach AB eine solche Geschwindigkeit erhalten, daß er, wenn er alleine 

von diesem Stosse wäre in Bewegung gesetzet worden, die Linie AB 

in einer gegebenen Zeit durchlauffe. Gleicher Gestallt wollen wir se-

tzen, es habe eben derselbige eine solche Geschwindigkeit durch den 

Stoß nach AC bekommen, daß, wenn er alleine von diesem Stosse 

seine Bewegung erhalten hätte, er in eben derselbige Zeit die Linie AC 

durchlauffen könne.  
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Die Würckung beyder Kräffte ist demnach die Bewegung des Cörpers 

durch die Linien AB, AC zu gleicher Zeit. Diese Würckung muß auch 

von beyden conseruiret werden, Massen sonst die Kräffte nichts ver-

richtet hätten. Wenn demnach der Cörper, Vermöge seiner Bewegung 

nach AB in B seyn sollte, so hat er sich Vermöge seiner andern Bewe-



 

 

gung nach AC von selbiger Linie AB um die Linie BD, die da so groß 

als AC und mit ihr parallel ist, entfernet: denn solcher Gestallt findet 

beyder Seits Bewegung in ihrer gehörigen Grösse und Direction Statt. 

Es befindet sich dahero der Cörper nicht in B, sondern in D. gleicher 

Gestallt, wenn der Cörper in a seyn sollte, so ist er um ad zu gleicher 

Zeit von der Linie AB abgewichen und befindet sich in d; da nun der 

Cörper nach beyder Seits Bewegung die Linien Aa, ad zu gleicher Zeit 

würde beschrieben haben, so müsten sich dieselbigen wie die Ge-

schwindigkeiten verhalten, welche der Cörper in beyder Seits Bewe-

gung respectiuè haben müste; oder es verhält sich Aa zu ad wie die 

Geschwindigkeit des Cörpers, so er nach der Direction AB alleine ha-

ben würde, zu der Geschwindigkeit, mit welcher er nach der Direction 

AC alleine fortgehen könnte. 

Es verhielten sich aber die Linien AB, BD (oder AC) eben wie diese 

jetzt genennten Geschwindigkeiten; dahero verhält sich Aa : ad = AB 

: BD. Da nun dieses die Eigenschafft eines geradlinigten Triangels ist, 

so muß A B D ein geradlinigter Triangel und AD eine gerade Linie 

seyn. An statt demnach der Cörper in a und B seyn sollte, so befindet 

er sich in D und d und da dieses an allen Puncten seiner Bewegung 

Statt findet, so muß der Cörper, in dem er von zwey Kräfften nach A 

B und A C gestossen wird, die gerade Linie AD beschreiben. Nun war 

Bd Parallel mit AC und so groß als AC; wenn man dahero die Puncte 

C und D durch CD connectiret; so bekommt man ein parallelo-

grammum ABDC, davon AD die Diagonal-Linie ist.  

Ein Cörper demnach, welcher von zweyen Kräfften nach zweyen in 

einem Winckel inclinirten Direction AB, AC angetrieben wird, bewe-

get sich nach einer geraden Linie, AD welche die Diagonale eines Pa-

rallelogrammi ist, dessen Seiten AB, AC die Geschwindigkeiten re-

praesentiren, mit welchen der Cörper seine Bewegung nach beyden 

von diesen Directionen ins besondere fortsetzen würde, wenn jede 

Krafft ins besondere, und nicht zusammen an ihn gearbeitet hätte. Die 

Bewegung welche ein solcher Cörper unter diesen Umständen durch 

AD bewerckstelliget, wird Motus compositus genennet, weil sie aus 

beyden Bewegungen nach AB und AC entspringet und gleichsam aus 

ihnen zusammen gesetzet ist. 

Wenn der Winckel CAB, unter welchen die Directions-Linien AB, AC, 

nach welchen jede Krafft ins besondere ihren Stoß vollführet, inclini-

ret sind, ein spitziger Winckel ist; so ist die Diagonale AD, grösser als 

eine iegliche von denen Seiten AB. oder AC. weil nun diese Linien die 

Geschwindigkeiten vorstellen, die der Cörper in seinen besondern Be-

wegungen nach AB, AC observiren würde, sich aber zu eben derselbi-

gen Zeit in D befindet, wenn er in seiner Bewegung nach AB in B, oder 

nach AC in C seyn sollte; so repraesentiret AD die Geschwindigkeit, 

die der Cörper  
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in dem Motu composito hat; sinte Mahl in der gleichförmigen Bewe-

gung, die wir hier lediglich in Betrachtung zühen, die in einerley Zeit 

durchlauffenen Spatia sich wie die Geschwindigkeiten verhalten, 

siehe Geschwindigkeit T. XI. p. 1234. seqq. 

Also weil AD grösser alsdenn ist als AB, oder AC; so ist auch in diesem 

Falle die Geschwindigkeit in der componirten Bewegung grösser, als 

eine iegliche Geschwindigkeit dererjenigen Bewegungen nach AB, 

AC, ins besondere, daraus sie componiret ist. Und in diesem Falle heis-

sen die Kräffte, deren Directions-Linien einen spitzigen Winckel mit 



 

 

einander formiren, einander in der Erzeugung ihrer Würckung; ie doch 

nicht so viel als die Vires conspirantes, derer Würckung ihrer Summ 

proportioniret oder gleich war; in dem hier nach der Natur eines Tri-

angels AD nicht so groß ist als AB und BD oder AC zusammen genom-

men. 

Wenn CAB ein stumpfer Winckel ist, so ist die Diagonale AD kürtzer 

als eine von denen Seiten des Parallelogrammi und folglich auch die 

componirte Bewegung schwächer, als eine von denenjenigen, daraus 

sie componiret; woraus erhellet, daß nach der verschiedenen Art der 

Combination derer Kräffte bald ihre Würckung grösser bald geringer 

werde, und man folglich bey Beurtheilung der Würckung, die die 

Kräffte hervorbringen, nicht nur auf ihre Grösse, sondern auch zu-

gleich auf die Art ihrer Adplication und Verbindung mit einander zu 

sehen habe. 

Weil in denen obigen Bewegungen die Masse des Cörpers A einerley 

verbleibet, es mag sich derselbige durch AB, AC, oder AD bewegen, 

Massen diese Bewegungen an eben demselbigen Cörper A sind be-

trachtet worden; so verhalten sich die grösten dererselbigen Bewegun-

gen wie die Geschwindigkeiten durch AB, AC oder AD, oder wie die 

Linien AB, AC, AD selbsten: folglich da die Grössen derer Bewegun-

gen das Maaß derer bewegenden Kräffte sind; so repraesentiren auch 

die Linien AB, AC, AD die Kräffte, welche dieselbige Bewegungen 

nach AB, AC, Ad hervorbringen würden, wenn jede vor sich dem Cör-

per eine Bewegung geben sollte. 

Eine Krafft demnach so groß als AD kan nach der Direction AD alleine 

dem Cörper A eine solche Bewegung communiciren, wie dieselbige 

erfolgen wird, wenn zwey andere Kräffte so groß als AB, AC nach 

denen Directionen AB und AC zugleich an den Cörper A arbeiten; oder 

die eintzele Krafft AD vermag nach der Direction Ad so viel als die 

beyden Kräffte AB, AC. Man pfleget dieses in der Mechanic durch 

aequipollere auszusprechen und saget: Vis per AD solitaria aequipol-

let viribus juxta AB et AC simul adplicatis; und man muß das aequi-

pollere von dem aequale esse gar wohl unterscheiden, in dem zwey 

Kräffte, da eine jede vor sich ihrem Vermögen nach betrachtet wird, 

einander gleich seyn können; da sie hingegen nach dem sie auf ver-

schiedene Art mit andern Kräfften combiniret werden, ungleich viel 

vermögen; und vice versa können Kräffte einander ungleich seyn und 

doch in einem gewissen Statu adplicationis gleich viel vermögen: z. 

E. Ein halb Pfund ist eine geringere Krafft als ein gantzes Pfund. 

Wenn man aber einen Hebel in seinem Centro Grauitatis aufleget, und 

der eine Arm desselbigen ist noch 
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ein Mahl so lang als der andere; so wird das halbe Pfund, wenn es an 

das Ende des längern Arms angehangen wird, das Aequilibrium mit 

dem gantzen Pfunde, so an das Ende des kürtzern Arms gebunden, 

halten und so viel als jenes in diesem Statu adplicationis vermögen. 

Man muß daher, wie gedacht, nicht auf die Grösse der Kräffte allein, 

sondern zugleich auf die Art ihrer Adplication sehen.  

Was bisher von denen stossenden Kräfften gesagt worden, gilt auch 

von denen, so ihre Würckung durch Zühen, Ausdehnen und so ferner, 

zu erzeigen pflegen. Man concipire sich, es würde die Action besagter 

Kräffte, die bisher eine Bewegung nach AB und AC hervorzubringen 

vermögend waren, und deren Grösse durch die Linien AB, AC selbst 

vorstellig gemacht wurden, in einen Druck verwandelt, in dem z. E. 



 

 

dem Cörper A eine unbeweglicher Cörper entgegen gestellet wird; so 

ist klar, daß dadurch denenselben Kräfften die Energie, ihre Bewe-

gungen nach AB, AC, hervorzubringen, nicht benommen, sondern nur 

durch den entgegen gestellten Widerstand an der würcklichen Erzeu-

gung dieser Würckung verhindert werde. 

Da nun dieselbigen beyden Kräffte in dem Zustande ihrer Adplication 

nach AB, AC und durch ihre würckliche Activität eine Bewegung nach 

AD hervor brachten, und eben dasselbige praestirten, als eine Krafft, 

die so groß als AD ist, und nach der Direction AD alleine arbeitete; so 

werden aber dieselben Kräffte ietzo in dem Zustande ihres Druckes 

auch nicht mehr vermögen, als diese Krafft AD nach dieser ihrer Di-

rection AD, wenn solche durch den Widerstand des entgegen gestell-

ten unbeweglichen Cörpers in einen Druck verwandelt wird.  

Folglich ein Druck nach AD vermag so viel als die Pressiones nach 

AB, AC in dieser ihrer Adplication zusammen genommen, wenn 

nehmlich die Linien AB, AC, AD die Grösse derer Pressionen nach 

diesen Directionen AB, AC, AD repraesentiren, und in ihrer Combi-

nation ein Parallelogrammum ABDC formiren. Dieses Parallelo-

grammum wird Parallelogrammum sub Viribus genennet; die Art der 

Adplication derer Kräffte aber Compositio Virium, da nehmlich eine 

Krafft, deren Grösse und Direction durch die Diagonale desselben Pa-

rallelogrammi repraesentiret wird, so viel vermag als 2. andere 

Kräffte, deren Grössen und Directionen die Seite ermeldeten Paralle-

logrammi AB, AC, zu erkennen geben. Es ist hier der Schluß von de-

nen bewegenden Kräfften auf die Pressiones oder todten Kräffte ge-

macht worden. 

Ob nun dieses zwar nicht allenthalben angehet, daß man aus der Be-

schaffenheit derer bewegenden Kräffte auf die Conditiones derer 

todten argumentiren könne; so lässet sich doch dieses hier noch gar 

wohl anbringen, in dem man AB, AC, als unendlich klein betrachten 

kann, um die Elemente deren Geschwindigkeiten durch AB, AC, zu 

erhalten, die alsdenn denen Sollicitationen oder druckenden Kräfften 

proportioniret sind, wenn solche in einerley Zeit ihre Geschwindig-

keiten hervorbringen. 

Doch ist nicht zu läugnen, daß diese Art zu demonstriren, nicht so 

überzeugend ist, als wenn die Compositio Virium unmittelbar aus de-

nen Pressionen erwiesen wird, welches auch Dan. Bernoulli Com-

mentar. Acad.  
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Petrop. Tom. I. p. 126. seqq. gethan, in dem er die erstere Methode, 

deren Newton, Varignon und andere sich bedienet, nicht hat admittiren 

wollen. Im übrigen aber findet man die Demonstration de Compositi-

one Motus et Virium nach der ersten Art in Nevvton Princip. philos. 

natur. Lib. 1. Axiom. de legibus motus, Krill Introd. ad veram physi-

cam Lect. XIV. Theor. 30 Hermann Phoron. Lib. 1. Prop. 3. Wolff 

Elem. Mechan. c. 5. Lamy novelle Maniere de demontres les prin-

cipeaux theoremes des Elemens de Mecaniques. Zanottus Schedias-

mat. de Motu composito in Commentar. Acad. Bonon. und andern. 

Honoratus Fabri de Motu Lib. 6. et Dial. Phys. 2. hat die Compositi-

onem Motus in Zweifel ziehen wollen, welche aber Wallistus Tract. 

geometrico de Motu, so in seinen Operibus Vol. I. befindlich, removi-

ret. 

Die Sache ist aus der Theorie sowohl als Erfahrung richtig. Man binde 

den Cörper A. der z. E. auf einem Tische lieget, an drey Fäden AB, 



 

 

AC, AE, zühe solche dergestallt über Rollen, daß sie frey von dem Ti-

sche herunter hangen können, um Gewichte daran zu appliciren. Man 

gebe denen Fäden eine solche Lage, daß die beyden AB, AC, nach de-

nen Seiten des Parallelogrammi ABDC, hingegen AE, nach der Direc-

tion der verlängerten Diagonale AD, extendiret sind. Man construire 

das Parallelogrammum ABDC, von beliebiger Grösse, und mässe die 

Linien AB, AD, AC, nach einem verjüngten Maß-Stabe ab, um die Pro-

portion dieser Linien in Zahlen zu erhalten, z. E. Es sey AB = 4," AC 

= 2," AD = 5." 

Wenn man nun nach eben dieser Proportion an ermeldeten Fäden Ge-

wichte anhänget, z. E. an AB. 4. Loth, AC. 2. Loth, AE. 5. Loth; so 

werden diese nach denen Directionen AB, AC, AE, an dem Cörper A. 

ziehenden Gewichte mit einander das Aequilibrium halten; folglich 5. 

Loth nach AE. eben so viel vermögen als 4. Loth und 2. Loth nach AB. 

und AC. zusammen genommen in dieser ihrer Application. Weil nun 

aber AE. die verlängerte Linie AD. ist, und folglich AD. und AE. ent-

gegen gesetzte Directionen sind, so vermögen 5. Loth nach AE. eben 

nicht mehr als 5. Loth nach AD. Massen gleiche Kräffte nach entgegen 

gesetzten Directionen das Aequilibrium mit einander halten; dahero 

werden auch 5. Loth nach AD. eben so viel als 4. Loth nach AB. und 

2. Loth nach AC. in diesem Statu adplicationis vermögen; wodurch 

obiger Satz durch die Erfahrung bekräfftiget ist. 

Nach dieser Doctrin de Compositione Virium kan man demnach aus 

jeglichen zweyen Kräfften, deren Grösse und Direction der Lage nach 

gegeben werden, die Grösse und Direction einer eintzigen Krafft be-

stimmen, die unter diesen Umständen eben dasjenige vermag, was 

jene in dem Zustande ihrer Adplication zu thun vermögend sind; in 

dem man weiter nichts zu thun hat, als daß man auf denen Directions-

Linien AB. AC. die ihrer gegebene Lage nach einen gewiesen Winckel 

CAB. formiren, die Grösse der Seiten AB. AC. in eben der Proportion 

nimmt, welche die nach diesen Directionen adplicirten Kräffte unter 

sich haben, als das Parallelogramum sub viribus ABDC.  
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ergäntzet; da denn die Diagonale durch ihre Grösse und Situation die 

Grösse und Direction der gleichgültigen einzelnen Krafft bestimmet. 

Man pfleget dahero die in A. nach AB. AC. combinirten Kräffte Vires 

laterales, und die gleichgültige Krafft nach AD. Vim compositam, oder 

auch Vim juxta diagonalem zu nennen. Also kan man auch aus der 

gegebenen Grösse und Lage deren Directionen dreyer oder mehrer 

Kräffte einer einzelnen Krafft ihre Grösse und Direction bestimmen; 

in dem man nemlich erst zu zweyen von denenselbigen Kräfften eine 

gleichgültige eintzelne Krafft, und zu dieser und der dritten von jenen 

wiederum eine gleichgültige eintzelne Krafft und so ferner determini-

ret, die endlich so viel als alle dieselbigen Kräffte zusammen in ihrer 

Adplication vermögen wird. 

Gleicher Gestallt kan man auch eine eintzelne Krafft wiederum in Vi-

res laterales resolviren, und solche aus diesen zusammengesetzet zu 

seyn concipiren. Also wann eine Krafft, deren Grösse durch die Linie 

AD. vorstellig gemacht wird, nach dieser Direction AD. arbeitet; so 

kan man um die Linie AD. als eine Diagonale, ein Parallelogramum 

ABDC. was man für eines will, concipiren, so repraesentiren alsdann 

die Seiten desselbigen AB, AC, zwey Kräffte, die nach denen Direc-

tionen AB, AC, eben nicht mehr vermögen als die eintzelne Krafft nach 

AD, die man alsdann aus ihnen entstanden zu seyn betrachten kan. Die 



 

 

Resolution einer Krafft in Vires laterales wird Decompositio Virium 

genennet.  

Die Betrachtung der Compositionis sowohl als Decompositionis Vi-

rium ist in der Mechanic von überaus grosser Folge, in dem die Be-

wegung in denen krummen Linien, bey deren Bewerckstelligung, 

oben ermeldeter Massen, mehr als eine Krafft vonnöthen ist, hieraus 

hergeleitet, und derer Beschaffenheit erwiesen werden muß. 

Unter dem Titel Grauitatis Centrum Tom. XI. p. 728. seqq. haben wir 

bereits, die Existentz und Beschaffenheit des Centri Grauitatis in ei-

nem oder mehrern unter sich combinirten Cörpern daraus dargethan. 

Wir adplicirten daselbst zwey Kräffte ac, ab, in deren ersten Figur 

ermeldeten Titels p. 729. in conuergirenden Directions-Linien AM, 

AN, nach welchen eine Fläche, QRST. so wir ohne Schwere concipir-

ten, gezogen wurde; da es nun einerley ist, ob ein Cörper von zweyen 

Kräfften nach verschiedenen Directions-Linien, oder ob eine Fläche 

unter eben diesen Umständen gezogen wird; so sagten wir daselbst, 

daß der gäntzliche Zug sich nach einer Linie AD. äussern würde, wel-

che die Diagonal-Linie des Parallelogrammi ABDC. ist, dessen Seiten 

AB. AC. die an der Fläche arbeitenden Kräffte vorstellete; wann sol-

ches aus der bißher angeführten Theorie de Compositione Virium 

nothwendig erfolgen muß. 

Es wurde darauf an eben demselben Orte erwiesen, daß die Kräffte ac, 

ab, sich reciprocè wie die Perpendicular-Linien DM, DN, so aus ei-

nem angenommenen Puncte D. der mittlern Direction AD. auf die Di-

rections-Linien AM, AN, derselbigen Kräffte ac, ab, herabgelassen 

worden, das ist, ac : ab = DN : DM. sich verhielten. Da nun nach der 

Linie AD. sich der gäntzliche Druck äus-  
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sert, der aus beyden nach ihren Directionen arbeitenden Kräfften ac. 

ab, entspringt, so darf man nur in D. ein Obstaculum oder Fulcrum 

entgegen stellen; so kan sich die Fläche QRST, die von denen Kräfften 

ac, ab, gezogen wird, nicht bewegen, in dem dieses nach der Linie 

AD. geschehen müste, welches aber das in D. entgegen gestellte 

Fulcrum verhindert. 

Es halten demnach die Kräffte ac, ab, in dieser ihrer Adplication nach 

denen Directionen MC, NB, die Gleich-Wage über dem bey D. unter-

gesetzten Fulcro; dahero, da dieses unter der Condition geschehe, daß 

sich die Krafft ac zu der Krafft ab verhielte, wie DN, zu DM, das ist, 

wie die Entfernung der letztern Krafft ab von der Directions-Linie AD. 

der Total-Pression (als welche Entfernung man durch eine solche Per-

pendicular-Linie abzumässen pfleget) zu der Entfernung DM. der 

erstern Krafft ac von eben derselbigen Linie AD; so siehet man wohl 

unter was vor Umständen man auf das Aequilibrium zweyer Kräffte 

argumentiren könne. 

Es sey in beygesetzter Figur CDB. ein in D. nach einem Winckel zu-

sammen gefügtes Holtz, so einen Vectem angularem repraesentirt, 

und welches wir als eine steiffe Linie, oder vielmehr als zwey in D. 

zusammen gefügte steiffe Linien CD, DB, und ohne Schweren be-

trachten wollen. An denen Puncten C. und B. sollen zwey Fäden CR, 

BS, angebunden und über Rollen bey R. und S. gezogen seyn, um die 

Gewichte P. und Q. daran  



 

 

 
zu hangen; dergestallt, daß das Gewichte P. nach der Direction CR. 

den Punct C; und das Gewichte Q. nach der Direction BS. den Punct 

B. zühe. An dem Orte D, wo CD. und DB. die Spitze des Winckels 

formiren, sey ein Fulcrum F. untergestellet. 

Es ist nun die Frage, unter was vor Umständen werden nun diese 

Kräffte oder Gewichte P. Q. in dieser ihrer Adplication an denen Punc-

ten C. B. das Aequilibrium mit einander halten? Es ist klar, daß, wenn 

solches Statt finden soll, die Directions-Linie, nach welcher sich der 

gäntzliche Druck beyder Kräffte äussert, durch den Punct D. gehen 

müsse, damit oben ermeldeter Massen, der Wiederstand des Fulcri F. 

denselben gäntzlichen Druck aufhalten könne. 

Wenn aber der Punct D. in der Direction der Total-Pression lieget, 

und es sind DN, DM, perpendicular-Linien auf die Directiones BS. 

CR. derer Kräffte Q. P; so verhielte sich gedachter Massen die Krafft 

P. zu der Krafft Q. wie DN. der Perpendicel auf der Direction BS. der 

letztern Krafft Q. zu DM. dem Perpendicel auf die Direction CR. der 

erstern Krafft P. Es Aequilibriren sich demnach die Gewichte P. und 

Q. über dem Fulcro F. wenn die Proportion Statt findet P : Q = DN : 

DM. Diese Kräffte P. und Q. weil sie die Gleich-Wage mit einander 

halten und keine Bewegung hervorbringen, pfleget man Potentias zu 

nennen; und die Per-  
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pendicular-Linien DN, DM, die aus dem Orte des Fulcri D. auf die 

Directions Linien BS, CR, derer Kräffte Q. P. herabgelassen worden 

sind, heissen Distantiae Potentiarum P. Q. oder die Entfernungen de-

rer Kräffte P. Q. 

Weil demnach unter der Condition des Aequilibrii sich verhält P : Q 

= DN : DM; so müssen die Kräffte P. Q. reciprocè sich wie ihre Ent-

fernungen DM, DN, verhalten, wenn sie die Gleich-Wage mit einander 

halten sollen. Weil P : Q = DN : DM; so ist auch PX DM = QX DN, 

oder das Product aus der Krafft P. in ihre Entfernung DM. so groß als 

das Product aus der Krafft Q. in ihre Entfernung DN; da nun die 

Gleichheit dieser Producte mit der Gleichheit des Vermögens selbiger 

Kräffte, in dem sie unter diesen Umständen das Aequilibrium mit ei-

nander halten, combiniret ist; so hat man bey Beurtheilung des Ver-

mögens einer Krafft nicht nur auf ihre Grösse allein, sondern auch auf 

die Art ihrer Adplication, oder ihre Entfernung von demjenigen Orte, 



 

 

gegen welchen sie einen Druck ausüben, dergleichen das Fulcrum ist, 

zu sehen. 

Das Product aus einer Krafft in ihre Entfernung von dem Fulcro oder 

von dem Orte, gegen welchen sie einen Druck ausübet, wird Momen-

tum Potentiae, und so diese Krafft ein Gewichte ist, Momentum Pon-

deris genennet. Also ist in voriger Figur PX. DM. das Momentum der 

Krafft P; QX. DN. das Momentum der Krafft Q; und die Gleichheit 

dieser Momentorum geben das gleich grosse Vermögen und den Sta-

tum Aequilibrii zweyer Kräffte zu erkennen. 

Aus diesem Fundamente ließ es sich das Vermögen derer fünf einfa-

chen mechanischen Rüst-Zeuge, als des Hebels, der axis in Peritro-

chio, der Trochleae, des Claui inclinati und der Schraube erklären und 

beurtheilen. Der Titel Hebel Tom. XII. p. 976. seqq. ertheilet hiervon 

sattsammen Unterricht; und von der Eigenschafft des Hebels lassen 

sich hernachmahls die Eigenschafften derer übrigen Rüst-Zeuge her-

leiten. 

Man pfleget aber die Kräffte die an diesen Rüst-Zeugen adpliciret 

werden, gemeiniglich als Gewichte zu betrachten, und nennet alsdenn 

das grössere Gewichte die Last, Lat. Pondus; das kleinere Gewichte 

hingegen, so mit jener die Gleich-Wage hält, in einem besondern Ver-

stande die Krafft, Lat. Potentia; daher auch dieselben Rüst-Zeuge Po-

tentiae, und weil sie mit denen Händen beweget werden können, Po-

tentiae manuales sind genennet worden. 

Wenn nun das Aequilibrium zwischen der Krafft und der Last Statt 

finden soll, so muß das Momentum der Krafft so groß seyn als das 

Momentum der Last; oder es muß sich die Krafft zu der Last verhalten, 

wie die Entfernung der Last, der Entfernung der Krafft. Dieses ist ein 

Haupt-Satz, der bey allen mechanischen Werckzeugen, an welchen 

nur einiger Massen die Betrachtung eines Hebels angebracht werden 

kan, Statt findet. 

Ausser diesen erweiset man auch noch überhaupt an allen denen Po-

tentiis manualibus, daß, wenn die Last und Krafft sich in denenselbi-

gen bewegen sollen, der Raum, den die Krafft in einer gewissen Zeit 

durchlaufft, sich zu dem Raume, durch welchen die Last sich in eben 

derselbigen Zeit 
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beweget, verhalte, wie die Last zu der Krafft. Z. E. wann die Last 4. 

Pfund, die Krafft 1. Pfund, der Raum der Last 1. Fuß, so ist der Raum 

der Krafft 4. Fuß; und wird folglich so viel Krafft erfordert, 1. Pfund 

durch 4. Fuß, als 4. Pfund durch 1. Fuß zu bewegen. 

Die Kräffte, so diese Bewegung hervorbringen, sind in der Erzeugung 

derselbigen unaufhörlich den Cörper adpliciret, doch der Gestallt, daß 

dem Cörper hierdurch seine Bewegung nicht acceleriret, sondern be-

ständig der Cörper in einerley Bewegung erhalten werde, da immit-

telst die adplicirte Krafft unaufhörlich den Wiederstand haben und 

dadurch die Bewegung conserviren muß. Von solcher Beschaffenheit 

ist z. E. die Bewegung eines Hebels, wenn man mit selbigen eine Last, 

ohne ihme eine Geschwindigkeit zu communiciren, mit welcher er in 

der Bewegung, ohne fernere Adplication der Krafft, verharren könnte, 

in die Höhe hebet. 

In gleichen, wenn ein Pferd an einer Schleiffe zühet, da das Pferd in 

jeglichen Puncten des Raums, durch welchen die Schleiffe von ihm 

gleichförmig gezogen wird, eine neue Bemühung anwenden muß, die 



 

 

Bewegung zu continuiren. Hier bey dieser Art der Bewegung, da die 

bewegende Krafft dem Cörper beständig adhaeriret, verhalten sich die 

bewegende Kräffte, wie die Räume, durch welche sie bewegen; wenn 

nemlich die Räume ungleich, die Kräffte aber selbst einander gleich 

sind. Also muß ein Pferd seine Bemühung dreymahl mehr repliciren, 

wann es einen Cörper durch drey Fuß, als wenn es eben denselben nur 

durch einen Fuß fortzühen soll; und gleicher Gestallt muß man eine 

viermahl grössere Bemühung anwenden, einerley Gewichte durch vier 

Fuß als durch einen Fuß gleichförmig zu heben. 

Es wird bey dieser Art der Bewegung würcklich auch eine Geschwin-

digkeit, wie bey andern Bewegungen, hervorgebracht, mit welcher 

auch der Cörper in seiner Bewegung verharren könnte, wenn der 

grosse Wiederstand, welchen bey dem Hebel die Last, bey der 

Schleiffe die Friction verursachet, auf dem Erdboden nicht vorhanden 

wäre, der diese hervorgebrachte Bewegung des Cörpers alsobald wie-

der consumiret, und, in dem er sich durch ein unmerckliches Spatium 

fortbeweget, völlig destruiret; dahero wenn die Bewegung von dem 

Cörper soll continuiret werden, so muß die agirende Krafft des an dem 

Hebel hebenden Menschens oder an der Schleiffe zühenden Pferdes 

solche von neuen hervorbringen. 

Wenn wir dasselbe unmerckliche Spatium als ein Element des Raums 

betrachten, so müssen in einem vorgegebenen Raum, durch welchen 

sich der Cörper beweget, so viel Bezeugungen von einerley Bewegung 

(in dem die Bewegung durch denselben Raum per hypoth. gleichför-

mig ist) Statt finden, wie viel Elementa in demselbigen Raum sich be-

finden, weil in jeglichen Elemento Spatii wegen des Wiederstandes 

die Bewegung wieder consumiret wird. 

Es sey die Maße des Cörpers M, die von der Krafft ihm communicirte 

Geschwindigkeit V; so ist MXV, die producirte Bewegung, die aber 

nur durch ein Elementum Spatii dauret und alsdenn wieder destruiret 

ist.  
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Es sey S. der Raum, durch welchem die gantz Bewegung geschiehet, 

dS. das Element desselbigen; so werden so viel MXV produciret, wie 

viel dS in S. vorhanden sind, das ist, die Menge derer Productionen ist 

MXVX Summam aller dS oder MXVXS. Diese Menge giebt zu erken-

nen, wie vielmahl die producirende Krafft ihre Bemühung hat replici-

ren müssen, das ist, sie zeiget die gäntzliche Bemühung der Krafft, die 

sie, um die Bewegung durch den Raum S. zu vollführen, hat anwenden 

müssen; dahero exprimiret dasselbe Product MXVXS in diesem Falle 

der Bewegung die Grösse der bewegenden Krafft. 

Wann die Zeit der Bewegung durch den Raum S. T. genennet wird; so 

ist, weil die Bewegung gleichförmig, die Geschwindigkeit V = S/T, 

siehe Geschwindigkeit Tom. X. p. 1234. seqq. folglich VXT = S; da-

hero, weil zuvor die Grösse der bewegenden Krafft MXVXS war; so 

wird dieselbige auch so groß als MXVXVXT, oder MXV2XT seyn; und 

gleicher Gestallt, wird bey einem andern Cörper, dessen Masse m ist, 

und der auf gleicher Art mit einer Geschwindigkeit v, in der Zeit t, 

durch den Raum S. beweget wird, die Grösse der bewegenden Krafft 

durch mxv2xt exprimiret werden müssen. 

Es verhält sich dahero die bewegende Krafft des Cörpers M. zu der 

bewegenden Krafft des Cörpers m = MXV2XT : mxv2xt, oder wie 

MXV2 : mxv2, wenn die Zeiten T. t. einander gleich sind; in welchen 

Falle der Bewegung alsdann die Mensur derer Kräffte, nach der Leib-



 

 

nitzianischen Meynung, nach welcher eine jegliche bewegende Krafft 

durch das Product aus der Masse in das Quadrat der Geschwindigkeit 

ausgemässen werden soll, Statt findet; davon die Ursache diese ist, 

daß die Krafft unaufhörlich repliciret werden muß, um eine gleichför-

mige Bewegung des Cörpers zu conserviren, welches in andern Fällen 

nicht ist, da der Cörper durch seine einmahl erhaltene Geschwindig-

keit Vi sua Inertiae in der Bewegung perseveriret.  

Nun ist es Zeit auf unsere Compositiones und Decompositiones Vi-

rium wieder zu kommen und deren Nutzen in derjenigen Art der Be-

wegung zu zeigen, da ein Cörper, der nach einer geraden Linie fortge-

hen will, von einer Vi centripeta eine krumme Linie zu beschreiben 

genöthiget wird. Hierzu müssen besondere Begrieffe zum Voraus ge-

setzet werden. 

Es sey in 

 
D. das Centrum Virium (z. E. wie wir oben ge-  
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dacht, ein festgestellter Magnet) und in A sey ein Cörper (z. E. ein 

Stück Eisen) gestellt, welcher von der Vi centripeta gegen D nach der 

Linie AD urgiret, oder gleichsam gezogen wird. Wenn den Cörper in 

A nichts zurücke hält, so muß er sich nach der Linie AD würcklich 

bewegen. Man halte ihn aber vermittelst einer gewissen Krafft, z. E. 

durch Hülffe eines Fadens, daran ein Gewichte gebunden, zurücke; so 

wird die Grösse dieser Krafft die Sollicitation zu erkennen geben, wel-

che ihn gegen das Centrum Virium D zutreiben will. 

Gleicher Gestallt stelle man eben denselben Cörper in E, und bemer-

cke die Krafft, welche ihn zurücke zu halten fähig ist; so ist dadurch 

die Grösse der Sollicitation bekannt; die den Cörper gegen D zu be-

wegen sich bemühet, wenn er in E sich befindet. Und auf gleiche Art 

bemercke man auch die Grösse der Sollicitation, wenn der Cörper in 

K gestellet wird. 



 

 

Wann man nun in denen Puncten A, E, K die Linien AQ, EB, KH per-

pendicular aufrichtet, und ihnen eine solche Proportion giebet, was 

für eine Verhältniß die Sollicitationes in selbigen Puncten A, E, K ge-

habt haben, daß z. E. die Linie EB sich zu AQ verhalte, wie die Solli-

citation in E zu der Sollicitation in A, oder, welches gleichviel ist, wie 

die Grösse der zurückhaltenden Krafft in E zu der Grösse der zurück-

haltenden Krafft in A; so wird, wenn man dieses bey allen Puncten der 

Linie AD verrichtet, sich eine krumme Linie QBH erheben, an welcher 

sich alle Linien AQ, EB, KH cet. terminiren, die durch ihre Größe zu 

denen respondirenden Puncten A, E, K, cet. die Stärcke der Sollicita-

tion exprimiren, welche den Cörper, wenn er in selbigen Puncten seine 

Bewegung anfangen sollte, in dem erstern instanti nach D zu bewegen 

anfangen würden. 

Diese Curua QBH wird Curua oder Scala Sollicitationum centralium 

genennet, in welcher die Ordinaten AQ, EB,. KH die Stärcke derer 

Sollicitationen in denen Örtern A, E, K, oder in denen Entfernungen 

AD, ED, KD von dem Centro Virium repraesentiren. Die Ordinaten 

selbst werden Sollicitationes centrales genennet. 

Wenn man den Cörper in A frey hinstellet, so wird die Sollicitation in 

A ihn würcklich zu bewegen anfangen, daß er in den nächst folgenden 

Puncte der Linie AD gelange, hier trifft er aber eine neue Sollicitation 

an, ihn in den neu nächstfolgenden Punct zu gehen zwinget, und so 

weiter. Da nun die Würckung einer ieglichen Sollicitation in den Cör-

per perseveriret, indem nichts vorhanden ist, so solchen vernichte; so 

erhält derselbe Cörper in jeglichen Puncte der Linie AD ein Wachs-

thum seiner Bewegung, und wird seine Geschwindigkeit immer grös-

ser und grösser, indem die Sollicitationes in jeglichem Puncte der Li-

nie AD, durch welche er passiret, unaufhörlich arbeiten.  

Kräffte, die auf solche Art eine Bewegung in einem Cörper hervor-

bringen und an selbigen continuirlich arbeiten, werden Vires indesin-

enter agentes, die Bewegung selbst aber, weil die Geschwindigkeit 

immer zunimmt, Motus acceleratus, und in Ansehung dessen diesel-

ben Kräffte, Vires oder Sollicitationes acceleratices, die Curua QBH 

aber Scala Sollicitationum acceleratiricium genennet. 

Man stelle den Cörper in K und gebe  
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ihme einen Stoß nach der Direction KA; so würde er seine Bewegung 

Motu uniformi nach dieser Direction fortsetzen, wenn nichts vorhan-

den wäre, so ihm daran hinderlich fiele. Allein, da die Vires centrales 

ihn im jeglichen Puncte der Linie KA nach D zurücke ziehen; so wird 

auch unaufhörlich etwas von seiner Bewegung destruiret, bis solche 

endlich gar vernichtet ist. Die Kräffte so dieses im jeglichen Puncte 

der Linie KA thun, sind eben diejenigen, so in der Curua QBH dispo-

niret sind. 

Weilen nun diese jetzo die Bewegung des Cörpers, der sich von dem 

Centro Virium D entfernen will, destruiren, und seine Geschwindig-

keit continuirlich vermindern; so werden sie in Ansehung dessen Vires 

oder Sollicitationes die Curua QBH Retardartices, Scala Sollicitati-

onum retardatricium, und die Bewegung selbst Motus retardatus ge-

nennet. 

Wir haben oben gesehen, daß in einem instanti eine Sollicitation 

gleichsam nur einen Punct einer Würckung produciren könne, hinge-

gen ein Element desselbigen, wenn sie durch ein Element der Zeit ar-

beitet. Wenn daher eine jegliche Sollicitation F, das Element der Zeit, 



 

 

durch welches sie arbeitet dt, und das Element der Geschwindigkeit, 

welches sie produciret, dv genennet wird (in dem wir hier die Maße 

des Cörpers nicht in Betrachtung ziehen wollen;) so ist die elementar-

Action fdt der hervorgebrachten Würckung dv gleich, oder fdt = dv. 

Es muß aber in eben derselbigen Zeit, da dieses dv erzeuget wird, der 

Cörper ein Element des Raumes oder der Linie AD durchlauffen, wel-

ches wir ds nennen wollen. 

Wenn nun bereits der Cörper durch die Action derer in dem Raume 

AEBQ disponirten Sollicitationen, durch die Linie AE beweget wor-

den ist, und nun in E eine gewisse Geschwindigkeit, so V heissen soll, 

und die aus allen denen elementar-Actionen erwachsen ist, erhalten 

hat, so kan man concipiren, als bewege sich der Cörper mit dieser Ge-

schwindigkeit v, durch das nächst anliegende Element des Raums Ec 

gleichförmig; dahero weil dieses Element des Raums ds, und das Ele-

ment der Zeit, in welcher der Raum ds durchlauffen wird, dt genennet 

worden, wird die Geschwindigkeit v so groß seyn als ds/dt, oder v = 

ds/dt: welche Formel, wenn man sie mit der vorhergehenden fdt = dv 

combiniret, die Formel fds = vdv an die Hand giebet. 

Das Product aus der Sollicitation f in das Elementum Spatii ds nennet 

Heumann Phoronom. Momentum Sollicitationis, und das Product aus 

der erlangten Geschwindigkeit v, in das Element derselbigen dv, wel-

ches erzeuget wird, in dem der Cörper das nächstanliegende ds durch-

lauffet, Momentum Celeritatis. Es ist hiervon ausführlicher unter dem 

Titel Geschwindigkeit l. c. geredet und gezeuget worden, wie man 

aus der Formel fds = vdv, wenn die Scala Sollicitationum QBH gege-

ben wird, eine andere krumme Linie AVF gefunden werden könne, 

deren ordinaten EF, KL, die in E, K, respectiue von dem Cörper er-

langten Geschwindigkeiten repraesentiren, und welche Curua Celeri-

tatum genennet wird;  
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wie denn daselbst überhaupt dargethan worden, daß das Qvadrat einer 

jeglichen von diesen Ordinaten EF, KL, oder das Qvadrat der erlang-

ten Geschwindigkeit, so groß sey als der doppelte anliegende Raum 

AQBE, oder AQHK in der Scala Virium, das ist, EF 2 = 2 AQBE, KL 

2 = 2 AQHK; daß folglich die Curua Celeritatum die Quadratrix von 

der Curua Virium ist. 

Hier meynen diejenigen, so vor die Leibnitzianische Mensur derer be-

wegende Kräffte, davon die Historie bereits unter dem Titel Bewe-

gende Krafft Tom. IV. p. 1595. seqq. angeführet worden ist, portiret 

sind, gnugsamen Grund zu finden, diese ihre Meynung zu behaupten. 

Denn da sie sehen, daß das Qvadrat der in E erlangten Geschwindig-

keit EF der anliegenden Areae AQBE in der Scala Virium proportio-

niret ist, diesen Raum aber alle diejenigen Kräffte ausfüllen, welche 

den Cörper durch AE acceleriret und folglich die ihm zugewachsene 

Geschwindigkeit produciret haben; so betrachten sie diesen Raum als 

die Größe der gäntzlichen Krafft, welche dem Cörper die Bewegung 

gegeben; daher, weil derselbe Raum dem Qvadrate der erlangten Ge-

schwindigkeit proportioniret ist, so wollen sie auch dieses zur Mensur 

der bewegenden Krafft machen; wie solches nach der Leibnitziani-

schen Meynung seyn muß, wenn man die Maße des bewegten Cörpers 

nicht in Betrachtung ziehet. 

Allein es stecket hierunter eine starcke Amphibolie des Worts einer 

bewegenden Krafft. Wenn man alles dasjenige zu einer bewegenden 

Krafft rechnen will, was etwas mit zur Production einer Bewegung 



 

 

beyträgt, so ist es wahr, daß alsdenn ermeldete Arca AQBE die bewe-

gende Krafft vorstellet, welche dem Cörper die in E erhaltene Ge-

schwindigkeit EF nach und nach communiciret; Massen eine jegliche 

Sollicitation in jeglichen Puncte der Linie AE das ihre zur Accelera-

tion der Bewegung beygetragen: Allein wenn man dasjenige die be-

wegende Krafft nennet, was in dem Cörper würcklich die Geschwin-

digkeit hervorbringet; so ist dieses keines Weges die Summe aller 

Kräffte, die durch den Raum AQBE disponiret sind. 

Wir haben oben gesehen, daß die Ordinaten der Scalae Virium die 

Sollicitationes dergestallt repraesentiren, wie sie die Bewegung an-

fangen würden zu produciren, wenn der Cörper in jeglichen Puncte 

der Line AD, welchem dieselbe Sollicitation adhaeriret, in Ruhe wäre 

und sich nun zu bewegen anfangen sollte; keines Weges aber re-

praesentiren diese Ordinaten ihre Energie so wie sie solche erweisen, 

wenn der Cörper bereits durch die vorhergehenden Sollicitationes in 

Bewegung ist gesetzet worden. 

In diesem Falle können sie dem bewegten und gleichsam fliehenden 

Cörper ihre gantze Energie nicht mittheilen, und conferiren folglich 

nicht alles dasjenige, was sie vermögen; dahero weil dieses, so bald 

man die Summe aller durch AQBE disponirten Kräffte nach der Größe 

der Fläche AQBE in Erwegung ziehet, zugleich involviret, daß die 

gäntzliche Force einer jeglichen Sollicitation consideriret werde; so 

erhellet von sich selbst, daß die Fläche AQBE keines Weges diejenige 

Krafft vorstelle, von welcher die Geschwindigkeit EF in  
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dem Cörper sey hervorgebracht worden. Es geben alle Mechanici zu, 

daß nicht die Krafft oder Sollicitation selbst, sondern ihre Action, das 

ist, ihr Adplication durch eine gewisse Zeit, die Bewegung in einem 

Cörper hervorbringe. 

Wenn nun die Sollicitation f, das Element der Zeit, durch welches sie 

arbeitet, dt, ist; so ist die Elementar Action fdt, und die gäntzliche Ac-

tion innerhalb der Zeit t so groß als S. fdt, da durch S. die Summe von 

allen fdt oder Elementar Actionen verstanden wird. Es produciret 

demnach das fdt in dem Cörper dv oder das Element der Geschwin-

digkeit, keines Weges aber das fds; und die S. fdt die Geschwindigkeit 

v, nicht aber die S. fds, welche so groß als ½ v 2 ist.  

Man leget dem Cörper eine lebendige Krafft bey, in so ferne derselbe 

eine Bewegung hat, und dadurch geschickt ist, einen andern Cörper 

wieder in Bewegung zu setzen, wenn er an solchen anstösset. Diese 

lebendige Krafft wird demnach zugleich mit der Bewegung in dem 

Cörper hervorgebracht, massen solche nicht eher statt findet, als bis 

der Cörper sich beweget. Durch was vor eine Action demnach der Cör-

per seine Bewegung erhält, durch eben dieselbige Action muß die le-

bendige Krafft in ihm erreget werden; dahero weil die S. fdt die Be-

wegung v hervorbringet; so ist von eben derselbigen S. fdt die leben-

dige Krafft in dem Cörper entstanden; folglich S. fdt dasjenige selbst, 

was von denen Sollicitationen in der Scala Virium zur Erzeugung der 

Bewegung ist beygetragen worden, das ist, die bewegende Krafft. 

Diese demnach und die in dem Cörper entstandene lebendige Krafft, 

so von denen Leibnitzianern Vis viva, von denen Engländern vis im-

pressa genennet wird, differiren nur in dem Modo concipiendi von ei-

nander. Die bewegende Krafft ist dasjenige, was von der Energie derer 

Sollicitationen in der Scala Virium zur Erzeugung der Bewegung ist 

angewendet worden, das ist, die Action derer Sollicitationen oder S. 



 

 

fdt; Die Vis impressa hingegen diejenige, die man dem Cörper in so 

weit zuschreibet, in so ferne er von ermeldeter Action in Bewegung ist 

gesetzet worden, und mit welcher Krafft er nun in dem Zustande sei-

ner Bewegung verharret. Beyde haben zu ihrer Maße die Größe der 

Action, welche die Sollicitationes in der Scala Virium verrichtet, und 

da derselbigen die erzeugte Bewegung gleich ist, so erhellet, daß die 

Abmässung derer bewegenden und lebendigen Kräffte, durch die 

Größe der erzeugten Bewegung angestellet werden müße. Wie sich 

die Sollicitationes in der Scala Virium bey der Acceleration verhalten, 

eben so erweisen sie sich, wann sie Vires retardatices sind, und das-

jenige, was das dv in dem bewegten Cörer destruiret, ist nicht fds, son-

dern fdt. 

Jacob Hermann Commentar. Petrop. Tom. I. hat vorangeführten Be-

weiß von der Mensur derer bewegende Kräffte durch die Summam al-

ler in der Scala Virium vorhandenen Sollicitationen oder durch das 

Quadrat der Geschwindigkeit, in einer besonderen Dissertation aus-

geführet; und fast von gleicher Beschaffenheit ist auch des J. Bernou-

lli Demonstration, die er von der Leibnitzianischen Mensur derer be-

wegenden Kräffte in seinem Discours 
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sur les Loix de la Communication du mouvement giebet, in dem er p. 

21. die gäntzliche Krafft derer Elaterum, die die Bewegung eines Cör-

pers acceleriren, anwendet, um die Erzeugung derselbigen zu be-

werckstelligen, eben wie Hermann hierzu die gäntzliche Energie de-

rer Sollicitationen in Scala Virium requiriret. Mit beyden stimmet 

auch Gravesande in der Disposition seiner Elastrorum überein; da-

hero durch vorangeführtes die Unrichtigkeit dieser Argumente auf ei-

nerley Art gezeuget werden kann. Eine weitere Erzehlung ihrer Argu-

mente giebet der Titel Bewegende Krafft Tom. III. pag. 1595. seqq. 

Dan. Bernouilli Commentar. Petrop. Tom. I. p. 130. der doch sonst 

auch der Leibnitzianischen Meynung zugethan ist, erkennet selbst, 

daß vorerwehnte Beweis-Gründe derer Leibnitzianer keines Weges 

zulänglich sind. Er sagt: Per mensuram Virium viuarum intelligo nu-

merum elastrorum, quae corpus tendere potest prius quam motum 

suum perdat. Diese Definition kan man als eine nominal-Definition 

passiren lassen; und ist dieses eben so viel, als was wir oben gesagt, 

daß einige durch die bewegende Krafft die Summam aller in der Scala 

Virium disponirten Sollicitationen, welche entweder zur Acceleration 

in Motu accelerato, oder zur Destruction in Motu retardato etwas bey-

tragen, verstehen. 

Nach dem nun ermeldeter Bernoulli gezeiget, daß, wie wir auch oben 

dargethan, fds = vdv und 2 S. fds = v2 sey; so inferiret er ferner, daß 

nach seiner Definition die Vires Vivae wie die Qvadrate derer Ge-

schwindigkeiten seyn müssen, welches wir ihm in dem Verstande, den 

seine Definition hat, zugeben, eben wie wir oben gesaget, daß die 

Qvadrate derer Geschwindigkeiten denen Areis homologis in der 

Scala Virium proportioniret sind; und solches niemand in Zweifel zie-

het. 

Hierauf füget gedachter Bernoulli noch folgendes hinzu: Sed unum 

hic obseruandum est; nimi rum summam omnium pressionum momen-

tanearum, quas corpus sustinuit, dum tenderet quatuor elastra, non 

quadruplam, sed duplam fuisse, aestimando summam omnium pressi-

onum momentanearum, non solum ex ipsis pressionibus, sed et ex tem-

poribus, quibus singulae adplicatae fuerunt, id est, ex S. fdt; nam 
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tantum agit libra duobus minutis, quantum duae librae uno minuto, 

seu tanta eft summa omnium pressionum momentanearum, in priori 

casu, quanta in posteriori; est vero fdt = dv, erdo S. fdt = v. Vnde si 

quis Vim corpori insitam, (seu viuam) definiat ex summa omnium 

pressionum momentanearum, quas corpus directè sustinere potest 

prius, quam motum suum perdat, hic jure illam proportionalem faciet 

velocitatibus simplicibus. 

Hiermit stimmet Bernoulli völlig der Meynung bey, welche dasjenige, 

so die Bewegung hervorbringet, und das nach der Enunciation des 

Bernoulli die summa omnium pressionum momentanearum, oder wie 

wir oben gesagt, die Summe aller elementar-Actionen oder die gäntz-

liche Action derer Sollicitationen ist, denen erzeugten Geschwindig-

keiten proportioniret machet, wenn man hier die Betrachtung der 

Maße des bewegten Cörpers, bey Seite setzet, wie wir bisher gethan 

haben. 

Nach dem wir  
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solcher Gestallt die Doctrin von denen Viribus centralibus, in Anse-

hung dessen, was oben davon gesagt worden, ergäntzet, und die Me-

thode angeführet, wie die Sollicitationes centrales auf die Entfernun-

gen von dem Centro Virium zu referiren, wie dadurch die Curua Vi-

rium zu constituiren, wie folglich daraus die Curua Celeritatum zu 

entdecken, und wie endlich die Sollicitationes in ihrer Thätlichkeit 

sich selbst verhalten, in dem sie einem Cörper in der geradlienigten 

Direction nach dem Centro Virium zu eine Bewegung und lebendige 

Krafft in Motu accelerato communiciren, in Motu retardato destru-

iren; so können wir nunmehr auch aus diesen Gründen erklären, wie 

der Cörper sich bewegen werde, wenn er von der Vi centripeta nicht 

allein nach dem Centro Virium zugezogen wird, sondern über dieses 

einen Motum progressiuum hat. 

Es sey in der vorhergehenden Figur der Cörper in A, und bekomme 

einen Stoß nach AM, in D sey das Centrum Virium; so ist aus der Com-

positione Virium klar, daß der Cörper weder nach AM, vermöge seiner 

durch den Stoß erhaltenen Bewegung noch auch nach AD, von der Vi 

centrali angetrieben, alleine fortgehen könne. Es repraesentire AE die 

Größe der Krafft, mit welcher der Cörper nach AM seinen Motum pro-

gressiuum continuiren will; und AJ, die Krafft, mit welcher er von der 

Vi centrali nach AD zugezogen wird; so ist, wenn man das Parallelo-

grammum AGgJ ergäntzet, Ag die Direction und Grösse der Krafft, 

welche aus beyden nach AG, AJ arbeitenden Kräfften entspringet; und 

der Cörper gelanget aus A in g in eben der Zeit, in welcher er aus A in 

G, vermöge seines Motu progressiui alleine würde gekommen seyn. 

Wenn nun diese Zeit ein Element ist, so ist auch daß in selbiger Zeit 

von dem Cörper durchlauffene Spatium Ag ein Element, und würde 

nun nach der Verlängerung derer Linie Ag, der Cörper seine Bewe-

gung mit einer Krafft die der Linie Ag proportioniret ist, fortsetzen, 

wenn in g die Vis centralis zu arbeiten aufhörte. Da aber dieses nicht 

geschiehet, so entstehet wiederum ein anderes Parallelogrammum sub 

viribus, darinnen der Cörper eine andere Direction, nehmlich nach der 

Lage der Diagonal-Linie desselbigen, erhält; daß also solcher Gestallt 

continuirlich der Cörper seine Direction ändern muß, in dem unauf-

hörlich zwey nach inclinirten Directions-Linien arbeitende Kräffte 

nemlich die Vis centralis und die Vis juxta motum progressiuum, eine 

Compositionem Motus verursachen. Da nun sich dieses so in jeglichen 



 

 

Elemente der Zeit und in jeglichen Elemente des Spatii, durch welches 

der Cörper beweget wird, ereignet, so muß der Cörper ein Polygonum, 

so aus unendlich kleinen und unendlich vielen Saiten bestehet, das ist, 

eine krumme Linie, währender seiner Bewegung beschreiben. 

Es sey QBH die Scala Virium, ANZ die krumme Linie, welche der 

Cörper um das Centrum Virium beschreibet, und Semita mobilis ge-

nennet wird; so ist jetzo die Frage, wie in jeglichen Puncte der Semitae 

die Vis centralis decomponiret werden müße, um daraus die Vim 

Motus progressiui und Vim centrifugam zu determiniren, oder dasje-

nige zu bestimmen, was von der Vi 
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centripeta zur Bewegung in der Semita angewendet, und was eben 

derselbigen von der entstandenen Vi centrifuga benommen wird. 

Es sey der Cörper in dem Puncte N seiner Semitae, man beschreibe 

aus dem Centro Virium D mit der Entfernung DN den Bogen NE; so 

würde, wenn der Cörper in E wäre, die Sollicitatio centralis, die ihn 

nun urgirte EB seyn. Da nun ein Cörper in gleicher Entfernung von 

dem Centro Virium, auch gleichstarck von der Vi centrali gegen das-

selbige gezogen wird, Massen nach diesen Entfernungen die Curua 

Virium eingerichtet worden ist, ohne auf die Lage der Linie AD, auf 

welcher dieselbigen Entfernungen genommen worden, zu sehen; so ist 

die Vis centralis, so den Cörper in N nach D in der Direction ND ur-

giret ebenfalls BE.  

Man mache Nα so groß als BE, und ziehe an den Punct N den tangen-

tem Nβ, aus α aber lasse man eine Perpendicular-Linie αβ auf Nβ 

herab. Weil der Motus progressiuus sich nach der tangente Nβ äussern 

würde, wenn in P die Vis centralis zu agiren aufhörte; so ist Nβ die 

Direction der Krafft des Motus progressiui, Nα aber die Direction der 

Central-Krafft. Wenn wir dahero die Vim centralem Nα in die Vires 

laterales Nβ, αβ decomponiret zu seyn betrachten, so exprimiret Nβ 

die Grösse der Krafft, mit welcher der Cörper seinen Motum progres-

siuum nach der tangente Nβ fortsetzen will. Diese wird Sollicitatio 

oder Vis tangentialis genennet. 

Man ergäntze das Parallelogrammum sub viribus Nγαβ; so ist Nβ die 

Diagonale desselbigen; die folglich als die Composita aus denen 

Kräfften Nα, Nγ, die nach denen Directionen Na, Nγ arbeiten, anzuse-

hen ist. Da nun Nγ = αβ und Nβα ein rechter Winckel ist, so ist auch 

γNβ ein rechter Winckel, und Nγ stehet auf dem Elemento Curuae Nn, 

dessen Verlängerung die tangens Nβ ist, perpendicular. Es wird da-

hero Nα, Vis oder Sollicitatio perpendicularis genennet; und ist folg-

lich die Sollicitatio tangentialis Nβ die composita aus der centrali Nα 

und perpendiculari Nγ oder αβ; 

Wenn nun der Cörper würcklich das Elementum Curuae Nn in seiner 

Bewegung durch die Krafft Nβ beschreibet; so ist klar, daß der Cörper 

zugleich einen Nisum nach Nα, und Nγ haben müsse, Massen sonst 

daraus Nβ nicht componiret werden könne. Mit diesem Nisu nach Nγ 

will der Cörper sich von seinem Elemento Semitae Nα entfernen, in 

dem Nγ perpendicular auf der Semita in N stehet, nach Perpendicular-

Linien aber die Entfernungen gerechnet werden. Da nun die Krafft, 

mit welcher ein Cörper sich von seiner geradlienigten Direction ent-

fernen will, in dem er von einer Vi centripeta urgiret wird, Vis centri-

fuga heisset; so muß Nγ, oder auch αβ, die Vim centrifugam des Cör-

pers in N repraesentiren. 



 

 

Alles dieses folget daraus, daß der Cörper das Element der Semitae Nn 

mit der Krafft Nβ beschreibe. Wenn wir daher lediglich auf die Bewe-

gung sehen wollen, die der Cörper in seiner Semita, oder in jeglichen 

Element seiner Semitae habe, so ist weiter nichts nöthig als nur auf die 

Grösse die Vis tangentialis zu sehen, mit welcher diese Bewegung be-

werckstelliget wird; da hingegen die Sol-  
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licitatio perpendicularis oder Vis centrifuga Nγ ingleichen die centra-

lis Nα weiter nicht in Betrachtung gezogen werden dörffen; in dem sie 

weiter keine Würckung praestiret, sondern beyder Seits dadurch 

selbst removiret werden; da wir sehen, es bewege sich der Cörper in 

der vorgegebenen Semita, in dem wir alsdann an ihrer Statt, die aus 

ihnen componirte, und gleich viel vermögende Vim tangentialem sub-

stituiren, und mit solcher in jeglichen Elemento Curuae die Bewegung 

continuiren lassen. 

Man suche demnach am jeglichen Puncte N der Semitae ANZ die da-

selbst arbeitende Vim tangentialem, Nβ, und mache die Linie SE dieser 

gleich, dergestallt, daß SE als eine ordinate an den Punct E gehöret, 

der mit dem Puncte N von dem Centro Virium D gleich weit entfernet, 

oder daß DE so groß als DN ist. Wenn man solches an jeglichen Punc-

ten der Curuae ANZ bewerckstelliget, und ihre zugehörigen Vires tan-

gentiales an andere Puncte der Linie Ad, so mit denen vorigen gleich 

weit von dem Centro Virium abstehen, wie zuvor referiret; so wird 

sich eine krumme Linie TSC ergeben, deren Ordinaten SE, so die Vi-

res tangentiales in der Semita des Cörpers an denenjenigen Puncten 

N, n repraesentiren, welche mit denen Puncten E, c, zu welchen er-

meldete Ordinaten SE, se, gehören, gleich weit von dem Centro Vi-

rium D entfernet sind. 

Diese Curua TSC wird Curua oder Scala Sollicitationum tangentia-

lium genennet, von deren Condition die Beschaffenheit der Bewegung 

in der Semita des Cörpers dependiret; eben wie zuvor aus der Beschaf-

fenheit der Curuae Sollicitationum centralium QBH die Eigenschafft 

der Bewegung in der geraden Linie AD ihren Ursprung nahm. 

Wir haben oben gesehen, daß, wenn wir eine jegliche Ordinate BE der 

Curuae Virium centralium f das anliegende Elementum Spatii Ee, ds; 

die in jeglichen correspondirenden Puncte E bereits erhaltene Ge-

schwindigkeit, U; und das Elementum derselbigen af, um welcher 

nehmlich ef grösser ist als EF, du, nennten, wir die Formel fds = udu 

erhielten, welche, wenn sie in die Buchstaben der Figur übersetzet 

wird, die Gleichung BEx Ee = EFx af an die Hand giebet; und würde 

das fds oder BEx Ee, Momentum Sollicitationis centralis genennet, 

und die Central-Krafft BE folglich dergestallt betrachtet, als wenn sie 

in allen Puncten des Elements Ee von gleicher Grösse adpliciret wäre; 

welches, weil Ee ein Element ist, Statt findet. 

Es sey Nn ein Elementum Semitae, weil in N die Vis tangentialis Nβ = 

SE und Nn ein Element ist, so kan man dieselbige Vim tangentialem 

ebenfalls von gleicher Grösse an allen Puncten des Elements Nn, durch 

welche sie arbeitet, adpliciret zu seyn betrachten, und folglich eben-

falls ein Product aus SE in Nn oder SEx Nn formiren. Dieses wird we-

gen der Ähnlichkeit mit dem vorigen BEx Ee, Momentum Sollicitati-

onis tangentialis genennet: Man mache Em so groß als Nn, so ist SEx 

Nn, so groß als SEx Em, oder so groß als die Elementar-Fläche SE mμ 

der Curuae Sollicitationum tangentialium. 

Nun sind die Triangel Nnp, Naβ einander ähnlich, Massen bey α 
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und p rechte Winckel, und der Winckel N bey denen Triangeln gemein 

ist; dahero ist Nn : Np = Nα : Nβ, folglich Nnx Nβ = DpxNα; oder, weil 

Nn = Em, Nβ = SE; Nα = BE, Np = Ee, indem die Circel EN, en, 

concentrisch sind, so ist Emx SE = Eex BE, oder das Momentum Sol-

licitationis tangentialis so groß als das Momentum Sollicitationis cen-

tralis. 

Es sey eine jegliche Sollicitatio tangentialis SE = F, das correspondi-

rende Elementum Semitae Em oder Nn = dS, die bereits z. E. bis N 

erhaltene Geschwindigkeit in der Semita = V, das Element derselbigen 

dV; so ist das Momentum Sollicitationis tangentialis so groß als das 

ihm correspondirende Momentum Celeritatis oder FdS = VdV, wel-

ches eben so wie oben bey dem Momento Sollicitationis centralis er-

wiesen wird. Es war aber bey diesem letztern fds = vdv, da f die Solli-

citationem centralem BE in der Curua Virium QBH, dS das Element 

Ee der Linie AD, v die in E erlangte Geschwindigkeit, dv das Element 

derselbigen repraesentiret, wenn nehmlich der Cörper von denen Viri-

bus centralibus in der geraden Linie Ad nach dem Centro Virium zu 

getrieben wird. 

Wenn wir nun die Bewegung des Cörpers in der Curua ANZ mit der 

Bewegung des Cörpers in der geraden Linie Ad vergleichen, und un-

tersuchen wollen, wie den die Geschwindigkeiten von beyder Seits 

Cörper sich verhalten, wenn der eine in der Curua in N, der andere in 

der geraden Linie in E sich befindet, dergestallt, daß diese Örter N und 

E gleich weit von dem Centro Virium abstehen; so haben wir gesehen, 

daß das Momentum Sollicitationis centralis BEx, Ee, oder fds so groß 

seye als das Momentum Sollicitationis tangentialis SEx Em oder FdS. 

Da nun fds = vdu, und FdS = VdV; so ist auch vdu = VdV; und so man 

diese Formel integriret ½ V2 = ½ V2, v2 = V2, v = V; das ist, die in E 

erhaltene Geschwindigkeit v, die der Cörper in seiner Bewegung 

durch die gerade Linie AE erhalten, ist so groß als die Geschwindig-

keit des Cörpers, wenn er sich in der Curua ANZ beweget, und an den 

Punct N. gelanget ist, der mit dem vorigen E gleich weit von dem 

Centro Virium abstehet. 

Es mag sich dahero ein Cörper in einer geraden Linie gegen das Cent-

rum Virium bewegen, oder in eine krummen Linie um dasselbige re-

volviren; so sind die Geschwindigkeiten in beyden Bewegungen alle-

zeit einander gleich, wenn der Cörper gleich weit von dem Centro Vi-

rium entfernet ist; und man ist solchergestallt in dem Stande, die Be-

wegung des Cörpers in der Curua ANZ auf die Bewegung eines gleich 

grossen, oder eben desselbigen Cörpers in der geraden Linie Ad zu 

referiren; weswegen auch die Curua Celeritatum AVF zu beyder Seits 

Bewegung gehöret, und EF so wohl in E, als N die von dem Cörper 

erhaltene Geschwindigkeit vorstellet. 

Aus diesen angeführten Gründen ist man nun in dem Stande, die vor-

nehmsten Eigenschafften der Bewegung eines Cörpers, der um ein 

Centrum Virium revolviret, herzuleiten. Man erweiset, daß in einer 

jeglichen solchen Curua die Zeiten, in welchen ungleiche Bogen der-

selbigen von dem Cörper durchlauffen wer-  
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den, sich wie die Areae verhalten, welche die Linie, DN so aus dem 

Centro Virium gegen dem Cörper gezogen ist, und Radius Vector ge-



 

 

nennet wird, und sich mit dem Cörper zu gleich fortbeweget, in selbi-

ger Zeit beschreibet. 

Man erweiset ferner, daß in einer jeglichen solchen Orbita die Sollici-

tatio centralis so groß sey als das Element dp der Perpendicular-Linie 

p, welche aus dem Centro Virium auf die tangentem in demselbigen 

Puncte der Orbitae, zu welchen selbige Sollicitatio centralis f gehöret, 

herabgelassen ist; wenn man desselbige Element dp durch ein Product 

aus dem Cubo ermeldeter Perpendicular-Linie p in das Element dz, 

des Radii Vectoris dividiret; oder es ist f = dp/p3 dz (Hermann 

Phoron. I. §. 158.) aus welcher Formel vermittelst der vorgegebenen 

Aequation vor die krumme Linie, welche der Cörper durch sein Revo-

lution um das Centrum beschreiben soll, die Curuam Virium bestim-

men kan. 

Also hat man darnach befunden, daß wenn, z. E. die Orbita des revol-

virenden Cörpers eine Ellipsis ist, die Sollicitationes centrales sich re-

ciproce wie die Quadrate derer Entfernungen von dem Centro Virium 

verhalten. Und so ist die Theorie überhaupt dahin gerichtet, daß man 

aus der gegebenen Orbita, in welcher der Cörper sich beweget, die 

Scalam Sollicitationum centralium; und vice versa aus der gegebenen 

Scala Virium centralium, und der gegebenen Geschwindigkeit, mit 

welcher der Motus progressiuus seinen Anfang nimmt, die Curvam 

bestimme, welche der Cörper unter diesen Conditionen beschreiben 

werde. 

Diese Theorie, die man bey denen Orbitis derer revolvirenden Cörper, 

wenn solche unbeweglich sind, anstellet, pfleget man hernach Mahls 

auch auf die Orbitas mobiles zu transferiren; in welchen nehmlich 

nicht nur der Cörper revolviret, sondern mittler Zeit die Orbita auch 

selbst um das Centrum Virium mit herum beweget wird. 

Wir haben demnach aus denen bisherigen Abhandlungen zur Gnüge 

gesehen, wie man aus der Betrachtung derer Virium mortuarum und 

derer ihnen gleichgültigen Sollicitationen die verborgensten Eigen-

schafften einer componirten Bewegung darthun könne; und wie die 

lebendigen oder bewegenden Kräffte selbst, durch die Replicationes 

dieser Sollicitationen in der Zeit ihren Ursprung nehmen; wobey wir 

zu gleich die Art und Weise, nach welcher die lebendigen Kräffte ab-

gemessen werden müssen, mit beygefüget haben.  

Der Titel bewegende Krafft l. c. führet die Historie der Streitigkeit 

an, welche wegen dieser Abmessung derer bewegenden Kräffte unter 

denen Mechanicis entstanden. Cartesius Princip. Philos. P. II. §. 43. 

machte zum Maße dererselbigen das Product aus der Maße in die Ge-

schwindigkeit des bewegten Cörpers, welches man sonst die Grosse 

der Bewegung zu nennen pfleget. Nach ihm wird diese Art der Ab-

messung derer bewegende Kräffte Mensura Virium Cartesiana genen-

net. Nach der Zeit sind hierinnen dem Cartesio die übrigen Mechanici 

nachgefolget, bis in Actis Erud. 1686. 161. Leibnitz eine neue Mensur 

aufbrachte, und durch das Product aus der Maße des Cörpers in das  
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Quadrat der Geschwindigkeit dieselbigen abmässen wollte, welche 

Art die Kräffte abzumässen, den Namen Mensurae Virium Leibnitia-

nae erhielte. Hierauf theilten sich die Mechanicis in zwey Parteyen, 

davon die eine, besonders die Engländer es mit dem Cartesio, die an-

dere es mit dem Leibnitzen hielte; wovon angeführter Titel: Bewe-

gende Krafft l. c. nachzusehen; allwo auch die Argumenta pro und 
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contra hinlänglich angeführet sind, die kürtzlich etwas mehr erläutert 

dahinaus gehen. 

Leibnitz in Actis Erud. 1686. beurtheilet in dem adscensu grauium 

retardato die Grösse der lebendigen Krafft durch das Product aus der 

Maße in das Spatium Adscensus, welches eben so viel sagen will, als 

wenn man die retardirenden Kräffte, die nehmlich das dv würcklich 

consumiren, durch fds ausmisset, welches oben angeführter Massen 

nicht Statt findet. 

Eben dahin zielen auch die Argumenta des Bernoulli, Hermanns, 

Grauesande, ingleichen die Experimenta des Poleni und Graue-

sande; wie den über Haupt der vornehmste Fehler derer Leibnitzianer 

darinnen beruhet, daß sie die Kräffte des bewegten Cörpers so groß 

als die Summen derer Sollicitationen oder todten Kräffte gleich ma-

chen, und statuiren, daß, indem diese Sollicitationen, einem Cörper 

die Bewegung mittheilen, in demselbigen sich etwas ähnliches er-

zeuge, das von der Bewegung des Cörpers selbst unterschieden sey; 

oder wenigstens supponiren, es agirten die Vires acceleratrices eben 

so in die bewegten Cörper, wie sie gegen die ruhenden in Anfange der 

Bewegung sich erzeigen; welches sie aber nie Mahls bewiesen haben, 

dahero ihnen auch, woferne sie dieses nicht thun, nicht erlaubet ist, 

die Summam absolutam virium acceleratricium an Statt der Krafft des 

bewegten Cörpers zu substituiren. 

Eben so, wenn man subponiret, eine Vis composita enthalte die Vires 

componentes als das totum die partes in sich, damit man in dem Casu 

des rechten Winckels, den die Directiones derer componentium formi-

ren, behaupten könne, es verhalte sich die Krafft nach der Diagonale 

oder die Vis composita zu einer jeglichen von denen componentibus, 

wie das Quadrat der Geschwindigkeit der compositae zu dem Quad-

rate der Geschwindigkeit einer jeglichen componentis; so vermeidet 

man nicht diejenige Schwierigkeit, die sich hierbey ereignet, wenn 

man die Directions-Linien der componirenden Kräffte in einem 

schieffen Winckel zusammen setzet. 

Diese Schwierigkeit erkennet Bülffinger Commentar. Petropol. T. I. 

p. 60. erwählet aber ein Mittel dawider, so noch schlimmer, als erst 

angeführte Subposition selber ist, in dem er die Geschwindigkeiten 

derer nach schieffen Directionen componirenden Kräffte, in andere 

Geschwindigkeiten verwandelt nach Directionen, die einander recht 

wincklicht sind, woraus er aber Theor. 8. vor nöthig befindet zu be-

haupten, daß, in dem Falle, wenn die Directions-Linien derer compo-

nirenden Kräffte zusammenfallen, die Vis composita nicht der Summe 

derer Virium componentium, sondern dem Quadrate der Summe derer 

Geschwindigkeiten gleich sey; welches er p. 62. selbst vor paradox 

hält. Er sucht zwar  
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solches im beygefügten Scholio zu excusiren; so aber keines Weges 

hinlänglich zu seyn scheinet. Erstlich subponiret er dasjenige selbst, 

wovon die Frage ist, in dem er gestehet: Hoc evitari non posse, nisi 

vel Leibnitiana virium aestimatio negetur, vel recepta mortuum com-

positio. Wir stimmen ihm in beyden bey, nehmlich daß die Leibnitia-

nische Mensur hierinnen weder Schutz finde, noch auch die sub-

ponirte Compositio Virium, da nehmlich die Vis Composita die Vires 

componentes als partes in sich begreiffen soll, könne admittiret wer-

den. 



 

 

Er erinnert ferner, daß bey denen Viribus imprimendis eine andere 

Verhältniß Statt finde, als bey denen Viribus impressis; bey jenen 

wäre die composita der Summe derer componentium gleich, eben wie 

in dem Falle, wenn die Directions-Linien derer componentium einen 

rechten Winckel formiren, solches auch bey denen impressis Statt 

finde, keines Weges aber bey diesen, weil die Directions-Linien in ei-

nem schieffen Winckel incliniret sind. Allein hier hätte sollen gezeiget 

werden, warum denn bey denen inpressis dieses nur in dem Fall des 

rechten und nicht auch wenn es ein schieffer Winckel ist, Statt findet. 

Endlich bedienet er sich einer Instantiae, da er fraget, warum denn da 

keine Gleichheit zwischen der composita und der Summa Virium com-

ponentium sey, wenn man die Kräffte durch die Geschwindigkeiten 

ausmißt, es mag der Winckel derer Directions-Linien von denen com-

ponentibus beschaffen seyn, wie er will? Wir antworten aber darauf, 

weil keiner von denenjenigen, die die Geschwindigkeit zum Masse 

derer Kräffte machen, sich unterstehet, die Vim compositam aus denen 

componentibus als das totum ex partibus zusammen zu setzen, oder 

die eine Seite eines Triangels denen beyden übrigen Seiten gleich zu 

machen; wie die Gegenpart durch ihre Subposition thut. 

Eben so ist auch die Subposition Wolffens, der in seinen Principiis 

dynamicis Commentar: Acad. Petrop. Tom. I. aus der Betrachtung des 

Raums, der Zeit, und der Action die Leibnitianische Mensur zu be-

haupten suchet, unrichtig, da er §. 47. setzet, daß die Actiones, durch 

welche einerley Würckungen hervorgebracht werden, wenn sie in ei-

ner kurtzen Zeit geschehen, grösser seyn, als wenn sie in einer längern 

Zeit verrichtet werden. Allein wir haben gesehen, daß wenn f, F, die 

Sollicitationes; dt, dT, die Elemente derer Zeiten, durch welche sie ar-

beiten, dv, dv, die von ihnen hervorgebrachte Würckungen sind; so ist 

f dt = dv, FdT = dV. Wenn nun dv = dV; so ist auch fdt = FdT, da nun 

fdT, FdT die Actiones derer Kräffte f, F sind; so folget, daß auch diese 

Actiones einander gleich seyn müssen, es mögen dt, dT im übrigen 

beschaffen seyn, wie sie wollen, als deren Ungleichheit weiter nichts 

involviret, als daß alsdenn die Kräffte f, F selbst ungleich sind. 

Z. E. wenn dT = 2 dt; so ist f = ½ F; wen dT = 3 dt, so ist f = ⅓ F und 

so ferner; dahero ist wohl wahr, ist die Zeit dt kleiner als dT, so ist die 

in der Zeit dt arbeitende Krafft f grösser als F, welche durch dT adpli-

ciret ist; keines Weges aber daß die Actiones selbst ungleich sind, in 

dem gleiche Actiones nur gleiche Würckungen hervorbringen können. 

Diese und dergleichen angeführte Ar-  
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gumente, so man vor die Leibnitianische Abmässung derer Kräffte 

ausfindig gemacht, scheinen also derselbigen noch kein hinlängliches 

Patrocinium zu verstatten. Man findet die Refutation derselbigen in 

der bereits unter dem Titel: Bewegende Krafft l. c. angeführten Dis-

putation. Hausens de Viribus motricibus beysammen. 

Nicht lange darnach als diese Disputation in Leipzig war gehalten und 

die Cartesianische Mensur darinnen vertheidiget worden, so kam eine 

andere von Stübnern contra virium mensuram Cartesianam pro Leib-

nitiana, Leipzig 1733. zum Vorschein, darinnen verschiedenes wegen 

der Mensur derer Kräffte in der Doctrin von der gleichförmigen Be-

wegung, von dem Falle derer schweren Cörper, und dem Stosse derer 

Körper, erinnert wurde, um die Leibnitianische Mensur herauszubrin-

gen. 



 

 

Und nicht lange darnach gab eben derselbige eine Demonstrationem 

verae Mensurae Virium motricium viuarum, 1734. in 4. in einer be-

sondern Schrifft heraus, darinnen er durch die Rapiditates Actionum, 

die Leibnitianische Mensur derer Kräffte von neuen erweisen wollte. 

Heinsius, welcher bey der obengemeldeten Dissertation Hausens die 

Vices Respondentis vertreten, nahm sich der in dieser vertheidigten 

Cartesianischen Mensur derer Kräffte an, und edirte eine Gegen-

Schrifft unter dem Titel: Animadversa in Demonstrationem verae 

mensurae Virium motricium viuarum, Leipzig 1734. in 4. darinnen er 

Stübners Argumenta zu removiren sich bemühete. Dieser hatte mittler 

Zeit ein Tentamen Demonstrationis pro vera Mensura Virium mou-

entium à conflictu corporum non elasticorum petitae geschrieben, und 

zu Ende desselbigen sich anheischig gemacht, gedachtem Heinsio auf 

seine Animadversa zu antworten, welches er auch kurtz darauf in 

Amica Responsione ad Animaduersiones Heinsiii, Leipzig 1734. in 4. 

bewerkstelliget. 

Dieser Antwort hat Heinsius eine andere Schrifft entgegen gestellet, 

die den Titel führet: Notiones et Discrimen virium viuarum et mortu-

arum amice responsioni Stübneri obponit, Leipzig 1735. in 4. womit 

ermeldter Stübner nach Aussage derer Gelehrten Zeitungen 1735. p. 

544. darinnen letztere Schrifft recensiret ist, vergnügt, und in denen 

Principiis der Streitigkeit nicht mehr uneinig zu seyn scheinet. 

Die vornehmsten Argumenta, womit Heinsius die Beweiß-Gründe 

Stübners zu removiren gesucht, bestehen darinnen, daß er ihm ge-

zeigt, wie er unrechtmäßig behaupte, daß die lebendigen und todten 

Kräffte einerley Abmässung hätten; wie er öffters die lebendige 

Kräffte mit der todten confundire; wie er die Rapiditatem Actionis (auf 

gleiche Art, wie erst kürtzlich bey der Recension Wolffens Principio-

rum dynamicorum Erwehnung geschehen) in Betrachtung ziehe, so 

doch in dieser Sache nicht gebraucht werden könne, wenn er öffters 

durch seine eigene Beweiß-Gründe die Cartesianische Mensur ein-

räume; die Elementar-Actiones in einem andern Verstande nehme, 

und was dergleichen mehr ist.  

Krafft, oder Kräfft, Kräft, eine ansehnliche adeliche und Patri-

cialische Familie in Schwaben ... 
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Kramer (Matthias) [Ende von Sp. 1735] … 

Kramer-Handwercke, sind bekannter Massen, so auf bestellte 

Arbeit nicht warten, sondern auf ihre Kosten und Gefahr in ihrem 

Handwerck behörige Dinge fertigen, und daheime in ihren Laden so-

wohl, als auf dem Marckte in der Bude feil haben und verkauffen, als 

da sind, Beutler, Gürtler, Kammacher, Nadler, und so mehr. 

Sie pflegen gemeiniglich eine gesammtschafftliche Innung zu haben, 

und Campen darein zu nehmen. Ob sie aber ausser der Kramschafft 

schreiten, Handwerckerey-Sachen vornehmen, einander Jungen auf-

dingen, und hinwiederum loßsprechen, und so mehr thun können? will 

ihnen durchgehends nicht verstattet werden, wie aus der Begebenheit, 

mit M. Item Rosten einem Kammacher zu Zeit 1676. und so weiter 

wahrzunehmen. Es muß aus denen Innungs-Briefen, oder dem Her-

kommen entschieden werden. 

Kramer-Kümmel, siehe Kümmel. 



 

 

Kramer-Schwefel, siehe Schwefel. 

Kramet-Vogel, siehe Krammets-Vogel. 

Kram-Laden, Lat. Taberna, Frantz. Boutique, ist ein bequemer 

Ort, da allerhand Waaren aufgestellet, und in das kleine, nach dem 

Gewicht, Maß oder Elle verkauffet werden. 

Die Kramer werden insgemein zu denen Kauff-Leuten gerechnet, ei-

gentlich aber sind sie von denenselben unterschieden, weil jene allein 

in das Grosse handeln. 

Eine Kram-Frau wird die geachtet, die mit ihrem Mann gemeinsame 

Krämerey treibet, aus und einkauffet, offene Laden und Fenster hält, 

mit Gewicht, Wage, Maß, und Elle, aus- und einwäget, und misset, 

wiewohl nicht allezeit nöthig, daß sie mit zu dem Kram sitze, sondern 

gnug ist, wenn beyde Ehe-Leute gleichen Gewinnst und Verlust mit-

einander haben. 

Eine solche ist gehalten, auch wegen ihres Mannes vor die Handlung 

zu stehen, und kan seinetwegen belanget werden. Sie kan sich in An-

sehung der Handlung kräfftig verbürgen, und hat sich der weiblichen 

Gerechtigkeit nicht zu erfreuen, wie solches in vielen Statuten derer 

Städte in dem Römischen Reiche so wohl, als ausser demselben, zu 

den besten der Handelschafft also geordnet. 

Krammer … 

… 
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… 

Krampsko … 

Kram-Waaren. 

In weitläufftiger Bedeutung genommen, sind fast alle Waaren, mit 

welchen man handelt, weil selten ein Grossirer zu finden, welcher 

nicht unterweilen ein und andere seiner Waaren vereinzelen solte; wie 

sie denn endlich allzumahl denen Krämern in die Hände kommen, 

welche dieselben bey Kleinigkeiten unter die Leute vertreiben. 

Savary, im vollkommenen Kauffmann setzet sechserley Zustände de-

rer mit Waaren umgehenden Kauff-Leute; als 

1) Tuch-Händler. 

2) Gewürtz-Händler. 

3) Die Krämer. 

4) Die Rauch- und Peltz-Händler. 

5) Die Hut-Staffirer. 

6) Die Goldschmiede, zu welchen auch 

7) die Holtz- Kalck- Ziegel- Frucht- und Wein-Händler wollen gezeh-

let werden. 

Unter diesen allen aber hält er den Stand der Krämerey vor den vor-

nehmsten, als welcher, der Pariser-Kramer-Ordnung nach, mit aller 

derer andern Stände ihren Waaren, in gantzen Ballen und Stücken, und 

auch einzelen oder in Kleinigkeit handeln, und diesemnach, ohne Ein-

spruch führen kan:  

• Gold, 



 

 

• Silber, 

• Seiden, und allerley seidene Stoffe, von unterschiedlicher 

Art, und Gattung, Camelot, Halbseiden, Brocat, Barchet, 

Boy, 

• allerhand Leinwand, 

• bereitet und unbereitet Tuch, 

• Corduan, 

• Gems- Elend- und Büffel-Leder, 

• Rauch- und Peltz-Waaren, 

• Teppiche, 

• und Bett-Decken, 

• Posementen, 

• Bänder, 

• goldene- silber- und seidene Knöpfe, 

• gesponnenen Gold- und Silber-Drath, 

• rohe und abgesottene, gefärbete und ungefärbete Seide, 

• allerley Juwelen, Gold- und Silber-Geschmeide und andere 

Metallen mehr, 

• vielerhand Droguen, 

• Specereyen, 

• Gewürtz, 

• Brasilien-Holtz, 

• Indigo, 

• Weyd, 

• Cochenille, 

• Krapröthe, und andere Farbe-Waaren, 

• Eisen, 

• Stahl, 

• Zinn, 

• Meßing, 

• Kupffer, 

• Bley und Gewehr, samt allerhand Eisen-Waaren, als: Schlös-

ser, Feilen, Messer, Degen-Klingen, 

• Gefäße und Ausstaffirungen von Gold und Silber, von Kupf-

fer, Eisen, gegossenen Metall, von raren Schildereyen, Spie-

geln, 

• Holtz- und Glas-Arbeit, u. d. g. 

welches alles den Stand derer Kramer voraus recommendable und 

herrlich machet, sonderlich, da solcher mit geringen Capital anzufan-

gen, und mit grossen Capital, wie unzählbare Exempel bezeugen, zu 

endigen stehet. 

Es will aber die Krämerey auch ihre besonderen Obseruationes haben, 

als daß nemlich der, so damit umgehet, eines tugendhafftigen Lebens, 

fleissig, und höflichen Wandels sey. Unter dem tugendhafften Leben 

verstehen wir, daß er 
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seiner Handlung wohl verstehe, kostbare oder zu der Uppigkeit die-

nende Waaren nicht auf seinen eigenen Leib wende, und also sich 

selbst des Gewinnes, welchen er daraus hätte machen können, be-

raube: Ingleichen, daß er nicht falsche Waaren, Ellen, Maß und Ge-

wicht habe, als welches zuförderst dem höchsten GOtt ein Greuel ist, 

seiner Nahrung und Gewerb aber grossen Schaden und üble Nachrede 

bringen kan. 

Der Fleiß wird an einem Kramer erfordert, weil bey so viel Kleinig-

keiten gute Ordnung muß gehalten werden, daß alles auf seinen rech-

ten Ort und Stelle liege, alles wohl numeriret, sortiret, und der Be-

schaffenheit nach fleißig in Papier eingewickelt, in guter Pflege ge-

halten, offt ausgefeget, ausgeputzet, poliret, versetzet, angeölt, und 

solchergestalt, vor dem Rost, Staub, und Ungeziefer bewahret, dem 

Käuffer aber schön und in guten Zustand vor die Augen geleget werde. 

Wenn auch einige Waaren einen feuchten, andere einen trockenen, 

diese einen hellen, jene einen dunckelen Ort, sonderlich, wenn sie de-

nen Käuffern sollen vorgezeigt werden, erfordern, als ist hierzu aber-

mahls der Fleiß und die Sorgfalt eines Kramers höchst nothwendig: 

Endlich muß er auch eines bescheidenen und höflichen Umganges 

seyn, damit er die Käuffer mit guten Worten an sich locken, u. diesel-

ben zu dem Kauff animiren könne. Jedoch sey auch alles Lügen, son-

derlich aber das falsche Schwören weit davon entfernet, damit es bey 

ihm nicht nach dem gemeinem Sprichwort heisse: 

Laudat Venules, quas vult extrudere merces. 

Ein jeder Kramer lobt seine Waare. 

Dieses Lob muß gemäßiget seyn, also, daß es die Schrancken der 

Wahrheit nicht überschreite, oder der Nächste durch fälschliches Vor-

geben betrogen, und um das seine gebracht werde, welches eine Sünde 

wider das siebende Gebot und die eigentliche Meynung desjenigen 

Bibel-Spruches ist, daß, wie der Nagel in der Wand, also auch die 

Sünde zwischen Käuffer und Verkäuffer stecke. Zu wünschen wäre 

es, daß nach der Mennonisten Art im Kauffen und Verkauffen, das Ja 

und Nein gelten möchte, und jeder seine Waare nicht höher böte, als 

er sie zu verkauffen gedächte. Zwar heisset es: Alle Käuffer sind keine 

Kenners; Allein von eines andern Unerfahrenheit profitiren wollen, ist 

zu weilen die höchste Unbilligkeit. 

Dieses wäre nun kürtzlich das Betrachtens würdigste bey der Krä-

merey, dem man noch beyfügen könte, daß so wohl Kramer als Gros-

sirer, wenn sie ihren eigenen Handel anfangen wollen, der Ellen Maß 

und Gewicht, der Waaren ihrer Breite, Länge, und Qualität, der Zeit 

und des Ortes des Einkauffes, ingleichen der Condition desselben, und 

denn auch gleichergestalt des Verkauffes wohl erfahren sey, daß er 

sich nicht mit solchen Waaren überlege, welche leicht verderblich, 

ausser der Mode, und veränderlich an Farben oder Abgang sind. 

Ferner daß er gleich zu Anfange seiner Handlung durch frische und 

gute Waaren sich in Renommée setze, die gekauffte Waare wohl nach-

mäße, und wie hoch er sie geben könne wohl calculire; nicht jeder-

mann borge, auf den Preiß nicht zu hart stehe, 
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sondern manchmahl einige Waaren lieber ohne Profit, ja gar mit etwas 

Schaden verkauffe, wenn er eine Summe baares Geldes mit eins be-



 

 

kommen oder absehen kan, daß eine solche Waare ihm hernach noch 

lange Zeit in den Laden liegen bleiben, oder gar die Käuffer, gegen 

welche man so hart gewesen, künfftig wieder zu kommen abschröcken 

möchte. 

Wenn auch die richtige Ordnung, die ein Kramer in seinen Kramer-

Scripturen hält, demselben einen grossen Nutzen bringet, als wird ihm 

dazu folgende Manier angewiesen. 

Erstlich, daß er jährlich ein richtiges Inventarium über alle seine vor-

handene Waaren mache, dieselben wohl nachmäße, und abwäge, und 

den Einkauffs-Kosten nach ihren Belauff berechne, das täglich auf 

Zeit oder Condition verkauffete in die Gewölb- oder Buden-Kladde 

einschreibe: und zu Ende des Monats, was würcklich auf Zeit verkauf-

fet, oder abgehohlet, und nicht wiedergebracht worden, in ein soge-

nanntes Waaren-Schuld-Buch, wenn es allerhand Kleinigkeiten an 

Kram-Waaren sind, denen Leuten, die solche empfangen, in Debet 

stelle, da sich denn leicht gegenüber in Credit abschreiben läßet, was 

sie darauf wieder empfangen, oder von ihnen an anderen Waaren ge-

hohlet und geliefert worden. 

Ist denn einer solchen Person Rechnung von Importance oder läuffet 

in andere Handels-Geschäffte, als: Wechsel, Assignationes, und der-

gleichen hinein, so wird aus solchen Waaren-Schuld-Buche ordentli-

che ein kurtzer Transport nach Italiänischer Manier in die Haupt-Han-

dels-Bücher gemachet. Die baaren Lösungs-Gelder werden in eine 

Cassam oder Lade zusammen geworffen, und monatlich überzehlet, 

alsdenn der grossen Cassa einverleibet, und selbige davor in Waaren-

Conto debitiret. Aus obbemeldten Waaren-Schuld-Buche wird monat-

lich denen Kram- oder Laden-Dienern ein Verzeichniß übergeben, 

welche Schulden sie einzunehmen haben. 

Was die von andern verschriebene, oder in Loco selbst verkauffte 

Waaren betrifft, werden dafür diejenigen Personen, von welchen sol-

che gekauffet oder geschicket worden, in dem Handels-Journal cre-

ditiret. Ein mehrerer Unterricht hiervon ist in Mapergers Probier-

Stein derer Buchhalter zu ersehen. 

Kran, siehe Krahn. 

… 

S. 887 … S. 953 
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… 

Krieglstein … 

Krieg, ein allgemeines Augenmerck derer Völcker, welchen ge-

recht und klug zu führen man nicht erst da zu überlegen anfängt, son-

dern dessen man schon mitten in der ungestörten Ruhe des süssesten 

Friedens gedencket. 

Der bekannte Natur- und Völcker-Rechts-Lehrer Grotius überschreibt 

sein Werck de Jure Belli et Pacis, 
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es sey nun solches aus der Absicht geschehen, grosse Herren zur Er-

känntnus des darinnen vorgetragenen mit solchen prächtigen Titel an 

sich zu locken, oder weil in allen Handlungen derer Völcker das eine 



 

 

Auge vornemlich auf den Krieg zu richten, wie er denn das Natur- und 

Völcker-Recht aus solchen Grunde herleitet. 

Krieg ist in richtigen Verstande derjenige Zustand, da zwey einander 

nicht unterworffene Theile derer Völcker wegen Unterlassung derer 

gegenseitigen Pflichten einander etwas widriges zufügen, damit der, 

so seinen Pflichten zuwider handelt, zu gehöriger Beobachtung derer-

selben möge gebracht werden. Der Krieg ist ein Zustand, weil die Um-

stände des Krieges anders als des Friedens, und in dem einen anders 

als in dem andern zu handeln. Zwey Partheyen müssen seyn, weil man 

sich nicht selbst bekriegt, das wichtigste aber ist, daß solche Partheyen 

einander nicht unterworffen seyn müssen, denn da würde sich die eine 

als gebietende Obrigkeit gegen die andere verhalten, welche die wi-

derspänstigen als ihre Unterthanen zum Gehorsam brächte. 

Krieg hat nur unter freyen Völckern seine Bedeutung, als welche ei-

nander nichts zu befehlen, und da also eines das andere nicht durch 

Straffen, wie in gemeinen Wesen, zu Beobachtung der schuldigen 

Pflichten anhalten kan, die Sache dem Ausfalle des Krieges zu über-

geben. Die Bewegungs-Ursache zu diesem Mittel ist die Unterlassung 

derer gegenseitigen Pflichten. 

Das zum besten eines jeden ins besondere von GOtt in die Natur des 

Menschen gelegte gesellschafftliche Leben erfordert gemeinschafftli-

che Dienst derer Völcker; werden aber dieselben unterlassen, hat das 

eine Volck schon Schaden, welcher desto grösser ist, je mehr noch 

dazu wieder des andern Nutzen gehandelt wird. Weil nun GOtt ge-

wollt, daß allen Menschen wohl gehen möge, so kan es nicht anders 

seyn, als daß die dagegen oder anders würckende dem Göttlichen Wil-

len zuwider handeln. GOtt selbst also will, daß solche zu Beobachtung 

ihrer Pflichten angehalten werden. Von einer Obrigkeit gehet es nicht 

an, weil es Völcker seyn, die einander nicht unterworffen. 

Wollen nun Vorstellungen, Vermittlung anderer freyen Völcker, Re-

pressalien nichts mehr fruchten, kommt es endlich, wie im gemeinen 

Wesen Stuffen-weise zu Straffen, so hier zum Kriege. Die kriegenden 

Partheyen wissen dieses nach der Länge anzuführen, und wird kein 

Volck so barbarisch seyn, das nicht durch ausgestreuete Manifeste und 

Declarationen die Gerechtigkeit seiner Waffen an Tag zu legen unter-

lassen sollte. 

Die Mittel, die nun alsdenn gebraucht werden, können freylich nicht 

anders als schädlich seyn, weilen da gelindere und unschädlichere 

Mittel nichts mehr fruchten wollen, die andere Parthey empfinden 

muß, daß der andern ihre Feindschafft ihr schädlich. Die Absicht des-

sen ist, den seinen Pflichten zuwider handelnden Theil dahin zu brin-

gen, daß er thue, was ihm gebühret. Diß ist das Maas, wornach die 

Kriegs-Handlungen abzumessen, sollen sie anders nicht ungerecht 

werden. Denn ist dieses erhalten, auch kei- 
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ne Besorgniß vorhanden, daß nach gemachten Frieden die Sachen 

wieder so lauffen werden, wie vor demselben, hat der beleydigte Theil 

erhalten, was er gewollt, und da fällt der Endzweck des Krieges, und 

folglich auch der Gebrauch solcher Mittel weg.  

Die Eintheilung des Krieges ist mancherley, welche wir aus Walchens 

Philos. Lexic. v. Krieg deswegen hierher setzen wollen, weil bey jeder 

derselben kürtzlich gleich mit berühret worden, was von jeder zu hal-

ten. 



 

 

1) In Bellum offensivum et defensivum: jener ist, wenn man den ersten 

Angriff thut, indem man eine rechtmäßige Praetension hat, oder doch 

zu haben vermeynet; dieser aber wenn man sich wider den geschehe-

nen Angriff des Feindes zu schützen suchet, wiewohl diese Einthei-

lung nicht weit her ist. Denn da ein rechtmäßiger Krieg dahin zielet, 

daß man sich in seinem Rechte zu schützen suchet, so ist, wenn man 

eigentlich reden will, gar kein anderer Krieg, als Bellum defensivum 

vergönnet, und daß man den ersten Angriff thut, geschiehet eben deß-

wegen, damit man sich vertheidige. Weil aber diese Redens-Art Bel-

lum offensivum einmahl eingeführet, da man mehr auf die äusserliche 

Art und Würckung des Krieges, als auf die innerliche Beschaffenheit 

der Sache selbst gesehen, kan man sie wohl dulten. Proeleum über 

den Pufendorff p. 314. Gerhard in Delineat. Juris natur. II. 2. p. 109. 

Pufendorff de Jure Nat. et Gent. VIII. 6. §. 3. 

2) In Bellum solenne und minus solenne, in Ansehung der Ceremo-

nien, und bey einigen Völckern eingeführten Gebräuchen: Jener wird 

von der hohen Obrigkeit mit Beobachtung der gewöhnlichen Gebräu-

che; dieser aber von der Unter-Obrigkeit ohne dergleichen Ceremo-

nien geführet. Grotius de Jure Belli et Pacis I. 3. §. 4. 

Welche Eintheilung in der Natur des Kriegs, was die Gebräuche be-

trifft, die von dem Willkühr der Völcker dependiren, nicht gegründet: 

3) In Bellum publicum, und privatum in Ansehung derer, die den 

Krieg führen, indem jener von der hohen Obrigkeit; dieser aber von 

einer privat-Person gegen einen andern von gleichem Stande geführet 

wird, welche Abtheilung, wenn die Rede von dem Kriege unter denen 

Völckern ist, auch nicht angehet und wenn sie statt finden soll, muß 

man das Wort Krieg in weitern Verstande nehmen. Man setzet auch 

noch hinzu das Bellum mixtum, welcher auf der einen Seite ein gemei-

ner; auf der andern aber ein privat-Krieg sey. Grotius in Jure Belli et 

Pacis I. 3. §. 1. 4. §. 1. 

4) In Bellum externum, der mit auswärtigen Potentaten geführet wird, 

und internum, der entweder zwischen Obrigkeit und Unterthanen, 

oder zwischen denen Unterthanen allein; oder zwischen denen Regi-

ments-Personen in einer Aristocratie, oder Democratie geführet wird, 

davon man das erste eine Rebellion, daß andere einen Tumult, und das 

dritte einen bürgerlichen Krieg nennet; 

5) In Bellum perfectum, da man den Frieden gäntzlich aufhebt, alle 

Arten der Feindseligkeit, die der Endzweck des Krieges erfordert, aus-

übet, und in imperfectum, wenn man den Frieden 
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nicht gäntzlich aufhebt, und sich nur in etwas feindselig erweiset, von 

welchem unvollkommenen Kriege bey denen Griechen zwey Arten 

üblich waren, davon die eine war androlephios, da man gewisse Leute 

von einer andern Stadt wegnahm, wenn sie einen Todschläger weder 

ausgelieffert noch gestraffet hatte, und sie so lange behielt, bis sie eins 

von beyden erlangt; die andere aber enechyriasmos, welches eben das, 

was die neueren mit einem Barbarischen Wort Repressalien nennen. 

Grotius l. c. III. 2. Ziegler de Juribus Majest. I. 34. §. 3. 

6) In Bellum proprium, wenn man seiner eignen Sachen wegen Krieg 

führet, und auxiliare, da man sich als den dritten Mann in Krieg ein-

lässet, um dem einen feindlichen Theil Hülffe zu leisten: 



 

 

7) In Bellum suspensum, welches eben das, was man den Stillstand der 

Waffen nennet, und continuatum, wenn die Feindseeligkeiten würck-

lich ausgeübet worden.  

Das sogenannte Bellum punitivum ist eine blosse Chimaere, man mag 

solches in einem Verstande nehmen, wie man will, indem der Krieg 

und die Straffe so beschaffen, daß sie nicht beyeinander stehen kön-

nen; Denn der Krieg wird allezeit unter gleichen Personen geführet; 

die Straffe kommt aber allezeit von einem obern, der nur demjenigen, 

dem er zu befehlen hat, straffen kan. 

Einige verstehen durch das Bellum punitivum, wenn ein Fürst wider 

seine rebellische Unterthanen die Waffen ergreifft, und sie zum Ge-

horsam zu bringen suchet, welches aber eigentlich nur eine Straffe und 

kein Krieg. Andere fassen darunter denjenigen Krieg, den man wider 

einen Fremden wegen des von ihm erlittenen Unrechts anfange; wa-

rum aber eben dieses ein Bellum punitivum heissen soll, sehen wir 

nicht. Denn da der Beleidigte dem Beleidiger nicht zu befehlen hat, so 

kan er ihn auch nicht straffen, fängt er aber einen Krieg darüber an, so 

bleibts ein Krieg an sich, der seiner Natur nach ein Defensions-Krieg, 

auch nach der gemeinen Art zu reden, wenn man den ersten Angriff 

thut, ein offensiv-Krieg kan genennet werden. 

Jedoch wenn wegen des belli punitivi unter den Gelehrten disputirt 

wird, so ist die Frage eigentlich diese: Ob ein Fürst fremde Völcker 

wegen schwerer Verbrechen, wider das Natur und Völcker-Recht 

dadurch aber weder ihm, noch den seinigen Unrecht geschehen, mit 

Krieg überfallen könnte, sie dadurch zur Straffe zu ziehen? Dieses hat 

nun Grotius l. c. II. 20. §. 40. seqq. nebst einigen seiner Auslegern als: 

Henniges, Felden, Tesmar, Graswinckel dafür, welche aber andern 

Gelegenheit gegeben, diese Meynung billig zu widerlegen. Denn da 

ein Potentat fremden Völckern, die seine Unterthanen nicht sind, 

nichts zu befehlen hat, und also von ihrem Thun und Lassen keine 

Rechenschafft zu fordern, so kan er sie auch nicht bestraffen, weil die 

Straffe als eine Vollziehung des richterlichen Ausspruchs allezeit von 

einem Obern, der einem zu befehlen hat, herkommen muß. 

Es sind auch die Verbrechen, die durch einen solchen Straff-Krieg sol-

len bestraffet werden, so beschaffen, daß dadurch dem Fürsten, der 

dergleichen Krieg führen wolte kein Unrecht wi-  
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derfähret, mithin wo keine Beleidigung vorhanden, da hat auch keine 

Vertheidigung statt, folglich fällt auch sogar der Krieg an sich weg. 

Wolte man diese Hypotesin gelten lassen, so würde sie zu grossen Un-

ruhen in der menschlichen Gesellschafft und denen Republiquen An-

laß geben, weil unter diesem Praetext mancher Krieg von Christlichen 

Potentaten wider die Heyden, auch wider ihre eigene Glaubens-Ge-

nossen würde angefangen werden, daß man wenig Ruhe und Sicher-

heit haben dürffte. 

Wie nun dieses hinlängliche Gründe sind; also lassen sich die gegen-

seitige Beweißthümer leichte beantworten. So viel man aus dem Gro-

tio und seinen Auslegern siehet, so gründet sich ihr Irrthum

vornemlich darauf, daß sie Vindictam und Poenam vor eins halten, 

und meynen, das Recht einen zu straffen, praesubponire nicht allezeit 

eine Herrschafft, welches sich sonderlich Henniges in Grotian. p. 

916. zu erweisen vorgenommen, und deßwegen verschiedene Um-

stände anführet, seine Meynung damit zu befestigen. 



 

 

Denn er sagt, wenn jetzo ein Fremder an einem Orte sich nicht auf-

führte, wie es seyn sollte, so werde er gestraffet, wenn er gleich kein 

Unterthan; wobey aber zu erinnern, daß wenn er gestrafft wird, er al-

lerdings als ein Unterthan, wenn gleich nur auf eine gewisse Zeit, an-

zusehen. Lebt ein solcher Mensch an einem fremden Orte, und will 

der Freyheit und Sicherheit an demselbigen geniessen, so muß er sich 

auch gefallen lassen, nach den daselbst eingeführten Gesetzen und 

Verordnungen zu leben. 

Eben dieser Henniges beruffet sich auch etlichemahl p. 815. 819. 845. 

846. auf das Exempel Cains, welcher gesagt: so wird mirs gehen, daß 

mich tod schlage, wer mich findet, im ersten Buch Mosis 4, 14. und 

also sey er in Furcht gewesen, daß ein jeglicher, der ihm aufstossen 

werde, ihn bestraffen, und das Leben nehmen dürffte, welches Exem-

pel aber sich hierher nicht schicket. Denn ob ihm wohl sein Gewissen 

überzeuget, er sey werth, daß man ihn wieder umbrächte, und ist des-

wegen in Furcht gewesen, daß dieses aus gerechtem göttlichen Ge-

richte geschehen dörffte, so hat er doch nicht erkannt, auch in seiner 

Rede nicht angezeiget, daß ein jeglicher das Recht habe, ihn mit einer 

Lebens-Straffe zu belegen. 

An einem andern Orte p. 853. berührt er den Fall, wenn ihrer drey auf 

einer Insel wären, und der eine würde von dem andern umgebracht, so 

könnte der dritte den Todschläger zur Straffe ziehen, und ihm das Le-

ben nehmen, indem nicht nur die Vernunfft haben wollte, daß einer 

dem andern beystünde; sondern auch GOtt befohlen, daß wer Men-

schen-Blut vergösse, dessen Blut sollte wieder durch Menschen ver-

gossen werden, welcher Beweiß, oder vielmehr Erleuterung ebenfalls 

nicht hinlänglich. 

Denn bey diesem Fall ist der dritte Mann nicht beleidiget worden, und 

also kan er sich nicht rächen, noch vielweniger Straffe fordern. Es ist 

zwar der Billigkeit gemäß, daß einer dem andern in der Noth beyste-

het; welches aber hier nicht geschehen kan, weil der Casus so gesetzt 

worden, daß der andere schon todt, 
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und wenn gleich GOtt befohlen, daß des Todschlägers Blut durch 

Menschen wieder sollte vergossen werden, so werden doch hier nicht 

alle und jede Menschen; sondern nur die Obrigkeitlichen Personen 

verstanden, auf welche Weise sich auch die andern Gründe, die Gro-

tius nebst einigen seinen Auslegern anführet, leicht beantworten las-

sen, wovon weiter Willenbergs Sicilimenta juris gentium prudentiae 

L. 20. quaest. 31. und Joh. Schmidt in disp. de bello punitivo, Leipzig 

im Jahr 1714. zu lesen sind. Walch. Lex. Philos. v. Krieg. 

Ausser dem wird auch noch der Krieg in justum et injustum einge-

theilt, welches sich von sich selbst verstehet, daß aus gerechten oder 

ungerechten Absichten ein Krieg unternommen wird, ingleichen ge-

recht oder ungerecht geführet wird. 

Man redet auch noch von Bello recuperatorio, da wir die Sache, die 

wir verlohren, wieder zu erlangen suchen. 

Bellum speciale ist, den die Stände des Heil. Röm. Reichs Krafft Lan-

des-Fürstlicher Hoheit unter sich oder mit Ausländischen führen, da-

von unter Reichs-Stand wird geredet werden. 

Wir handeln hier überhaupt von Kriege, und da vermöge unserer oben 

zum Grunde gelegten Beschreibung desselben einander nicht unter-

worffene Völcker das Recht zu kriegen haben, so folget von selbst, 



 

 

daß sie auch vermöge der Majestät solche Mittel müssen gebrauchen 

können, die zu ihrem Zweck abzielen, als 

• Vestungen anzulegen, wo solches nicht etwann durch Ver-

träge mit andern Völckern eingeschräncket worden, 

• dieselbe zu besetzen, 

• Zeug- und Proviant-Häuser anzulegen, 

• Mannschaft anzuwerben, 

• sie an nöthigen Orten einzuquartiren, 

• in Waffen zu üben, 

• und denen Gliedern des gemeinen Wesens anzubefehlen, was 

von ihrer Seite dazu beyzutragen. 

Das Recht, zu denen Waffen zu greiffen giebt die Noth, nach welcher 

ein Volck aller gebrauchten gelindern Mittel ungeachtet in seinen Ge-

rechtsamen von einem andern Volcke gehindert wird. Es ist jenes dazu 

berechtiget, weil GOtt auch schon in der Natur sattsam sich erkläret, 

wie er wolle, daß denen Sterblichen wohl seyn möge. Daraus folgt, 

daß wer den andern an Erlangung dieses Zweckes hindert, wider GOt-

tes Willen handele. Hiermit entdecket sich die Gerechtigkeit, zum 

Kriege zu schreiten, wie gesagt, wenn gelindere Mittel nichts fruchten 

wollen, weil da GOtt den Zweck gewollt, er nothwendig auch das 

rechte Mittel dazu gerechtfertiget. 

Das ist aber das rechte Mittel, ausser welchem kein anders gefunden 

wird, diese Absicht zu erhalten. Es mögen also Origenes contra Cel-

sum VII. p. 425. Tertullianus de Idololatria 19. de Coron. Milit. 2. 

Erasmus de Milit. Christian. und die heutigen Wiedertäuffer von de-

nen Müller de Anbaptism. Error. 21. nachzusehen, wie sie mit ihrer 

Meynung, daß der Krieg unzuläßig, bestehen wollen. So viel gestehen 

wir ihnen ein, daß wenn jeder thäte, was ihm zukommt, so, wie im 

gemeinen Wesen nichts von Straffen, also unter Völckern nichts vom 

Krieg würde zu hören seyn. Weil aber das menschliche Ge- 
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schlecht sich so verderbet, hat freylich zu einer empfindlichern Cur 

müssen geschritten werden. 

Will sich also die Boßheit eines Volcks nicht mehr anders heben las-

sen, so muß endlich Pulver und Bley und die Entgegenstellung eines 

zulänglichen Kriegs-Heeres der Sache den Ausschlag geben. Schreibt 

nicht die heil. Schrifft selbst Kriegs-Gesetze 5. B. Mos. 20, 10. seqq. 

vor? Billiget sie nicht an vielen Orten diesen oder jenen Krieg? Be-

fiehlt nicht selbst in derselben GOtt seinem Volcke denen Israeliten 

die Kriege des Herrn zu führen, und ihre Feinde zu erschlagen, oder 

sonst Abbruch zu thun? Ist wohl nur eine eintzige Stelle darzuthun, 

daß GOtt dem Abraham, Mosi, Josua, David und andern heiligen 

Männern verarget, daß sie Krieg geführet? Johannes der Tauffer be-

fahl denen Soldaten, die von ihm wollten getauffet seyn, nicht, daß sie 

abdancken, sondern nur daß sie niemanden Gewalt noch Unrecht thun, 

und sich an ihrem Solde begnügen lassen sollten, Luc. 3, 14. Grotius 

de Jure Belli et Pacis I. 2. 

Daß im übrigen nicht alle Kriege gerecht seyn, erkennen wir gantz 

wohl, finden aber dabey vor allen Dingen zu erinnern vor nöthig, daß 

der Unterthan oder gar der Soldate nicht im Stande sey, von der Ge-

rechtigkeit oder Ungerechtigkeit eines Krieges zu urtheilen. Es gehört 

da mehr dazu, als nur aus dem äusserlichen zu schliessen. Wer nicht 



 

 

die gantze Verfassung des Staats und Verhältniß gegen den andern 

Staat vollkommen inne hat, wage sich nicht daran, zumahl daselbst 

die Häupter derer gemeinen Wesen so ungewiß sind, daß fast jede 

Parthey recht zu haben geglaubet, welches sie denen Waffen zu ent-

scheiden überlässet. 

Es ermangeln zwar, wie schon gedacht, die kriegenden Partheyen 

nicht, Kriegs-Manifeste auszugeben, oder sonst Vorstellungen zu ma-

chen, wodurch sie bezeigen wollen, was sie zum Kriege bewogen; 

weil aber die wichtigsten Bewegungs-Gründe so beschaffen sind, daß 

es unklüglich wäre, so sie gemein und kund gemachet würden, so läs-

set sich auch noch nicht einmahl aus ihren eigenen Bekänntnissen eine 

zuverläßige Beurtheilung der Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit des 

Krieges hernehmen. 

Da auch hiernächst eine Sache nicht nur nach ihrem ersten Schein zu 

betrachten, sondern auch die daher entstehenden Folgerungen mit in 

Rechnung zu bringen, so ergiebt sich vernünfftig, daß wenn auch ers-

teres an sich keine rechtmäßigen Ursachen zum Kriege geben sollten, 

sie doch können, wenn es des andern wegen geschiehet. Ist also eine 

grosse Wahrscheinlichkeit vorhanden, das andere Volck gehe darauf 

um, uns da wir es uns am wenigsten versehen, einen Streich beyzu-

bringen, und man siehet, dieses abzulehnen, kein anderes Mittel als 

den Krieg vor sich, ist gar nichts ungerechtes das praevenire, wo es 

die Regeln der Klugheit erlauben, zu spielen. 

Daraus läst sich auch die heute zu Tage gantz gewöhnlich gewordene 

Frage beantworten, ob man wegen allzusehr anwachsender Macht des 

Nachbarn Krieg anfangen könne. Das sogenannte Gleich-Gewicht von 

Europa wird in unsern 
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Tagen als die allgemeine Ursache angeführet, warum diesem Printzen 

ein Land entzogen, und jenem zugetheilt wird? Soviel ist an dem: Ein 

Schwerdt hält das andere in der Scheide, und so bald das eine gezücket 

worden, so bald ziehet der andere freylich auch vom Leder. Traut sich 

nun keiner, dem andern überlegen zu seyn, so unterbleibts. 

Man wendet aber ein: das wäre doch unbillig, daß einem etwas entzo-

gen würde, daß ihn doch vermöge besten Rechtes gehöre. Es ist wahr, 

es scheint unbillig zu seyn, zumahl wenn man von dessen Gerechtig-

keit überzeuget ist, dem es zufällt; weil aber Umstände vorfallen kön-

nen, da sich die Scene ändert, auch wohl einmahl solche Printzen auf-

kommen könten, die sich dieser Gewalt zur Unterdruckung ihrer 

Nachbarn bedienen könten, als ist es rathsamer, bey Zeiten die Sachen 

in solche Umstände zu setzen, daß man sich von dieser Seite nichts zu 

befürchten. Gundlingiana St. V. vermischte Bibliothec St. V. 

Sonst fragt sichs auch noch: ob auch wohl zuweilen ein Krieg auf bey-

den Theilen gerecht seyn könne? Dem ersten Ansehen nach scheint 

mit Nein darauf zu antworten, weil zwey widerwärtige Dinge einander 

widerstreiten, und also nicht beysammen stehen können. Weil aber auf 

beyden Theilen solche Handlungen können vorgefallen seyn, die un-

recht, so kan der eine Theil in Ansehung der einen Handlung recht, 

der andere unrecht, in einer andern aber dieser recht, und jener unrecht 

haben, und folglich können beyde rechtmäßige Ursache zum Kriege 

haben; Nicht zu gedencken, daß der eine Theil würcklich rechtmäßige 

Ursache zum Kriege hat, der andere aber, ob zwar irrig, gewiß glaubet, 

wider jenen zu gehen berechtiget zu seyn, wie von beyden Fällen in 

bürgerlichen Handlungen so gar unsere Gerichts-Stuben nicht selten 



 

 

zeugen. Es hat aber ein Volck zu eigner Rechtfertigung vor GOtt und 

seinen Gewissen nicht nur dahin zu sehen, daß es aus keinen als aus 

gerechten Ursachen Krieg anfange, sondern auch bey Fortsetzung des 

gerecht angefangenen Krieges ungerecht werde. 

Ob eine solemne Kriegs-Erklärung bey Eröffnung des Feld-Zuges 

nöthig, sind die Völcker-Rechts-Lehrer nicht einig. Verschiedene de-

rer alten Völcker würden sichs vor eine Schande geachtet haben, ohne 

solemne Ankündigung des Krieges auf seinen Feind loß zu gehen. Die 

Sache hat in so ferne seinen guten Nutzen, wenn man dadurch sucht, 

den andern durch solche Schreckungen auf Friedens-Gedancken zu 

bringen; ausser dem wird der Streit nur desto hitziger, ja auch wohl 

langwieriger, weil sich der Widerpart in desto bessere Gegen-Verfas-

sung setzen kan. Weil nun durch unvermutheten Einfall die Sache 

kürtzer, viele Kosten und Blut ersparet, und doch der Zweck erhalten 

wird, sehen wir nicht, warum nicht ohne vorher gegangene solemne 

Kriegs-Ankündigung der Krieg gerecht seyn solle. 

So viel aber ist aus obigen klar, daß nicht bey jeder Beleidigung der 

beleidigte Theil berechti-  
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get sey, zum Gewehr zu greiffen, und den andern ins Land einzufallen, 

vielmehr die gelindesten Mittel vorher zu gebrauchen, den andern zu 

Beobachtung seiner Pflicht zu bringen. Indem nun solche angewendet 

werden, merckt der andere Theil so schon, daß wir Genugthuung ver-

langen, ja wir sagen es ihm wohl klar, daß, wenn uns nicht zulängliche 

Genugthuung geschehe, wir uns endlich würden genöthiget sehen, die 

einem freyen Volcke übrigen Mittel hervor zu suchen, und uns selbst 

zu unserm Rechte zu verhelffen. Hat man diese Grade beobachtet, so 

hat man sich schon deutlich gnug erkläret, und hat der andere schon 

mercken können, daß es zum Krieg kommen werde; Es ist ihm also 

der Krieg angekündiget, nur daß es nicht mit Beobachtung aller Cere-

monien geschehen. 

Die indessen dergleichen Kriegs-Ankündigung noch gelten lassen, 

theilen sie ein in Clarigationem, welche unter einer gewissen Bedin-

gung geschiehet, und Indictionem puram, wenn der andere schlechter-

dings vor den Feind erkläret wird. Grotius de J. B. et P. III. 3. §. 7. 

Kulpisius Colleg. Grot. p. 145. Ziegler ad Grotium p. 534. Griebner 

Jurisprud. natural. III. 8. §. 5. n. 2. 

Sind nun alle gelindere Mittel bey dem andern Volcke vergeblich, so 

ist man, wie schon gedacht, was diesen Punct anlanget, berechtiget, 

zum Kriege zu schreiten. Weil aber die gerechte Sache vor sich nicht 

streitet, sondern von denen Kriegs-Nothwendigkeiten muß unterstüt-

zet werden, als muß nächst dem vor allen Dingen in Uberlegung ge-

zogen werden, ob unsere Kräffte würcklich so beschaffen, daß man 

sich durch dieselben einen guten Ausgang versprechen dürffe. Sollte 

sich nun eigenes Vermögen zu schwach befinden, ist dahin zu sehen, 

ob selbiges nicht durch zuverläßige Bündnisse so weit erstrecket wer-

den könne, daß man sich auf einen glücklichen Erfolg des Krieges si-

chere Rechnung machen könne. 

Endlich muß auch wahrscheinliche Hoffnung vorhanden seyn, daß 

uns auch würcklich durch den anzufangenden Krieg geholffen wer-

den. Hat man Ursache zu befürchten, daß bey dem Kriege mehr drauf 

gehen werde, als das angethane Unrecht machen möge, ist es besser, 

in Gedult eine andere Zeit abzuwarten, da mit besserer Würckung das-

selbe geahndet werde, weil der Feind nur desto hochmüthiger und 



 

 

erhitzter gegen dem wird, der sich wider ihn auflehnen wollen, aber 

ohne Nachdruck. 

Ist es nun nach fleißiger Erwägung aller Umstände zuträglich, den 

Krieg zu ergreiffen, so befiehlt die Gerechtigkeit noch weiter, so 

wohlfeil als nur möglich sein Recht zu erkauffen. 

Das Leben derer Kriegs-Leute ist das kostbarste, das hier aufs Spiel 

gesetzet wird. Das Volck nur auf die Schlacht-Banck zu liefern, zeigt 

noch keinen Helden-Muth. Alles kan in der Welt ereignenden Falls 

wieder erlanget werden, nur denen auf der Wahlstatt dahin gestreckten 

Cörpern können die einmahl ihnen entgangenen Seelen nicht wieder 

eingehauchet werden. Daß Men- 
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schen im Kriege umgebracht werden, ist noch nicht ungerecht, aber 

das ist ungerecht, wenn es mit wenigern Blute geschehen können, so-

wohl an einen als den andern Theile. Auf unser Seite behalten wir 

mehr Glieder unsers gemeinen Wesens, die in diesen oder andern Fäl-

len demselben nützliche Dienste leisten können; und unsere Feinde 

können auch wohl wieder einmahl unsere Freunde werden, haben wir 

sie nun zu sehr geschwächet, so haben wir uns zugleich mit Tort ge-

than. Alle andern Mittel sind also wohlfeiler. Ja Kriegs-List selbst be-

kommt hierdurch ihre Gerechtigkeit, wenn sie gedachte Absicht zum 

Grunde hat. 

Wie weit aber nun in dem allen bey Führung des Krieges zu gehen 

erlaubt sey, ist unter dem Titel Feindseeligkeit im Kriege Tom. IX. p. 

451. dargethan worden. 

Die Kriegs-Nothwendigkeiten sind gute Soldaten, hohe so wohl als 

gemeine, Geld, Proviant u. d. was bey jeden zu bemercken nöthig, ist 

unter ihren eigenen Namen nachzusehen. 

Die Länge des Krieges erstrecket sich soweit, als man zu seinem 

Zweck gekommen. Ist der andere Theil so geschwächet, daß uns wei-

ter nichts böses von ihm zu besorgen; macht er sich noch dazu durch 

feyerliche Verträge anheischig, seinen Pflichten in Zukunfft besser 

nachzukommen, so ist keine Ursache mehr da, warum wir länger die-

ses schädliche Mittel walten lassen solten, und nicht viel lieber uns 

und jenen die bisher entbehrten Früchte des Friedens sollten geniessen 

lassen. 

An Männern, die hiervon in ihren Schrifften Unterricht gegeben, fehlt 

es nicht. George Schubart hat ein dergleichen Verzeichniß unter dem 

Titel: Naudaei Bibliographia militaris 1683. in 12. heraus gegeben, 

die auch beym Crenio de Eruditione comparanda p. 470. befindlich. 

Einige zu nennen so sind bekannt Lipsius Polit. V. 5. seqq. Reinhard 

Theatr. Prud. p. 1498. seqq. Rüdiger Klugheit zu leben und zu herr-

schen 15. Gundling Disc. über Buddei Politic. 5. Sect. 11. p. 392. 

seqq. 

Was übrigens die Juden bey ihren Kriegen vor sonderliche Gebräuche 

gehabt, solches ist aus 5. B. Mos. 20. zu ersehen. Das vornehmste be-

stund darinne: Wer vor kurtzer Zeit ein Haus gebauet, einen Weinberg 

gepflantzet, oder geheyrathet hatte, der hatte Erlaubniß zu Hause zu 

bleiben, sonst durffte sich keine junge Mannschaft ausschliessen. Sie 

musten denen Feinden erst Frieden anbieten, wenn sie aber nicht woll-

ten, so schlugen sie alle Manns-Personen todt, die Weibs-Personen 

liessen sie leben. Die fruchtbaren Bäume durfften sie nicht abhauen, 

Bollwercke zu bauen, oder andere Nothdürfftigkeiten davon zu berei-



 

 

ten. Die Rabbinen und sonderlich Maimonides haben noch viele an-

dere Dinge zu erzehlen, welche aber niemahls geschehen sind. Ley-

dekker de Rep. Ebr. VII. 13. 

Was von anderer Völcker Einrichtung ihres Kriegs-Wesen und die da-

bey vorkommende Gebräuche betrifft, ist unter der Beschreibung ei-

nes jeden Volckes nachzuschlagen. 
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Kriegs-Articel sind diejenigen Gesetze, die der, so in Kriegs-

Dienste tritt, zu halten feyerlich durch den Schwur zur Fahne angelo-

bet.  

Sie müssen genau beobachtet werden: denn da von dem grundgütigen 

und allmächtigen GOtt, als dem Ursprung alles Guten Glück, Seegen 

und Gedeyen herrühret, selbiger auch von allen wahren Christen, wie 

er sich in seinen heiligen Worte offenbahret hat, geehret und angebet 

seyn will; so wird alle Abgötterey mit gutem Recht verbotten, derge-

stalt, daß kein anderer, als der einige wahre GOtt, welcher durch seine 

unergründliche Allmacht Himmel und Erde erschaffen, anzubeten 

sey. Es werden also unter denen Trouppen Christlicher Potentaten 

keine Abgötter, Zauberer, Waffen-Beschwörer, Teuffels-Künstler we-

der in dem Lager, Guarnisonen, Quartieren, noch unter dem Volcke 

gelitten, sondern da einer oder der andere betretten wird, der Abgöt-

terey treibet, oder falsche und dem Worte GOttes zuwider lauffende 

Handlungen, Leute, Waffen und Gewehr beschwöret, mit Zauberey 

und andern teuflischen Wesen und Wercken umgehet, und auf gesche-

hene Warnung und Unterricht davon nicht abläßt, mit solchen wird 

nach göttlichen und weltlichen Rechten verfahren, oder da wegen der 

Execution über einen dergleichen ruchlosen Menschen etwas be-

denckliches vorfällt, wird er des Lagers und Landes verwiesen.  

Wer den Namen Gottes des HErrn mißbrauchet oder lästert, und denen 

in dem heiligen Römischen Reiche vermöge derer Friedens-Schlüsse 

zugelassenen Religionen und Ubung derselben Gottes-Dienste zuwi-

der öffentlich, und daß darüber Tumult und Ungelegenheit unter de-

nen verschiedenen Religions-Verwandten, Officiers und gemeinen 

Soldaten entstünde, etwas redet oder thut, oder sonst ein offenbahres 

ärgerliches Leben führet, wird nach Gelegenheit der That entweder an 

Leib und Leben gestrafft, oder mit Gefängniß beleget.  

Zu dem GOttes-Dienst, Predigten und Betstunden muß sich ein jeder 

gerne und willig einfinden, und selbige ohne ehehaffte Ursach keines-

weges versäumen, die Feld-Prediger und Capläne als Diener GOttes 

lieben und ehren, ihnen in ihren Christlichen Vermahnungen folgen, 

sich an keinen so wenig mit Worten als in der That vergreiffen, noch 

Hand an sie legen, oder verkleinern und verspotten, bey Entsetzung 

ihrer Chargen, einer starcken Geldes- oder auch wohl nach Befinden 

Leibes- und Lebens-Straffe.  

Unter währenden Gottes-Dienste wird keinen Marquetender Wein, 

Bier, Brandewein und andere Sachen zu verkauffen gestattet, wer sich 

darüber antreffen lässet, dessen Waaren und Güter werden nicht allein 

gar offt preiß gegeben, sondern er auch selbst noch mit willkürlicher 

Straffe angesehen, wie denn durchgehends alles Sauffen unter wäh-

rendem Gottes-Dienste bey gebührender Straffe verbotten wird.  

An einigen Orten werden die Soldaten, wenn sie den Gottes-Dienst 

ohne Noth versäumen, gar an das Hals Eisen geschlossen, und die 

Priester selbst, so sich hierin- 
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nen nachläßig erweisen, um einen Monath-Sold, der an die Armen 

ausgetheilet wird, bestraffet. Lassen sich aber die Geistlichen, wenn 

sie den Gottes-Dienst halten sollen, truncken finden; so werden sie aus 

dem Lager relegiret, und die sonst ausser der Zeit, da der Gottes-

Dienst geschiehet, einen ärgerlichen Wandel führen, mithin ihr Leben 

nicht nach der Lehre anstellen, werden in dem Lager, wenn sie vorher 

davon abzustehen dreymal ermahnet worden, und keine Besserung er-

folget, nicht gelitten.  

Woferne sich einer unterstehet, den General der Armee mit spöttli-

chen Worten, so nicht die Ehre betroffen, sondern zu seiner Verklei-

nerung gereichen, anzutasten, der wird mit Abbitte vor dem Kriegs-

Gerichte, oder auch wohl mit Gefängniß und andern willkürlichen 

Straffen nach Beschaffenheit derer Worte und Person des Standes 

bestraffet. Würde sich aber zutragen, daß einer den General an Ehre 

und Redlichkeit angreiffen, oder im Zorn sich ihm mit gewaffneter 

Hand widersetzen sollte, könnte auch dessen gnugsam überzeuget 

werden, er habe ihn gleich am Leben nicht verletzet, der wird andern 

zum Abscheu unausbleiblich mit dem Tode beleget. Wollte auch einer 

nur mit der Hand nach ihm schlagen, er erreiche ihn damit oder nicht, 

hat er dieselbe verwürcket und verlohren.  

Wenn in feindlichen Lande ein Officier oder Gemeiner etwas gewalt-

thätiges gegen die Person oder dasjenige Grund-Stück, so sich des 

Landes-Herrn, bey dem sie in Diensten stehen, oder seines Generalen 

Schutz-Briefs gebrauchte, verübet, wird selbiger als ein ungehorsamer 

Verächter an Leib und Leben gestrafft, Dergleichen Respect muß auch 

in denen Regimentern bey dem Obersten, Obrist Lieutenant, Major, 

Rittmeister, Corner und Fähndrich seyn.  

Im Fall einer oder der andere von denen Officieren ihren unterhaben-

den Volcke etwas, so zum Nachtheil des Landes-Herrn und seines 

Hauses nebst dessen Armee gereichet, commandiret, so wird Kriegs-

Recht darüber gehalten, und die Straffe gestalten Sachen nach dictiret.  

Derjenige Reuter oder Knecht, welcher sich derer Unter-Offcierer 

Amts-Commando entgegen setzet, und mit der Faust oder Gewehr zu 

schlagen drohet, hat das Leben verwürcket, insonderheit wenn der 

Officier verwundet würde, der Reuter und Fuß-Knecht aber, so den 

Degen gegen einen Ober- und Unter-Officier entblöset, in der Mey-

nung, Schaden zu thun, wird ohne alle Gnade arquebusiret.  

Die Soldaten, welche sich des ihnen anbefohlnen Schantzens, Ve-

stungs- und anderer Arbeit weigern, und sich zu rechter Zeit nicht ein-

stellen, werden etliche Tage mit Wasser und Brod gespeiset.  

Die nach geschehenen Umblasen und Trommelschlag nicht auf der 

Wache erscheinen, müssen drey Tage lang in Banden liegen, und mit 

Wasser und Brod vorlieb nehmen. Die auf der Schildwache schlaffen, 

oder vor der Ablösung weggehen, oder sich voll trincken, daß sie die 

Wache nicht verrichten können, werden ohne Gnade arquebusiret. Ein 

Reuter oder Fuß- 
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Knecht, der zu seinen Fähnlein geschworen, sich nach erfolgten Um-

schlage u. Umblasen, ohne Vorwissen seines Officiers, aber nicht da-

bey einfindet, wird in schwere Bande verstrickt. Sollte auch einer über 



 

 

seine Abwesenheit noch meuteniren, oder andern Anlaß und Ursache 

dazu geben, hat er das Leben verloren.  

Wenn ein gesunder Soldat ohne richtigen Paß von seinen Obersten 

oder Officier auf dem Marsch eine Meile zurück bleibet, hat er Todes-

Straffe zu erwarten.  

Ein entwichener Reuter oder Fuß-Knecht, der aus seinen Feld-Dien-

sten flüchtig wird, und von seiner Fahne rennet, also daß er solche 

nicht biß auf den letzten Bluts-Tropfen defendiret, verlieret sein Le-

ben, und wenn er immittelst verwundet oder in der Flucht tod geschla-

gen wird, so krähet kein Hahn darüber. Die Fahnen, Reuter und Sol-

daten, welche sich auf die Flucht begeben, bevor sie ihr Seiten-Ge-

wehr gebraucht, müssen deßhalben vor dem Kriegs-Rechte antworten, 

wird aber bey denen Befehlshabern selbst einiger Mangel hierunter 

verspühret, werden sie vor Ehrloß erkläret; und da sie zugleich miß-

handeln, so bleibet es in Ansehung derer Officiers bey der vorigen 

Straffe, von denen gemeinen Soldaten aber wird allezeit der Zehente 

nach dem Looße aufgehangen, und mit denen übrigen an vielen Orten 

also verfahren, daß sie ohne Fahne ausser dem Quartiere zu dienen, 

auch das Lager, wenn es um sauber, zu reinigen genöthiget werden, 

biß sie sich durch männliche Thaten wieder signalisiret, und die 

Scharte ausgewetzt haben.  

Wer vor dem Feind zu erst die Flucht nimmt, wird, wenn er ergriffen, 

unangeklagt todgeschlagen, und wenn er entkommt, zum Schelm ver-

urtheilet, dafür öffentlich ausgeruffen und Vogelfrey gemacht. Wer-

den gantze Regimenter und Fahnen feldflüchtig und abtrünnig, citiret 

man sie in sechs Wochen dreymahl nacheinander per emptorie vor 

Recht, und verstattet ihnen sicher Geleite ab- und zuzuziehen; befindet 

sich alsdenn, daß sie wider Eyd und Pflicht gehandelt, so wird der 

Meineydige, er komme zur Stelle oder nicht, zum Schelm und Vogel-

frey gemacht, denen andern aber, so sich vor Gerichte gestellet, das 

Geleite unverbrüchlich gehalten, und sie auf freyen Fuß gelassen.  

Welch Regiment oder Fahne ohne des Fürsten und Feldmarschalls 

Vorbewust und Befehl sich mit dem Feind in einen Tractat oder Han-

del einlässet, und die Officirer daran Schuld haben, so werden sie am 

Leben gestraffet, von denen Soldaten aber wird allezeit der zehende 

nach dem Loß gehangen. Wäre aber ein solcher Verbrecher nicht zur 

Stelle zu bringen, wird er gleich einen Feldflüchtigen gestraffet und 

seine Güter confisciret.  

Wenn jemand aus einer Vestung oder besetzten Orte, den der Feind 

angegriffen, und belagert, mit demselben, es geschehe durch Schrei-

ben, Reden oder Zeichen correspondirte, oder auch zu wachen und zu 

fechten sich weigerte, oder mit andern von der Aufgabe des Platzes 

rathschlagte, und man dessen gewahr würde, muß er zur Hafft gezo-

gen, und als ein 
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Verräther ungesäumt am Leben gestrafft werden. Gleichen Lohn hat 

derjenige zu hoffen, der sich gelüsten lässet mit dem Feinde so wohl 

als dessen Trompetern und Tambours, es sey im Lager, Zuge oder Be-

satzung Sprache zu halten, oder Briefe und Kundschafften in des Fein-

des Lager zu bringen, oder in die feindliche Besatzung schreibet, oder 

solche von dannen ohne Vorbewust des commandirenden Officiers 

empfängt.  



 

 

Wer dem Feinde die Losung offenbahret, leidet gleiche Straffe, und 

wer zum Feind überlauffet, dessen Name wird an den Galgen geschla-

gen, und da man ihn ertappt, muß er mit dem Leben bezahlen.  

Die ohne ihrer Obern Vorbewust verdächtige Zusammenkünffte hal-

ten, werden am Leben und nach Art dererjenigen, so eine Vestung 

übergeben, gestraffet. Es darff auch kein Officier einige Zusammen-

kunfft verstatten, es geschehe unter was Schein es wolle. Die Meute-

nirer werden am Leben gestrafft, wie auch diejenigen, welche, wenn 

sie mit dem Feinde treffen oder stürmen sollen, nicht fort wollen.  

Alles Schlagen, Balgen und Rauffen wird in denen besondern Duell- 

Edicten, die alle Europäische Potentaten in ihren Ländern und Armeen 

publiciren lassen, scharff verbothen; gestatten es die Officier, werden 

sie an manchen Orten ihrer Charge entsetzt, müssen auch nach ent-

standenen Schaden selbigen remediren, und nebst dem Delinquenten 

vor dem Regiments-Gerichte antworten und Bescheides gewärtig 

seyn. Die mit einem andern in Zwistigkeit gerathen und Secundanten 

ausbitten, werden beyderseits mit Straffe nicht verschonet.  

Bey denen Lagern in Haupt-Quartieren und Guarnisonen sollen keine 

Huren und Maitressen gelitten werden, und ist ein jeder Oberster, so 

bald er versichert, daß sich eine Hure bey dem Regimente aufhält, 

schuldig, solche biß auf das Hemde ausziehen und wegjagen zu lassen. 

So dörffen auch die Generals nicht zugeben, daß sich Huren in denen 

Haupt-Quartieren aufhalten, vielweniger daß rechte Huren-Zelter auf-

geschlagen werden, und müssen die General-Auditeurs mit darauf 

acht haben.  

Die eine Weibes-Person mit Gewalt schänden, ingleichen diejenigen, 

welche zwiefachen Ehebruch treiben, werden an Leib und Leben ge-

strafft. Nach denen Preußischen Kriegs-Articeln müssen auch die Un-

ter-Officierer und gemeinen Soldaten, so sich ohne Vorwissen ihrer 

Ober-Officiers mit einer Weibes-Person ehelich versprochen oder ver-

kuppelt, funfzehenmal in einen Tage durch zweyhundert Mann die 

Gassen lauffen, die Weibs-Person aber wird ein Jahr in das Spinn-

Haus condemniret, und solche Zusage, wenn sie gleich eydlich ge-

schehen, und die Schwängerung nicht vorher gangen, vor null und 

nichtig erkläret, im Fall aber die Priesterliche[1] Copulation würck-

lich erfolget, diese Straffe verdoppelt.  

Die sich mit denen von dem Quartiermeister angewiesene Quartieren 

nicht begnügen lassen, sondern nach eigenen Gefallen Quartier aussu-

chen, werden ebenfalls und bißweilen denen Umständen nach 
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als Meutenirer am Leben gestrafft. Soldaten die ihren Wirth, Wirthin-

nen oder Gesinde ungebührlich tractiren, werden nach Erkänntniß des 

Regiments-Rechts mit scharffer Leibes-Bestraffung heimgesucht.  

Die ihr Gewehr hinwerffen, oder im Felde verlassen, werden nicht al-

lein mit Gassenlauffen angesehen, sondern müssen auch hernach aus-

ser dem Lager liegen, dasselbe reinigen, und werden nicht eher davon 

befreyet, biß sie sich wiederum rechtschaffen aufführen. Wenn ein 

Soldat sein Gewehr und Waffen, auch Kraut und Loth, Haacken, 

Piquete, Schauffeln und dergleichen veräußert, wird er das erstemal 

mit Gassen-Lauffen angesehen, endlich aber wohl gar am Leben ge-

straffet. Da auch einer obbenannte Stücke vorsetzlich verwahrlosete, 

oder selbige verschmieden liesse, muß er solches bezahlen, oder es 

wird an seinen Solde abgekürtzet, und er nach Gelegenheit der Sache 

[1] Bearb.: korr. aus: Prierliche 



 

 

mit gebührender Straffe beleget, oder es wird auch, wenn es vonnö-

then, durch das Kriegs-Recht ein Urtheil über ihn gefället.  

Die sich unterfangen, in des Feindes Landen, es sey in welchen Orte 

und Gebiete es wolle, ohne des commandirenden Generals specialen 

und ausdrücklichen Befehl Feuer einzuwerffen oder anzulegen, wer-

den auf Erkänntniß des Generals so wohl wegen des Schadens, Ver-

säumniß und Nachtheils, so des Generals und des gantzen Kriegs-We-

sens Vorhaben hindert, als auch des Vortheils und Nutzens halber, den 

der Feind dadurch erhält, mit Gefängniß, ja nach Beschaffenheit der 

Sache an Leib und Leben gestrafft.  

Wenn ein Soldat in gemeinen Diebstahl begriffen, und dessen über-

wiesen ist, muß er durch die Gassen lauffen, auch nach Gelegenheit 

mit dem Leben büssen. Die ausser Erlaubniß Pferde, Vieh und ande-

res, wie es Namen haben mag, rauben und stehlen, ingleichen denen 

etwas abnehmen, so dem Lager und Städten allerley Proviant und 

Waaren zuführen, auch wohl solche hinweg werffen und verderben, 

werden unabläßig am Leben gestraffet.  

Die, so Kirchen, Hospitäler und andere geistlichen Stifftungen in 

Städten, Flecken und Dörffern, ob gleich der Ort mit Sturm übergan-

gen, plündern und berauben, werden wie die Räuber gestraffet. Die 

sich unterstehen, wenn ein Ort mit stürmender Hand eingenommen 

worden, zu plündern, oder Beute zu machen, oder sich vollzusauffen, 

ehe und bevor aller Widerstand gedämpfet, auch die Quartiere unter 

die Soldaten ausgetheilet worden, werden entweder am Leben oder 

nach Beschaffenheit des Verbrechens mit dem Eisen bestraffet.  

Die in der Musterung ihre eigene Pferde, Harnische oder andere Rüs-

tungen nicht haben, sondern von andern entlehnen, verlieren ihren 

Sold, und werden nach Willkühr des Officiers mit Straffe beleget. Die 

sich zur Musterung vermiethen, lauffen, wenn es zum ersten- oder an-

dernmal geschiehet, durch die Spitz-Ruthen, geschiehet es aber zum 

drittenmal, werden sie ihres Lebens durch das Schwerd verlustig, und 

wenn Officierer darum wissen, ihrer Chargen entsetzt.  

Die ihre Pferde muthwillig verderben, und in denen Gedancken ste-

hen, man 
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müste sie alsdenn abdancken, werden zu Schelmen gemacht. Die Sol-

daten, welche öffentlich im Zuge und in Garnisonen bey Versamm-

lung des Kriegs-Volcks um Geld ruffen, werden ohne alle Gnade als 

Meutmacher mit Lebens-Straffe angesehen; nicht weniger die Ober-

sten oder Officiers, so sich bey Lieferungen derer Löhnungen des Sol-

des und Proviants mehr zahlen lassen, als sie Soldaten haben, nicht 

nur ihrer Chargen, sondern auch gestalten Dingen nach des Lebens 

verlustig.  

Niemand darff bey Lebens-Straffe einen Ubelthäter freventlich hegen: 

Die einmal zu Schelmen verurtheilet sind, oder in des Scharffrichters 

Händen gewesen, werden im Lager und in denen Vestungen nicht ge-

litten.  

An unterschiedlichen Orten, und sonderlich in Preußischen Landen, 

ist denen Commandeurs des Regiments nachdrücklich anbefohlen, 

bey denen Militair-Inquisiten keinen Advocaten zu Verfertigung derer 

Defension Schrifften zu admittiren, sondern wenn ein Inguisit unter 

der militarischen Jurisdiction einen Defensorem verlanget, oder dem-

selben einen zu verstatten vor nöthig erachtet wird, so muß der Audi-



 

 

teur eines Regiments dazu requiriret werden, welcher denn jedesmahl 

die Defensiones zu übernehmen, und ohne weitläufftige Umstände 

kurtz und gründlich zu deduciren schuldig ist.  

Begehet ein Unter-Officier oder gemeiner Soldat von denen Trouppen 

einer Stadt, wo Garnison lieget, ein criminelles oder ander geringer 

Delictum und straffbaren Excess; so kan sich der Magistrat des Orts 

des Delinquenten, damit er nicht echappire, so fort versichern lassen, 

daraus aber den Delinquenten dem commandirenden Officier von der 

Garnison so gleich extradiren, und selbigen die Verfügung summari-

scher Untersuchung des Facti anheim geben.  

An denen Orten, wo keine Garnison lieget, kan jede Obrigkeit, Beam-

ter oder Gerichts-Herr sich nach denen bey dem vorgegangenen 

Excess befindlich gewesenen Zeugen erkundigen, und da in Erfahrung 

gebracht würde, daß fremde durch solchen Ort passirende Leute von 

dem, was vorgegangen, Zeugniß geben, oder auch daß einige an sotha-

nen Ort wohnende alte und schwache Personen von dem imputirten 

Verbrechen gute zuverläßige Nachricht ertheilen könnten, mithin sich 

Periculum in Mora fände, müssen die Obrigkeiten, Beamten und Ge-

richts-Personen ungesäumt Cognitionem Caussae anstellen, und 

nichts unterlassen was zu Herausbringung der Warheit gereichen mag, 

hiernächst den Rotulum, und was zu Instruirung der Sache dienlich, 

nach befundener Enormität des Delicti entweder in die Kriegs-Can-

tzeley, oder in gantz geringen Verbrechen an den Chef des Regiments, 

darunter der Delinquente oder excedirende Unter-Officier und Soldat 

stehet, zu fernerer Verordnung und Bestraffung einsenden, in der 

Haupt-Sache aber sich durchaus keiner Bestraffung anmassen.  

Bisweilen unterstehen sich die Obersten derer Regimenter, das Jus ag-

gratiandi zu exerciren, nachdem 
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aber dieses ad Reservata Principum gehöret, und wenn sie nicht selbst 

zugegen, im Felde und bey der Armee bloß dem Feld-Marschall zu-

stehet, und denen Obersten nur die Administration der Justiz und 

Exsecution dessen,was denen Kriegs-Articuln gemäß gesprochen 

worden, oblieget, als wird ihnen solches von dem Lands-Herrn nicht 

concediret; wie denn Churfürst Friedrich Wilhelm zu Brandenburg im 

Jahr 1663. dißfalls ein besonder Rescript publiciren lassen, welches in 

dem Corpore Juris militaris p. 859. anzutreffen. Flemming vollkom-

mener Teutscher Soldat, P. IV. 29. p. 458. seqq. 

Kriegs-Bau-Kunst, siehe Architectura militaris. Tom. II. p. 

1237. seqq. 

Kriegs-Baumeister, siehe Ingenieur, Tom. XIV. p. 693. 

Kriegs-Befestigung ist die Einlaßung und Antwort des Beklagten 

auf die von Klägern erhobne Klage, weil dadurch der Krieg Rechtens 

befestiget wird, daß dadurch der Status Caussae kan wahrgenommen 

werden, siehe Litis Contestatio. 

Kriegs-Brücke, siehe Brücke, Tom. IV. p. 1547. seq. 

Kriegs-Ceremoniel, siehe Ceremoniel im Kriege, Tom. V. p. 

1874. 

Kriegs-Commissarius ist der, so von dem Landes-Herren dazu 

verordnet, daß er die Kriegs-Sachen untersuche.  

https://d-nb.info/1280518278/34


 

 

Er muß die neu angeworbene Regimenter Mann für Mann mustern. 

Fällt nun wegen der Mannschafft, Montirung, Pferde oder anderer Sa-

chen etwas zu erinnern vor, so wird es bey der Musterung untersucht 

und abgethan, die untüchtigen Leute werden cassiret, die Capitans der 

Compagnie müssen deshalben Rede und Antwort geben, und ohne ei-

nig Entgeld andere tüchtige Personen davor an die Stelle schaffen.  

Die Musterung geschiehet bey stehenden Regimentern gemeiniglich 

alle Monath, oder doch allezeit zuvor, ehe die Zahlung an sie gelieffert 

wird, damit man eine richtige Liste aller Personen haben möge. Wo-

ferne sich einige Krancke und Abwesende bey dem Regimente befin-

den, muß selbiges der Commissarius fleißig untersuchen, und die 

Krancken auf ihren Lager visitiren, damit kein Unterschleiff hierbey 

vorgehen möge und die Officier nicht mehr Mannschafft angeben, als 

sie würcklich unter ihren Commando haben.  

Soll eine Garnison scharff gemustert werden, so befiehlt der Commis-

sarius des Abends nach der Parole, keine Soldaten mehr in die Fes-

tung zu lassen, noch ein und aus zu passiren. Den folgenden Morgen 

darauf müssen alle Völcker gleich aus der Stadt marchiren, und vor 

der Musterung wird ausgeruffen, wenn einer oder der andere einen 

Blinden wüste, oder selbst ein Blinder wäre, sollte er es beyzeiten an-

geben, mit dem Versprechen, daß er nicht nur einen guten Recompens 

und Beförderung, sondern auch im Fall er nicht mehr dienen wollte, 

seinen ehrlichen Abschied nebst 

  S. 962 
 Kriegs-Commissarius 1906 

freyen sichern Geleite zu erwarten haben.  

Damit die Musterung desto sicherer abgehe, müssen die Obersten dem 

Commissario eine richtige Liste und Specification des gantzen Regi-

ments und aller Compagnien übergeben, dergleichen auch die Haupt-

leute zu thun verbunden sind , damit der Commissarius aus der Colla-

tion der General- und Special-Liste ersehen könne, ob solche mit ei-

nander überein treffen. Ein jeder Mann wird a parte gefraget, was er 

auf die Hand bekommen, wie sein Name und Vaterland heisse, wie 

alt, von was Profession er sey, wie lange er gedienet, ob er seine Löh-

nung allezeit richtig erhalten, was er vor Abzug wegen der Montur 

leiden müsse? Der Mann wird vom Haupt bis auf den Fuß besehen, 

wie sein Gewehr und Kleider beschaffen; alles dieses wird fleißig nie-

dergeschrieben, und zu fernerer Nachricht beybehalten.  

Woferne nun einer oder der andere untüchtig, der zum Krieg nicht 

capable wäre, sich unter der Compagnie finden sollte, der wird kei-

nesweges passiret, sondern ausgemustert, und denen Officieren ange-

deutet, an deren Stelle andere und tüchtige Soldaten zu schaffen. Be-

findet sich an der Livrée, Gewehr und Montirung einiger Mangel, so 

muß der Commissarius denen Officiren zureden, und sie erinnern, sel-

bigen ungesäumt zu remediren und zu ersetzen.  

Im Fall einer oder der andere als abwesend angegeben wird, darff der 

Commissarius solches bey der ersten Musterung keineswegs passiren 

lassen, bey der nächsten und folgenden aber dergleichen Vorgeben 

anderer gestalt nicht, als nach Beybringung glaubhaffter Adtestaten 

und Zeugnisse, Glauben zustellen, und wenn einer Kranckheit halber 

bey der Musterung nicht erscheinen kan, alsdenn muß nichts destowe-

nign dessen Montur, Gewehr und Kleidung denen Commissarien vor-

gezeiget werden.  

Vor allen Dingen muß der Commissarius die Rollen vom Regiment 

oder Compagnie, so gemustert, werden soll, unter des Obristen oder 



 

 

Rittmeisters und Capitains eigenhändigen Unterschrifft fordern, wo-

rinnen alle Officier und Soldaten, die zum Regimente oder Compagnie 

gehören, mit Tauff und Zunamen aufgezeichnet sind. Von denen, die 

unter der Compagnie noch in keine Pflicht genommen worden, müs-

sen die Commissarii den behörigen Eyd begehren, und selbigen 

würcklich praestiren lassen: Allen und jeden Unter-Officiren müssen 

sie einen Eyd abnehmen, daß sie in der That solche sind, auch allen 

Corporalen die Rollen beschwören lassen, daß die darinnen ange-

führte Personen insgesamt würckliche Dienste thun u. das Tractement 

geniessen.  

Insonderheit müssen sie bey der Infanterie examiniren, von was 

Calibre das Gewehr, ob die Piquen, Mousqueten und Schweins-Fe-

dern einer Art und Länge, ob und wie viel darunter schadhafft sind, 

oder gar fehlen, ingleichen was für Exercitia getrieben werden, und 

was vor Couleur das Fähnlein, Livrée, Kleidung und die Staffirung 

sey, 
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Bey der Cavallerie und Dragonern haben sie zu untersuchen wie das 

Gewehr und Montur beschaffen, ob die Reuter Flinten oder Feuer, 

Röhre, und die Dragoner Flinten oder Musqueten führen; ingleichen 

ob das Gewehr einer Art und Länge, ob einiges und wie viel davon 

schadhafft sey oder gar fehle, von was Farbe die Chaberaquen und 

Mäntel, auch wie die Pferde beschaffen sind; finden sich einige un-

tüchtige, sind solche alsofort auszumustern, und denen Officiren an-

zudeuten, daß sie andere an deren Stelle schaffen.  

Sie müssen sich nicht weniger fleißig erkundigen, ob die Gemeinen, 

wenn sie auf dem Lande oder sonst arbeiten, alsdenn ihre Löhnung 

bekommen, auch ob sie ihre Wachen verlohnen lassen, und ob das-

selbe Geld denen, welche die Wachen übernommen, gegeben werde?  

Ist die Musterung vorbey, so muß der Commissarius nebst Einschi-

ckung des Protocolls über den Zustand des Regiments seine ausführ-

liche Pflichtmäßige Relation nebst seinen Gutachten, wie in allen 

Falle zu helffen, an die Generalität oder Kriegs-Cantzeley erstatten, 

und sodann weitere Nothdurfft und Resolution gewärtig seyn.  

Den vorhabenden March müssen die Officier beyzeiten denen Kriegs- 

Commissarien, Beamten und Städten, die der March berühren wird, 

zu wissen thun, damit sowohl wegen derer Nachtlager, als Victualien 

und des Futters halber allerorten gebührende Anstalt gemacht werden 

könne. Auf solche ergangene Notification vereinigen sich die Kriegs-

Commissarii, Beamte und Städte, und berathschlagen ungesäumt, 

durch welchen Weg der March am geradesten und bequemsten ge-

nommen werden möge; wie denn denen Kriegs-Commissariis meis-

tentheils die Freyheit gegeben wird, die March-Route nach geschehe-

ner Uberlegung mit denen Städten des Creises und nach dererselben 

besten Gelegenheit und Conservation einzurichten.  

Sobald ein Regiment oder Corps zum Aufbruch beordert wird, muß 

der Commandeur desselben eine deutliche Liste und Etat davon ferti-

gen lassen, aus wie viel Ober- und Unter-Officiers, Tambours, Gemei-

nen und Pferden solches bestehe. Welche Liste der Commandeur ei-

genhändig zu unterschreiben und zu besiegeln, auch an den ersten 

Kriegs-Commissarium, den er mit dem March treffen wird, zu schi-

cken hat, damit er alle nöthige Veranstaltung zur Aufnahme und Ver-

sorgung des marchirenden Corps machen könne.  



 

 

Die Kriegs-Commissarii müssen den March mit guter Ordre führen, 

und daß es dem Lande nicht zur Beschwerung gereiche, fleißig acht 

haben, daß alle Klagen und Excesse, so bey ihnen angebracht sind, 

dem Commandeur angezeiget werden, sie müssen auch das Corps 

nicht eher quittiren, bis alles abgethan, und eine richtige von dem com-

mandirenden Officier sowohl als ihm dem Commissario zu unter-

schreibende Liquidation geschlossen, und die Regimenter oder Com-

pagnien, dem folgenden Commissario, der ihn 
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ablösen muß, in guter Ordnung übergeben worden. Sie müssen hier-

innen keine Nachsicht oder Complaisance bezeigen, und nur einan-

der gute Correspondenz halten, auch einander von dem Antritt und 

Success des Marches zum voraus avertiren, damit ein jeder auf seinen 

Posten parat sey, die Trouppen zu übernehmen und weiter zu führen.  

Es ist kein Ort vor dem andern zu verschonen, noch ein Dorff vor dem 

andern zu beschweren, sondern darinnen eine Gleichheit zu halten, 

und der jedesmahl den besten, geradesten und bequemsten Weg zu 

nehmen und zu dirigiren: sind aber die Trouppen sehr starck, also, daß 

wenn sie zusammen einen Weg hielten, die daran gelegene Orte all-

zusehr mitgenommen werden möchten; so müssen sie, jedoch auf vor-

hergegangene Communication mit dem commandirenden Officier, 

vertheilet, und durch mehr Wege, wie es sich am füglichsten schicken 

will, geführet und geleitet werden.  

Die Kriegs-Commissarii müssen Sorge tragen, daß an denen Orten, 

welche der March betrifft, die Nothdurfft an Victualien, Futter und 

Getrayde bey der Hand sey, und kein Mangel daran erscheine. Zu 

Fortbringung derer Krancken, Proviants und andern unentbehrlichen 

Nothwendigkeiten müssen einer jeden Compagnie die gehörigen Wa-

gen gegeben werden, und selbige von einen Nacht-Lager zum andern 

abgelöset, hiernächst die Pferde denen Unterthanen keinesweges vor-

enthalten und ausgetauschet, noch die Wagen überladen, das Vieh zu-

nichte gemacht, und die Leute dabey übel tractiret oder geschlagen 

werden.  

Sind auf denen Marchen Excesse vorgegangen, und Unterthanen eines 

und das andere zur Ungebühr abgenommen worden, der commandi-

rende Officier aber hat nicht sofort gebührende Satisfaction und baare 

Bezahlung vor das, so wider Ordre geschehen, abgestattet, müssen es 

die Commissarii der Generalität oder dem Kriegs-Collegio vorstellen, 

welche alsdenn den Belauff derer Excesse, oder was wider Ordre ge-

wesen, dem Regimente in der nächsten Avance ohne weitere Commu-

nication und Excusen decourtiren, und die fernere Verfügung machen, 

daß solches denen Unterthanen, welchen es mit Recht zukommt und 

abgezwungen worden, ohne einige Abkürtzung wieder entrichtet 

werde.  

Mit denen Marchen durch eines andern Potentaten Land pfleget man 

gemeiniglich etwas sparsam zu seyn, erfordert es aber die unumgäng-

liche Noth, daß ein March durch ein ander Territorium genommen 

werden muß, so wird nach geschehener Notification und gewöhnli-

chen Requisition jederzeit ein gewisser Kriegs-Commissarius, dessen 

Name in dem Requisitions-Schreiben enthalten, mitgegeben, der bey 

seiner Ankunfft sofort denenjenigen Commissarien, so den Durchzug 

beobachten, eine accurate Liste, wie starck das Corps oder eine Com-

pagnie an Unter-Officiers und Gemeinen sey, so die Ordinanz-mäßige 

Verpflegung geniessen, extradiren, und die Ab- 
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fuhren oder Vorspann liquidiren, mithin vor die Unter-Officiers und 

Gemeinen bezahlen muß.  

Wenn die durchgehenden Trouppen in Dörffern zu stehen kommen, 

so müssen sie ohne einige Insolenz nach derer Commissarien Anord-

nung logiren. Zu Anweisung derer Nacht- Lager wird kein Wegweiser 

eigenmächtig mitgenommen, sondern die Trouppen werden von dem 

Durchführungs-Commissario, wo das Nacht-Quartier gewesen, gefor-

dert, und von selbigen so viel nöthig ein derer Wege wohl kundiger 

Bothe bis in das andere Nacht-Quartier mit gegeben. Damit auch sel-

biges gehörig angewiesen werde, müssen die Kriegs-Commissarii von 

einer Provintz zur andern mit einander zeitlich correspondiren, und 

die Nacht-Lager von Tage zu Tage reguliren.  

Die Commissarii müssen zu Verhütung allerley Excesse die Zahl-Rol-

len der bey sich habenden Mannschafft denen einheimischen Beamten 

bey der Ankunfft in fremde Lande allemahl zustellen, damit sie bey 

vorkommenden Desordren die Namen derer excedirenden, und unter 

welcher Compagnie selbige stehen, daraus ersehen, und denen Un-

terthanen desto eher Satisfaction schaffen können.  

Bey dem Aufbruche derer Trouppen pflegen die Commissarii des 

Landes, so den Durchmarsch erlitten, nicht nur die Richter und Schul-

tzen in denen belegten Dorffschafften, sondern auch die gantze Ge-

meine zusammen kommen zu lassen, selbige darauf zu befragen, ob 

sie über Gewalt und Unordnung zu klagen haben, und solchenfalls da-

hin zu sehen, daß die angegebenen Insolenzien entweder sofort bey 

dem Abzuge remediret, oder wenn dergleichen Klagen nicht in conti-

nenti abgethan werden könnten , der klagende Theil mit in das nächste 

Quartier genommen, und allda die Sache ausgemacht werden möge. 

Flemming vollkommener Teutscher Soldat. III. 9. p. 206. 207. c. 10. 

p. 208. 209. 211. 312. 

Kriegs-Consistorium entscheidet alle geistliche Sachen, so den 

Gottesdienst und Religion betreffen, ingleichen Ehe- und andere Con-

sistorial-Sachen, zum Exempel, Gotterlästern, Fluchen, Schwören, 

Meineyd, Kirchen-Raub und dergleichen; wenn aber der Ausspruch 

geschehen, so muß doch das General- oder Ober-Kriegs-Gericht, oder 

ein Regiments- und Unter-Kriegs-Gerichte um dessen Exsecution an- 

geruffen werden, siehe Feld-Consistorium, Tom. IX. p. 463. Flem-

mings vollkommener Teutscher Soldat, IV. 45. p. 504. 

Kriegsdorff, (Göder von) siehe Göder von Kriegsdorff, Tom. 

XI. 

Kriegseder, (Holofernes) siehe Scioppius (Caspar) 

Kriegs-Eroberung, siehe Occupatio bellica. 

Krieg-Erwerbung, siehe Occupatio bellica. 

Kriegs-Frohnen sind Praestationes, vermöge deren die Un-

terthanen sich und ihr Vieh zur Fortbringung des Landes-Herrn Sol-

daten, de- 
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ren Bagage und der Kriegs-Geräthschafft ohne Entgeld gebrauchen 

lassen müssen. 



 

 

Kriegs-Gefangene, siehe Gefangene, Tom. X. p. 584. seq. 

Kriegs-Geräthschafft, oder Kriegs-Zeug, Frantz. Attirail, Atti-

rail de Guerre, wird alles dasjenige genennet, was zu einem Feld-

Zuge gehöret. 

Kriegs-Gerichte werden nach Ähnlichkeit derer andern Gerichte 

bestellet, wie nun diese ihre Gradus haben, und in die höhere und nie-

dere Instanz eingetheilet werden, so muß man auch die Kriegs-Ge-

richte in die Regiment-Gerichte und in die höhere Kriegs-Gerichte re-

partiren.  

Es werden daselbst bürgerliche und peinliche Fälle angebracht; doch 

kommen darinnen nicht lauter Kriegs-Sachen vor, sondern auch Erb-

schaffts-Sachen, Schulden-Klagen, Contracte, Testamente und so 

weiter. Man observiret dabey eben die Forme des Proceßes, es müssen 

aber alle processualische Weitläufftigkeiten vermieden werden.  

Capitains und Rittmeister können das Forum ihres Obersten nicht de-

cliniren; und wenn sie alsobald zu dem allgemeinen Kriegs-Gerichte 

gezogen werden, ist ihnen der Vorwand, daß ihnen die erste Instanz 

nicht zu entziehen sey, unbenommen. Doch sollen auch die Kriegs-

Gerichte behutsam seyn, und acht haben, daß sie nicht die Schrancken 

ihrer Jurisdiction überschreiten, noch von Dingen urtheilen, die zu ih-

rer Erkänntniß nicht gehören.  

Wenn Soldaten mit andern Bürgern oder Unterthanen Streit haben, so 

pfleget insgemein neben dem Auditeur noch eine Magistrats-Person 

dazu genommen zu werden; es geschiehet aber nicht selten, daß die 

Auditeurs selbige weglassen und die Sache nach eigenen Gefallen ent-

scheiden.  

Die Soldaten sind so privilegirt, daß sie vor keinen andern als ihren 

Kriegs-Gerichten belanget werden können, ja es ist nicht einmahl 

nöthig, bey andern Richtern Incompetentiam Fori anzuführen, es kan 

ihnen auch dieses Privilegium von dem höchsten Landes-Gerichte 

nicht entzogen werden; doch muß ein Soldat, wenn er sich dieses Fori 

erfreuen will, würcklich zur Fahne geschworen haben: Denn was ein-

mahl in der Rolle begriffen, kan Niemand als der Officier, Oberste und 

General richten; befleißigen sie sich aber der Schacherey, mehr als 

derer Krieges-Übungen, so hat es eine andere Bewandtnis.  

Ingleichen können sie sich nicht auf dieses Privilegium steiffen, wenn 

sie nicht mehr unter der Soldatesque stehen. Es sind auch diejenigen 

solcher Freyheit unwürdig, so etwas böses gestifftet, sich nur eine 

Zeitlang unter denen Soldaten aufhalten, und mit ihnen fortlauffen 

wollen, damit das Böse, welches sie begangen, desto eher vertuscht 

und verschwiegen bleiben möge.  

Der bey der Armee befindliche Troß wird ebenfalls mit vor die Kriegs-

Gerichte gezogen, wiewohl mehr aus Noth als Krafft eines vorhande-

nen Privilegii.  

Die Kriegs-Richter müssen zu Untersuchung derer Militair-Sachen 

auf eine be- 
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sondere Art qualificiret seyn, und dazu Gewalt und Macht haben. 

Obschon die Rittmeiste bey der Cavallerie und die Hauptleute bey der 

Infanterie zu denen Kriegs-Gerichten als Beysitzer genommen wer-

den, so heget man doch die Gerichte nicht in ihren Nahmen, es depen-

diret auch der Auditeur nicht von ihnen, und hat vor ihnen nicht den 



 

 

Nahmen, sondern von dem Regimente. In Abwesenheit des Obersten 

ist deren Hauptleuten zwar verstattet, geringe Verbrechen zu bestraf-

fen, bey grossen Excessen aber müssen sie die Zurückkunfft des 

Obersten erwarten.  

Denen Obristen des Regiments gebühret in Dingen, so bey ihren Re-

giment passiren, die Verhöre und Untersuchung der Sache, als ein be-

sonder Reservatum. Unter denen Kayserlichen müssen die Obristen zu 

Pferde ihr gesprochen Urtheil dem General-Auditeur zur Revision ein-

schicken, so daß sie selbiges ohne Vitio nullitatis nicht exequiren kön-

nen. Besom. Observat. 84. p. 228.  

In der Fürstlich-Braunschweig-Lüneburgischen Ordonantz de dato 

Braunschweig den 13. Februarii 1679. ist versehen, daß wenn das Re-

giment in Quartiren stehet, oder sonst die Zeit es leiden will, der 

Oberste die auf Leib und Leben ausgesprochene Urtheile vor der Exse-

cution übersenden, und Adprobation einholen soll; wäre aber das Re-

giment im Felde, und ein Exempel zu statuiren nöthig, möchten die 

im Kriegs-Gerichte über einen Unter-Officier und Gemeinen gefällten 

Urtheil sofort exsequiret; jedoch mit der nächsten Post unterthänigste 

Relation davon erstattet werden.  

In militair-Sachen muß ein Kläger dem Foro des Beklagten folgen; 

und ob wohl die Soldaten bey ihren Proceßen an keine zierliche und 

förmliche Klage gebunden sind, so müssen sie doch solche dergestallt 

abfassen, daß ihr Verlangen daraus erhelle, mit was Recht sie es bitten, 

und von wem sie es bitten. Es können auch viel Klagen, die in bürger-

lichen Gerichten üblich sind, daselbst mit guten Fug gebraucht und 

adpliciret werden.  

Wenn eine zuvor verpfändete und von dem Feind eroberte Sache 

durch das Recht des Überwinders auf einen andern transferiret wird, 

so behalten die vorigen Creditores ihre ehemahlige Klage, die auf ei-

nen jeden Besitzer gehet. Es könnte zwar zweiffelhafft scheinen, weil 

der vorige Zustand gantz geändert, und der neue Successor mit denen 

ersten Creditoribus nicht contrahiret hat, folglich nicht verbunden zu 

seyn scheinet, die Rechte derer, die er sich unterwürffig gemacht, zu 

halten. Da aber doch das Remedium bellicum mit dem gerichtlichen, 

ob es schon von ihm nicht unterschieden, gleichwohl nicht streitet, 

und die Schuld nicht in denen Personen, die jetzo verändert sind, son-

dern in der Sache selbst gegründet ist, deren voriger Zustand noch be-

ständig fortdauert, so erstrecket sich auch das Verpfändungs-Recht 

auf einen jeden Besitzer.  

Ob wohl die Soldaten. wie vorher angeführet worden, ihre eigenen 

Gerichte haben; so gehet doch dieses nur bloß auf die ordinairen 

Kriegs-Sachen und gewöhnlichen militair-Verbrechen. 
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Es kan demnach ein Soldat bey einen enormen Verbrechen, so die Mi-

liz insonderheit nicht angehet, dieses Privilegium nicht genüßen, son-

dern wird von der ordentlichen Obrigkeit des Orts, wenn man ihn über 

dem Delicto ertappt, in Straffe genommen. Ist aber der Officier des 

Soldatens einmahl mächtig worden, so hält es nachgehends schwer, 

daß sie selbigen wieder zurück geben.  

Denen beklagten Soldaten kommen ebenfalls einige Exceptiones zu 

statten. Wird er aus der Capitulation verklaget, so führet er die Aus-

flucht der nicht beschehenen Erfüllung an, Schwartz Decision. milit. 

8. p. 47.  



 

 

Ingleichen wider die imputirte Desertion, die Ausflucht des nicht ab-

gelegten Juraments, jedoch kommt dieses nur denen neuen zu statten; 

denn die alten können sich darauf nicht beziehen.  

Da nach Göttlichen Rechten alle Wahrheit in zweyer oder dreyer Zeu-

gen Munde bestehet, so erfordert man auch in denen Kriegs-Gerichten 

zwey Zeugen, und zwar solche unverwerffliche, gegen die nichts auf-

zubringen. In Pohlen eignen sich die Edelleute dieses als ein besonder 

Recht zu, daß die gemeinen oder bürgerlichen über die militair-nego-

tia nicht als Zeugen aufgeführet werden können. Bey denen bürgerli-

chen Gerichten dürffen die Soldaten als Zeugen nicht erscheinen, son-

dern der ordentliche Richter schickt dem Auditeur die Beweiß-Articul 

zu.  

Die Edelleute in dem Königreiche Böhmen und Ertz-Hertzogthume 

Österreich haben das Privilegium, daß sie zu Ablegung eines Zeugni-

ßes nicht in Person erscheinen müssen, sondern es ist gnug, wenn sie 

ihr Attestat mit Hand und Siegel an Eydes Statt einschicken. Nun fra-

get es sich, ob dergleichen bey denen Soldaten auch gelten möchte? 

Wenn man die Schärffe des Soldaten-Eydes ansiehet, sollte man zwar 

meynen, daß einen nichts stärcker vinculiren könnte als dieses, es wird 

aber doch in Praxi nicht angenommen, woferne einer in peinlichen 

Sachen auf seine Cavalier-Parole, oder auch bey dem Eyde, womit er 

seinen Herrn verwandt, aussagen wollte.  

Der Unterschied derer Personen ist, wie allenthalben, also auch hier 

in Betrachtung zu ziehen. Also wird dem Zeugniße eines Obristen, 

wenn er den Tod eines gemeinen Soldatens attestiret, vollkommener 

Glaube zugestellet, obschon das Attestat nicht eydlich ist. Einem ein-

tzelnen andern Zeugen aber wird so leichte nicht geglaubet, es wäre 

denn, daß es in manchen Fällen erlaubt sey, als wenn etwa einer bey 

einer See-Schlacht oder durch Schiffbruch geblieben, da andere Leute 

eben nicht in grosser Menge davon kommen, die bey dem Tode oder 

Begräbniß des verstorbenen gegenwärtig gewesen, so daß man die 

Zeugen nach Gefallen auslesen kan. Bisweilen pfleget auch dem At-

teste ein Jurament beygefüget zu werden, dadurch selbiges, wenn man 

einige Unrichtigkeit dabey wahrnimmt, desto grössere Krafft erlanget.  

Bey dem Protocolle ist eben dasjenige zu beobachten, was sonst bey 

Proceß-Sachen und in bürgerlichen Rechten gebräuchlich ist. Bey 

dem Kriegs- 
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Rathe halten die Secretarii die Protocolle, bey dem Krieges-Rechte 

aber die Auditeurs, sie müssen den Vortrag recht einnehmen, die dür-

ren Worte, wie sie gefallen und gelautet, recht aufzeichnen, und dabey 

nicht so wohl auf die Zierlichkeit derer Worte, als vielmehr auf die 

Deutlichkeit und Wahrheit sehen, sie müssen denen Partheyen die 

Protocolle vorlesen, solche von dem Praeside und Adsessoribus un-

terschreiben lassen, und nach geendigten Verhör wohl verwahren, da-

mit sie nicht in unrechte Hände fallen. Die Besiegelung ist eben nicht 

allezeit nöthig, sondern es ist schon genug, wenn die Unterschrifft ge-

schehen, folglich gilt ein von einen grossen Officier ertheilter Pass-

port, wenn gleich die Besiegelung dabey ermangeln sollte.  

Die Kriegs-Richter sind die Auditeurs oder Regiments-Schultzen, wie 

sie an einigen Orten heissen. An etlichen Orten gebühret ihnen nur ein 

eintziges Votum, an andern aber gar keines, und pflegen sie von ihren 

Obristen ziemlich eingeschräncket zu werden, so daß ihnen nichts, als 

das protocolliren, umfragen, Colligirung derer Stimmen, und Ab-



 

 

fassung derer Urtheile übrig gelassen ist. Einem General-Auditeur ste-

het mehr Pouvoir zu; doch haben auch die besondern Auditeurs in de-

nen Vestungen unter der Garnison bey denen dazu gehörigen Sachen 

noch ziemliche Macht.  

Gleichwie die Citation auch nach denen natürlichen Rechten ein 

nöthiges Stück der Proceßes ist, also hat auch dasjenige, was in denen 

Kriegs-Gerichten wieder einen, der nicht citiret ist, gesprochen wor-

den, gar keine Krafft. Der Anfang aller Klagen nimmt seinen Ur-

sprung aus der Citation. Ist ein Soldat von einen Kriegs-Richter, der 

ein Auswärtiger zu nennen, citiret worden, so kan er gantz sicher aus-

bleiben.  

Ein Kriegs-Richter hat zwar nicht auf die Subtilitäten des Rechts zu 

sehen, doch muß er dasjenige, was das natürliche Recht erfordert, da-

bey beobachten, die Sache gehörig untersuchen, in die Wahrheit und 

alle jede Umstände der Facti eindringen, das Recht daraus geschickt  

adpliciren, und also das Urtheil sprechen.  

In denen Krieges-Gerichten gehet man nach denen meisten votis, sind 

solche einander gleich, so schlägt sich der General-Auditeur auf die 

eine Parthey und vermehret deren Anzahl; sind aber die Adsessores 

bisweilen in Ansehung eines Rechts-Puncts ungewiß, so ziehen sie 

den Auditeur mit zum Voto. Also hat ein Syndicus bey dem Stadt-Ma-

gistrate ordentlicher Weise kein Votum, es geschiehet aber offt, daß er 

von andern Wohlweisen Herrn, wenn sie nicht fortkommen können, 

consuliret wird. Bißweilen suchen sich die Obristen mäßig beschla-

gene Auditeurs aus, denen sie am wenigsten Gage geben dürffen. 

Diese sind hernach nicht geschickt, ein tüchtig Urtheil selbst abzufas-

sen, sondern nehmen ihre Zuflucht zu denen Büchern oder Praejudi-

ciis, wie sonst in dergleichen Fällen gesprochen worden.  

Wenn ein Soldat in Schuld-Sachen zur Bezahlung condemniret wird, 

so hat er doch nach denen Rechten die Wohlthat noch vor sich, daß er 

so viel zu seiner Alimentation zurück behalten darff, 
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als zur Nothdurfft gehöret. Einige wollen dieses Privilegium nur auf 

den Fall ziehen, wenn die Schuld währender Campange oder in dem 

Lager gemacht worden; denn woferne es in Friedens-Zeiten gesche-

hen wäre, so hat es damit eine andere Beschaffenheit.  

Die vermeynen, daß sie durch ein bey denen Kriegs-Gerichten gespro-

chenes Urtheil laediret wären, können hernach bey dem Kriegs-Rath 

einkommen, und um dessen Reformation ansuchen. In dem gantzen 

heiligen Römischen Reich finden bey Criminal-Fällen, so wohl unter 

denen bürgerlichen als Kriegs-Gerichten keine Adpellationes statt. 

Wenn ein Soldat an ein höher Gerichte provociret, so ist er an die Be-

obachtung derer Solemnitäten, die sonst in andern Sachen nöthig sind, 

so gar genau nicht gebunden. Also fallen viel Puncte in denen militair-

Rechten weg, die von andern bey der Interposition, Introduction und 

Justification derer Adpellationen in Obacht zu nehmen.  

Mevius Part.I. Decis. 150. und Part. V. Decis. 167. bezeuget, daß ein 

Ober-Richter eine Adpellation annehmen könne, wenn ein Soldat bey 

ihm supplicando einkäme, und die Ursachen vorstellte, warum er 

durch ein von dem Unter-Richter gesprochenes Urtheil laediret wäre, 

und bäte, daß die Acta abgefordert werden möchten: Denn bey mili-

tair-Sachen müsse man nur summarisch verfahren, und bloß die von 

denen natürlichen und Völcker-Rechten eingeführten Solemnitäten 

betrachten.  



 

 

Die andere Instantz ist zwar die gemeine Zuflucht derer, so durch ein 

gesprochen Urtheil graviret zu seyn vermeynen, sie gereichet ihnen 

aber nicht allezeit zum Troste. Denn es geschiehet nicht selten, daß 

die ersten Urtheil nicht allein confirmiret, und die Acta zur Execution 

des ehemals gesprochenen Urtheils an den vorigen Richter wieder zu-

rück geschickt, sondern auch, wie aus unterschiedenen Exempeln zu 

ersehen, noch wohl gar dazu geschärfft werden. Zum wenigsten müs-

sen die Supplicanten, wenn sie keine erhebliche Ursach gehabt, den 

Ober-Richter anzugehen, und sich bey ihm zu beschweren, die Unkos-

ten übernehmen.  

Es wäre noch unterschiedenes von derer Soldaten Verbrechen, wie 

auch ihrer Bestraffung und dem Criminal-Proceß zu melden, nachdem 

aber Darko in seiner Anleitung zum Kriegs-Rechte, Bayer in der Pru-

dentia Juris militaris und andere in ihren Schrifften ausführlich davon 

gehandelt, so wollen wir uns länger dabey nicht aufhalten. Flemming 

vollkommener Teutscher Soldat. P. IV. C. 43. p. 496. seqq. 

Kriegsheim ein Ort in der Unter-Pfaltz. Das Rath-Haus daselbst 

ward im Jahre 1721. zum Catholischen GOttes-Dienste genommen, da 

es doch die Reformirte im Jahr 1714. privative inne gehabt. Das Ober-

Amt Altzey aber verordnete, daß es restituiret werden muste. Faber 

Staats-Cantzley. XLI. p. 347. 

Kriegs-Kunst wird in die alte und neue eingetheilet.  

Einige ziehen die heutige Kriegs-Kunst der alten vor; andere hegen 

eine widrige Meynung: Darunter vornehmlich Lipsius de 
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Militia Romana III. den Troupp führet. Wir wollen sowohl denen alten 

als neuen Gerechtigkeit wiederfahren lassen. Denn denen Griechen 

und Römern wird wohl der Ruhm bleiben, daß sie den Krieg in eine 

Kunst-Forme gebracht. Vor ihnen hatten die Aßyrier, Meder und Isra-

eliten nur einige Regeln, so ihnen die Natur ohne grosses Nach-

dencken zeigte, und dahin gehören auch unsere alten Teutschen 

Völcker, welche sich im Kriege auf ihre Leibes-Stärcke verliessen, 

und nicht über den Krieg rafinirten.  

Was die Juden ins besondere betrifft, so hatte dieses sonst feige Volck 

gut fechten und streiten. GOtt selbst führte einige Zeit das Regiment, 

er vertheidigte sein Volck mächtig, er schickte den Würg-Engel, und 

riß sie aus dem Rachen des Senacheribs, sendete den Simson, gab de-

nen Richtern einen unerschrockenen Muth, jagte ihre Feinde vor ihnen 

her, und halff dem bedrängten Hauffen.  

Jetzo aber kan man von der Jüdischen Republic, darinnen GOtt selbst 

regieret, auf andere Königreiche nicht schliessen. Wo ist unter denen 

Christen ein Häufflein, dessen er sich unmittelbarer Weise annehmen 

will? Bey denen Juden ist es auf eine wunderbare Art geschehen, jetzo 

aber muß man nicht bloß Deum ex machina erwarten, sondern natür-

liche Mittel gebrauchen, welche die Vernunfft an die Hand giebt, und 

sich zum Kriege schicken, mithin auf seine Vertheidigung dencken.  

Die ältesten Völcker, welche Krieg führten, beobachteten nur in Füh-

rung des Krieges gewisse allgemeine Regeln, entweder zu Erhaltung 

ihres Lehens, zu Befechtung der Freyheit, oder zu Vertheidigung ihrer 

Haabe und Güter, oder die ihnen ihre Ehrfucht und Begierde zu erben 

in den Sinn gab. Sie beflissen sich daher viel Volck auf denen Beinen 

zu haben, und wenn sie nicht so grosse Krieges-Macht hatten, so be-

mächtigten sie sich hoher Örter und Defiléen, den Feind von dem Ein-



 

 

bruch in ihr Land abzuhalten, sie schnitten ihm die Lebens-Mitttel ab, 

retirirten sich an solche Orte, wo man ihnen nicht leicht beykommen 

konnte, theilten ihre Armee in unterschiedliche Corps, untergaben sie 

einen Chef, und bedienten sich sehr einfältiger und nicht künstlich aus-

gedachter Waffen. Sie hatten Helme, Küriße, Schilder, Bogen und 

Pfeile, Schleudern und Degen, ingleichen mit Eisen beschlagene Stäbe 

und Kolben.  

Sie bedienten sich auch der List, stellten einen Hinterhalt, überraschel-

ten ihre Feinde, wurffen Leitern an die Mauern, und überstiegen sie, 

nahmen auch denen Städten, welche sie nicht mit offenbahrer Gewalt 

erobern konnten, das Wasser; alles dieses und anderes Unternehmen 

mehr erfordern nicht viel Nachsinnen, Geschicklichkeit und Unkos-

ten. Hernach richtete man sehr hohe Mauern auf, man bauete sie sehr 

dicke, man zog Gräben um dieselben , und flanquirte sie mit Thürnen, 

wie die Fürsten von denen die Schrifft saget, welche ihren Hof-Sitz zu 

Eckbatana und Ninive gehabt, so die Haupt-Städte ihres Reichs waren, 

also gebauet, und nicht geglaubet, daß sie erobert und bezwungen 
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werden könnten. Wer damahls viel Volck, das tapffer von Gemüthe, 

starck vom Leibe, gute offensive und defensive[1] Waffen hatte, der 

siegete meistentheils, wenn es zum Treffen kam. Man erfand auch ei-

nige Machinen, welche die Mauern erschütterten, und über den Hauf-

fen schmissen, daher musten die andern nothwendig etwas zur Vert-

heidigung erfinden.  

Einige geübte Kriegs -Obristen sonnen der Sache nach, was denn wohl 

in einen Treffen vor Vortheil zu beobachten, so ihnen den Sieg in die 

Hände spielte, und was hingegen zu verhüten, so ihnen Niederlagen 

verursachte. Diese Erfahrung und observationes waren der Anfang 

und Ursprung der Kriegs-Kunst. Denn so ist es mit allen Künsten be-

schaffen gewesen, als welche in der That nichts anders sind, als ge-

wisse Reflexiones und Observationes, so sich Anfangs auf die Erfah-

rung gegründet, deren Grund man hernach untersuchet, nachdem man 

sie in gewisse Regeln verfasset, daraus hernach Folgerungen gezogen 

worden. Solches haben die Griechen und Römer gethan, welche diese 

Kunst endlich nach der Ordnung einrichteten.  

Griechenland bestund aus lauter kleinen Republiquen unter denen die 

Athenienser, Lacedaemonier und Thebaner die vornehmsten waren. 

Sie beeiferten einander und sahen sich mit schelen Augen an; sie leg-

ten sich alle auf Wissenschafften, und cultivirten dabey ihren Ver-

stand. Dabey hatten sie eine ungemeine Liebe zu ihren Vaterlande, 

sonderlich steckte ihnen die Freyheit in denen Köpffen, nicht weniger 

regte sich die Ruhm-Begierde in ihnen, und führten viel Kriege mitei-

nander.  

Einige Capitains hatten so wohl Verstand als Muth, beyde Eigen-

schafften stritten miteinander gleichsam um die Wette, und eben 

dadurch ward die Krieges-Kunst auf guten Fuß gesetzt, und zur Voll-

kommenheit gebracht : Ob sie einander gleich offte in denen Haaren 

gelegen, so vereinigten sie sich doch nicht selten wider ihre allge-

meine Feinde, sonderlich wider die Perser, und da sahe man was 

Kriegs-Kunst vermochte. Kleine Arméen besiegten die zahlreichsten 

Trouppen; und eine Faust voll Griechen setzte gantz Asien in Schre-

cken, und flochte darinnen Sieges-Cräntze, doch ihre Trennungen und 

Jalousie richteten sie zu Grunde.  

[1] Bearb.: korr. aus: defesive 



 

 

Philippus, König in Macedonien, profitirte dabey, sie unter das Joch 

zu bringen. Alexander, sein Sohn, gieng mit wenigen Volck in Asien, 

brachte den grösten Theil desselben unter seine Bothmäßigkeit, und 

erlegte mit einer Hand voll Leute die grösten Arméen. Um diese Zeit 

war die Kriegs-Kunst sehr hoch gestiegen, welche unter Alexanders 

Nachfolgern noch weiter poussiret ward.  

Das Römische Kriegs-Wesen hat vor dem Griechischen fast bey allen 

Völckern praevaliret; denn weil dieselben Gallien, Spanien, einen 

Theil von Teutschland und Groß-Britannien bemächtiget; so haben sie 

dessen Gebrauch bey berührten Nationen eingeführet, womit sich 

auch alle Völcker conformiret, wie denn würcklich die heutige 

Schlacht-Ordnung Römisch ist. Und 
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es musten nothwendig die Römische Soldaten besser seyn als die un-

serigen. Nicht nur diejenigen, so bereits enrolliret waren, sondern 

auch junge Leute, die man zum Krieg widmete, musten sich beständig 

exerciren; sie wurden geübet, den Wurff-Spieß recht zu werffen, in-

gleichen zum laufen und schwimmen; sie musten bald bewaffnet, bald 

unbewaffnet auf die Pferde und wieder herunter springen; sie musten 

auch in Friedens-Zeiten grosse gewaltige Marche thun; sie waren sehr 

bepackt, hatten alle ihre Werckzeuge bey sich, die sie im Felde und 

bey Belagerung einer Stadt brauchten, und musten alle Arbeit selbst 

thun, hiernächst ihre Bagage und Mund-Portionen viel Tage mit sich 

schleppen.  

Wir können kaum begreiffen, wie sie auf solche Art bepackt, so grosse 

Tage-Reisen thun können, weswegen auch die Spanier des Marii Sol-

daten Maul-Esel nenneten. Man kan alles, was ihnen aufgebürdet ge-

wesen, in Vallhausens Kriegs-Kunst nebst dem Kupfer eines solchen 

bepackten Soldaten nachschlagen; wie man denn auch alle Ubungen 

derer Römischen Soldaten darinnen findet.  

Heutiges Tages wird jungen Leuten der Krieg nicht so beschwerlich, 

sondern commode gemacht; es wäre denn, daß man eine kleine 

Fatique der Academie, auf welcher sich junge Leute aufhalten, ihre 

Exercitia daselbst zu treiben, vor Strappazzen halten wollte. Allein 

dieses hat nicht viel zu bedeuten; in ihren Ubungen kommet es darauf 

an, daß sie geschickt ein Pferd regieren, feste sitzen und das Reiten 

vertragen können. Viele unter unsern Soldaten sind Müßiggänger, die 

nicht gerne arbeiten wollen, die Freyheit, allda Muthwillen zu treiben, 

locket sie in den Krieg, sie meynen, wenn sie nirgends fortkommen 

können, so sey der Krieg gut gnug, da sie sich doch gewaltig darinnen 

betrügen, und es ihnen hernach gar Spanisch vorkommt, wenn sie es 

anders befinden und Bemühungen ausstehen müssen, welche ihre 

schwache Natur, die sie durch Debauchen ruiniret, nicht aushalten 

kann.  

Unsere heutigen Soldaten tragen nur ihre Waffen, welche viel leichter 

sind als derer alten ihre, die ausser denen Offensiv-Waffen noch De-

fensiv-Waffen hatten, nemlich Helme, Küriß, Schilder und so weiter. 

Die unserigen lernen nicht eher die Waffen gebrauchen, bis sie enrol-

liret sind. Wenn sie im Felde oder vor einer Stadt liegen, arbeiten sie 

nur in denen Trencheén, die meiste Zeit über haben sie nichts zu thun, 

die gröste Arbeit betrifft die Bauern, so man aus denen benachbarten 

und umliegenden Dörffern kommen läßet. Viele von denen Officiers 

sind zärtlich erzogen, delicat gewöhnet, reden von nichts als guten 

fressen und sauffen, da sie doch viel eher von einer wehrhafften Ta-



 

 

pferkeit Parade machen, sich um ihre Functionen bekümmern, und 

das Kriegs-Handwerck gründlich studiren sollten, sie wurden auch vor 

sich genug zu thun finden, wenn es ihnen ein rechter Ernst wäre, ihr 

Metier gründlich zu erlernen.  

Doch ist auch gewiß, daß unsere heutige Kriegs-Kunst die alte weit 

übersteiget. An 
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Geschicklichkeit und Vorsicht geben unsere heutigen Generale denen 

grösten Capitains derer alten Zeiten nichts nach, auch kommen die 

alten Belagerungen mit denen heutigen in keine Vergleichung. Die 

Waffen und Machinen, so man dabey brauchet, sind gar sehr von ei-

nander unterschieden, ingleichen sind unsere Ingenieurs denen alten 

weit überlegen: was brauchen sowohl Belagerte als Belagerer nicht 

vor List und Chicanen? was nimmt man nicht vor Praecautiones, ei-

nen Platz zu attaquiren, oder zu defendiren? hierinnen übertreffen wir 

unstreitig die alten Römer; so thun wir es ihnen auch gleich an guter 

Anstalt in denen Garnisonen zu Sicherheit derer Plätze. Heutiges Ta-

ges wird selten ein Ort überrumpelt, man weiß solchen Anschlägen 

schon durch kluge Anstalten vorzubeugen. Die heutigen Waffen sind 

viel besser als die alten; ja man hat das Todtmachen zur rechten Voll-

kommenheit gebracht.  

Eine artige Stelle, in welcher die alte und neue Kriegs-Kunst vergli-

chen wird, findet sich in dem Buche so den Titel führet: Der Edel-

mann. In dieser Vergleichung kommt es seiner Meynung nach darauf 

an, daß man auf folgende Puncte sehe, nemlich auf die Ursachen, wa-

rum man krieget, auf das Glück und Tapferkeit derer Soldaten, voraus 

aber auf die Bravoure derer Generalen, so dieWissenschafft, die Feld-

Züge wohl einzurichten, die Bataillen zu stellen, die Flotten recht an-

zuführen, sich auf die Kriegs-List, auf den Belagerungs-Zeuge, Provi-

ant, Festungs-Bau und Aufbringung derer Mittel zu verstehen; inson-

derheit aber wie eine Armeé wohl zu erhalten sey.  

In welchen allen es denn ohne Zweiffel die heutige Welt derer alten 

bey weiten zuvor thut: denn zu geschweigen, daß man von denen Für-

sten unserer Zeit, als Christen, nichts anders glauben soll, oder sie 

doch davor angesehen seyn wollen, daß sie jedesmahl den Krieg vor 

eine gerechte Sache führen; so wird wohl niemand streiten, daß wir 

mit bessern Waffen und erfahrnern Generalen, voraus aber, was den 

Vestungs-Bau anlanget, versehen sind, indem wir befinden, daß die 

Römer nur zweyerley Art Reuter, nemlich die Bogen-Schützen und 

leichten Pferde, welche letztern nur halb bewaffnet, die erstern aber 

halb nackend waren, hatten.  

Hingegen haben wir heutiges Tages leichte Pferde und Arquebusirer, 

oder wie sie die Franzosen nennen Carabiniers, so ohne Zweiffel bes-

ser als die alten Bogen-Schützen und Lanzenirer ausgerüstet sind, 

weil, wie man noch aus denen ehemahligen Steinen siehet, die erste 

Art Römischer Reuter keine andern Waffen führte, als nur offenes 

Casquet und von hinten zu einen halben Küriß oder Pantzer-Hemde, 

nebst einen grossen Schild und Streit-Hammer; sie ritten auch ohne 

Steig-Bügel auf dem blossen Bogen-Sattel. Hingegen haben die unse-

rigen nicht nur Steig-Bügel, und einen guten geschlossenen Sattel, da-

rinnen sie sich desto steiffer zu Pferde halten, sondern auch einen ge-

schlossenen Helm, der ihnen den Kopf mit dem Halse beschützet, ein 

paar Pistolen, Carabiner, einen tauglichen Degen und 
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einen guten Schuß freyen Harnisch. Man hatte zwar vormahls auch 

gantze vom Haupt bis auf den Fuß bewaffnete Küraßirer, die man aber 

heutiges Tages wegen derer grossen Unkosten, und des noch schlech-

tern Nutzens, massen sie zwar Anfangs wie eine Mauer stunden, wenn 

sie aber einmahl getrennet, und vom Pferde kommen waren, leichte 

nicht wieder hinauf steigen konnten, meisten theils abgeschafft; wie-

wohl etliche und insonderheit Vegetius der Meynung sind, daß auch 

die Römer dergleichen gantze Küraßirer gehabt,und selbige hernach 

eben dieser Ursache halben fahren lassen.  

Wilhelm Chonl in seinen Büchern von der alten Lager-Schlagung 

nennet sie gleichfalls gewaffnete Reuter, und weiset eine Figur von 

einer alten Säule auf, die mit einen Pantzer-Hemde bis auf die Knie 

mit Ermeln, offenen Helm, eisernen Bein-Schienen und Streit-Ham-

mer bewaffnet ist, welches nach seinen Gedancken ein gantzer Küra-

ßier gewesen seyn soll; wir halten aber davor, daß es ebenfalls einer 

von obenerwehnten leichten Pferden gewesen, indem wir nicht befin-

den, daß sich die Römer insgemein so schwer bewaffneter Reuter, 

sondern nur eine und andere von denen mächtigsten Barbaren deren 

bedienet haben; es kan aber endlich auch wohl seyn, daß unter denen 

letzten Kaysern und sonderlich dem Maxentio etliche mit unter gerit-

ten sind.  

So viel die Waffen des Fuß-Volcks betrifft, ist kein Zweiffel, daß die 

alten Römer, was die Beschirmungs-Waffen anlanget, damit besser als 

wir versehen gewesen, massen sie nicht nur eine Pickel-Haube, Schild 

und Brust-Harnisch hatten, sondern auch eiserne Arm- und Bein-

Scheiden führten; die unserigen aber, jedoch nur die Piquenirer, sind 

hingegen mit einer Pickel-Haube an denen Beleidigungs-Waffen bes-

ser als jene versehen, indem die heutigen Piquen, halbe Piquen und 

Brand-Stöcke viel tüchtiger als die alten Kugel-Spiese, die Reuterey 

von sich abzuhalten, zu gebrauchen.  

Kayser Leo de bellico Adparat. V. sagt es hätten vormahls die Römer 

und Macedonier 16. Ellen oder 22. Fuß lange Spiese gehabt, so auch 

Aelianus und Polybius bestättigen, folglich sind sie um ein grosses 

länger als die unserigen gewesen. Hingegen findet man unsere Degen 

länger, und zum Hau u. Stich zu gebrauchen, wie denn nicht weniger 

die heutigen Mousqueten und Carabiner denen alten Schleudern weit 

vorzuziehen, so daß, wenn einer damit auf die Haut gebrannt wird, 

solches nicht so leichte als eine Beule von Schleuder-Steine oder 

Pfeil-Wunde zu heilen seyn kan. So übertreffen wir auch die alten in 

so weit mit dem Kriegs-Zeug, daß ein eintziges Stücke alle Widder, 

grosse Mauerbrecher, Schleudern, Scorpionen, Katzen und derglei-

chen hinter sich leget.  

Zu dem kommen die alten Schiffe mit unsern heutigen Kriegs-Schif-

fen in keine Vergleichung; denn ob sie zwar Galeren bis zu 20. und 

die Griechen bis auf 50. Ruder-Bäncke gehabt; so sind sie doch des 

Nutzens wegen mit unsern heutigen Galionen, Galiazzen, Fregatten, 

Brigantinen, Tartanen, Polacken und andern 
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grossen Orlogs-Schiffen keineswegs zu vergleichen, als die nicht nur 

auf dem Mittel- und Euxinischen, sondern auch auf dem grösten Welt-

Meere die gantzeWelt umlauffen, und wenn sie zum See-Streite mit 



 

 

Volcke und Geschütz angeführet werden, die stärcksten Vestungen, 

Städte und Königreiche über den Hauffen werffen.  

Hierzu kommen so viel ausgerüstete Zeug-Häuser mit dergleichen 

Kriegs-Zeuge, davon denen Alten nicht einmahl getraumet hat.  

Die heutige Art zu belagern und zu beschirmen ist von der vorigen 

weit unterschieden, als derer Vestungen nur aus blossen hohen Thür-

men, ohne Schutt und Wall befestigten Mauern bestunden, die man 

mit dem heutigen Geschütze in wenig Stunden ruiniren kan. Derowe-

gen man selbigen vorzukommen heutiges Tages gantz andere Vor-

sorge an Bastionen, Wällen, Courtinen, Contrescarpen, Graben, Aus-

senwercken und dergleichen machen, und zu diesen Ende die meisten 

Regel-mäßigen Vestungen, so viel möglich, auf ebenen Platz legen 

muß. Hingegen befleißigen sich die Belagerer auf Minen, die Wälle, 

Mauern und Bastionen in die Lufft zu werffen, und erbrechen die auf 

denen Felsen liegenden mit Petarden, oder schicken ihnen einen Hagel 

von vieltausend Bomben, Carcassen, Stinck-Pötten, glüenden Kugeln 

mit unauslöschlichen Feuer über den Hals, die sie wohl herausbringen.  

Die Kriegs-Kunst wird zwar nicht sowohl aus Schrifften, als vielmehr 

aus der Erfahrung erlernet, doch können auch einige Schrifften gute 

Anleitung hierzu geben, welchen auch gewiße Memoiren beyzuzeh-

len. Vor andern sind die Memoires des Herzogs von Rohan zu lesen, 

so die damahligen Hugenotten-Kriege, deren Chef er wär, begreiffen. 

Sie sind vortrefflich geschrieben; denn der Autor war einer von denen 

grösten Capitains seiner Zeit, und zugleich einer von denen grösten 

Staats-Leuten, daher er sich sowohl vom Kriege als Staats-Sachen 

sehr geschickt exprimiret. Sie wurden Anfangs zu Venedig, wohin er 

sich retiriret hatte, von ihm geschrieben, und erst zu Amsterdam her-

nach aber auch zu Paris gedruckt. Ein Soldat kan vieles, so zu seinen 

Metier gehöret, darinnen antreffen.  

Des Bassompierre Memoires, welche zu Cölln Anno 1665. und zu 

Amsterdam 1692. und nochmahls zu Cölln 1703. heraus kommen, ent-

halten nicht allein dasjenige in sich, was bey Hofe, sondern auch im 

Kriege vorgefallen. 

Des Monsieur de Pontis Memoires begreiffen ebenfalls viel nützliche 

Dinge vor einen Soldaten; denn es scheinet, als ob sie eigentlich zu 

dem Ende geschrieben worden, daß Kriegs Leute daraus profitiren sol-

len. Pontis hat 60. Jahr unter König Henrich dem IV. Ludwig dem 

XIII. und XIV. gedienet, und ist im Jahr 1670. im 92. Jahr seines Alters 

gestorben. Er hat, nachdem er die Dienste verlassen, in Ruhe gelebet, 

und seine Kriegs Verrichtungen dem Herrn du Fossé erzehlet, der sie 

hernach verfertiget.  

Gleichen Nutzen können auch Soldaten aus denen Memoiren des 

Monsieur de Puysegur ziehen, die Monsieur du Chene Anno 1690. zu 

Paris 
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herausgegeben, und zu Amsterdam in eben demselben Jahre nachge-

druckt worden. Dieser Cavalier war einer von denen besten Officiers 

seiner Zeit, der sein Handwerck trefflich wohl verstund; er hat sich in 

denen wichtigsten Belagerungen und Schlachten mit befunden, und 

was er vor Fehler und Vortheile bemercket, in angeregten Memoiren 

aufgezeichnet.  

Vor andern verdienen die Memoires des Bussy Rabutin den Vorzug, 

welche im Jahr 1697. zu Paris gedruckt worden. Sein Vater nahm ihn 



 

 

frühzeitig mit zu Felde, er schrieb alles, was währender Campagne 

passirte, auf, und fuhr stets darinnen fort, und da er hernach in die 

Bastille gesetzt worden, weil er so frey von dem Kriege gesprochen, 

und auf viele Grossen gestichelt, so hatte er Zeit, seine Schrifften in 

Ordnung zu zu bringen.  

Des Marechal de Grammont Memoiren enthalten seine Actionen vom 

Jahr 1604. bis 1672; er war ein guter Kriegs-Mann und geschickter 

Negotiateur.  

Die Memoiren des Monsieur d’Artagnan, Capitain-Lieutenants der 

ersten Compagnie derer Königlichen Mousquetairs fassen viel ge-

heime Dinge in sich, so sich in denen Kriegen Ludewigs des Grossen 

bis zur Belagerung Mastricht ereignet.  

Die Memoiren Caspars Grafen von Chavagnac, Marschall derer Kö-

niglichen Armée und General-Lieutenants des Kaysers, erzählen, was 

vom Jahr 1624. bis 1679. passiret. Es sind gute Nachrichten darinnen 

von denen letzten Kriegen; wie auch von dem, der sich im Jahr 1672. 

erhob, und erst mit dem Nimwegischen Friedens-Schluß endigte. 

Flemming vollkommener Teutscher Soldat II. 1. p. 85. 

Kriegs-List, siehe Stratagema. 

Kriegsmann (Christoph) … 

… 

Kriegsmann (Wilhelm Christoph) … 

  S. 970 
 Kriegs-Ordre 1922 

… 

Kriegs-Ordre, ist der Befehl des Feld-Herrn, dadurch die Solda-

ten oder überwundenen erinnert werden was ihnen nach denen Kriegs-

Artickeln zu thun oder zu lassen gebühret.  

Nachdem unter denen Kriegs-Officirern verschiedene Grade sind, so 

verstehet es sich von selbst, daß sie insonderheit die Ordre desjenigen, 

dem das General-Commando zustehet, zu respectiren haben, und 

wenn also unter denen Ordren eine Collision sich ereignen sollte, so 

hat die Ordre des obersten Chefs den Vorzug.  

Die Haupt-Ordren werden wiederum von andern an die Untergebenen 

ausgetheilet, vermittelst deren sie der Intention des Ober-Officiers 

vergewissert werden; so theilen die General-Adjutanten in denen 

Treffen und bey Feld-Schlachten denen Arméen die nöthigen Ordren 

aus, die Flügel-Adjutanten auf denen Flügeln, die Majors ordnen die 

Wachen an, und ein jeder muß in demjenigen, so ihm anbefohlen wird, 

Parition leisten.  

Der Inhalt aller Ordren ist in diesen drey Worten begriffen: Marchire 

da und dahin, oder auf diese und jene Art, bleib stehen, und komme 

zurück.  

Die Voluntairs müssen ebenfalls der Ordre des commandirenden 

Chefs folgen. Denn da sie sich deswegen unter die Trouppen begeben, 

sich in dem Krieges-Handwercke zu perfectioniren, und etwas rechtes 

zu sehen, zu hören und zu lernen; so müssen sie sich auch gefallen 

lassen, um Confusion zu vermeiden, der Ordre, die ihnen gegeben 

wird, zu pariren. Was würde nicht bisweilen vor ein sonderbarer Scha-

den dem gemeinen Wesen entstehen, wenn die Voluntairs bey man-

chen Actionen sich dem Gehorsam entziehen, und thun wollten was 

ihnen einkäme, oder sie ihren Gedancken nach vor gut hielten. Gleiche 



 

 

Bewandniß hat es auch mit denen Auxiliar-Trouppen, welche sich der 

Ordre des General-Capitains unterwerffen müssen.  

Bey denen Marchen und Durchzügen durch ein Land hat ein Feld-

Herr besondere Vorsichtigkeit anzuwenden, daß er scharffe Ordre er-

theile, den Land-Mann an dem seinigen nicht zu beschädigen. Die Er-

innerung und Regel, so Alexander Severus ertheilet, ist hierbey wohl 

zu beobachten: Er saget, wenn du ein Offcier seyn, und leben willst, 

so halte die Hände derer Soldaten im Zaum; niemand beschädige die 

Saat; niemand entziehe denen Unterthanen Saltz, Öl und Holtz; nie-

mand raube dem andern seine Schaafe; der Soldat sey mit seinen Sold 

zufrieden, er lebe von der feindlichen Beute und nicht von denen Thrä-

nen derer Unterthanen, womit auch die Reichs-Abschiede vom Jahr 

1570. und  1576. übereinstimmen. Wer seine Armée durch das feind-

liche Gebiet führet, handelt nicht allezeit zum besten, wenn er seinen 

Soldaten verwüsten und plündern gestattet.  

Insonderheit erstrecket sich die Ordre auf die Schild-Wachen, daß ein 

jeder seinen Posten gehörig in acht nehme. Weil nun an den Wach-

Posten viel gelegen und ein Feld-Herr nebst der gantzen Armée sich 

bey 
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Nacht-Zeit auf seine Schild-Wachen verlassen muß, so ist es nicht 

übel gethan, wenn ein Feld-Herr die Schild-Wachen bisweilen über-

schleichet, und nachsiehet, ob sie auch in allen Stücken ihr Devoir be-

obachten.  

Die sich denen Ordren wiedersetzen, werden sehr scharff und gemei-

niglich am Leben gestrafft, welches von denen ältesten Zeiten her stets 

so gehalten worden. Postumius Tiburtus und Manlius Torquatus ha-

ben ihre Söhne, die doch von denen Feinden herausgefordert worden, 

und als Uberwinder obgesieget, um das Leben bringen lassen, weil sie 

ohne des Feld-Herrn Ordre gestritten. Unter denen Thebanern hat 

Epaminondas seinen Sohn Stesibrotum auf gleichmäßige Art heimge-

sucht. Diese Väter gaben der Wohlfahrt des Landes den Vorzug, und 

kehrten sich nicht an die Liebe, so sonst ein Vater vor seinen Sohn hat.  

Die Soldaten müssen nicht nur der Ordre des General-Capitains, son-

dern auch dem Befehl derer übrigen Officirer, unter denen sie stehen, 

Folge leisten. Besage des Holländischen Kriegs-Rechts Art. 47. wird 

ein Soldat, der sich weigert, dem Befehl seines Hauptmanns, oder an-

derer, die ihm von denen General-Staaten vorgesetzt sind, nachzu-

kommen, am Leben gestrafft: Gleiche Empfindung haben diejenigen 

zu gewarten, welche die Ordre, so der General durch Trommel-

Schlag oder Trompeter-Klang hat verkündigen lassen, übertretten, 

womit sich auch das Schwedische Kriegs-Recht conformiret.  

Bisweilen sehen die Generale und Feld-Herren ihren Soldaten durch 

die Finger, und straffen ihre Untergebenen nicht allezeit so, wie es 

wohl seyn sollte. Manchmahl erfordert auch die politische Klugheit, 

daß sie bey einigen Umständen, wo sie solches ohne Verletzung der 

Pflicht thun können, ein wenig conniviren.  

Ob zwar die Soldaten verbunden sind, der Ordre ihres Feld-Herrn zu 

gehorchen; so ist doch diejenige Obligation noch viel stärcker, womit 

sie ihren Landes-Herrn verwandt sind; Wenn demnach ein General 

oder Feld-Herr so gottloß seyn wollte, und wieder seine Pflicht seinen 

Herrn untreu werden, hiernächst der Armée Ordre, an den Feind über-

zugehen, ertheilte; so sind die Soldaten in solchen Falle, der Ordre 

ihres Feld-Herrn nachzuleben, nirgends verbunden, sondern müssen 



 

 

sich mit Raison wiedersetzen, und ihren Landes-Herrn mehr als dem 

Feld-Herrn gehorchen.  

Nicht weniger können sie sich der sonst schuldigen Parition entbre-

chen in Sachen, welche wieder die natürlichen und göttlichen Rechte 

sind; Denn Pauli Befehl, daß man GOtt mehr gehorchen müsse, als 

denen Menschen, gehet auch die Soldaten an.  

Die Frage: ob ein Commendant allezeit die Ordre des Feld-Herrn ab-

zuwarten, oder der Ordre seines Ober-Officiers zu pariren, und einen 

ihm anvertrauten Platz aufzugeben schuldig sey, ist folgender Gestalt 

zu beantworten: Wenn ihm der Platz immediatè von dem Feld-Herrn 

anvertrauet ist, so muß er billig keiner andern als Fürstlichen Ordre 

pariren: ist er aber mediatè auf Befehl seines über ihn commandiren-

den 
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Officiers dahin gesetzt, muß er auch dessen Ordre respectiren, und 

wird in dergleichen Falle allezeit dahin gesehen, wer ihm das Com-

mando gegeben habe; massen denn auch die Erwartung der Ordre bey 

denen Belagerern einige Dilation, und in Ermangelung des Succurses 

sonderlichen Ruhm erlanget. Wäre des Commendants befehlender Of-

ficier gefangen, kan er ihn den Platz aufzugeben nicht beordren, der-

gleichen Exempel sich in dem langwierigen Teutschen Kriege zu Bre-

gentz in der Schweitz geäussert. Denn als die Schweden die Stadt ver-

mittelst tapferer Resolution des damahligen Schwedischen General-

Feld-Marschalls, Carl Gustav Wrangels eingenommen, und zugleich 

den Commendanten daselbst gefangen bekommen, haben sie densel-

ben mit Bedrohung des Stranges dahin vermogt, daß er seinen Lieu-

tenant, welchen er oben in der Vestung gelassen, solche aufzugeben 

beordert, welchen Befehl auch der Lieutenant gefolget, und den Platz 

wieder die Gebühr dem Feinde übergeben. Flemming vollkommener 

Teutscher Soldat III. 1. p. 186. 187. V. 20. p. 596. 

Kriegs-Perspectiv, siehe Polemoscopium. 

Kriegs-Proceß … 

S. 971 … S. 975 

S. 976 
1933 Kriegs-Proceß        Kriegs-Rath 

Kriegs-Proceß [Ende von Sp. 1924] … 

Kriegs-Rath, Frantz. Conseil de Guerre, ist eine Versammlung 

derer vornehmsten Gene- 
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rals-Personen, und wird in dem Felde in des Chefs von der Armée sei-

nem Zelte gehalten. 

Kriegs-Recht ist eine Wissenschafft des Kriegs-Wesens, und ge-

het den Etat einer Republique, Ordnung, Ubung, Disciplin und Händel 

derer Soldaten an.  

Das Kriegs-Recht kan entweder ein publicum oder privatum seyn. Je-

nes zeiget, wie ein Souverain sein Recht vermittelst derer Waffen ent-

weder erlangen, oder wider alles Unrecht und Gewalt mainteniren 

könne, dahin werden Verbündnisse, Vergleiche, und wenn keine vor-



 

 

handen, das allgemeine Völcker-Recht, auch wohl nicht selten Ratio 

Status gerechnet.  

Das privatum hingegen wird aus denen Gesetzen erlernet, welche ein 

Fürst seinen Soldaten vorschreibet, alles aber ist dahin gerichtet, daß 

derer von GOtt einem Fürsten anvertrauten Lande und Unterthanen 

Schutz, Sicherheit und Nothdurfft nebst Göttlichen Beystande auf ei-

nen mit tüchtiger Mannschafft wohlbestellten Gouvernement und 

recht gefaßten Disciplin bestehen möge.  

Einige hegen die Gedancken, als ob es nicht wohl angienge, daß man 

die einen Soldaten vorgeschriebene Rechte, weil sie allzu kurtz wä-

ren, in Ordnung bringen könte, es haben aber andere die Möglichkeit 

gar wohl bewiesen. Einige Landes-Gesetze gehen die Soldaten sowohl 

an als die andern, zum Exempel die Duell-Edicte, die Wechsel-

Rechte, ingleichen die Policey- und andere Mandata, darinnen zwar 

derer Soldaten nicht eigentlich gedacht wird, die aber dennoch durch 

Circular-Ordre an die Regimenter geschickt, und sich ebenfalls dar-

nach zu richten, bekannt gemacht werden.  

Andere aber, als die Krieges-Articel und übrigen Militair-Edicta und 

Rescripta sind bloß denen Soldaten publiciret. So leiden auch die 

Kriegs-Gesetze bisweilen ebenfalls einige Veränderung wie die an-

dern, und werden nach Gelegenheit der Zeit, Conjuncturen und Um-

stände extendiret oder limitiret. Man verkündiget die Kriegs-Gesetze, 

Gebote und Verbote öffentlich unter Trommeln, Paucken und Trom-

peten-Schalle, an Thoren, Rath-Häusern und andern öffentlichen Ör-

tern, wie es thulich ist, sie werden öffentlich angeschlagen und denen 

Soldaten entweder jährlich einmahl von Wort zu Wort, oder von de-

nen Cantzeln alle Jahr, oder alle Monathe, und zwar den ersten Sonn-

tag nach der Früh-Predigt abgelesen, wie es an etlichen Orten ge-

bräuchlich ist.  

Das Kriegs-Recht hat zwar sein vornehmstes Absehen auf die Kriegs-

Zeiten, immittelst kann es auch währenden Frieden, sowohl in Absicht 

derer Soldaten und sonst statt haben. Die Arméen leisten nicht nur 

Dienste, wenn der Feind einbrechen will, sondern dienen auch zum 

Schutz und Schirm derer Unterthanen. Die Soldaten müssen in Frie-

dens-Zeiten offt zuwege bringen, daß denen Bürgerlichen Gesetzen 

von jedermann gehorsam nachgelebet werde; sie müssen in pressan-

ten Occasionen denen Aus- und Land-Reutern wider die, so gegen die 

emanirten Edicta und Verordnungen handeln und sich in Dingen, 

wozu sie nicht berechtiget sind, betreten lassen, adsistiren, auch wider 

die Zigeuner, Räuber und 
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Diebe allart seyn, damit selbige verfolget und denen Nothleidenden 

schleunige Hülffe geleistet werden möge.  

Bey dem Kriegs-Rath kommt ebenfalls vieles auf die Gewohnheiten 

und Observanz mit an, weswegen auch in denen Kriegs-Articeln die 

Worte: Dem alten Herkommen nach, nicht selten zu finden. So dürf-

fen auch die Soldaten dem Quartiers-Mann wider die Quartiers-Ord-

nung und Verpflegungs-Ordonanz nicht beschwerlich seyn, und ihnen 

das, so ihnen nicht gebühret, nicht absondern.  

Man muß auch die Regeln, welche zu guter Erklärung vonnöthen sind, 

bey denen Knegs-Rechten ebenfalls beobachten. Man muß die Capi-

tulationen und getroffenen Accorde so auslegen, wie es der Intention 

beyder Theile, der Billigkeit und Ration de Guerre am meisten gemäß 



 

 

zu seyn scheinet; nicht weniger muß man die getroffenen Stillstands-

Puncte auf eine favorable Art auslegen.  

Wenn ein Officier Nachricht hat, daß einer von seinen untergebenen 

Soldaten ein Verbrechen, so in denen Kriegs-Articeln scharff verpönt 

ist, begangen, und solches doch nicht anzeiget, so wird er des Ver-

schweigens halber scharff gestraffet, auch wohl nach Gelegenheit und 

Befindung derer Umstände seiner gantz und gar entsetzt.  

Nachdem die Kriegs-Articel einen jeden zur Gnüge publiciret und 

vorgelesen worden, so daß sich Niemand mit der Unwissenheit ent-

schuldigen kann, so werden auch alle, die solche übertreten, bestrafft, 

jedoch wird denen Anfängern und neuen Leuten einiger massen con-

niviret.  

Das erste und vornehmste Gerichte bey der Armee ist das Ober-

Kriegs-Recht, selbiges vertrit die Stelle des Krieg führenden Herrn. 

Da es nun sowohl dessen Ansehen als Gewalt repraesentiret, so hat 

von dessen End Urtheilen keine Adpellation statt, doch pfleget man 

solche insgemein vor der Exsecution dem Landes-Herrn zur Confir-

mation oder Reformation zu übergeben.  

In einen dergleichen General- oder Ober-Kriegs-Rechte praesidiret in 

Sachen von hoher Wichtigkeit der General-Feld-Marschall selbst, 

ausser dem aber eine andere Generals- Person, die von der hohen Lan-

des-Herrschafft, oder bey derselben Abwesenheit von dem General-

Feld-Marschall zum Praeside verordnet worden. Wenn ein General- 

Feld-Marschall-Lieutenant oder ein General-Lieutenant praesidiret, 

so werden zwey General-Majors, zwey bis drey Obersten, eben soviel 

Oberst-Lieutenants,Majors, Rittmeister oder Hauptleute, Lieutenants 

und Fähndriche dazu genommen; praesidiret aber ein General-Major, 

so werden drey Obersten, zwey bis drey Oberst-Lieutenant, so viel 

Majors und so weiter zum Gerichte gezogen.  

Die Adsessores werden aus denen Generals, General-Lieutenants, 

Brigadiers und so weiter genommen, dergestalt, daß man immer höher 

steiget, und ins gemein keine Adsessores nimmt, welche unter dessen 

Character sind, über den das Kriegs-Recht soll gehalten werden. 

Doch kommt es auch hier grossen theils auf die Arbitrage 
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des Chefs von der Armee, und das Herkommen bey jeder Nation an. 

Bey dergleichen Gerichten führet der General-Auditeur das Directo-

rium des Proceßes, und sitzet gemeiniglich als ein Adsistenz-Rath ne-

ben dem Praeside, jedoch derer andern Adsessorum Rang ohne Nach-

theil, die sich gemeiniglich nach der Ancienneté ihres Avancemens zu 

rangiren pflegen.  

Einen General- oder Ober-Kriegs-Recht kommt das sogenannte un-

partheyische Kriegs-Recht am allernähesten. Man nennet aber ein un-

partheyisches Kriegs-Recht, wenn ein Officier, der eine Lacheté be-

gangen, und dem der Proceß gemacht werden soll, sich auf seine Kos-

ten Officier von andern Regimentern, auch wohl von fremden Troup-

pen, wenn deren bey der Armee stehen, zu seinen Richtern ausbittet. 

In dergleichen Sachen praesidiret ein General-Lieutenant, General-

Major, Oberster etc. und die Adsessores dazu werden aus drey, vier 

und mehr Regimentern genommen, der General-Auditeur aber diri-

giret den Proceß dabey, und wird es sonst hier eben so, wie bey einen 

General-Kriegs-Rechte gehalten.  



 

 

Ein Guarnison-Gerichte hat fast gleiche Gestalt. Dieses dependiret 

von der Anordnung des Gouverneurs oder Commendantens, und wird 

mit Beysitzern von mehr als einen Regimente besetzt, doch darff sich 

kein Gouverneur oder Commendante unterstehen, dergleichen Ge-

richte zu convociren, wenn er nicht durch specialen Befehl der hohen 

Landes-Herrschafft dazu bevollmächtiget, oder ihm in seiner Instruc-

tion deswegen freye Hand gelassen worden. Wobey denn auch zu mer-

cken, daß in Caussis adpellabilibus von diesen Gerichte die Adpella-

tion an das General-Kriegs-Recht zu gehen pflege.  

So viel nun Regimenter bey einer Armee, so viel giebt es auch Regi-

ments- oder Unter-Gerichte. Diese werden von jeden Regimente mit 

eben so viel Personen besetzt, als vorhin bey dem General-Kriegs-

Recht gemeldet worden. Wenn nun ein dergleichen Kriegs-Recht in 

peinlichen Sachen gehalten wird, so heistet es ein Malefiz Recht, in 

Bürgerlichen Sachen aber ein Cammer-Recht.  

Vormahls praesidirten gemeiniglich die Obersten in diesem Gerichte, 

jetzo aber müssen es die Obrist-Lieutenants oder Majors verrichten, 

die nebst dem Auditeur ein Votum confirmativum haben, und mögen 

sie die Adsessores von denen Capitains an bis auf die Unter-Officier 

inclusive selbst erwählen und beruffen lassen.  

Bey einigen Nationen werden zwar auch gemeine Soldaten mit zu dem 

Regiments-Gerichte gezogen, allein es ist diese Gewohnheit wichtiger 

Ursachen wegen bey denen meisten abgeschafft worden. Bey der 

Cavallerie sitzen der Praeses, Auditeur, zwey oder drey Rittmeister, 

oder darunter ein Capitain-Lieutenant, zwey oder drey Lieutenants, 

zwey oder drey Cornette, zwey oder drey Wachmeister, so viel Cor-

porale, vier bis sechs Reuter. Bey der Infanterie befin- 
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den sich Praeses, der Auditeur, zwey bis drey Hauptleute, oder an des 

einen statt ein Capitain-Lieutenant, zwey biß drey Lieutenants, zwey 

bis drey Fähndriche, zwey bis drey Feldwebel oder Sergeanten, eine 

gleiche Zahl Corporale, vier, sechs oder neun gemeine Knechte. Doch 

dieses ist nicht vniuersell, sondern manche Nation pfleget von jeder 

Charge zwey, manche auch drey Personen zum Kriegs-Gerichte zu 

ziehen.  

Man muß auch, wenn über einen Unter-Officier Kriegs-Recht zu hal-

ten, keine gemeinen Soldaten, als Glieder des Gerichts, dazu nehmen, 

ingleichen wenn der Angeklagte ein Ober-Officier ist, nicht leicht je-

mand als Beysitzer lassen, welcher unter dem Character ist, den der 

Angeklagte hat. Zum Exempel, wenn über einen Hauptmann Kriegs-

Recht gehalten wird, so wird man selten Lieutenants oder Fähndriche 

zu Adsessoren nehmen, sondern man steiget immer höher; und zwar 

dergestallt, daß die Zahl derer Adsessorum heraus kommt, und prae-

sidiret sodann der Obriste. So pfleget es insgemein gehalten zu wer-

den, doch nimmt man auch noch wohl höhere Officiers dazu, und ver-

mehret die Anzahl derer Beysitzer, zumahl wenn verschiedene Offi-

ciers zugleich angeklaget worden.  

Das Kriegs-Recht in ordentl. Malefitz-Sachen wird nicht von Anfange 

der Inquisition mit bisher gedachten Adsessoren besetzt, sondern es 

muß allererst zu der Zeit geschehen, wenn das Urtheil gesprochen 

werden soll. Die Inquisition an sich selbst, nehmlich das Examen des 

Inquisiten, das Zeugen-Verhör, die Confrontation und dergleichen 

verrichtet vorher der Auditeur in Gegenwart ein Paar Officiers, als 

Beysitzern, welche nebst ihm die Registraturen unterschreiben.  



 

 

Ist nun der Proceß bis zum Urtheil gediehen, so wird ein ordentlich 

Malefitz-Recht angestellet, und so bald der von dem Regiments-Ob-

risten zum Kriegs-Recht ernennte Praeses und Adsessores versamm-

let, so tritt bey denen Regimentern der Profos, und bey dem Stabe oder 

Haupt-Quartiere der General-Gewaltiger oder Profos-Lieutenant her-

vor, und giebt mit wenig Worten und Benennung des Verbrechens ent-

weder mündlich oder schrifftlich des inquirirenden Bestraffung zu er-

kennen, worauf er wieder ab- und inquirendus eintritt, welcher sodann 

über das accusirte Delictum, und zu dem Ende durch den Auditiorem 

formirten interrogatoria articulatim examiniret werden muß. 

Nachdem nun dessen erfolgte Aussagen de puncto ad punctum fleißig 

niedergeschrieben, man auch in Facto richtig, wird von denen Adses-

soribus der gewöhnliche Richter-Eyd auf- und durch den Auditorem 

der Bann vorgenommen. Woferne die Materia Inquisitionis zu weit-

läufftig, oder sonst Ursachen verhanden, daß in einer Session das 

Kriegs-Recht nicht geendiget werden könnte, so ist rathsamer gleich 

bey vornehmender Inquisition die gewöhnliche Eydes-Pflicht von de-

nen Beysitzern aufzunehmen, und das Kriegs-Recht zu verbannen: 

Der Auditeur hat sich des Voti informatiui mit reiffer Erwägung aller 

einlauffenden Umstände und Vorstellung derer darauf gesetzten 

Kriegs-Artickel, peinlichen 
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Hals-Gerichts-Ordnung Caroli V. und bey Abgang einer oder andern 

Disposition derer gemeinen Rechte zu gebrauchen, und darauf die 

Beysitzer pro Deliberatione Voti ab- sodenn facta deliberatione or-

dine militari consueto (von dem wenigsten Range, z. E. Mousquetirer 

oder Reuter an) ad notandum eintreten zu lassen, auch dererselben ab-

gelegte Vota ad Protocollum zu nehmen, wo ein jeder seines Nahmens 

Unterschrifft und Petschafft seinem Voto beyzusetzen hat.  

Nach denen meisten Votis muß die Sententz abgefasset, und durch den 

Praesidem dem Obristen des Regiments übergeben werden; von wel-

chen zu erwarten, wie oder auf was vor Weise die Sentenz befolget 

werden soll. Es wird hierinnen eine Differentz, zwischen einen Regi-

mente zu Fuß und Curaßirer zu Pferde beobachtet; Massen ein Obri-

ster zu Fuß über diejenigen, so unter ihm stehen, independentem Ju-

risdictionem hat, und von dem von ihm besetzten Regiments-Kriegs-

Rechte, denen Rechten gemäß und mit freyen Gemüthe die ohne Vor-

schreiben gefällte Sententz gleich exsequiren lassen kan; darneben hat 

er das Jus aggratiandi, poenam mitigandi, sed non aggravandi. 

Mit diesen Obristen praetendiren die Obristen derer Dragoner-Regi-

menter in hoc passu gleiches Recht zu haben, so sie auch bisher eini-

ger Massen practiciret. Der Obriste eines Regiments Curaßirer hinge-

gen hat zwar auch das Recht, bey denen sich ereignenden Vorfallen-

heiten Kriegs-Recht anzusetzen; doch ist er gehalten vor Exsequirung 

der Sententz das gefällte Regiments-Kriegs- Urtheil dem commandi-

renden General, an den das Regiment zur selbigen Zeit gewiesen, 

überreichen oder überschicken zu lassen, von dannen er die Resolution 

gewärtig seyn muß.  

Im übrigen finden sich zwar auch bey denen Regiments-Krieges-

Rechten noch andere Formalitäten, welche aber doch zur Haupt-Sa-

che nichts dienen, und nach eines jeden Regiments eingeführten par-

ticular-Gewohnheit beobachtet werden müssen; Ausser daß bey An-

fange des Kriegs-Rechts der Praeses den entblößten Degen, und der 

Auditeur seinen Stock Creutz-Weise auf den Tisch leget.  



 

 

Ein so wohl zu denen Ober- als Unter-Gerichten gehöriges Gericht 

nach Beschaffenheit derer Personen, über welche es zu halten, ist das 

Stand-Recht. Dieses Judicium statuarium ist summarissimum, und 

führet seinen Nahmen von dem modo procedendi her; weil der Prae-

ses und die Beysitzer, wenn es gehalten wird, sich nicht niedersetzen, 

sondern die Sache in kurtzer Zeit in einen Creyße stehend abthun. Es 

ist also dieses ein gantz außerordentliches Gerichte, und wird im Felde 

oder Besatzungen nicht eher gehalten, als wenn grobe Excesse und 

Thätlichkeiten verübet werden, die wegen der höchst gefährlichen 

Consequentz keinen Verzug in der Abstraffung leiden, auch die That 

an sich selber so wohl Kläger als Zeuge ist, und es keines weitläuffti-

gen Proceßes bedarff.  

Wenn nun ein Stand-Gericht gehalten wird, so pfleget der General- 

oder Regiments-Auditeur nach vorher erhaltenen Befehl von dem 

commandirenden Chef 
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Himmel zu treten, und die ersten Officiers, so er ansichtig wird, zu 

sich zu nehmen, doch bindet man sich hierbey an keine gewisse Zahl, 

sondern man läßet nach besetzten Gericht die Delinquenten in die 

Mitte treten, von dem Gewaltiger, oder demjenigen, der sie sonst er-

tappet, ihr Verbrechen kürtzlich vortragen, höret alsdenn die Delin-

quenten nothdürfftig darüber an, stellet die Verbrechen und darauf ge-

setzten Straffen gegen einander, ponderiret die dabey concurrirenden 

Umstände, und wird endlich wegen des Urtheils schlüßig, welches 

dem commandirenden Officier hinterbracht, und dessen Befehl wegen 

der Exsecution eingehohlet wird, den man, so bald er anlanget, voll-

ziehet.  

Bey denen alten Teutschen war das Spieß-Recht gewöhnlich, da der 

Verurtheilte durch eine formirte Gasse gejaget, und mit Spießen todt 

gestochen ward; welches harte Verfahren jedoch heutiges Tages gantz 

abgeschafft worden.  

Flemming vollkommener Teutscher Soldat. P. IV. C. 44 p. 499. seqq. 

Kriegs-Richter, siehe Auditeur. Tom. II. p. 2123. sqq. 

Kriegs-Rüstung oder Kriegs-Verfassung, Frantz. Praeparatif 

de Guerre. Sind alle Anstalten, so man zu dem Kriege machet. 

Kriegs-Schiff, Frantz. Vaisseau de Guerre, Lat. Navis bellica, ist 

ein Schiff, welches dergestallt ausgerüstet ist, daß man den Krieg zur 

See damit führen könne; dahero auch der Bau desselbigen nach die-

sem Endzwecke eingerichtet und fürnehmlich dahin gesehen wird, 

daß man eine gnugsame Menge Canonen in einer vortheilhafften Lage 

darauf stellen, hinlängliche Mannschafft in selbigen beherbergen, 

auch mit dem kleinern Geschütze dasselbe verdeckt beschützen 

könne.  

Diese Art Schiffe werden nach der Schwere ihrer Ladung und Menge 

Canonen, die sie führen können, in gewisse Classen oder Rangs ein-

getheilet, deren man fürnehmlich fünffe zählet. Die von ersten Range 

führen 14. bis 150. Tonnen, jede zu 20. Centner gerechnet, und sind 

mit 70. bis 120. Canonen besetzet. Die von andern Range führen 11. 

bis 1200. Tonnen und haben 50. biß 70. Canonen. Die vom dritten 

Range tragen 800. bis 1000. Tonnen und 40. bis 50. Canonen. Die vom 

vierten Range führen 5. 6. bis 700 Tonnen und sind mit 30. bis 40. 



 

 

Canonen besetzt. Endlich die vom fünfften Range können 3. bis 400. 

Tonnen und 15. bis 20. Canonen tragen. 

Kriegs-Secretarius soll die ihm anvertraute Kriegs-Cantzeley in 

guter Aufsicht und Verwahrung halten, die darein gehörige Schreiben 

wohl in acht nehmen, so viel immer möglich geschickt anordnen, auch 

in gewisse Titul und zuverläßige Tecturen bringen, zumahl aber die 

von dem Landes-Herrn einlauffenden Ordres nach denen Tagen und 

Stunden ihrer Einkunfft praesentiren, und nächst dem was vor Kriegs-

Befehle oder Antworten darauf ergehen, nach einander zusammen 

hefften und foliiren, nicht weniger die abgehenden Ordres ordentlich 

legen, wenn und wem solche ausgefertiget, und wie 
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denselben nachgelebet worden, dabey registriren; die von denen aus-

geschickten Partheyen zurück gebrachten Schrifften und mündlichen 

Nachrichten zusammen halten und unterschreiben, damit er daraus die 

täglichen Relationes an Serenissimum gründlich und umständlich ab-

fassen, auch sonsten erheischender Nothdurfft nach schleunige Be-

fehle aufsetzen könne.  

Zu dem Ende muß er auch täglich dem Krieges-Rathe beywohnen; die 

Propositiones samt darauf erfolgenden unterschiedlichen Stimmen 

und Meynungen derer hohen Officiers nebst dem Schluße zum Proto-

coll bringen, und sodann, was mit der Feder zu expediren, verrichten. 

Hierüber hat er nicht allein über das Leib-Regiment zuverläßige Rol-

len und Beschreibungen der Mannschafft, sowohl deren, die an 

Offciers und gemeinen Knechten wesentlich vorhanden und kranck, 

oder abwesend sind, als auch derer Gefangenen, verstorbenen, vor 

dem Feind gebliebenen und verlaufenen zu halten, und dieselben wö-

chentlich, oder zum wenigsten monathlich aus derer Muster-Schreiber 

bey denen Compagnien eingegebenen Special-Rollen zu ergäntzen, 

sondern auch von denen Secretarien derer andern Regimenter zu Roß 

und Fuß, oder von deren Adjutanten dergleichen abzufordern und 

beyzulegen, damit Serenissimus oder der General allezeit wissen 

könne, wie starck sich das Kriegs-Heer befinde.  

Die Päße, Salvegarden, Werbe-Patente, Abschiede und dergleichen 

muß er auf Befehl Serenissimi oder dessen Generals ungesäumt ab-

fassen, und zur Vollziehung und Unterschrifft vortragen. Was ihm von 

dem Zahlmeister, Kriegs-Commissarien und Quartiermeistern an 

Gelde zugestellet wird, muß er mit Ausantwortung derer Post- und 

Lieferungs-Zeddel gegen Quittung in Empfang nehmen und verwah-

ren, darüber richtige Rechnung führen, die Ausgaben mit des Generals 

Vorwissen thun, und mit gnugsamen Scheinen belegen. Absonderlich 

alles, was denen Officiers von einer Zeit zur andern an Werbe-Geld 

und sonst gegeben wird, fleißig notiren, und bedürffenden Falles Ab-

rechnung mit ihnen halten.  

Ohne Vorbewust und Vergünstigung seines Generals darff er nicht 

von seiner Seite abreiten, sondern sich sowohl in denen Quartieren, 

als auf denen Zügen am nächsten bey ihm halten, damit er, wenn es 

nöthig, seiner jederzeit mächtig seyn könne, die ihm untergebene 

Schreiber auch nicht weniger dazu anweisen, und ihnen mit Nüchtern-

heit und Mäßigkeit, wie auch andern guten Exempeln vorgehen, was 

ihm so wohl von Heimlichkeit und Privat-Sachen, als auch öffentli-

chen Krieges-Händeln, Correspondentzen, Entreprisen und andern 

wichtigen Anschlägen und Verordnungen kund seyn wird, in höchster 

Geheim, bey Verlust seines Amtes, Ehre, Leibes und Lebens bey sich 



 

 

behalten, und davon niemand vor der Zeit das geringste offenbahren, 

auch das, wozu er bestellet, treu, fleißig und unverdrossen abwarten.  

Vor seine Dienstleistung bekommt er monathlich nach der Ordonantz 

zwantzig Thaler, 
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samt freyer Tafel und Verpflegung bey dem General, auch wohl noch 

hundert Thaler stehende Besoldung, nebst Futter auf einige Pferde. 

Flemmings vollkommener Teutscher Soldat II. 27. p. 172. 173. 

Kriegs-Seil war vor diesen unter denen Seilern ein Meister-Stü-

cke, wovor sie nunmehro ein Kloben-Seil, dessen sich die Zimmer- 

leute bedienen, zugesetzet. 

Kriegstein ein Schloß auf einem hohen Felsen im Leutmeritzer 

Creiße in Böhmen. Trommsdorff accur. neu u. alte Geogr. von 

Teutschl. II. p. 728. 

Kriegstetten ein adeliches Geschlechte in der Schweitz im Aer-

gow. Crusius Schwäb. Chron. Th. III. B. VIII. c. 15. p. 113.  

Es führt im Schilde und Flügel auf dem Helme im silbernen Felde drey 

grüne Blätter. Die Helm-Decke ist grün und silbern. Wapenb. III p. 

175. V. 188.  

Aus diesem Geschlechte war im Jahr 1300. Ulrich Chor-Herr zu So-

lothurn. Peter Jacob Hanns und Rudolph aber lebten im Jahr 1318. 

Stumpf Schweitz. Chron. VII. 25. p. 225. b. 

Kriegs-Verfassung, siehe Kriegs-Rüstung. 

Kriegs-Zahl-Meister werden in Ober- und Unter-Kriegs-Zahl-

Meister eingetheilet, und müssen in dem ihnen aufgetragenen Krie-

ges-Zahl-Amte getreu und fleißig dienen und gehorsam seyn, ihrer 

Herrschafft Schaden warnen und wenden, Frommen und bestes aber 

nach äussersten Kräfften befördern.  

Insonderheit müssen sie sich nach denen gemachten Repartitionen de-

rer Operation- und Extraordinair-Anlagen, nach dem Regiments-Pro-

viant-Fuhrwesen, Transport, Remonta und Recroutirungs-Geldern, 

und überhaupt nach alle dem, was auf das gantze Corpo des General- 

Stabes, Commissariat, Artillerie derer Regimenter zu Roß und Fuß- 

adsigniret, und ihnen jederzeit communiciret wird, durchaus reguliren, 

mithin durch ihre Buchhalter alles in gebührende Ordnung setzen und 

eintragen, auch mit denen Einnehmern derer Cassen fleißig zu com-

municiren sich angelegen seyn lassen, damit sie allezeit wissen mö-

gen, was eingegangen, und bey wem der Ausstand noch hafftet, auch 

Sorge tragen, daß das behörige von denen saumseeligen per Exsecut-

ionem eingebracht werde.  

Die eingehenden Operation-Gelder müssen sie ihren Instructionen ge-

mäß auszahlen, und sowohl der Einnahme als Ausgabe wegen alle 

Monath oder Viertel-Jahre, oder wie es ihnen sonst vorgeschrieben 

wird, ihren Landes-Herrn particuliren Bericht mit Specificirung derer 

Restanten erstatten, damit das Remanet durch scharffe Monitoria oder 

manu forte ohne Zeit-Verlust eingebracht werden könne.  

Die Ober-Krieges-Zahl-Meister müssen sich an unterschiedenen Or-

ten nach der Disposition der hohen Generalität des Sommers im 

Felde, und des Winters in denen Haupt-Quartieren aufhalten, und bey 

Anfang und Ausgang der Campagne ihre Sommer und Winter Rech-

nungen jeder aparte und ordentlich schliessen, und keine mit der an- 



 

 

dern confundiren. Sie müssen die Gelder, wie sie bey dem ersten Ein-

gange derer Particular-Cassirer eingelauffen, ohne daß sie solche 

verwechseln, oder sich deren bedienen, und in ihre eigenen Hände ver-

stecken, denen, welchen es zugehöret, hinwieder auszahlen: Denn die 

sich mit Verhandelung grosser oder kleiner Summen einen Nutzen 

schaffen, oder sonst ihr Interesse befördern, verfallen in harte Straffe. 

Bey denen Zahlungen müssen sie dahin sehen, daß nicht leicht etwas 

in Abschlag bezahlet, und die neuen Monath-Gelder eher abgeführet 

werden, bevor die ältern in Richtigkeit gesetzet worden.  

Flemming vollkommener Teutscher Soldat II. 25. p. 168. 169. 

Kriegs-Zeug, siehe Kriegs-Geräthschafft. 

Krienbaum … 

S. 981 … S. 1013 
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… 

… 

Kübler … 

Küche heisset derjenige Theil eines Gebäudes, wo gekocht und 

gebraten wird, oder dasjenige Gemach, worinnen die Speisen zu- und 

angerichtet werden.  

Dieser Ort muß allerdings nach der Grösse der Haußhaltung, und zum 

Gebrauche des darinnen nöthigen Aufgangs angeleget, und abgethei-

let seyn. Eine andere Lage und Beschaffenheit erfordern die grossen 

Hof- und zum Theil adeliche Küchen, vor denen gemeinen bürgerli-

chen, auch unter diesem ist nach denen Umständen ein merklicher Un-

terscheid zu machen. Ein anders sind die Feld-Küchen und Gar-Kü-

chen; ein anders die Prunck- und Nutz-Küchen.  

Zu einer brauchbaren, welche überall Feuer-feste und wohl verwahret 

seyn soll, gehöret überhaupt zuförderst ein geschickter Heerd, der 

über dritte halben Fuß nicht hoch seyn , und entweder gantz frey ste-

hen, damit man Rings herum gehen könne, oder doch nicht mehr als 

mit einer Seite an die Wand stossen solle; über dieses aber, daß sie 

nicht finster sey, sondern sowohl der Heerd, als der Anricht-Tisch sein 

gehöriges Licht habe.  

Daß der Rauch-Fang und die Feuer-Mäuer den Rauch starck gnug an 

sich ziehe, damit es in der Küche nicht rauche; welches letzte um so-

viel eher zu verhindern, wenn man nicht überflüßige Öffnungen, und 

sonderlich nicht zwey Thürm, die einen gewissen Zug haben können, 

darinnen verstattet; zu behöriger Bequemlichkeit wird ferner erfor-

dert, daß Köthen oder Schräncke und Regale darinnen seyn, damit das 

Kuchen-Geschirr in gehöriger Ordnung gehalten werde, und daß ein 

Speise-Gewölbe, oder eine Kammer, wo möglich gleich an der Küche, 

oder doch nicht weit davon 
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gelegen sey, damit man geschwinde aus dieser in jene kommen könne. 

In der Küche und Kammer soll alles reinlich und sauber zugehen, die 

Küchen-Geschirre allezeit, nachdem sie gebraucht worden, gescheu-

ret, gesäubert, gespühlet, und die Speisen, damit man sie ohne Grauen 

und Eckel mit Lust geniesen könne, sauber bereitet werden. Zu 



 

 

welchen Ende auch die Speise-Cammer, das Speise-Gewölbe und der 

Keller, nebst allen was daraus in die Küche und auf den Tisch gehöret, 

rein gehalten und verwahret werden soll. 

Küchel oder Kuchel, Lat. Kuchela, Cuculla, Cucullae, ein Fle-

cken im Saltzburgischen am Fluße Saltz nicht weit von Saltzburg ge-

gen Süden. Trommsdorff accur. neue und alte Geogr. von Teutschl. 

p. 48. 

Küchel-Gefälle, ist bey Schupf-Lehnen gebräuchlich, wenn eine 

gewisse Anzahl Hühner und Eyer jährlich den Schupf-Lehns-Herrn 

gereichet werden. 

Küchen-Banck, siehe Scheuer-Banck. 

Küchen-Bediente werden bey einer Hofhaltung diejenigen ge-

nennet, die unter das Hof-Küchen-Amt gehören, welches aber jedes-

mahl nach der Grösse des Hofes eingerichtet. Wir setzen dieselbigen 

hier in der Ordnung, wie sie bey einem ansehnlichen Fürstlichen Hofe 

auf einander folgen, und sämtlich von dem Hof-Marschalls-Amte de-

pendiren: Als da sind der Küchen-Meister, Küchen-Schreiber, Speise- 

Meister, Gegen-Schreiber, der Mund-Koch, der Ritter-Koch und Un-

ter-Koch, der Küchen-Junge, HoItz-Träger, Küchen-Mägde und Spü-

lerinnen ober dergleichen Aufwärter. 

Küchen-Feuer, siehe Feuer. T. IX. p. 723.  

Küchen-Fürsteck, siehe Küchen-Schürtze.  

Küchen-Garten, Krätze-Garten, Kraut-Garten ist der Garten, 

darinnen alles dasjenige, was an Kräutern, Wurtzeln, und Früchten, in 

die Haushaltung gehöret oder dienet, gebauet wird.  

Die Gelegenheit eines Küchen-Gartens soll also beschaffen seyn, daß 

die Sonne an ihren Strahlen und Würckungen weder von Gebäude, 

noch Bäumen, so weit als möglich und nöthig, nicht aufgehalten noch 

verhindert werde. Er soll sowohl der fleißigen Abwart- und Verpfle-

gung, als nothwendigen Aufsicht halber, gleich hinter der Wohnung 

oder Hof-Räth des Haus-Vaters, und wo möglich gegen Mittag gele-

gen seyn, damit die kalten, rauhen, und scharffen Winde, welche von 

denen Mitternachts wärts gerichteten Gebäuden, mercklich aufgehal-

ten werden, denen zeitlich hervor kommenden Gewächsen desto we-

niger Schaden zufügen mögen. Gedachte Gebäude verursachen auch 

solchen Falls eine kräfftige Reverberation der Sonnen-Strahlen, als 

welche dergleichen Gewächsen nicht wenig zustatten kömmt. Ist auch 

der Platz ein wenig gegen der Sonnen abhängig, daß die Regen- und 

Gewitter-Wasser, desto besser ablauffen mögen, so ist es dem Erd-

reich und denen Gewächsen um so viel dienstlicher, und ersprießli-

cher.  

Von der Grösse des Gartens kan nichts eigentliches determiniret wer-

den, nachdem ein Haus-Vater viel oder wenig Platz dazu hat, nachdem 

die Garten-Gewächse an den Mann können gebracht 
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werden oder nicht, oder nachdem er selbst viel oder wenig in seine 

Haushaltung bedarff, diesemnach kan er auch den Küchen-Garten 

nach Gefallen groß, klein, mittelmäßig machen, jedoch auch dabey ein 

vernünfftiges Absehen auf den Dünger haben, ob er damit bestehen 

könnt, und seine Felder, Wiesen, und Wein-Berge, in Ermangelung 

desselben, nicht ins abnehmen gerathen mögen. Denn es ist gewiß, 

https://d-nb.info/1280520159/34


 

 

daß ein Haus-Vater unter allen seinen Feldern keinen so kleinen Platz 

hat, davon er so viel Lust und Nutzen zu gewarten, als von einen 

fruchtbaren Garten; allein es ist auch dieses gewiß, daß kein so enger 

Raum unter allen seinen Feldern so gar viel Mist, und so gute Wartung 

nöthig hat, als eben der Küchen-Garten, welchen er nie darff in der 

Brache liegen lassen, wie die Korn-Felder, der aber auch nie so offt 

mißräthet, wie der Wein-Wachs, wenn er nur mit fleißiger Hand, wie 

sichs gebühret, tractiret und gepfleget wird.  

Den Nutzen betreffend, so wirfft ein wohl angelegter, auch behörig 

ein- und zugerichteter Küchen-Garten nach seiner Weite mehr ab, als 

einige andere Gärten; alleine es ist hierbey nöthig, daß man sich des-

selben recht und nützlich gebrauche, und einem jeden Garten-Ge-

wächse seine ordentliche und geziemende Stelle, die ihme am besten 

anständig, gebe, und zueigne, auch dergestalt alles wohl abwarte, da-

mit man inländische und andere Kräuter zeitlicher bekomme, mithin 

weil sie noch rar und seltsam, auch desto mehr daraus lösen könne.  

Die Gestalt des Küchen-Gartens belangend, so muß man sich solcher 

halben vornehmlich nach der Gelegenheit oder der Gestalt des Orts 

richten; gemeiniglich aber macht man ihn länger als breit, also, daß 

die Breite ungefähr um die Helffte von der Länge übertroffen wird.  

Die Abtheilung dieses Gartens, darf bey weiten nicht so künstlich 

seyn, wie ein Blumen-Garten, sondern geschicht schlechter in läng-

lichten Beeten, derer wenig oder viel nach Gelegenheit des Raumes 

und der Grösse des Gartens angerichtet werden. Die Breite derer Bee-

ter aber ist insgemein nicht über zwo Ellen: damit man in Jäten mit 

der Hand von beyden Seiten bequem auf die Mitte derselben reichen 

möge. Wo der Platz groß, da kan man einen breiten Creutz-Gang in 

der Mitten zum spatzieren gehen machen. Die kleineren Steige aber 

zwischen den Beeten bleiben schmahl, etwa anderthalben Schuh breit, 

oder wie es sonst einen jeglichen gefallen mag.  

Den Grund und Boden betreffend, so ist bekannt, daß ein schwartzer 

Grund, der nicht leimigt, kreitigt, steinigt, noch naß ist, der beste und 

allem demjenigen, so darein gesäet oder gepflantzet werden mag, sehr 

anständig und angenehm sey.  

Weil aber ein Garten, wie gut und trächtig er immer seyn mag, mit der 

Zeit endlich an Kräfften abnimmt und träge wird, als muß ihm auch, 

da es vonnöthen, mit beschütten wieder geholffen werden, als wo-

durch das Erdreich wieder erfrischet, und gleichsam eine neue Krafft 

ihm einverleibet wird, so, daß es nachmahls desto reicher seine 

Früchte bringet, deren man sonst in Unterbleibung dieses entbehren 

muß.  

Wo in Küchen Gärten nasser Grund ist, müssen die Beeter etwas höher 

angeschüttet; und hingegen, wo es 
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trocken, desto tieffer seyn, doch also, daß ihnen beyderseits die rechte 

Proportion oder Ebenmaß verbleibe. So kan auch dem unfruchtbaren 

Erdreich, so dasselbe gar zu leimigt oder zu sandigt wäre, mit Unter-

mischung eines andern und bessern Grundes aufgeholffen werden. 

Küchen-Geräthe oder Küchen-Geschirr begreifft alle diejenige 

Geräthschafft, so man theils zum täglichen Gebrauche, theils auch nur 

zu gewissen Fällen, jedoch allezeit in der Küche, oder nahe bey der-

selben in Bereitschafft haben soll.  



 

 

Es ist dergleichen aus verschiedener Materie verfertiget, und bestehet 

theils aus Zinn, theils aus Eisen, Kupfer, Meßing, Porcellain, oder 

auch schlechten Tohne, theils aus Holtz, deren Benennung folgende: 

Als da seynd allerley Schüsseln, grosse und kleine, tieffe, und flache, 

Schaalen und Näpffe, nebst den Schüssel-Ringen, Aßietten, Commen-

den, Teller sowohl gemeine mit Rändern, als auch ohne Ränder, als 

auch Wärm-Teller, Braten-Teller, mancherley Becken, Pasteten, Ble-

che, Kessel, Kannen, Krüge, Flaschen, Leuchter, mit ihren Zugehör, 

Lampen, Saltz-Fässer, Butter-Büchsen, Eyer-Schählgen, Mörser, 

grosse und kleine mit Zugehör, verschiedene Brat- und Kohl-Pfannen, 

Wasser-Kannen und Behältnisse, einige Sortemente Koch-Töpfe, Tie-

gel, Reib-Asche, Casserole, nebst zugehörigen Deckeln und Stürtzen, 

Torten-Pfannen, Schärtlein zu kleinen Pasteten und allerley Back-

werck, Salat- und andere Sieblein, Durchschläge, Trichter, Eßig- und 

Baum-Öl-Ständer, Würtz-Büchsen, Braden-Wender und Spieße, groß 

und kleine, gemeine und aufgebogene Stürtzen zum abbräunen, Röste, 

Brat-Böcke, Brat-Speiler von Eisen oder Holtz, allerley Löffel als Eß-

Löffel, löcherichte Back Löffel, tieffe löcherichte Faum Löffel, Rühr-

Löffel, Trieff-Löffel u. s. w. Quirls, Fisch-Reisse, Hack- und Wiegen-

Messer, Fleisch-Beilgen, Brat-Wurst-Zänglein, Salat-Hobel, Hack-

Bret und Teller, nebst zugehörigen Gestelle, Butter-Stecher, Spick-

Nadel, groß und kleine, Licht-Knechte, Feuer-Zangen, Feuer-Hacken, 

Pfannen-Knechte, Dreyfusse, Kessel-Hacken, Blase-Balg und Feuer-

Wedel, Ofen-Gabeln, Ofen-Schauffeln, Feuer-Zeug, Glas-Räumer 

und Krug-Bürsten, Fleisch- und Fisch-Breter, tieffe höltzerne Multen, 

Schüsseln, Back-Trog, Spülig-Gefäße, Kehrig-Faß, Ofen-Rohr, aller-

ley grosse und kleine Fäßgen, oder Zubers zu Saltz, Mehl, Grütze, 

Grauben, und mancherley trockene Früchte darinnen zu verwahren 

und was dergleichen mehr. 

Küchen-Gewächse sind dreyerley Geschlecht und Arten, als die 

blatterichte, wurtzelnde und fruchtbringende, oder wie man sie son-

sten eintheilet, Küchen-Kräuter, Küchen-Wurtzeln, und Küchen-

Früchte, welche sowohl roh als gekocht und dieses theils grün, oder 

frisch, theils aber trocken zu Vorrichten, Beyrichten, und Nachrichten, 

in der Speiße gebrauchet werden.  

Zu der ersten Art gehören: Basilien, Porragen oder Burretisch, Cardo-

nen, Dill, Draun, Endiolen, Fenchel, Grevimer, oder Krähn-Fuß, Kör-

bel, einheimischer und Spanischer, allerhand Arten von Kohl, als Blu-

men-Kohl, Wersich, oder Sa- 
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voyer-Kohl, Rüben-Kohl oder Caulirabi (Kohl-Rabi) Winter- und 

Sommer-Kopf-Kohl oder Cappis-Kraut, Braun- und Krausel-Kohl etc. 

verschiedene Sorten Garten-Kresse, als Sommer-Kresse, Winter-

Kresse, gefüllte Wiesen-Kresse, Indianische Kresse; verschiedene Ar-

ten Lactucke, Löffel-Kraut, Melden, Petersilien, breit Pfeffer-Kraut, 

Pimpinelle oder Bibinett, Portulac oder Burtzel-Kraut, Rapuntzel, Ru-

ckette, Saturey, Sauer-Ampfer, Sauer-Klee, Spargel, Spinat, Stein-

brech etc.  

Zu der andern Art gehören, Cichorien, Erd-Äpffel, Erd-Artischocken, 

Erd-Eicheln, oder Erd-Nüsse, Erd-Birn, Haber-Wurtz, Knoblauch, 

Lauch, Meer-Rettig, Mähren, oder Mohr-Rüben, Pastinac, Petersilien-

Wurtzeln, Radiese, und Rettiche, Rüben, rothe Rüben, Stock-Rüben, 

Rüben-Körbel, Rüben-Rapuntzel, Schalotten, Scortzonera, Selerie, 

Tartuffeln, Zucker-Wurtzeln, Zwiebeln;  



 

 

Unter die dritte Art werden gerechnet: Artischocken, Bohnen von ver-

schiedener Art, Citronen, Citrullen, Coriander, Zucker-Erbsen, Gar-

ten-Erd-Beeren, Garten-Linsen, Gurcken, Kümmel, Kürbse, Limo-

nien, Lorbeeren, Melonen, Pomerantzen, Wachholder-Beeren, Gar-

ten-Schwämme, Senff, Türckischer Waitzen.  

Diejenigen Gewächse, welche unter sich in die Erde wachsen, und 

starcke Wurtzeln gewinnen sollen, als Rettiche, Rüben, Pastinac, Pe-

tersilie, und dergleichen, sollen um das neue Licht gesäet oder ge-

pflantzet werden; denn alsdenn wachsen sie fein lustig, werden auch 

viel schöner und glätter, als sonst zu andererZeit, sonderlich, wenn der 

Boden fein tieff umgegraben, und wohl gebauet wird; was aber über 

sich treibet, oder ausserhalb der Erden in Kraut, Stengel, und Frucht 

wachsen soll, als Kohl, Kraut, Erbsen, und dergl. muß in wachsenden, 

oder um den vollen Mond gesäet oder gepflantzet werden, weil es als-

denn viel besser aufschiesset und zunimmt, als wenn es zu anderer 

Zeit geschehen wäre.  

Eine gleiche Meynung hat es mit denen Küchen-Gewächsen, die Saa-

men oder Frucht tragen sollen, denn ihnen der wachsende und volle 

Mond viel besser bekommt, als das Widerspiel, wo man anders den 

Saamen und die Frucht vollkommener haben will.  

Hergegen ist allen andern Küchen-Gewächsen, von denen man nicht 

begehret, daß sie in Saamen schiessen sollen, solche Beschaffenheit 

des Monds sehr zuwider, sondern es beliebet ihnen vielmehr der neue 

und abnehmende Mond, weil sie in solcher Zeit vielweniger in 

Saamen schiessen, als sonst.  

Mit der Aussaat derer Küchen-Gewächse hat es eine gar viel andere 

Meynung, als mit dem aussäen des Getraides; denn insgemein wird 

nur so viel, als man mit den Fingern fassen kan, auch wohl zum öfftern 

dreyerley Saamen unter einander gesäet. Weil aber der Saame vieler, 

ja der mehresten Küchen-Gewächse, sehr zart und klein ist, als will er 

auch um so viel desto gleicher eingesäet werden, damit er sich nicht 

allzusehr unter die Erd Schollen verfalle. Vor allen Dingen aber soll 

der Saamen, welchen man säen will, wohl zeitig, vollkommen und 

schwer, auch schön und dick von Farbe seyn: Er soll auch 
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da er gebrochen wird, weissen Kern oder Mehl, oder gar keinen Staub 

geben: denn der Staub von gebrochenen Saamen zeiget an, daß er ver-

dorben, und nichts nutze sey. Es soll auch kein Saame von dem Ge-

krätze, oder denen gewöhnlichen Küchen Gewächsen leicht über ein 

Jahr alt seyn, ausser der Petersilien-Saamen, welcher je älter er ist, je 

besser er auch zum aussäen ist.  

Aller Saamen geräth jedesmahl besser, wenn er bey temperirter oder 

mittelmäßiger warmen Zeit, als bey frostiger und allzuhitziger und 

dürren Zeit und Witterung gesäet wird.  

Wenn der Saamen aufgegangen, und man findet nöthig, daß einige 

von den zarten Küchen-Gewächsen, bey kalten Nächten etwas zu be-

decken, so soll die Bedeckung nicht unmittelbarer Weise auf die Ge-

wächse geschehen, sondern man soll Reißig oder rein Stroh dazwi-

schen legen, damit an ihnen nichts verletzet werde. Dergleichen Sorg-

falt soll man auch zur Winters-Zeit bey dem einmachen und verdecken 

tragen, sintemahl die Gewächse leichte verfaulen, wenn den gantzen 

Winter Mist darauf lieget.  



 

 

Was zu Anfang des Frühlings aufgedecket wird, soll nicht sofort gantz 

bloß gelassen, sondern des Nachts wieder bedecket werden, wie auch, 

wenn es die Nothdurfft erfordert, zuweilen am Tage.  

Die Küchen-Gewächse wollen insonderheit gar reine gehalten, und 

von allen Unkraut gesäubert seyn: denn so das Unkraut die Pflantzen 

überwächset, so hindert es allen Anwachs derselben, dahero man sol-

ches unter dem ordentlichen und gesäeten Frucht-Wachs, des Jahres 

etlichemahl, nemlich so offt es die Nothdurfft erfordert, und zu rechter 

Zeit gantz rein ausjäten muß, weil auch manche Gewächse so dicke 

hervor wachsen, soll gleichfalls immerzu das geringste, daran nicht 

viel gelegen ist, ebenfalls ausgeraufft werden, damit die andern guten 

Gewächse Raum bekommen, und davor besser gedeyhen können.  

Das Begiessen soll nicht mit kalten Brunnen-Wasser sondern mit lau-

lichten und ein paar Tage an der Sonne gestandenen, mit etwas Küh- 

oder Schaaf-Mist vermengten Wasser geschehen; das Regen-Wasser, 

wenn es vermittelst bequemer Dach-Rinnen gesammlet werden kan, 

ist das beste, und hat die kräfftigste Würckung, den Pflantzen Ge-

deyen und fruchtbares Zunehmen mitzutheilen.  

Die Küchen-Gewächse sollen endlich auch zu rechter Zeit einge-

sammlet und behörig verwahret werden, insonderheit aber sind alle 

diejenigen Wurtzeln und Kräuter, welche entweder den gantzen Win-

ter durch, oder auch bis über die Helffte desselbigen erhalten, und 

nach und nach verspeiset werden können, als: Cappes Kraut, Kohl-

Rüben, Möhren, Rettiche, rothe Rüben, Steck-Rüben, Spinat, Blu-

men-Kohl, Artischocken (wiewohl diese besser in Felde zugedecket 

bleiben) Endivien, Cichorien, Cardonen etc. zu Ende des Octob. oder 

zu Anfang des Nov. später oder früher,  nachdem die Jahres-Witterung 

ist, bey schönen Sonnenschein, trockener Zeit und warmen Wind, aus 

dem Garten auszunehmen, und in dem Keller oder Einsetz-Gewölbe 

behörig zu verwahren, von denen zum verspeisen gehörenden Ge-

wächsen dasjenige, was am wenigsten 
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bleibet, und etwa die geringste Anzeigung einer Fäulung giebt, am 

ersten heraus zu nehmen, und das dauerhafftigste bis auf die letzte zu 

versparen; was aber in künfftigen Frühling zum Saamen geordnet ist, 

zur Zeit, wenn die Nacht-Fröste aufhören, in ein wohl zugerichtetes 

Land, wo die Gewächse vor den rauhen Nord-Winden gnugsam gesi-

chert seyn können, hinaus zu setzen, auch endlich den Saamen, nach-

dem er früher oder später reiff wird, zu unterschiedenen Zeiten anzu-

nehmen und zu verwahren.  

Verschiedene Küchen-Gewächse als: Lactuke, Kresse, Körbel, Melte, 

Fenchel, Dille, Gurcken, Kürbse, etc. pflegen sogleich, nachdem sie 

reiff und zeitig worden, ihren rechten Saamen alsobald zu haben, und 

im ersten Gewächse mit sich zu bringen, so daß man demselben nicht 

allererst aufs neue erzeugen darff.  

Die Verwahrung des Küchen-Gesäemes muß mit sonderbaren Fleiße 

in reinen und saubern Gefässen, und an trockenen und temperirten Or-

ten geschehen, angesehen demselben nichts mehrers, als die feuchte 

und übrige Wärme zuwider, insonderheit aber müssen Gurcken, Me-

lonen, Kürbiße und dergleichen Saamen noch überdiß wohl verschlos-

sen werden, weil ihnen die Mäuse mehr als andern nachstellen, weil 

auch einige von denen Küchen-Kräutern, sich trocknen und aufheben 

lassen, dergleichen Körbel-Kraut, Petersilie, Roßmarin, Majoran, Sal-

bey u. s. f. Mangolt, Lorbeer und Pomerantzen-Blätter u. d. m. so 



 

 

müssen diese Sachen zuförderst an ihren Stielen, oder sonsten wohl 

gereiniget, in Sieben auf den Ofen bey gelinder Wärme, oder aber in 

freyer Lufft recht abgetrocknet werden; alsdenn aber kan man sie in 

wohlverwahrten Schachteln rein und von denen Würmern unversehret 

zum künfftigen Gebrauch aufbehalten. 

Küchen-Güter, siehe Domainen-Güter, Tom. VII. p. 1190. 

Küchengut, ein Vorwerck im Brandenburg-Preußischen Amte 

Hohnstein, Abel Preuß. und Brandenb. Staats-Geogr. I. 1. p. 101. 

Küchen-Junge heisset diejenige Person, welche in grossen Kü-

chen von dem Koche angenommen wird, entweder nur als ein Hand-

langer, um Holtz und Kohlen zu tragen, Feuer anzumachen, Wasser 

zu holen, und andere dergleichen Küchen-Dienste zu verrichten; oder 

auch die Koch-Kunst selbsten zu erlernen, da ihm denn reinlichere 

Arbeit angewiesen wird, z. E. Hasen, Hühner und andere Braten zu 

spicken, mit dem Backwercke umzugehen, u. a. m. 

Küchen-Kram, oder Aufwasch, heisst denen Mägden insgemein 

dasjenige eingeschwärtzete und herum liegende Küchen-Geräthe, so 

zu dem Aufwasch mit kommen muß. 

Küchen-Lehn, siehe Feudum Camerae, Tom. IX. p. 699. oder 

Feudum Cavenae, T. IX. p. 701. 

Küchen-Lehn, (Nürnbergisch) was solches solches eigentlich 

sey, ist ungewiß.  

Einige wollen, daß bey Fürstlichen Höfen je zu Zeiten die Caduc- und 

heimgefallenen Lehn denen Printzeßinnen zur Unterhaltung der Kü-

chen verehrt, welche man auch Tafel-Güter nennt, gemeynet seyn. 

Andere sagen, Küchen-Lehn sey Kunckel-Lehn, oder feuda feminea 

quod erroneum. Uffenbach aber hält 
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davor, daß es geringe Lehen seyn, die nur in die Küche als Hüner, 

Eyer etc. eintragen, wiewohl dergleichen Küchen-Lehn, wie man sich 

von erfahrnen Practicis berichten lassen, in Nürnberg keine mehr 

seyn, StruvJurispr. feud. 5. §. 11. in Not. 

Küchen-Meister ist bey einem Hof-Staat die Person, welcher die 

Ober-Aufsicht der Küche anbefohlen, daher ihm zu besorgen oblieget, 

daß in derselben alles sauber und ordentlich nach der Herrschafft oder 

des Hof-Marschalls Befehl ausgerichtet werde.  

Dannenhero lässet er sich bey dem anrichten, auftragen derer Speisen 

und Besetzung der Tafel finden. Zu welchem Ende er auch wissen 

muß, wie sowohl zu ordinairen Speisungen, als zu extraordinairen 

Tractirungen die Tafeln zu besetzen. Er procuriret die zum Küchen-

Etaat gehörigen Gelder, führet an einigen Orten die Correspondenz 

wegen derer ausländischen nöthigen Victualien, daß solche zu rechter 

Zeit aus der ersten Hand angeschafft werden, machet auch wohl den 

Küchen-Zettel und wohnet der Abnahm der Küchen-Rechnung bey.  

Unter ihnen stehen die Meister-Köche, Küchen-Schreiber, Einkäuffer 

und alle andere Küchen-Bediente, um zuerst Rechnung abzulegen, u. 

Red und Antwort zu geben.  

Aus welchem allem erhellet, daß er fleissig, unermüdet, activ, vor-

nemlich aber im Küchen-Wesen wohl erfahren seyn müsse. 

Küchenmeister … ein adeliches Geschlechte in Meissen … 
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Küchen-Schelle [Ende von Sp. 2019] … 

Küchen-Schreiber, dessen seine meiste Verrichtung bey einem 

grossen Hof-Küchen Etaat bestehet bloß in Geld ausgeben, und der 

deshalber richtig zuführenden Rechnung.  

Diese Gelder empfähet er auf Adsignation des Hof-Marschalls oder 

Küchen Meisters, von dem Hof-Rent- oder Zahl-Meister gegen ge-

bührende Quittung, und wendet sie entweder selbst an zu Erkauffung 

der Victualien, lieffert solche dem Hof-Speise-Meister gegen Quit-

tung, oder wenn dieser von denen Ämtern und Hof-Livranten solche 

bekommen, produciret er dem Küchen-Schreiber die darüber geführte 

Rechnung, welches alles derselbe in Rechnung bringt, so daß der Hof-

Marschall, oder eine andere von der Herrschafft dazu befehligte Per-

son jedesmahls daraus sehen kan, was täglich, wöchentlich, monath-

lich u. endlich das gantze Jahr über auf Victualien gewendet worden. 

Bey kleinen Hofhaltungen aber vertritt dieser zugleich die Stelle des 

Küchenmeisters. 

Küchen-Schürtze ist eine von grober Leinwand kurtz verfertigte 

Schürtze, so die Köchin um sich schläget, wenn selbige einem Manns 

Volck in der Küchen umgebunden wird, muß er sich mit einem 

Trinck-Geld lösen. 

Küchen-Zettel oder Kuch-Zettel heisset eigentlich diejenige 

schrifftliche Specification derer Speisen, die bey einer Mahlzeit zur 

Tafel getragen werden sollen.  

Bey Hofe und andern dergleichen grossen Haußhaltungen ist es einge-

führet, daß der Küchenmeister, oder an dessen Stelle der Küchen-

Schreiber vor der Tafel den Küchen-Zettel der Herrschafft einhändige, 

oder unter dererselben Teller lege, damit dieselbe gleich bey den An-

fang der Mahlzeit, die aufeinander folgende Speisen daraus ersehen, 

und nach Belieben und Adpetit eine Wahl darunter treffen könne.  

Ausser dieser Absicht aber haben dergleichen Zettel auch nachfolgen-

den Nutzen, daß vermittelst dererselben, die gehandelten Rechnungen 

über die Ausgabe derer Victualien untersuchet werden mögen.  

In gemeinen bürgerlichen Leben hat man zuweilen auch in Gebrauch, 

bey grossen Ausrichtungen mit Zuziehung des Koches, einen solchen 

Küchen- oder sogenannten Koch-Zettel zu entwerffen, um nicht nur 

die mancherley Speisen zu reguliren, wie sie mit verschiedenen Gän- 
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gen aufzutragen, und die Tafel darnach zu ordiniren, sondern auch mit 

dem Koche noch selbst darüber zu tractiren, und wegen der Bezahlung 

deshalber schlüssig zu werden.  

Weil denn diese verschiedene Speisen und Gerichte, wie nur erweh-

net, entweder nach gewissen Aufsätzen, Gängen und Trachten zur Ta-

fel gebracht, oder auch auf einmahl aufgesetzet, und in ihrer Ordnung 

vorgeleget werden müssen, so wollen wir zuförderst die Abtheilung 

anführen, welche Arten derer Speisen nemlich in den einen und andern 

Gang gemeiniglich zu nehmen, daraus eine sorgfältige Köchin erse-

hen kan, wie sie sich in der geschickten Wahl, bey so vielerley Arten 

und Zurichtungen der Speisen verhalten müsse, damit sie nicht zwey 



 

 

oder mehr einander wiederwärtige Essen ungereimt zusammen auf-

setze.  

Es gehören aber gemeiniglich zum ersten Gang, Tracht oder Aufsatz:  

• Ein a la braise oder gedämpftes Essen von Feder-Vieh, 

Fleisch u. d. Wildbret;  

• allerley Beatilles und Lecker-Bißlein in ordinairen oder far-

cirten Pasteten:  

• Boudins, oder Englische Würste, theils gekocht, theils gebra-

ten, theils gebacken;  

• Capilotaden, Carbonaten, Cotelets;  

• mancherley farcirte Sachen;  

• Fische von allerhand Sorten in souces, farcirt und gefüllet;  

• Fleisch geräuchet, böckelt und frisch;  

• Fricadellen, Fricasséen, Grenaden, Grilladen, Griserten, 

Hachis, Marinaden, Mierottons, Olypodrigen; 

• Warm übergeschlagene und aufgesetzte Pasteten, von unter-

schiedener Gattung;  

• Pain farci, Pain du vean und allerley panirte Fleische, Pic-

caden, Potagen, Poupetons, Pupiertes:  

• frische Zungen; Zugemüse, aus Garten Gewächsen, als 

Schwämmen, u. d.  

Zum andern Aufsatze zählet man:  

• die a la daubes, Austern, Blunc, Mangees, Compotes, Cre-

mes, Eiß oder gefrorne Sachen, Feder-Vieh und Feder-

Wilpret;  

• Fische gebacken und gebraten;  

• Fleisch zahm und wild;  

• Gebackens;  

• allerley Gelées:  

• Hirsch-Kolben, Krebse, marinirte Sachen Pasteten kalt, 

Ratons, Rouladen, Salate, Schuncken und Keulen geräuchert, 

Schnee-Milch, Sprotten, Sultzen geprest und bunt, Triffles in 

Öl, Trisonetten, Vogel-Nester, Würste, geräucherte Zungen.  

Zum dritten Aufsatz werden gerechnet:  

• Allerhand Backwerck:  

• alle Basten, candirte Sachen, weiß überzogene Confecte, wie 

auch Confituren nasse und trockene, und dergleichen Zu-

ckerwerck, Conserven, frische Früchte und Obstwerck; 

• Marcipan, Marmeladen und dergleichen Erfrischungen, wo-

mit man meist gleich zu Anfang die Tafel zu garniren und 

aufzuputzen pfleget. 

Küchler … 

S. 1021 … S. 1041 
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… 

Küssznach … 

Küste, siehe Kasten. Tom. XV. p. 232. 



 

 

Küste, Litus, Cäte, nennet man aus dem Holländischen die Ufer 

eines Landes, so von dem Meer angespület werden. 

Die Barbarische Küste heisset die gantze Nord-Seite von Africa, die 

Malabarische und Coremandelische Küsten in Indien, sind die West- 

und Östliche Ufer der grossen Spitze von Asien, die von Indostan Sud-

wärts in das Meer schüßet, und so weiter. 

Die Küsten zu bewahren, werden Auslieger, Garde-Còtes, gehalten, 

das ist, Schiffe, die bestellt sind, an denen Ufern einer Landschafft auf 

und nieder zufahren, denen Raubereyen, Unterschleiff, und andern 

Unheil zu wehren. 

Küste oder Köste, ist eine höltzerne Krücke, sechs Zoll breit, und 

eilf Zoll lang, mit einem Stile. 

Man brauchet selbige auf Plan- und Glauch-Herden in Wäschen, die 

gepochte Materie von dem Gefälle damit abzuflössen, oder die abge-

flössete damit zu zertheilen, wird auch die Schlämm-Küste genennet. 

Die Wäsch-Küste hat einen kurtzem Helm, und die Auszüh-Küste ist 

eine und eine halbe Viertheil Elle hoch, und hat einem längern Stiel, 

von ein bis einer halben Elle. 

Mit der Küste ausziehen, heißet auf dem dritten und letzten Gefäll 

des Plan-Herdes, den Zien- Stein hin und wieder zühen und arbeiten, 

wie bey denen Zien Wäschen zusehen. 

Küste, (die reiche) siehe Costa-Rica. Tom VI. p. 1433. 

Küster gehöret unter die geistlichen Personen, denen die Kir-

chen-Ornata anvertrauet, den Verschluß derer Kirche auf sich haben, 

vor die Kirchen- Gelder sorgen, und denen Geistlichen mit aufwarten. 

Auf denen Dörffern sind diese Functionen gemeiniglich in einer Per-

son mit einander vereiniget, hingegen in Städten expediren die Küster 

nicht alles was die Schul-Meister auf denen Dörffern verrichten. So 

sind auch an einigen Orten die Glöckner, die vor das Glocken-Läuten 

sorgen müssen, und die Kirchen ausfegen, noch von den Küstern un-

terschieden. 

Nach dem Päbstlichen Rechte werden die Küster, Glöckner und s. w. 

denen Geistlichen des geringen Ordens beygezählet, und ihnen man-

cherley unterschiedene Bedienungen und Subordinationes zuge-

schrieben, die bey denen Protestanten gar nicht mehr anzutreffen, und 

also könnte man zweifeln, ob sie auch unter ihnen vor geistliche Per-

sonen geachtet würden. Es ist aber doch gewis; daß sie auch unter 

ihnen, ob sie schon mit denen Prie- 
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stern nicht in eine vollkommene Gleichheit kommen, vor geistliche 

Personen mit geachtet werden, in dem sie die Lieder in der Christli-

chen Kirche anfangen, die Bet-Stunden halten, in Abwesenheit des 

Pfarrers der Gemeine aus der Bibel vorlesen, und auf gewisse Masse, 

da sie anderweilen die Kirch-Thüre aufschlüssen bey der Tauffe und 

dem Heil. Abend-Mahl der Kirche beystehen u. s. w. den Gottes-

Dienst mit befördern helffen. 

Sie sind also der Geistlichen Gerichtbarkeit unterworffen, und können 

weder von der Weltlichen Obrigkeit noch von denen Kirch-Patronis 

sondern bloß von den Geistlichen Consistoriis von ihren Ämtern ge-

setzet werden. Doch haben sie keine solche Dignität wie die Geistliche 

selbst, sondern sie müßen nur bey dem öffentlichen Gottes-Dienste 

denen Predigern hülffliche Hand leisten. 



 

 

Es werden selbige von denen Richtern und Ältesten jedoch mit Vor-

wissen des Pastoris, welchem wider seinen Willen kein Custos aufge-

drungen werden kan, geordnet, hernach dem Consistorio praesentiret, 

und nach vorgängigen Examine confirmiret, in gleichen kan der Pas-

tor mit Vorwissen des Superintendenten, und Consistorii die saumse-

ligen, und ungehorsamen Custodes wiederum absetzen. Ihre Investitur 

geschiehet auf Unkosten der Kirche, und in Subsidium auf Unkosten 

derer Eingepfarrten. 

Sonst können auch zu diesen Dienste Handwercks-Leute genommen 

werden, diese aber dürffen ihr Hand-Werck nicht ausserhalb auf denen 

Herrn Höfen oder sonsten, sondern allein in ihren Häusern, und nicht 

zum feilen Kauffe denen umliegenden Städten und Meistern desselben 

Hand-Wercks zum Nachtheil treiben. Überhaupt aber müssen sie 

zünfftmäßig seyn, und, wenn in einem gewissen Districte eine ge-

wisse Anzahl des Handwercks gesetzet ist, so müssen sich auch die 

Custodes unter dieselbigen zühen lassen, und dürffen keine Exemtion 

praetendiren. 

Denen Custodibus ist durch die Sächsischen Gesetze verboten, daß sie 

weder wenn sie ordinirt und examiniret seyn, predigen noch Anwald-

schafften übernehmen, oder andern Leuten aduocando bedient seyn 

dürffen. Denn ihr Amt bestehet überhaupt darinne, daß da ihnen die 

Pfarrer ohne dem zu befehlen haben, die Custodes jenen auch billig 

Gehorsam leisten und nicht wiederstreben sollen. Doch ist auch ihr 

Officium, welches sie denen Predigern leisten müssen, determiniret, 

und also muß ihr Gehorsam nicht in solchen Dingen versuchet wer-

den, die nicht zu ihren Amte gehören. Es sollen aber auch die Pfarrer 

ihre Glöckner ferner nicht, denn so viel ihr Kirchen-Dienst belanget, 

mit Boten-lauffen zu ihren eigenen Nutzen dringen, und beschweren, 

sondern sie ihren befohlnen Dienst zu jederzeit unverhinderlich ab-

warten lassen. Chur-Sächß. Kirchen-Ordnung Art. 37. 38. Slevogt 

vom Rechte der Altäre, p. 446. seq. 

Küster, (Ludolph.) … 

S. 1043 … S. 1050 
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… 

… 

Kuglertz … 

Kuh, Lateinisch Vacca, Griechisch boudeleia, Frantzösisch 

Vache, Spanisch Vaca, ist unter dem Rind-Vieh das Weiblein, ein be-

kanntes grosses vierfüßiges und gehörntes Thier, welches zur Zucht 

und um der Milch-Nutzung Willen in 
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einer Haus-Wirthschafft gehalten wird.  

Eine Kuh kan nicht eher eine Kuh genennet werden, bis sie zugekom-

men, und einmahl gekalbet hat, vorhero aber heisset sie eine Ferse 

oder Schelbe; Melck-Kuh wird eine Kuh so täglich gemolcken wird, 

zum Unterschied einer treugestehenden Kuh genennet, welche die-

sen Namen aus zweyerley Ursachen führen kann: Denn entweder hö-

ret eine solche Kuh auf, ihre Milch zu geben, weil sie trächtig ist, und 

ihre Kalbezeit herannahet; oder aber weil die Vieh-Magd oder eine 



 

 

Haus-Mutter, in Meynung die Kuh sey trächtig, weil sie wenig Milch 

gegeben, sie mit Fleiß weiter nicht melcken, sondern verseichen las-

ten, unerachtet sie nicht zugenommen, sondern gälte geblieben.  

Die Melck-Kühe sind entweder Alt-Melcke oder frisch-Melck: Alt-

Melcke werden diejenigen genennet, welche gälte geblieben, und von 

denen also dies Jahr kein Kalb zu hoffen, heißen dahero auch Gälte-

Kühe; wie wohl man einiger Orten auch die trächtigen-Kühe, wenn 

sie lange hinaus, und kurtz vor ihrer Kalbe-Zeit noch melcken, mit den 

Namen Alt-Melcke beleget. Frisch-Melcke heisset man diejenigen 

Kühe, welche, wenn sie gekalbet, wieder aufs neue gemolcken werden 

können.  

Die Kühe haben unter allerhand Arten Vieh, so im Haus-Wesen nöthig 

und nützlich sind, ihres Ansehens und besondern Nutzens-Willen bil-

lig die erste Stelle; denn sie geben uns in ihrem Leben Milch, Butter, 

Kälber, und denen Feldern Mist und Düngung; Fleisch, Häute, Un-

schlitt, Fett, Horn, u. a. m. aber wenn sie geschlachtet worden, zum 

grossen Nutzen in der Haushaltung, davon weiter unten ausführlicher 

bey dem Worte Rind gehandelt.  

Zu dergleichen Vieh nun, gelanget man entweder durch kauffen, 

durch miethen oder pachten, oder aber durch eigenes nachzühen.  

Bey dem Einkauffe derer fremden Kühe, hat ein Land-Mann Theils 

auf die Güte, Theils auf das Alter derselben zu sehen: Dieses, das Al-

ter, kan er bey denenselben also erkennen: Innerhalb zehen Monden 

stossen sie die fördern Zähne ab, darnach in sechs Monden die nähe-

sten dabey, am Ende des dritten Jahrs stossen sie alle mit einander; 

wenn sie im Still-Stande sind, so sind die Zähne gleich weiß und lang; 

wenn sie aber beginnen zu alten, so werden ihnen die Zähne kurtz, 

ungleich und schwartz.  

Etliche wollen die Jahre aus denen Ringen und Absätzen an den Hör-

nern abnehmen. Denn so offt sie kalben, sollen sie ein neues Ringlein 

um das Horn bekommen; wo man nun selbige abzählete, hätte man 

die Anzahl der Kälber, und so man vor das glatte Horn bis auf den 

ersten Ring zwey, dritthalb oder drey Jahr dazu rechnete, würde man 

solcher Gestallt ihr Alter leichtlich zusammen bringen. Weil aber ei-

nige Kühe spat, einige früher kälbern, auch bekannt, daß manche etli-

che Ringlein Theils auslassen, Theils aber nicht ordentlich treiben, als 

ist leicht daraus abzumercken, daß man ihr Alter nicht eben so gar 

gewiß, sondern nur beyläuffig hieraus wissen könne.  

Die meisten Kühe verrathen ihr Alter mit dem groben Geschrey; auch 

sind die langen und breiten Klauen eine gewisse An- 
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zeige, daß sie am längsten darauf gegangen seyn. Daher thut ein Land-

Mann am besten, wo er sich neue Kühe schaffen will, oder muß, so 

kauffe er sich fein junge Kühe, die zwey oder drey mahl gekalbet ha-

ben: Denn ob wohl die alten mehr Milch geben, als die jungen, so 

können es doch die alten Kühe so lange nicht mehr treiben, als die 

jungen, die von Tag ju Tag zunehmen, und immer bessere Nutz-Kühe 

werden.  

Jenes, nehmlich die Güte betreffend, so werden sich zwar die meisten 

Haushälter befleißigen, gut Vieh aufzuzühen, aber auf den Marckt 

werden sie dergleichen selten bringen, es treibe sie denn die äusserste 

Noth dazu. Es soll dahero ein Haus-Vater mit Bedacht, und nicht so 

bald einem, der ihm vorkommt abkauffen, denn an Zucht-Vieh kommt 



 

 

wenig zu Marckte, oder wird sonst feil, wenn es nicht einen Mangel 

an sich hat. Er soll dahero die, so er nicht kennet, fragen, wo sie zu 

Hause; auch so viel möglich die Ursachen, warum die Abschaffung 

geschiehet, zu erforschen, sich angelegen seyn lassen. Von bekannten 

Leuten kauffen, ist auch darum besser, daß man sich im Fall ereignen-

den Mangels desto füglicher zuerhohlen wisse.  

Die besten Kühe sind sonsten insgemein die, so von edler guter Art, 

grossen Bäuchen, wohlgewachsenes Gliedern, und gestrotzten Euter 

oder gutem Milch-Zeuge sind, und denen es darneben an Lust zu es-

sen, Freude zum springen, auch an guter und gesunder innerlicher und 

äusserlicher Leibes-Beschaffenheit nicht ermangelt. Absonderlich 

muß man im kauffen zusehen, ob sie an den Eutern alle Striche richtig 

haben. Denn es ist bekannt, daß etliche nur mit zweyen, etliche mit 

dreyen Strichen Milch geben, da es doch mit allen vieren sollte seyn. 

Dahero ist rathsam, daß man sie nicht eher kauffe, als bis man sie ent-

weder Morgens, Mittags und Abends melcken sehen, oder es selbsten 

zwey oder drey mahl probiret hat; zumahl da betrügliche Verkäuffer 

die Kühe ein oder mehrmahl nicht ans melcken lassen, damit sie feine 

grosse Euter mit auf den Marckt bringen, welche sie denn theurer ver-

kauffen helffen sollen. Wenn eine Kuh über zwölf Jahr alt ist, so taugt 

sie nicht viel mehr, als zum mästen und schlachten. Denn ob man auch 

welche findet, die von starcker Natur, und bis in das sechzehende Jahr 

fruchtbar und melcke sind, so ist doch davon keine Regel zu machen.  

Was die Miethe, als die andere Art zu Kühen zu gelangen, betrifft, so 

ist solche in hiesigen Landen, sonderlich von Zucht-Kühen bekannt, 

und wird selbige von denen beobachtet, welche wegen Fortführung 

ihres Haushaltens das Rind-Vieh nicht wohl entbehren können, und 

gleich wohl die Mittel nicht haben, mit kauffen sich solches anzu-

schaffen.  

Die dritte Art ist die Nach-Zucht, durch welche ein bereits mit Vieh 

versehener Haus-Wirth, den Abgang an alten entweder verkauften 

oder geschlachteten, oder verunglückten Kühen, aus seinem eigenen 

Stalle wieder ersetzen kann. Es ist hierbey insonderheit wohl zu be-

obachten daß das Zucht-Vieh beyderley Geschlechts guter nutzbarer 

Art, von rechter Grösse, feiner Gestallt, gesund, und mäßigen Alters 

sey: Denn obschon bisweilen mit 
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Mühe ein geringes verbuttetes Stücklein Vieh auch auf die Beine zu 

bringen, so ist doch gewisser und besser, man halte so viel möglich 

die Wahl, und lasse auch sonderlich das Vieh nicht zu jung, und etwa 

im andern oder dritten Jahr, sondern, wenn die Kalben ihre völligen 

drey Jahr alt sind, zukommen. Denn das alte Viehe erlanget nachge-

hends selten rechte Kräffte und Stärcke, und bleibet auch das junge 

Vieh klein und kräpfig, daß es zur Zucht durchaus nicht rathsam zu 

behalten.  

Man hat auch auf die Zeit, da die Kühe zukommen, sonderlich darum 

Acht zu haben, damit die Kalbe-Zeit hernach also falle, damit die, we-

gen der Fütterung sonst geringe Milch desto reichlicher zu erlangen: 

Denn die Kühe nach der Zeit, wenn sie wieder zukommen, allmäch-

lich an der Milch abnehmen. Wenn nun die Kühe um Weynachten  

kalben, so wäre die beste Milchzeit an dergleichen Kühen bis auf 

Pfingsten; weil aber vor Pfingsten kaum das Futter, so zu guter Milch 

dienet, hervor kommt, so ist rathsamer, daß die Kühe erst nach Fast-

nachten, etwas um das Mittel des Mertz-Monats kalben, und also 



 

 

damit besser in die Futter-Zeit einrücken; welcher Gestalt auch die 

Milch-Zeit so lange währet, als man Waide und grün Futter zu geben, 

oder auch nur unterzumengen hat. Die dieser Meinung sind, lassen den 

Stier im Julio oder Augusto zu.  

Etliche haben ihre Kälber lieber gegen den Herbst, und geben die Ur-

sache, daß man sie mit gutem Heu und fleißiger Wartung verpflegen 

könne, und sie auch, wenn sie den Winter in zarter Jugend überstanden 

haben, hernach desto dauerhafftiger zu hoffen seyn, die einen Gefallen 

an dieser Art haben, lassen den Stier im Februario oder Martio zu.  

Bey herannahender Kalbe-Zeit, wenn die Kühe die Milch gäntzlich 

verlieren, und (wie der rechte Terminus lautet) treuge oder trocken 

stehen, müssen sie ein wenig besser gefüttert und in der Kalbe-Zeit 

selbsten fleißig nach ihnen gesehen, und das behörige in Acht genom-

men werden, damit sie nicht aus Ermangelung gebührender Hülffe 

und Handreichung, Schaden leiden, und Kuh und Kalb, oder wenig-

stens eines von beyden darüber zu Grunde gehen mögen.  

Die Trage-Zeit der Kühe belauffet sich entweder auf 9. oder 10. Mo-

nath, und die Bauren rechnen durchgehends viertzig Wochen dafür. 

So lange eine Kuh mit dem Kalbe gehet, soll man fleißig lassen Ach-

tung geben, damit sie weder durch das springen über- oder in die wei-

ten und tieffen Gräben, noch durch das wilde anlauffen wider die He-

cken und Stauden, etwas am Leibe verrencken, zerfallen, zerstossen, 

sich mit einem Dorn-Stich verletzen, oder in andere Wege beschädi-

gen könne.  

Denen kalbenden Kühen muß auch die Süde ein wenig besser gemen-

get, und eingeweichte Öl-Kuchen aufs gebrühete Futter gegossen; wie 

auch das trincken mit kleinen Trebern, Rüben-Kraut und Grummet 

angemachet werden, damit sie gleich wohl vor dem andern Vieh ei-

nem Vortheil haben, welchen sie hernachmahls so wohl mit mehrerer 

Milch als auch mit einem schönern Kalbe reichlich bezahlen werden. 

Die Zeit über, da sie trocken oder treuge stehen, ist es gut, wenn man 

ih- 
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nen Lein- und Hanff-Saamen gesodten auf ihre Süde geben kan, damit 

sie innerlich gereiniget werden. Wenn ihnen von der erstockten Milch 

die Euter sehr groß und voll werden, da es denn leichtlich zu einer 

Verschwellung hinaus schlagen kan, so muß man sie, wo man es sie-

het und mercket, rein ausmelcken; die Milch kan man ausbuttern, weil 

die Butter davon gar heilsam ist, und sie zu Salben verbrauchet wird, 

die abgelassene Milch aber giebt vor die Hüner ein angenehmes Ge-

träncke.  

Damit die Kühe nicht verwerffen, soll man ihnen alsobald, wenn sie 

zugekommen, Qvitten-Kern, Fenchel und Feld-Kümmel-Saamen, 

welche in einem kleinen Topf Wassers mit drey Löffel voll Honig, 

und einer zerstossenen Eyer-Schahle, aus welcher zuvor ein Hünlein 

ausgekrochen ist, vermischet worden, drey Morgen hinter einander 

eingeben. Trüge aber eine Kuh gar über die Zeit, so kochet man Zwie-

bel-Schahlen, einen guten Theil Poley, und gantzen Saffran, zusam-

men in Bier ab, und gebe es ihr zwey oder dreymahl ein, so muß das 

Kalb von ihr gehen, es sey nun tod oder lebendig; doch muß dieses 

Mittel nicht vor der Zeit, da etwa die Kuh ordentlicher Weise noch 

trächtig wäre, gebrauchet, und dadurch das Kalb muthwillig in Gefahr 

gesetzet werden.  



 

 

Wenn einer Kuh, wie öffters geschiehet, das kalben sauer ankommt, 

muß man ihr sechs oder sieben Zwiebeln so tieff in den Hals hinein 

schieben oder stossen, daß sie solche verschlucken muß, so wird es ihr 

das Kalb befördern. Will es aber mit der Affter-Geburt nicht fort, so 

koche man nur vor einen Groschen oder sechs Pfennige Lein mit Was-

ser, und gebe es ihr zu trincken, oder zerschneide zwey Härings-

Schwäntze fein klein, stecke selbige ihr in den Hals, oder süde Beyfuß 

ab, und güsse es ihr in den Hals hinter, daß sie es hinunter lassen muß, 

so wirds bald fortgehen.  

Wenn nun die Kuh gekalbet hat, geben ihr etliche eine Hand voll Saltz, 

und darnach über eine kleine Weile ein wenig Süde oder Hächsel, und 

mengen darunter fein dicke Stücken von zerbrochenen Lein-Kuchen, 

als wovon sie sehr gestärcket werden, und mischen denn noch ziem-

lich viel Schrot mit an. In eben dergleichen Süde streuen sie auch zwey 

oder drey Stengel Wermuth, und gebens ihr zu trincken. Andere geben 

ihr auf einem gebäheten Brode drey rothe Hasel-Nüsse ein, ohne daß 

sie eine andere Ursache geben können, als daß es gut sey, und ihre 

Eltern es auch so gemachet hätten; hernach melcken sie die Kuh also 

bald aus, ehe noch das Kalb an das Euter geleget wird, werffen Saltz 

und Kleyen darein, güssen warm Wasser dazu, legen auch zerriebene 

Lein-Kuchen darein, und lassen es also dieselbe sauffen. Die ersten 

drey Tage geben sie ihr nicht viel Süde auf einmahl, sondern wenig 

und desto öffter, damit sie sich nicht überfressen könne, und eben so 

lang bekommt sie auch kein kaltes Wasser. Andere aber geben ihnen 

gantzer acht Tage lang, nebst andern Futter, nichts als warmes Wasser, 

mit ein wenig Mehl zu trincken, und legen ihnen bisweilen eine Ger-

ster-Garbe nebst guten Heu zur Stärckung vor.  

Die Fütterung der Kühe be- 
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langend, ist bekannt, daß, wenn es warm wird und zu grünen beginnet, 

dieselben das dürre Futter nicht mehr gerne fressen, weil sie das Grüne 

richen, und sich darnach sehnen, und weil sie denn zu solcher Zeit 

lieber Hunger leiden, als an den dürren Futter sich satt fressen, so muß 

man anfänglich nur so viel junge Nesseln oder Feld-Gras zusammen 

bringen und sammlen lassen, daß unter die Süde etwas gemenget wer-

den könne, bis es gute Weide giebet, und denenselben das junge fette 

Gras, in gleichen die Weitzen-Schrepfe, das Wick-Futter, auch grün 

Kraut, Möhren und Rüben, welche die Milch trefflich mehren und ver-

bessern, zu mercklicher Beförderung des Haus-Nutzens, vorgegeben 

werden kan.  

Wenn die Weide vergangen, und das grüne Futter schier alle worden, 

so nimmt man das dürre Futter, als Heu, Grummet und allerley Stroh 

zur Hand, machet ihnen Süde oder Häckerling mit allerhand Spreuen 

gemenget, an, und füttert die Melck-Kühe damit den Winter über fol-

gender Gestallt; als des Morgens wird ihnen solche gemengte Süde 

zweymahl nach einander eingeschüttet, hernach leget man ihnen Heu 

vor, oder in Mangel dessen, die Wirr-Bunde oder Wurm-Gebünde von 

Weitzen- Rocken- und Gersten-Stroh, und werden geträncket. Von 

Haber-Stroh, wie einige wollen, soll man denen Melck-Kühen keine 

Wirr-Bunde vorlegen, weil sie davon verseigen, und nicht viel Milch 

geben sollen. Dem schnur stracks zu entgegen wird an vielen Orten 

das Haber-Stroh vor die Kühe verfüttert, hingegen das Gersten-Stroh 

denen Schaafen, welche es besonders gerne fressen, oder denen 



 

 

Acker-Pferden gegeben, oder auch in Ermangelung derselbe zum Un-

terstreuen gebrauchet.  

Zu Mittage giebt man ihnen wieder einmahl der gemengten Süde, und 

leget ihnen Heu und Stroh darnach ein, und läßt sie aus dem Stalle zur 

Träncke gehen. Wenn es gut Wetter ist, so lässet man sie auch zu Mit-

tage in den Hof, und leget ihnen in die Rauffen allerhand Wurm-Ge-

bunder, und geust ihnen Wasser in den Trog, daraus zu trincken.  

Abends schüttet man ihnen wiederum zweymahl der gemengten Süde 

ein, giebt ihnen alsdenn Heu oder Stroh, oder wie vorgedacht, Wirr-

Bunde.  

Zur Süde wird gemeiniglich vor die Kühe Weitzen- oder auch Ro-

cken-Stroh geschnidten. Wenn man bey einem Vorwercke viel Stutten 

hält, vor welche man viel Spreuer bedarff, daß man damit vors Rind-

Vieh nicht auskommen kan, so lassen etliche gut Heu oder Grummet, 

als ein Gebund, unter zwey Schütt Weitzen-Stroh schneiden, und füt-

tern die Kühe damit. Wiederum etliche, so es nicht besser haben, ge-

ben denen Kühen nur lauter Süde, und legen ihnen darauf Heu oder 

Wirr-Bunde vor. Wenn die Tage kurtz sind, giebt man ihnen zu Mit-

tage keine Süde, sondern leget ihnen entweder im Stalle, oder im Hofe 

nur Wirr-Bunde vor, und im harten Winter, etwa um Weynachten das 

Erbs-Stroh; wenn aber der Tag zunimmt, so wird ihnen das Süde-Fut-

ter zu Mittag eben auch, wie zu Morgens und Abends gegeben, und 

auch Heu und Stroh vorge- 
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leget: etliche streuen klein Saltz in die Krippen oder Kuh-Tröge; etli-

che legen ihnen Stein-Saltz zu lecken vor, oder geben es ihnen ins 

Gespühle, und lassen sie davon trincken.  

Das geringste Futter soll man allezeit allen Rind-Viehe voran, und das 

Heu oder Wurm-Gebünde hernach geben, denn sonsten würden sie die 

Süde nicht mehr fressen. Man soll auch, wenn man es thun kan, die 

Melck-Kühe des Tages einmahl mit warmen Gespühle, mit Obs- oder 

Schrot, Kleyen, Öl-Kuchen, Kraut und Rüben gemenget, träncken, da-

von bekommen sie viel Milch, und werden auch fein starck davon. 

Das Hirsen-Stroh, so nicht recht dürre, und gemeiniglich viel Feuch-

tigkeit hält, ist den Kühen nicht gut vorzulegen, sowohl als das be-

schleumet Heu, denn sie offt daran erkrancken und sterben.  

Wenn die Kühe auf den Frühling wieder zu Felde gehen, sonderlich 

wenn die Weide noch so gar jung und klein, soll man ihnen vorhero 

alle Morgen ein gutes Futter, und, weil sie gerne zu solcher Zeit Gifft 

im Grase zu bekommen pflegen, zugleich auch ein wenig Saltz oder 

Theriac auf einem Schnidten Brode geben, als welches ihnen hierzu 

sehr gesund ist.  

Sonsten soll eine gute Wirthin, so viel möglich, selber bey dem füttern 

und melcken seyn, damit sie sehe, ob auch die Kühe das ihrige richtig 

bekommen, und von denen Mägden reine ausgemolcken werden. 

Denn manche schläfft unter der Kuh ein, milcket dieselbe nicht zur 

Helffte aus, davon sie denn verseigen, folglich auch die Milch im-

merzu abnimmt.  

Man hält aber diesen Unterschied im melcken, daß man nehmlich un-

gefähr von Ostern oder vom Georgen Tag anfängt, und bis in den Sep-

tember auf Crucis des Tages dreymahl, als Morgens, Mittags und 

Abends milcket; von da aber bis wieder Ostern, als in den kurtzen Ta-

gen, zweymahl, nehmlich nur des Morgens und Abends.  



 

 

Die Vieh-Mägde sollen endlich ihre Melck-Kühe fein rein und sauber 

halten, und zu Weilen den an ihnen befindlichen Unflat abkratzen; ihre 

Krippen oder Tröge alltäglich ausputzen, die Stallung fleißig ausmis-

ten, und ihnen alltäglich eine frische reine Streu machen, welches alles 

denen Kühen sehr vorträglich ist.  

Will man eine Kuh zur Mastung aufstellen, geschiehet solches im Sep-

tember, und können sie so dann mit dürren Heu, Schrot, Mehl-Trän-

cken, Mähren, Rüben und dergleichen am besten gefüttert, gemästet 

und so dann geschlachtet werden.  

Viele halten an einer ausgeschlachteten Kuh vor das delicateste das 

Euter, welches sie auf unterschiedene Art zuzurichten wissen. Dessen 

Vorbereitung aber bestehet darinnen, daß es so bald es von der Kuh 

geschnitten mit Wasser und ein wenig gesaltzen zum Feuer gesetzt, 

wenn es denn weich gekocht in kaltes Wasser geworffen, und darein 

fein sauber geputzet werde. Hierauf schneidet man dasselbe ungefähr 

wie Nudeln, bräunet etwas Mehl in heisser Butter, güsset alsdenn 

Fleisch-Brühe, Wein und etwa ein Eß-Löffel Eßig dazu, würtzet die-

ses mit Ingber, Pfeffer und Nelcken, leget das in Nudeln geschnidtene 

Euter nebst einer gantzen Zwiebel auch hinein, schüttet eine Handvoll 

rein gelesene und gewasche- 
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ne Cibeben mit Citronen-Schahlen und Zucker darüber, welches, so 

es mit einander gekocht hat, zum anrichten fertig. Oder man schneidet 

solches Stück-Weise ungefähr eines guten Messer-Rückens dick, so 

breit und groß aber als das Euter selbsten ist; hierauf ordnet man ge-

riebene Semmel mit Pfeffer und Salz vermengt, tuncket das Euter in 

zerlassene Butter, bestreuet es mit gedachter Semmel, leget es so auf 

den Rost, und lässets fein gemächlich braten; bey dem anrichten wird 

braune Butter darüber gegossen, geriebene Semmel wie auch Citronen 

Scheler darauf gestreuet; oder man bäcket das in Scheiben geschnid-

tene Euter so gleich aus heissen Schmaltze, daß es auf beyden Seiten 

fein gelb werde, und streuet bey dem anrichten Citronen-Scheler dar-

über. Noch andere reiben es auf einem Reibeisen, machen aus diesen, 

einen halb Pfund Nieren-Stollen, eingeweichter Semmel und fünf Ey-

ern, nachdem dieses behörig gewürtzet, eine abgeriebene Speise, güs-

sen dieses in eine Schüssel, die von Teig einen Crantz hat, und backen 

es also in einem Back-Ofen fein gemächlich.  

In der Gegend des Reichs Sina giebt es grosse Kühe mit langen haari-

gen und krausen Schwäntzen, die von denen Soldaten an Statt derer 

Feder auf dem Kopffe getragen werden. In der Gegend Cingcheu und 

Tengcheu wächset in dem Magen derer Kühe zu weilen ein Stein, den 

die Chineser Nieuhoang, das ist, Kühgelb nennen. Er gelanget offt zu 

der Grösse eines Gänse-Eyes, ist gelb von Farbe und mürbe wie 

Kreite. Diesem Steine schreiben sie wundersame Tugenden zu, und 

sollen insonderheit alle Haupt-Flüsse vertreiben. Wenn er in ein sie-

dend Wasser geworffen wird, soll ers zur Stund erkühlen, und wenn 

er mit kalten Wasser begossen wird, einen Dampf aufsteigen lassen.  

In der Landschafft Quantung hält sich ein wildes Thier auf, welches 

die geschwinde oder flügende Kuh genennet wird, weil es in einen 

Tage wohl 10. Meilen lauffen kan. Es hat mitten auf dem Haupte ein 

kurtzes rundes Horn. In der Landschafft Cincheu findet sich eine Gat-

tung wilder Kühe, die so begierig nach Saltze sind, daß, wenn sie von 

dem Jäger verfolget worden, und ein Säcklein mit Saltz, so er ihnen 



 

 

mit Fleiß hingeworffen, antreffen, sie dabey stehen bleiben, daran zu 

lecken, und sich fällen lassen  

In den Arabischen Wüsten läufft eine Art wilder Kühe, kleiner als ein 

Hirsch, aber stärcker als eine Ziege, glatt und gläntzend von Haaren, 

auf den Rücken dunckel, auf den Bauche gelblicht-roth, mit krummen 

schwachen Hörnern, kurtzen Haltze und starcken Füssen. Bellon. 

In der Wüsten Bilidulgerid, hält sich dergleichen wilde Küh-Art auf, 

Dant oder Lant genannt, in der Grösse eines Jährigen Kalbes weiß und 

gläntzend von Haaren, mit schwartzen Klauen und eines so schnellen 

Lauffes, daß es von keinem andern Thier mag eingeholet werden. 

Seine Haut ist so fest, daß keine Schneiden mehr dadurch dringet. 

Dapper.  

Die Euter von der Kuh sind dienlich, vor die 
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Brust , wenn sie als eine Brühe zugerichtet und genossen werden. Ihre 

Milch befeuchtet, ist gut vor die Brust, erweichet, kühlet, und giebt 

frische Säffte; sie mildert die Schärffe der Feuchtigkeit in dem Leibe, 

sie stillet das Bluten, und die rothe Ruhr. Sie wird innerlich und 

äusserlich gebrauchet. Sie führet viel Öl und Phlegma, wie auch ein 

wenig saueres Saltz.  

Ihr Fett dienet zum erweichen und zertheilen. Das Marck erweichet, 

zertheilet, und ist denen Nerven gut.  

Der Harn führet das Gewässer aus, und wird Lat. Aqua omnium flo-

rum, Frantz. Eau de mille fleurs genannt. Er führet durch den Stuhl-

Gang und mit den Urine ab: Wird acht bis zehen Tage nach einander, 

alle Zeit des Morgens frühe, wenn man noch nüchtern ist, und auf dem 

Lande, in dem Frühlinge und in Herbste sich befindet, zwey bis drey 

Gläser voll auf einmahl eingenommen. Er dienet zu dem Schnupffen, 

und zu den Flüssen, zum Podagra, zur Wasser-Sucht, und zu denen 

Dünsten. Hiervon kan der Discours gesehen werden, den Lemery des-

halben bey der Königl. Academie der Wissenschafften gehalten hat, 

der auch in ihre Memoires vom Jahr 1708. p. 33. Parisischer und p. 

41. Amsterdamischer Edition, ist eingefüget worden.  

Vache de barbarie, Kuh aus der Barbarey, wird ein gewisses, grosses 

Indianisches Thier genannt, welches eher einem Hirsche als wie einer 

Kuhe zuvergleichen. Sein Kopf ist nicht sehr breit mit langen dicken 

Hörnern bewehrt, die hinter sich gekehret und gewunden sind, in eine 

Schnecke, oder Schraube; sie sehen schwartz. Die Ohren sind wie die 

an Biesam-Thier. Die Augen stehen oben an dem Kopfe, nicht gar weit 

von denen Hörnern. Es hat zwey Buckel, einen wo sich der Rücken 

anhebet, und den andern gegen über an dem Brust-Beine. Es sind gar 

keine Euter an ihm zu verspüren, sondern es hat an deren Statt nur ein 

paar Striche. Sein Schwantz ist hinten, wo er eingesetzet ist, breiter, 

als wie an dem Ende, und an demselben ein Busch schwartzes Haar. 

Die Läuffe sehen wie am Hirschen. Dieses Thier ist überaus behende.  

In Peru werden Thiere gefunden, die sehen als wie die kleinen Kühe, 

haben aber keine Hörner. Ihre Haut ist so dicke, daß sie zu Schuß-

freyen Harnischen dienet. Ihr Mist zertheilet, kühlet, lindert, dienet zu 

hitziger Geschwulst, wieder Wehetagen des Halses, zur Rase, und zur 

Räude. Er wird in Marien-Bade destilliret, und ein Wasser daraus ge-

zogen, welches Lat. Aqua omnium florum, Frantz. Eau de mille fleurs, 

allerley Blumen-Wasser, betitelt wird. Es dienet eine schöne Haut zu 

machen, und deren Flecke zu vertreiben. 



 

 

Kuh heisset beym Reb-Hühner-Fang ein von Leinewand wie eine 

Kuh gebildeter Sack, darein der Hüner-Fänger kriechet, wenn er Reb-

Hüner mit dem Treibe-Zeug fangen will, oder es wird auch ein Schild 

von Leinewand also genennet, darauf eine Kuh gemahlet ist, welche 

man mit Händen vor sich hält, und damit die 
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Hüner auf das Zeug loß treibet. Siehe Rebhun. 

Kuh: Die Goldwäscher an dem Ober-Rhein, so aus dem Rheine 

Sand-Gold suchen, schlagen unbehobelte Breter zusammen, verwah-

ren die Seiten mit einem Leisten, und nennen solches eine Kuh, oder 

wegen des Gebrauches eine Goldtragende Kuh.  

Dieses Gerüst wird an dem Ufer des Rheines schräg aufgerichtet, aus 

dem Strome Sand gehohlet, und darauf geworffen: Wenn dessen gnug, 

wird Wasser geschöpffet, darüber gegossen , und der grobe Sand weg-

geflöset, so bleibet der feine, in welchem das Gold stecket, zwischen 

denen rauhen Speissen sitzen. Derselbe wird mit Fleiß davon abgewa-

schen, und damit so lange fortgefahren, bis des feines Sandes ein guter 

Vorrath gesammlet, dieser wird in einem irrdenen Gefäß über ein 

Kohlfeuer gesetzet, so zeigen sich die kleinen Gold-Körnlein, so bald 

er erwärmet, darunter; wenn er erkaltet, wird Quecksilber darunter ge-

mischet, wodurch alles Gold in ein Klümplein mit dem Quecksilber 

zusammen kommet: Solches wirffet man in einen Tiegel, und lässet 

das Quecksilber abrauchen, so bleibet das reine Gold zurück: Ein Ses-

ter Gold-Sandes kan in vier Stunden gesammlet werden, und giebet 

beyläufig ein Loth Goldes.  

Kuh (rothe) … 
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[Sp. 2118:] Kulp … 

Kulpis, (Johann George von) dessen Vater Pfarrer zu Budes-

heim gewesen war, zu Ahlsfeld den 19. Dec. im Jahre 1652. geboren, 

studirte zu Straßburg und Gießen, ward am letztern Orte Licentiatus 

Juris und hielt darauf Philosophische und Juristische Collegia. Als er 

nach diesem als Professor Juris ordinarius nach Straßburg beruffen, 

und ihm zu gleicher Zeit eben diese Stelle zu Gießen aufgetragen 

ward, erwählte er die erstere, trat diese im Jahr 1683. an, und ward 

zugleich Consulent der Stadt. 

Im Jahre 1686. kam er an den Würtembergischen Hof, woselbst er die 

Stelle eines Pro-Directoris im Consistorio, auch Ober- und Kirchen, 

und im Jahre 1693. eines geheimen Raths bekleidete. Er war hier-

nächst auch Würtembergischer Abgesandter zu dem Ryßwickischen 

Friedens-Schluß, und setzte sich wegen seiner Geschicklichkeit in al-

lerley Verrichtungen in nicht geringes Ansehen. Im Jahre 1691. ward 

er vom Kayser zum Reichs-Hof-Rathe ernennet, auch öffters erinnert, 

diese Station zu bezühen, welches aber gleich wohl nicht geschahe. 

Im Jahre 1694. erhielt er vom Kayser den Adel-Stand, mit dem Prae-

dicate Edler von Kulpis, und starb im Jahre 1698. den 2. Septembr. 

Seine Diss. de Legationibus Statuum Imperii, welche er zu Gießen an-

noch in jungen Jahren, nehmlich im Jahr 1679. in 8. herausgegeben, 

und in dem Volum. seiner Diss. Academ. zu Straßburg im Jahr 1705. 



 

 

in 4. wieder aufgeleget ist, haben die Gelehrten jeder Zeit in großem 

Werth gehalten, daher er selbsten auch dieselbe aufs neue verbeßernt 

und vermehret hätte, wofern er nicht zu früh gestorben wäre. 

Man hat noch ferner von ihm  

• Collegium Grotianum in 15. Disp. welche von nicht wenigen 

vor das beste Compendium aus des Grotii Buch de J. B. et P. 

gehalten worden; Franckf. am Main 1682. 1701. 1722. in 4. 

Stuttgard 1697. in 4. 

• Vom Rechte derer Leichname am Leben gestrafften U-

belthäter. Leipzig 1725. in 4. 

• Bellum Caesaris et Ariouisti, Schwobach 1689. in 4. 

• Dissertationem de studio Juris publici recte instituendo et de 

Scriptoribus eo pertinentibus Straßburg 1688. in 8. 1700. in 

8. 

• Supplementum ad Lampadium de Republ. Rom. Germ. Straß-

burg 1686. in 8. 

• de Observantia Imperiali vulgo Reichs-Herkommen, Jena 

1707. in 8. 

• de Placitis Ordinum Imperii; de Vnitate reipublicae; Aeneae 

Siluii Historiam Friderici III. Straßburg 1685. in fol. davon 

die neue Auflage von 1702, den Titul führet: Scriptores 

Rerum Germanicarum de Adoptionibus et Emancipationibus 

principum, Straßb. 168. in 4. 

• de Germanicarum legum veterum ac Romani Juris in re-

publica nostra Origine auctoritateque praesenti, unter dem 

Namen Sinceri, Leipzig 1682. in 12. so Thomasius mit An-

merckungen erläutert hat. 

• Von des Reichs-Panner-Ammte in Sachen Würtemberg. 

Stuttgard 1692. 1692. in fol. so auch in Lünigs Reichs-Arch. 

IV. p. 926. 937.Grundf. Europ. Potenzen Gerechts. Tom I. p. 

484. seqq. und Thucelii Elect. Jur. publ. 1694. p. 152. seq. 

• und Commentationes Academicas in Lib. Seuer. de 
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Monzambano, die er zwar in Gießen schon verfertiget, aber erst her-

nach zu Stuttgard 1682. in 8. drucken lassen, so auch eben daselbst 

1688. 1702. heraus gekommen. 

Er hat auch Strauchii Specimen Institutionum Juris publ. Franckf. 

1683. in 8. herausgegeben. 

Struv. Introduct. in Notit. rei litterar. 8. §. 4. p. 390. Bilderbeck Bibl. 

Jur. publ. §. 18. p. 20. not. ** Beyer Notit. Auctor. Jurid. Moser Bibl. 

Jur. publ. I. p. 28. seq. Leben Würtemb. Staats-Min. und Rechts-Gel. 

Th. I. 

Kultzing … 

… 

S. 1070 … S. 1079 
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… 

… 



 

 

Kunsperg … 

Kunst, heist auch zuweilen das durch Kunst zuwegen gebrachte 

Werck selbst, als die Wasser-Kunst, daher diejenigen, die solche un-

tern Händen haben Kunst-Meister genennet werden. 

Kunst, oder Kunst-Gezeug … 

… 

Sp. 2142 
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Kunstberg [Ende von Sp. 2142] … 

Kunst-Fäustel, ist ein Hammer ungefähr drey Pfund schwer, 

wird bey Aufschlagung derer Sätze gebrauchet, und damit die Ringe 

um die Kunst-Schlößer angetrieben. 

Kunstein oder Constain, ein Amt im Herzogthume Neuburg. 

Kunst-Graben, ist der Graben, darinnen das Wasser auf das 

Kunst-Rad geführet wird. 

Kunst-Händler und Kunst-Waaren, Lat. Artificialia. 

Ob wohl den Nahmen derer Kunst-Händler sich heutiges Tages allein 

diejenigen zueignen wollen, welche allerhand künstliche Kupfer-Stü-

cke und dergleichen Sachen zu Kauff haben: dahingegen diejenigen, 

welche andere rare Kupfer-Stücke führen, mit dem Titel derer Nürn-

berger, oder Galanterie Krämer beleget werden: so möchte doch ei-

gentlich der Name Kunst Händler denen zukommen, die gantz unge-

meine, und zwar solche Waaren führen, welche nur an Liebhaber dem 

Stuck und Gesicht nach verkauffet werden.  

Dergleichen sind alle optische Gläser und Mathematische Instru-

mente, schöne Kupfer-Stücke und rare Schildereyen, allerhand Kunst-

Kammer-Sachen, als alte Waffen, Kleider und Sachen, welche ehe-

mahls den Heydnischen Gottes-Dienst betroffen, Antiqve Medaillen, 

geschnittene Edelgesteine, Raritäten von allerhand Thieren, sonder-

bare Vegetabilia, Muscheln und Schnecken, Mineralia, ingleichen 

Bildhauer-Sachen, Uhrwercke und Kunst-Sachen derer Hand-Wer-

cker, Instrumente zu der Physica experimentali, Chymische Curiosi-

täten, rare Stücke aus dem Reiche der Natur, und endlich allerhand 

künstliche Galanterien mehr , die so wohl von Manns- als Weibes-

Personen verfertiget worden.  

Ob nun solche wohl mehrmahls zu grösseren Zierrath als Nutzen ge-

reichen, so bleibet doch gewiß, daß ein solcher Kunst-Kram seinen 

Herrn reichlich nähret, sonderlich, wenn man (was daran zu thun sey,) 

selber wohl verstehet, und die Länder, Städte und Personen in und bey 

welchen solche Kunst-Stücke abgehen und anzubringen sind, wohl in 

Erfahrung gebracht. 

Kunst-Kammer, Lat. Museum, Frantz Cabinet, ist ein zusam-

mengebrachter und wohlgeordneter Vorrath von allerhand Seltenhei-

ten der Kunst, als von Mahlerey, Bildhauerey, Tischer, Drechsler, 

Goldschmiede, Uhrmacher, Spiegel- und anderer dergleichen Arbeit, 

wobey gemeiniglich auch die Seltenheiten der Natur gefüget werden, 

dergleichen in Fürstlichen Hof Lagern, bey grossen Städten, hohen 

Schulen, auch wohl privat-Häusern hin und wieder ange- 
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troffen, und von Durchreisenden mit Lust besuchet werden. In 

Teutschland sind vornehmlich die Churfürstliche Kunst-Kammer zu 

Dreßden, die zu Mönchen, und die Kayserliche, in dem Schloße Amb-

ras bey Inspruck. In Italien das Museum Kircherianum, in dem großen 

Collegio derer Jesuiten zu Rom, vornehmlich aber die Galeria des 

Groß Herzoges von Toscana, werth zu sehen, die der Königlichen 

Societät derer Wissenschafften zu London, die Königliche Dänische, 

das Museum Wormianum, Septalianum, Calceolarium u. d. 

Kunst-Knecht ist der, welcher dem Kunst-Steiger seine Arbeit 

zu verrichten, hülfflich an die Hand gehet. 

Kunstl … 

… 

Sp. 2145 

  S. 1082 
 Kunst-Pfeiffer       Kunte 2146 

Kunst-Ohr [Ende von Sp. 2144-2145] … 

Kunst-Pfeiffer, werden gemeiniglich die ordentlichen Stadt-Mu-

sicanten genannt. 

Kunst-Rad, ist ein hohes Rad von vierzehen biß ein und zwant-

zig, auch wohl vier und zwantzig Ellen, eng und weit geschauffelt, 

nach dem man viel Aufschlag-Wasser hat, an welchen so wohl das 

Feld-Gestänge, als auch die Kunst-Stangen hängen, welche die Was-

ser aus der Grube heben; es wird bauhafftig gehalten, wenn es der 

Kunst-Steiger mit Häng-Nägeln und Schauffeln wohl versiehet. 

Kunst-Ringe sind starcke eiserne Ringe, so theils an die Aufsatz-

Röhre, Steckel- und Anstecke-Kiel theils an denen Gestängen an Wel-

len und dergleichen angemacht werden. 

Kunst-Schacht ist, wo das Kunst-Gestänge hineinschiebet, und 

Wasser ausgeust. 

Kunst-Schlösser sind, wo zwey Gestänge sich in einander 

schliessen, und mit eisernen Ringen und Schrauben verwahret werden. 

Kunst-Stangen sind  

1) die langen Stangen, so in der Schwingen stehen, und von dem Rade 

hin und her geschoben werden,  

2) Die Stangen so in dem Schacht auf denen Leitungen schieben.  

3) Die Stangen, daran der Kolm gestecket ist, und in denen Sätzen auf- 

und nieder gehet. 

Kunst-Stangen tretten aus dem Geschlitts, siehe Steck-Nägel. 

Kunst-Steiger ist der Berg-Mann, der die Kunst unter seiner Auf-

sicht hat, daß sie richtig gehet,und wenn etwas daran Schaden leidet, 

solches bald wieder ergäntzet Er hat das Leder, Fett, und Eisen dazu 

in seiner Verwahrung. 

Kunst-Wind, ist ein Instrument, damit die Kunst-Stangen, wenn 

sie gebrechen, zusammen gedrucket, und also in einander gefüget 

werden. 

Kunte … 



 

 

Sp. 2147 
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… 

… 

Kupfenzell … 

Kupfer. Griechisch chalkos, Lateinisch Aes Cuprum, Venus, 

Frantzösisch Cuivre, Italiä- 
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nisch Rame, Spanisch Cobre, ist ein Metall, welches unter die schlech-

ten gezehlet wird, und bestehet aus Schwefel, Virtriol und Quecksil-

ber, führet auch insgemein etwas Gold bey sich, ist daher das ge-

schmeidigste, kan in übrigen nicht alsbald in Fluß gebracht werden, 

sondern glüet lange in Feuer, und werden daraus, wie von andern Me-

tallen, verschiedene Praeparata gemacht: Wenn man also ihm einen 

Zusatz von Zinn giebet, da ungefehr zu einem Centner Kupfer ein 

viertheil Centner Zinn zu rechnen, und dieses zusammen schmeltzet, 

so entstehet ein vermischt Metall, daraus man Canonen, Mörser, und 

dergleichen zu giessen, auch solches Glocken-Speise zu nennen 

pflegt, u. d. g.  

Einige theilen dasselbe daher in schwartzes, rothes und gelbes ein, da-

von ist das erste nicht so sauber, und reine als das andere, das dritte 

aber ist das mit Metallen vermischte.  

Das meiste wird aus Kiesen und andern Ertzen geschmoltzen, das we-

nigste aber findet man gediegen, und zwar in nicht allzugrossen Kör-

nern, die als Tröpflein an denen Ertzen hangen.  

Die bekanntesten Örter, wo selbiges gegraben wird, sind Italien, Dän-

nemarck, Schweden, Ungern, Polen, Böhmen, Österreich und 

Teutschland, unter diesen ist das Schwedische, wo man es haben kan, 

das beste, sonderlich zum bauen; das Ungerische ist noch etwas feiner, 

und wird daher in Müntzen gebraucht; das Italiänische, wie auch das 

Lotharingische gibt jenen nicht viel nach, das teutsche aber wird vor 

das geringste gehalten. 

Wenn nun das Kupfer von seiner Unart, wie auch von Silber und Bley 

auf den Seiger-Hütten geschieden worden, nennet man es Gar-Ku-

pfer, da es denn auf den Kupfer-Hämmern in eiserne Tiegel gegossen, 

und ein solcher Guß ein hart Stück geheissen wird, welche Stücke man 

hernach abpuchet, das ist kleiner hauet um Kessel und dergleichen Sa-

chen daraus zu machen, oder sonst zerschrotet und zu allerley Ge-

brauch ins kleine bringet.  

Was unter den Schlagen von Kupfer abspringet, davon wird das grobe, 

so wie breite dünne Schiffer abspringet, Kupfer-Schlag, das zartere 

und noch dünnere aber Kessel- oder auch Kupfer-Braun genennet.  

Wenn das Kupfer rostet, entstehet eine grüne Farbe, solche findet sich 

theils in denen Kupfer-Gruben, wo an die Steine, so etwas Kupfer hal-

ten, sich dergleichen anhänget, theils auch an das Gar-Kupfer sich an-

leget und davon hernach abschaben lässet, wenn es vorhero sonderlich 

mit Eßig oder einer scharffen Materie genehrt worden, und diese Farbe 

heisset Kupfer-Grün.  

Wird das Kupfer zwey biß dreymahl umgeschmoltzen, so wird es 

desto feiner und geschmeidiger; und das Kupfer, welches die 



 

 

Franzosen Cuivre de rosette nennen, wird um so viel schöner. Latei-

nisch heisset es Aes polosum, Aes vstum, Frantzösisch Cuivre brulé, 

zu Teutsch gebranntes Kupfer, zu bereiten, zerschneidet man das 

Kupfer in viereckigte Stücken, legt sie schichtweise ein mit Schwefel, 

und mit Schmaltz in einen Schmeltz-Tiegel, calciniret sie sodann in 

starcken Feuer, biß daß der Schwefel weggebrannt; darauf nimmt man 

das Kupfer aus 
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dem Tiegel, und hebt es auf zum Gebrauch. Dieses geschiehet zu dem 

Ende, damit dem Kupfer eines theils sein grober Schwefel benommen 

werden möge. Dieses gebrannte Kupfer soll man erwählen, wenns in 

feinen kleinen Platten und viereckten Stücken ist, die stracks zerbre-

chen, und von aussen schwartz, inwendig roth und gläntzend sehen. 

Der Spezerey-Händler Pomet steht in den Gedancken, das Saltz, das 

mit dem Schwefel hier bey dieser Arbeit vermischet wird, sey das Ge-

heimniß derer Holländer, damit sie das gebrannte Kupfer schöner ma-

chen könnten, als wie in Franckreich, woselbst sie keines drunter men-

gen. Das gebrannte Kupfer reiniget wohl, und wird zu Pflastern und 

zu Salben gebrauchet, damit das wilde Fleisch hinweg zu etzen.  

Weiß Kupfer wird auf gewisse Weise mit Arsenic zugerichtet, daß es 

eine helle Silber-Farbe und Glantz bekommet. Weil aber leichte ein 

Betrug damit vorgehen kan, ist es nicht jedermann zu machen erlaubt. 

Dasselbige von Silber zu unterscheiden, nehme man Zinnober und 

Schwefel, schütte es darauf, und zünde es an, so wird es sich allzubald 

zeigen. Scheideck. 

Die Philosophi und Chymici eignen dem Kupfer unter den Planeten 

die ♀ zu, und bedeuten es auch mit solchen Zeichen.  

Das Kupfer ist schmeidiger und weicher als das Eisen, und ist in un-

terschiedlichen Gefässen in der Haushaltung zu gebrauchen, indem es 

sich schlagen und hämmern, und wie Silber treiben lässet.  

Die Müntzer und Goldschmiede brauchen es, Gold und Silber damit 

zu ligiren, oder ihm den Zusatz zu geben.  

Im Baue dienet es zu Dächern auf grosse Gebäude, oder zu Trauf-

Rinnen und Röhren, und wenn es mit Zinn, Bley und Messing verse-

tzet wird, zu Gitter-Wercken, Knäuffen und Füssen derer Säulen, und 

anders wo.  

Das Kupfer, welches aus dem Feuer eine röthlichte, auf gelb sich zie-

hende Farbe hat, und blühet, d. i. kleine Bläslein bekommt, zeiget an, 

daß es wohl gereiniget ist und wird daher vor das beste gehalten.  

Daß ein Kupfer-Tach durch Länge der Zeit von der Sonnen durch-

würckt zu Gold werden solle, wird von vielen geglaubt, ist aber noch 

nicht also befunden worden.  

Kupfer rastet nicht, wird aber von Grünspan angegriffen, sonderlich, 

wenn Eßig daran kommt, mit welchen auch aus einen Kupfer-Blech-

lein, eine schöne grüne Tinte kan auszogen werden.  

Und weil es von allen fixen Saltzen ausgelöset wird, dienen die ku-

pfernen Kessel nicht zum Färben in denen Farben, die mit solchen be-

reitet werden.  

In der Glasmacher-Kunst, wird Kupfer calciniret, und zu allerhand 

Farben gebrauchet, wie Kunckel lehret.  

AEs, kommt von Aer, die Luft her, weil das Kupfer, wenn es gehäm-

mert wird, die Lufft mit grosser Macht zertheilet, und ein grelles Ge-

räusch oder Klang verursachet. 



 

 

Cuprum kommt von Cypro, weil das erste Kupfer in der Insul Cyprrn 

soll gefunden worden seyn.  

Venus wird es genannt, weil die Astrologi vorgeben, daß diß Metall 

seinen Einfluß von dem Planeten Venus überkommen: oder weil man 

vor diesen die Kupfer-Farbe der Göttin Venus zu- 
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getheilet.  

Vor diesen sollen, wie die Rede gehet, die Römer die Göttin Pecunia 

angebetet haben, nebst ihren Sohne Esculano und Nefen Argentino: 

von dem ersten verhoffeten sie Kupfer-Müntze zu bekommen, und 

von dem andern Silber-Geld. Sie hielten Aegentinum vor des Esculani 

Sohn, weil das Silber-Geld viel später, als die Kupfer-Müntze in Ge-

brauch gewesen. 

Kupfer, eine Kranckheit, siehe Gutta rosacea. Tom. XI. p. 1474. 

Kupfer (gebranntes) siehe Kupfer. 

Kupfer (gediegen) siehe Gediegen Kupfer. Tom. X. p. 567. 

Kupfer, (gelbes) siehe Printz-Metall. 

Kupfer aus Eisen … 

Sp. 2152 … Sp. 2153 
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… 

… 

Kupferberga … 

Kupfer-Blume, ist ein küpfricht Ertz, das fast alle Farben spielet, 

und sich nur auf Klüfften anleget. 

Kupfer-Blumen,  Lat. Flores Aeris heissen bey den Alten dieje-

nigen Körnlein, welche von abgelöscheten Kupfer abgesprungen, oder 

das kleine schön rothe, das daran hängen bleibt. Daher, wenn bey ei-

nem alten Auctore derer Florum Aeris erwehnet wird, ist es allemahl 

von diesen Küglein und Körnlein auszulegen; dahingegen die neuen 

Scribenten Aeruginem das Kupfergrün, darunter zu verstehen pflegen. 

Siehe auch Flores Veneris, Tom. IX. p. 1314. 

Kupfer oder Kessel-braun, wird der kleine Hammerschlag von 

Kupfer genennet, und brauchen ihn die Kupfer-Schmiede, denen 

neuen küpffernen Gefässen eine braune Farbe damit zu geben. 

Kupfer-Dörner, ist das Kupfer, davon das Silber in der Sayger-

Hütten, vermittelst des Bleyes gesäygert ist. 

Kupfer-Drucker-Wissenschafft, hat ohne Zweifel ihren An-

fang, wo nicht zugleich mit der Erfindung des Kupferstechens, doch 

gewißlich nicht lange hernach genommen, indem man darinnen im-

mer mehrern Vortheil ausgesonnen und ist hoch nöthig, daß ein jeder 

Kupferstecher selbsten wisse, wie ein guter Druck zu machen, und 

was dazu erfordert werde. 

Die darzu gehörigen Sachen aber sind gut Papier, eine gute Presse, so 

also zusammen gerichtet, daß die Waltzen und das darzwischen ge-

hende Bret, darauf das Kupfer liegen muß, wohl und accurat auf 



 

 

einander treffen, gute Filtze, gute Farbe, so zu Franckfurt am Main am 

besten gemacht und verkauffet wird.  

Der Druck ist also zu machen: die Farbe muß mit gebrannten Lein- 

oder welches fast besser ist, mit Nuß-Öl abgerieben werden: dann wird 

die Blatte auf einer gelinden Glut wohl eingeschwärtzt, mit zarten 

Lumpen wohl abgeputzt, alsdenn auf das Brett und der dazu ange-

feuchtete Bogen Papier darauf gelegt, mit dem Filtze bedeckt, und 

durch- 
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gezogen: ob nun schon alles dieses dem Ansehen nach gar leichte, ge-

höret doch sonderbarer Fleiß dazu, und sind die radirten Sachen an 

leichtesten, die gestochenen schwerer, die von schwartzer Arbeit aber 

am schweresten und und mühsamsten zu drucken.  

Es ist zwar ein jeder Künstler befugt, sich mit einer eigenen Presse zu 

versehen, und wenn er die Mühe drauf verwenden will, seine Sachen 

selbst zu drucken. Doch finden sich auch in grossen Städten, wo es 

viel zu thun giebet, als zu Wien, München, Augspurg, Nürnberg, 

Leipzig u. s. w. einige, die eine besondere Arbeit davon machen, Jun-

gen aufdingen, und gleich denen Hand-Werckern von der Obrigkeit 

dabey geschützet werden. 

Kupfer-Ertze, sind theils reich, theils arm, so nicht viel an Ku-

pfer halten, sind in dem schmeltzen theils flüßig, theils strenge, weil 

sie viel Unart bey sich führen, sind meistentheils Silber-haltig, sie 

werden geröstet, zugebrannt, probiret, und geschmeltzet; Sie finden 

sich auf allen Zechen derer Meißnischen Refier, ja in allen Königrei-

chen und Ländern, wo nur Berg-Wercke angeleget worden; als in 

Schweden, Norwegen, Rußland, Ungern, Japan, in Spanien und 

Teutschland. Ingleichen finden sie sich in aller Gestein und Erd-Art, 

in Schiefer, in Kalck, in Qvertz, in Sputh, in Kneiß und Gemß. Sie 

brechen in mancherley Teuffe, in Tag Gehängen, da sie aber nicht so 

mächtig, in der Teuffe hingegen desto mächtiger sind. 

Kupfer-Feil, ist, was von Kupfer abgehet, und als ein Fluß bey 

dem probiren, bey Gold-Kiesen, und anderen Metallen zugesetzet 

wird. 

Kupfer-Gang. Auf welchen nichts als Kupfer-Ertze brechen. 

Kupfer-Glaß, ist ein sehr feines, derbes, und gleichsam wie das 

Glas Ertz schwärtzliches Kupfer-Ertz, so über die Helfte Kupfer gie-

bet, weil es so schwärtzlich aussiehet, mag es wohl sehr Eisenschüßig 

seyn. 

Kupfer-Grün, ist ein grüner Sinter oder Beschlag, so von kupf-

richten Gängen sich an das Gestein anleget. 

Kupfer-Grund, eine Sand-Banck nicht weit von der Jütländi-

schen Küste 5. Meilen von der Insel Lesan gegen Süd-Osten. 

Kupfer-Halt oder Gehält, ist, wie viel ungefähr der Centner an 

Kupfer hält, und ist von Ansehen derselbe nicht allezeit gewiß zu er-

kennen, indem man manchmahl dem äußerlichen Scheine nach viel 

Gehalt darinnen finden sollte, so erführet öffters der Probierer das Ge-

gentheil. 

Kupfer-Hammer, ist ein grosser Hammer mit einer breiten 

Bahne, damit das Kupfer breit geschlagen wird. 
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Kupferhammer, eine Stadt in Schlesien. Zeiller Topogr. Siles. 

p. 178. 

Kupfer-Hammer-Schmiede, haben ein geschencktes Hand-

Werck, welches sich so wohl durch gantz Teutschland, als auch die 

benachbarten Königreiche erstrecket, sonderlich aber dahin, wo das 

Kupfer in denen Berg-Wercken leichtlich gebrauchen, oder aber auf 

besonders hierzu erbaueten Hütten, in Meßing verwandelt wird, son-

derlich, so sie an Flüssen und Wassern erbauet sind. 

Diejenigen, so Meister werden wollen, machen kein Meister-Stuck, 

doch haben sie auch deswegen ihre löblichen Ordnungen.  

Ihre Arbeit und Verrichtung betreffend, so schmieden sie das Kupfer 

aus dem groben, und arbeiten dem Kupferschmiede in die Hände, wie 

etwan der Zainer den Handwerckern, so in Stahl und Eisen arbeiten, 

so, daß der Kupfer-Schmied solche nachfolgends verfertiget und aus-

machet.  

Die Kupfer-Hammer-Schmiede arbeiten das Kupfer in unterschiedli-

che Zaine und Formen, wovon jene sonderlich den Drathziehern die-

nen, oder auch, wo kupferne Müntzen gebräuchlich, den Müntz-Meis-

tern: Diese aber, wie gedacht, denen Kupfer-Schmieden. Sie schmie-

den küpferne Platten, hohe Kirch-Thüren, Cuppeln, und Dächer an 

kostbaren Palästen und Gebäuen, damit zu überlegen und zu bede-

cken, oder auch vor die Kupfer-Stecher und Gradirer, um allerhand 

Figuren, vermittelst des Grabstichels, darauf zu stechen, oder die 

durch die Nadel in dem aufgetragenen Grund gemachten Risse und 

Zeichnungen mir dem Scheide-Wasser künstlich einzuetzen. 

Kupfer-Handel , eine Kranckheit, siehe Gutta rosacea. Tom. XI. 

p. 1474. 

Kupfer-Hiecken, ist ein derbes Kupfer-Ertz, das mit Erbsen und 

Bohnen im Mannsfeldischen Schiefer lieget, und bey nahe die Helfte 

Kupfer giebet. 

Kupfer-Raue, ist eigentlich schwartz Kupfer, wird aber, weil die 

Scheiben und Honig-Stücke glühend, in Stücken zerschlagen, und an-

dern Kupfer-Stein bey schwartz Kupfermachen wieder zugesetzt. 

Kupfer-Kieß, ist ein küpfricht Ertz, so bisweilen bey nahe die 

Helffte an Kupfer beträget, und auch zum öftern nur eingesprenget ist, 

wird auf Klüfft und Gängen gebrochen. Henckels Kieß-Historie, p. 

423. 

Kupfer-König, wird so wohl verstanden in grossen Schmeltzen 

das Kupfer-Brod, oder der herausgebrachte Kupfer-Regulus, so bey 

dem Schwartz-Kupfer-Machen, wenn keine Scheibe mehr gerissen 

werden kan, sich in dem Heerd zurücke gehalten, als auch in dem pro-

biren das Stücklein Kupfer, so sich unten in dem Tiegel gesetzet. 
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Kupfer-Lachs, siehe Lachs. Tom. XVI. p. 116. 

Kupfer-Lahne, ist ein gelb-grünlichtes Kupfer-Ertz, so nur auf 

Klüfften mit blauer Farbe spielet. 



 

 

Kupfer-Lech, oder Leg, ist ein metallisches Gemenge, so vor-

nehmlich aus Kupfer, Eisen und Arsenic bestehet, sich bey dem 

Schwartz-Kupfermachen zwischen der Kupfer-Schlacke, und dem 

Schwartz-Kupfer herleget, auch daher dem Namen bekommen hat, 

und zu dieser Arbeit wieder mit zugeschlagen wird; ist von der Speise, 

so sich bey der Bley-Arbeit zwischen dem Werck-Bley und der Bley-

Schlacke absondert, in nichts, als in so weit unterschieden, daß es röth-

licht aussiehet, und küpfricht ist, auch noch Silber hält. 

Kupfer-Leg, so in Ober-Gebürge Sporstein genennet wird, ist 

keine rechte Schlacke weil es nicht glashafftig, auch kein recht Metall, 

weil es sehr spröde, hält halb Kupfer, halb kobalndische, arsenicali-

sche, blendigte Unart; wird beym Schwartz-Kupfer machen, worauf 

es lieget, wenn die Schlacken abgehoben seyn, abgesetzet. 

Kupfer-Marcasit, siehe Marcasit. 

Kupfernickel, siehe Realgal. 

Kupfer-Probe, ist die Probe, welche aus denen Kupfer-Ertzen 

von dem Guardein gemachet wird, damit der Schicht-Meister wissen 

könne, wie viel sie an Kupfer halten. 

Kupfer-Rauch, ist eine graulichte Materie, so sich bey der 

Schwartz-Kupfer-Arbeit, von dem bey sich habenden Arsenic und 

Schwefel anleget, davon hernach Vitriol gesotten wird. 

Kupfer-Rost, heisset derjenige sechsmahl zugebrannte Spor-

Stein, so von dem Mittel-Stein durchstochen worden. 

Kupfer-Rost wird gemachet, wenn man kalt Wasser auf geschla-

gen Kupfer güsset, wenn es glüend aus dem Ofen kommet, da denn 

der Rauch kleine subtile Körngen erwecket, welche in eine kleine ei-

serne Feuer-Schauffel abgeschüttet, und also verwahret werden. 

Kupfer-Saue, ist eigentlich Schwartz-Kupfer, wird aber, weil die 

Scheiben und Konigstücke annoch glüend in Stücken zerschlagen, 

und andern Kupfer-Stein bey dem Schwartz-Kupfer machen wieder 

zugesetzet. 

Kupfer-Scheibe, ist, was bey dem Kupfer-Schmeltzen wie ein 

Kuchen abgehoben worden, siehe Scheiben reißen. 

Kupfer-Scheere, ist eine Scheere von Eisen, drey biß vier Ellen 

lang, wird in der 
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Sayger-Hütte gebrauchet, womit die küpfernen Bleche gleich und 

rund geschnitten werden. 

Kupfer-Schiefer, ist ein grau- und schwärtzlicher Schiefer, auf 

dessen Klüfften selbige mit schönen Kupfer-Blumen und Lasur gezie-

ret sind, bricht in dem Mannsfeldischen, Thüringischen und Hessen, 

darauf bisweilen Figuren von Fischen und Kräutern sich befinden. 

Kupfer-Schlacken, ist die Unart von denen Kupfer-Ertzen, fallen 

von dem Schwartz-Kupfer machen, halten noch etwas an Kupfer, da-

hero selbige allwege bey dergleichen Arbeit, insonderheit bey Durch-

stechung des Bley-Steines wieder auf die Schicht genommen werden. 

Kupfer Schlag, ist der Abgang bey denen Kupfer-Hämmern. 



 

 

Kupferschmied, ein adeliches Geschlechte im Turgow, so mit 

unter denen Stifftern des Closters Vischingen anzutreffen, führt im 

Schilde drey Kessel-Bügel übereinander. Stumpf Schweitz. Chron. V. 

26. p. 96. 

Kupferschmied, (Melchior Balthasar) schrieb Chronicam oder 

Geschicht-Beschreibung vom Anfange der Welt bis 1668. Franckfurt 

1668. in 8. Speculum rebellatorum et proditorum Franckfurt 1666. in 

12. Er hat auch unter W. A. Lauterbachen zu Tübingen 1666. de Con-

fessione disputirt. Hist. Statu. Francof. bey Senckenbergen Select. 

Jur. et Hist. Tom. I. p. 541. 

Kupfer-Schmiede, haben durch das gantze Römische Reich, in 

Franckreich, Schweden und Dännemarck, wie auch in Holland und 

Festland ein geschencktes Hand-Werck, welches denen Reisenden 

nicht wenig Vortheil bringet, theils etwas rühmliches zu erlernen, und 

allerhand gnugsame Arbeit zu finden, theils auch mit geringen Kosten 

weit und breit zu reisen  

An manchen Orten machen sie ein Meister-Stuck, nehmlich einen 

Kühl- und Schwang-Kessel von einen runden Stück Kupfer, samt ei-

nen Kupfer-Ring, oder auch Wasser Ständer, Bier-Stützen und der-

gleichen nach jedes Landes Gebrauch. Zu Nürnberg hingegen machen 

sie kein Meister Stuck, sondern wenn jemand 3. oder 4. Jahr rechtmä-

ßig gelernet, 2. bis 3. Jahr gereiset, und 3. Jahr lang in einer oder 2. 

Werck-Stätten gearbeitet hat, wird er auf sein Ansuchen von Rathe 

zum Meister gesprochen.  

Ihre Arbeit ist, mancherley Gefässe aus Kupfer zu verfertigen, und ist 

selbige unterschiedlich, indem sie nicht nur in ihren Werck-Stätten, 

sondern auch auf denen Dächern arbeiten, wenn sie schöne Paläste, 

hohe Kirch-Thürme und zierliche Kuppeln mit Kupfer decken, ku-

pferne Rinnen mit schönen Drachen-Köpfen anhängen, Knöpfe und 

Fahnen aufsetzen, allerley Gallerien und Altanen belegen. Sie machen 

auch sonderlich in Sachsen, Schlesien und in den See-Städten große 

Brau-Pfannen, de- 
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ren eine 20. 30. bis 40. Zentner wieget, wie auch zierlich gemachte 

kupferne Särge vor grosse Herrn, deren man in denen Begräbnissen 

noch viele hin und wieder findet.  

Ihre andere Hand- und Kuchen-Arbeit bestehet in Wasser-Ständern, 

Butten, Stützen, Zöbern, Fisch- Wasch- und Schwenck-Kesseln, 

Schwenck-Bretern, Küpferlingen, Gieß-Kannen, und Hand-Becken, 

Salat-Sieben, allerhand grossen und kleinen Näpfen, Böcken und Tö-

pfen, Gelten und Bad-Kesseln, Kohl-Pfannen, Bett-Wärmern, Dorten-

Mödeln, Zucker- und Pasteten-Scharten.  

Sie machen auch allerley zierliche Spring- und Lust-Brunnen, Blasen, 

Lampen und Brenn-Gezeuge, grosse und kleine Kessel: jedoch was 

diese letztern betrifft, nur allein wo keine Keßler zu finden. Solche 

ihre Arbeit wissen sie nicht nur glatt, auf gemeine Art, sondern auch 

getüpfelt , knorricht und mit Puntzen so schön zu treiben, und mit er-

habenen Laub-Werck so zierlich auszuarbeiten, zu poliren und auszu-

breiten, als die künstlichsten Gold-Schmiede, auch pflegen sie ihr Ge-

schirr und Hand-Arbeit selbst zu verzinen.  

Übrigens wird dieses Hand-Werck billig unter die künstlichsten, vor-

nehmsten und nützlichsten Hand-Wercker gezählet. 



 

 

Kupfer-Schröter, ist ein Eisen, mit einem länglichten Orte, einen 

halben Zoll lang, womit die Schwartz-Kupfer in der Wage ausgehauen 

werden, um die Proben auf Silber und Gahr-Kupfer zu machen. 

Kupfer-schüßig Eisen, ist zwar ein Berg-Wort, die Sache[1] 

selbst aber betrifft allerdings die Hand-Wercker so in Metall zu arbei-

ten pflegen. 

Kupferstecher, Lat. Chalcographus, Frantz. Graveur, ist der auf 

einem wohl polierten kupfernen Bleche allerhand Figuren zierlich zu 

reisen, und folgends dergestalt künstlich einzugraben weiß, daß sie 

davon vermittelst einer Preße auf Papier können abgedrucket werden, 

solche Abdrücke werden Kupfer oder Kupferstiche genennet. 

Diese vortreffliche Kunst ist zu Florentz im Jahr 1460. erfunden wor-

den, von einem Goldschmied , Namens Maso Fincgvetta. Martin von 

Antwerpen brachte sie nach Teutsch- und Niederland, allwo sie Al-

bertus Dürer sehr hoch getrieben, und also ist sie von vielen vortreff-

lichen Meistern fortgesetzet worden, bis um das Ende des sechzehen-

den Jahrhunderts. Augustus Caracci ein Bologneser nebst seinem Bru-

der Annibal, und seinem Vater Luigi haben sie auf das höchste ge-

bracht.  

Anfänglich arbeitete man mit dem Grabstichel, weil aber dieses sehr 

mühsam war, hat man eine andere Weise erfunden , mit Scheide-Was-

ser zu ätzen, welches um das Jahr 1530. geschehen, um welche Zeit 

auch eine neue Art von Kupfer-Stichen erfunden ward, so man bey 

uns die schwartze Kunst nennet, und ein Ansehen hat, als ob es grau 

in grau gezeichnet wäre. Der Erfinder ist gewesen Hugo de Carpi, und 

die Sache bestehet darinnen, daß die Platte über und über mit feinen 

Creutz- 
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Strichen durchzogen, und gantz rauch gemachet, der Umzug aber de-

nen Figuren durch glätten und polieren gegeben wird.  

Der Kupfer-Stich, ausser daß er zu einer herrlichen Zier in denen Bü-

chern dienet, und unbekannte Sachen dadurch sauber und eigentlich 

vorgestellet werden können, hat unglaublich gedienet, die Bau- und 

andere dazu gehörige Künste, Mahlerey, Bildhauerey u. s. w. zu för-

dern, wie solches die tägliche Erfahrung noch bezeuget. 

Kupffer-Stein, ist nichts anders als der durchstochene Bley-

Stein, welcher nach dem Rösten, damit ihm ein Theil des noch bey 

sich habenden Silbers und Bleyes benommen, und das darinnen be-

findliche Kupfer besser in die Enge gebracht werde, durchgestochen 

wird, da alsdenn solcher Stein nicht mehr Bley- sondern Kupfer-Stein 

genennet wird.  

Zugebrannten Kupfer-Stein nennet man ihm, wenn er sechs, neun 

und noch mehr Feuer ausgestanden hat, wenn er aus dem dritten Feuer 

kommet, so siehet er wie ein weiß golden oder Fahl-Ertz aus, weil er 

in der Sohle des Röstens von allzu starcken Feuer so zusammen ge-

flossen. Durch das viele Rösten wird er fast völlig zu der Perfection 

gebracht, daß das Kupfer augenscheinlich auf dem Steine zu sehen. 

Kupferstich, siehe Kupferstecher. 

Kupfer-Stücke, Frantz. Tailles douces, bestehen vornehmlich in 

gestochenen und radirten Kupfern, und in Kupfern, von der sogenann-

ten schwartzen Arbeit. 

[1] Bearb.: korr. aus: Sachse 



 

 

In diesen Handel kommet vornehmlich zu betrachten vor, daß ein 

Käuffer vor dem andern seinen Stand oder Inclination nach, zu diesem 

oder jenen Kupfferstück greiffe, und auch der Preiß, nachdem solche 

Kupfer von guten Meistern verfertiget worden, gesetzet werde.  

Es bestehet aber der Unterscheid zwischen dem stechen und radiren 

darinn, daß jenes, nehmlich das Stechen, durch einen wohlgeschliffe-

nen Stahl- oder Grab-Stichel verrichtet, in dem radiren aber durch den 

auf das Kupfer gelegten Grund mit einer Nadel gerissen, und hernach 

mit Scheid- oder aber einem andern guten Etz-Wasser eingenetzet 

wird.  

Die dritte Art ist die schwartze Arbeit, welchen denen obigen zweyen 

gantz ungleich. Wie es denn auch nicht viel über funfzig Jahr her ist, 

daß sie ein Durchlauchtiger Printz, der aus einem hohen Chur-Hause 

entsprossen, erfunden. Am ersten aber hat W. Valliant mit Verwunde-

rung vieler Liebhaber durch sehr artig hervorgegebene Stücke darge-

than, wie nützlich, und annehmlich diese neuerfundene Art sey, so daß 

unterschiedliche Künstler solche mit besondern Ruhm, sonderlich in 

Engeland und Amsterdam, nachzuahmen und fortzuführen sich beflis-

sen, auch eine Zeit her die allerschönste und wundernswürdigste Con-

trefaits hervor gebracht.  

Zu obermeldten zweyen ersten Arten muß das Kupfer blanck, glatt 

und rein geschliffen, und poliret seyn, und wird der Schatten mit dem 

Grab-Stichel darein geschnitten, was aber 
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weiß seyn soll, hell und blanck gelassen.  

In der schwartzen Arbeit wird das polirte Kupfer, ehe der Künstler 

sein Werck darein machet, gantz übergearbeitet, und mit gewissen 

scharffen Eisen gleichsam über und über sehr mühsam durchackert, 

so daß, wenn es abgedrucket werden sollte , alles gantz schwartz fallen 

würde. Nach diesem pfleget erst der Künstler seine künstliche Hand 

anzulegen, in das schwartze Kupfer das Licht zu bringen, und die Er-

höhungen auszudrucken, gantz auf umgekehrte Art, indem in dem ste-

chen und radiren auf das helle Kupfer der Schatten gebracht und ein-

geätzet wird. Daher im Anfange viele in der falschen Meynung ge-

standen, als ob die hervorgebrachten Kunst-Stücke ebenfalls wie an-

dere gestochen, und etwa durch zarten Flor auf gewisse Weise abge-

drucket worden.  

Wer von einem Kupfer-Stücke klüglich urtheilen will, der muß zuse-

hen, daß die Creutz-Striche sich nicht allzugerade qver durcheinander, 

oder gar zu länglicht schieff schneiden, es wäre denn, das erste bey 

Architectur, das andere bey Wolcken zu trüben Wetter. Wo Striche 

gegen und in einander lauffen, wie bey denen Musceln nackender Cör-

per, oder bey gelinden Falten an seidenen Zeugen geschiehet, müssen 

sie sich angenehm an einander verlieren. Wenn man siehet, daß ein 

Kupferstecher recht adfectiret, seine Striche wunderlich Schlangen-

Weise lauffen zu lassen, hält man ihm billig vor einem allzugrossen 

Künstler. Wenn gar lange gerade Striche in einem Kupfer durchge-

hends gleich dicke, ungebrochen, und recht Parallel neben einander 

sind, bemercket es eine geschickte und lang geübete Faust.  

Wenn in Kupfer-Stücken gleichsam die Farben in acht genommen 

sind, also, daß man daraus unterscheiden kan, wenn das Kupfer nach 

einem Gemählde copiret worden, welche Personen eine schwärtzere, 

welche eine weisere Haut, welche Zeuge derer Gewände von duncke-

len, welche von hellen Farben gemahlet worden, ingleichen, was 



 

 

Tuch-Gewand, und Seiden-Gewand seyn soll; wenn man auch die 

weise Leinwand vor andern Stoffen aus dem Stiche selbst erkennet, so 

hat man an der vollkommenen Geschicklichkeit des Meisters nicht zu 

zweiffeln.  

Wenn ein Kupferstich Bildhauerey praesentiren soll, muß die Schat-

tierung nicht grob und schwartz, sondern fein gelinde seyn. Wenn man 

Creutzweis durcheinander schraffiret, muß die erste Schraffirung die 

stärckeste, die andere gelinder, die dritte noch gelinder seyn; dieses 

halten die Kupferstecher vor ein Geheimniß. Wenn die guten Meister 

wollen gläntzende Stoffe vorstellen, machen sie die Striche rauch und 

nicht sehr krumm sondern gelinde Wellenweise.  

Wenn einer diese Eigenschafften auf Kupfern nebst einer guten Zeich-

nung findet, dabey in Acht nimmet, daß an einem Stücke alles mit 

gleichen Fleiß gearbeitet, der Abdruck aber noch schwartz und frisch 

ist, so kan er versichert seyn, daß es ein gutes Stück sey. Wer nun 

curieux ist, muß dahin sehen, daß 
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er von allerley Arten derer Stiche Bekandtschafft bekomme. Einige 

schraffiren alles, andere mengen an denen nackenden Bildern Puncte 

unter die Schraffirung, andere gebrauchen bloß Puncte auf denen na-

ckenden. Die Puncte machen wiederum einige rund, andere länglicht. 

Theils von denen Alten haben gar keine Creutz-Schraffierung, son-

dern nur einfache gemachet, und doch ihre Stücke vortrefflich heraus 

gebraucht. Die alles gartz mit punctiren heraus bringen wollen, taugen 

nicht viel.  

In Franckreich findet man jetzo eine neue Art, daran das nackende mit 

lauter Puncten, aber so subtil und enge gemachet ist, daß es fast wie 

schwartze Kunst, oder die subtilste Miniatur heraus kommet, also, daß 

nicht wohl möglich ist, dergleichen mit dem Grab-Stichel oder der Ra-

dir-Nadel heraus zu bringen. Hingegen ist das übrige gewöhnlicher 

Massen schraffiret. 

Kupfer-Vitriol.  

Demselben lehret Ant. Neri bereiten, ohne Corrosiv, von dünnen Ku-

pfer-Blechen, so mit Schwefel in einen Tiegel calciniret, sodann zu 

Pulver gerieben, mit Schwefel nochmahls, und bis zu dem drittenmahl 

verpuffet, ferner durch wiederhohltes Aufgüßen frischen Wassers, 

welches davon eine blaue Farbe von wundersamer Schönheit bekom-

met, ausgelauget wird. Wenn dieses Wasser in einem Sand-Ofen bis 

auf ein gewißes Maß abgerauchet, an einem kühlen Ort gesetzet wird, 

lässet es Crystallen anschüssen, welche der gesuchte Kupfer-Vitriol 

sind. Aus diesem Vitriol wird ein Spiritus getrieben, welcher eine 

hoch-blaue Farbe giebet, mit welcher in der Glasmacher-Kunst Wun-

der-Dinge verübet werden. Das Caput mortuum, oder die in der Re-

torte zurückgebliebenen Faeces bekommen an der Lufft eine bleich-

blaue Farbe, welche mit Zaffera versetzet, dem Glase eine schöne 

Meer-Wasser-Farbe giebet. 

Kupfer-Wasser, siehe Vitriol. 

Kupfer-Wurm, siehe Holtz-Wurm, Tom. XIII. p. 714. 

Kupfer-Zeddel, wird dasjenige Kupfer genennet, welches aus 

dem Fablumer und Westerrasischen Kupfer-Werck geschicket wird, 

und von welchem, ehe es nach Stockholm kommen, der Zoll schone 

von dem Könige inne behalten worden. 



 

 

Kupferzell, oder Kupfenzell , ein Amt und Fidei Comiss des ge-

sammten Hauses Hohenlohe. Trommsdorff accur. neu und alte Ge-

ogr. von Teutschl. 3. p. 119.  

Es ward im Jahr 1719. von dem Grafen zu Schillings-Fürst an den 

Freyherrn von Klippel versetzt, welcher auch, nach dem er die herr-

schafflliche Wohnung einbekommen, den Gottes-Dienst in demselben 

auf Römische Weise halten lassen. Ob sich auch wohl die Hohenlohi-

schen Grafen protestantischer Religion bey obengedachten Grafen 

darüber beschwehrten, erfolgte doch eine hitzige Antwort, darinnen 

mit der Zeit gar das Simultaneum in der Oehringischen Stiffts-Kirche 

einzuführen, angedrohet wurde. Faber 
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Staats-Cantzley XLI. p. 24.  

Endlich ward eine Catholische Capelle darinnen angelegt, und im Jahr 

1726. eingeweihet, welche zwar in des Grafen Abwesenheit geschlos-

sen, hingegen der Gottesdienst in einem Zimmer des neu herrschafft-

lichen Hauses verrichtet ward. Faber l. c. IL. pag. 41. seqq. L. 2. pag. 

52. seqq. 

Kupfer-Zuschläge sind weiche und veränderte Bley-Schlacken, 

so zu schwartz Kupfer verarbeitet werden. 

Kupha, vormahls eine berühmte Stadt in Chaldaea am Euphrat 

nicht weit von Babylon, davon aber nichts als einige Spuren vorhan-

den. Geographus Nubiensis. Tudelensis Judaeus. Cellarius Not. 

Orb. Ant. III. 16. §. 4. n. 4. 

Kupinau, eine Türckische Palancke in Servien an der Sau, fast Sa-

baz gegen über. 

Kupinoua, siehe Kupinau. 

Kupiza, ein kleiner Fluß in Mittel-Crain, so auf dem Usgocken-

Berge entspringt, und in die Sau fällt, hegt viele Forellen. Valvaser 

Ehre des Hertzogthums Crain II. 48. pag. 236. 

Kuppelberg, siehe Koppelberg. 

Kuppel, oder Koppel, Hunde-Kuppel sind zwey Hunde-Hals-

bänder, welche mit Ketten aneinander gefüget sind, damit je zwey und 

zwey Jagt-Hunde, wenn man ihnen solche um den Hals geschnallet, 

mit einander lauffen, und beysammen bleiben müssen. 

Kuppel-Fischerey heisset eine Fischerey, zu welcher zwey 

Nachbarn gleich berechtiget sind. Sie wird in wilden Fisch-Wasser, 

Seen, Flüssen, Bächen u. d. g. woran dieß- und jenseits eine andere 

Herrschafft mit ihren Gütern stößet, exerciret, und ist fast gleicher Art 

mit der Kuppel-Jagt. 

Kuppel- oder Koppel-Jagt, ist ein Recht oder Befugniß da einem 

erlaubt ist auf eines andern Grund und Boden entweder mit dem Herrn 

des Grund-Stücks, oder mit einem andern gemeinschafftlich zu jagen.  

Es ist die Kuppel-Jagt von denen gemeinen Jagten unterschieden, z. 

E. wenn ihrer viele eines Geschlechts ein Dorff haben, oder ihrer viele 

hätten vermengte Güter und fast gleich viel, und sämtliche Gerichte. 

Die Kuppel-Jagt, wie sie hier genommen wird, stehet einem in einem 

fremden Gute zu, die gemeine Jagt aber in einem gemeinschafftlichen 

Gute. Da behauptet wird, daß niemand auf fremden Grund und Boden 



 

 

zu jagen berechtiget sey, so folget daraus, daß derjenige so sich in 

fremden Wäldern der Kuppel-Jagt anmas- 
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set, sein Befugniß erhärten müsse. Denn die natürliche Freyheit des 

Guts wird allezeit vermuthet.  

Es haben aber die Jagten, wie insgemein davor gehalten wird, mit de-

nen Dienstbarkeiten eine gleiche Verhältniß. Es fragt sich, ob ein Lan-

des-Herr Krafft habender Fürstlichen Obrigkeit in den Grund-Stücken 

seiner Vasallen und Unterthanen sich des Mit-Jagens anmassen 

könne? Besoldus Thes. pract. v. Jagen behauptet es , weil die Reichs-

Fürsten mit aller Fürstlichen Obrigkeit, Jagten und Jagens-Gerechtig-

keit auch auf den fremden und derer von Adel Äckern pflegten belehnt 

zu werden. Wehner Obs. pract. v. Forst-Recht, scheinet einen Un-

terscheid zu machen, ob die Jagten von dem Landes-Herren verstattet 

sind, so, daß in diesem Falle den Landes-Herrn die Jagt-Gerechtigkeit 

zugleich mit zukäme, indem nicht vermuthet wird, daß bey Transfer-

irung dieses Rechts auf die von Adel sich ihres Rechts gäntzlich be-

geben, oder ob die von Adel die Jagt-Gerechtigkeit auf denen fremden 

Gütern als ein Dienstbarkeits-Recht exerciren.  

Es wird das Recht derer Kuppel-Jagten auf unterschiedene Art consti-

tuiret, entweder, daß sie wie die Kuppel-Trifften matuell und beyder-

seitig sind, daß z. E. Titius auch Meuii Grund-Stücken und dieser hin-

wiederum auf Titii seinen sie exercire, welches insgemein auf denen 

vermengten Feldern und Gütern zu geschehen pfleget: Jedoch begreif-

fet gemeiniglich die Kuppel-Jagt in diesem Falle nur das kleine Wild-

pret, als Rehe, Hasen, Füchse u. s w. oder man vergleicht sich auch 

so, daß wir sie auf eines andern Gut haben sollen, der andere aber nicht 

auf unsern Gute. Vornemlich muß man hierinnen die Observanzien 

und Vergleiche in Betrachtung ziehen.  

Es kan auch die Kuppel-Jagt ihrer zweyen so zukommen als einem, 

der mit denen Gerichten versehen, und dem andern der zwar keine 

Jurisdiction hat, aber doch die Jagt als ein ihm zustehendes Dienstbar-

keits-Recht exerciret. Wiewohl dergleichen Exempel gar rar sind. 

Denn nach der teutschen Observanz sind die Jagten insgemein mit der 

Gerichtbarkeit verknüpffet und werden unter deren Nutzungen mit ge-

zogen. Jedoch kan man nicht allezeit von der Jurisdiction auf die Jag-

ten argumentiren sintemahl die Regalien und die zur Gerichtbarkeit 

gehörigen Rechte öffters an einem Orte unter gar viele getheilet sind, 

welches die tägliche Praxis sattsam bestärcket: Also ist es sicherer in 

dieser Sache der Gewohnheit, dem langwierigen Gebrauche und der 

Possess einer undencklichen Zeit nachzugehen.  

Man adquiriret die Jagt-Gerechtigkeit auf eines andern Grund und Bo-

den durch unterschiedene Wege. Die Landes-Herren exerciren die-

selbe, wie wir bereits gesagt, bißweilen auf denen Äckern und Fluhren 

ihrer Vasallen, Krafft der Forst-Gerechtigkeit, bißweilen bedienen sie 

sich ihrer auch auf denen Grund-Stücken derer benachbarten, Krafft 

der Praescription, von Seckendorff Fürsten-Staat c. 3. Tit. Wildbahn 

vers. nächstdem, daselbst: Die Herrschafft nicht allein an ei- 
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nem Orte, sondern mit und nebst andern Fremden oder im Lande 

gesessenen zu gebrauchen hat.  

Insgemein erlanget man die Kuppel-Jagt auf folgende Arten, und zwar   



 

 

I.) durch die Verjährung und den langwierigen Gebrauch.  

II.) Durch einen Transact und Vergleich. Es entstehen vielmahls in 

Ansehung derer Jagten gewaltige Streitigkeiten, weil die Fürsten und 

Edelleute grösten theils ihre Ergötzlichkeit dabey finden, daher nicht 

selten um einen gefangenen Hasen oder Fuchs ein groß Lermen ent-

stehet. Solche Zwistigkeiten werden nun öffters durch gütliche Ver-

gleiche beygeleget, und einem von den Nachbarn auf des andern 

Grund-Stücken die Kuppel-Jagt auf gewisse Masse permittirt.  

III.) Durch Urtheil und Recht. Obwohl ausgemacht, daß ihrer zwey 

nicht vollkommene Besitzer einer Sache in solidum seyn können, so 

können sie doch wie auch noch mehrere die Possess der Jagt-Gerech-

tigkeit zugleich auf einen Gute haben. Zasius in L. 3. pr. ex contrario 

concl. 14. et sqq. de A. P. schreibt, daß es bey den Jagt-Streitigkeiten 

nichts neues und seltsames sey, daß wenn ihrer zwey sich in der Pos-

sess befinden, dieselbe auch beyden zuerkannt werde, in dem ihrer et-

liche successive sich einerley Rechts an einerley Orte bedienen kön-

nen.  

IV. Durch alte Verträge, Brüder- oder Väterliche Theilung. Biß-

weilen kan keine bequeme Theilung derer Jagten vorgehen, oder sie 

will auch diesen oder jenen nicht recht anstehen, da ist denn am be-

sten, wenn sich die Partheyen wegen der mutuellen Vergünstigung der 

Koppel-Jagt miteinander vergleichen.  

V. Durch Belehnung. Gleichwie die Gemeinschafft derer Sachen 

überhaupt zu allerhand Strittigkeiten Anlaß geben kan, also auch die 

Kuppel-Jagt, wenn einer den andern mit Jagen vorkommen will. Man 

muß aber wissen, daß die Ausübung derer Jagten von dem Landes-

Herren Krafft der Förstlichen Jurisdiction in denen Landes-Gesetzen 

vorgeschriebene Zeit in Acht zu nehmen, wenn nicht einer in Straffe 

verfallen will.  

Die Jagt-Zeiten sind nachdem Unterscheide derer Örter unterschieden. 

In denen Sächsischen Landen fängt sich die Jagt des hohen Wildprets 

an von dem Feste Trinitatis und dauret biß auf den Andreas-Tag, oder 

vom Johannis-Feste biß auf Weyhnachten, oder in Ansehung des klei-

nen Weidwercks von Bartholomaei biß Fastnachten, oder von Aegidii 

biß auf den Peters-Tag. Churfürstlich-Sächsische, Hertzoglich-

Magdeburgische, und Sachsen-Gothaische Jagt- und Forst-Ord-

nungen.  

Es fragt sich, ob ein Landes-Fürst selbsten die denen Jagten seinen 

Unterthanen vorgeschriebene Zeit beobachten müsse? Dieses ist zwar 

zu verneinen, 
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sintemahl einen Fürsten die Gesetze nicht binden können, jedoch thut 

er wohl, wenn er seinen Gesetzen durch sein eigen Exempel ein grös-

ser Ansehen zuwege bringet. An einigen Orten kommen nach einer 

lange eingeführten Gewohnheit her dem Landes-Herren die Nieder-

Jagten zu, daß er etwa acht Tage von Bartholomaei die Gräntz-Jagten 

exerciren mag, welche Gewohnheit nicht unbillig zu seyn scheinet, 

daferne sie durch den Mißbrauch nicht extendiret wird.  

Kan denn die Kuppel-Jagt wohl wieder eines andern Wissen und Wil-

len exerciret werden? Speidel Specul. notabil. v. Jagt, verneinet sol-

ches, damit nicht der eine seines Rechts und Nutzens durch des andern 

Zuthun verlustig werden möge, angesehen es leicht geschehen könte, 

daß einer dem andern mit Jagen zuvor käme, und hernach dem die 



 

 

Kuppel-Jagt zustünde, nichts als vergebene Arbeit oder ein kostbares 

Fahl-Jagen übrig bliebe.  

Jedoch wird es in Thüringen anders gehalten: Denn, wenn Bartholo-

maei vorbey ist, darff ich meinen Nachbar oder den, der mit mir zu 

jagen hat, nicht fragen, ob er jagen will oder nicht, sondern wer eher 

kommt der hat den Vortheil zu jagen, und wenn gleich sein Grentz-

Nachbar kömmt, und er hat nur ein Garn angebunden, so muß der 

letzte weichen. Und diese Observanz wird durch die Zeugnisse derer 

Jagt-Bedienten bestättiget. Jedoch ist billiger, wenn die Jagten ge-

meinschafftlich und zugleich exerciret werden, denn so kan vielen dis-

puten, so sonst wegen der Praeoccupation entstehen könten, vorge-

beugt werden.  

Bey denen Jagten hat man allezeit die Gewohnheit und den Landes-

Gebrauch, in Betrachtung zu ziehen, als der zuwege bringen kan, daß 

dieses oder jenes verboten wird, welches sonst erlaubt, und vor er-

laubt, daß sonst vor verboten geachtet wird.  

Es fragt sich ferner: Wenn ihrer zwey oder drey zugleich jagen, wie 

der Fang zu theilen ist? Gryphiander macht einen Unterscheid, ob ein 

jeder vor sich besonders jagt, so, daß ein jeder dasjenige behält was er 

gefangen, oder ob sie gemeinschafftlich jagen, und alsdenn wird das 

gefangene Wildpret getheilet. Wehner sagt, es kan die gesammte Jagt 

samt und sonders und auch absonderlich exerciret werden Jedoch 

pflegt in diesem Falle diese Limitation in Acht genommen zu werden: 

Wenn zween oder mehr eine Kuppel-Jagt miteinander gemein haben, 

und jedweder samt und sonders ungehindert des andern jagen und 

Weide-Werck treiben mag, daß doch allewege zu Herbst-Zeiten, und 

nach dem die Beeren in denen Weinbergen abgelesen, das erste Jagen 

von beyden oder allen Theilen sämtlich, auf zuvor be- 
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schehene nachbarliche Tags-Vergleichung solcher Ort bejagt, was 

auch deren Enden gefangen, in zwey oder mehr Theile ausgetheilet, 

davon jeder einen haben und nehmen soll ohne Gefehrde.  

Weil durch die Kuppel-Jagd insgemein Zänckereyen zu erwachsen 

pflegen, so ist vertraglich, wenn nach dem Exempel der Kuppel-Triff-

ten der Gebrauch der Jagten getheilet wird. Welche Theilung einzu-

richten, entweder nach gewissen Örtern, daß z. E. Titius in diesen, Me-

vius in jenen Gegenden jagen soll, oder zu gewissen Zeiten, daß sie zu 

gewissen Tagen, oder einer um den andern ihre Jagt anstellen, oder 

auch nach gewissen Sorten des Wilds, daß z. E. dieser das hohe und 

jener das niedere Weydewerck einfangen soll. Daß jedweder seinen 

gewissen Zirck besuche, und daselbst jage, dahin man sich de persona 

ad personam temporaliter vergleicht, unbegeben oder gesammten 

Jagt-Gerechtigkeit. 

Kuppel-Jagt-Hunde, bestehet bey der Teutschen Jägerey aus 

dreyen, bey dem Französischen aber nur aus zweyen.  

Man braucht auch an Statt das Wort Kuppel-Strick. Also saget man: 

mit einem Stricke oder mit zweyen Stricken-Wind-Hunden aufs Haa-

sen-Hetzen reiten, das ist mit dreyen oder mit sechs Wind-Hunden, u. 

s. w. Es wird aber deswegen also genennet, weil allezeit drey Hunde 

mit dem Hetz-Riemen oder Hetz-Stricken zusammen gehalten oder 

gekuppelt werden. 

Kuppel-Netze ist ein leichtes Wild-Garn, welches in Busen sech-

zig gute Schritte stellet, die Leinchen, davon ein solches Garn 



 

 

gestricket wird, sind neun fädenich oder neun schäfftig, in der Dicke 

einer Trommel-Leine, aus recht klaren ausgehechelten Hanffe ge-

schlagen.  

Die Maschen oder Schmassen kommen sechs Zoll ins gevierte, und ist 

ein solches Garn sechzehen solche Schmassen hoch; die Knoten wer-

den, über der Rück-Banck dichte zugezogen. Die Ober- und Unter-

Leinen kommen von zwantzig Fäden wiewohl dünner, als an einen 

schweren Wild-Garn. An Gewichte kommt ein solches Kuppel-Netz 

über andert halben Centner, und am Gelde ungefehr auf sechzehen 

Thaler zu stehen. Es kan dasselbe an einen grossen Haacken von drey 

Ellen lang, gar füglich von zwey Männern, welche einander in Auf-

stellen und Fangen helffen können, getragen werden. 

Kuppel-Pferde heisset eine gewisse Anzahl Pferde von dreyze-

hen, vierzehen, funffzehen auch mehr oder weniger Stücken, welche 

mit Stricken in gewisser Weite hinter einander gehangen sind, also 

daß des andern sein Zaum oder Halffter an des fordersten seinen 

Schweiff feste gebunden, und so fort, dahero, wo das erstere hingezo-

gen oder geritten wird, die andern alle folgen müssen. Solchemnach 

heissen Kuppel-Pferde diejenigen, so aus einer solchen Kuppel ge-

kauffet werden. 

Kuppel oder Koppel-Trifft ist, da unterschiedene berechtiget[1] 

sind, ihr Vieh auf eine Trifft zu treiben. Sie ist hin und wieder einge-

führet, und sonderlich an denen Orthen, da die 
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Äcker und Felder verschiedener nachbarlicher Gemeinde in denen 

Fluhren vermenget sind. 

Daß es auch allbereits bey denen alten Teutschen bekannt gewest, be-

zeiget einiger Massen Caesar de Bello Gallico VI. 22. allwo er saget, 

sie hätten keine gewissen Grund-Stücke insbesondere beseßen, son-

dern solche gemeinschafftlich gehabt.  

Es ist diese Kuppel-Trifft unterschieden,  

1.) von einer schlechten Weyde Dienstbarkeit Carpzov. P. II. Constit. 

41. def. 9. n. 1. 

Zum 2.) von dem, dessen Meldung gethan wird in dem l. pen. 6 servit, 

vindic. denn in demselbigen Text wird gehandelt von einigen, die un-

terschiedene Land-Güter besitzen und auf einem andern Gute die 

Dienstbarkeit zugleich erlangen,  

3.) auch von dem, welches denen Einwohnern einer Stadt oder Dorffs 

zustehet, denn dieses wird Gemeyn-Weyde genennt, wo bisweilen 2. 

Nachbarschafften zusammen treiben, das ist eigentlich keine Dienst-

barkeit, sondern eine alte Gerechtigkeit und nachbarliche Verglei-

chung zwischen denen Nachbarn eines oder mehr Dörffern.  

Es werden die Koppel- Trifften entweder einer Person, oder einem 

Vorwerge und Gute zuwege gebracht; daß hierunter ein grosser Un-

terschied sey, erweiset l. 4. de S. R. P. Ant. Fab. in Cod. Lib. III. Tit. 

24. def. 11.  

die einer Person concedirten Kuppel-Trifften würcken ein persönlich 

Recht, da die Person befugt ist, das Vieh hinzutreiben, wenn und so 

viel, als sie will, dafern es nur auch nicht zur Ungebühr geschiehet und 

dem andern der Gebrauch seiner Sachen etwan gantz und gar entzogen 

wird: Denn die Verstattung der Dienstbarkeit ist in einen engen Ver-

stande anzunehmen, und deren Gebrauch nach der Billigkeit so zu 

[1] Bearb.: korr. aus: berechtget 



 

 

mäßigen, daß das Recht des Guts-Herren nicht gar zur sehr hierdurch 

verschlimmert werde. Stehen aber die Kuppel-Triffte einem Vorwerge 

oder Gut zu, so darff man kein ander Vieh hintreiben, als die zu dem 

Gut oder Vorwerg gehörig sind.  

Glaubt man denn bey einen zweifelhafften Falle, daß das Kuppel-

Trifft-Recht einer Person oder Gute sey verstattet worden? So ist die-

ses letztere nach dem l. 20. p. 1. si serv. vindic. zu behaupten, denn 

insgemein vermuthet man dasjenige, was am meisten zu geschehen 

pfleget, und mit der Natur der Sache übereinstimmig ist; nun gehöret 

aber die Weyde-Gerechtigkeit ihrer Beschaffenheit nach zu denen 

Land-Gütern, und wenn sie zufälliger Weise einer Person versprochen 

wird, entstehet ein persöhnlich Recht daraus, insonderheit wird ein 

solches drunter verstanden, wenn ihrer etlichen auf den Äckern, die 

sie in dem Dorffe haben, eine Hutung gemein ist, und mag alsdenn ein 

jeder auf die gemeine Weyde und Trifft soviel Vieh treiben, als er auf 

seinem Hofe in demselben halten oder ausfüttern kan.  

Es ist aber zu mercken, daß bey den Kuppel-Trifften insonderheit die 

Gewohnheit als eine Regul in Obacht zu ziehen, welche nach dem Un-

terschiede derer Örter unterschieden ist. Es muß ein jeder Einwohner 

der Stadt oder des Dorffs eine gewisse Anzahl Vieh halten, damit nicht 
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einer, wenn er gar zu viel Vieh hat, dem übrigen die Hutung entziehe. 

l. 2. C. de pascuis publ.  

Und es ist auch nicht vergönnt, Heu auszukauffen, damit er desto mehr 

Vieh auswintern und auf den Sommer auf die gemeine Weyde schla-

gen möge. Dieses gereicht zum Schaden der Mit-Nachbarn, und weil 

es aus einer unmäßigen Gewinnsucht herrühret, so ist es billig zu ver-

bieten.  

Ferner ist zu erinnern, daß an manchen Orten denen Fleischern ver-

gönnet sey, eine grössere Anzahl Schaffe, auf die gemeine Hutung zu 

treiben, denn andere Leute, weil sie stets vor die Fleisch-Bäncke 

Fleischen anschaffen müssen.  

Was das Römische Recht anlanget, so meldet aus dem Bartolo in l. 

toties p. 1. et in l. ambitiosa n. 12. de decr. ab ord. fac. Brunnemann 

in L. 1. C. de pasc. publ. daß eine Stadt-Obrigkeit nicht berechtiget 

wäre, die allen Bürgern gemeinschafftliche Hutungen entweder auf 

eine gewisse Zeit, oder auch stets zu verbieten, es müste denn durch 

eine lange Zeit her so eingeführet seyn, oder alle drein gewilliget ha-

ben, oder auch zum allgemeinen Nutzen, und auf Landesherrliche 

Vergünstigung geschehen.  

Im übrigen ist zu wissen, daß dem Herrn der Stadt, des Vorwergs, des 

Huts u. s. w. dem die Ober- und Nieder- Gerichte zustehen, kein Ei-

genthum deswegen auf der gemeinen Hutung an dem Orte, wo er die 

Gerichtbarkeit hat, zukommt: Denn dergleichen Vieh-Trifften gehö-

ren lediglich der Gemeine, ob ihm wohl nicht verwehret ist, sich der-

selben, in so ferne er ein Einwohner des Orts, zu bedienen, jedoch 

darff er nicht mehr Stücken Vieh halten, als nach richterlicher Ermä-

ßigung vor gut befunden worden, und sich der Beschaffenheit der Hu-

tung nach gebühret. Berlich Part. II. Concl. p. 49. n. 15. 

Kuppel- oder Koppel-Weide, ist die Weide, welche die mitei-

nander gräntzende Nachbarn auf ihren Äckern oder Wiesen zusam-

men ausüben, und diese gründet sich entweder auf blosse Freund-

schafft oder Jus Familiaritatis, als denn kan sie nach Belieben wieder 



 

 

aufgehoben werden; oder sie ist per securitatem eingeführet, so ist sie 

unwiederrufflich.  

Ob aber in dubio das Jus Familiaritatis oder Servitutis zu vermuthen 

sey, darüber ist man nicht einig. Jenes bejahet Berger Oecon. Jur. p. 

807. Allein man müsse einen Unterscheid machen. Denn wenn das Jus 

compascui über Rechts verwehrte Zeit reciproce exerciret worden, so 

ist pro servitute zu sprechen, denn es mag der andere sich selbst bey-

messen, daß er so lange stille geschwiegen, und seinen Animum von 

dem Jure Familiaritatis nicht an den Tag geleget hat. Wenn aber die-

ses Spatium noch nicht vorbey, die Servitus auch nicht ausdrücklich 

vergönnt ist; so wird allemal libertas praedii zu praesumiren, und also 

ein blosses Jus Familiariatis vorhanden seyn. 

Kuppen von denen Federn, heissen diejenigen Spitzen, so bey 

dem Feder-Schlüssen an den Kiehlen gelassen werden, weil selbige, 

wofern man sie mit in die Betten stecken wolle, alle wieder durchzu-

kriechen pflegen. 
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Kuppenheim … 

… 

Kuppingen … 

Kuppler sind falsche Personen, welche ehrlicher Leute Kinder 

und Töchter an sich locken und der Unzucht übergeben.  

Wenn ein Ehe-Gatte sein Ehe-Weib oder Eltern ihre Kinder leichtfer-

tiger Weise zur Unzucht andern übergeben, oder sich stellten, als wüs-

ten sie es nicht, so sind sie mit dem Schwerde zu bestraffen, woferne 

sie 1) es um Gewinsts willen gethan, 2) auch würcklich was genossen, 

und 3) die Hurerey würcklich begangen. Ord. Crim. art. 122. Const. 

El. Sax. 29. p. 4. Carpz. Pract. Crim. qu. 71. n. 14. 

Ist aber die Verkuppelung nicht um Gewinstes willen geschehen, so 

stehet der Staup-Besen darauf. Sinds aber Kupler und nicht Eltern und 

Ehegatten, so kommt es auf den Staub-Besen, wenn es Gewinnsts hal-

ber geschehen, wo aber nicht, Landes-Verweisung an.  

Heut zu Tage wird dergleichen Kuppeley willkührlich bestraffet. Ord. 

Crim. art. 123. Const. El. Sax. 20. p. 4. 

Die verkuppelte Personen aber, wenn sie ehelich, werden als Ehebre-

cher, woferne aber unehlich, als Hurer, bestraffet. 

Kupzinka … 

… 
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